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VORWORT 

Der vorliegende 18. Band der Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V. enthält die auf der 21. Jah
restagung der Gesellschaft vom 8. bis 10. Oktober 1980 in Hannover unter 
dem Tagungsthema "Agrarwirtschaft und Agrarpolitik in einer erweiterten 
Gemeinschaft" vorgetragenen und diskutierten Referate und Korreferate. 

Die Präambel des EWG-Vertrags drückt aus, daß von Anfang an nicht daran 
gedacht war, die Europäische Gemeinschaft in der Mitgliederzahl zu be
schränken. In Art. 237 des EWG-Vertrags wird explizit formuliert, daß je
der europä ische Staat die Mitgl iedschaft in der EG beantragen kann. Es 
entspricht daher dem Grundgedanken der Gründer der Gemeinschaft, daß die 
EG mit dem Jahr 1981 in die zweite Erweiterungsphase eintritt. 

Bei der Wahl des Tagungsthemas war sich die Gesellschaft für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften bewußt, daß die EG-Erwei terung nicht alle i ne 
nach ihren Auswirkungen auf die Agrarwirtschaft beurteilt werden darf. 
Wi rtschaftl iche und insbesondere auch agrarwirtschaftl iche Konsequenzen 
werden jedoch wesentlich die Beurteilung der politischen Entscheidung be
einflussen und die zukünftige Integration der Mitgliedsländer bestimmen. 

Von daher erschien eine konzentrierte Behandlung dieses Problembereichs 
zum gegebenen Zeitpunkt gerechtfertigt. 

Bei der Strukturierung des Rahmenthemas zeigte sich, daß der Problemstel
lung nur durch eine Vielzahl von Referaten annähernd entsprochen werden 
konnte. Es wurden über integrationstheoretische Probleme der EG-Erweite
rung, die Bedeutung der Erweiterung für den Weltagrarhandel und Drittlän
der, für Beitritts- und Mitgliedsländer, für ausgewählte landwirtschaft
liche Märkte sowie für einzelne innergemeinschaftliche Politikbereiche, 
wie Preis-, Haushalts- und Währungspolitik, Regional- und Sozialpolitik, 
Arbeitsmarkt und Sozial pol i ti k referiert. Die Bei träge zur Konfl i ktver
meidung in einer erweiterten EG standen am Ende des Programms. 

Das Ergebnis einer wissenschaftlichen Tagung kann kaum in wenigen Worten 
zusammengefaßt werden. Aus vielen Referaten war aber der gleiche Grund
tenor zu entnehmen. Die innergemeinschaftlichen Probleme werden durch die 
zweite EG-Erweiterung zunehmen. Es ist nicht sichtbar, wie bei den gegen
wärtigen Entscheidungsmechanismen in der EG eine fortschreitende Integra-



tion möglich ist. 

Die Herausgeber des Bandes danken den Referenten, daß sie nicht nur durch 
ihren Vortrag zum Gel ingen der Tagung beigetragen haben, sondern auc h 
durch die fonngerechte, schri ftl iche Ausarbeitung ermögl ichten, das Er
gebnis der Tagung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Hannover und Kiel 
im April 1981 

Reimar von Alvensleben 
Ulrich Koester 
Hannen Storck 



BEGROSSUNG UND ERÖFFNUNG DURCH DEN VORSITZENDEN 

von 

Günther Sc h mit t. Göttingen 

Hiermit eröffne ich die 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Wi rt
schafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues. Ich heiße Sie. meine Da
men und Herren. hierzu auf das Herzlichste willkommen. Gestatten Sie mir 
bitte, daß ich hier auf die namentliche Begrüßung weitgehend verzichte. 
Begrüßen möchte ich allerdings besonders herzl ich den Präsidenten der 
Universität Hannover, Herrn Prof. SEIDEL, den Vertreter des Bundesmini
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - der selbst aus ver
ständlichen Gründen seine ursprüngliche Absicht, an unserer Tagung teil
zunehmen, nicht verwirklichen konnte - und zugleich Mitglied unseres Vor
stands, Herrn Ministerialdirigenten Dr. PFLEIDERER, auch weil die Genann
ten uns ein Grußwort entbieten wollen. Ich darf Sie auch deshalb mit be
sonderer Dankbarkeit nennen, weil die diesjährige Tagung hier in Hannover 
gerade von Ihrer Seite vielfältige Unterstützung erfahren hat. sei es in 
Form der Gastfreundschaft Ihres Hauses, die wir. sehr verehrter Herr Prä
sident, hier genießen dürfen, sei es in Form der großzügigen finanziellen 
Unterstützung, die wir wiederholt und auch heute von Ihrem Hause, lieber 
Herr PFLEIDERER, erfahren dürfen; sei es in Form eines Empfangs, den die 
Niedersächsische Landesregierung den Teilnehmern. an der Tagung morgen 
abend gewährt. Lassen Sie mich für alle diese Wohltätigkeiten Ihnen von 
Herzen danken! 

Meine Damen und Herren, die Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwis
senSChaften hat sich vor zwei Jahren entschlossen, die agrarwirtschaftli
chen und agrarpolitischen Probleme der zweiten Erweiterung der Europä
ischen Gemeinschaften um die Länder Griechenland, Spanien und Portugal zu 
durchleuchten und zu diskutieren. Das außergewöhnliche Interesse an die
ser aktuellen Thematik, das sich in dem ungewöhnlich weiten Teilnehmer
kreis und der großen Zahl von Gästen - auch aus den anderen Mitgliedslän
dern, die ich besonders herzlich begrüßen darf - dokumentiert, ist wohl 
nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Gemeinschaft sich 
damit entschlossen hat, einen Weg einzuschlagen, der gerade mit Blick auf 



die Agrarwirtschaft mit vielen offenen Fragen und großen Risiken belastet 
ist. Offene Fragen und Risiken haben sich freilich angesichts der ungelö
sten agrarpolitischen Probleme in der Neuner-Gemeinschaft, der ver
schlechterten gesamtwi rtschaft lichen Rahmenbedi ngungen und - nicht zu
letzt - unter dem Eindruck der veränderten weltpolitischen Situation ver
mehrt und damit Lösungsmäglichkeiten eingeschränkt. Die Erwartungen, die 
damit an diese Tagung, ihre Aussagen und Antworten gerichtet sind, dürf
ten recht groß sein: Die Sozialwissenschaften des Landbaues, die in die
ser Gesellschaft vereinigt sind, haben also hier wieder einmal eine Chan
ce, ihre Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. 

Es ist gewiß eine gute Tradition dieser Gesellschaft, die Begrüßungs- und 
Vorreden auf ein Mindestmaß zu beschränken, um damit sogleich zum eigent
lichen Thema der jeweiligen Tagung zu kommen. Ich möchte mit dieser Tra
dition auch heute auf keinen Fall brechen. Es ist aber meine Pflicht, der 
ich hier mit Vergnügen nachkomme, denjenigen zu danken, die diese Tagung 
in mühevoller Arbeit vorbereitet haben, also vor allem den Herren von AL
VENSLEBEN, KOESTER und STORCK. Danken darf ich auch all denen, die sich 
als Referenten, Korreferenten und Diskussionsleiter zur Verfügung ge
stellt haben und zum überwiegenden Teil ihre schriftlichen Ausarbeitungen 
den Teilnehmern rechtzeitig zur Verfügung gestellt haben. Dieser Dank 
schließt in besonderer Weise die ausländischen Kollegen ein, die sich für 
diese Tagung I iebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt haben. Hierfür 
darf ich besonders herzlich danken, weil ich weiß, daß damit ein wesent
licher Beitrag zum Erfolg dieser Tagung bereits geleistet wurde. 
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DIE POLITISCHEN AUSWIRKUNGEN DER ERWEITERUNG DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 

von 

Wer n er Kai te f lei te r, Kiel 

Die Ausgangssituation 

Die Auswirkungen auf die innenpolitische 
Willensbildung der Gemeinschaft 

Die Auswirkungen des Beitritts auf die innenpolitische 
Struktur der Beitrittsländer 

Die Herausforderung an die Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaft 

1 Die Ausgangssituation 

Mit Portugal, Spanien und Griechenland stehen drei neue mediterrane Län
der vor der Tür der Europäischen Gemeinschaft. Auch die Türkei betrachtet 
sich selbst als Beitrittskandidaten. Allerdings sind die sozio-kulturel
len Unterschiede zur Türkei so groß, daß bei einer Mitgl iedschaft der 
Türkei die im folgenden zu diskutierenden Probleme eine andere Dimension 
annehmen würden - man denke nur an die zu erwartende Massenbewegung von 
Arbeitskräften nach Europa, insbesondere in di e Bundesrepubl i k Deutsch
land, wenn das im EG-Vertrag garantierte Recht auf Freizügigkeit den Tür
ken gewährt würde. Der jüngste Putsch in der Türkei hat darüber hinaus 
die Frage eines Beitritts der Türkei von der Tagesordnung der aktuellen 
Politik abgesetzt. Die folgenden Oberlegungen beschränken sich auf Portu
gal, Spanien und Griechenland. Mit dem Beitritt dieser Länder tritt diese 
Gemeinschaft in ihre dritte und vielleicht entscheidende kritische Phase. 
Die erste Phase begann mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft im 
Jahre 1957, sie kann aber zurückverfolgt werden auf die Etablierung der 
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Montan-Union, also der Gemeinschaft für KOhle und Stahl im Jahre 1951. 
Damals fanden sich zum ersten Mal jene sechs Länder für eine sektorale 
wirtschaftliche Integration zusammen, die 1957 den Gemeinsamen Markt 
gründeten: Frankreich, Italien, die drei Beneluxländer und die Bundesre
publik Deutschland. Es ist nicht nur von historischer Bedeutung, daß in 
di"eser ersten Vorphase auch der Versuch gemacht wurde, die Wi rtschaftsge
meinschaft um eine politische und eine Verteidigungsgemeinschaft zu er
gänzen, aber die entsprechenden Verträge scheiterten 1954 in der Franzö
sischen Nationalversammlung. 

Die erste 1957 beginnende Phase ist bislang die Erfolgsstory der Europä
ischen Gemeinschaft. Die im Vertrag vorgesehenen Ubergangsstufen konnten 
mehrfach abgekürzt werden, die interne Zoll senkung wesentlich rascher 
durchgeführt werden als im Vertrag geplant. Bereits 1962 wurde erreicht, 
was nach dem Wortlaut des Vertrags erst für 1966 angestrebt war, nämlich 
die weitgehend vollständige Freihandelszone im Inneren und ein gemeinsa
mer Außenzoll. Nicht weniger bedeutsam waren die 1963 zustande gekommenen 
Grundlagenentscheidungen über den gemeinsamen Agrarmarkt, in denen der 
Freihandel im BereiCh der gewerblichen Güter und Dienstleistungen ergänzt 
wurde durch einen Sektor regulierten Marktes. 

Die zweite Phase begann mit der Erweiterung der Europäischen Gemein
schaft. Die ersten Verhandlungen, vor allem um die Aufnahme Großbritan
niens, gehen bereits in die Mitte der 6Der Jahre zurück. Sie scheiterten 
zunächst am Widerstand General de Gaulies, und es ist vielleicht nicht 
unwichtig, sich heute einmal an das zentrale Argument General de Gaulies 
zurückzuerinnern: Für de Gaulle, wie das auch in der Präambel des Ver
trags zur Europäischen Gemeinschaft dargelegt ist, war die Wirtschaftsge
meinschaft stets das Kernstück einer politischen Gemeinschaft, wenn er 
dies auch anders verstand als etwa die Bundesrepublik oder die Benelux
länder, wei I bei ihm darin der Gedanke einer französisch-hegemoni al en 
Komponente mitspielte. In der Erweiterung der Gemeinschaft um Großbritan
nien und möglicherweise weitere Länder sah er den Beginn einer Degenera
tion dieser Gemeinschaft auf eine "bloße" Wirtschaftsgemeinschaft. Der 
Beitritt Großbritanniens zusammen mit Irland und Dänemark wurde 1971 
vollzogen. Ausgehandelt war auch der Vertrag zum Beitritt Norwegens, aber 
in Norwegen fand ein entsprechendes Referendum keine Mehrheit in der Be
völkerung. 
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Diese erste Erweiterung wurde insgesamt als ein politischer Erfolg gefei

ert. Es war aber unUbersehbar, daß seit den Erfolgen Anfang der 60er Jah
re die interne Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft stagniert hatte. 
Die Arbeit von Kommissionen und Ministerrat hatte sich in der Produktion 
von immer neuen Marktordnungen erschöpft, aber alle anderen zentra I en 
Harmonisierungsfragen waren auf der Strecke geblieben. Nach wie vor be
deuten unterschiedliche Verbrauchs steuern Handel sschranken zwi schen den 
Ländern, nach wie vor gibt es sehr unterschiedliche Sozialsysteme, nach 
wie vor ist von einer Harmonisierung auch nur der wichtigsten Rechtsbe
stimmungen nicht die Rede. Wenn man von Fortschritten bei einigen Ver
kehrsregeln einmal absieht, dann können die letzten Jahre bis zur Erwei
terung der Gemeinschaft im wesentlichen durch das Wort Stagnation gekenn
zeichnet werden. 

In diese erste Phase fällt jedoch auch die zentrale politische Krise der 
Europäischen Gemeinschaft. Als im Jahre 1964 vor allem auf Drängen der 
Benelux-Staaten stärkere Kontrollmöglichkeiten fUr das Europäische Parla
ment angesichts des durch den Agrarmarkt bedingten wachsenden Haushalts
volumens der Europäischen Gemeinschaft gefordert wurden, verl ieß Frank
reich den BrUsseler Verhandlungstisch und praktizierte die Politik des 
leeren Stuhls. Nach wenigen Monaten erklärte General de Gaulle, was die 
tatsächliche Absicht der französischen Politik war: Das fUr Ende 1965 an
stehende Ende der Obergangsphasen bedeutete zugleich, daß im Ministerrat, 
dem zentralen politischen Organ der Gemeinschaft, das bislang geltende 
Recht der Einstimmigkeit aufgehoben werden sollte; der Ubergang zur Ab
stinvnung mit Mehrheiten mußte nach dem Wortlaut des Vertrags vollzogen 
werden. In dieser Möglichkeit, mit Mehrheit zu entscheiden, was zugleich 
bedeutet, daß ein Land einer Maßnahme unterworfen werden könne, gegen die 
es im Prozeß der Willensbildung opponiert hatte, war die Substanz des su
pranationalen Charakters der Europäischen Gemeinschaft angelegt. 

Diese Supranationalität sah General de Gaulle als im Widerspruch zu den 
Prinzipien der Souveränität eines Nationalstaats. Das Ergebnis dieser 
Krise und vielmonatiger Verhandlungen waren die sogenannten Luxemburger 
Konferenzen und schließlich das "agreement to disagree". Man einigte sich 
darauf, die unterschiedlichen Positionen zur Kenntnis zu nehmen, nämlich 
die: Frankreich hielt es mit dem Prinzip der Souveränität, unabhängig von 
allem Vertragstext, fUr unvereinbar, daß sein Land in einer wesentlichen 
Frage Uberstinvnt werden konnte; die anderen fUnf erklärten, daß der Ver-
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tragstext und damit das Recht für Mehrheitsentscheidungen gelte. Zugleich 
aber betonte man gemeinsam, daß es keinen konkreten Anlaß für die Anwen
dung der Mehrheitsentscheidung gebe, man könne zunächst einmal mit der 
Entwicklung der Gemeinschaft weiter fortfahren und die Frage dann erör
tern, wenn es zu einem konkreten Streitfall komme. Dies war eine diplo
matische Formulierung, die jedoch nur kaschierte, daß die Fünf im Grunde 
genonmen zugestanden hatten" daß im Ministerrat nicht mit Mehrheit abge
stimmt würde. Seitdem sind zig Entscheidungen vom Ministerrat getroffen 
worden, nicht eine einzige jedoch mit Mehrheitsentscheidung. Oe facto hat 
sich General de Gaulle durchgesetzt und die supranationale Struktur der 
Europäischen Gemeinschaft in eine intergouvernementale Struktur verwan
delt. 

Die zweite politisch-strukturelle Weichenstellung erfolgte gegen Ende der 
zweiten Phase,'nämlich im Sommer 1979 mit den ersten direkten Wahlen zum 
Europäischen Parlament. Schon der Vertrag zur Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft aus de~ Jahre 1957 hatte vorgesehen, daß das Europäische Par
lament eines Tages direkt gewählt werden sollte. Schon damals wurde eine 
Kommission eingesetzt, die unter dem Belgier Dehousse auch bereits im 
Jahre 1960 einen ersten Vorschlag präsentierte, der im übrigen in wesent
lichen Fragen die Regelung vorzeichnete, die dann im Jahre 1979 zum Tra
gen kam. Wenn auch die direkte Wahl des Europäischen Parlaments formal 
mi t keinerlei Kompetenzvermehrungen des Parlaments verbunden war, so 
knüpften viele an die direkte Wahl die Hoffnung, daß die damit gestiegene 
Legitimation des Parlaments sich auch in der Machtverteilung zwischen den 
europäischen Institutionen auswirken würde und sch"ließlich zu einer ver
änderten Kräfterelation zwischen den Institutionen der Europäischen Ge
meinschaft führen würde. Nicht zu Unrecht konnte dabei auf die Verfas
sungstradition zahlreicher west- und nordeuropäischer Länder verwiesen 
werden, wo im 19. Jahrhundert die Transformation von der konstitutionel
len zur parlamentarischen Monarchie erzwungen wurde von Parlamenten, die 
in der Ausgangssituation ähnlich machtlos waren wie das Europäische Par
lament, und wo eine Reihe von Konflikten und Präzedenzfällen dann die 
Transformation des politischen Systems einleitete. Diesem Optimismus kann 
jedoch entgegengehalten werden, daß der Widerpart der nationalen Parla
mente im vergangenen Jahrhundert Monarchie und Bürokratie waren, während 
es dieses Mal die Autonomie von neun Nationalstaaten ist. Die tatsächli
che Auswirkung der direkten Wahlen läßt sich heute noch nicht abschätzen; 
sie wird für die institutionelle Weiterentwicklung der Gemeinschaft von 
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zentraler Bedeutung sein. 

Mit dem Beginn der dritten Phase werden die drei zusätzlichen Länder Por
tugal, Spanien und Griechenland Mitglieder der Gemeinschaft. Die Zahl der 
Mitgliedsländer wäre dann auf zwölf gestiegen, und das bedeutete, daß al
le demokratischen west-, nord- und südeuropäischen Länder mit Ausnahme 
von Norwegen, Schweden, Finnland, Schweiz und Österreich Mitglieder der 
Gemeinschaft wären. Dabei ist angesichts des pol itischen Charakters der 
Europäischen Gemeinschaft die Mitgliedschaft der drei neutralen Länder 
Schweden, Schweiz und Österreich ebenso durch außenpol i ti sche Argumente 
verh indert, wie di es für Fi nnl and mi t sei ner besonderen Si tuat ion zwi
schen der Sowjetunion einerseits und den westlichen Ländern andererseits 
gilt. Allein Norwegen, das auch Mitglied der NATO ist, stände formal der 
weg in die Europäische Gemeinschaft offen und war, wie erwähnt, auch mit 
Beginn der zweiten Phase vorgesehen. Es ist ausschließlich eine Frage der 
inneren norwegischen Willensbildungsprozesse, wann es zu einer Mitglied
schaft Norwegens kommt. Je größer die Gemeinschaft wird, desto größer 
werden die ökonomischen Nachteile Norwegens sein, die sich aus einem 
Fernbleiben ergeben. Mögen diese durch das sprudelnde Nordseeöl zur Zeit 
überlagert werden, auf Dauer wird die norwegische Wirtschaft von der 
Trennung erheb I ichen Schaden haben, auch wenn diese durch Abkommen mit 
der EG, die in bestimmten Sektoren unter wirtschaftl icher Betrachtungs
weise eine de facto-Mitgliedschaft bewirken können, in Grenzen gehalten 
werden. Das aber bedeutet zugleich, daß eine hohe Wahrscheinlichkeit be
steht, daß in der dritten Phase die Europäische Gemeinschaft eines Tages 
um Norwegen ergänzt wird, so daß nur jene Länder des freien Europa außer
halb der Europäischen Gemeinschaft stehen würden, bei denen außenpoliti
sche Gründe dies verlangen oder nahelegen. Dabei ist wiederum zwischen 
der Schweiz und Schweden einerseits und Finnland und österreich anderer
seits zu unterscheiden. Während im Falle der Schweiz und Schweden dies 
auf freiwilligen innenpolitischen Entscheidungen beruht, stehen der Mit
gliedschaft österreichs der Staatsvertrag und der Finnlands die besonde
ren Bindungen an die Sowjetunion entgegen. Auch für diese genannten vier 
Länder bedeutet das Fernbleiben vom Gemeinsamen Markt jedoch eine erheb
liche ökonomische Benachteiligung, die ebenfalls nur durch Spezialabkom
men zwischen der EG und diesen Ländern ,gemildert werden kann. Eine andere 
Perspektive ist allerdings, und die wird im einzelnen noch zu erörtern 
sein, daß als Folge der Erweiterung di e Europäi sche Gerne i nschaft ihren 
politischen Kern verliert und damit die außenpolitische Orientierung kein 
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Hindernisgrund'mehr ist. Hier sei daran erinnert, daß österreich, Schweiz 
und Schweden auch Mitglied der Freihandelszone waren, mit der Großbritan
nien zunächst auf die Herausforderung des Gemeinsamen Marktes reagierte, 
bevor es selbst den Weg in die Gemeinschaft antrat. 

Was diese anstehende Erweiterung für die Struktur der Europäischen Ge
meinschaft bedeutet, so sind drei wesentliche Aspekt~ zu untersuchen: 

(1) Die Auswirkungen auf die Prozesse der internen Willensbildung, 

(2) die Rückwirkungen auf die innenpolitische Struktur der beteiligten 
Länder, und 

(3) die Herausforderung an die Insitutionen der Europäischen 
Gemeinschaft. 

2 Die Auswirkungen auf die innenpolitische Willensbildung der 
Gemeinschaft 

Die zusätzliche Mitgliedschaft von drei weiteren Ländern bedeutet zu
nächst die Notwendigkeit, die Gewichte der einzelnen Länder innerhalb der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaft neu auszutarieren. Das gilt 
zuerst und zunächst für den Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft als 
dem zur Zeit noch wichtigsten Organ für die Wi llensbi ldungsprozesse. In 
dem Ministerrat haben die einzelnen Länder eine unterschiedliche Zahl von 
Stimmen. Sie waren von Anfang an so austariert, daß eine Art Gleichge
wicht zwischen den "großen" und den "kleinen" Staaten bestand. Man hatte 
auf diese Weise versucht, ausgehend von der Vorstellung, daß Mehrheits
entscheidungen im Ministerrat üblich sein würden, einen gewissen Minder
heitenschutz zu sichern. Dieses Problem der "pondl!ration", also der Ge

wichtung des nationalen Einflusses, hat durch das "agreement to disagree" 
der Luxemburger Konferenz grundsätzlich an Bedeutung verloren. Solange 
man sich am Prinzip der Einstimmigkeit orientiert, ist die Zahl der Stim
men, die ein jedes Land in die Waagschale werfen kann, unwichtig. Aber da 
der Vertragstext nach wie vor von der Möglichkeit der Mehrheitsentschei
dung ausgeht und dies von der Mehrheit der Mitgliedstaaten auch so betont 
wird, ist die Austarierung nach wie vor von zentraler politischer Bedeu
tung. Tabelle 1 enthält einen Oberblick über die zur Zeit bestehende Ge
wichtung und die Oberlegungen, die für einen Beitritt Portugals, Spaniens 
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und Griechenlands angestellt worden sind. 

Tabelle 1: Stimmengewichte in der Europäischen Gemeinschaft 

Land Ministerrat Kommission Parlament 

Bundesrepubli k 
Deutschland 10 2 81 

Frankreich 10 2 81 
Italien 10 2 81 
Großbritannien 10 2 81 
Spanien 10 2 81 
Belgien 5 1 24 
Niederlande 5 1 25 
Griechenland 5 1 25 
Portugal 5 1 25 
Dänemark 3 1 16 
Irland 3 1 15 
Luxemburg 2 1 6 

Summe 78 17 541 

Qualifizierte 
Mehrheit 3/4 59 

nördl. Mitglieder 38 
(mit Frankreich) 48 
südl. Mitglieder 30 
(mit Frankreich) 40 
größere Länder 50 
kleinere Länder 38 
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Die Tabelle macht eins deutlich: je größer die Zahl der Mitgliedsstaaten 
ist, desto weniger ist es möglich, wie dies bei der Sechsergemeinschaft 
im Anfang der Fall war, durch geschickte Gewichtung einen Minderheiten
schutz für einzelne Staatengruppen sicherzustellen. Je größer die Zahl 
der Mitgliedsstaaten, je größer damit die Zahl der Stimmen innerhalb des 
Ministerrats, desto vielfältiger sind die Koalitionsmöglichkeiten, und es 
ist nicht mehr möglich, die Mehrheit bestimmter Koalitionen auszuschlie
ßen. 

Wenn man für die genannten Länder die vorgesehenen Stimmenzahlen akzep
tiert, die sich bislang etwa an der BeVÖlkerungszahl un,d damit an der Ge
wichtung innerhalb der Gemeinschaft orientieren, so bedeutet dies, daß in 
allen zentralen Fragen eine Mehrheit der sogenannten "großen Länder" mög
lich'ist. Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien und die Bundesre
publik Deutschland vereinigen zusammen 50 Stimmen, denen Dänemark, Ir
land, die drei Benelux-Staaten, Portugal und Griechenland nur 38 Stimmen 
gegenübersetzen können. Selbst vier der Großen haben noch mehr Stimmen 
als' die sechs Kleinen, so daß ein Großer bei dieser Konstellation den 
Ausschlag gibt. Dies bedeutet zunächst, daß die Wahrscheinlichkeit der 
Rückkehr zur Mehrheitsentscheidung erschwert wird, da die Möglichkeit, 
durch die Gewichtung der Stimmen Minderheitenschutz auszuüben, zugleich 
ein Instrument ist, um die Institution der Mehrheitsentscheidung akzepta
bler zu machen. 

Interessant ist ferner, daß auch nach einer Erweiterung die nord- und 
mitteleuropäischen industrialisierten EG-Staaten, also Großbritannien, 
die Benelux-Staaten, die Bundesrepublik Deutschland, Dänemark und Frank
reich, gemeinsam mehr Stimmen (45) haben als die weniger entwickelten 
Staaten Irland, Spanien, Portugal, Italien und Griechenland (33). Diese 
Mehrheiten aber verändern sich bereits, wenn man Frankreich in die Gruppe 
der vorwiegend agrarisch orientierten Staaten einbezieht (35:43). Das 
entspricht zwar nicht der Wirtschaftsstruktur des Landes, wohl aber dem 
innenpolitischen Gewicht des ländlichen Raumes in Frankreich. Die bürger
liche Mehrheit Frankreichs beruht auf der großen Unterstützung, die Gis
cardisten und Gaullisten im ländlichen Raum gewinnen. Dies erklärt häufig 
das französische Verhalten in zahlreichen Konflikten der Agrarpolitik. 
Das wiederum bedeutet. daß die vorwiegend am Agrarinteresse orientierten 
Staaten innerhalb der EG durch die Erweiterung eine Mehrheit bekommen 
würden. Der Industrie-Agrarkonflikt stand an der Wiege der EG und endete 
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in dem politischen Kompromiß, der bis heute die EG-Politik prägt: inter
ner Freihandel für die gewerbliche Wirtschaft, woraus die Bundesrespublik 
vielleicht mit am meisten Nutzen gezogen hat und dafür Preisgarantien im 
Bereich der Landwirtschaft, wovon die französische Landwi rtschaft am 
stärksten profitiert hat. Dieser Kompromiß ist durch die Entwicklung der 
Agrarüberschüsse in den letzten Jahren immer mehr zum Gegenstand poli
ti sCh-kontroverser Ausei nandersetzungen geworden und wi rd auch, sowe i t 
bislang zu erkennen, der zentrale politische Konflikt innerhalb der Ge

meinschaft in den nächsten Jahren sein. Durch den Neubeitritt Portugals, 
Spaniens und Griechenlands erhalten die agrarmarktorientierten Staaten 
ein gewisses Übergewicht. 

Eine solche Be.trachtungsweise übersieht jedoch die erheblichen Unter
schiede, die z.B. zwischen den Agrarinteressen Dänemarks oder auch der 
Niederlande und den südeuropäischen Staaten bestehen. Großbritannien, die 
Benelux-Staaten, Dänemark und die Bundesrepublik Deutschland haben wie
derum mit 35 Stimmen keine Mehrheit gegenüber Irland, Frankreich, Spa
nien, Portugal, Italien und Griechenland (43). Schon diese wenigen Bei
spiele zeigen, wie viele Koalitionsbildungen möglich und denkbar sind und 
demonstrieren damit die zu erwartende geringe Bereitschaft, das im Ver
trag akzeptierte Prinzip der Mehrheitsentscheidungen tatsächlich anzuwen
den. 

wenn dies aber der Fall ist, bedeutet dies zwangsläufig, daß die Arbeits
weise des Ministerrats um so schwerfälliger wird, je größer die Zahl der 
Mitgliedsländer ist. Drei zusätzliche Länder mit zum Teil aufgrund ihrer 
internen Struktur sehr konträrer Interessenlage bedeuten, daß eine erste 
abzuschätzende Konsequenz des Beitritts dieser neuen Staaten eine man
gelnde Handlungsfähigkeit im Ministerrat und die Tendenz zu einer ver
stärkten Fragmentisierung der politischen Wjllensbildungsprozesse ist. 

Das Problem der pond~ration gilt grundsätzlich auch für die Europäische 
Kommission. Hält man an der bisherigen Praxis fest, dann bedeuten drei 
zusätzliche Länder mindestens drei zusätzliche Kommissare, angesichts der 
Größe Spaniens für dieses Land noch einen zweiten Kommissar, also vier 
zusätzliche, so daß die Kommission von bisher 13 auf 17 Mi tgl ieder 
steigt. Für die Willensbildungsprozesse innerhalb der Kommission mag dies 
von wenigei' großer Bedeutung sein als im Falle des Ministerrats; es be
deutet aber zugleich auch eine weitere Aufblähung der Brüsseler Bürokra-
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tie, weil entsprechende Anteile für europäische Beamte diesen Ländern zu
gesprochen werden. Die IOQische Konsequenz, den entsprechenden Anteil der 
anderen Länder zu verringern, ginge von einer utopischen Annahme über die 
Reduzierbarkeit von Bürokratien aus. Ein weiteres Anwachsen der Bürokra
tie würde zunächst auch eine verschärfte Tendenz zur Perfektionierung im 
Regelungsbereich der Marktordnungen und sonstigen scheinbar unpolitischen 
Fragen als Konsequenz haben. 

Von erheblicher Bedeutung ist das Problem der pond~ration jedoch auch im 
Europäischen Parlament. Hier wird es nicht schwer sein, sich auf die Zahl 
der zusätzlichen Parlamentarier zu einigen, die aus den genannten Ländern 
kommen. Entsprechend dem Schlüssel bei dem Ministerrat würde Spanien als 
großes Land etwa 81, Portugal und Griechenland als mittleres Land je etwa 
25 Parlamentarier erhalten. Hier ist jedoch nicht die Größe das entschei
dende, sondern die Struktur des europäischen Parteiensystems. 

Nach den direkten Wahlen zum Europäischen Parlament ergibt sich formal 
ein Vierparteiensystem im Europäischen Parlament: erstens die Gruppe der 
Sozialisten, zweitens die Gruppe der Christdemokraten in enger Zusammen
arbeit mit den Konservativen und den Gaullisten, drittens die Gruppe der 
Liberalen und viertens die in sich sehr heterogene Gruppe der in dieses 
Schema nicht Einzuordnenden. Sie reicht von den Kommunisten Italiens und 
Frankreichs bis hin zu den grundsätzlichen EG-Gegnern Dänemarks. 

Diese formale Struktur des europäischen Parteiensystems entspricht jedoch 
nicht der Verfassungswirklichkeit. In allen Fraktionen sind Parteien zu
sammengeschlossen, deren politische Positionen wei t auseinanderl i egen. 
Ital ieni sche Sozial i sten und deutsche Sozialdemokraten haben die größte 
Parallelität im Namen, nicht jedoch in den politischen Grundauffassungen. 
Die Christdemokraten Belgiens und Italiens mögen sich in einigen Punkten 
nahestehen, ohne dabei auch nur einen Berührungspunkt zu den Christdemo
kraten in der Bundesrepublik zu finden. Anders formuliert: In der Verfas
sungswirklichkeit bsteht das Europäische Parlament zur Zeit etwa aus ei
nem Vierzigparteiensystem. 

Die zum Beitritt anstehenden Länder zeichnen sich durch Vielparteiensy
steme aus. Das bedeutet, daß die formale Struktur des Parteiensystems 
durch den Beitritt kaum verändert würde, daß aber die tatsächliche Struk
tur des Parteiensystems noch weiter fragmentisiert würde. Dabei ist ein 
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weiterer Aspekt zu betonen. Bislang ist die KommunistIsche Partei im Eu
ropäischen Parlament nur durch Italiener und Franzosen vertreten. Die 
drei neuen Beitrittskandidaten verfUgen alle Uber starke kommunistische 
bzw. im Falle Griechenlands extrem linkssozialistische Parteien, so daß 
damit das Gewicht des extrem linken FlUgeis im europäischen Parteiensy
stem durch den Beitritt der drei genannten Länder wachsen wUrde. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Hoffnung, die in die direkte Wahl 
des Europäischen Parlaments gesetzt wurde, nämlich, daß sich aus der Le
gitimation der direkten Wahl eine Kräfteverschiebung zugunsten des Parla
ments ergeben wUrde, bei einem weiter fragmentisierten Parteiensystem 
weiter reduziert wUrde. Allerdings sollte man an dieser Stelle auch hin
zufUgen: die bisherige Fragmentisierung ist bereits so weit fortgeschrit
ten, daß die "Grenzfragmentisierung" durch den Beitritt der drei weiter 
genannten Länder minimal ist. 

Das aber bedeutet: die fortschreitende Fragmentisierung der Willensbil
dung in' allen Institutionen wird die Gemeinschaft weitgehend handlungsun
fähig machen und damit die politischen Zielsetzungen beschne iden. Es 
bleibt die Zollunion, ein in Frage gestellter Agrarmarkt und regelmäßige 
Konsultationen außerhalb der Institutionen der Europäischen Gemeinschaft. 
Oe Gaulies BefUrchtung droht Wirklichkeit zu werden. 

3 Die Auswirkungen des Beitritts auf die innenpolitische Struktur 
der Beitrittsländer 

In der Diskussion um den Beitritt Spaniens, Portugals und Greichenlands 
stehen zwei Argumente im Vordergrund: Erstens: alle drei Länder gehören 
zu den relativ "armen" Europas. Gemessen am Pro-Kopf-Anteil des Sozial
produkts nimmt Portugal den letzten, Griechenland den vorletzten und Spa
nien den fUnfletzten Platz unter den europäischen Ländern ein. Der Bei
tritt wird in erster Linie als eine entwicklungspolitische Maßnahme be

trachtet, die Wirtschaftskraft der weniger entwickelten europäischen Län
der dem Niveau der hochentwickeltenen Länder anzupassen. 

Ob und Uber welchen Zeitraum derartige Uberlegungen richtig sind, mag da
hingestellt werden, ebenso wie die Frage, ob von einem solchen Beitrag 
nicht auch die weiterentwickelten, also zumeist die bisherigen Mitglie
der, profitieren, weil Arbeitsteilung im internationalen Handel in jeder 
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Hinsicht wohlstandsfördernd ist. Dem steht jedoch entgegen, daß große Be
reiche der gerade für die neuen Beitrittskandidaten wichtigen Teile ihrer 
Wirtschaft in den Bereich des reglementierten Agrarmarkts fallen. 

Zugleich ist damit die politische Frage angesprochen und in welchem Um
fang die bisherigen Mitgliedsländer politisch bereit sind, die zusätzli
chen Aufwendungen zur Entwicklung der Wirtschaft der Beitrittsländer zu 
tragen. Gerade die Erfahrungen über den Agrarhaushalt und die damit ver
bundenen Diskussionen im Frühjahr 1980 legen die Hypothese nahe, daß die
se Bereitschaft gering sein wird. Das bedeutet zugleich, daß der Bei
trittsverhandlungsprozeß belastet wird um die Frage der Neuorientierung 
des Agrarmarkts unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität und unter 
den Bedingungen der erweiterten Gemeinschaft. 

Unabhängig davon hat die wirtschaftliche Entwicklung der genannten Länder 
jedoch auch eine verfassungspolitische Dimension. 

Während Portugal und Spanien nach einer jahrzehntelangen autoritären Dik
tatur erst seit wenigen Jahren vorsichtig demokratische Strukturen ent
wickeln, kann Griechenland zwar einerseits auf lange demokratische Tradi
tionen verweisen, zugleich jedoch auch immer wieder auf eine Unterbre
chung der demokratischen Entwicklung durch diktatoriale Phasen. Die letz
te griechische Diktatur endete erst im Jahre 1974. Anders formuliert: im 
Sinne demokratischer Regierungsweise müssen alle drei Beitrittsländer als 
verfassungspolitisch instabil bezeichnet werden. 

Damit kommt dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft jedoch eine zen
trale pOlitisCh-strukturelle Bedeutung zu. Nach dem Selbstverständnis der 
Gemeinschaft ist ein Mitglied mit diktatorialer Regierungsform undenkbar 
und nicht akzeptabel. Ein Militärputsch zum Beispiel in einem Mitglieds
staat der Europäischen Gemeinschaft müßte zwangsläufig zum sofortigen 
Ausschluß dieses Mitglieds führen. Dieser Tatbestand bedeutet von sich 
aus schon eine Stabilisierung der demokratischen Strukturen. Die Mi t
gliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft schließt alternative Regie
rungsformen zur demokratischen Ordnung aus - hier liegt zum Beispiel ein 
entscheidender politisch-struktureller Unterschied zwischen dem Verteidi
gungsbüdnis der NATO und der Europäischen Gemeinschaft. Zwar wird auch 
die Legitimität der NATO, die Glaubwürdigkeit als Verteidigungsbündni s 
freier Staaten in Zweifel gezogen, wenn sie über diktatoriale Mitglieder 
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verfügt, aber die Mitgliedschaft ist nicht strukturell ausgeschlossen, 
wenn es den nationalen Verteidigungs interessen entspricht. Anders ist die 
Situation bei der Europäischen Gemeinschaft. Sie ist eine Gemeinschaft 
freier demokratischer Staaten. 

Ein zweites kommt hinzu. Die junge demokratische Entwicklung in den drei 
südeuropäischen Staaten wird ihre Akzeptanz in der Bevölkerung um so 
stärker und umfassender gewinnen, je mehr es gelingt, die Erwartungs
strukturen, und das gilt vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, der Be
völkerung zu erfüllen. Wenn die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft auch 
nur zu einer bescheidenen Vermehrung des Wohlstands und des Wohlstandszu
wachses führt, bedeutet dies bereits einen weiteren stabilisierenden Ef
fekt der demokratischen Ordnung selbst. Daß auf diese Weise es auch mög
lich sein könnte, Spanien leichter in das nordatlantische Verteidigungs
bündnis hineinzuführen, was die Effizienz dieses Bündnisses weiter ver
größern würde, sei nur am Rande erwähnt. 

4 Die Herausforderung an die Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaft 

Die bisherigen Oberlegungen haben zu zwei Konsequenzen geführt: 

(1) Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft verstärkt die Tendenzen 
zur Fragmentisierung der Wi llensbi ldung innerhalb der Gemeinschaft und 
trägt damit verstärkt zu ihrer Lähmung bei. 

(2) Der Beitritt von zusätzlichen Ländern zur Europäischen Gemeinschaft 
bedeutet insbesondere eine Stabi lisierung der demokratischen Strukturen 
in diesen Ländern. 

Gerade die zweite Feststellung führt zu der Konsequenz, daß unter poli
tisch-struktureller Betrachtungsweise der Beitritt Portugals, Spaniens 
und Greichenlands wünschenswert ist. Das führt zu der Fragestellung, wie 
möglicherweise durch eine WeiterentwiCklung und die Reform der europä
ischen Institutionen den unter (1) festgestellten Tendenzen zur Fragmen
tisierung und Lähmung entgegengewirkt werden kann. Hier sind folgende 
Oberlegungen möglich, die zunächst einmal unter verfassungstheoretischem 
Aspekt formuliert sind, auch wenn ihre politische Verwirklichung im Mo
ment noch nicht naheliegend erscheint: 
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a) Das zentrale Problem ist die Herausbildung eines europäischen Partei
ensystems. Die große Heterogenität des europäischen Parteiensystems ist 
einerseits Folge der Heterogenität des euorpäischen Kontinents. Hier bie
tet sich die Parallelität zur größeren Heterogenität des amerikanischen 
Parteiensystems im Vergleich zu nahezu jedem nationalen Parteiensystem in 
Europa an. Dabei ist aber auch die Rolle des Wahlrechts zu betonen. Das 
mit Ausnahme Großbritanniens bei der ersten Wahl in allen Ländern ange
wandte Verhältniswahlsystem fördert diese Heterogenität, insbesondere 
wenn wirksame Sperrklauseln fehlen. Das angelsächsische relative Mehr
heitswahlrecht würde dem nur bedingt entgegenwirken, weil die Heterogeni
tät zum großen Tei I auf nationalen Schwerpunkten der Parteien beruht. 
Größere 'Mehrmannwatilkreise, die möglicherweise gar grenzüberschneidend 
geschnitten sind, könnten mit hohen Sperrklauseln in diesen Wahlkreisen 
Anreize zu einer Integration des Parteiensystems schaffen. Der Vergleich 
mit den USA führt jedoGR.auch zu einer zweiten Schlußfolgerung: Die Hete
rogenität des amerikanischen Parteiensystems ist zugleich auch wesentlich 
durch einen institutionellen Faktor bedingt, nämlich die Tatsache, daß 
die amerikanischen Parteien im amerikanischen Kongreß keine Verantwortung 
für die Existenz der Regierung tragen. Man kann es sich gestatten, mit 
wechselnden Mehrheiten abzustimmen, ohne daß das Amt des Präsidenten da
durch in seiner Existenz gefährdet wird. Die starke Homogenisierung der 
europäischen Parteiensysteme ist nicht zuletzt auch Folge der parlamenta
rischen Struktur, bei der nämlich die jeweilige Mehrheit im Parlament 
verantwortlich ist für die Existenz einer Regierung. Dies kann, wie das 
in nahezu allen europäischen Ländern, wenn auch mit unterschiedlichen 
Ausprägungen, der Fall ist, dadurch verstärkt werden, daß die Regierung 
das Recht zur Auflösung des Parlaments hat, d.h. sie kann den einzelnen 
Abgeordneten mit dem Mandatsverlust im Falle einer Neuwahl drohen, wenn 
die eigene Mehrheit auseinanderbricht. 

Will man diese Erfahrungen auf das Europäische Parlament übertragen und 
will man einen Lernprozeß im Hinblick auf eine Homogenisierung des euro
päischen Parteiensystems einleiten, dann bedeutet dies, daß die verant
wortliche Exekutive aus dem Europäischen Parlament hervorkommen muß, von 
diesem abhängig sein muß und daß diese Exekutive auch die Möglichkeit er
halten muß, das Parlament aufzulösen. Konkret bedeutet das, daß die Eu
ropäische Kommission vom Europäischen Parlament gewählt werden muß, je
derzeit vom Europäischen Parlament zur Verantwortung gezogen werden kann 
- und zwar mit einfacher, nicht mit Zweidrittelmehrheit wie zur Zeit. Zu-
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gleich müßte man dieser Europäischen Kommission das Recht zur Parlaments
auflösung geben. 

b) Dies ist selbstverständlich zwangsläufig verbunden mit Rückwirkungen 
auf die Machtverteilung zwischen den einzelnen Institutionen. Eine derar
tige Umorientierung der Kommission würde de facto bedeuten, dem Europä
ischen Parlament die Rolle einer ersten Kammer im parlamentarischen Sy
stem zuzugestehen und den Ministerrat in die Rolle etwa des Bundesrats in 
der Bundesrepublik Deutschland zu versetzen. Das wiederum setzt voraus, 
daß innerhalb des Ministerrats das System der MehrheitsentSCheidung ein
geführt wird, wobei man, um die Möglichkeiten des Minderheitenschutzes, 
die durch die pond~ration nicht mehr gewährt werden können, einzufügen, 
sich unterschiedliche Quoren für verschiedene Abstimmungen vorstellen 
kann. Wichtig dürfte dabei für den Konsensbildungsprozeß sein, daß es im 
Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland keine ausschließliche, sondern 
nur eine konkurrierende Gesetzgebung geben kann, d.h., daß bei allen Ge
setzen die Zustirrmung des Ministerrats als der Zweiten Kammer notwendig 
ist. 

c) Eine dritte Schlußfolgerung bezieht sich auf die Politik der Europä
ischen Gemeinschaft. Die Erfahrung zeigt, daß der Prozeß der Nationenbil
dung über Jahrzehnte, ja, über Jahrhunderte erfolgt und daß neugeschaf
fene politische .Systeme am Anfang nur sehr bedingt konfliktfähig sind, 
was zur Folge hat, daß die zentralen Konflikte den etablierten Subsyste
men überlassen bleiben müssen. Mit der EntSCheidung für den reglementier
ten Agrarmarkt ist man im Bereich der europäischen Integration den ande
ren Weg gegangen. Die Problematik läßt sich am besten verdeutlichen, wenn 
man die Frage stellt, ob es je die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
gegeben hätte, wenn man am Anfang einen Gemeinsamen Markt für Reis, Mais, 
Korn usw. gefordert und verwirklicht hätte. Die Frage stellen, heißt sie 
mit nein zu beantworten. Die Europäische Gemeinschaft floriert politisch 
dort, wo sie nicht reglementierend eingreift, sondern Reglementierung ab
gebaut hat, also im Bereich der Freihandelszone. Sie funktioniert dort 
nicht, wo sie Konflikte regeln will und den Anspruch auf Konfliktregelung 
erhebt. Zu einer europäischen Währungsreform kann es nicht kommen, solan
ge die Wertvorstellungen zum Beispiel Ober akzeptable Inflationsraten in 
den einzelnen Ländern so weit auseinandergehen. Solange diese Heterogeni
tät in den Normenstrukturen besteht, auch dessen, was politisch akzepta
bel ist und was politische Priorität hat, solange ist der Verzicht auf 
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eine einheitliche Regelung dieser Frage notwendig. Man erinnere sich da
ran, daß eine gemeinsame Notenbank in den USA erst im Jahre 1913 einge
führt worden ist. 

d) Schließlich darf die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft nicht 
da7u führen, ihren politischen Kern aufzugeben. Dies würde die Fragmenti
sierung eher verstärken. Das Selbstverständnis der Gemeinschaft der Demo
kratien ist die Substanz dieses politischen Kerns, auf die man aufbauen 
kann, auch wenn die zentralen politischen Institutionen nur über sehr we
nig Kompetenzen verfügen. Wichtig ist hier zu klären, was mit wenig Kom
petenzen gemeint ist, es darf nur inhaltlich und nicht formal verstanden 
werden. Ein Europäisches Parlament, das in wenigen Bereichen der Politik 
abschließend entscheiden kann, ist ein zentraler Motor des Integrations
prozesses. Dagegen ist ein Euoropäisches Parlament, das bei zahlreichen 
politischen Problemen nur mitreden kann, zum Scheitern verurteilt. 
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1 Einleitung 

Der Beitritt Griechenlands, Portugals und Spaniens zur EG wirft die Frage 
auf, inwieweit es möglich ist, anhand der Integrationstheorie Aussagen 
über zu erwartende Auswirkungen dieses SChrittes zu machen. Handelte es 
sich bei der ersten Erweiterung noch um annähernd ebenbürtige Partner, so 
sind bei der bevorstehenden zweiten Erweiterung die Entwicklungsunter -
schiede so groß, daß es fraglich erscheint, ob ein Abbau der Zollschran
ken zwischen der Neunergemeinschaft und den Beitrittsländern für letztere 
überhaupt Wohlfahrtsgewinne erwarten läßt, oder ob nicht eher ein Verlust 
an Wohlfahrt zu befürchten ist. 

Im folgenden soll untersucht werden, inwieweit die Theorie der Zollunion 
eine Antwort auf diese Frage zu geben vermag. Die Fragestellung ist inso
fern eingeschränkt, als der Integrationsstand der EG über denjenigen der 
reinen Zollunion hinausgeht. Da jedoch die Zollunion wichtigster und für 
die Beitrittsländer unmittelbar wirksamer Bestandteil der EG ist, er
sCheint es berechtigt, sich zunächst auf ihre Auswirkungen zu konzentrie
ren. Erlaubt die Theorie der Zollunion für die mit der Erweiterung ver
folgten Ziele keine eindeutig positive Aussage, so unterstreicht dies die 
Notwendigkeit des Einsatzes flankierender, über den Integrationsgrad der 
Zollunion hinausgehender Instrumente. 

2 Statische Analyse 

2.1 Partialanalytische Betrachtung der Wohlfahrtseffekte 
bei der Bildung und Erweiterung einer Zollunion 

Bevor auf den Sonderfall der Erweiterung eingegangen wird, erscheint es 
notwendig, zunächst die mit der ~ ~ ~ verbundenen Ef

fekte aufzuzeigen. Sie lassen sich - beschränkt auf die Betrachtung eines 
Gütermarktes - mittels einer graphischen Darstellung (Abb. 1) verdeutli
chen, der folgende Konstruktion zugrunde liegt1): Die Angebots- und Nach
fragefunktionen von drei Ländern werden, unter Umrechnung der Preise auf
grund konstanter Wechselkurse in der Währung eines der bete i ligten Län
der, nebeneinander angeordnet. Am rechten Rand werden die Export-Ange
bots- und die Import-Nachfragefunktion wiedergegeben, deren Schnittpunkt 

1) Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an einen Beitrag von 
ROHWEDDER (26). 
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Abb. 1: Partialanalytische Darstellung der Auswirkungen der Bildung einer Zollunion 
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die Außenhandelsmengen und -preise determiniert. In dem dargestellten 
Fall kommt es zu einem Export-Angebot von Land C, wenn dessen Autarkie
gleichgewichtspreis überschritten ist. Sobald dies auch für Land Ader 
Fall ist, tritt dessen Export-Angebot hinzu, so daß die aggregierte Ex
port-Angebotsfunktion den geknickten Verlauf der Linie ss aufweist. Bei 
jedem unter seinem internen Gleichgewichtspreis liegenden Preis tritt 
Land B als Nachfrager auf. Der Schnittpunkt seiner Import-Nachfragefunk
tion dd mit der Angebotsfunktion ss würde bei Freihandel den Gleichge
wichtspreis und die Gleichgewichtsmengen bestimmen. 

Erhebt Land B einen nicht-diskriminierenden spezifischen Zoll, so ver
schiebt sich die Export-Angebotsfunktion um den Zoll tauf SI SI, deren 
Schnittpunkt mit dd nun für B den Inlandspreis pJ und die tatsächlich im
portierte Menge MJ bestimmt. Die Exportländer erhalten einen um den Zoll 
niedrigeren Preis pl = P~ und exportieren die Mengen xl und X~. 

Bilden A und B eine Zollunion mit dem bisherigen Zoll von B als gemeinsa
men Außenzoll, so ändert sich die aggregierte Export-Angebotsfunktion in 
SISII. Sobald der interne Gleichgewichtspreis von A überschritten wird, 
tritt zu dem zollbelasteten Angebot von C das zollfreie Angebot von A 
hinzu. Der Schnittpunkt mit dd gibt den gemeinsamen Preis innerhalb der 
Zollunion (P& = Pg) an, Land C erhält den um den Zoll niedrigeren Preis 
P~. Die Importmenge von B ist um 6Mb = M~ - MJ und die Exportmenge von A 
um axa = X& - XJ gestiegen, die Exportmenge von C um aXc = X~ - X~ gesun
ken. 6Mb entspricht der Handelsschaffung, axc der Handelsumlenkung2). 

Die Wohlfahrtsänderungen für B werden in der graphischen Darstellung ab
gebildet durch Gb = EFF'E ' - (EFMK - TTID'A I). Der erste Term bezeiChnet 

2) Die B~griffe "Handels~chaffung (Trade Creation)" und "Handelsumlen
kung (Trade Diversion)" gehen auf VINER (32) zurück, der sie anhand 
des stark vereinfachten Falls konstanter Nachfragemengen ableitete. 
Als Handelsschaffung wird der Fall bezeichnet, daß ein Land mit Grün
dung der Zollunion auf die Erzeugung eines Gutes verzichtet und dieses 
von einem kostengünstigeren Partner imp.ortiert. Wechselt dagegen ein 
Land beim Bezug eines Importgutes von dem kostengünstigsten Produzen
ten der außer~alb der Zollunion bleibt zu einem weniger günstig 
produzierenden Mitgliedsland, das lediglich aufgrund des gemeinsamen 
Außenzolls wettbewerbsfähig wird, so liegt Handelsumlenkung vor. Un
ter den vereinfachenden Annahmen VINERs führt Handelsschaffung stets 
zu einem WOhlfahrtsgewinn (die Ressourcen innerhalb der Zollunion wer
den produktiveren Verwendungen zugeführt), Handelsumlenkung zu einem 
Wohlfahrtsverlust (die Wohlfahrtsgewinne In dem Land, das die Produk
tion aufnimmt. sind geringer als die Verluste in dem Land, das sie 
aufgeben und die freigesetzten Ressourcen einer ungünstigeren Ver
wendung zuführen muß). 
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die Differenz zwischen der Zunahme an Konsumentenrente und dem Verlust an 
Produzentenrente. Der Term innerhalb der Klammer gibt die Änderung der 
Zolleinnahmen wieder, wobei diejenigen nach Bildung der Zollunion der 
Obersichtlichkeit halber bei Land C dargestellt wurden. Ober die Höhe von 
~ läßt sich keine generelle Aussage machen. 

Far Land A werden die Wohlfahrtsänderungen wiedergegeben durch Ga = 
NQQ'N' = 6Pa xJ + ~ APa AXa (mit 6Pa = P~ - pA); dieser Ausdruck ist 
selbstverständlich positiv. 

Unter BerUcksichtigung der Tatsache, daß t = APa - APb (mit APb = P~ -

Pß) ist, erhält man als Wohlfahrtseffekt der Zollunion Gz = - APb (xJ + 
AXc) +~6Pb AXc +~t (hMb + AXc). Da die beiden ersten Terme positiv 
sind, wird der Wohlfahrtseffekt fUr die Zollunion insgesamt positiv, wenn 
die Handelsschaffung größer ist als die Handelsumlenkung. 

Die Wohlfahrtsänderungen fUr Land C (Drittland) werden ersichtlich durch 
Ge = ADD'A' = 6Pc xJ + l APc AXc (mit APc = P~ - pJ); sie sind notwendi
gerweise negativ. 

Wird als gemeinsamer Außenzoll ein niedrigerer Zollsatz gewählt, so blei
ben die Wohlfahrtsänderungen fUr das Importland B unbestimmt. Der Wohl
fahrtsgewinn fUr A ist geringer und far Land C tritt ein unbestimmtes Er
gebnis auf, da die Wirkung der Zollsenkung jene der Bildung der Zollunion 
aberkompensieren kann. Importieren die beiden sich zusammenschließenden 
Länder bei unterSChiedlicher Niveaulage ihrer AutarkiegleiChgewichte das 
betreffende Produkt vor und nach Bildung der Zollunion, dann läßt sich, 
wie ROHWEDDER (26, S. 922) gezeigt hat, fUr keines der beteiligten Länder 
eine eindeutige Aussage machen. Damit ist auch das Gesamtresultat unbe
stimmt. 

Beliefert eines der beiden sich zur Zollunion zusammenschließenden Länder 
sowohl das Partner- als auch das Drittland, so ergibt sich für dieses 
Land ein eindeutiger Vorteil. FUr das importierende Partnerland bleibt 
das Ergebnis wiederum unbestimmt, da der Differenz aus der Zunahme an 
Konsumentenrente und der Abnahme an Produzentenrente der Wegfall der 
ZOlleinnahmen gegenabersteht. Selbst wenn fUr das Importland ein Wohl
fahrtsverlust eintritt, ist er geringer als der Gewinn fUr das Export
land, so daß far die Zollunion insgesamt ein eindeutiger Gewinn auftritt. 

23 



Die Wohlfahrtsänderungen fUr das Drittland und damit auch die insgesamt 
auftretenden Wohlfahrtsänderungen sind unbestimmt3). 

Betrachtet man die ~ ~ ~ durch Aufnahme eines Bei
trittslandes, so tritt, worauf ROHWEDDER (25) hingewiesen hat, die 
Schwierigkeit auf, daß die Begriffe Handelsschaffung und Handelsumlenkung 
ande~s auszulegen sind oder aber - bei Beibehaltung der Ublichen Inter
pretation - hinsichtlich der wohlfahrtstheoretischen Implikationen andere 
Schlußfolgerungen gezogen werden mUssen. 

Zur Illustration dieses Falles dient die mit geringen Änderungen von ROH
WEDDER Ubernommene Abbildung 2 a). Sie zeigt zunächst die Situation fUr 
eine aus den Ländern A und B bestehende Zollunion mit gemeinsamem Außen
zoll gegenUber den Ländern C und 0, wobei aus VereinfachungsgrUnden auf 
die exakte Ableitung des Ausgangsgleichgewichtes verzichtet wurde. An der 
Deckung des Einfuhrbedarfs der Zollunion sind die beiden ihr nicht ange
hörenden Länder beteiligt. Tritt Land C der Zollunion bei, so fUhrt dies 
bei unverändertem Außenzoll dazu, daß der Preis in dem Beitrittsland um 
APc steigt, in den drei anderen Ländern Uberall um den gleiChen Betrag 
(APz = APd) sinkt; die Summe aus der Preissteigerung im Beitrittsland und 
der Preisssenkung innerhalb der Zollunion (und damit in dem nicht beitre
tenden Drittland) entspricht dem unveränderten Außenzoll. Die Importe von 
A steigen von CD auf C'D', was nach Ublicher Terminologie eine Handels
schaffung (TC) darstellt. Die Exporte von B gehen von EF auf E'F', die
jenigen von 0 von AB auf A'B' zurUck. Beide RUckgänge bedeuten in der Ub
lichen Terminologie eine Handelsumlenkung (des Partnerlandes, TOb' und 
des Drittlandes, TOd). Die Exporte des Beitrittslandes steigen von GH auf 
G'H' (= AXc = TC + TOb + TOd). 

3) Von MEADE (20) wurden mit Hilfe von Plausibilitätserwägungen Bedin
gungen aufgezeiQt, die das Oberwiegen wohlfahrtssteigernder Effekte 
fUr die Mitglieaer einer Zollunion wahrscheinlich machen. Dazu ~hö
ren eine Wirtschaftsstruktur der beteiligten Länder, welche durch 
eine hohe Substitutionalität der Produkte gekennzeichnet ist, obwohl 
ihre Faktorausstattung eigentlich eine KomPletntarität erwarten 
ließe, sowie (im Zusammen~ang hiermit stehend hohe Zollsätze zwischen 
den Integrationsländern und ein niedriger Zol tarif gegenUber dem 
Rest der Welt. Besonders der anfänglic~e Abbau dieser ~ohen Zölle 
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läßt das Oberwiegen wohlfahrtssteigernder Effekte in hohem Grade wahr
scheinlich erscheinen. Weiterhin besteht eine große Wahrscheinlich
keit fUr das Vorherrschen wohlfahrtssteigernder Effekte, wenn fUr ein 
bestimmtes Gut innerhalb einer Zollunion die Exportländer die wiChtig
sten Lieferanten der Länder sind, die dieses Gut importieren, und 
diese wiederum die wichtigsten Absatzmärkte fUr erstere. Dies ist um 
so eher der Fall, je mehr Länder sich zusammenschließen. Im Extremfall 
einer alle Länder umfassenden Zollunion können nur handelsschaffende 
Effekte auftreten. 



Abb. 2: Partialanalytische Darstellung der Auswirkungen der Erweiterung 
einer Zollunion 
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Die Wohlfahrtsänderungen für die einzelnen Länder lassen sich wie folgt 
da rste 11 en : 

Ga COO'C' - (LORQ + CKNM - C'K'N'M') 
-6Pz (Ma + ~ TC) - t (Xc + TOd) 

- EFF'E' = 6Pz (Xb - ~ TOb) 

Gc = GHH'G' = 6Pc (Xc + ~ 6Xc) 

- ABB'A' = 6Pd (Xd - ~ TOd). 

Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, daß 6Pz und 6Pd negativ, 
alle übrigen Größen aber positiv definiert sind. In Land A bezeichnet der 
erste Term wieder den Saldo aus der Konsumentenrente und der Produzenten
rente, der zweite die Änderung der Zolleinnahmen; das Ergebnis ist unbe
stimmt. Land B und Land 0 erleiden durch die Preisreduzierung einen Ver
lust, da die Abnahme an Produzentenrente die Zunahme an Konsumentenrente 
übersteigt; Land C erfährt einen Gewinn, weil dort der gegenteilige Fall 
eintritt. 

Berücksichtigt man, daß (unter Beachtung des Vorzeichens) 6Pc = t + 6Pz 
ist und daß ferner gilt Ma = Xb + Xc + Xd' so erhält man für die gesamte 
Wohlfahrtsänderung: 

Gw =~t (TC +TDb - TOd). 

Der gesamte Wohlfahrtsgewinn wird also um so größer, je höher die Han
deisschaffung, je höher die Handelsumlenkung von dem Exportland innerhalb 
der Zollunion zu dem Beitrittsland und je geringer die Handelsumlenkung 
vom Rest der Welt zum Beitrittsland ist. Die Tatsache, daß die Handelsum
lenkung vom exportierenden Mitgliedsland zum Beitrittsland - im Gegensatz 
zu der bei einer Zollunionsbildung ausschließlich betrachteten Handelsum
lenkung - zu einer Wohlfahrtssteigerung führt, ist darauf zurückzuführen, 
daß es sich hierbei um eine Verlagerung von dem weniger kostengünstigen, 
nur aufgrund des gemeinsamen Außenzolls konkurrenzfähigen Anbieter, zu 
dem kostengünstigeren Anbieter handelt. 

Der in Abbildung 2 a) im AnSChluß an ROHWEDDER dargestellte Fall, in dem 
die Gemeinschaft ein Nettoimporteur ist, und sowohl das Beitrittsland als 
auch die restliche welt Nettoexporteure sind, ist nur einer von mehreren 
möglichen Fällen. Eine einfache, in ihren Konsequenzen direkt einsichtige 
Variation ergibt sich, wenn man, bei im übrigen unveränderten Annahmen, 
unterstellt, das Beitrittsland sei ein Nettoimporteur, der seine Produk-
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tion durch höhere Zölle schützt. Wird in diesem Fall beim Beitritt der 
bisherige gemeinsame Außenzolltarif übernommen, so bleibt die bisherige 
Zollunion unberührt, und es findet lediglich eine Handelsausweitung zwi
schen dem Dritt- und dem Beitrittsland statt, die mit dem Effekt einer 
Zollsenkung durch das Beitrittsland identisch ist. 

Ist dagegen die Zollunion ein Nettoexporteur und das Beitrittsland ein 
Importeur, der seinen Einfuhrbedarf unter Erhebung eines Zolls sowohl aus 
dem Raum der Zollunion als auch aus dem Drittland deckt, so ergibt sich 
eine in ihren Konsequenzen nicht sofort erkennbare Situation, wenn mit 
dem Beitritt der Zoll herabgesetzt oder ganz aufgehoben wird. Der Fall 
einer Herabsetzung wurde in Abbildung 2 b) aufgezeigt. Für die Zollunion 
resultiert daraus eine Preiserhöhung, die in Land A zu einem Wohlfahrts
verlust, in Land B zu einem Wohlfahrtsgewinn führt, der denjenigen von 
Land A übersteigt. In Land C ist das Ergebnis unbestimmt: Hier steht der 
positiven Differenz aus der Zunahme der Konsumentenrente und der Abnahme 
der Produzentenrente (GHH I GI) eine negati ve Änderung der Zolleinnahmen 
(GHLK - MNRQ) gegenüber. Im Drittland tritt ein Wohlfahrtsgewinn oder 
-verlust auf, je nachdem, ob der neue gemeinsame Außenzolltarif zu einer 
Preissenkung oder -erhöhung führt. 

Tritt die bisherige sowie die erweiterte Zollunion als ein Exporteur auf 
und sind sowohl der Rest der Welt als auch das Beitrittsland Importeure, 
so erfährt die bisherige Zollunion einen Wohlfahrtsgewinn , da aufgrund 
des Mehrabsatzes in dem Beitrittsland der Preis steigt. Es kommt jedoch 
zu einer Umverteilung vom Importland zum Exportland. Im Beitrittsland ist 
das. Resultat unbestimmt, weil der positiven Differenz aus der Zunahme an 
Konsumentenrente und der Abnahme an Produzentenrente die fortgefallenen 
Zolleinnahmen gegenüberstehen. Der Rest der Welt erleidet infolge der 
Preissteigerung einen Wohlfahrtsverlust. 

2.2 Güterwi rtschaft 1 iche BetraChtung der Wohl fahrtseffekte 
einer Zollunion 

Die bisherige partialanalytische Betrachtung hat den Nachteil, daß durch 
die Beschränkung auf den Markt eines Gutes die auf den Märkten für andere 
Güter auftretenden Anpassungseffekte unberücksichtigt bl ieben, wie sie 
allein schon aus Zahlungsbilanzgründen unvermeidlich sind. Dieser Mangel 
wird durch eine güterwirtschaftl iche BetraChtung vermieden, die in der 
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Regel an hand des graphisch darstellbaren ~-~-t~d erfolgt. Bei 
der Oa.v...t.e.~ ca.u.d tk", UcJ.t. u-,s ~d ist es gleichgültig, ob es 
sich um den Zusammenschluß mit einem anderen Land zu einer Zollunion oder 
um den Beitritt zu einer bestehenden Zollunion handelt. 

In Abbildung 3 a), die sich an eine Darstellung von GEHRELS (5) anlehnt, 
bezeichnet LG die Kapazitätslinie des Beitrittslandes für die Güter x und 
y bei konstanter Transformationsrate , LK die Transformationskurve be i 
Freihandel und LJ diejenige für die Zollunion, in der weniger effiziente 
Produzenten des Gutes x durch einen Zoll geschützt werden. Offensichtlich 
ist Freihandel die beste, Beitritt zur Zollunion die zweitbeste Lösung; 
beide sind der Autarkiesituation überlegen, 

Erhebt das Beitrittsland in der Ausgangssituation einen Zoll, so liegt 
eine gegenüber der Freihandelslage um den Punkt L zum Koordinatenur
sprungspunkt gedrehte Transformationskurve vor, wobei das Ausmaß der Dre
hung von der Höhe des Zollsatzes abhängt. Die Bestimmung des entsprechen
den Tangentialpunktes reicht jedoch für eine Beurtei lung ni cht aus, da 
hier die mit der Verwendung der Zolleinnahmen verbundenen Wohl fahrtsef
fekte unberücksichtigt blieben. Es ist deshalb üblich, im Anschluß an 
LIPSEY (17) anzunehmen, die Zolleinnahmen würden in einer Lump-sum-Sub
vention den Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Damit wird der Einkom
menseffekt des Zolls eliminiert und es bleibt lediglich sein Einfluß auf 
die Preisrelationen. In Abbildung 3 a) wurde unterstellt, daß durch Auf
erlegung eInes Zolles auf Gut x die Preisrelationen dem internen Aus
tauschverhältnis angepaßt werden, womit sich für den Verbraucher die 
durch die Gerade MH wiedergegebnen Wahlmöglichkeiten ergeben. Der 
Schnittpunkt dieser Geraden mit der das reale Außenhandelsgleichgewicht 
repräsentierenden Gerade LK gibt den realisierten Verbrauchspunkt wieder. 
Die Graphik hätte auch so konstruiert werden können, daß er dem Ver
brauchspunkt bei Beitritt zur Zollunion unterlegen gewesen wäre. Ökono
misch ist das Beispiel wenig relevant, weil der Zoll in diesem Fall keine 
Funktion erfüllt: die fi skai ische Bedeutung wurde bewußt ausgeschaltet; 
eine Schutzfunktion übt er nicht aus, da mit und ohne Zoll eine vollstän
dige Spezialisierung auf Gut y erfOlgt. 

Dies ist anders bei der Annahme einer gekrümmten Transformationskurve, 
wie sie der Abbildung 3 b) zugrunde liegt. Der Einfachheit halber wurde 
unterstellt, daß die beiden Güter stets in konstanten Proportionen nach-
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Abb. 3: Produktion, Konsum und Außenhandel eines Landes im Zwei-Güter-Fall bei 
Autarkie, Freihandel und Beitritt zu einer Zollunion 
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gefragt werden, die der Strahl OZ repräsentiert. Bei Autarkie ergäbe sich 
der Produktionspunkt Cl' bei Freihandel mit dem Austauschverhältnis tt 
der Produktionspunkt P2 und der Konsumpunkt C2' bei einem Austauschver
hältnis nach Zollbelastung für Gut x von tUt' der Produktionspunkt P3 und 
der Konsumpunkt C3' wobei sich letzterer auf C4 versch iebt, wen n die 
Zolleinnahmen den Konsumenten zur Verfügung gestellt werden. Der Beitritt 
zu einer Zollunion mit dem Austauschverhältnis t't" würde mit dem Pro
duktionspunkt P4 und dem Konsumpunkt Cs eine Wohlfahrtssteigerung erbrin
gen, die jedoch mit einer teilweisen Preisgabe des bisher geschützten 
Produktionszweiges verbunden wäre. Durch Freihandel, der stärkere Anpas
sungsreaktionen erzwingen würde, ließe sich ein noch höheres Wohlfahrts
niveau erreichen. 

Die bisher aus der Sicht eines Landes vorgetragene Analyse wurde von 
LIPSEY (17) auf ~ .~~ ausgedehnt. Nimmt man an, daß alle Länder 
gleich hohe Zölle erheben, so gibt es für jedes Länderpaar einen kriti
schen Zoll, bei dem der Handel zwischen ihnen zum Erliegen kommt. Ist der 
Zollsatz so hoch, daß der höchste dieser kritischen Zölle überschritten 
wird, findet überhaupt kein Handel statt; ist er so gering, daß er unter 
dem niedrigsten kritischen Zoll bleibt, wird der Handel durch ihn nicht 
beeinflußt. Interessant sind somit nur die Fälle, in denen mit der Er
richtung einer Zollunion die am Außenhandel beteiligten Länder wechseln. 

LIPSEY bedient sich für die weitere Analyse des für Untersuchungen dieser 
Art typi schen taxonomi schen Vorgehens , wobei die von ihm untersu c h te n 
Fälle zu der Schlußfolgerung führen, daß sich VINERs Argumentation gegen 
Handelsumlenkung weder aus der Sicht eines Landes noch aus der Sicht der 
Zollunion noch aus derjenigen aller betroffenen Länder aufrecht erhalten 
läßt. Nur in dem extremen Fall, daß eine Zollunion zu einer Handelsumlen
kung führt und das Land, dessen Handel umgelenkt wird, vor- und nachher 
jeweils vollständig auf die Produktion eines anderen Gutes spezialisiert 
ist, tritt für die Welt insgesamt ein eindeutiger Wohlfahrtsverlust auf. 
In allen anderen Fällen ist entweder die Handelsumlenkung mit einer Han
deisschaffung verbunden oder sie führt nicht notwendigerweise zu einem 
Wohlfahrtsverlust. Für die Beurteilung realer Situationen muß man sich 
jedOCh der äußerst vereinfachenden Annahmen, aus denen die SChlUßfolge
rungen LIPSEYs abgeleitet wurden, bewußt bleiben. 
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2.3 Problem des Außenhandelsgleichgewichts für ein Bei
trittsland, dargestellt am Zwei-Güter-Fall mit unter
schiedlichen Partnern für Exporte und Importe 

Bei den bisherigen Darstellungen des Zwei-Güter-Falles wurde davon ausge
gangen. daß alle bete i I igten Länder beide Güter herste lIen können und 
beim Außenhandel jeweils beide Güter zwischen diesen Ländern ausgetauscht 
werden, womit sich zwischen ihnen ein Zahlungsbilanzgleichgewicht ein
stellt. Beschränkt man sich auf die Situation eines Landes, so kann man 
einen "Zwe i-Güter-Fall" auch konstruieren, indem man die Partialbetrach
tung für zwei Gütermärkte so kombiniert, daß für dieses Land die Bedin
gung des Zahlungsbilanzgleichgewichtes erfüllt ist. 

Angenommen wird die Situation. eines Beitrittslandes (Griechenland), das 
für den Absatz seiner Exportprodukte (Agrarerzeugnisse ) auf die Länder 
einer bestehenden Zollunion angewiesen ist, wichtige Importgüter (Erdöl) 
aber aus anderen Ländern bezieht. Der Außenhandel bestehe nur aus diesen 
beiden Gütern. Das Beispiel ist so aufgebaut, daß zunächst die Situation 
beschrieben wird, die sich ergäbe, wenn. die Zollunion keine Außenzölle 
(oder Belastungen mit gleicher Wirkung) erhöbe, sodann die Änderungen, 
die durch einen Außenzoll eintreten. Der Effekt des Beitritts läßt sich 
dann als Vermeidung der Zollwirkung interpretieren. Zur Illustration wer
den fiktive Zahlen verwendet. 

Abbildung 4 zeigt in ihrem oberen Teil in den ausgezogenen Linien den 
"Agrarmarkt" bei Freihandel. Unter der vereinfachenden Annahme, daß nur 
Griechenland und die EG an diesem Handel beteiligt sind, ergäbe sich ein 
Gleichgewicht bei einer Menge von 2 Mio. t und 150 DM/t (als repräsenta
tive Währung für die EG wurde die DM gewählt), was beim zunächst willkür
lich angenommenen Wechselkurs von 100 Drachmen = 5,-- DM 3.000 Drachmen/t 
entspricht. 

Der untere Tei I von Abbi ldung 4 zeigt nach dem glei chen Schema den "Erd
ölmarkt", für den eine geringe, stark inelastische Inlandsproduktion an
genommen wurde. Aufgrund der Angebots- und Nachfragerelation befände sich 
dieser Markt bei einer Menge von 2,5 Mio. t und einem Preis von 150 $/t 
im Gleichgewicht. 

Da annahmegemäß nur die beiden Produkte am Außenhandel Griechenlands be-
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Abb. 4: AuBenhandelsgleichgewicht eines Landes mit zwei Löndergruppen mit konkur
rierender und komplementörer Produktion 

DM/! 

200 

100 

50 

EG 

Agrarmarkt 

Griechenland 

Dr/t 

EG/ Griechenland 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

t--=-J~-' o ~ __ ~~ ____ ~-L ____ ~~~ ____ -L~~ ____ ~ __ ~ ____ • 

$/t 

200 

100 

50 

32 

Erd öl mar kt 

Erdöl- Exportländer 

Dr/t 

Menge 

Erdöl- Exportilinder / 
Griechenland 



teil igt sein sollen, ist diese Situation jedoch offensichtlich aus Zah
lungsbilanzgründen nicht möglich. Für die Importe würden 375,0 Mio. $ be
nötigt, es stehen jedoch nur Exporterlöse von 166,7 Mio. $ (300 Mio. DM : 
1,80 DM/$) zur Verfügung. Um seine Zahlungsbilanz zum Ausgleich zu brin
gen, müßte Griechenland entweder seine Erdölimporte durch Zölle oder men
genmäßige Beschränkungen reduzieren oder seine Währung abwerte n. Fre i 
schwankende Wechselkurse würden ohne Importzölle oder mengenmäßige Re
striktionen zu einem entsprechenden Abwertungseffekt führen. 

Abbildung 4 zeigt in ihrem unteren Teil zunächst die Wirkung eines Ein
fuhrzolls auf Erdöl. Er müßte etwa 2.200 Drachmen/t (40 %) betragen, um 
die Einfuhrmenge auf ca. 1,2 Mio. t zu reduzieren, was bei dem infolge 
der teilweisen Zollüberwälzung auf 139 $/t gesunkenen Angebotspreis einem 
Importwert von 166,8 Mio. $ und damit den Importerlösen entspricht. Na
türlich ist bei einem kleinen Land wie Griechenland der Effekt der Zoll
überwälzung in der Realität weit geringer; er dürfte praktiSCh vernach
lässigbar sein. 

Eine Anpassung über den Wechselkurs würde sowohl den Export- als auch den 
Importmarkt betreffen. Eine Wechselkursänderung käme in einer Skalenände
rung der die Preise in Drachmen enthaltenden Achse zum Ausdruck, wie sie 
jeweils auf der rechten Seite des Preis-Mengen-Diagramms für Griechenland 
für eine Abwertung von 25 % angedeutet wird. Aufgrund der Abwertung wer
den die Exportpreise in Inlandswährung attraktiver, es geht mehr Ware in 
den Export, bis sich bei steigenden Inlandspreisen ein neues Gleichge
wicht einstellt, das bei ca. 3 Mio. t und einem (leicht gesunkenen) Ex
portpreis von 145 DM/t liegen mag. Wegen der gleichzeitigen Verteuerung 
des Erdölpreises in Drachmen geht die Importmenge (gegenüber der Situa
tion ohne Zoll) auf etwa 1,7 Mio. t zurück, was bei einem auf 142 $/t ge
sunkenen Importpreis (der Preiseffekt ist genauso wie der Zolleffekt 
überzeichnet) einem Importwert von 241,7 Mio. $ entspricht. Exporterlöse 
(3 Mio. t x 145 DM/t : 1,80 DM/$ = 241,7 Mio. $) und Importwert (1,7 Mio. 
t x 142 $/t = 241,7 Mio. $) entsprechen sich. 

Um den Effekt eines Importzolls (oder wirkungsgleicher Maßnahmen) der EG 
auf den griechischen Agrarexport zu verdeutlichen, genügt es, den oberen 
Teil von Abbildung 4 zu wiederholen. Abbildung 5 zeigt die Wirkung eines 
Zolls von 37,50 DM/t (25 %). Gegenüber dem durch Wechselkursanpassung er
zielten Gleichgewicht ergäbe sich für Griechenland eine Halbierung der 
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Abb. 5: Wirkung eines Zolls der Abnehmerllinder auf die Exporterlöse eines Landes 
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Exportmenge auf ca. 1,5 Mio. t und ein auf 112,50 DM/t gesunkener Preis, 
da die Zollbelastung in stärkerem Maße auf das kleine Land mit weniger 
elastischen Angebots- und Nachfragereaktionen überwälzt wird. Da nunmehr 
nur noch Exporterlöse von rund 94 Mio. $ zur Verfügung stünden, wäre eine 
drastische Heraufsetzung des Importzolls oder eine entsprechende Abwer
tung unvermeidlich. Diesen Effekt durch einen Beitritt zu vermeiden, ist 
genau das, was sich die Beitrittsländer erhoffen. 

2.4 lierbrauchseffekte 

Die Reaktionen der Verbraucher auf Änderungen der Preisrelationen als 
Folge einer Zollunion wurden vor allem von LIPSEY (17) untersucht, der 
den Aspekt der "inter-conmodity substitution" als gleichbedeutend neben 
den der "inter-country substitution" stellt. Dabei untersucht er, welche 
Konsequenzen sich für ein Land ergeben, das von drei Gütern zunächst zwei 
durch einen gleich hohen Importzoll belastet, sodann - als Auswirkung ei
ner Zollunion - den Importzoll für eines dieser Güter aufhebt. Das Ergeb-· 
nis ist, daß - sofern der Zollsatz für das dritte Gut unverändert bleibt 
- die völlige Abschaffung des Zolls für das zweite Gut zu einer schlech
teren Lösung führt als die teilweise Beibehaltung des Zolls für dieses 
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Gut. Damit ist das Problem ein typischer Anwendungsfall der "Theory of 
Second Best". Bei gegebenem Zolltarif für das dritte Gut gibt es eine op
timale Höhe für den Zoll auf das zweite Gut, und nur wenn man diese 
kennt, ist eine Aussage darüber möglich, ob die vollständige Abschaffung 
dieses Zolls (Beitritt zur Zollunion) seiner Beibehaltung in der ur
sprünglichen Höhe (Nicht-Beitritt) überlegen ist. 

Anhand eines taxonomischen Vorgehens kommt LIPSEY (17, s. 38) zu folgen
den vier Schlußfolgerungen, die sich mit bereits früher getroffenen Fest
stellungen von MEADE (20) decken: 

1. Eine partielle Zollunion, die die Zölle nur reduziert, aber nicht ganz 
beseitigt, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, Wohlfahrtssteigerungen 
herbeizuführen als eine vollständige Zollunion. 

2. Eine Zollunion besitzt um so mehr Wahrscheinlichkeit, die Wohlfahrt zu 
steigern, je höher in der Ausgangssituation die Zölle auf Waren aus Mit
gliedsländern gegenüber solchen aus Drittländern waren. 

3. Eine notwendige Bedingung dafür, daß eine Zollunion zur Wohlfahrts
steigerung führt, ist, daß mit ihr ein Rückgng des Verbrauchs an intern 
hergestell ten Produkten und damit eine Zunahme des Handelsvolumens (ge
messen in konstanten internationalen Preisen) verbunden ist. 

4. Eine hinreichende (aber nicht notwendige) Bedingung dafür, daß eine 
Zollunion eine Wohlfahrtssteigerung bewirkt, ist eine durch sie ausgelö
ste Steigerung aller Importe. 

2.5 Allgemeine Gleichgewichtsmodelle 

Die bisherige Darstellung dürfte deutlich gemacht haben, daß die Auswir
kungen einer Zollunion weder durch eine isolierte Betrachtung der Produk
tionseffekte noch derjenigen der Verbrauchseffekte erfaßt werden können. 
Graphische Darstellungen, die beide Effekte berücks.ichtigen, sind zwar 
für didaktische Zwecke geeignet, wegen des mit ihnen verbundenen Zwangs 
zur Vereinfachung jedoch ein viel zu grobes Instrument, um damit Aussagen 
über die Realität machen zu können. Im Grunde genommen lassen sich die 
Auswirkungen einer Zollunion nur im Rahmen allgemeiner Gleichgewichtsmo
delle erfassen, wie sie in den Abhandlungen von NEGISHI (22) und TAKAYAMA 
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(29) ihren am weitesten fortgeschrittenen Stand erreicht haben dürften4): 

Dargestellt werden sie in der Regel an einem auf drei Länder beschränkten 
Fall mit beliebig vielen Gütern. Für Produktion und Nachfrage werden 
Funktionen mit den üblichen Eigenschaften unterstellt. Für jedes Land muß 
die Zahlungsbilanzbedingung erfüllt sein. Die Einkommenswirkung von Zöl
len wird dadurch eliminiert, daß ihre Rückgabe an die Verbraucher unter
stellt wird. Da auf der Nachfrageseite abnehmende Grenzraten der Substi
tution unterstellt werden, entspricht das Modell einem nicht-linearen Op
timierungsmodell. Wird als Zielfunktion die Maximierung der Wohlfahrt für 
alle Länder angenommen, so ergibt sich als Optimal lösung die Freihandels
lösung. Wird unterstellt, daß das Drittland Zölle erhebt, so führt die 
Optimierung der Wohlfahrt für die Mitgliedsländer der Zollunion zur Be
stimmung der optimalen Sätze des gemeinsamen Außenzolls für die verschie
denen Produkte. Auch diese Modelle sind ein typischer Anwendungsfall für 
die "Theory of Second Best". Numerische Beispiele oder empirische Anwen
dungsfälle scheinen nicht vorzuliegen. 

3 Dynamische Analyse 

3.1 Wachstumseffekte einer Zollunion 

Führt die Bildung oder Erweiterung einer Zollunion zu einer Änderung der 
Handelsströme und zu einer hierdurch ausgelösten Wohlfahrtssteigerung, so 
muß sich diese in einer dynamischen Analyse in einem gegenüber einem An
dauern der bisherigen Situation erhöhten Wachstum niederschlagen. Effekte 
dieser Art treten während des durch schrittweisen Abbau der Handelshemm
nisse gekennzeichneten Integrationsprozesses auf bzw. noch danach, so 
lange, bis die Anpassungsvorgänge abgeschlossen sind. 

Von den während des Integrationsprozesses auftretenden Effekten sind jene 
zu unterscheiden, die nach Abschluß der Integration und der dadurch aus
gelösten Anpassung zustande kommen. Ein Auftreten solcher Effekte hängt 
davon ab, ob Gründe vorliegen, die für das Integrationsgebilde ein grö
ßeres Wachstum erwarten lassen als für die beteiligten Volkswirtschaften. 

4) Als Vorläufer sei auf die Arbeiten von MAKOWER/MORTON (19), VANEK 
(30), KEMP (12) und LIPSEY (17) hingewiesen. 

36 



Ob dies der Fall ist, wurde vor allem von BALASSA (1, S. 101 ff.) unter
sucht, der sich dabei auf ältere theoretische Literatur sowie, aus heuti
ger Sicht, weit zurückliegende empirische Beispiele stützt. 

BALASSA glaubt, ei nen Zusammenhang zwi schen Marktgröße und Produkt i vi
tätsfortschritten feststellen zu können, da der größere Markt anstelle 
einer Vielzahl kleinerer, wenig spezialisierter und unterhalb der optima
len BetriebsgrÖße arbeitender Betriebe eine stärkere Spezialisierung un
ter gleichzeitiger Ausschöpfung der GrÖßendegression erlaubt, posi t i ve 
Skaleneffekte auftreten können sowie größere, spezialisierte Unternehmen 
einen höheren Forschungs- und Entwicklungsaufwand betreiben. Für eine 
Zollunion wird außerdem ein höherer Wettbewerbsgrad und somit eine stär
kere Annäherung an einen funktionsfähigen Wettbewerb angenommen. Des wei
teren argumentiert BALASSA mit externen Ersparnissen. Die Existenz von 
Agglomerationsvorteilen wird als gegeben vorausgesetzt, wobei die Zoll
union die Möglichkeit bietet, diese stärker als bei der Beschränkung auf 
Nationalstaaten auszunutzen. 

3.2 Bedeutung von Entwicklungsunterschieden 
zwischen den Ländern 

Kommt es zu den von BALASSA beschriebenen dynamischen Effekten, stellt 
sich die Frage, ob damit verbundene Wachstumsgewinne gleichmäßig auf alle 
Länder verteilt sind, oder ob es hierbei - bedingt durch Unterschiede im 
Entwicklungsstand - zu Ungleichgewichten kommt. In diesem Zusammenhang 
ist auf den entscheidenden Einwand gegenüber dem Konzept der komparativen 
Kostenvorteile, das der gesamten Außenhandelstheorie zugrunde liegt, hin
zuweisen, daß es sich dabei um ein im Grunde genommen statisches Konzept 
handelt. Eine Anwendung dieses Konzepts bedeutet eine Spezialisierung 
aufgrund der relativen Kostenvorteile bei jeweils gegebenem Entwicklungs
stand und nicht aufgrund derjenigen, ~ie sich bei gleichem Entwicklungs
stand ergäben. Der Einwand, daß eine an den Merkmalen unterschiedl icher 
Entwicklung ausgerichtete Spezialisierung tendenziell zu einer Konservie
rung der Unterschiede beiträgt, gilt auch für ~en Fall der Gründung oder
Erweiterung einer Zollunion und zwar um so stärker, je mehr dynamische 
Effekte zu erwarten sind. 
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3.3 Regionale Probleme 

Das Problem der Entwicklungsunterschiede stellt sich nicht nur zwischen 
Nationen, sondern auch zwischen Regionen. Nimmt man Agglomerationsvortei
le als gegeben an, so kann eine Zollunion regionale Entwicklungsunter
schiede verstärken. GIERSCH (7) kommt zu dem Ergebnis, daß eine Zollunion 
wahrscheinlich einen Beitrag zum Abbau des Einkommensgefälles zwischen 
den beteiliqten Ländern leistet, regionale Einkommensunterschiede jedoch 
erhöht, da sich eine regional unterschiedliche Entwicklung unbeeinflußt 
von Ländergrenzen vollziehen kann. Der Abbau nationaler Einkommensunter
schiede erscheint bei der Annahme eines ungleichen Entwicklungsstandes 
nicht so sicher, während die Zunahme der regionalen Unterschiede als 
höchst wahrscheinlich angesehen werden muß. 

Sowohl fOr den Fall der GrOndung als auch den der Erweiterung einer Zoll
union gilt die von MYRDAL (21) am Beispiel Italiens aufgezeigte Tendenz, 
daß nach dem Fortfall von Handelsschranken und Mobil itätsbarrieren fOr 
die Produktionsfaktoren wirtschaftlich fortgeschrittenere Regionen sowohl 
die Produktion als auch die zu ihrer Erstellung benötigten Produktions
faktoren an sich ziehen. Zwar gehen von dem Wachstum dieser Regionen auch 
Spread-Effekte auf die weniger fortgeschrittenen Regionen aus, sie sind 
in ihrer Wirkung jedoch geringer als die beschriebenen Backwash-Effekte. 
Das Oberwiegen der Backj.olash-Effekte ist um so wahrscheinlicher, je ge
ringer der Entwicklungsstand ist. Ein analoger Entwicklungsablauf wurde 
von PERROUX (23) in seiner Theorie der Wachstumspole beschrieben. 

4 Empirische Untersuchungen zur Auswirkung von Zollunionen 

Die Schätzung der quanti tati ven Effekte einer Zoll union hat schon frOh 
das Interesse der Wissenschaft gefunden. Zu den ersten Arbeiten auf die
sem Gebiet dOrf te eine bei SCITOVSKY (27, S. 64) zitierte Arbeit von 
VERDOORN gehören, die sich mit den durch die Bildung der EWG zu erwarten
den Effekten im Handel mit den skandinavischen Ländern und Großbritannien 
beschäftigt. Sie ergab fOr die Mitgliedsländer einen Wohlfahrtsgewinn von 
0,05 S ihres Sozialproduktes, fOr die Nicht-Mitgliedsländer einen Verlust 
in fast gleicher absoluter Höhe. 

Aus der Mitte der 60er Jahre liegen zwei Untersuchungen von VERDOORN/ 
MEYER zu SCHLOCHTERN (31) und WAELBROECK (33) vor, die sich bereits auf 
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empirische Ergebnisse aus der Frühzeit der EWG stützen können. Bei der 
Arbeit von VERDOORN/MEYER zu SCHLOCHTERN handelt es sich um eine Regres
sionsanalyse, in deren Rahmen die zwischen einzelnen Produkten auftreten
den Unterschiede in der Zunahme der Importe durch die Gemeinschaft er
klärt werden durch das gewogene Mittel zwischen internen und externen 
Zoll senkungen sowie eine Schätzgröße für die effekti ve Importnachfrage 
ohne Gründung der EWG, die als ungewichtetes Mittel aus den Änderungsra
ten der entsprechenden Importe Großbritanniens, Schwedens, Dänemarks und 
der Schweiz ermittelt wurde. Nach dieser Untersuchung hätte die Bildung 
der EWG sowohl zu einer Handelsschaffung als auch zu einer Handelsumlen
kung geführt. Auf die Problematik des methodischen Vorgehens, die insbe
sondere in der kaum zu rechtfertigenden Schätzgröße für die effektive Im
portnachfrage liegt, braucht sicher nicht besonders hingewiesen zu wer
den. 

WAELBROECK geht demgegenüber von der Annahme aus, daß die Struktur des 
Welthandels ohne die EWG unverändert geblieben wäre. Ein Vergleich der 
von einem Basisjahr vor Gründung der EWG bis 1963 extrapOlierten Welthan
delsmatrix mit den tatsächlichen Werten ließ erkennen, daß die tatsächli
chen Werte für den I ntrahande I deutlich über den hypothetischen lagen. 
Eine gesonderte Schätzung der Bestimmungsgründe für den gestiegenen In
trahandel führte zu dem Ergebnis, daß er vorwiegend auf Handelsschaffung 
zurückzuführen war. Weder für die Vereinigten Staaten noch für die Länder 
der Europäischen Freihandelszone ließ sich eine Handelsumlenkung nachwei
sen. 

Ein anderes methodisches Vorgehen wurde 1967 von BALASSA (2) gewählt. Es 
wurden ex post Einkommenselastizitäten der Importnachfrage für die Zeit 
vor und nach 1959 ermittelt, wobei eine für die Mehrzahl aller Produkt
gruppen festgestellte Zunahme als Indikator für einen handelsschaffenden 
Effekt interpretiert wurde. Nach Herkunftsregionen differenziert, wurden 
sodann zwei hypothetische Importwerte für das Untersuchungsjahr 1965 er
rechnet, wobei die tatsächlichen Importe des Jahres 1959 einmal mit den 
Wachstumsraten der Importe aus Ländern außerhalb der Gemeinschaft der 
Jahre 1953 bis 1959, zum anderen mit den entsprechenden Wachstumsraten 
der Jahre 1959 bi s 1965 fortgeschrieben wurden. Die absolute Differenz 
zwichen beiden Größen wurde als "Effekt des Gemeinsamen Marktes" inter
pretiert, die Differenz zwischen den tatsächlichen Importen und den hypo
thetischen Werten aufgrund der Zunahmeraten von 1959-65 als "Wettbewerbs-
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effekt". Insgesamt gelangt BALASSA zu dem Ergebnis, daß sich fOr die EWG 
ein handelsschaffender Effekt nachweisen läßt, während per Saldo keine 
Handelsumlenkung festzustellen ist, wohl aber eine Verschiebung zwischen 
den Lieferländern aufgrund des Wettbewerbseffektes. 

Im Hinblick auf die erste EG-Erweiterung wurde 1973 von PREWO (24) eine 
Schätzung bisher eingetretener Handelseffekte vorgenommen. Grundlage der 
Schätzung sind Input-Output-Modelle fOr die Mitgliedsländer mit her
kunftsspezi fischen Importkoeffizienten , deren Fortschreibung von einem 
vor dem Zusammenschluß liegenden Basisjahr mit den tatsächlichen oder um 
einen dynamischen Integrationseffekt korrigierten Wachstumsraten die hy
pothetischen Größen fOr den Intrahandel sowie die Importe aus Drittlän
dern liefert. Die in Prozent ausgedrOckten Abweichungen des tatsächlichen 
Handels von diesen hypothetischen Größen werden als Effekt des Zusammen
schlusses interpretiert. Die Rechnung wurde fOr 1965 und 1970 durchge
fOhrt. Insgesamt ergab sich fOr 1965 ein um rd. 18 % Ober den theoreti
schen Werten liegender Intrahandel, fOr 1970 ein um rd. 64 % darOberlie
gender Wert, was darauf schließen läßt, daß ei n großer Teil der Anpas
sungsreaktionen erst nach Abschluß des Zollabbaus wirksam wurde. Im Han
del mit Nicht-Mitgliedsländern ergab sich ein Wert, der 1965 um 4 % un
ter, 1970 um 4 % Ober dem hypothetischen Wert lag. Auch dieses Ergebnis 
ist in dem Sinne zu interpretieren, daß sich zwar ein handelsschaffender, 
jedoch kein handelsumlenkender Effekt nachweisen läßt. Bei der Interpre
tation ist aber insofern Vorsicht geboten, als das Modell strukturelle 
Änderungen in der Importnachfrage und vor allem Preisänderungen auf der 
Angebotsseite nicht berOcksichtigt. 

Etwa gleichzeitig mit dem letztgenannten Modell wurden von KREININ (14) 
die Auswirkungen der Norderweiterung der EG ex ante untersucht. KREININ 
geht dabei so vor, daß er ex post ermittelte Preiselastizitäten der Im
port nachfrage auf die durch den Zollabbau zu erwartenden Preisänderungen 
anwendet. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Erweiterung fOr die GrOn
dungsmitglieder der EG zu einer Steigerung ihrer Exporte in die Bei
trittsländer um 32 % fOhrt, während fOr Großbritannien und die kontinen
taleuropäischen Beitrittsländer (einschI. Norwegens) eine Steigerung 
ihrer Exporte in die Gründungsländer der Gemeinschaft um je 27 % ermit
telt wurde. Für den Handel zwischen Großbritannien und den kontinentalen 
EFTA-Ländern wurde ein geringfügiger Rückgang geschätzt, für alle Dritt
länder eine Verminderung ihrer Exporte in die erweiterte Gemeinschaft. Im 
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Gegensatz zu den vorangegangenen Untersuchungen läßt sich dieses Ergebnis 
im Sinne eines fast ausschließlich handelsumlenkenden Effektes interpre
tieren5) • 

Bei einem Vergleich der verschiedenen empirischen Untersuchungen fäll t 
auf, daß diejenigen über die Norderweiterung der EG mit einem Obergewicht 
der Handelsumlenkung zu einem völl ig anderen Ergebnis kommen als solche 
über die Integrationseffekte der Sechsergemeinschaft. Ob dies auf unter
schiedliche Wirtschaftsstrukturen und Handelsströme in der Ausgangssitua
tion , auf Unterschiede im Untersuchungszeitraum oder methodische Unter
schiede zurückzuführen ist, bedarf einer genaueren Untersuchung. Die Ver
mutung, daß letztere eine Rolle spielen, liegt nahe. Es kann nicht ausge
schlossen werden, daß Ex-ante-Schätzungen der Änderung von Handelsströmen 
durch die Anwendung von Preiselastizitäten der Importnachfrage auf Preis
änderungen infolge eines Zoll abbaus zu einer stärkeren Betonung von Um

lenkungseffekten führen, während Ex-post-Schätzungen auf der Grund lage 
von Einkommenselastizitäten der Importnachfrage oder regionsspezifischen 
Importkoeffizienten im Rahmen von Input-Output-Modellen Umlenkungseffekte 
nicht in Erscheinung treten lassen, wenn der Beobachtungszeitraum durch 
ein starkes Wachstum gekennzeichnet war. Die Annahme konstanter Elastizi
täten bzw. Input-Koeffizienten führt in einer solchen Situation mögli
cherweise zu einer Unterschätzung der Referenzhandelsströme, was ei ne 
Oberschätzung der Handelsschaffung impliziert. 

5 SChlußbetrachtung 

Stellt man abschließend die Frage, welchen Beitrag die ökonomische Theo
rie der Erweiterung einer Zollunion zur Beantwortung der Frage leisten 
kann', welche Effekte die Süderweiterung der EG für deren Mitgliedsländer, 
die Beitrittsländer und den Rest der Welt erwarten läßt, so ist das Er
gebnis aus mehreren Gründen enttäuschend. 

Zunächst ist festzustellen ,daß es eine Theorie der Erweiterung einer 
Zollunion nicht gibt, sondern nur eine Theorie der' Zollunion. FOr eine 
Betrachtung aus der Sicht eines Beitrittslandes ist dies ohne Bedeutung, 

5) Zu einem in den absoluten Größenordnungen zwar geringeren, in der Ten
denz jedoch ähnlichen Ergebnis kommen aetaillierte Analysen der Aus
wirkungen der EG-Erweiterung auf oanemark, Norwegen und Schweden im 
Bereicn der Grund~talle (HELMS, 8) und der metallverarbeitenden In
dustrie (HUMMEN, 9J. 
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da es auf dasselbe hinausläuft, ob ein Land mit einem anderen eine Zoll
union bildet oder sich einer bestehenden Zollunion anschließt. Dies gilt 
auch für eine Analyse aus der Sicht der bestehenden Zollunion, wenn man 
diese als Aggregat betrachtet. Lediglich bei einer Disaggregation nach 
den Ländern der bestehenden Zollunion ergibt sich die Besonderheit, daß 
eine Handelsumlenkung von einem Mitgliedsland zu einem Beitrittsland im 
Gegensatz zu der üblicherweise betrachteten SituaUon zu einer Wohl
fahrtssteigerung führt. Bei einer aggregierten Betrachtung der bestehen
den Zollunion wäre eine solche Handelsumlenkung als Handelsschaffung in 
Erscheinung getreten, womit die üblichen Aussagen gegolten hätten. 

Dami t reduziert sich die Frage darauf, welchen Beitrag die allgeme i ne 
Theorie der Zollunion zur Frage der Auswirkungen der EG-Erweiterung zu 
leisten vermag. Die Antwort kann nicht befriedigen. Klare Aussagen sind 
von der Theorie nicht zu erwarten, allenfalls Hinweise darauf, in welcher 
Richtung Auswirkungen zu erwarten sind, die jedoch einer vorsichtigen In
terpretation bedürfen. 

Empirische UnterSUChungen über die Auswirkungen realisierter Zollunionen 
führen, worauf bereits SELLEKAERTS (28) hinwies, nicht wesentlich weiter. 
Sie legen zwar für die EG den SChluß nahe, daß die Bildung der Zollunion 
zu einer nachweisbaren Handelsschaffung geführt hat, während sie h fü r 
Handelsumlenkung keine Anhaltspunkte finden ließen; jedoch ist auch hier 
Vors icht geboten, da die Ergebni sse stark von der Untersuchungsmethode 
abhängen. 

Versucht man aus diesen enttäuschenden Ergebnissen Schlußfolgerungen für 
die anstehende EG-Erweiterung zu ziehen, so muß man feststellen, daß auf
grund von Plausibilitätserwägungen kaum eine Aussage darüber möglich ist, 
ob es zu einem überwiegen handelsschaffender oder handelsumlenkender Ef
fekte kommen wird. Selbst eine solche re I ati v begrenzte Aussage könnte 
nur mittels eingehender empirischer Untersuchungen gemacht werden. Analo
gieschlüsse auf der Basis empirischer Untersuchungen über die Effekte der 
Zollunion im Rahmen der Sechsergemeinschaft sind wegen der abweichenden 
Wi rtschaftsstrukturen der bete i ligten Länder und der veränderten wel t
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. 

Die im Rahmen der dynamischen Analyse vorgetragenen Argumente sprechen 
sicher nicht für einen starken Wohlfahrtsgewinn der Beitrittsländer. Der 
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unterschiedliche Entwicklungsstand und die in den meisten Mitgliedslän
dern, verglichen mit den Beitrittsländern, wesentlich stärkere Wirt
schaftskraft, lassen befürchten, daß die Vorteile des vergrößerten Mark
tes mehr den Industrien dieser Länder zugute kommen als denjenigen der 
Beitrittsländer, die zum Teil durch Strukturmängel und veraltete Techno
logien benachteiligt sind. Das einzige, was als relativ sicher angesehen 
werden kann, ist eine Zunahme der regionalen Disparitäten. Dies gilt so
wohl innerhalb der Beitrittsländer als auch zwischen den Beitrittsländern 
und den gegenwärtigen Mitgliedsländern. 

Angesichts dieses wenig ermutigenden Bildes stellt sich die Frage, ob die 
Beitrittsländer durch Eintritt in die Zollunion der EG überhaupt Netto
vorteile erwarten können. Diese Frage kann nicht mit einem eindeutigen Ja 
beantwortet werden. Es dürften vor allem die über die Integrationsform 
der Zollunion hinausgehenden Elemente der EG sein, von denen sich die 
Beitrittsländer Vorteile versprechen, insbesondere die Einbeziehung in 
die gemeinsame Agrarpolitik sowie Finanztransfers über den Regionalfonds 
und den Sozialfonds der Gemeinschaft. Es wird daher vor allem darauf an
kommen, diese Elemente zu stärken, wenn die mit der Erweiterung verfolg
ten wirtschaftlichen und politischen Ziele erreicht werden sollen. 
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AUSGESTALTUNG DER AGRARPOLITIK IN ABHÄNGIGKEIT VOM 

ENTWICKLUNGSSTAND DER VOLKSWIRTSCHAFTEN - PROBLEME UND 
KONSEQUENZEN DER EG-ERWEITERUNG FÜR DIE AGRARPOLITIK 

von 

G ü n t her S c h mit t und 
H ara I d von W i t z k e, Götti ngen 

Einleitung 

2 Gesamtwirtschaftliche Implikationen einer EG-Erweiterung 

2.1 Gesamt- und agrarwirtschaftliche Ausgangslage 

2.2 Gesamt- und agrarwirtschaftliche Konsequenzen einer Er
weiterung der Gemeinschaft für die Beitrittsländer 

3 Agrarpolitik in einer erweiterten Gemeinschaft 

3.1 Agrarpolitische Probleme und Konsequenzen bei gegebenen 
Beitrittsbedingungen 

3.2 Alternative Beitrittskonzeptionen 

Einleitung 

1. Die Europäische Gemeinschaft verfolgt zwei zentrale Zielsetzungen. Die 
erste besteht darin, " ... durch die Errichtung eines gemeinsamen Markts 
und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaa-. 
ten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Ge
mei nschaft, ei ne beständi ge und ausgewogene Wi rtschaftsauswei tung, ei ne 
größere Stabilität (und, d. V.) .eine beschleunigte Hebung der Lebenshal
tung ... " (EWGV, 21, Art. 2) zu erreichen. Die zweite Ziel setzung besteht 
dagegen darin, " ... Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen ... " 
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(EWGV, 21, Präambel) " •.• und engere Beziehungen zwi schen den Staaten zu 
fördern" (EWGV, 21, Art. 2). Die Ziele der EG sind also nicht nur inei
ner über eine Zollunion hinausgehenden ökonomischen Integration (West-) 
Europas zu sehen, sondern auch in einer engen politischen Zusammenarbeit 
von Staaten, die sich im Inneren demokratischen Prinzipien verpflichtet 
fühlen, im Äußeren ihre politische Unabhängigkeit bewahren wollen. Gerade 
die beabsichtigte Erweiterung der Gemeinschaft um die Länder Griechen
land, Spanien und Portugal hat diese Ziel setzung erneut inden Vorder
grund treten lassen, wurde doch die Rückkehr dieser Länder zu demokrati
schen Verfassungsnormen zur Voraussetzung ihres Beitritts und ihr Beitrag 
zur politischen (und militärischen) Stabilisierung der Südflanke Europas 
zur Erwartung erhoben. 

Hieraus folgt die These, daß in gesamtwirtschaftlichen Oberlegungen auch 
die angesprochenenpoltt'ischen Zielsetzungen einbezogen werden müssen. 
Die zu maximierende Ziel funktion hat dann auch di e Aspekte Si cherhei t, 
Freiheit und Frieden zu berücksichtigen, wobei diese entweder als Argu
ment in die Zielfunktion einzugehen hätten oder als Nebenbedingungen zu 
berücksichtigen wären. 

Beide Ansätze sind indes nur schwierig zu operational isieren, da Schat
tenpreise als Ausdruck der sozialen Wertschätzung hierzu nicht bestimmbar 
sind und das Ausmaß der Zielrealisierung bzw. die Erfüllung oder Nichter
füllung der genannten Nebenbedingungen kaum zu ermitteln sein dürfte. Es 
bleibt daher nur der Ausweg, die möglichen Auswirkungen der Erweiterung 
der EG auch auf die politischen Zielsetzungen herauszuarbeiten, wobei als 
Indikator für einen positiven (negativen) Zielbeitrag die erweiterungsbe
dingte Verbesserung (Verschlechterung) und Stabilisierung (Destabilisie
rung) der Lebensbedingungen in den Mitgliedsländern der EG-9 und in den 
Beitrittsländern angesehen werden sollen. 

2. Unabhängig hiervon ist besonders auch wegen methodisch weitgehend un
gelöster Probleme eine ausreichend präzise .l!<\.Q.9-",Q.,H. über die rein ~-
6~u&.e.", Konsequenzen der Erweiterung der Gemeinschaft und daraus 
abzuleitende Politikempfehlungen nur mit erheblichen Einschränkungen mög
lich, denn die Theorie der wirtschaftlichen Integration, auf der die 
wohlfahrtstheoretischen Uberlegungen aufbauen, ist trotz einiger Fort
schritte noch nicht hinreichend entwickelt worden: 
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- Sie baut auf teilweise wenig realistischen Annahmen auf. 

- Berücksichtigt werden nur statische Allokationswirkungen, 
wobei schon deren Quantifizierung oft problematisch ist. 

- Dynamische Aspekte können bisher kaum berücksichtigt werden. 
Gerade diese dürften bei einer Beurteilung der EG-Erweiterung 
um drei weniger weit entwickelte Länder von zumindest ebenso 
großer Bedeutung sein wie die statischen Wirkungen. 

- Sie vermittelt keine Einsichten in die Besonderheiten, die 
eine wirtschaftliche Integration von sog. "Schwellenländern" 
mit ihren vielfältigen und ausgeprägten ökonomischen und 
sozialen Dualismen (KRIEGER, 9, S. 142 ff.) auszeichnet 
(BRAUN, HIERONYMUS, KUKORRELLY, 3). 

- Verteilungs- bzw. Konzentrationseffekte innerhalb des Inte
grationsraumes (Zollunion) werden vernachlässigt. Diese sind 
aber nicht nur wohlfahrtsökonomisch relevant, sondern spielen 
ganz offenbar auch in der praktischen Politik eine Rolle. 

- Die Effekte einer partiellen Integration einzelner Sektoren 
und sektoraler Politiken bei weiterhin nahezu ausschließlich 
autonomer Wirtschafts- und Währungspolitik haben im Rahmen der 
Entwicklung einer ökonomischen Theorie der Integration bisher 
kaum Berücksichtigung gefunden. 

3. Angesichts dieses Theoriedefizits ist es wenig verwunderlich, daß die 
wirtschaftspolitische Beurteilung der zweiten Erweiterung der Gemein
schaft zwischen der optimistischen Verheißung der Integrationstheor i e, 
wonach - wenn überhaupt - gerade die Integration von Ländern mit unter
schiedlichem Entwicklungsniveau und Faktorausstattung hohe Wohlfahrtsge
winne verspricht, und dem Pessimismus schwankt, der aus den erheblichen 
Risiken der unvermeidlichen (strukturellen) Anpassungserfordernisse abge
leitet wird (DONGES, SCHATZ, 5, S. 160 ff.). Entsprechend sind empirische 
Versuche der Ermittlung der Allokations- und Verteilungswirkungen der EG
Erweiterung auf die Beitrittsländer mit einem hohen Maß an Unsicherheit 
befrachtet (KOMMISSION DER EG, 8). 

Auf der anderen Seite bleibt der Prognosewert von UnterSUChungen gering, 
die sich auf sektorale Aspekte beschränken und, vor allem im Bereich der 
Agrarwirtschaft , durch bloße Addition entsprechender Daten auf I ntegra-
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tionswirkungen rückschließen, ohne die Veränderung gesamtwirtschaftlicher 
Rahmendaten zu berücksichtigen (z.B. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT, 23). Es 
leuchtet unmittelbar ein, wie problematisch eine derartige Vorgehensweise 
des "measurement without theory" ist und wie wenig diese im Grunde genom
men für diagnostische und therapeutische Zwecke herzugeben vermag. Ande
rer.sei ts bieten di e bisherigen Ansätze der "theory wi thout measurement" 
wenig Anlaß zu der Hoffnung, die gesamtwirtschaftlichen und politischen 
Implikationen einer Erweiterung der Gemeinschaft stärker in den Griff zu 
bekonvnen. 

4. Wir werden deshalb in diesem Referat versuchen, uns so gut wie möglich 
zwischen der Skylla partieller Betrachtungsweisen einersei ts und der 
Charybdis generalisierender, freilich analytisch dann reichlich substanz
loser Deduktionen hindurchzuwinden. Dabei ist es unser primäres Anliegen, 
die Veränderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
Agrarwirtschaft und Agrarpolitik in den Beitrittsländern herauszuarbei
ten. Ursachen dieser veränderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind die unmittelbaren Auswirkungen des Beitritts auf die Volkswirtschaft 
der beitrittswilligen Länder als auch die Fähigkeit dieser Länder selbst, 
die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprobleme zu bewäl
tigen. Letzteres hängt in weitem Umfange von Quantität und Qualität jener 
Potential faktoren ab, die für die wirtschaftl iche Entwickl ung und Indu
strialisierung dieser Schwellenländer unter den besonderen Bedingungen 
eines gemeinsamen Markts als maßgeblich anzusehen sind (BRAUN, HIERONY
MUS, KUKORRELLY, 3), vor allem aber auch davon, ob und in welchem Maße es 
gelingt, diese Faktoren unter den Bedingungen des gemeinsamen Markts zu 
mobilisieren. Dabei ist daran zu erinnern, daß mit der Entscheidung zum 
Beitritt bereits eine Grundsatzentscheidung zugunsten des Versuchs einer 
vornehml ich export- und wachstumsorientierten Entwickl ungsstrategie ge
fallen ist, deren Freiheitsgrade freilich durch die Mitgliedschaft in der 
Gemeinschaft beträchtlich geringer sind als im Falle einer wirtschaftspo
litischen Autonomie. Dies gilt im übrigen auch für die Agrarpolitik, die 
spätestens mit dem Beitritt der Länder Griechenland, Portugal und Spanien 
aus der alleinigen Zuständigkeit dieser Länder weitgehend in diejenige 
der Gemeinschaft übergehen wird 1) und damit diesen Ländern nicht mehr als 
ein autonomes Instrument zur Erreichung ihrer entwicklungspol i ti schen 

1) Tatsächlich haben die beitrittswilligen Länder schon seit langem 
versucht, ihre Agrarpolitik bereits vor dem Beitritt derjenigen 
der GemeInschaft anzupassen. 
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Ziele zur Verfügung steht. An diese Feststellung knüpft sich sogleich die 
Frage an, ob und in welchem Maße die gemeinsame Agrarpolitik selbst ge
eignet ist, den besonderen gesamt- und agrarwirtschaftlichen Bedingungen 
dieser halbindustrialisierten Länder Rechnung zu tragen im Sinne eines 
Beitrags zur Erreichung der Ziele der Gemeinschaft auch für diese Länder. 
In diesem Zusammenhang muß nämlich daran erinnert werden, daß die Agrar
politik der Gemeinschaft auf Länder nicht nur recht einheitlichen Ent
wicklungsniveaus, sondern vor allem von weit fortgeschrittener wirt
schaftlicher Entwicklung selbst zugeschnitten ist. 

5. Nach Maßgabe der hier vorgetragenen wechselseitigen Abhängigkeiten 
zwischen Agrar- und Gesamtwirtschaft einerseits und gesamt- wie agrar
wi rtschaftl icher Integration andererseits, bietet sich folgende Vor ge
hensweise an: Zunächst wollen wir, ausgehend von einer Charakterisierung 
der gesamt- und agrarwirtschaftl ichen Ausgangslage in der Gemeinschaft 
wie in den Beitrittsländern, die wahrscheinlichen gesamtwirtschaftlichen 
Implikationen des Beitritts für die drei Länder untersuchen. Damit sollen 
die Veränderungen der für die Landwi rtschaft maßgeblichen gesamtw i rt
schaf tl ichen Rahmenbedingungen transparent gemacht werden. Zusarmnen mit 
der auch für die Beitrittsländer gültigen gemeinsamen Agrarpolitik werden 
sodann Überlegungen darüber angestellt, ob und inwieweit die Erweiterung 
der Gemeinschaft dazu beitragen kann, die wirtschaftlichen und politi
schen Ziele der (erweiterten) Gemeinschaft zu erreichen. 

2 Gesamtwirtschaftliche Implikationen einer EG-Erweiterung 

2.1 Gesamt- und agrarwirtschaftliche Ausgangslage 

1. Es wäre naheliegend, die bevorstehende zweite Erweiterung der Gemein
schaft im LiChte der Erfahrungen zu beurteilen, die die Gründung der ur
sprünglichen 6er-Gemeinschaft, mindestens aber deren erste Erweiterung um 
England, Irland und Dänemark vermittelt haben. Ein derartiger Analogie
schluß könnte jedoch erheblich in die Irre führen, wenn man die 6~~
,...u...... ~6~ der drei Beitrittskandidaten, insbesondere aber die 
grundsätzlich veränderten 9&6~6~~ ~~ - vor
nehmlich gegenüber der Gründungsperiode der Gemeinschaft - unberücksich
tigt läßt. Diese Divergenzen struktureller wie gesamtwirtschaftlicher Art 
sind in den folgenden Punkten zu charakterisieren: 
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(1) Die ~6~~ ~6 ~~6 haben sich seit der Energiekri
se (1973) sowohl in den Ländern der Gemeinschaft als auch in den Bei
tritts ländern beträchtlich vermindert. Eine Änderung dieser Situation ist 
in absehbarer Zeit nicht in Sicht (SACHVERSTÄNDIGENRAT, 13, passim). 

(2) Die ~~~ 7~~ der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung -
Preisniveauveränderungen, Beschäftigungsgrad, Zahlungsbilanz, Veränderung 
des realen Pro-Kopf-Einkommens - zeigen in den Mitgliedsländern divergie
rende Entwicklungen, wobei die Situation in den Beitrittsländern teilwei
se besonders ungünstig ist. 

(3) Die besonders ungünstige Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Indikato
ren ist wesentlich begründet in ausgeprägten 6~~~~ Gegebenheiten 
in den beitrittswilligen Ländern. 
Charakteristisch hierfür sind im einzelnen 

- das gegenüber der ger-Gemeinschaft weit zurückliegende wirtschaft
liche Entwicklungsniveau; 

- regional wie sektoral (branchenmäßig) einseitige Industrie-
6~~ mit überwiegend kleinen Industrie- und Handwerksbetrieben; 

- entsprechend geringe -i.M.~e. /tk.U&.e.we..Jv.,tli-~ bei einem 
deutlich über dem EG-Niveau liegenden Protektionsniveau; 

- trotz Nettoemigration und Abwanderung von Arbeitskräften in Indu
strieländer der ger-Gemeinschaft hohe offene und versteckte 
~6~4J<.e.U. sowie 

- eine - insbesondere auch regional - große Unausgewogenheit in der 
materiellen, institutionellen und personalen ~6~~~ 
der drei Länder ("Europäische Dokumentation", 4). 

2. Die genannten Merkmale des Niveaus wie der Struktur der gesamtwirt
schaftlichen Situation charakterisieren diese Länder als "halbindustria
li sierte" Länder2) mit noch deut! ichen Kennzeichen ~6U6cJ.e.", Wi rt
schaftsverfassung und, was von besonderer Wichtigkeit erscheint, einer 
über weite Bereiche hinweg unzureichenden Ausstattung mit wachstumsför
derndem Entwicklungspotential (Infrastruktur im weitesten Sinne). Insbe
sondere hierdurch unterscheiden sich diese Länder in ausgeprägter Weise 

2) Nach der Definition der OE CD sog. "Schwellenländer" (newly 
industrializing countries). 
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von den (industrialisierten) Mitgliedsländern der bestehenden Wirt
schaftsgemeinschaft. Der so charakterisierte gesamtwirtschaftl iche Ent
wicklungsstand spiegelt sich auch in den Strukturdaten der jeweil igen 
~~~ wider. Diese ist gekennzeichnet durch 

- eine unausgeglichene (dualistische) Agrarstruktur - vor allem 
in Spanien und Porgual - mit der Dominanz von Klein- und Kleinst
betrieben auf der einen Seite und extensiv bewirtschafteten 
Großbetrieben andererseits; 

- entsprechend niedriger Arbeitsproduktivität und weit verbrei
teter Unterbeschäftigung in der Landwirtschaft; 

- Stagnation in der Entwicklung der Betriebsgrößenstruktur; 

- deutliche regionale Unterschiede im Modernisierungsgrad, Ein-
kommen, Sozial standards etc. in der Landwirtschaft. 

3. Diese wesentlichen Merkmale der Gesamt- und Agrarwirtschaft in den 
beitrittswilligen Ländern lassen erkennen, daß eine Überwindung dieser 
für Schwellenländer charakteristischen wirtschaftlichen Probleme vorran
gig über ein ausgeprägtes exportorientiertes wirtschaftl iches Wachstum 
IlÖglich ist (SACHVERSTÄNDIGENRAT , 13, S. 170 ff.). Die Frage dabei ist 
freilich, ob die Erwartung der Beitrittsländer, dieses vor allem durch 
den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft und die damit verbundene Über
nahme der bestehenden Gemeinschaftsregelungen zu erreichen, in Erfüllung 
gehen wird. Entscheidend hierfür dürfte sein, ob und in welchem Ausmaß 
di e vorhandenen Anpassungsschwierigkeiten überwunden werden können, was 
seinerseits auch davon abhängen wird, ob und in welcher Intensität die 
wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Gemeinschaft zukünftig voran
getrieben werden kann. 

2.2 Gesamt- und agrarwirtschaftliche Konsequenzen einer 
Erweiterung der Gemeinschaft für die Beitrittsländer 

4. Die beitrittsbedingte Reduktion des Außenhandelsschutzes für viele Gü
ter des industriell-gewerblichen Bereichs, sowohl gegenüber der Gemein
schaft als auch gegenüber Drittländern, setzt die davon betroffenen Bran
chen in den drei Beitrittsländern einem verstärkten Wettbewerb mit Kon
kurrenten nicht nur aus anderen Ländern der Gemeinschaft, sondern auch 
aus Drittländern mit geringerem Lohnniveau und/oder größeren Produktions
einheiten (Skaleneffekte) aus. Die hieraus resultierende Notwendigkeit 
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eines forcierten Strukturwandels wird zunächst zu einer Freisetzung von 
Arbeitskräften führen. Diese werden wegen der vereinbarten Freizügigkeit 
der Produktionsfaktoren zusammen mit den bereits vorhandenen nicht- oder 
unterbeschäftigten Arbeitskräften teilweise in die vorhandenen i ndu
striellen Zentren der EG-9 abwandern (können) und insofern zu einer Ver
stärkung der regionalen Konzentrationserscheinungen in der Gemeinschaft 
beitragen3) und die Beschäftigungsprobleme auch in der EG-9 erhöhen. Eine 
weitere Folge hiervon mag darüber hinaus in einer verstärkten Inanspruch
nahme der sozialen Sicherungsmaßnahmen und daraus resultierend zunehmen
der Haushaltsprobleme in den Ländern der EG-9 bestehen. 

5. Auf der anderen Seite mag man durch den Beitritt auch eine Beschleuni
gung des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses bzw. der Industrialisie
rung in diesen Ländern erwarten. Ob dieses in einer überschaubaren Zeit
spanne in nennenswertem Umfang erreicht werden kann, erschei nt je doch 
fraglich. Zum einen wird durch das erhöhte Angebot an Niedriglohn-Ar
beitskräften aus den beitretenden Ländern die relative Vorzüglichkeit von 
Investitionen in den industrialisierten Regionen gegenüber einer solchen 
in den weniger entwickelten Beitrittsländern erhöht. Zum anderen kann der 
forcierte Strukturwandel, mit den mägl icherwei se daraus resultierenden 
Folgen für das soziale Klima in diesen Ländern, die politische Stabilität 
beeinträchtigen, was ausländische Investoren zur Zurückhaltung veranlas
sen kann und auch die eingangs erwähnte politische Zielsetzung der EG ge
fährdet. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß die ohnehin vorhande
nen Zahlungsbilanzprobleme der Beitrittsländer durch den Beitritt sich 
verschärfen werden. 

6. Für eine skeptische Beurteilung der beitrittsbedingten Industrialisie
rung und für eine Zunahme der interregionalen Konzentrationserscheinungen 
spricht auch die Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivität innerhalb 
Italiens (SEERS, 19, S. 3 ff.; WADE, 22, S. 197 ff.). Das volkswirt
schaftliche Entwicklungsniveau Norditaliens ist dem der anderen indu
strialisierten Länder der EG-9 ähnlich, während das Süditaliens eher dem 
der drei beitretenden mediterranen Länder entspricht. Dort ist zu beob
achten, daß laufend Arbeitskräfte in den industrialisierten Norden oder 

3) Die Zuwanderung von Arbeitskräften in die Ballungszentren findet 
ihre Ursache neben den relativ höheren Löhnen una der (zumindest 
vermeintlich) leichteren Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen auch in 
dem weiter ausgebauten System aer sozialen Sicherung in den 
weiterentwickelten Ländern (z.B. Sozialhilfe, Kindergeld). 
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andere Mitgliedsländer der Gemeinschaft abwandern und wenig Neigung be
steht. in Süditalien Investitionen zu tätigen. Trotz einiger EG-Mittel 
und ganz erheblicher nationaler regionalpolitischer Finanzierungshilfen, 

• die in diesem Ausmaß für regionalpolitische Maßnahmen zugunsten der Bei
trittsländer bisher nicht zur Verfügung stehen, ist es nicht gelungen, 
das Entwicklungsniveau des Südens nennenswert an das des Nordens anzunä
hern. In einigen Bereichen ist aufgrund der starken Regionalförderung 
zwar erreicht worden, im Süden Italiens in nennenswertem Umfange Indu
strie anzusiedeln; oft handelte es sich dabei jedoch um kapitalintensive 
Investitionen, die dem Entwicklungsniveau in diesen Regionen und dem dort 
vorhandenen Humankapital nicht entsprachen und die überdies nur mit be
trächtlichen Subventionen "wettbewerbsfähig" erhalten werden können. 

7. Die bereits vorhandenen wi rtschaftl ichen Probleme werden - verstärkt 
durch die im Zuge des Beitritts sich ergebenden - sicher die Forderung 
der drei Länder nach geeigneten wirtschaftlichen Hilfen durch die Gemein
schaft laut werden lassen. Derartige Forderungen werden sich erfahrungs
gemäß auf unmittelbare BeistandSkredite zur Stützung der Zahlungsbilanz 
richten. entwicklungspolitische Unterstützung im Rahmen regionaler Ent
wicklungsprogramme einbeziehen und sich auf Hilfen für strukturgefährdete 
Branchen erstrecken. Auf jeden Fall werden der Gemeinschaft aus diesen 
gesamtwirtschaftlichen Beitrittseffekten erhebliche zusätzliche finan
zielle Belastungen erwachsen. Andererseits sprechen die bereits erwähnten 

I 
ökonomischen Gefährdungspotentiale dafür, den Beitritt äußerst behutsam, 
d.h. über eine sehr lange Zeitperiode ("Obergangszeit") gestreckt vorzu
nehmen, ja diesen "Beitritt" eher und anfänglich in der Art von ver
stärkten und vertieften Assoziationsabkommen vorzunehmen als in Form des 
jetzt vorgesehenen wechselseitigen Abbaus von Beschränkungen auf den Pro
dukt- und Faktormärkten. 

8. Hierfür spricht auch, daß eine Beschleunigung des industriellen Wachs
tums in den Beitrittsländern offenbar maßgeblich davon bestimmt wird, in 
welchem Maße es gelingt, in der Gemeinschaft der Neun einen hohen Be
schäftigungsgrad und hohe Wachstumsraten des Sozialprodukts zurückzuge
winnen und längerfristig beizubehalten: Erfahrungen in den Industrielän
dern (MOLLE. 11) sowie neuere empirische Untersuchungen (THOROE, 20) be
stätigen ebenso wie theoretische Oberlegungen (RICHARDSON, 12). daß Un
terschiede in Wachstum und Beschäftigung in Richtung auf regionale Kon
zentrationsvorgänge um so deutl icher hervortreten, je niedriger die ge-
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samtwirtschaftliche'Beschäftigungsrate und die Zunahme des realen Sozial
produkts ausfällt. Daß hieraus besondere Anpassungsprobleme fUr die Land
wirtschaft der peripheren Beitrittsländer erwachsen, bedarf hier keiner 
weiteren BegrUndung. 

8. Ein solches Anpassungsproblem besonderer Art ergibt sich aus den wäh
rungspolitischen Konsequenzen einer Integration fUr die beitrittswilligen 
Länder: Die zu erwartende Verlagerung der Handelsströme aufgrund der eben 
erörterten Zusammenhänge wird sich in einer weiteren Passivierung der 
Handel s- und Leistungsbi lanz niederschlagen und zu häufigeren Wechsel
kurskorrekturen (Abwertungen) zwingen. Hieraus entstehen zunächst fUr die 
Gemeinschaft zusätzliche, mit dem Stichwort "Grenzausgleich" zu charakte
risierende Probleme, die fUr diese Länder und die Gemeinschaft angesichts 
der Bedeutung von AgrarprodUkten (Obst und GemUse, SUdfrUchte), die kei
nen Grenzausgleich zulassen, von einiger politischer Brisanz sein werden. 
Gesamtwirtschaftlich bedeutungsvoller jedoch ist die mit Abwertung im Zu
sammenhang mit den Preisen fUr importierte Energieträger (Erdöl) auftre
tende Preissteigerung angesichts der geringen Preiselastizität der Ener
gienachfrage. Gerade hier zeigen sich die aus einem Beitritt fUr die drei 
Mittelmeerländer resultierenden wi rtschafts- und agrarpol iti sehen Ziel
konflikte, die keinen Vergleich mit jenen Problemen zulassen, die bei der 
GrUndung der Gemeinschaft oder der ersten Erweiterung auftraten. 

9. Mit diesem Hinweis treten wir ein in die Diskussion der wichtigsten 
agrarwirtschaftlichen und agrarpolitischen~nsequenzen der SUderweiterung 
der Gemeinschaft. Diese beschränkt sich bisher auf eine komparativ-stati
sche BetraChtung in der weise, daß die Implikationen einer um das Produk
tionspotential der drei Länder vergrößerten Gemeinschaft auf den Versor
gungsgrad auf den einzelnen Märkten, den Drittlandshandel u.a.m. aufge
zeigt werden. Die dynamisChen Anpassungsprozesse mußten dabei, wie be
reits erwähnt, weitgehend außer Betracht bleiben, so vor allem diejeni
gen, die sich aus den erwähnten gesamtwirtschaftlichen EntwiCklungen fUr 
die Landwirtschaft und Agrarpolitik der Beitrittsländer wie der Gemein
schaft erwarten lassen, als auch diejenigen, die sich aus dem mit dem 
Beitritt noch verstärkenden Zwang zur Korrektur der gemeinsamen Agrarpo
litik ergeben werden (SCHMITT, 16, S. 97 ff.). Gerade in diesem Zusammen
hang dUrfen auch die sich mit der zahlenmäßigen Vergrößerung der Mit
gliedsländer verbundenen Erschwernisse in der Entscheidungsfindung in den 
Organen der Gemeinschaft nicht unberUcksichtigt bleiben. 
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Bei der nachfolgenden Darstell ung und Erörterung dieser Probleme der kom
plexen agrarwirtschaftlichen Konsequenzen der Süderweiterung gehen wi r 
schrittweise vor, indem wir von den meist bekannten unmittelbaren Auswir
kungen der Erweiterung ausgehen, die wir als kurzfristig in dem Sinne be
zeichnen, daß sie als direkte Folge einer Erweiterung des Gemeinsamen 
Markts nach einem erfolgten Beitritt in Erscheinung treten werden. An
schließend versuchen wir die mehr langfristigen Rückwirkungen der Erwei
terung auf die Agrarwirtschaft der beitri ttswi I ligen Länder vor dem Hin
tergrund der oben erwähnten gesamtwirtschaftl ichen Impl ikationen darzu
stellen. Hieraus werden die grundsätzlichen Zielkonflikte deutlich, die 
sich für die Mittelmeerländer und die Gemeinschaft im Erweiterungsfalle 
ergeben und die uns zu der Frage führen, ob der Beitritt unter den der
zeit gegebenen Bedingungen und aus der Sicht der hieraus sich ergebenden 
Probleme und Risiken tatsächlich als empfehlenswert angesehen werden 
kann. 

10. Wenden wir uns aber zunächst, wie dargelegt, den kurz- und langfri
stigen Implikationen der agrarwirtschaftlichen Integration der drei Län
der und den hieraus erwachsenden Problemen zu: 

(1) Die wichtigsten unmittelbaren agrarwirtschaftlichen Konsequenzen der 
Erweiterung ergeben sich aus den Veränderungen in der Versorgungslage auf 
den verschiedenen Agrarmärkten. Deren (zumeist statische) Betrachtung 
steht im Zentrum aller Untersuchungen zur Beitrittsproblematik, so auch 
in diesem Band. Sie soll hier dementsprechend im einzelnen nicht wieder
holt und erörtert werden. Wesentliche Erleichterungen der Marktlage kann 
die erweiterte Gemeinschaft von dem Beitritt bekanntlich nicht erhoffen. 
Dagegen verschärfen sich die Marktprobleme für zahlreiche Südprodukte , 
insbesondere auf dem Markt für pflanzliche öle (AGRA-EUROPE, 1). Diese 
übliche statische Betrachtung kommt auch zu dem Ergebnis, daß diese hier 
nur grob angedeuteten Wirkungen des Beitritts auf die Marktlage der 
"Nord- bzw. Südprodukte" in einer erweiterten Gemeinschaft auch die Folge 
eines Protektionsniveaus dieser verschiedenen Produktgruppen ist, das be
züglich der Nordprodukte demjenigen der ger-Gemeinschaft entspricht, in 
bezug auf die Südprodukte aber in der Regel höher ist. 

(2) Die drei beitretenden Länder haben sich am EG-Haushalt nach Maßgabe 
der gültigen Finanzierungsregelungen zu beteiligen und erweitern insofern 
den Finanzierungsspielraum der Gemeinschaft. Auf der anderen Seite erge-
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ben sich für die EG Einnahmeverluste durch den Fortfall von Abschöpfungen 
und Zolleinnahmen aus den Einfuhren dieser Länder sowie als Folge der 
Handelsablenkung zuungunsten von Drittländern. Zusätzliche Ausgaben erge
ben sich aus den vermehrten Interventionsmaßnahmen auf den verschiedenen 
Märkten, den Anforderungen aus der landwirtschaftlichen Strukturpolitik 
sowie aus solchen des Europäischen Regional- und Sozial fonds. Das Ausmaß 
der Nettobelastungen für die Gemeinschaft ist gegenwärtig schwer zu quan
tifizieren, jedoch muß davon ausgegangen werden, daß die Erweiterung eine 
ni cht unerhebliche Mehrbelastung für den EG-Haushal t mit sich bri ngen 
wird, der nach verbreiteter Auffassung nur durch eine,Erhöhung des Mehr
wertsteueranteils begegnet werden kann (AGRA-EUROPE, 1). 

(3) Oie Probleme der Entscheidungsfindung einer erweiterten Gemeinschaft 
werden zunehmen. Allein schon die zahlenmäßige Erhöhung der Abstimmenden 
von 9 auf 12 dürfte unter den gegebenen Bedingungen den Entscheidungspro
zeß erschweren. Darüber hinaus ergibt sich eine qualitative Veränderung 
des Entscheidungsgremiums dadurch, daß die Interessen der weniger weit 
entwickelten Regionen der Gemeinschaft ein höheres Gewicht erhalten. 

3 Agrarpolitik in einer erweiterten Gemeinschaft 

3.1 Agrarpolitische Probleme und Konsequenzen bei gege
benen Beitrittsbedingungen 

1. Die bisherige Diskussion um die agrar- und gesamtwirtschaftlichen Im
plikationen des Beitritts der drei Länder zur Gemeinschaft hat die tief
greifenden Zielkonflikte deutlich werden lassen, denen sich diese Länder 
gegenübersehen. Diese können auch auf die Frage reduziert werden, ob es 
angesichts des dort erreichten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsstands 
nicht angemessen wäre, den Agrarsektor solange verstärkt zu fördern, bis 
dessen Beiträge zur Bewältigung der Beschäftigungsprobleme eines Entwick
lungs- bzw. Schwellenlandes, der Zahlungsbilanz (Importsubstitution) und 
des Verteilungsproblems im Verlaufe des wirtschaftl ichen Wachstums obso
let werden (KUZNETS, 10, S. 20 ff.). Obwohl Entwicklungspolitik und hi
storische Erfahrung der derzeitigen Industrieländer auf diese Frage der 
entwicklungspolitischen Prioritäten keine eindeutige Antwort erteilen 
(SAUTTER, 14, S. 11 ff.) (und eine solche Antwort auch nur mutatis mutan
dis auf die beitrittswilligen Länder angewendet werden könnte), so 
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spricht doch die EVidenz4) für eine zumindest ausgewogene agrar- ~ in
dustriewirtschaftliche Förderung der Beitrittsländer als Mittel für die 
Bewältigung ihrer Anpassungsprobleme und dies zunächst unabhängig von den 
zu erwartenden Wirkungen ihres Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft. 

2. Dabei bedarf der Ausdruck einer "ausgewogenen" Förderung auch der 
Agrarwirtschaft gewiß einer Präzisierung angesichts der Auffassung, daß 
das derzeit in der Gemeinschaft wirksame agrarpolitische Instrumentarium 
bereits im Sinne einer betonten agrarwirtschaftlich-entwicklungspoliti
schen Förderung wirksam ist. Hier ist wohl einzuräumen, daß dies nur für 
den Außenschutz gegenüber Drittländern gi I t, die die Gemeinschaft ihrer 
Landwirtschaft gewährt, selbstverständlich nicht aber für eine Protektion 
der Agrarproduktion der Beitrittsländer gegenüber den übrigen Mitglieds
ländern der Gemeinschaft. Besonders hervorzuheben ist indes, daß die Be
tonung einer agrarwirtschaftlich orientierten Entwicklungsförderung im 
Rahmen der gemeinsamen, auf Industrieländer abgestellten Agrarpolitik 
(und ~irtschaftspolitik) bisher weitgehend fehlt. Eine solche hätte die 
binnenwirtschaftlichen Voraussetzungen für ein effizientes Funktionieren 
des Allokationsmechanismus zu schaffen, mit dessen Hi I fe die durch die 
Integration und deren Auswirkungen auf die innergemeinschaftliche Ar
beitstei lung verursachten Faktorreallokation ermöglicht werden können: 
Eine solche entwicklungsfördernde Politik hätte gesamtwirtschaftlich eine 
Verbesserung der personalen und materialen Infrastruktur zum Ziele 
(JOCHIMSEN, 7), um hierdurch die komparati ven Kostenvortei le der be i -
trittswilligen Länder zur Entfaltung zu bringen (GIERSCH, 6, S. 299 ff.). 
Bezüglich der Verbesserung der spezifisch agrarwirtschaftlichen Ausgangs
bedingungen wären hier agrarverfassungs- und strukturpolitische Maßnahmen 
zu ergreifen (BOSERUPS, 2, S. 309 ff.), die neben den allgemeinen Infra
strukturverbesserungen wesentlich zur Oberwindung der agrarwirtschaftli
chen Anpassungsprobleme dieser Länder beitragen können. Allein der ein
gangs wiederholte Hinweis auf den (agrarwirtschaftlichen) Dualismus, den 
besonders die Landwirtschaft dieser Länder in vielfältiger Hinsicht 
prägt, kann als Indiz für die großen Unvollkommenheiten des Marktmecha
nismus insbesondere auf den Faktormärkten gewertet werden, die vorrangig 

4) Damit ist auch der Umkehrschluß gemeint, der sich aus der weitver
breiteten historischen Erfahrung ergibt, wonach eine gezielte 
Vernachlässigung der landwirtSChaft zur Forcierung der industriel
len Entwicklung sich (nicht nur in "sozialistischen" Ländern) als 
eine ausgesprochene Wachstumsbremse erwiesen hat (vgl. T.W.SCHULTZ, 
17, passIm). 
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durch einen systematischen Ausbau der (ländlichen) Infrastruktur besei
tigt werden könnten (SCHULTZ, 17, S. 229-235). 

Erst hierdurch würden die Voraussetzungen geschaffen, die eine umfassende 
und effiziente Integration dieser Länder und ihrer Agrarsektoren in das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum der Gemeinschaft erlauben würden: Bislang 
fehlt jedenfalls eine derartige entwicklungspolitische Komponente in der 
bisher sichtbaren Strategie der agrar- und gesamtwirtschaftlichen Erwei
terung der Gemeinschaft. Dies gilt auch für die, im übrigen wenig bedeu
tungsvollen, Aktivitäten des Re~ionalfonds der Gemeinschaft und würde 
auch dann zutreffen, wenn diese, wie häufig mit Blick auf die Beitritts
länder gefordert (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BML, 23), beträchtl ich 
ausgedehnt würden: Hiermit würden bestenfalls Teilaspekte des infrastruk
turellen Defizits dieser Länder berührt, nicht jedoch die Forderung nach 
einer umfassenden Modernisierung der Infrastruktur dieser Länder, deren 
Rückständigkeit gerade als das wesentliche Hemmnis einer durch einen Bei
tritt forcierten gesamt- und agrarwirtschaftlichen Entwicklung angesehen 
werden muß. 

3.2 Alternative Beitrittskonzeptionen 

3. Die Antwort der Gemeinschaft auf die aus der Obernahme der gemeinsamen 
Agrarpolitik beim derzeitigen Stand der wirtschafts- und währungspoliti
schen Integration und den derzeit vorherrschenden bzw. voraussehbaren ge
samt- und agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen resultierenden Konse
quenzen für die Gesamt- und insbesondere Agrarwirtschaft der beitritts
willigen Länder besteht bisher allein in der Einräumung 'bestimmter ~
~~6~ bis zur formal (instrumentell) vollständigen Integration der 

'Landwirtschaft. Derartige Obergangsfristen mit der dort vorgesehenen 
schrittweisen Obernahme der Grundsätze und Maßnahmen der gemei nsamen 
Agrarpolitik werfen mehrere Fragen auf, so vor allem diejenige nach 

(1) der grundsätzlichen Problematik, die darin gesehen wird, daß gerade 
diese verhindern, daß der mit einem sofortigen und vollständigen Beitritt 
verbundene schockartige Anpassungszwang besonders rasche und nachhaltige 
Anpassungsprozesse auslösen, während eine zeitlich verzögerte Integration 
zu unzureichenden, teilweise falschen und im ganzen recht wirkungslosen 
Anpassungsstrategien führen würde (DONGES, SCHATZ, 5). Eine Antwort auf 
diese Frage setzt eine genaue Kenntnis der Anpassungselastizität der je-
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weiligen Volks- und Agrarwirtschaften voraus, die im ganzen kaum einge
schätzt werden kann, für die Agrarwirtschaft indes wohl nur in sehr be
schränktem Umfang vorhanden ist5). 

(2) Gerade diese unzureichende Kenntnis über die jeweils vorhandene An
passungsflexibilität bzw. die Annahme, daß diese in der Agrarwirtschaft 
der Beitrittsländer nur sehr beschränkt vorhanden ist, läßt die Kritik 
berechtigt erscheinen, daß die Obergangsfristen nicht zeitlich fixiert 
werden, sondern flexibel gestaltet werden sollten. Damit könnte unerwar
teten Anpassungsproblemen gewiß eher Rechnung getragen werden, sowe i t 
sich diese aus gründlich veränderten Bedingungen in der Gemeinschaft und 
den Beitrittsländern ergeben sollten. 

4. Eine Integration der Landwirtschaft der drei beitrittswilligen Länder 
in den gemeinsamen Agrarmarkt und (damit ihrer gesamten Volkswirtschaf
ten) in den Gemeinsamen Markt im Sinne der eingangs genannten wirtschaft
lichen und politischen Ziele kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, 
die die. bestehenden Entwicklungsrückstände verursachenden Defizite und 
Unausgewogenheiten in der (ländlichen) Infra- und Agrarstruktur im wei
testen Sinne zu beseitigen. Dies kann nicht durch eine Harmonisierung der 
Agrarpreise in einer erweiterten Gemeinschaft, auch nicht durch den Ein
satz der im übrigen beschränkten bzw. inkonformen regional- und agrar
strukturpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft erreicht werden, zumal die 
notwendige agrarpolitische Reform als auch die zu erwartenden geringen 
gesamtwi rtschaftl ichen Wachstumsraten und niedri gen Beschä ft igungsgra de 
die Möglichkeiten agrarwirtschaftlicher Anpassungsprozesse in diesen Län
dern zusätzlich beeinträchtigen. Es bedarf deshalb vielmehr besonderer 
Anstrengungen, um durch einen Ausbau der personalen, materiellen und in
stitutionellen Infrastruktur und auch durch geeignete Verbesserungen der 
Agrarstruktur den durch den Beitritt forcierten Wettbewerb um die Produk
tionsfaktoren innerhalb der Beitrittsländer erst die Grundlagen für eine 
effiziente Reallokation zu bereiten. Werden diese Voraussetzungen nicht 
geschaffen, so werden die dadurch bedingten Anpassungshemmnisse nur ge
ringe oder gar negative Wohlfahrtseffekte für die Beitrittsländer zulas
sen. Auf der anderen Seite ist davon auszugehen, daß diese Länder selbst 

5) Dieses Argument korrespondiert mit unserer oben begründeten 
Aussage, wonach gerade die unzureichende infra- una agrarstruktu
relle "Ausstattung" der Landwirtschaft in den Beitrittsländern 
Ursache der geringen Anpassungsflexibilität darstellt. 
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nicht ausreichend in der Lage sind. diese infra- und agrarstrukturellen 
Grundlagenverbesserungen für einen effizienten Allokationsmechanismus zu 
schaffen; sie sind hier auf die Unterstützung der Mitgl iedsländer ange
wiesen und dies insbesondere dann. wenn politische Prioritäten einen bal
digen Beitritt erfordern. 

5. Von den Fortschritten bei der Einigung über eine gemeinsame Finanzie
rung und bei dem erzielten Ausbau der Infrastruktur und der Anpassung der 
Agrarstruktur an die Bedingungen einer gesamtwirtschaftlich entwickelten 
und mit industriell fortgeschrittenen Volkswirtschaften in einer Wirt
schaftsunion verbundenen Volkswirtschaft sollte die schrittweise Integra
tion in den Gemeinsamen (Agrar-lMarkt abhängig gemacht werden: Nicht die 
Einbindung in den gemeinsamen Agrarmarkt hätte zeitliche Priorität. son
dern die Befähigung der Volks- und Agrarwirtschaften der beitrittswilli
gen Länder. die reallokativen Effekte ihres Beitritts in den Gemeinsamen 
Markt in einer Weise zu bewältigen. die sie und die Gemeinschaft als Gan
zes vor den mit den Anpassungsprozessen verbundenen Problemen und daraus 
resultierender politischer und sozialer Belastungen bewahrt bzw. sonst 
nicht realisierbare Wohlfahrtsgewinne ermöglicht. Eine solche Strategie 
würde es eher erlauben. die wirtschaftlichen und politischen Ziele der 
Erweiterung zu erreichen als eine undifferenzierte Anwendung des Instru
mentariums der gemeinsamen Politiken auf diese Länder. die aufgrund ihres 
derzeitigen gesamt- und agrarwirtschaftlichen Entwicklungsstands schwer
wiegenden Wettbewerbsnachteilen gegenüber den wirtschaftlich weit voran
geschrittenen "alten" Mitgliedsländern der Gemeinschaft ausgesetzt sind. 
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INTEGRATIONSTHEORETISCHE PROBLEME DER EG-ERWEITERUNG 
(Korreferat) 

von 

H ans - J 0 ach i m H ein e man n, Hannover 

Zum Aussagewert der Theorie der Zollunion 

Marktverzerrungen, Konsumenten- und Produzenten interessen 

Konsequenzen für die EG-Erweiterung 

1 Zum Aussagewert der Theorie der Zollunion 

Aus den Referaten wurde deutl ich, daß die ökonomische Theorie nur sehr 
beschränkt geeignet ist, um die aus der Bildung einer Zollunion folgenden 
Konsequenzen zu durchleuchten und daß diese Theorie noch weniger sagen 
kann über die Wirkungen einer EG-Erwei terung sowoh I für die bisherigen 
Mitgliedsländer als auch für die betrittswilligen Länder Griechenland, 
Portugal und Spanien. Gerade für diese Schwellenländer - um die Bezeich
nung von Herrn Schmitt und Herrn Witzke aufzugreifen - ist eine Aussage 
noch schwerer mögl ich al s bei der früheren EG-Erweiterung, da ihr Ent
wicklungsstand und ihre Wi rtschaftsstruktur sich deutl ich von denen in 
der EG unterscheiden, die herkömmliche Theorie jedoch solche Niveau- und 
Strukturunterschiede nicht hinreichend berücksichtigt. 

Neben in den vorhergehenden Referaten schon diskutierten Ursachen - wie 
statisches Modell bei angenommener vollständiger Konkurrenz und unbe
grenzter intersektoraler Faktormobilität - spielt, dort ebenfalls ange
sprochen, hierfür eine wichtige Rolle, daß sich die traditionelle Theorie 
nur mit der ~union befaßt (abgesehen von den hiermit kaum integrierten 
Arbeiten zur währungspolitischen Integration), sich also auf die Libera
lisierung der IIa..ule.t.sbeziehungen zwischen den Mi tgl ieds ländern be
schränkt. Für die EG haben daneben jedoch die Freizügigkeit der Produk-
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tionsfaktoren eine unumstritten wichtige Bedeutung, die Harmonisierung 
der Wirtschaftspolitiken und gegebenenfalls die Verlagerung wirtschafts
politischer Zuständigkeiten an supranationale Institutionen dagegen eine 
freilich umstrittene Bedeutung. Gerade die Faktormobilität spielt für die 
neuen Beitrittsländer - wie in den Referaten gesagt - eine wahrscheinlich 
herausragende Rolle, von der sie sich einen größeren Beitrag zur wirt
schaftlichen Entwicklung versprechen als aus der reinen Handelsliberali
sierung, während die zu erwartende 'Zuwanderung von Arbeitskräften für die 
bisherige EG angesichts der kurzfristig wohl nicht veränderbaren Arbeits
marktlage gewichtige Probleme aufwerfen wird. 

Die Theorie der Zollunion kann freilich die Faktormobilität schon deshalb 
ausklammern, wei I unter den Annahmen der ihr zugrunde liegenden (neo-) 
klassischen Außenhandelstheorie 1) die Liberalisierung des Güterhande I s 
ausreicht, um die optimale Faktorallokation im gesamten Wirtschaftsraum 
sicherzustellen, wobei das Fehlen institutioneller Starrheiten oder son
stiger Anpassungsschwierigkeiten zugleich die volle Auslastung des ver
fügbaren Angebots an Arbeit und sonsti gen Produkti onsfaktoren si c he r
stellt2) • 

Die Referenten haben auf den statischen Charakter der Theorie der Zoll
union hingewiesen und v.a. Herr v. Urff und Herr Höra haben die auch nach 
ihrer Meinung bescheidenen dynamischen Erweiterungen skizziert. Hierzu 
seien zwei Ergänzungen angefügt: 

(1) Zunehmende Skalenerträge aufgrund der Ausnutzung des durch die Zoll
union geschaffenen größeren Marktes bringen wahrscheinlich - so BALASSA _ 
größere Wohlfahrtsgewinne als aus der statischen Analyse, die auf linear 

1) Bezeichnenderweise ist die Theorie internationaler ~6~6bezie
hungen (TIW) traditionellerweise v.a. eine Theorie internationaler 
Il.ut.kt6 be zi ehungen, da Güterbewegun~n lei chter zu bewerk~te Pi gen 
erscheinen und Faktorwanderungen dort weitgehen~ zu substItuIeren 
vermögen. Dies wird der empirischen Erfahrung nIcht gerecht, nach der 
sich Faktorbewegungen oftmals komplementär zum GQterfiandel darstell~n. 
Obrigens: da meist das Betrachtungsinteresse wenIger den kosmopolItI
schen Aspekten, sondern der Wohlfahrt einzelner Länder gilt, fIrmiert 
zudem üblicherweise die TIW als ~~andelstheorie. 

2) Auf eine u.E. oft nicht deutlich genug herausgearbeitete Konsequenz' 
der Zollunionstheorie sei hingewiesen: die TI~ bedient sich - wie die 
neoklassische Theorie generell - eines Instrumentariums, das marginale 
Änderungen untersucht also z.B. die Wirkung einer ger~ngfügigen . 
ZollsenRung auf Handelsvolumen und R~alBrodukt, nIcfit Jeaocn ~ie WIr
kung einer völligen Zollaufhebung •. DIe bertragung der ErgebnIsse der 
Marginalanalyse auf das ErkenntnIsInteresse der Tneorle der Zgll
union ist deshalb nicht unproblematisch, u~d es sollte.a~ch nIcht ver
wundern, wenn die auf dieser Grundlage ermIttelten empIrIschen Resul
tate sich nur in bescheidener Größenordnung bewegen. 
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homogenen oder unterlinear homogenen Produktionsfunktionen basiert, ab
leitbar. LUNDGREN (6, S. 176 ff.) weist jedoch auf folgendes hin: soll 
die Zollunion solche Skalenerträge wirksam werden lassen, so muß die 
Stückkostenersparnis den bisherigen Zollschutz überwiegen. Da jedoch zwi
schen den späteren EG-Staaten die Zölle für Produkte, für die solche Ska
leneffekte zu erwarten wären, auch vor Bi ldung der EG nicht allzu hoch 
waren, können die Stückkostenersparnisse zumindest aufgrund der Zollbe
seitigung nicht von immenser Bedeutung gewesen sein; eher ins Gewicht 
fallen mag der Fortfall politischer und sonstiger Risiken. 

(2) Betont wird häufig der Vorteil zunehmender Wettbewerbsintensität auf
grund der Schaffung eines großen Marktes mit vielen Anbietern. Gilt je
doch das Argument zunehmender Skalenerträge, so mag gerade das neue Mono
polisierungen begünstigen und - vorausgesetzt, das klassische Argument 
von der wohlstandsmindernden Wirkung von Wettbewerbseinschränkungen gilt 
- somit dynamische Wohlstandsverluste hervorrufen. 

Aufgrund der u.E. hierdurch weiter eingeschränkten Aussagefähigkeit der 
"dynamischen" Version der Zollunionstheorie dürfte LUNDGREN insofern zu
zustimmen sein, daß trotz ihrer Mängel die statische Theorie vielleicht 
doch die (allerdings begrenzten) erzielbaren Resultate bereits zu formu
lieren erlaubt. Bemerkenswert erscheint auch seine Schlußfolgerung (S. 
181), daß zwar die Vorteile des Handels groß seien, die aufgrund empiri
scher Untersuchung bescheiden erscheinenden Effekte der Zollunion jedoch 
vermuten lassen, daß die vor Bildung der EG gültigen Zollschranken nicht 
die Dynamik des HandelS nachhaltig zu beeinflussen vermochten. Ob diese 
Oberlegung - vorausgesetzt sie gelte für die bisherigen EG-Mitglieder -
auch für die Erweiterung durch im Entwicklungsstand sich von diesen er
heblich unterscheidenden Ländern gilt, muß freilich dahingestellt blei
ben. 

Trotz all ihrer Schwächen mag daher - beachtet man die Oberlegungen LUND
GRENS - die traditionelle Zollunionstheorie vielleicht doch bei entspre
chend vorsichtiger Interpretation aussagefähiger sein als es aufgrund der 
Gedanken der allgemeinen Gleichgewichtsanalyse betonenden Untersuchungen 
von KEMP, NEGISHI oder VANEK erscheinen mag, gilt doch für diese wie für 
die allgmeine Gleichgewichtsanalyse schlechthin, daß sie zwar die Viel
zahl möglicher und sich u.U •. auch widersprechender Ergebnisse erkennen 
läßt - so daß eindeutige SChlußfOlgerungen unmöglich erscheinen -, daß 
dies aber andererseits den Vorteil besitzt, den Analytiker wie den empi-
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rischen Forscher zu zwingen, seine jeweiligen Annahmen zu präzisieren und 
seine Ergebnisse für eine begrenzte Fragestellung abzuleiten. 

2 Marktverzerrungen, Konsumenten- und Produzenten interessen 

Die. angesprochene Harmonisierung der Wirtschaftspolitik und Kompetenzver
lagerung als mögliche Aufgabe der EG gibt einen wichtigen Hinweis über 
die Bedeutung der TIW für eine Zoll- und Wirtschaftsunion: wären die dort 
unterstellten Bedingungen alle gähzlich erfüllt, so wären nicht nur zwi
schenstaatliche Faktorbewegungen (weitgehend) überflüssig, sondern es be
dürfte auch keinerlei wirtschaftspolitischer Eingriffe, zumindest nicht 
zur Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung, der Geldwertstabilität, der 
Erreichung wachstumspolitischer Ziele oder des außenwirtschaftlichen 
Gleichgewichts: von den Globalzielen bliebe allenfalls eine mögliche Än
derung der sich aus der Entlohnung nach den Grenzproduktivitäten ergeben
den Einkommensverteilung. Nun sind aber bekanntermaßen wesentliche Vor
aussetzungen des neoklassichen Konkurrenzmodells nicht gegeben; private 
und gesellschaftliche Kosten und Erträge fallen auseinander, so daß eine 
Allokation der Produktionsfaktoren allein nach den privaten Marginalbe
dingungen zu Abweichungen der ökonomischen Variablen von ihren möglichen 
Optimalwerten und insbesondere zur Unterauslastung der Produktionsfakto
ren führen kann, so daß z.B. keine Produktionspunkte auf den Transforma
tionskurven in den bei v. Urff und Höra benutzten Darstellungen (Abb.3) 
zustande zu kommen brauchen, sondern links dieser Kurven - und zwar nicht 
nur kurzfristig - auftreten können. 

Die in den letzten Jahren in der TIW analysierten Marktverzerrungen (vgl. 
HAZARI, 3) haben ergeben, daß eine Orientierung an den produktionstheore
tischen Marginalbedingungen zu anderen Produktions- und Konsumstrukturen 
führt als eine Orientierung an den Marginalbedingungen der Konsumenten, 
oder m.a.W.: Wettbewerbsverzerrungen auf den Produkt- und Faktormärkten 
erlauben i.d.R. keine gleichzeitige Verwirklichung von Produktionsmaximum 
und Handels(Tausch-)optimum. 

Dieser Tatbestand veranlaßt JOHNSON (4) und PINDER (B), nicht nur rein 
ökonomische überlegungen über Vor- und Nachtei le einer Zollunion anzu
stellen, sondern ihr Zustandekommen (bzw. auch Erweiterung) polit-ökono
misch zu erklären. Wären nämlich die Voraussetzungen der auch für die 
Ana lyse der Zollunion herangezogenen TlW erfü llt, so folgert JOHN SON, 
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könne der Ökonom letztlich kaum einen Vorteil in einer Zollunion sehen: 
aus kosmopolitischer Sicht ergibt sich die Freihandelslösung als eindeu
tig optimal. für eine second-best Lösung besteht kein Bedarf; aus natio
naler Sicht könnte ein Interesse an der Zollunion statt eines allgemeinen 
Zollabbaus darin zu suchen sein, daß im zweiten Fall eine Verschlechte
rung der (bisher wegen monopsonistischer, i.e. zollpolitisch motivierter 
Nachfragebeschränkung zu günstigen) terms of trade zu erwarten ist, wäh
rend bei einer Zollunion sich die terms of trade gegenüber den Drittlän
dern sogar verbessern können. Allerdings ist eine wesentliche Verbesse
rung nur zu erwarten, wenn sich keine nachhaltige Verlagerung des Handels 
von Drittländern zugunsten von Partnerländern ergibt, während jedoch ge
rade dies im Interesse der Mitglieder der Zollunion liegen mag. 

Bestehen jedoch Marktverzerrungen und stimmen also Handelsoptimum und 
Produktionsmaximum nicht überein, so hat die Wirtschaftspolitik zu ent
scheiden, ob sie den Konsumenten- oder den Produzenteninteressen Priori
tät einräumt. Da Ld.R. Verbraucher weniger straff organisiert sind als 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und da die von diesen gebi ldeten Gewerk
schaften und Verbände maßgeblichen Einfluß sowohl auf die Parteien bei 
der Aufstellung ihrer Parlamentskandidaten ausüben als auch über ihre 
Lobbies direkt auf Exekutive und Legislative, wird es nicht verwundern, 
daß die Entscheidung meist eher den Produzentenwünschen folgt. JOHNSON 
geht nun davon aus, daß zunächst in industriell weniger entwickelten Ge
sellschaften die wirtschaftspolitik daraus ein Interesse an der Heraus
bildung einer konkurrenzfähigen und diversifizierten Industrie ableitet. 
Aber auch in stark industrialisierten Ländern besteht neben dem hier be
sonders zu beachtenden (vorgebl ichen?) Schutzbedürfni s des Agrarsektors 
nach wie vor ein starkes Interesse der Industrie an der Erhaltung einer 
von ihr präferierten Struktur, was auch hier für die WirtSChaftspolitik 
von Bedeutung ist. Daraus folgt, daß Verhandlungen über eine Handelsaus
weitung nicht mit dem Risiko behaftet sein dürfen, daß politisch ge
wünschte Wirtschaftsstrukturen gefährdet werden, selbst wenn eine dies 
bewirkende Spezialisierung möglicherweise durchaus im Konsumenteninteres
se sein könnte3). Unter Berücksichtigung dieses Umstandes jedoch folgt, 
daß beim allgemeinen Abbau von Handelsbeschränkungen kleine Schritte vor-

3) Die traditionelle TIW vernachlässigt - wie die neoklassische Theorie 
überhaupt - mögliche Unsicherheiten, die die Produktions- und Han
deisentscheidungen zu beeinflussen vermögen. Ihre Beachtung läßt die 
Bevorzugung vQn Wirtschaftsbeziehungen mIt politisch wie WIrtschaft
lich "nahen" \Zollunionspartner-)Ländern rational erscheinen. 
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gezogen werden, wobei wegen des im GATT üblichen Reziprozitätsprinzips 
v.a. dort Zugeständnisse erwartet werden können, wo auch die Gegenseite 
solche Handelserleichterungen einräumen kann, die für die heimische Ex
portwirtschaft Vorteile bringen. Zollunionsverhandlungen sind dann insbe
sondere da erfolgversprechend, wo Partner mit ähnlichen Wirtschaftsstruk
turen aufeinander treffen. Insoweit entspricht dies einem Ergebnis der 
Theorie der Zollunion - auf das v. Urff und Höra hinweisen, daß Unionen 
zwischen konkurrierenden Volkswirtschaften günstiger zu beurtei len sind 
als solche zwischen komplementären Volkswirtschaften. Darüber hinausge
hend kann aus der Analyse JOHNSON's gefolgert werden, daß die Handelsaus
weitung zwischen den Partnerländern absolute Priorität besitzt und zu La
sten von Drittländern forciert wird. Daß gerade hierdurch ein erfolgver
sprechender Druck auf eben diese Drittländer ausgeübt werden kann, haben 
die nach Bildung der EG veranstalteten Zollrunden des GATT und die inzwi
schen erfüllten Beitrittswünsche des UK, Irlands und Dänemarks sowie das 
Interesse der nun hinzukommenden und weiterer Länder an der EG gezeigt. 

3 Konsequenzen für die EG-Erweiterung 

Aus den vorliegenden Referaten wird deutlich, daß der Beitritt Griechen
lands, Spaniens und Portugals zur EG aus der Sicht der Theorie der Zoll
union nicht unbedingt vorteilhaft zu beurteilen ist, und zwar weder für 
die bisherigen EG-Mitglieder noch für die Hinzukommenden. Die einzuräu
mende Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus dem süd- und südwesteuropäi
schen Raum wird die bisherigen EG-Länder vor beschäftigungspoli ti sche 
Probleme stellen; die Anpassung der Wi rtschaftspol itik und insbesondere 
die der Agrarpolitik wird v.a. die neuen Mitgliedsländer, aber auch die 
EG als Ganzes mit wohl noch nicht genügend abzuschätzenden Schwierigkei
ten belasten. Trotzdem besteht auf allen Seiten - zumindest soweit man 
den offiziellen Stellungnahmen zu folgen bereit ist - ein großes Inter
esse an dieser EG-Erweiterung. Obgleich die TIW grundsätzlich jede Han
deisliberalisierung und trotz gewisser Einschränkungen auch die Erweite
rung einer Zollunion begrüßt, kann dies wohl nicht zur Erklärung genügen. 
Wie die Vorredner bereits betonten, versprechen sich die neuen Mitglieder 
v.a. aus der - in der herkömmlichen Theorie aus angeführten Gründen eben 
vernachlässigten - Faktormobilität und der Unterstützung durch die bishe
rigen EG-Staaten Vorteile für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Hierbei 
bleibt freilich abzuwarten, ob die Hoffnungen nicht angesichts niedriger 
Wachstumsraten auch in der jetzigen EG sowie zusätzl icher stabi I itäts-
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und zahlungsbilanzpolitischer Schwierigkeiten zu hoch geschraubt erschei
nen müssen, zumal die EG in zusätzliche Probleme verstrickt werden könn
te, falls die gegenwärtige britische Regierung bei der nächsten Wahl 
durch die zunehmend EG feindliche Labour Party abgelöst werden sollte, 
selbst wenn dies nicht zu einem EG-Austritt Großbritanniens führt. 

Worin aber besteht das Interesse der "alten" EG am Beitritt neuer Mit
glieder? Hier könnte die Hoffnung auf eine stärkere politische Fraktion 
in der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Machtblöcken eine 
Rolle spielen. Einerseits könnte hierdurch das Gewicht Europas sowohl im 
West/Ost Dialog als auch gegenüber den Vereinigten Staaten verstärkt wer
den. Zum anderen könnten die neuen Mitglieder möglicherweise angesichts 
ihres entwicklungspolitischen Rückstandes gegenüber den EG-Industriestaa
ten ein Mittler im Dialog mit den Staaten der Dritten und Vierten Welt 
sein. Dies wäre nicht nur wichtig für die Energieversorgung einmal der 
Neumitglieder wie zum anderen der EG insgesamt, sondern von Bedeutung für 
die weltpolitische Stabilität schlechthin, da die Nord-Süd-Kontroverse im 
Interesse aller Beteiligten baldmöglichst entschärft werden muß. Ihrer 
Rolle als Mittler könnten die neu hinzukommenden EG-Staaten freilich nur 
dann gerecht werden, wenn sich die EG in wesentlich stärkerem Maße als 
bisher an der Entwicklungsförderung der südlichen Hemisphäre beteiligt. 
Angesichts der engen Budgets in allen EG-Staaten könnte aber gerade diese 
Erwartung in Konflikt mit den Hoffnungen der Beitrittsländer auf eigene 
Unterstützung geraten. 

Diese Überlegungen zeigen, daß die in ihrem Erkenntnisobjekt doch recht 
enge Zollunionstheorie möglicherweise bescheidene Beiträge zur Erfor
schung der aus der EG-Erweiterung zu erwartenden Probleme liefern kann, 
daß sie jedoch dringend der Ergänzung durch eine Analyse der politischen 
Entscheidungsprozesse bedarf, die sich innerhalb der EG unter Berücksich
tigung der zweifellos aus ihrer Erweiterung resultierenden Erschwernisse 
vollziehen. 
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3 Wirtschaftswachstum und Einkommenstransfers zwischen 
den Mitgliedsländern 

4 Blockbildung und internationale Marktstruktur 

5 Impulse für die Zukunft der EG-Agrarpolitik 

1 Problembereiche 

Die erste Erweiterung der EG hat nachhaltigen Einfluß auf den Agraraußen
handel der neun beteiligten Länder und damit auf einen erheblichen Teil 
des internationalen Agrarhandels gehabt. Verschiedene Drittländer mit In
teressen am Agrarexport mußten eine Verschlechterung ihrer Situation hin
nehmen. Er.tsprechend skeptisch und aufmerksam wird die zweite Erweite
rungsrunde der EG von außen beobachtet. Die erwartbaren Änderungen der 
Agrarhandelsströme waren zumindest nach Art und Richtung, wenn auch nicht 
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nach ihrem exakten Ausmaß, bei der ersten EG-Erweiterung mit einem rela
ti v hohen Wahrscheinlichkeitsgrad vorherzusehen 1). Dies scheint bei der 
zweiten Erweiterungsrunde aus verschiedenen Gründen (Produktionsstruktur 
und Agrarmarktpolitik der Beitrittsländer, marktpolitisches Instrumenta
rium bei den ,Mittelmeerprodukten, Datenverfügbarkeit, mangelnde Kenntnis
se über Angebots- und Nachfragereaktionen in den Beitrittsländern, schwer 
prognostizierbare makroökonomische Entwicklungen et~.) in weit geringerem 
Maße der Fall zu sein. Diese Unsicherheit läßt zahlreiche Drittländer 
zwischen Furcht und Hoffnung schwanken. 

Unser Referat versucht, einen Beitrag zur Analyse der Auswirkungen der 
zweiten EG-Erweiterung auf den interl"ationalen Agrarhandel zu leisten. 
Angesichts des Mangels an quantitativen Untersuchungen müssen wir uns 
darauf beschränken, Aussagen über die Art der erwartbaren Änderungen zu 
formulieren. Schon die Richtung der Handelseffekte läßt sich nur in weni
gen Fällen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Ihr ver
mutliches Ausmaß können wir nicht angeben2). Ziel unseres Referates ist 
es in dieser Situation, eine möglichst systematische Obersicht über die 
Natur der Handelseffekte und ihre wesentl ichen Bestimmungsgründe zu ge
ben. Insofern stellt unser Beitrag eher die Grundlage als das Ergebnis 
einer eingehenden empirischen Untersuchung über den Einfluß der EG-Erwei
terung auf die Weltagrarmärkte dar. 

2 Anwendung der EG-Agrarmarktordnungen 

Die Einbeziehung der drei BeitrittSländer in den EG-Agrarmarkt bedeutet, 
daß - nach einer Obergangszeit - das bestehende Instrumentarium der Ge
meinsamen Agrarpolitik auch in diesen Ländern voll zur Anwendung kommt. 
Die davon Jusgehenden Marktwirkungen lassen sich zweckmäßig anhand eini
ger Grundprinzipien der EG-Agrarmarktpolitik systematisieren, die dann 
auf die Beitrittsländer übertragen werden. Das Prinzip der Gemeinschafts
präferenz führt zu einer Umlenkung der Handelsströme (Abschnitt 2.2), der 
Schutz der EG-Landwirtschaft vor Konkurrenz aus Drittländern beeinflußt 
das Netto-Handelsvolumen der EG mit dem Rest der Welt (Abschnitt 2.3) und 
die Stabilisierung der heimischen Agrarmärkte in der EG bedeutet eine in-

1) Siehe z.B. Untersuchungen wie FERRIS u.a. (5). 
2) Die einzige uns bekannte quantitative Analysei die die Auswirkungen 

der Erweiterung für den Außenhandel der erwei erten Gemeinschaft bei 
den wichtigsten Agrarprodukten zu prognostizieren versucht, ist der
jenige der FAO (4). 
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ternationale Umverteilung von Instabilität (Abschnitt 2.4). Bei welchen 
Agrarprodukten derartige Effekte zu erwarten sind, hängt von der gegebe
nen Marktlage ab, die deshalb zunächst charakterisiert werden soll. 

2.1 Charakteristika der Marktsituation 

Eine aus der Ausweitung der Gemeinschaftspräferenz auf die Beitrittslän
der resultierende Umlenkung der regionalen Handelsströme zwischen EG-Mit
gliedern und Drittländern ist (neben einer möglicherweise gleichzeitig 
auftretenden Änderung des Netto-Handelsvolumens der Zwölf) vornehml ich 
bei solchen Produkten zu erwarten, bei denen die Gruppe der drei Bei
tritts länder Netto-Importeur und die EG der Neun Netto-Exporteur ist oder 
umgekehrt. Wo beide Ländergruppen netto exportieren oder import ieren, 
wird sich dagegen vermutlich auch bei Anwendung der Gemeinschaftspräfe
renz kein intensiver Handel zwischen den Beitrittsländern und der Alt-EG 
entwickeln, der zu einer wesentlichen Verschiebung der Handelsströme mit 
Drittländern führen könnte. 

In Übersicht 1 ist deshalb die Struktur des Agraraußenhandels der bishe
rigen Neuner-EG (EG-9) und der Gruppe der drei Beitrittsländer darge
stellt3). Beide Ländergruppen sind Netto-Importeure außer bei Schaf-

übersicht 1: Netto-Handelsposition der Gruppe der drei Beitritts-
länder und der EG-9 

EG-9 EG-9 
Netto-Importeur Netto-Exporteur 

Mais Weichweizen 
RO~gen Gerste 

Bei tri tts länder 
Ha er Zucker 

~etto-Importeur 
Soja Milchprodukte 
Tapioka Rindflei sch 
Schafflei sch Schweinefleisch 

Geflügel flei sch 

Obst 
Gemüse 

Beitri ttsländer Tabak Wein 
~etto-Exporteur 

Reis 
Pflanzliche Fette 

Quelle: SAEG: Agrarstatistisches Jahrbuch, Brüssel, Luxemburg~ ver
schiedene Ausgaben; FAO Trade Yearbook, Rom, verschieaene 
Ausgaben. 

3) Diese Darstellungsform sQwie diejenige von übersicht 2 findet 
sich auch bei JOSLING (6). 
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fleisch vor allem in größerem Umfang bei wichtigen Futtermitteln (Soja, 
Mais, Tapioka). Ein Netto-Exportprodukt beider Ländergruppen ist Wein. 
Bei allen anderen wichtigen Agrarprodukten weisen die Beitrittsländer und 
die EG-9 zueinander komplementäre Netto-Positionen auf. 

Wieweit neben einer Umlenkung der regionalen Handelsströme auch das Net
to-Volumen des Agraraußenhandels der Zwölf durch die Erweiterung betrof
fen wird, hängt - soweit allein die Auswirkungen der EG-Agrarmarktpolitik 
betrachtet werden - vornehmlich davon ab, ob der EG-Beitritt in den hin
zukommenden Mitgliedsländern zu einer Änderung der Agrarpreise führt. Ein 
erster Indikator hierfür ist das Niveau der Agrarpreise in den Beitritts
ländern in Relation zu demjenigen in der Gemeinschaft vor der Erweite
rung. Obersicht 2 gibt einen groben Uberblick über diese Preisniveaus. 

Die Situation ist sehr unübersichtlich und differiert stark zwischen Län
dern und Produkten. Eine zusätzliche Komplikation entsteht dadurch, daß 
in den Beitrittsländern nicht in allen Fällen Erzeugerpreise und Markt
preise identisch sind, weil Produzenten- oder Konsumentensubventionen ge
zahlt werden oder andere marktpolitische Instrumente mit ähnlicher Wir
kung zum Einsatz kommen. Soweit sich unter diesen Umständen überhaupt ei
ne generalisierende Aussage formulieren läßt, liegt das Agrarpreisniveau 
in den Beitrittsländern bei den meisten mediterranen Produkten - d.h. bei 
wichtigen Agrarexportgütern der Beitrittsländer - niedriger als in der 
EG-9, während in der Mehrzahl der Fälle bei "nördl ichen" Produkten das 
EG-Preisniveau bereits erreicht oder nur noch leicht unterschritten wird. 
Nur in wenigen Einzelfällen übersteigen Agrarpreise in den Beitrittslän
dern das EG-9-Niveau. 

2.2 Handelsumlenkung 

Die Tatsache, daß für die Mehrzahl der Agrarprodukte die Netto-Handelspo
sition der Beitrittsländer komplementär zu derjenigen der EG-9 ist (die 
Beitrittsländer sind Netto-Exporteur und die EG-9 ist Netto-Importeur 
oder umgekehrt), weist darauf hin, daß die Erweiterung in vielen Fällen 
zu einer Umlenkung der regionalen Handelsströme führen wird. Zwar ist ei
ne Handelsumlenkung auch bei solchen Produkten nicht ausgeschlossen, bei 
denen beide Ländergruppen die gleiChe Netto-Handelsposition aufweisen, 
denn hier können zueinander komplementäre Brutto-Handelsströme gegeben 
sein; allerdings dürfte die handelsumlenkende Wirkung der EG-Erweiterung 
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..... ..... 

übersicht 2: Agrarpreise4) in den Beitrittsländern5) im Vergleich zu denjenigen der EG-9 

höhere Preise etw~ g~yiChe niedrigere Preise 
als in der EG-9 Prelse als in der EG-9 

Importprodukte Rindfleisch (p) Gerste (G) Weichweizen (p) 
der Mais (S)8) Zucker (G,S) Gerste (P) 

Beitrittsländer Butter (S) Schweinefleisch (G,S) Mais (P,G) 
Magermilchpulver (S) Mi Ich (S,G) Milch (p) 

Weichweizen (S) Rei s (P) 
Rindfleisch (S) 
Tabak (S)11) 

Rindfleisch (G) 

xportprodukte Reis (G) Wein (P) Olivenöl (S,P,G) 
Tafeltrauben (S) Weichweizen (G)7) Gerste (S) 

eitrittsländer 
Orangen (G) Wein (G,S) 
Pfirsiche (S) Pfirsiche (G) 
Blumenkohl (S) Roggen (S) 

Hafer (S) 
Rei s (S) 
Frischobst (S)9) 
Frischgemüse (S)10) 

- _._ .. ---_ .. -

4! überwiegend garantierte Erzeugerpreise. 8) Preis für Verwendung ca. 17% unter dem Niveau 
5 G: Griechenland, P: Portugal, S: Spanien. der EG-9. 
6 Weniger als 10% über oder unter dem Niveau der EG-9. 9} außer Pfirsiche und Tafeltrauben. 
7 Preis für Versorgung der Industrie ca. 20% unter 10 außer Blumenkohl. 

dem Niveau der EG-9. 11 sortenabhängige Preisunterschiede. 
Quelle: Kommission der EG: Verhandlungen über den Beitritt Spaniens Vorschläge über die Landwirtschaft 

(Mitteilung der Kommission an den Rat. KOM (80) 55 endg. Teil 11, Brüssel 1980, S. 67-79. 
Griechenland: Kommission der EuroRäischen Gemeinschaften KOM (78) 518 endg. Beitrittsverhandlungen 
mit Griechenland. Vorschläge für den Agrarsektor. Mitteilungen der Kommission an den Rat. 
Anlage 111, 1 • 



in diesen Fällen nur begrenzte Bedeutung haben. 

Wie Obersicht 1 ausweist, liegt eine komplementäre Netto-Handelsposition 
vornehmlich bei den für beide Ländergruppen "typischen" Produkten vor. 
Die EG-9 exportiert Getreide und tierische,Produkte, während diese Güter 
von den Beitrittsländern netto importiert werden. Die Beitrittsländer ex
portieren mediterrane Produkte. bei denen die EG-9 Netto-Importeur ist. 
Das Ausmaß, in dem bei diesen Produktgruppen eine Handelsumlenkung im Ge
folge des Beitritts zu erwarten ist, hängt vornehmlich von zwei Faktoren 
ab. Zum einen wird es bestimmt von der Relation zwischen Gemeinschafts
präfereniJmarge und Transportkosten innerhalb der erweiterte n Geme in
schaft. Bei einer Reihe von Produkten, besonders im Getreidesektor, ist 
die Marge der Gemeinschaftspräferenz (Abstand zwischen Mindest-Import
preiS und garantie~em E~eugerpreis) in den letzten Jahren deutlich aus
gedehnt worden. Bei den mediterranen Produkten ist sie ohnehin groß. Es 
ist deshalb damit zu rechnen, daß trotz erheblicher Transportentfernungen 
innerhalb der erweiterten Gemeinschaft der Handelsausgleich zwischen den 
Mitgliedsländern in vielen Fällen Vorrang vor dem Drittlandshandel haben 
wird. 

Wieweit sich daraus eine Neuorientierung der bisherigen Handelsströme der 
Beitrittsländer ergeben wird, hängt zum zweiten davon ab, wie stark be
reits jetzt der Handel zw~schen Beitrittsländern und EG-9 - im Unter
schied zum Handel mit Drittländern - ausgeprägt ist. Obersicht 3 zeigt 
ferner, daß erwartungsgemäß die Bedeutung der EG-9 für den Agraraußenhan
del der Beitrittsländer bereits jetzt nicht gering ist. Hingegen liegt 
der Antei I der EG-9 vor allem an den Agrarimporten der Beitrittsländer 
noch deutlich unter dem Anteil des innergemeinschaftlichen Handels an den 
Agrareinfuhren der EG-9 insgesamt oder Italien. Dies deutet darauf hin, 
daß ein erhebliches Potential für die Ausweitung von Importen der Bei
trittsländer aus der EG-9 bei "nördlichen" Produkten zu Lasten bisheriger 
Importe aus Drittländern besteht. Aber auch bei den Exporten der Bei
trittsländer lassen die Zahlen in Obersicht 3 vermuten, daß eine Handels
umlenkung in nicht unbedeutendem Maße bevorsteht. 

Eine regionale Handelsumlenkung der hier besprochenen Art läßt als solche 
das aggregierte Marktvolumen für Drittlandsim- und exporteure unverän
dert. Eine einfache komparativ-statische Analyse der aggregierten Welt
märkte für Agrarprodukte würde deshalb keine Veränderung der Situation 
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Obersicht 3: Handelsverflechtung zwischen der EG-9 und den 
Beitrittsländern bei Agrarprodukten, 
Durchschnitt 1976 bis 1978 

Griechenland Spanien 

~~eil der Beitrittsländer an 
n Agrar~ der EG-9(12) 

(1) - Agrarprodukte insgesamt 1,2 % 3,7 % 
(2) - Agrarp.rodukte ohne Fleisch, 

1,6 % 5,1 % Geteiöe, ölsaaten, öle, 
Fette 

(3) Anteil der Beitrittsländer 1,6 % 2,5 % an den ATrar~~ 
der EG-9 12) 

(4) Anteil der EG-9 an den 26 % 15 % Agrar~ der Bei-
trittsl nder( 13) 

(5) Anteil der EG-9 an den 
54 % 60 % Agrar~~ der Bei-

trittsl nder(14) 

~teil des innergemeinschaft-
ichen Agrarhandels der EG-9 

(6) - an den gesamten Agrar-
44 % ' ~ (intra und 

e ra der EG-9 
(7) - an den gesamten Agrar-

70 % ~~ (intra und 
e ra) der EG-9 

(8) Anteil der ~ aus 
EG-Mitgliedsl ndern an den 45 % ?-Esamten Agrarimporten 
tal iens 

(9) Antei 1 der ~ in 
EG-Mitgliedsl ndern an den 58 % 
~esa~n Agrarexporten 
tallens 

121 nur extra-EG; 
13 1977; 
14 Zeitraum in statistischer Quelle nicht angegeben; 

vermutlich 1977. 

Portugal 

0,5 % 

0,8 % 

0,8 % 

17 % 

45 % 

Quellen: (1) Kommission der EG. Die Lage der Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft, Bericht 1979. Brüssel-Luxemburg 1980. 
S. 234 sowie eigene Berechnungen. 

(2) wie (1), Statistisches Amt der EG Monatsbulletin der 
Außenhandelsstatistik. Luxemburg-ärüssel, verschiedene 
Ausgaben sowie eigene Berechnungen. 

(3) wie (1), S. 239, sowie eigene Berechnungen. 
(4) UNr Yearbook of International Trade Statistics, 1977, 

Vo • 11, eigene Berechnungen. 
(5) Wirtschafts- und Sozialausschuß der EG. Die Beziehungen 

zwischen Spanien und der Gemeinschaft, Brüssel 1979, 
S. 118. 

(6) - (9) wie (1), S. 235, sowie eigene Berechnungen. 

79 



anzeigen. Drittländer , die bisher in die Beitrittsländer export i eren, 
werden ihren Absatz dort zwar vermindert sehen, können aber mehr in sol
che Drittlandsmlirkte liefern, aus denen sich nach der Erweiterung die 
bisherigen Exporte der EG-9 zurückziehen. In der Praxis der internatio
nalen Handelsbeziehungen darf allerdings nicht übersehen werden, daß auch 
eine regionale Umlenkung von in ihrem Gesamtvolumen unveränderten Han
deIsströmen erhebliche Friktionen mit sich bringen kann. Marktkanäle müs
sen neu gestaltet werden, traditionelle Handelsbeziehungen müssen abge
brochen und durch neue ersetzt werden, die Logistik ist hierauf einzu
stellen. In besonderer Weise werden davon Drittländer betroffen sein, die 
bisher "nördliche" Produkte in die Beitrittsländer exportiert haben, al
len voran die USA, deren Agrarexporte in die Beitrittsländer etwa doppelt 
so hoch waren wie diejenigen der EG-9. 

2.3 Änderung des'-Har1~lsvolumen~ 

Auf eine lediglich regionale Umlenkung der Handelsströme werden sich die 
Auswirkungen der EG-Erweiterung allerdings nur bei solchen Agrarprodukten 
beschränken, bei denen keine Änderung von inländischem Angebot und aus
ländischer Nachfrage in den Beitrittsländern zu erwarten ist. Das ist al
leine bei den Produkten der Fall, bei denen der Beitritt zur Gemeinschaft 
und damit die Obernahme der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht zu einer Ver
änderung der inländischen Agrarpreise in den Beitrittsländern führt. Bei 
allen anderen Produkten ist neben der Handelsumlenkung auch mit einer 
Veränderung des Netto-Handelsvolumens auf den weltagrarmlirkten zu rech
nen. 

Die Vorhersage dieser Veränderungen des Netto-Handelsvolumens gehört ver
mutlich zu den schwierigsten Aufgaben einer Analyse der agrarmarktpoliti
schen Konsequenzen der zweiten EG-Erweiterung. Schon die Prognose der 
realen Agrarpreisentwicklung in den Beitrittsländern ist außerordentlich 
problematisch. Das gilt vor allem deshalb, weil hierzu eine Vorhersage 
einerseits der Inflationsraten und andererseits sowohl der Wechselkurse 
für die Währungen der Beitrittsländer als auch der entsprechenden "grü
nen" Kurse erste Voraussetzung wäre. Da eine derartige Vorhersage äußerst 
schwierig, wenn nicht völl ig unmöglich ist, bleibt das Fundament jeder 
Prognose der Entwicklung auf den Agrarmärkten der Beitrittsländer außer-
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ordentlich schwach4). Dennoch lassen sich in begrenztem Umfang Tendenz
aussagen formulieren, wenn man davon ausgeht, daß sich - unabhängig von 
der Entwicklung des gesamten Agrarpreisniveaus - zumindest die Relationen 
zwischen den einzelnen Agrarpreisen in den Beitrittsländern an diejenigen 
in der EG-9 annähern werden. Zwar sind auch derartige Aussagen noch mit 
erheblicher Unsicherheit behaftet, weil sich der EG-Währungsausgleich 
nicht auf alle Agrarprodukte bezieht und somit etwaige Veränderungen der 
"grünen" Kurse zu Verschiebungen auch der Agrarpreisrelationen führen 
wUrden. Dennoch werden Annahmen über zukünftige Veränderungen der Agrar
preisrelationen in den Beitrittsländern vermutlich noch den höchsten 
Wahrscheinlichkeitsgrad aufweisen. 

In Anlehnung an die Darstellung in Ubersicht 2 (siehe auch Tabellen 1 und 
2 im Anhang) läßt sich nach diesen Vorbemerkungen die Annahme formulie
ren, daß innerhalb des Agrarpreisgefüges in den Beitrittsländern die 
Preise solcher Agrarprodukte angehoben werden, die jetzt noch unterhalb 
der EG-Preise liegen, während diejenigen Preise relati v zurückzunehmen 
sind, die jetzt oberhalb des EG-Niveaus liegen. Trotz des sehr heteroge
nen Bildes, das Ubersicht 2 vermittelt, lassen sich dennoch mit aller 
Vorsicht einige generalisierende Schlußfolgerungen treffen. Hinsichtlich 
der "nördlichen" Produkte zeigt sich, daß in den Beitrittsländern die 
Preise für Futtergetreide, die zumal - soweit es um Verwendungsprei se 
geht - durchweg noch unter dem EG-Niveau liegen, relativ zu den Preisen 
für tierische Produkte ansteigen werden. Neben einer gewissen Ausdehnung 
der Getreideproduktion in den Beitrittsländern dürfte das vor allem drei 
für die Weltagrarmärkte und Drittländer relevante Auswirkungen haben. Er
stens wird die Expansion der tierischen Erzeugung in den Beitrittsländern 
gebremst und somit eine höhere Importnachfrage für Veredelungsprodukte 
(bzw. ein gringeres Expoftangebot der erweiterten Gemeinschaft) auf den 
weltmärkten wirksam. Zweitens geht in entsprechendem Ausmaß die Nachfrage 
nach Futtergetreide in den Beitrittsländern relativ zurück. Diese beiden 
Effekte dürfen allerdings insoweit nicht überbewertet werden, als die be
reits vergleichsweise hohen Preise für tierische Erzeugnisse in den Bei
trittsländern eine mit Blick auf den späteren EG-Beitritt vorgezogenen 
Preisanpassung widerspiegeln. Die zukünftige Verengung der Preisrelatio
nen zwischen tierischen Produkten und Futtergetreide dürfte damit in man
chen Fällen nur etwa die ursprünglichen Preisrelationen wiederherstellen. 

4) In diesem Aspekt liegt auch die - von ihren Autoren durchau~ er
kannte - größte Schwäche der oben zitierten FAD-Projektion (4). 
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Drittens wird die relative Anhebung der Futtergetreidepreise in den Bei
tritts ländern zu einem rückläufigen Getreideanteil und einem zunehmenden 
Anteil von Getreidesubstituten (Soja, Tapioka etc.) in den Futtermischun
gen führen. 

Insgesamt ist somit zu erwarten, daß die EG-Erweiterung einen Preisdruck 
auf den Weltmärkten für Futtergetreide und einen Preisauftrieb auf den 
Weltmärkten für tierische Erzeugnisse und für Getreidesubstitute zur Fol
ge haben wird. Getreideexportierentle Drittländer werden dementsprechend 
außer durch die Handelsumlenkung auch durch die Veränderung des Handels
volumens im Gefolge der EG-Erweiterung nachteilig betroffen. Angesichts 
der im Vergleich zum gesamten Weltgetreidemarkt relativ geringen Bedeu
tung der Beitrittsländer dürfte sich dieser negative Effekt allerdings in 
engen Grenzen halten. Hinzu kommt, daß einige der bedeutendsten Getreide
exporteure gleichzeitig Exportinteressen auf den expandierenden Märkten 
für Getreidesubstitute haben (z.B. USA bei Soja) und auf diese Weise kom
pensiert werden. Exporteure von tierischen Produkten können dagegen ten
denziell positive Auswirkungen erwarten, die angesichts der Enge der in
ternationalen Märkte für diese Produkte durchaus interessant sein können. 

Gravierender als bei den nördlichen Produkten werden die Folgen der Er
weiterung allerdings bei den mediterranen Erzeugnissen sein. Das Preis
niveau für diese Produkte liegt in den Beitrittsländern größtenteils so 
deutlich unter demjenigen in der EG, daß in den Beitrittsländern mit er
heblichen Preissteigerungen zu rechnen ist. Die Erzeugung dieser Produkte 
wi rd ansteigen, di e Nachfrage wi rd durch die Prei serhöhungen gedämpft, 
bisherige Importlücken der erweiterten Gemeinschaft werden sich schließen 
und neue Überschüsse für den Export entstehen. Tomaten und Zwiebeln sind 
hierfür charakteristische Beispiele. Es wird somit nicht nur zu einer 
Verlagerung der Handelsströme, sondern auch zu einer Verschärfung des 
Wettbewerbs auf Drittlandsmärkten kommen. Besondere Brisanz enthält diese 
Entwicklung, weil von ihr in starkem Maße Drittländer betroffen werden, 
deren wirtschaftl iche - und eventuell auch politische - Stabi I ität bei 
geringfügigen Belastungen i~rer Außenhandelschancen sensitiv reagieren 
könnte. Hierzu zählen eine Reihe von Mittelmeerländern, aber auch afrika
nische, mittel- und südamerikanische und asiatische Staaten mit zum Teil 
ausgeprägter Entwicklungsnotwendigkeit. Beispielhaft zeigt der Importan
teil der EG-9 bei einigen Produkten die Bedeutung eines erschwerten 
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Marktzutritts in der erweiterten Gemeinschaft für ausgewählte Mittelmeer
länder auf (siehe Obersicht 4). 

Obersicht 4: Anteil der EG-9 an den Gesamtexporten einzelner Produkte 
von ausgewählten Ländern (1975-1978) 

Frühkartoffeln 
Tomaten 
Orangen 
Olivenöl 

Zypern 32 % 
Marokko 32 % 
Israel 15 % 

Tunesien 25 % 

Marokko 10 % 

Marokko 14 % 

Quelle: Eurostat. Analytische Obersichten des Außenhandels. 
verschiedene Jahrgänge. 

Beachtenswert erscheint. daß über die aktuellen Einschränkungen der Ex
port- und Produktionsmöglichkeiten dieser Länder hinaus eine Belastung 
des Aufbaues einer exportorientierten Obst- und Gemüseproduktion in einer 
Reihe von Entwicklungsländern über Jahre gegeben sein kann. 

2.4 Marktstabi I iUt 

Die Anwendung variabler Einfuhrbelastungen und Exportsubventionen an den 
Außengrenzen und . fester Interventionspreise im Binnenmarkt erlaubt der 
EG-Agrarmarktpolitik bei der Mehrzahl der Agrarprodukte eine Stabilisie
rung der heimischen Marktpreise und die Abschirmung gegen Weltmarkt
schwankungen. Die damit verbundene Einschränkung des weltweiten Puffe
rungsvolumens hat andererseits stärkere Schwankungen der Weltmarktpreise 
zur FolgeS) • Die Erweiterung der EG bedeutet in diesem Zusammenhang. daß 
der durch die EG-Agrarmarktordnungen gegen internationale Einflüsse abge
schirmte Marktbereich ausgedehnt und der Residualmarkt weiter verengt 
wird. Dieser Vorgang beinhaltet damit potentiell die Gefahr einer zuneh
menden Instabilität auf den Weltagrarmärkten. Wie bedeutsam diese Gefahr 
ist. hängt weitgehend davon ab. zu welchem Grad die Agrarmarktpolitik der 
Beitrittsländer bereits bisher die heimischen Märkte stabilisiert hat und 
ob dementsprechend die Anwendung der EG-Instrumente eine stärkere Ab
schirmung gegen internationale Instabilität herbeiführt oder nicht. 

5) F(ür eine theoretische Alalyse dieses Zusammenhangs siehe z.B. LLOYD 
91 oder BALE und LUTZ 1 • Eine empirische Analyse findet sich 

Delspielsweise bei JOSL N (8 und 7). 
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Stabilität auf den heimischen Agrarmärkten ist auch in den Beitrittslän
dern ein wichtiges Ziel der Agrarpolitik gewesen. Zu seiner Erreichung 
sind in weiten Marktbereichen, vor allem in dem der Größe nach bedeutend
sten Land Spanien6), marktpolitische Instrumente eingesetzt worden, die 
eine ähnliche Stabilisierungseffizienz aufweisen wie das Instrumentarium 
der EG-Marktordnungen. Eine erste grobe Analyse der Agrarpreisentwicklun
gen in den Beitrittsländern7) führt entsprechend zu dem Ergebnis, daß in 
den Beitrittsländern im allgemeinen die Agrarpreise nicht mehr fluktuiert 
haben als in der EG-9. Sollte sich auch bei einer eingehenden Untersu
chung erweisen, daß die Agrarprei~e in den Beitrittsländern schon bisher 
nicht stärker von Weltmarktpreisschwankungen beeinflußt waren als in der 
EG-9, so würde das die Hypothese stützen, daß die Erweiterung der EG die 
Instabilität an den Weltagrarmärkten nicht wesentlich verändern wird. 

Eine besondere Entwicklung ist allerdings auch in diesem Zusammenhang bei 
mediterranen Produkten zu erwarten. Die erweiterte Gemeinschaft wird bei 
verschiedenen dieser Produkte die volle Selbstversorgung oder eine Ober
schußsituation erreichen, während die EG-9 noch einen Einfuhrbedarf auf
weist. Das EG-System der Referenzpreise und Ausgleichsabgaben bei Obst 
und Gemüse hat es erlaubt, die Einfuhren bei diesen Produkten so zu steu
ern, daß tendenziell die Binnenmärkte der EG-9 stabilisiert wurden. 
Gleichzeitig sind dabei naturgemäß die Schwankungen der EG-eigenen Erzeu
gung auf die internationalen Märkte übertragen worden. Anderersei ts hat 
bei fortbestehendem Einfuhrbedarf die EG-9 einen Teil der in Drittländern 
entstehenden Instabilität absorbiert. Sobald die volle Selbstversorgung 
in der erweiterten Gemeinschaft erreicht wird, entfällt die stabilisie
rende Funktion der Importe. Die Instabilität auf den Binnenmärkten der EG 
wird damit bei diesen Produkten vermutlich zunehmen und kann angesichts 
des im Bereich dieser Marktordnungen vergleiChsweise breiten Preisbandes 
erhebliche Ausmaße annehmen. Gleichzeitig werden damit Schwankungen der 
EG-internen Erzeugung in geringerem Maße auf die .Drittlandsmärkte über
tragen. Andererseits verliert der EG-Markt damit die Fähigkeit, interna
tionale Instabilität zu absorbieren. Es wird vermutlich häufiger als bis
her zur Anwendung der Schutzklausel und damit zum vollständigen Ausschluß 
der Drittlandsanbieter vom EG-Markt kommen8). 
6) Siehe dazu z.B. BRIZ (2). 
7) Berechnung der Variationskoeffizienten der Erzeugerpreisindizes. 
8) Auch der in den GATT-Verhandlungen der Tokyo-Runde vereinbarte bessere 

MeChanismus von Konsultationen Dei Anwendung der Schutzklauseln wird 
das kaum verhindern können. 
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Welcher von diesen zwei gegenläufigen Effekten die Instabilität auf den 
internationalen Markt für Obst und Gemüse in Zukunft stärker beeinflussen 
wird, ist schwer vorherzusagen. In analytischer Betrachtung wird dies 
weitgehend davon abhängen, ob die Angebotsschwankungen in der EG zeitlich 
stark mit denjenigen in Drittländern korreliert sind oder synchron zu ih
nen verlaufen und ob die Intensität der Angebotsschwankungen in der EG 
höher oder geringer ist als in Drittländern. Manches spricht für die Ver
mutung, daß die verstärkte Abschirmung der EG gegenüber den internationa
len Märkten der wirksamere Faktor ist, so daß die EG-Erweiterung die In
stabilität auf den internationalen Obst- und Gemüsemärkten erhöhen könn
te. Da viele der davon betroffenen exportierenden Drittländer sich noch 
auf einem niedrigen Entwicklungsstand befinden und deshalb besonders un
ter außenwirtschaftlicher Instabilität leiden, könnte dies eine bedeutsa
me negative Konsequenz der EG-Erweiterung sein, die neben den verschlech
terten Exportaussichten, mit denen sich dieselben Länder konfrontiert se
hen, zu berücksichtigen ist. 

3 Wirtschaftswachstum und Einkommenstransfer zwischen den 
Mitgliedsländern 

Neben den bis hierher in komparativ-statischer Analyse betrachteten Aus
wirkungen einer Obernahme des agrarmarktpolitischen Instrumentariums der 
EG durch die Beitrittsländer werden auch dynamische Effekte auftreten, 
di e vornehmlich mi t den gesamtwi rtschaftli chen Wachstumsbedi ngungen zu
sammenhängen. Sie können sowohl das Angebot als auch die Nachfrage auf 
den Agrarmärkten berühren. Auf der Angebotsseite werden vornehmlich ver
änderte Preise und Opportunitätskosten landwirtschaftlicher Produktions
faktoren wirksam. Hier sind vor allem die mit beschleunigtem Wirtschafts
wachsturn rascher ansteigenden OpportunitätSkosten der landwi rtschaftl i
chen Arbeitskräfte von Bedeutung. Auf der Nachfrageseite spielt der Ein
fl uß des Wi rtschaftswachstums auf die Verbraucherkaufkraft eine offen
sichtl iche Rolle. Da die Wirkung bei der Faktoren auf die Agra rmä rkte 
gleichgerichtet ist (erhöhtes Wirtschaftswachstum dämpft tendenziell das 
Angebot und steigert die Nachfrage; der Importspielraum nimmt also zu 
bzw. die Exportverfügbarkeit ab) soll hier der Kürze der Argumentation 
wegen nur die Nachfrageseite diskutiert werden. 

Nach allgemeiner Ansicht liegt das wirtschaftliche Ziel eines gemeinsamen 
Marktes und damit auch einer Erweiterung desselben in den hieraus zu er-
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wartenden Wohlfahrtssteigerungen durch die Aufhebung der Handelsbeschrän
kungen und die Intensivierung der Handelsbeziehungen. Solange diese Ent
wicklung innerhalb des gemeinsamen Marktes nicht einhergeht mit eil)er 
Störung der Drittlandsbeziehungen, werden Wohlfahrtssteigerungen auch 
durch die Erweiterung zu erwarten sein. Wenn es auch schwerfallen wird, 
die Einbeziehung der Beitrittsländer in die Gemeinsame Agrarpolitik und 
die damit sich ergebenen Wohlfahrtsminderungen aufzurechnen gegenüber den 
ntiglichen Wohlfahrtssteigerungen durch zunehmende industrielle Arbeits
teilung in Europa, so ist doch zumindest auf die Gegenläufigkeit beider 
Wirkungen aufmerksam zu machen. 

Wenn unterstellt werden kann, daß von der Erweiterung für alle zwölf EG
Mitgliedsländer Wohlfahrtsgewinne ausgehen, so werden sich diese in einer 
Einkommens- und Verbrauchssteigerung auch für Nahrungsmittel niederschla
gen. Die "nördlichen" Produkte sind diejenigen, bei denen möglicherweise 
eintretende positive gesamtwirtschaftliche Wachstumseffekte in den Bei
trittsländern die deutlichsten Auswirkungen zeigen dürften. Bei den medi
terranen Produkten werden Verbrauchssteigerungen deutlicher in den nörd
lichen Mitgliedsländern zu erwarten sein. 

Fraglich bleibt auch für den Fall, daß sich aus der Erweiterung des ge
meinsamen Marktes Wohlfahrtsgewinne ergeben, wie diese sich auf die bei
den Ländergruppen verteilen werden. Auch im industriellen und gewerbli
chen Bereich wird es zu Handelsumlenkungen kommen. Der Gedanke einer Ge
meinschaftspräferenz ist auch hier nicht unbekannt9). Wohlfahrtsgewinne 
werden in diesem Bereich zunächst vergleichsweise stärker von industrie
orientierten Ländern erzielbar sein. Die Beitrittsländer aber sind stark 
agrarisch in ihren Produktions sChwerpunkten ausgerichtet. Andererseits 
zeigen Oberschlagskalkulationen, daß sich im Zuge des Beitritts aus der 
Durchführung des gemeinsamen Haushaltes der EG ein deutlicher Nettoein
kommenstransfer aus der EG-9 an die Beitrittsländer ergeben wird10~ Diese 
Umvertei lung von Nord nach Süd als solche wird wegen der in den Bei
trittsländern vermutlich höheren Einkommenselastizitäten, besonders bei 
Fleisch und Milchprodukten, die Nachfrage steigern. Zusammengenommen mit 

9) Vgl. EG-Stahlmarkt, EG-Chemiemarkt, EG-Druck auf Japan zu Selbstbe
schränkungsabkommen. 

10) Diese für die Beitrittsländer als Gruppe zutreffende Aussage gilt 
allerdings nicht für Portugal, das aus der Durchführung des EAGFL 
eine erhebliche Nettobelastung zu erwarten hat (ROLLO, 11). 
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den Auswirkungen eines möglicherweise insgesamt beschleunigten Wirt
schaftswachstums läßt sich deshalb vermuten, daß die Erweiterung die 
Nachfrage nach tierischen Veredlungsprodukten beleben wird. Eine solche 
Entwicklung hätte ihre Parallele im raschen Wachstum der Nachfrage nach 
tierischen Erzeugnissen in Italien seit Gründung der EWG. 

Hiervon könnten fleischexportierende Drittländer profitieren, soweit die 
heimische Erzeugung in den Beitrittsländern oder der EG-9 nicht Schritt 
hält. Andernfalls würden zumindet diejenigen Drittländer ihre Position 
verbessern, die Futtergetreide und andere Futtermittel exportieren. Unter 
dem dynamischen Aspekt der WOhlfahrtssteigerung durch verstärkte interna
tionale Arbeitsteilung innerhalb der EG wird entsprechend ein tendenziell 
preiserhöhender Effekt auf den weltagrarmärkten ableitbar sein. 

4 Blockbildung und internationale Marktstruktur 

Es ist zu beobachten, daß auf vielen Weltmärkten, nicht nur den agrari
schen, der Trend zur Blockbildung und zu Abkommen stärker wird. Gliedert 
man nach den Marktpotentialen, so stehen auf den Weltagrarmärkten wenige 
marktbedeutende Anbieter und Nachfrager im Wettbewerb mit einer Vielzahl 
weniger ei nflußrei cher Konkurrenten. Die bedeutenden Marktpartner si nd 
die beiden nordamerikanischen Staaten, die EG, die UdSSR und in Zukunft 
möglicherweise auch China. Daneben stehen eine Zahl von Ländern, die zwar 
am Weltmarktgeschehen teilhaben, deren Einfluß auf die Preisentwicklung 
aber weniger bedeutend ist. Auf der Anbieterseite zählen hierzu bei
spielsweise Australien, Neuseeland, Argentinien und Brasilien. Auf der 
Seite der Nachfrager sind der größte Teil der afrikanischen, asiatischen 
und mittelamerikanischen Staaten zu nennen; dabei kommt Japan eine gewis
se Sonderrolle zu. 

Die EG hat als Wirtschaftsblock bereits jetzt eine unübersehbare Bedeu
tung im internationalen Geschehen. Nach der Erweiterung wird diese Bedeu
tung noch anwachsen. Im Agrarbereich läßt sich der Einfluß, den die er
weiterte EG nehmen kann, an zwei Indikatoren ablesen. Zum einen hält die 
EG der Zwölf auf einer Reihe von Produktmärkten einen deutlichen Anteil 
an der gesamten Weltproduktion (vgl. Ubersicht 5). Zum anderen ist die EG 
nach vollzogener zweiter Erweiterung in der Lage, auf allen bedeutenden 
Agrarmärkten - mit Ausnahme des Marktes für fett- und eiweißhaltige Fut
termittel - sich selbst zu versorgen. Sie hat sich im Importbereich weit-
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Übersicht 5: Anteil der erweiterten EG an der Weltproduktion 
ausgewählter Agrarprodukte in v.H., 1978 

Olivenöl 75 Butter 
Wein 60 Zitronen 
Milchpulver 60 Schweinefleisch 
Pfirsiche 41 Tomaten 
Äpfel 40 Gerste 
Käse 33 Rindfleisch 
Zucker 33 Weizen 

Quelle: FAD, Production Year Book, 1979. 

29 
28 
22 
22 
20 
16 
12 

gehend von den Weltagrarmärkten gelöst. Sie kann sowohl für die verblei
benden geringen Einfuhren als auch für ihre überschußexporte die Handels
bedingungen festlegen. Der - gewiß recht spekUlative - Verdacht, daß die 
EG sich schon heute auf wichtigen Agrarmärkten monopoid verhält, wurde 
bereits durch eine empirische Analyse zu erhärten versucht (CARTER und 
SCHMITZ, 3). 

Das damit angesprochene facettenreiche Phänomen der Blockbildung und der 
internationalen Marktstruktur soll hier nur unter zwei Aspekten kurz dis
kutiert werden, demjenigen der Wettbewerbstheorie und demjenigen der Po
sition in internationalen Verhandlungen. 

Im Lichte der Wettbewerbstheorie könnte diese EG-Erweiterung als konglO
merate Konzentration ("Markt im Markt") bezeichnet werden, deren Folgen 
eine deutliche Wettbewerbsverminderung sein können. 

Gelten die Überlegungen der allgemeinen Wettbewerbstheorie auch für in
ternationale Anliegen, so ist zu vermuten, daß dadurch die "Preiseffi
zienz" eine Einschränkung erfährt, d.h. der Preis kann nicht in vollem 
Umfang für eine optimale Allokation der weltweiten Agrarproduktion steu
ernd wirken. Aus der Wettbewerbseinschränkung ergeben sich insoweit Wohl
fahrtsverluste. EntspreChend des Konzepts des "effizienten Wettbewerbs" 
können jedoch durch die Integration innerhalb des Blockes Wohlfahrtsstei
gerungen durch verstärkte internationale Arbeitsteilung innerhalb des li
bera 1 i 5 ierten EG-Marktes, Nutzung von Größeneffekten durch die Markter
weiterung oder Steigerung des Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft ge-
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geben sein, die über den Weg eines zunehmenden Außenhandels auch weltweit 
positive Wachstumswirkungen auslösen können. Obwohl eine Quantifizierung 
dieser Effekte kaum möglich ist. dürfte der Anreiz zur Erweiterung der EG 
zumindest im Agrarbereich nicht aus diesen dynamischen Effekten der Han
deisschaffung herrühren. Für die Agrarmärkte zumindest dü rfte gü I ti g 
sein, daß eine stärkere weltweite Liberalisierung zu lasten einer streng 
abgegrenzten blockbezogenen Entwicklung dem Welthandel und der Weltwohl
fahrt zuträglicher erscheint. Aus dieser Sicht erscheint die EG-Erweite
rung als negativer Faktor für die zukünftige Entwicklung der Weltagrar
wi rtschaft. 

Dem Verhalten einzelner Länder und Ländergruppen im internationalen Han
del sind insoweit Beschränkungen auferlegt, als gültige internationale 
Vereinbarungen bestehen. Kernelement solcher Vereinbarungen. die in ge
wisser Weise die Wettbewerbsordnung des internationalen Handels darstel
len, ist das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT). Obwohl im 
Agrarbereich das GATT keine bedeutende Liberalisierung bewirkt hat. so 
hat es doch auch hier Auswüchse des Protektionismus verhindert (vg I. 
WARLEV, 13). Die EG hat in allen bisherigen GATT-Runden ihr agrarmarktpo
litisches System hartnäckig und erfolgreich verteidigt (vgl. TANGERMANN, 
12). Ihr mit ansteigender Mitgliederzahl zunehmendes politisches Gewicht 
läßt solche Verhandlungs-"Erfolge" für die Zukunft nur noch wahrscheinli
cher werden. Da in der Praxis internationaler Handelsgespräche Liberali
sierungszusagen nur bei allseitiger Ausgewogenheit der Konzessionen zu
stande kommen, könnte die vermutlich vorzunehmende Immobilität der EG 
sich als Hemmschuh für die Liberalisierung des internationalen Handels 
auf breiter Ebene erweisen. Auch diese Entwicklung wäre aus Sicht der 
weltagrarmärkte als Negativposten der EG-Erweiterung zu werten. 

5 Impulse für die Zukunft der EG-Agrarpolitik 

Die Konsequenzen der EG-Erweiterung, insbesondere die Folgen der Obertra
gung des EG-marktpol itischen Instrumentariums auf die Beitrittsländer , 
wurden bisher in diesem Referat so diskutiert, als sei es zweifelsfrei, 
welche Agrarpolitik in der erweiterten Gemeinschaft betrieben würde. Im
plizit wurde unterstellt, die gegenwärtige Agrarpolitik der EG-9 bl iebe 
unverändert, und die Auswirkungen einer Obertragung dieser unveränderten 
EG-Agrarpolitik wurden so analysiert, als ginge es darum, die Beitritts
länder bereits heute voll in die Gemeinschaft einzubeziehen. Die Unzu-
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länglichkeit dieser Vorgehensweise (die im übrigen nicht untypisch für 
manche Untersuchungen zur zweiten EG-Erweiterung ist) ist offensichtlich. 
Zum einen ist die EG-Agrarpolitik, wenn auch recht immobil, so doch nicht 
eine konstante Größe. Bis zum Abschluß der Beitrittsverhandlungen mit 
Spanien und Portugal und weiterhin während der Ubergangszeit für die Bei
tritts länder wird sich die EG-Agrarpolitik unter dem Einfluß von Fakto
ren, die auch bisher schon Veränderungen bewirkt haben, fortentwickeln. 
Zum anderen wird die Erweiterung als solche ihre Spuren hinterlassen und 
zu veränderten Konstellationen auch in der EG-Agrarpolitik führen. Dieser 
zweite Effekt ist zweifelsfrei unter die originären Auswirkungen der EG
Erweiterung einzuordnen. Es ist nicht auszuschließen, daß seine Bedeutung 
für die EG-Agrarwirtschaft und auch für den internationalen Handel wei
tergeht als diejenige der unmittelbaren Ubertragung bestehender Marktord
nungen auf die Beitrittsländer. Deshalb soll auch dieser Aspekt hier kurz 
beleuchtet werden, wenngleich alles, was sich dazu sagen läßt, naturgemäß 
noch stärker spekulativen Charakter hat als die bisherige Analyse. 

Unter der Vielzahl möglicher Auswirkungen der Erweiterung auf die Zukunft 
der EG-Agrarpolitik sollen hier nur solche angesprochen werden, die Be
deutung für die Weltagrarmärkte erlangen könnten 11 ). Der offensichtlich
ste Gesichtspunkt ist dabei das Niveau und die Struktur des Preisschut
zes, den die EG-Agrarmarktordnungen in einer erweiterten Gemeinschaft ge
währen werden. Es ist inzwischen nahezu allgemeine Auffassung, daß das 
zunehmende politische Gewicht mediterraner Interessen einen verstärkten 
und - so wird häufig impliziert - erfolgreichen Druck auf Anhebung des 
Protektionsniveaus für mediterrane Produkte und seine Annäherung an das 
bei "nördlichen" Produkten bereits erreichte Niveau bedeuten wird. Dies 
hätte zur Folge, daß die oben angesprochenen negat i ven Auswi rkungen auf 
Drittländer mit Exportinteressen bei mediterranen Produkten noch ver
schärft würden. 

Es scheint, daß hier Zweifel angebracht sind. Die Ubernahme der bestehen
den EG-Agrarmarktordnungen wird für die Beitrittsländer eine z.T. be
trächtliche Erhöhung der Preise für Obst, Gemüse, Olivenöl und Wein mit 
sich bringen. Dies kommt den Interessen der Beitrittsländer und ihrer 
Landwirte sehr entgegen und könnte sie zumindest in diesem Bereich weit
gehend befriedigen. Es erscheint fraglich, ob die Beitrittsländer auf 

11) Für eine umfassendere Diskussion siehe z.B. RITSON (10). 

90 



weitere relative Preisanhebungen drängen werden. Dies würde inflationäre 
Tendenzen, mit denen sie ohnehin zu kämpfen haben, verstärken, vor allem 
aber die Marktsituation in einer Weise berühren, die nicht notwendiger
weise zu ihrem Vorteil ist. Die Konkurrenzfähigkeit dieser Länder im Be
reich der mediterranen Produkte liegt in ihren günstigen Produktionsko
sten begründet. In entsprechend hohe Marktanteile läßt sie sich nur um
münzen, wenn andere Mitgliedsländer mit ungünstigeren Produktionsbedin
QUngen nicht durch überhöhten Preisschutz "künstlich" konkurrenzfähig ge
macht werden. Insofern SCheint es durchaus denkbar, daß der Beitritt der 
drei neuen Mitgliedsstaaten den Druck auf weitere Erhöhung der Protektion 
für "südliche" Produkte nicht verstärken wird. 

Änderungen mögen sich dagegen im Preisschutz für "nördliche" Produkte er
geben. Die Erweiterung wird zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts 
der Gemeinschaft führen. Angesichts der bereits jetzt bestehenden finan
ziellen Enge verstärkt sich damit der Druck auf eine Einsparung von Haus
haltsmitteln im Bereich der Agrarmarktordnungen. Entsprechende Anpassun
gen, mögen sie in einer relativen Absenkung des Preisschutzes oder in ei
ner verstärkten Anwendung mengenmäßiger Beschränkungen liegen, werden 
voraussichtlich besonders die "nördlichen" Produkte betreffen, die gegen
wärtig die größte finanzielle Belastung verursachen. Sollte eine solche 
Entwicklung eintreten, könnte die EG-Erweiterung im Bereich der "nördli
chen" Produkte per Saldo durchaus positive Auswirkungen für die exportie
renden Drittländer haben. 

Allerdings ist hier vor einer Gefahr zu warnen. Seit einiger Zeit gewinnt 
die Vorstellung an Boden, daß die mit der Erweiterung der Gemeinschaft 
verbundenen zusätzlichen Belastungen des EG-Haushaltes nur getragen wer
den können, wenn der Rahmen für die "eigenen" Einnahmen der Gemeinschaft 
erweitert, d.h. der abzuführende Prozentsatz der Mehrwertsteuer-Bemes
sungsgrundlage aufgestockt wird. Interessanterweise wird diese Auffassung 
mit besonderem Nachdruck von Politikern mit agrarischer Orientierung ver
treten. Das läßt den Verdacht entstehen, daß ein erweiterter Finanzrahmen 
der Gemeinschaft, stünde er einmal zur Verfügung, nicht nur für zusätzli
che Leistungen allgemeiner Art zugunsten der Beitrittsländer, sondern 
schließlich vor allem zur Fortführung der Agrarmarktpolitik genutzt wird. 
Damit könnte die inhaltlich paradoxe, politisch aber nicht undenkbare Si
tuation eintreten, daß die Erweiterung der Gemeinschaft finanziell die 
Möglichkei t eröffnet, in der EG eine Agrarpolitik fortzusetzen, die an-
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dernfalls zu Anpassungen gezwungen gewesen wäre. Es wird die Aufgabe der 
Regierungen und mehr noch der in dieser Frage entscheidungsbefugten Par
lamente in den Mitgliedsländern sein, eine solche aus Sicht der Gemein
schaft unerwünschte und für die Weltagrarmärkte nachtei li ge Entwicklung 
zu verhindern. 
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Der Beitritt der drei südeuropäischen Länder Griechenland, Spanien und 
Portugal zur Europäischen Gemeinschaft wird neben den zahlreichen Auswir
kungen im Inneren der Gemeinschaft auch erhebliche Konsequenzen im Be
reich der Außen-, Handels- und Entwicklungspolitik der Gemeinschaft ha
ben. Im folgenden sollen mit der Mittelmeerpolitik und der AKP-Politik 
zwei Bereiche der EG-Außenpolitik näher untersucht werden, die durch be
sonders enge vertragliche Bindungen gekennzeichnet sind. 

Ziel dieser Arbeit ist es, aus den infolge der Süderweiterung innerhalb 
der Gemeinschaft zu erwartenden wirtschafts-, finanz-, agrar- und sozial
politischen Veränderungen mögliche Konsequenzen für die Politik der Ge
meinschaft gegenüber den Nichtmitgliedstaaten im Mittelmeerraum und den 
AKP-Ländern abzuleiten. Ausgehend von den Zielen der Süderweiterung sowie 
den Zielen der Mittelmeerpolitik und der AKP-Politik der Gemeinschaft 
werden zunächst die "beieen Politikbereiche in ihren Grundzügen erläutert, 
die bisherigen Erfahrungen in den Beziehungen dargestellt und die künftig 
zu erwartenden Probleme aufgezei gt. Darauf aufbauend wi rd ei n Szenari 0 

der Konsequenzen der Süderweiterung für die Mittelmeerpolitik und die 
AKP-Politik der Gemeinschaft entwickelt. 

1 Ziele der Süderweiterung, der Mittelmeerpolitik und der AKP-Politik 

Die positive Einstellung der Gemeinschaft zur Süderweiterung wird in ho
hem Maße von politischen und strategischen Zielsetzungen getragen. Die 
Gemeinschaft ist bestrebt, durch die Stützung der jungen Demokratien 
Griechenlands, Spaniens und Portugals deren politische Stabilität zu er
höhen und damit maßgeblich zur strategischen Sicherheit im Süden der Ge
meinschaft beizutragen. Diese Zielsetzung steht so eindeutig im Vorder
grund, daß wirtschaftliche, integrationspolitische, sozial- und finanzpo
litisehe Probleme der Süderweiterung aus der Sicht der Gemeinschaft der 
Neun eindeutig untergeordnet werden (RHEIN, 28, s. 51). Eine gewisse
wenn auch vermutlich stark wahlpolitisch motivierte - Änderung dieser 
Haltung hat die Äußerung des französischen Staatspräsidenten über den ge
eigneten Zeitpunkt der Süderweiterung im Frühjahr dieses Jahres bedeutet. 
In dieser Äußerung kommt der Konflikt zwischen den Zielen der EGAgrarpo
litik und den Zielen der EG-Außenpolitik zum Ausdruck. Es ist davon aus
zugehen, daß dieser Zielkonflikt für absehbare Zukunft die EGMittelmeer
politik wesentlich prägen wird. 
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Aus der Sicht der Beitrittskandidaten dürfte sich vor allem das Ziel der 
Stützung der jungen Demokratien mit der Zielsetzung der Gemeinschaft 
decken. Dazu erwarten die Beitrittsländer von der Gemeinschaft vor allem 
Unterstützung für die Bewältigung ihrer äußerst schwierigen wirtschaftli
chen, finanziellen und sozialen Probleme (PAPALIGDURAS, 27, S. 523 ff., 
SOARES, 30, S. 552 ff. und GARRIGUES, 7, S. 533 ff.). Als verbindendes 
Element in dieser ungleichen Interessenlage der Gemeinschaft der Neun mit 
den Beitrittsländern wird vor allem von politischer Seite die histori
sche, kulturelle, soziale und geopolitische Gemeinschaft angesehen. 

Die Ziele der Gemeinschaft für die Mittelmeerpolitik sind sehr eng mit 
ihren Zielen der Süderweiterung verknüpft. "Indem die EG zu wirtschaftli
cher Entwicklung und politischer Stabilität dieser Region beiträgt, för
dert sie zugl ei ch die Verankerung Europas im Mitte Imeerraum al s Voraus
setzung für die Wahrung beiderseitiger elementarer Interessen. Angesichts 
der po li ti schen, strateg i schen, wi rtschaft li chen und ku Iture 11 en Bedeu
tung dieser Region für Europa geht es darum, die EG als bevorzugten Part
ner für die Mittelmeerstaaten präsent zu machen" (VAN WELL, 33, S. 3). 

Die AKP-Politik der Gemeinschaft hat ihren Ursprung im kolonialen Erbe 
einiger Länder der Gemeinschaft. Heute besteht das Ziel der AKP-Politik 
darin, auf der Grundlage der völligen Gleichberechtigung die gegenseitige 
Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren. Die 
Gemeinschaft verfolgt mit der AKP-Politik entwicklungspolitische Ziele 
und sieht in ihr ein tragendes Element ihrer Entwicklungspolitik (MEYER, 
23, S. 88 ff., KROHN, 22, S. 177 ff., COSGROVE-TWITCHETT, 3, S. 121 ff.). 

2 Grundzüge der Mittelmeer- und AKP-Politik 

2.1 Mittelmeerpolitik 

Die Mittelmeerpolitik hat ihren Ursprung in den Assoziierungsabkommen mit 
Griechenland vom Jahre 1962 und mit der Türkei vom Jahre 19641). Aus An
laß der ersten Erweiterung hat die Gemeinschaft im Jahre 1972 (Gipfelkon-

1) Auf folgende Länder zielt die Gemeinsame Mittelmeerpolitik: Algerien, 
Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Israel, Libanon Syrien Tür
kei, Grlechenland, Jugoslawien, Spanien, Portugal und die Insefstaa
ten Malta und Zypern. Mit Albanien und Libyien bestehen keine vertrag
lichen Bindungen. 
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ferenz von Paris) ein globales Konzept der Mittelmeerpolitik entwickelt, 
mit dem sie der Vielgestaltigkeit der bis dahin abgeschlossenen Abkommen 
begegnen wollte (EG-KOMMISSION, 15, S. 14, EG-KOMMISSION, 19, s. 509). 

Das Globalkonzept der Mittelmeerpolitik baut im wesentlichen auf den im 
Handelsbereich bereits eingeführten Maßnahmen der Ausweitung und Libera
lisierung des Handelsaustausches auf und bezieht vor allem die Koopera
tion im technischen, wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Bereich 
neu mit ein. Übersicht 1 zeigt, daß die Gemeinschaft heute ein umfassen
des Netz von Abkommen mit den Partnerstaaten im Mittelmeerraum hat. Die 
Gemeinschaft hat beim Abschluß von neuen Abkommen versucht, die verein
heitlichenden Grundprinzipien des globalen Ansatzes der Mittelmeerpolitik 
anzuwenden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe differenzierender Faktoren, 
die dazu beitragen, daß die Abkommen sich dennoch deutlich in ihrem In
halt und ihrer Anwendung unterscheiden: 

- So wurde im Abkommen mit Israel das Prinzip der Reziprozität (beid
seitige Präferenzgewährung) ausnahmsweise angewandt, da der Entwick
lungsstand der israelischen Industrie eine einseitige Präferenzgewäh
rung nicht rechtfertigte. 

- Im Abkommen mit den Maghreb-Staaten hat sich vor allem bei den soiial
politischen Maßnahmen niedergeschlagen, daß es sich um ehemalige fran
zösische Kolonien (bzw. Teile des Mutterlandes) handelte. 

- Um die Türkei abkommensmäßig mit Griechenland gleichzustellen, wurde 
auch mit diesem Land ein Assoziierungsvertrag mit dem Ziel der Mit
gliedschaft in der Gemeinschaft abgeschlossen. 

2.2 AKP-Politik 

Grundlage der Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten ist bei dem zweiten wie 
schon bei dem ersten Lom~-Abkommen der freie Zugang der Ausfuhrerzeugnis
se dieser Länder zum Gemeinschaftsmarkt. Einige Ausnahmeregelungen gelten 
für Erzeugnisse im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik, doch werden auch 
den hierunter fallenden Produkten Sondervergünstigungen in Form von Ab
schlägen von festen und variablen Abschöpfungen zugestanden. Dies hat zur 
Folge, daß derzeit ca. 99,S % der wertmäßigen Importe aus AKP-Staaten der 
freie Zugang auf den Markt der Gemeinschaft gewährt wird. Die Gemein
schaft hat im Abkommen Loma II ihre Konzessionen im Agrarbereich weiter 
zugunsten einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse erhöht, deren Ausfuhr-
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Übersicht 1: Abkommen der EG mit Mittelmeerländern und AKP-Ländern 

In- S1nsti1elMaRnaRmen Kraft industrieller u. gewerblicher Bereich Landwirtschaft ß oz a Wa ~a ~en 
rr sc ·ä Sc y. usammen I 

c} waniörotoRo I 
Magnreo 1977 zollfreIer Zugang zum EG-Markt,Ausnah- Zollpräferenzen v.30-100%, a + b + c 
Aigerlen men bei Kork, raff.Erdölerzeugnissen Sonderregelungen bei Wein 
unesien Gemüse u. Olivenöl 

Marokko 
IMashrek lY/b zOllrreler Zugang zum tG-Markt,Ausnan- Zollprärrenzen V.40-lUU%, o + c 
!Aegypten men bei best.Baumwollgeweben,raff.Erd- bei einigen Produkten 
Jordanien ölerzeugn.,Phosphatdüngemitteln,Alumi-
~yrien nium,inForm v. Einfuhrplafonds 
Libanon 
~alta 1971 Zollpräferenzen v.70%,Ausnahmen bei Zollpräferenzen v.40-75% f. b + c 

Textilerzeugnissen best. Zeiträume u. Produkte 
Zypern 197j Zollpräferenzen v.7U% Zollpräferenzen v. o + c 

Sonderregelungen bei Kartof-
feln, Weintrauben 

Israel 1975 zollfreIer Zugang zum EG-Markt Zollpräferenzen v.20-80%, b + c 
Sonderregelungen bei einer 
Reihe v. Produkten 

J~gosla- 198U zollfreIer Zugang zum EG-Markt,Ausnah- Zoll präferenzen In VerbInd. a + b 
wlen men m. Zollplafonds bei 29 Produkten m.Zollplafonds bei Wein, Ta-

bak, Rindfleisch 
ürkel 1964 zollfreier Zugang zum EG-Markt,Ausnah- Zollpräferenzen oel oestlmmt. a + 0 + c 

men bei Erdöl-u.Textilerzeugnissen Produkten 
AKP-Staa- 197b zollfreIer Zugang zum EG-Markt Zollpräferenzen,Zuckerproto- o + c 
~en koll über Abnahmegarantie v. 

1,4 Mio t Zucker 
Stabilisierung der Ausfuhrerlöse lStabex) .. , ""1 ••• - T. ___ .: ____ . _. 11. LI._ - r-. 11 ,... ...... 11 .. ",.. .. ,.. 1.1 ..J ___ ... __ L...L ___ • , - .... I. r- ... .. ~r 
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mengen zwar begrenzt sind, die aber dennoch für einige AKP-Staaten erheb
liche Bedeutung haben2). Nachfolgend werden die wesentlichsten Bestand
teile dieses Abkommens genannt (HASENPFLUG, 11): 

- Das Zuckerprotokoll, das den AKP-Staaten einen Absatz von 1,4 Mio t 
Zucker pro Jahr zum EG-Preisniveau garantiert (vgl. zur Beurteilung 
"dieses Abkommens STRANGMANN, 31). 

- Die Gewährung der Meistbegünstigung3) für Exporte der Gemeinschaft in 
AKP-Länder. Ausgenommen hiervon sind jedoch Präferenzen, die AKP-Län
der anderen Entwicklungsländern gewähren. Die Gemeinschaft selbst ver
zichtet auf Reziprozität und steht den AKP-Ländern ein besonderes Ur
sprungsregime4) zu, in dem die AKP-Länder praktisch zu einem einheit
lichen Ursprungsgebiet zusammengefaßt sind. Damit soll die Arbeitstei
lung und Kooperation zwischen den AKP-Staaten gefördert werden. 

- Das "Stabex"-System, das zur Sicherung der Exporterlöse bei einer Rei
he von Grundstoffen wie Kaffee, Kakao, Erdnüsse, Tee, Baumwolle, Eisen
erz dient. Das System wird in der Regel angewandt, wenn die Ausfuhrer
löse bei dem betreffenden Erzeugnis mehr als 6,5 % der Gesamtausfuhrer
löse des begünstigten Landes (2 % bei den am wenigsten entwickelten 
Ländern) betragen. Sinken die Ausfuhrerlöse im Vergleich zum Durch
schnittserlös der vorhergehenden Jahre, so gleicht die Gemeinschaft 
den Erlösverlust aus (MEYER, 23). Obersicht 2 gibt einen Oberblick über 
die Entwicklung des Handels zwischen den AKP-Staaten und der Gemein
schaft. 

3 Erfahrungen und künftige Probleme mit der Durchführung der Mittel
meerpolitik und der AKP-Politik 

Beim Beitritt Griechenlands, Spaniens und Portugals wird davon ausgegan
gen, daß diese Staaten "das geltende Gemeinschaftsrecht mitsamt den 
außenwirtschaftlieh autonomen Verpflichtungen und dem außenwirtschaftli
chen Vertragsrecht übernphmen" (MDRAWITZ, 25, s. 183), d.h. Grundsatz der 

2) Z.B. Tomaten aus dem Senegal, Zwiebeln aus Kap Verde und Rindfleisch 
aus Botswana. . 

3) Verpflichtung eines Staates, aIre handelspolitischen Vorteile, die 
er Irgend einem Staat einräumt, auch dem Staat einzuräumen, mIt dem 
die Meistbegünstigung vereinbart wird. 

4) Ursprungsregelul)gen bestimmen, welches Land als Ursprungsland einer 
Ware anzusefien 1st. 

100 



-o -

Obersicht 2: Entwicklung des Handels zwischen AKP-Staaten und der Gemeinschaft 

Mrd. ERE 

Entwicklung des HandelS EWG-AKP 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

f!nfuhren in die EWG aus 
ntwicklungsländern insgesamt 31,9 61,4 55,0 70,0 75,2 71,2 
davon OPEC 
davon AKP 

15,3 
6,2 

38,9 
10,5 

33,4 
8,4 

41,8 
10,5 

42,3 
12,5 

38,2 
11,9 

~~hrliche Zunahme der Einfuhren 
us den AKP +28% +70% -1n +20% +19S -5S 

AQtei I der AKP an der Gesamt-
einfuhr der EWG 7,4S 8S 6,n 6,6S 7,3S 6,n 

~usfuhren der EWG in Entwick-
lungsländern insgesamt 22,9 35,2 44,1 50,9 61,8 66,5 

davon OPEC 6,6 11,4 18,4 24,1 29,7 31,1 
davon AKP 4,4 6,1 8,1 9,8 12,5 12,7 

j~hrliche Zunahme der Ausfuhren 
n die AKP +10% +37S +33S +22S +2n +2S 

~teil der AKP an der Gesamt-
lausfuhr 5,5S 5,3S 6,n n 7,6S 7,3S 

~ndelsbilanz EWG-AKP - 1,7 - 4,4 - 0,6 - 0,6 0,0 + 0,8 
- -------- - - - -

Quelle: SAEG 

1979 

88,2 
51,9 
14,8 

+24,4 

6,8 

69,7 

30,3 
11,8 

-n 

6,1 
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Verhandlungen ist eine Übernahme des "Besitzstandes der Gemeinschaft,,5). 
Somit sind die im Kapitel 2 angefuhrten Abkommen unter Beachtung von Fri
sten fur übergangsmaßnahmen von den beitretenden Staaten anzuwenden (EG
KOMMISSION, 18, S. 30). Gleiches gi lt fur die Übernahme der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, des Gemeinsamen Marktes fur gewerbliche Güter sowie fur die 
Einfuhrung des Gemeinsamen Außentari fs. Den Mittelmeer- und AKP-Staaten 
wird durch die Anwendung der mit ihnen geschlossenen Abkommen durch die 
Beitrittsstaaten einerseits der Zugang zu den Märkten der Beitrittsländer 
erleichtert, denn die Beitrittsländer haben einigen Mittelmeer- und AKP
Staaten bisher lediglich bei einigen Produkten Zollzugeständnisse gewährt 
(EG-KOMMISSION, 16). Andererseits wird es aber auch zu einer verstärkten 
Konkurrenz zwischen den Beitrittsländern und den Abkommensstaaten auf den 
Märkten der Altgemeinschaft kommen. 

3.1 Landwi rtschaft 

Die Agrarpolitik der Gemeinschaft gibt grundsätzlich eine ungunstige 
Plattform fur eine Liberalisierung des Handels mit Agrarprodukten ab. Dem 
starken Schutz fur die Gemeinschaftsproduktion insbesondere durch das Re
ferenzpreissystem steht das Interesse der Partnerländer an einer Erhöhung 
ihrer Agrarexporte gegenuber. Diesem Interesse wird durch zum Teil erheb
liche Zollkonzessionen fur landwirtschaftliche Erzeugnisse gegenuber den 
Mittelmeer- und AKP-Staaten Rechnung getragen, die die Konzessionen, die 
anderen Drittländern z.B. im System der allgemeinen Präferenzen gewährt 
werden, deutlich ubertreffen (BORRMANN u.a. 2, S. 164 ff.). In der Anwen
dung der AbkOl1ll1en ist jedoch das Schutzbedurfni s der Gemeinschaft stark 
ausgeprägt, wie folgende Beispiele zeigen: 

- Zollreduktion sehr starken Umfangs oder Zollaussetzungen ohne weitere 
Auflagen werden nur bei den Agrarprodukten gewährt, bei denen das Kon
kurrenzverhältnis zu gemeinschaftlichen Erzeugnissen sehr gering ist, 
wie z.B. Gewürze, Dörrobst und einige Gemusearten. 

- Bei Frischprodukten im Obst- und Gemusebereich wird die Präferenz oft 
nur fur bestimmte Zeiträume zugestanden, die so gewählt sind, daß in 
der Haupterntezeit die Gemeinschaftspräferenz wieder voll gewährlei
stet ist. 

5) Vgl. z.B. Akte uber die Bedingungen des Beitritts der Republik 
GrieChenland und die Anpassungen der Verträge, Art. 118-122 (Dokumen
te betreffend den BeitrItt der Republik Griechenland zu den ~uropäi
sch~n Gemeinschaften, Rat der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel). 
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- Für eine Reihe von Verarbeitungserzeugnissen werden Zollkonzessionen 
nur innerhalb von Kontingenten oder von Selbstbeschränkungsmengen ge
währt (z.B. Tomatenkonzentrate). 

Gelegentlich werden die bei den letztgenannten Verfahren auch miteinander 
kombiniert (z.B. Frühkartoffeln aus Zypern). 

Als letzte Sicherung der Interessen der Gemeinschaft dienen die in allen 
Abkommen und in den Agrarmarktordnungen vorgesehenen Schutzklauseln, die 
z.B. im Frühjahr 1980 bei den Einfuhrsperren Frankreichs und des Verei
nigten Königreichs gegenüber Frühkartoffeln aus Griechenland sowie bei 
der Einfuhrsperre Frankreichs gegenüber Tomaten aus Marokko zur Anwendung 
kamen. Ein weiteres Problemfeld im Rahmen der Mittelmeerpolitik stellt 
die Gewährung unterschiedlicher Präferenzen in Abhängigkeit von der zeit
lichen Abfolge des Vertragsabschlusses dar. Dies führte z.B. dazu, daß 
die in dem Assoziationsabkommen mit der Türkei eingeräumten Präferenzen 
in ihrem Wert ausgehöhlt wurden und die Maghreb-Staaten bei Zitrusfrüch
ten eine höhere Zollpräferenz erhalten haben als das ursprünglich günsti
ger gestellte Israel (GSAENGER, 9, S. 8). 

Demgegenüber ist das Konfliktpotential zwischen der EG und den AKP-Staa
ten im Agrarbereich deutlich geringer. Es hat seine Ursachen insbesondere 
in der hohen Zuckerproduktion der Gemeinschaft. Die aufgrund des Lom~-Ab
kommens zu garantierten Preisen importierten Zuckermengen müssen von der 
Gemeinschaft in der Regel unter Zahlung von Exporterstattungen wieder re
exportiert werden und bewirken somit für die Lom~-Staaten eine preisdämp
fende Konkurrenz bei dem nicht durch das AKP-Abkommen geregelten Zucker
absatz. 

Die mit dem Einschluß der Beitrittsländer bei Zitrusfrüchten, Pfirsichen, 
Wein sowie Schaf- und Ziegenfleisch eintretende kräftige Erhöhung des 
Selbstversorgungsgrades in der Gemeinschaft wird in Zukunft den Import
spielraum bei diesen Produkten deutl ich verringern. Bei 01 i venöl, Wein, 
Pfirsichen und einigen Gemüsearten wird die Gemeinschaft zum vollen 
Selbstversorger werden. Nennenswerte zusätzliche Importmöglichkeiten er
geben sich lediglich bei Mais (vgl. Obersicht 3). Diese unter statischer 
Betrachtung sich ergebende Veränderung des Selbstversorgungsgrades hat 
folgende Effekte: 
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Übersicht 3: Selbstversorgung für die wichtigsten Agrarerzeugnisse 
(0 1975-77) in v.H. 

Erzeugnis EG-9 EG-12 

~treide insgesamt 87 86 
davon Weizen 104 104 

Roggen 98 98 
Gerste 102 104 
Hafer 97 97 
Mais 53 47 
Reis 93 95 
Zucker (RohzUCkej- 113 109 

einheiten 
Olivenöl 88 109 
Wein 98 104 

~!trusfrüchte insgesamt 51 89 
omaten 94 99 
~~rtoffeln 99 100 
=.>«;:hweinefleisch 99 98 
~,indfleisch 101 99 
~~haf- und Ziegenfleisch 66 74 
~:er 101 101 
B~~ermilchpulver 131 - 1) 
u ter 104 103 

1) Geringe Entlastungen je nach Höhe der Verfütterungsbeihilfen sind zu 
erwarten. 

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Arbeitsunterlagen 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften. 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1974-1977, S. 208 sowie 
eIgene Berechnungen 

- Die Beitrittsländer werden versuchen, einen möglichst großen Anteil 
ihrer Produktion innerhalb der Gemeinschaft abzusetzen. 

- Dadurch werden auf Drittlandsmärkten Lücken entstehen, die grundsätz
lich von Mittelmeer- und AKP-Staaten ausgefüllt werden können, die da
bei allerdings deutlich schlechtere Erlöse werden in Kauf genommen 
werden müssen. 

- Die ungünstigere Erlössituation kann sich noch weiter verschlechtern, 
wenn die Gemeinschaft mittels Exporterstattungen ihre überschußprodukte 
auf den Weltmärkten abzusetzen versucht. 

Diese Effekte werden sich noch verstärken, wenn man die unter dynamischer 
Betrachtung, insbesondere in den Beitrittsländern zu erwartende Produk
tionssteigerung miteinbezieht. Von dieser Entwicklung sind in erster Li
nie die Staaten betroffen, für deren Agrarprodukte in der erweiterten EG 
kein bzw. ein verringerter Importbedarf besteht und die einen hohen 
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Agrarexportanteil in die EG haben (MINERBI, 24). Dies trifft in erster 
Linie auf Zypern, Marokko, Tunesien, Israel und die Türkei zu (vgl. Ober
sicht 3 und 4). So bestehen etwa 60 % der zypriotischen Erlöse aus Agrar
exporten in die Gemeinschaft aus Produkten, für die in der erweiterten EG 
kaum noch ein Importbedarf vorhanden sein wird. Im Falle Marokkos zählen 
etwa ein Drittel der gesamten Agrarexporte in die Gemeinschaft zu den be
troffenen Produktbereichen , bei Tunesien sind es etwa ei n Viertel (KRA
MER, 20, S. 47 ff.). Gemessen am Anteil der betroffenen Produkte am Ge
samtagrarexport ist auch Israel zu den stark belasteten Staaten zu zäh
len, allerdings ist die Bedeutung der Agrarexporte für Israel deutlich 
geringer als in den zuvor genannten Staaten. Bei Obst- und Gemüseverar
beitungsprodukten sind insbesondere die Interessen der Türkei betroffen, 
was angesichts der bedrohlichen wirtschaftlichen Situation dieses Landes 
besonders. hervorzuheben ist. 

Der Anteil der EG-Importe aus AKP-Ländern an sensiblen Produkten, für die 
sich der Importspielraum nach der EG-Erweiterung verringern wird, ist 
sehr gering (KRAMER, 20, S. 72), so daß mit negativen Auswirkungen für 
den Absatz an Agrarprodukten aus AKP-Staaten in der EG nicht zu rechnen 
ist. Im Gegenteil: Die Beitrittsländer, die gegenwärtig Produkte aus AKP
Staaten mit Zöllen belegen, werden diese aufheben müssen. Damit ergeben 
sich für AKP-Staaten bessere Absatz- und Preisbedingungen für ihre typi
schen Erzeugnisse (Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze) (VON DER GROEBEN, 34, S. 
55, EG-KOMMISSION, 13, S. 220). 

3.2 Industrie 

Im Bereich der industriellen Erzeugnisse ist zu berücksichtigen, daß prä
ferenzieller Zugang zum Markt der Gemeinschaft nur für die Länder etwas 
bedeuten kann, die ein Mindestmaß an industrieller Entwicklung erreicht 
haben bzw. bald erreichen werden. In vielen Fällen dUrften die Partner 
der Gemeinschaft im Mittelmeerraum Schwierigkeiten haben, die ihnen ge
währten Zollpräferenzen oder wie vielfach auch vereinbart, Nullzölle für 
eine Handelsausweitung in die Gemeinschaft wahrzunehmen. In den Sektoren, 
in denen die Mittelmeerpartner gute Chancen haben, die angebotenen Zoll
präferenzen zu nutzen, besteht jedoch' immer die Möglichkeit, daß die Ge
meinschaft im Interesse ihrer Industrien früher oder später regulierend, 
d.h. mittels Importbeschränkungen gemäß der Verordnung 926/796) über die 
6) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 131 vom 21.5.1979. 
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-o 
a> Obersicht 4: Struktur des Exports der Mittelmeerländer in die EG nach SITC-Gruppen1) in v.H. 

l:änder Marokko Algrien Tunesien Ägypten 

SITC 1973 1976 1977 1973 1976 1977 1973 1976 1977 1973 1976 1977 

~ + 1 54,6 36,9 34,8 
89:3 9~:~ 2,1 22,6 

2§: 1 8, 1 24,9 17,4 16,9 
0,5 4~:~ 0,3 95,1 11,5 25,8 26,7 48,1 49,0 

2 + 4 33,5 37,1 1,0 1,9 1,2 38,0 27,6 15,8 33,4 20,0 20,1 
5 0,8 2,1 5,7 0,2 0,2 0,2 12,2 12,8 13,3 2,2 1,3 2,4 
7 0,7 0,3 0,6 0,7 0,0 0,0 0,4 1,8 1,9 0,5 0,1 0,0 
6 + 8 9,0 18,6 21,4 1,9 1, 1 1,3 15,0 25,6 35,1 12,1 12,9 11,5 

Länder Syrien Jordanien Libanon Türkei 

0+1 10,4 0,7 9,7 0,0 0,1 - - · 42,0 35,8 45,4 
3 53,5 89,9 - 0,0 0,0 - 55,0 · 3,0 1,2 0,0 
2 + 4 32,1 8,4 18,8 99,7 99,0 37,0 - 33,0 30,2 22,8 

~ - - · - 0,0 0,0 1,0 10,5 · 1,0 2,5 1,3 
0,9 0,2 · 53,7 0,0 0,0 11,0 10,5 · 1~:8 38:~ 3g:~ 6 + 8 2,7 0,6 · 11,9 0,3 0,8 21,0 24,0 · 

Länder Malta Zypern Israel Jugoslawien 

~ + 1 - 6,5 5,7 72,0 82,5 78,7 39,5 27,2 25,9 20,0 21,1 18,7 I - 0,0 0,0 - - - 4,0 0,0 0.0 - 1,8 6,0 
~ + 4 - 1,5 1,2 16,0 8,8 9,0 6,0 8,3 8,2 12,0 15,8 18,7 

- - 0,2 - - 0,1 7,5 12,2 10,7 
1:;8 

5,4 5,0 
7 12,0 6,0 4,7 2,0 2,6 1,0 6,0 4,0 4,3 20,2 20,4 
6 + 8 86,0 85,8 88,2 3,0 5,6 10,6 37,0 48,2 50,8 50,0 35,7 31,0 

1) Gruppen der Standard International Trade Classification (SITC) 
0+1 Lebensmittel, Tabak, Getränke 5 = chemische Erzeugnisse 
3 = Brennstoffe 7 = Maschinen, Transportmittel 
2+4 = Rohstoffe, Öle, Fette 6+8 Fertigwaren 

Quellen: United Nations und Eurostat, microfiches. 



Anwendung von Schutzmaßnahmen eingreift (SHlAIM, 27, S. 90). 

Da die bestehenden Mittelmeerabkommen für fast alle Industrieprodukte ei
nen freien Zugang zum Gemeinschaftsmarkt vorsehen, werden die Drittlands
staaten einen leichteren Zugang zu den Märkten der Beitrittsstaaten er
halten, die ihre Außenhandelsregelungen denen der Gemeinschaft anpassen 
müssen. Dabei dOrf te es zu verschärften Konkurrenzbedingungen kommen, da 
die Industriestrukturen der Beitrittsstaaten denen einiger Mittelmeerlän
der sehr ähnlich sind. Im industriellen und gewerblichen Handel sind ins
besondere die Interessen folgender Mittelmeerstaaten betroffen, deren Ex
porte in die Gemeinschaft zu mehr als 1/3 aus Industrieprodukten bestehen 
(chemische Erzeugnisse, Maschinen, Transportmittel, Fertigwaren): Malta, 
Jugoslawien, Israel, libanon, Jordanien, Tunesien und die TOrkei (vgl. 
Obersicht .4). Auf dem Stahlsektor wird der Beitritt Spaniens die EG-Ober
kapazitäten noch vergrößern und die Pläne Ägyptens und Algeriens, export
orientierte Stahlproduktionen aufzubauen, gefährden (KRAMER, 20, s. 51). 
Probleme können ferner dadurch auftreten, daß sowohl in einigen Mittel
meerstaaten (Tunesien, Marokko, Jordanien, Ägypten und Algerien) als auch 
in den Beitrittsländern, Pläne zum Aufbau bzw. zur Erweiterung der Dünge
mittelindustrie bestehen. Die SChwerwiegendsten Auswirkungen werden sich 
auf dem Textil-, Bekleidungs- und Schuhsektor ergeben. Die in der EG-9 in 
diesen Bereichen bestehenden Strukturprobleme werden durch die Erweite
rung deutlich verschärft. Da diese Industrien auch in den Beitrittsstaa
ten eine wesentliche gesamtwirtschaftliche Bedeutung besitzen, werden 
sich verstärkte Bestrebungen ergeben, den Marktzugang für Drittländer zu 
erschweren. Nachteile werden davon in erster linie Ägypten, Tunesien, li
banon, die Türkei und insbesondere Malta haben, bei denen die genannten 
Bereiche ca. 50 % des Gesasmtexporterlöses bestreiten (GSAENGER, 1'b, S. 
179). Von der Situation auf dem Textilsektor dürften auch die AKP-länder 
betroffen sein (VON DER GROEBEN, 34, S. 56), dies allerdings nur in einem 
geringen Ausmaß, denn die sogenannten "sensiblen Produkte" zählen nicht 
zu den Hauptexportgütern der AKP in die EG (KRAMER. 20, S. 72). langfri
stig kann eine intensivierte IndustrialiSierung der AKP-länder aber eine 
verstärkte Konkurrenzsituation zur Produktion der Beitrittsländer herbei
führen 7) • 

7) Eine sehr informative Darstellung der industriellen Zusammenarbeit 
zwischen der EG und den AKP-Staaten findet sich bei (GERTH-WEll
MANN, 8). 
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3.3 Arbeitskräfte 

Für Staaten mit einer hohen Anzahl in der Gemeinschaft beschäftigter Ar
beitnehmer sind die in verschiedenen Abkommen8) vorgesehenen Regeln über 
die soziale Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Die in diesen Abkom
men enthaltene GleiChstellung der in der Gemeinschaft tätigen Bürger die
ser Länder mit Arbeitnehmern aus der Gemeinschaft In arbeitsrechtlicher 
Hinsicht und bei der AnrechnUng und Transferierung von Sozi al versiche
rungsleistungen bedeutet eine gewisse Garantie für die Aufrechterhaltung 
der Gastarbeiterrücküberweisungen, die zur Entlastung der Zahlungsbilan
zen dieser Länder beitragen. 

ALLAYA weist nach, daß zu Beginn der 70er Jahre in einigen Mittelmeer
staaten (Türkei, Algerien, Marokko) die Oberweisungen der im Ausland tä
tigen Arbeitnehmer Handelsbilanzsaiden mehr als ausglichen (ALLAYA, 1). 
Der 1973 verhängte Anwerbestopp für Arbeitnehmer aus Drittländern , die 
hohe Zahl an Arbeitslosen in der Neuner-Gemeinschaft und in den Bei
trittsstaaten, die Ausweitung des dortigen Migrationspotentials, das Her
anwachsen geburtenstarker Jahrgänge ins arbeitsfähige Alter sowie die zu 
erwartende Freisetzung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften dürften in 
Zukunft keine verbesserten Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte 
aus Drittländern schaffen. Aus der Zahl der in der EG (9) beschäftigten 
Fremdarbeitskräfte (EG-KOMMISSION, 14, S. 71) ist ersichtl ich, daß von 
dieser Entwicklung ein Tei I der Mittelmeerländer' (Türkei, Jugoslawien, 
Algerien) besonders betroffen ist. Dagegen hat dieser Faktor fü r die 
AKP-Länder nur untergeordnete Bedeutung. Angesichts der voraussichtlichen 
Beschäftigungssituation in der Gemeinschaft ist es weiterhin fraglich, ob 
die der Türkei im Assoziationsabkommen gegebene Zusage, bis 1986 die vol
le Freizügigkeit zu verwirklichen, sich einhalten lassen wird. 

3.4 Finanztransfers 

Mit der Finanzhilfe der Gemeinschaft sollen in den Ländern des Mittel
meerraums Projekte gefördert werden, die durch die Verbesserung der In
frastruktur, die Erstellung von Industriebetrieben, die Schaffung von Ab
satzeinrichtungen und die Förderung der Ausbildung von Arbeitskräften zur 

8) Sonderregelungen existieren zwischen Frankreich und Algerien be~üg
lieh der Bescnäftigung algerischer Arbeitskräfte in Frankreich (EG
KOMMISSION, 13, S. 211). 
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wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Die Gemeinschaft versteht ihre 
Hilfe in erster Linie als einen Anreiz für Investoren. sich an der Ent
wicklung der Mittelmeerländer zu beteiligen. übersicht 5 weist die den 
Mittelmeer- und AKP-Ländern im Rahmen von Abkommen gewährten Finanzbei
hilfen aus. Die dort angeführten Abkommen laufen 1981.1983 bzw. 1985 
aus. Der Umfang der den Mittelmeerländern zUkünftig gewährten Finanzhil
fen hängt vom Ausgang der dann zu führenden Verhandlungen ab. Für die 
AKP-Staaten dürften sich in Zukunft höhere Transferzahlungen ergeben. da 
auch die neuen Mitgliedstaaten dem Entwicklungsfonds Beiträge zuführen 
müssen. 
übersicht 5: Finanzhilfe der Gemeinschaft an Drittländer im Mittelmeer

meerraum und an die AKP-Staaten 

and Gesamtbetrag Ablauf des Ab- Land 
kommens 

Gesamtbe- Ablauf des Ab-
trag kommens 

arokko 130 31.10.1981 Israel 30 31.10.1981 
1ger!en 114 11 zy~rn 30 31.12.1983 
uneSlen 95 Ma ta 26 31.10.1983 
'gyp.ten 170 Türkei 745 31.10.1981 
~ri;fanien 40 Ju~oslawien 200 30.06.1985 
ynen 60 AK -Länder 9064 28.02.1985 
ibanon 50 

(Lom€! Lu.lI) 

Quellen: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Die Gemeinschaft hilft der Dritten Welt: Das Lom€!-Abkommen 
Stichwort Europa 17/79. Brüssel S. 7 
Kommission der EG. Arbeitsunterlagen 

3.5 Zusammenfassende Wertung 

Mit der Anwendung der beschriebenen Abkommen wurden die wirtschaftlichen 
Beziehungen zu den AKP- und Mittelmeerstaaten intensiviert. Jedoch ent
wickelten sich die Handelsbilanzen stärker zugunsten der EG. was zusammen 
mit der in einigen Fällen sehr restriktiven Anwendung der Agrarbestand
tei le der Abkommen Unzufriedenhei t be i den Partnern aus löste. Insbeson
dere für die Mittelmeerländer werden sich die Probleme aufgrund der EG
Erweiterung verschärfen. Besonders betroffen dürften Zypern und Ma I ta 
sein, die aufgrund der begrenzten Aufnahmefähigkeit ihrer Binnenmärkte in 
erheblichem Maße vom Export abhängig sind sowie die Türkei. Tunesien und 
Marokko. deren wirtschaft! iche Ausrichtung sehr darauf zie lt. ihre Pro
dukte im EG-Raum abzusetzen (vgl. übersicht 6). 

Für die AKP-Staaten ergeben sich dagegen im Agrarhandelsbereich eher po-
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o 

1968-71 
1972-75 
1976 
1977 
1978 

1968-71 
1972-75 
1976 
1977 
1978 

übersicht 6: Anteil der EG am Außenhandel der Mittelmeerländer in v.H. des Gesamt
außenhandels 

Algerien Marokko Tunesien Ägypten Syrien 
Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im 

76,7 69,9 65,8 55,7 56,7 56,3 12,5 27,8 19,4 29,1 
59,1 64,2 59,3 53,1 57,3 61,3 14,3 30,0 :3'1,0 36,9 
45,4 60,0 57,2 52,3 51,8 61,2 21,7 38,0 48,7 39,9 
38,1 57,8 55,9 51,4 57,2 58,4 24,8 36,6 46,8 38,2 
37,3 59,8 56,4 63,3 57,3 65,2 30,9 38,6 44,6 35,3 

Israel Jordanien Türkei Malta Zypern 
37,8 48,3 3,6 31,3 45,5 48,6 73,6 72,1 62,9 60,8 
37,4 49,3 6,2 29,7 45,7 50,1 76,0 68,3 55,0 51,7 
36,6 42,7 9,7 37,1 48,9 44,6 60,3 65,7 33,2 47,4 
35,7 40,7 5,9 34,8 49,5 41,9 67.8 68,2 34,0 46,2 
34,3 41,8 . 35,3 47,6 39,5 67,3 73,4 31,1 50,2 

Libanon 
Ex . Im 

10,9 
11,21) 

40,5 
43,81) 

6,1 20,2 
6,0 42,2 
6,6 49,9 

Jugoslawien 
36,6 45,0 
30,4 41,8 
27,1 39,1 
26,5 39,5 
23,0 38,4 

1) 1972-73 

Quellen: UN Yearbook of International Trade Statistics 1977. Vol. 1 (Trade by Country), New York 1978 und 
ab 1976 EUROSTAT, System CRONOS 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik 
Sonderheft 1958-1978, Brüssel-Luxemburg 1979 sowie eigene BerechnUngen 



sitive Wirkungen; Probleme könnten sich hier längerfristig im Industrie
bereich zeigen. Die veränderte wirtschaftliche und politische Situation, 
die durch eine Erweiterung der EG entsteht,wird auf die Gestaltung der 
EG-Politik gegenüber Mittelmeer- und AKP-Staaten Konsequenzen haben müs
sen. 

4 Konsequenzen für die Mittelmeerpolitik und die AKP-Politik 

Die vorangegangenen überlegungen haben gezeigt, daß die Süderweiterung in 
einigen Bereichen, die Gegenstand de~ Mittelmeerpolitik und der AKP-Poli
tik sind, deutliche Auswirkungen erwarten läßt, Wenn die mit der Mittel
meer- und AKP-Pol itik verbundenen Ziel setzungen ni cht gefährdet werden 
sollen, ergibt sich, daß Anpassungen im Inhalt und in der Anwendung der 
Abkommen erforderlich werden. Es hat sich anderersei ts jedoch auch ge
zeigt, daß die Integration der drei neuen Mitgliedstaaten in die Gemein
schaft Auswirkungen mit sich bringt, die den Spielraum der Gemeinschaft 
deutlich vermindern wird, auf die oben genannten außenpolitischen Erfor
dernisse zu reagieren. 

Nur zwei Komponenten könnten die negativen Auswirkungen der EG-Erweite
rung für die Partnerstaaten etwas abschwächen: 

- geringere Absatzeinbußen infolge verstärkten Wirtschaftswachstums 
in den Beitrittsländern und eines steigenden Lebensstandards in der 
Altgemeinschaft (MORAWITZ, 25, S. 183); 

- kurzfristig verbesserte Exportmöglichkeiten auf dem Weltmarkt infolge 
der Konzentration der Beitrittsstaaten auf den Absatz in der Gemein
schaft. Langfristig ist jedOCh eher davon auszugehen, daß der Absatz 
der Drittländer durch eine Zunahme subventionierter EG-Exporte insbe
sondere bei Obst und Gemüse leiden wird (HOERMANN, 12, S. 50). 

Darüber hinaus sind die folgenden veränderten Rahmenbedingungen zu beach
ten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Süderweiterung ste
hen. 

Bedingt durch eine gewisse Verlagerung der Interessenkonflikte der Groß
m!ichte von der direkten Konfrontation in Zonen außerhalb des eigenen 
Machtbereichs gewinnt die politische Haltung der Entwicklungsländer ins
gesamt und der Länder in sicherheitspolitisch und geostrategisch beson-
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ders sensiblen Zonen (z.B. Mittelmeerländer) besondere Bedeutung und po
litisches Gewicht. Jüngste Beispiele dafür sind die Afghanistan-Resolu
tion in der UNO, in der ein großer Teil der Entwicklungsländer die west
liche Haltung unterstützte und die für den Westen wachsende sicherheits
politische Bedeutung der Türkei. Die Verfolgung der außenpolitischen Zie
le wird jedoch erschwert durch eine ganze Reihe innergemeinschaftlicher 
Probleme. Zu den mit der Integration der drei neuen Mitgliedstaaten ver
bundenen Anpassungsschwierigkeiten kommt hinzu, daß derzeit die Lage in 
den meisten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch ein erheblich verlang
samtes Wirtschaftswachstum. durch energiepolitische Probleme, vermutlich 
steigende verteidigungspolitische Ausgaben und einen hohen Sockel an Ar
beitslosigkeitgeksnnzeichnet ist. Dadurch werden die notwendigen struk
turellen Anpassungsvorgänge innerhalb der Gemeinschaft selbst erschwert. 

4.1 Spektrum der .Hal!.dlungsalternativen 

Angesichts dieser Ausgangslage muß die Gemeinschaft in der Mittelmeerpo
litik und der AKP-Politik zwischen zwei einander widerstrebenden extremen 
Lösungsansätzen einen Kompromiß finden. Auf der einen Seite steht die 
Möglichkeit. aus außenpolitischen Erwägungen den Abkommenspartnern aus 
der Süderweiterung keine Schlechtersteilung in ihren Beziehungen zur Ge
meinschaft zuzumuten bzw. die in den Verträgen in Aussicht gestellten 
Verbesserungen uneingeschränkt zu verwirklichen (z.B. Obergang zur zwei
ten Stufe im Assoziierungsabkommen mit Zypern). Eine solche Politik müßte 
innerhai b der Gemeinschaft durch erhöhten strukturellen Anpassungsdruck 
in ohnehin in Schwierigkeiten befindlichen Sektoren (Landwirtschaft. Tex
til. Stahl) oder durch erhöhte finanzielle Anstrengungen (z.B. Abnahme
garantien für Agrarprodukte wie beim AKP-Zucker und Finanztransfers) auf
gefangen werden. Hinzu kommt, daß der erforderliche Anpassungsprozeß vor 
allem in den Beitrittsländern erfolgen müßte. Damit würde für diese Län
der nur ein Teil der mit dem Beitritt zur Gemeinschaft verbundenen wirt
schaftlichen Erwartungen erfüllt werden. 

Auf der anderen Seite der bei den extremen Lösungsansätze steht die Ver
suchung, die innergemeinschaftlichen Anpassungsprobleme weitestmögl ich 
auf die Abkommenspartner abzuwälzen. Eine Problemlösung zu Lasten von 
Drittländern könnte jedoch nur kurzfristig durch Aufrechterhaltung des 
sozialen Friedens innerhalb der Gemeinschaft aufgrund einer Verhinderung 
oder Verlangsamung struktureller Anpassungsprozesse positive Wirkungen 
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zeigen. Längerfristig müßte sie intern sowie international zu Alloka
tionsverlusten, außenpolitisch zu einer Verschlechterung der Beziehungen 
zu den betroffenen Staaten und daraus resultierend, geostrategisch mögli
cherweise zu einer Gefährdung der Position des westlichen Bündnisses füh
ren. Wenn die Gemeinschaft vermeiden möchte, daß sich die im Agrarbereich 
am stärksten betroffenen Mittelmeerländer in ihrer Handelspolitik und da
mit auch politisch umorientieren, dann muß sie nach Kompensationsmöglich
keiten suchen, etwa in Form günstigerer Importregelungen im industriellen 
und gewerblichen Bereich. Diese Strategie kann jedoch nur in den Partner
ländern zum Erfolg führen, die ei n Mindestmaß an industrieller und ge
werblicher Produktion aufweisen. Hinzu kommt, daß es sich auch hier viel
fach um sensible Produkte handelt, gegen deren verstärkte Importe sich 
innerhalb der Gemeinschaft nach der Süderweiterung eher noch stärkerer 
Widerstand bemerkbar machen wird, so daß die Kompensation im industriel
len und gewerblichen Bereich nur in wenigen Fällen angewandt werden dürf
te, etwa bei besonderen sicherheitspolitischen Anliegen der Gemeinschaft 
oder einer starken Verhandlungs position des Partners aufgrund seiner Roh
stoffbasis. 

Als Kompensation der Gemeinschaft gegenüber den Mittelmeerpartnern ist 
theoretisch auch der verbesserte Zugang von Fremdarbeitskräften in die 
Gemeinschaft denkbar. Dieser Lösung steht jedoch die gegenwärtige Lage 
auf den Arbeits~rkten in der Gemeinschaft und die politische Bedeutung 
der Frage der überfremdung in einigen Ballungszentren entgegen. 
Soweit sich die negativen Auswi.rk\lngen der Süderweiterung nicht im Rahmen 
der oben dargelegten Möglichkeiten werden kompensieren lassen, bleibt 
letztlich das Mittel des Finanztransfers. Angesichts des begrenzten Fi
nanzspielraums der Gemeinschaft wird jedoch auch dieses Mittel kaum aus
reichend für alle Kompenstionsforderungen zur Verfügung stehen. 

4.2 Wahrscheinliche Reaktionen der Gemeinschaft 

welche Handlungsalternativen bleiben der Gemeinschaft in dieser Situation 
für die Mittelmeerpolitik und die AKP-Politik? Wie die Analyse der bishe
rigen Anwendung beider Politiken gezeigt hat, ergeben sich unmittelbar 
aus der Süderweiterung keine schwerwiegenden negati ven Auswirkungen auf 
die AKP-Staaten. Zum Teil sind sogar positive Effekte aus der Erweiterung 
des Präferenzraumes für AKP-Produkte zu erwarten. Angesichts des bereits 
erreichten extremen Liberalisierungsgrades (auch bei Agrarprodukten) des 
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Handels der AKP-Staaten mit der Gemeinschaft werden sich mögliche Wider
stände innerhalb der Gemeinschaft (z.B. infOlge der Mitsprache der Bei
trittsländer) gegen weitere Handelsliberalisierungen im Falle der AKP
Länder kaum auswirken (KRÄMER, 21, S. 550). 

IR der künftigen Entwicklung der Mittelmeerpolitik wird die Agrarpolitik 
der Gemeinschaft eine SChlüsselstellung einnehmen. Angesichts des aufge
stauten innergemeinschaftlichen Anpassungsbedarfs im Agrarsektor ist, un
abhängig davon, ob und in welcher Weise es gelingen wird, die Agrarpoli
tik zu reformieren9), kurzfristig und mittelfristig nicht damit zu rech
nen, daß der gemeinsame Agrarmarkt eine verbesserte Plattform für eine 
liberale Handelspolitik abgeben wird. Im Gegenteil ist damit davon auszu
gehen, daß die internen Probleme verstärkt als Argument gegen außenpoli
tisch und handelspolitisch motivierte Erleichterungen im Agrarhandel her
angezogen werden. Diese Feststellung wird durch die jüngsten Erfahrungen 
im Zusanrnenhang mit dem Beitritt Spaniens an zwei Beispielen besonders 
prägnant bestätigt. Einmal wurde von der Kommission die Einführung einer 
den Handel beeinträchtigenden Fettsteuer lange Zeit in Erwägung gezogen, 
zum anderen nimmt sie in ihrem Vorschlag eine erhebliche Reduktion der 
Agrarexportmöglichkeiten der Mittelmeerländer in die Gemeinschaft bewußt 
in Kauf (EG-KOMMISSION, 16). 

Andererseits zeigen das neue Abkommen der Gemeinschaft mit Jugoslawien 
und die laufenden Verhandlungn mit der Türkei und Zypern, daß die Gemein
schaft auch in agrarpolitischen Fragen zu Konzessionen bereit sein kann. 
Allerdings bedarf es dazu erheblichen politischen Drucks. So konnten die 
Verhandlungen über das Abkonrnen mit Jugoslawien, die jahrelang vor allem 
auch an agrarpolitischen Fragen festgefahren waren, erst dann zügig wei
tergehen, als Jugoslawien durch die Invasion in Afghanistan und die 
Krankheit Titos außenpolitisch stärker in den Blickpunkt rückte. Ver
gleichbar ist die Politik gegenüber der Türkei, bei der seitens der Kom
mission der schrittweise Abbau aller Agrarzölle vorgeschlagen wird. 

Die Gemeinschaft kann weiterhin versuchen, einen Teil der negativen Aus
wirkungen der Süderweiterung im Agrarbereich durch bessere Abstimmung von 
Anbauplänen und Ernteterminen aufzufangen. Diese Strategie dürfte jedoch 
nur in einigen speziellen Fällen, wie z.B. Obst, Gemüse und Frühkartof
feln eine gewisse Entlastung bringen. Insgesamt ist damit zu rechnen, daß 
9) Beschluß des Außenministerrates vom 29./30.Mai 1980. 
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die Gemeinschaft im Agrarhandel in Zukunft in verst1!rktem Maße auf die 
Schutzklauseln zurückgreift, um die Interessen der Gemeinschaftsproduzen

ten zu schützen. 

Im industriellen und gewerblichen Bereich wird die Gemeinschaft bei er
heblichen innergemeinschaftlichen Anpassungsproblemen einiger Wirt
schaftszweige (wie z.B. Textil- und Schuhindustrie) trotz des den Part
nern im Mittelmeerraum zugesicherten Rechts des freien Zugangs voraus
sichtlich versuchen, dieses Recht auf dem Verhandlungswege oder durch die 
Anwendung von Schutzklauseln auszuhöhlen. Es ist jedoch zu erwarten, daß 
eine solche Politik mehr die Ausnahme bleibt und nicht zur Regel wird, 
denn anderenfalls würde "das Gleichgewicht im handelspolitischen Teil der 
Kooperationsabkommen mit den Südanrainern in Frage gestellt" (EG-KOMMIS
SI ON , 13, S. 210). Vor allem würde die Gemeinschaft bei ihren Partnern 
völl ig unglaubwürdig, da sie gegenüber diesen L1!ndern immer gefordert 
hat, der Entwicklung des industriellen Sektors dem Wachstum in der land
wirtschaftlichen Produktion den Vorzug zu geben (EG-KOMMISSION, 13, S. 
211). Da es sich die Gemeinschaft kaum leisten können wird, bei den 
Drittl1!ndern im Mittelmeerraum in Zukunft nicht mehr als bevorzugter 
Partner präsent zu sein (VAN WELL, 33, S. 3), wird sie voraussichtlich 
versuchen, den Verlust an handelspolitischem Spielraum trotz der in den 
kommenden Jahren vorhersehbaren finanziellen Grenzen mittels Finanzhilfen 
zu kompensieren. Schließlich dürfte sich die Gemeinschaft in ihrer Poli
tik verstärkt auf die Förderung technischer Zusammenarbeit, Transfer von 
wissenschaft 1 ichen und technischen Erkenntni ssen, Unterstützung im Bi 1-
dungs- und Erziehungsbereich sowie wirtschaft 1 iche Kooperati on konzen
trieren, Bereiche, die nicht unmittelbar von der Süderweiterung betroffen 
werden. 

In Anbetracht des oben dargelegten Handlungsspielraumes der Gemeinschaft 
ist ferner zu erwarten, daß die Gemeinschaft in der Mittelmeerpolitik ei
ne stärker differenzierte Politik betreiben wird. Dabei werden die Länder 
in einer relati v günstigen Verhandlungsposition sein, die für die Gemein
schaft aus Gründen der Sicherhei.tspol itik oder der Versorgungssicherung 
mit Rohstoffen von besonderem Interesse sind. Wie weit der damit verbun
dene Verzicht auf das Konzept der globalen Mittelmeerpolitik gegenüber 
den benachteiligten Ländern durchsetzbar ist, wird in hohem Maße auch von 
der Solidarität der betroffenen Länder abhängen. Unter diesem Aspekt 
dürfte die Gemeinschaft gegenüber den in ihrer Gesamtheit nicht zusammen-
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geschlossenen Mittelmeerländern, aber auch gegenüber den politisch und 
organisatorisch relativ lose verbundenen arabischen Staaten in einer re
lati v günstigen Verhandlungsposition sein. Dagegen dürfte der organisa
torische Zusammenhalt der AKP-Staaten und die in zwei Abkommensverhand
lungen gesammelten positiven Erfahrungen des geschlossenen Auftretens , 
den AKP-Staaten in Verhandlungen mit der Gemeinschaft eher ein größeres 
Durchsetzungsvermögen für die Verwirklichung ihrer eigenen Interessen er
möglichen (KROHN, 22). 

Die dargelegten voraussichtlichen Reaktionen der Gemeinschaft auf die 
veränderten Bedingungen in der Mitte lmeer- und AKP-Pol itik dürfte n am 
ehesten durch den Begriff "muddling through" zu charakterisieren sein. 
Wenn bei dieser kurz- und mittelfristig zunächst einzig realistischen Po
litikalternative, die Ziele der Mittelmeerpolitik und der AKP-Pol itik 
ni cht gefährdet werden sollen, dann sollte sich die Gemeinschaft an den 
folgenden grundsätzlichen Aufgaben orientieren: 

- Förderung des Strukturwandels in sensiblen Bereichen innerhalb der 
Gemeinschaft 

- Koordinierung der Industrialisierung zwischen der Gemeinschaft und 
den Vertrags staaten 

- längerfristige verstärkte Koordination der Wirtschaftsentwicklung 
mit den übrigen Industriestaten 

- Verhinderung einer Abwälzung von Mittelmeer- und AKP-Problemen auf 
Viertländer • 
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EG-ERWEITERUNG UND WELTGARARMÄRKTE (Korreferat) 

von 

Heinz Wendt, Völkenrode 

Allgemeine Vorbemerkungen 

GROSSKOPF und TANGERMANN versuchen, einen systematischen Oberblick von 
Auswirkungen der Süderweiterung auf die Weltagrarmärkte zu geben. Sie un
tersuchen dabei, inwieweit durch Obernahme der EG-Agrarmarktordnungen, 
durch verändertes Wirtschaftswachstum und Einkommenstransfers , durch 
Blockbildung und internationale Marktstruktur Handelsinteressen von 
Drittländern berührt werden. 

Ihre Ausführungen sind als allgemeine theoretische Oberlegungen im Hin
blick auf die Drittlandswirkungen der Süderweiterung im Agrarbereich zu 
verstehen. Sie liefern erste Hinweise darauf, wo möglicherweise Drittlän
derinteressen durch die Erweiterung beeinträchtigt werden. Die Besonder
heiten einzelner Produktmärkte konnten dabei im Detail nicht berücksich
ti gt werden. 

Die der Analyse zugrunde liegenden Annahm~n haben weitgehend hypotheti
schen Charakter. Außer bei Griechenland besteht noch weithin Unklarheit, 
wie die Obernahme der EG-Agrarpolitik in den Beitrittsländern konkret 
ausgestaltet wird. Die Annahme, daß die EG-Agrarpolitik unverändert über
nommen wird, ist zumindest in bezug auf die Drittlandsbeziehungen unsi
cher. Außerdem ist in vielen Bereichen die statistische Datenbasis unzu
reichend, was vielfach zusätzlich hypothetische Annahmen notwendig macht. 

Vor diesem Hintergrund hat die Analyse in weiten Teilen spekulativen Cha
rakter, was auch den Autoren bewußt ist. Das aufgezeigte weite Spektrum 
von Wirkungszusammenhängen kann im Korreferat nicht in allen Punkten dis
kutiert werden. Der Gliederung von GROSSKOPF und TANGERMANN folgend, wer
den daher nur einige wesentlich erscheinende Problemkreise aufgegriffen. 
Die Anmerkungen beziehen sich dabei weitgehend auf die analytische Vorge
hensweise. 
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Anwendung der EG-Agrarmarktordnungen 

Zunächst zur Analyse der Effekte, die sich aus der Anwendung der EG -
Agrarmarktordnungen in den Beitrittsländern ergeben. GROSSKOPF una TAN
GERMANN untersuchen, inwieweit sich durch 

- Handelsumlenkung, die aus der ~wendung der Gemeinschaftspräferenz 
resultiert, 

- Änderungen der Agrarpreisrelationen in den Beitrittsländern, die zu 
Produktions- und Nachfrageanpassungen führen, 

- veränderte Stabilitätswirkungen auf den Weltmarkt 

Handelseffekte für Drittländer ergeben bzw. ergeben könnten. Ob es durch 
di e Anwendung der Gemei nschaftspräferenzen zu Iltuuie.t6~~g. komm t , 
hängt in ihrer Analyse von der Netto-Handelsposition der Partner auf den 
einzelnen Märkten, von der Relation zwischen Gemeinschaftspräferenz und 
Transportkosten und von der Intensität der Handelsbeziehungen vor dem 
Beitritt ab. Herkunfts- und Bestimmungsländerstrukturen im Hande I der 
EG-9 und der Beitrittsländer fließen - nach meiner Ansicht zu Unrecht -
lediglich am Rande in die Analyse ein. Angaben hierüber hätten deutlich 
machen können, welche Drittländer außer den im Referat genannten auf ein
zelnen Produktmärkten von dieser Handelsumlenkung betroffen sind und um 
welche Größenordnung es sich dabei handelt. 

Als zweites diskutieren die Autoren, inwieweit in den Beitrittsländern 
durch eine V~~ dv.. ~6~1f. ~6e. Handelseffekte aus
gelöst werden. Angesichts der von den Verfassern zu Recht hervorgehobenen 
Problematik, Änderungen der Agrarpreise in den Beitrittsländern zu prog
nostizieren, verspricht der von ihnen vorgelegte Ansatz mehr Erfolg. Die 
künftige Angebots- und Nachfrageentwicklung wird danach von den erwarte
ten Veränderungen der Agrarpreisrelationen in den Beitrittsllindern be
stimmt. GROSSKOPF und TANGERMANN gehen in ihrer Analyse davon aus, daß 
ei nmal die Preise für Futtergetrei·de relati v zu denen der tierischen Pro
dukte ansteigen und sich zum anderen das Preisniveau bei mediterranen 
Produkten stark erhöht. Daraus leiten die Autoren im Falle der "nördli
chen Produkte" Produktions- und Nachfrageanpassungen ab, die sich tenden
ziell auf Getreideexporteure unter den Drittländern nachtei lig und auf 
Exporteure von tierischen Produkten und Getreidesubstituten vorteilhaft 
auswirken. 
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Die Aussagen sind im Lichte folgender Vorbehalte zu betrachten: 

1. Getreideexporteure unter den Drittländern werden zwar durch er
höhte Produktion in den Beitrittsländern in ihrem Ab~atz beein
trächtigt, aber sie profitieren gleichzeitig von erhöhter Import
nachfrage auf dem Weltmarkt für tierische Erzeugnisse. 

2. Die Aussagen beruhen auf der an dieser Stelle wichtigen Annahme, 
daß die EG die durch die Erweiterung hervorgerufenen Marktspielräume 
selbst nicht nutzen wird. Je nachdem, inwieweit diese Annahme zu
trifft, ändern sich auch die Auswirkungen auf die Drittländer. 

Weit größeres Gewicht kommt aber den Veränderungen im Bereich der medi
terranen Produkte zu. Soweit davon Mittelmeer- und andere Entwicklungs
länder betroffen sind, wird darauf in anderen Referaten noch eingegangen. 
Aus der S-icht der übrigen Länder dürfte neben den Einbußen auf diesen 
Märkten insbesondere die Frage von Bedeutung sein, inwieweit die zu er
wartenden Probleme im Olivenölsektor die Zwölfergemeinschaft zu einem Um
denken in ihrer Fett- und Eiweißpolitik veranlassen. 

Die Analyse des Einflusses der Süderweiterung auf die $.t.a.&..j,l.j,t.o:t. J./l.1t. 

~/I. mußte sich wohl aufgrund des nur spärlich zur Verfügung 
stehenden Datenmaterials in theoretischen Erörterungen erschöpfen. Der 
Einfluß hängt entscheidend von der Intensität der Schwankungen und davon 
ab, ob die Schwankungen zeitlich gleich oder entgegengesetzt verlaufen. 
Darauf verweisen auch GROSSKOPF und TANGERMANN in ihrem Referat. Eine 
quantitative Analyse müßte zur Beurteilung der Auswirkungen mithin die 
beitrittsbedingten Veränderungen der wechselseitigen Beziehungen zwischen 
der Neunergemeinschaft, den Beitrittsländern und dem Weltmarkt erfassen. 

Die Aussage, daß durch die EG-Agrarpolitik im Bereich Obst und Gemüse 
"die Schwankungen der EG-eigenen Erzeugung auf die internationalen Märkte 
übertragen worden" sind, kann vor dem Hintergrund der allgemeinen Erörte
rungen sicher akzeptiert werden. Dagegen ist die folgende Aussage, daß 
"bei fortbestehendem Einfuhrbedarf die EG-9 einen Tei I der in Drittlän
dern entstehenden Instabilität absorbiert", nicht zwingend, wenn keine 
Kenntnisse über RiChtung und Ausmaß der Schwankungen vorliegen. 

Ohne diese Kenntnisse bleibt auch der Gedankengang, daß im Bereich Obst 
und Gemüse sich nach der Erweiterung durch einen höheren Selbstversor-
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gungsgrad. die Stabil1tätswirkungen der Gemeinschaft auf den Weltmarkt 
verändern. schwer nachvollziehbar. Prinzipiell ist bei einer Politik. die 
inländische Marktstabilisierung Ober den Außenhandel betreibt. kein Wir
kungsunterschied zwischen einer Nettoimport- oder Nettoexportsituation zu 
sehen. In der Praxis mag im Falle von Obst und GemOse die leichte Ver
derblichkeit allerdings doch Unterschiede bewirken. 

Auch die Aussage. daß "manches fOr die Vermutung spricht •••• daß die EG
Erweiterung die Instabilität auf den internationalen Obst- und GemOse
märkten erhöhen könnte". bedarf vor dem Hintergrund der allgemeinen Erör
terung einer konkreteren BegrOndung. 

Wirtsehaftswachstum 

Von der Erweiterung der Gemeinschaft werden im allgemeinen Wachstumsef
fekte erwartet. die dann auch Konsequenzen fOr den Agrarhandel der Oritt
länder hätten. Aufgrund mangelnder Daten liegt keine Aussage darOber vor. 
ob Oberhaupt Wachstumseffekte entsprechend den Oberlegungen der Theorie 
der Zollunion durch die Erweiterung auftreten. Ohne solche Angaben kann 
die Wirkungsanalyse von Wachstumseffekten in der Gemeinschaft auf die 
Weltagrarmärkte kaum praxisrelevante Ergebnisse liefern. 

Ober weite Teile kann man der theoretischen Analyse von GROSSKOPF und 
TANGERMANN wohl folgen. Lediglich bei der Aussage. daß im Falle von Wohl
fahrtsgewinnen die industrieorientierten Länder im Industrieberei eh zu
nächst vergleichsweise stärkere Gewinne erzielen WOrden. ist nach meiner 
Ansicht dem auf Verbraucherseite möglicherweise entstehenden Wohlfahrts
gewinn zu wenig BeaChtung geschenkt worden. 

Blockbildung und internationale Marktstruktur 

In ihren AusfOhrungen zum Komplex Blockbildung und internationale Markt
struktur weisen die Autoren meiner Ansicht nach zu Recht auf die Gefahren 
einer streng abgegrenzten Blockbildung im Agrarbereich hin. die mit der 
SOderweiterung einhergehen und die kOnftigen BemOhungen nach stärkerer 
Liberalisierung erschweren. 
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Politische Auswirkungen 

Im letzten Teil ihrer Ausführungen vertreten GROSSKOPF und TANGERMANN die 
~inung, daß im politischen Raum wenig Aussichten dafür bestehen, daß 
sich das Protektionsniveau für mediterrane Produkte nach der Erweiterung 
an das der "nördlichen Produkte" annähert. Dies wird ihrer Ansicht nach 
eher indirekt erfolgen, da sie angesichts der Finanzprobleme der Gemein
schaft mit einem Abbau des Protektionsniveau bei "nördlichen Produkten" 
rechnen. Auf Anmerkungen zu diesen spekulati ven Oberlegungen wi rd hier 
verzichtet. 

Wenngleich die Analyse in weiten Teilen durch viele Unsicherheitsfaktoren 
geprägt ist, so zeigt sich doch in vielen Punkten, daß durch die Erweite
rung Drittlandsinteressen berührt werden. Die EG-9 wäre sicher schlecht 
beraten, die Erweiterung ohne Rücksicht auf solche Handelseffekte zu 
vollziehen, die in erster Linie Mittelmeerländer und andere Entwicklungs
länder betreffen. Aus eigenem Interesse heraus sollte die Erweiterung 
möglichst so vollzogen werden, daß das Welthandelsklima dadurch nicht ge
trübt wird. 
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KONSEQUENZEN DER SÜDERWEITERUNG FÜR DIE MITTELMEER
POLITIK UND DIE AKP-POLITIK DER GEMEINSCHAFT (Korreferat) 

von 

R 0 I a n d Her r man n, Kiel 

Vorbemerkungen 

Veränderungen der ökonomischen Situation von Mittel
meer- und AKP-Ländern als Folge der Süd-Erweiterung 
der EG 

Zur Anpassung der EG-Mittelmeer- und AKP-Politik\an 
\ 

die Effekte der Süderweiterung 

1 Vorbemerkungen 

Will man die Konsequenzen der Süderweiterung der EG für die gemei~schaft
liehe Mittelmeer- und AKP-Länder aufzeigen und beurteilen, setzt dies 
zweierlei voraus. Zunächst sind die ökonomischen Auswirkungen eines über
gangs von der EG (9) zur EG (12) für Mittelmeer- und AKP-Politik zu prü
fen. Danach sind Anpassungsmöglichkeiten der EG-Politik an die veränder
ten ökonomischen Daten, denen diese Drittländer gegenüberstehen, abzulei
ten. Das vorliegende Referat von Guth/Aeikens geht prinzipiell in dieser 
Weise vor (Kap. 3 und 4). Im Korreferat werden nun einzelne Aussagen von 
Guth/Aeikens diskutiert sowie einige ergänzende Überlegungen zu Guth/Aei
kens aus der Sicht der AKP-Länder angeführt. Im Vordergrund stehen die 
Auswirkungen der Süderweiterung auf den Agrarhandel und die an den Agrar
handel gebundene Entwicklungspolitik der EG. 

2 Veränderungen der ökonomischen Situation von Mittelmeer- und 
AKP-Ländern als Folge der Süd-Erweiterung der EG 

(1) Bei der Untersuchung von Folgen der EG-Erw"iterung für die Mittel-
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meer- und AKP-Länder gehen Guth/Aeikens am ausführlichsten auf die ~6-

~K-'{"'" ~6~d. ein (vgl. GUTH/AEIKENS, 3). Dabei wird 
ein deutliches Konfliktpotential für die künftige Assoziierungspolitik 
mit den ~~~ festgestellt. Dies gilt vor allem aufgrund der 
verstärkten Konkurrenz zwischen den Beitrittsländern und den Abkommens
staaten bei mediterranen Produkten auf den Märkten der EG (9). Die Aus
führungen von Guth/Aeikens hierzu sind informativ. Sie zeigen u.a., daß 
vor allem Zypern, Marokko, Tunesien und die Türkei aufgrund der starken 
Exportorientierung in Richtung EG betroffen sind. Eine Einschränkung der 
Analyse von Guth/Aeikens ist hier jedoch anzumerken, die auch dort wieder 
auftritt, wo die Auswirkungen der EG-Erweiterung auf die AKP-Länder un
tersucht wird. Es werden nur zwei Effekte in die Untersuchung einbezogen: 
a) die Auswirkungen eines Abbaus der Zoll schranken in Beitrittsländern 
auf den Export der Mittelmeerländer dorthin, 
b) die Auswirkungen. eJ.ner verschärften Konkurrenz mit Beitrittsländern 
auf den Märkten der Alt-EG für die Exporte der Mittelmeerländer. Wollte 
die EG-Mittelmeerpolitik jedoch auf einem umfassenden Vergleich der öko
nomischen Situation einzelner Mittelmeerländer vor und nach der Erweite
rung aufbauen, müßten weitere Effekte untersucht werden. Dies gilt z.B. 
für die Effekte beitrittsinduzierter Weltmarktpreisänderungen, wie sie 
Grosskopf/Tangermann für Futtergetreide, tierische Produkte und Getreide
substitute vorhersagen (vgl. GROSSKOPF/TANGERMANN, 2), sowie die Effekte 
veränderter Instabilitäten auf den Weltmärkten. Dabei wäre neben der Ex
port- auch die Importseite der Mittelmeerländer zu beachten. Wür~e dann 
eine gesamtwirtschaftliche Bewertung all dieser Veränderungen im Außen
handel erfolgen, könnte sich ein noch stärkeres oder aber ein geringeres 
Konfliktpotential für die künftige EG-Mittelmeerpolitik zeigen, als es in 
der Analyse von Guth/Aeikens sichtbar wird. 

(2) Bezüglich der Auswirkungen der EG-Erweiterung auf die ~p.-~~ wird 
bei Guth/Aeikens nicht wie bei den Mittelmeerländern nach einzelnen Län
dern differenziert, sondern es wird ein Nettoeffekt für die Gesamtheit 
der AKP-Länder abgeleitet. Als Nettoeffekt werden "positive Auswirkungen" 
im Agrarhandelsbereich erwartet, da die negativen Effekte eines verrin
gerten Importspielraums in der EG überkompensiert würden von den absatz
ausweitenden Effekten eines Zoll abbaus in Beitrittsländern f(jr "typische" 
AKP-Produkte (vgl. GUTH/AEIKENS, 3). Diese aggregierte Betrachtung der 
Auswirkungen der EG-Erweiterung bei Guth/Aeikens auf "die" AKP-Länder mag 
verständlich sein, da die EG im Lo~-Abkommen ihre Beziehungen zu allen 
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AKP-Ländern weitgehend einheitlich regelt. Jedoch sind je nach Struktur 
und Niveau des Exportangebots, den Preiselastizitäten des Exportangebots 
und der Importnachfrage für verschiedene AKP~Länder sehr unterschiedliche 
Effekte von der EG-Erweiterung zu erwarten. Selbst wenn die Aussage von 
Guth/Aeikens gelten sollte, daß per Saldo positive Exporteffekte für 
"die" AKP-Länder entstehen, ist diese aus der Sicht einzelner AKP-Länder 
zu überprüfen. Andernfalls bestünde die Gefahr, Konflikpotential in der 
AKP-Politik bei einzelnen Produkten bzw. mit einzelnen Ländern zu·überse
hen. 
a) Positive Auswirkungen der EG-Erweiterung für AKP-Länder leiten Guth/
Aeikens daraus ab, daß ein ~ "- m.-~ i ... die, B~6t1iM.

"'" erfolgen kann, da diese den Zollabsatz für typi sehe AKP-Exportgüter 
abbauen müssen. Dies ist in der Tat zu erwarten, zumal die Ubernahme der 
Zollhierarchie der EG eine Umverteilung der Marktanteile zu Gunsten der 
AKP-Länder und zu Lasten der nicht-assoziierten Anbieter begünstigt. Dies 
gilt z.B. am portugiesischen Rohkaffee- und Rohkakaomarkt, wo ein noch 
höheres Zollniveau als in Griechenland. und Spanien und relativ hohe An
teile von Nicht-AKP-Ländern (Indonesien, Brasilien und Ecuador) vorliegen 
(vgl. STATISTICAL OFFICE OF THE EC, 7. S. 4.27 ff). Jedoch sind diese 
"positiven" Effekte je nach dem Ausmaß des Zollabbaus, der verbleibenden 
Zolldifferenz zu Konkurrenten, den relevanten Elastizitäten etc. un
gleichmäßig auf die AKP-Länder verteilt. Einzelne AKP-Länder sind u.U. 
von diesen Vorteilen nicht betroffen. 
b) Mit negativen Auswirkungen ~'" m.-~ ~ ~ i ... ~ -

~ tG- (9) ist nach Guth/Aeikens bei Agrarprodukten "nicht zu rechnen" 
(GUTH/AEIKENS, 3). Dieser These kann in dieser allgemeinen Form nicht zu
gestimmt werden. Es gibt Produkte, bei denen einzelne AKP-Länder mit Bei
tritts ländern auf den Märkten der EG (9) konkurrieren. So bieten z.B. 
Griechenland und Malawi Rohtabak an. Die Ubernahme der EG-Tabakmarktpoli
tik (vgl. HEYNIG/NEWTH. 4, S. 86 ff) auch für Griechenland wird bedeuten, 
daß griechische Tabakproduzenten den EG-Interventionspreis erhalten, oder 
aber, daß EG-Nachfrager griechischen Tabaks eine Prämie erhalten. Mit der 
Prämienregelung erhöht sich die relative Vorzüglichkeit des Einsatzes 
griechischer Tabake in der VerarbeitungSindustrie zu Lasten anderer An
bieterländer, z.B. Malawi (das etwa 60 v.H. seiner Tabakexporte in die EG 
absetzt), Tansania, Zambia und Kamerun. Negative Auswirkungen für diese 
AKP-Länder sind um so mehr zu erwarten, als das Umlenkungspotential 
Griechenlands in Richtung EG (9) relativ hoch ist (vgl. AGRA EUROPE. 1, 
s. 65), und da - auch bei gleichem Ausgangsniveau der Interventionspreise 

127 



in Griechenland und der EG (9) - schon aufgrund agrarwährungspolitischer 
Gründe in Griechenland durch den Beitritt Produktionsausweitungen zu er
warten sind (vgl. SCHMITZ, 6). Neben Rohtabak gibt es weitere Produkte, 
bei denen AKP-Länder mit Beitrittsländern auf EG-Märkten konkurrieren: 
z.B. Thunfischprodukte, Alkohol (Rum etc.). Zitrusfrüchtsäfte, Melasse, 
verschiedene Obst- und' Gemüsearten. Exportmindernde Effekte auf diesen 
Märkten können für einzelne AKP-Länder durchaus die bei Guth/Aeikens her
vorgehobenen Mehrexporte tropischer Produkte in die Beitrittsländer über
kompensieren. 

(3) Im B,ereich der ~t.Jo,U~e. heben Guth/Aeikens die v.-lM-~ 
~~fUt. für Mittelmeer- und AKP-Staaten __ de. ... 1I!iV.Jd.e.... tie.",. 

~6~"" hervor. Dabei sei es der Textil-, Bekleidungs- und Schuh
sektor, wo der sChwerwiegendste Anpassungsdruck auf die Beitrittsländer 
zukäme (vgl. GUTH/AEIKENS, 3). Interissant ist hierbei, daß Guth/Aeikens 
nicht wie einige andere Arbeiten (vgl. z.B. LANGHAMMER, 5, s. 196) posi
ti ve Auswi rkungen der EG-Süderwei terung inden Vordergrund stellen, die 
über eine Exportausweitung einzelner Mittelmeerl~nder vor allem auf dem 
portugiesischen Markt gegeben sind. Stattdessen wird vornehml ich von 
"Nachteilen" gesprochen, die u.a. Malta, Ägypten und Tunesien betreffen, 
wenn in diesen "sensiblen Bereichen" der Marktzugang für Drittländer in 
der EG (12) erschwert wird. Festzuhalten bleibt, daß beitrittsinduziert 
in diesem sensiblen Bereich Vorteile für einzelne Mittelmeerländer bzw. 
AKP-Länder zu erwarten sind; diese können jedoch, wie Guth/Aeikens es er
warten, durch eine protektionistische Reaktion der EG überkompensiert 
werden. 

3 Zur Anpassung der EG-Mittelmeer- und AKP-Politik an die 
Effekte der Süderweiterung 

(1) Guth/Aeikens formulieren zwei Handlungsalternativen für die künftige 
EG-Mittelmeer- und AKP-Politik: Entweder, die Abkommensstaaten nicht 
schlechter zu stellen als vor der EG-Erweiterung, oder, interne Anpas
sungsprobleme auf Abkommenspartner zu externalisieren (vgl. GUTH/AEIKENS, 
3). Zwischen diesen Al ternati ven erwarten Guth/Aei kens am ehesten ein 
"muddling through" in künftigen Verhandlungen. Diese Vermutung erscheint 
realistisch, jedoch überrascht an dieser Stelle der Verweis auf ein 
größeres Durchsetzungsvermögen der AKP-Länder als der Mittelmeerländer, 
d~ Guth/Aeikens zwar kaum ein Konfliktpotential mit AKP-Ländern, jedoch 
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ein sehr deutliches mit Mittelmeerländern festgestellt haben. 

(2) Zum Abschluß des Referats werden bei Guth/Aeikens grundsätzliche Auf
gaben der EG-Politik formuliert, die zur Erfüllung der Ziele der Mittel
meer- und AKP-Politik notwendig seien (vgl. GUTH/AEIKENS, 3). Dabei wird 
u.a. die Förderung des Strukturwandels in sensiblen Bereichen der Gemein
schaft genannt. Diese Aussage ist zu unterstreichen; positive Alloka
tionseffekte wären hiervon zu erwarten. Dies gilt besonders, wenn die 
Strukturpolitik statt protektionistischer Reaktionen der EG auf die Öff
nung der Zoll schranken in Beitrittsländern eingesetzt würde. In diesem 
Fall würden im Industriebereich (Bekleidungsindustrie etc.) beitritts in
duzierte Exportchancen für Drittländer geschaffen. 

(4) Guth/Aeikens postulieren auch die Aufgabe, Mittelmeer- und AKP-Pro
bleme nicht auf Viertländer abzuwälzen (vgl. GUTH/AEIKENS, 3). Die Mit
telmeer- und AKP-Politik beruht allerdings darauf, daß über Verträge en
gere Bindungen im Handel zu diesen Ländern als zu nichtassozi ierten 
Viertländern festgelegt sind. Eine "Diskriminierung" der Viertländer ist 
- z.B. über die Präferenzabkommen - unmittelbar damit gekoppelt. Will man 
nun Nachteile der assoziierten Länder aus der EG-Erweiterung kompensie
ren, wird damit auch bei Finanzhilfen der Handlungsspielraum gegenüber 
Viertländern beschränkt. Die Handlungsanweisung von Guth/Aeikens er
sCheint daher kaum zu realisieren. 

(4) Schließlich ist noch eine These zu relativieren, die oft von der EG
Kommission und auch bei Guth/Aeikens verwendet wird (vgl. GUTH/AEIKENS, 
3). Mit dem Hinweis, 99,5 v.H. der wertmäßigen Importe aus AKP-Ländern 
sei der freie Zugang zu den Märkten der EG gewährt, wird der "hohe" Li

beralisierungsgrad der EG betont; weitere Erleichterungen seien kaum mög
lich. Diese Verhältniszahl sagt jedoch nichts über mögliche Mehrexporte 
der AKP-Länder beim Abbau verbliebener Handelsschranken aus. Interessant 
wäre hier, zu ermitteln, inwieweit nichttarifäre Regelungen der Nutzung 
von Exportpotentialen entgegenstehen (z.B. Selbstbeschränkungsregelungen 
etc.). 
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2 

AUSWIRKUNGEN DER EG-ERWEITERUNG AUF DEN 
AGRARSEKTDR ÄGYPTENS 

von 

J 0 ach i m von B rau n und 
Ha r t w i 9 d e H a e n. Göttingen 

Prob lemste 11 ung 

Struktur und Entwicklung des ägyptischen Agraraußenhandels 
und das Kooperationsabkommen mit der EG 

3 Analyse möglicher Wirkungen der EG-Erweiterung auf Ägypten 

3.1 Synopse der kurz- und mittelfristigen Wirkungen der 
EG-Erweiterung 

3.2 Wandel der politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
und Anpassung des agrarpolitischen Ziel-Mittel-Systems 

4 Perspektiven des ägyptischen Agraraußenhandels nach der 
EG-Erweiterung 

4.1 wettbewerbsfähigkeit des Exports im gegenwärtigen System 
der ägyptischen Markt- und Preispolitik - kurzfristige 
Wirkungen der EG-Erweiterung 

4.2 Langfristige Wirkungen der EG-Erweiterung 

5 Zusammenfassende Beurteilung und Schlußfolgerungen 

1 Problemstellung 

Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft ereignet sich für Ägypten 
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in einer Phase tiefgreifender außen-, innen- und wirtschaftspolitischer 
Veränderungen. Dieser Wandel, der nach dem Nahostkrieg 1973 eingeleitet 
wurde und auch die Agrarpolitik nicht ausklammert, ist keineswegs abge
schlossen. Das "Oktoberpapier" Sadats kennzeichnet die programmatischen 
Grundlagen der neuen "open door policy", die der Privatinitiative gene
rell größere wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten einräumen soll. Nä
heres ist im laufenden Fünf-Jahresplan 1978-82 spezifiziert (MINISTRY OF 
PLANNING, 12). Einige äußere Kennzeichen dieser Veränderungen sind hohe 
Wachstumsraten de~ realen Sozialprodukts in der zweiten Hälfte der 70er 
Jahre (6-9 v.H. p.a.), begleitet von einem beschleunigten sektoralen 
Strukturwandel und einer Umlenkung der Handelsströme von den Ostblocklän
dern auf die westlichen Industrieländer. Der Anteil der EG an den Expor
ten Ägyptens erhöhte sich von 1971 bis 1978 von 10 auf 31 v.H., der An
teil an den Importen von 24 auf 39 v.H •• Agrarprodukte haben an den Ex
porten mit 54 v.H., an den Importen mit 40 v.H. einen herausragenden An
teil (1978). Gemüse- und Obstexporte, die nach der Süderweiterung der EG 
durch erhöhte Protektion in den Beitrittsländern besonders betroffen wer
den, machen zur Zeit ein Fünftel der gesamten Exporte aus. Die EG-9 hat 
daran einen Anteil von ca. 30 v.H •• 

Aus dem gegenwärtig nicht allzu bedeutenden Umfang der ägyptischen 
Agrarexporte in die EG-9 kann allerdings nicht die Folgerung gezogen wer
den, Ägypten wäre von der Erweiterung überhaupt vergleichsweise (z.B. ge
genüber Maghreb-Ländern) wenig betroffen. Vielmehr ist die spezi fi sche 
Situation Ägyptens als Entwicklungsland, in dem sich in jüngster Zeit ein 
spürbarer wirtschaftlicher und institutioneller Wandel vollzieht, in die 
Beurteilung einzubeziehen. So gesehen scheint es notwendig, zwischen dem 
potentiellen und dem bisher realisierten Agraraußenhandel zu unterSChei
den. Die tatsächliche Entwicklung von Volumen und Struktur der Agrarex
porte war in der Vergangenheit durch eine Vielzahl von Faktoren behin
dert. Dazu gehören die Verzerrungen des Preisgefüges durch die staatliche 
Agrarpolitik, wiederholte mengenmäßige Exportbeschränkungen sowie die In
effizienz und die durch zahlreiche Reglementierungen behinderten staatli
chen Exportorganisationen. 

Gegenwärtig gibt es Indikatoren dafür, daß einige dieser Behinderungen in 
Zukunft weniger wirksam sein könnten, insoweit die ökonomischen Anreize 
zu ihrer Aufhebung erhalten bleiben. Beispiele liefern die Maßnahmeh zur 
Effizienzerhöhung der Agraraußenhandelsorganisationen sowie die erhöhte 
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Marktorientierung der Agrarpreis und -mengenpolitik. Die folgenden Aus
führungen werden daher der Verdeutlichung und überprüfung zweier Hypothe
sen dienen, nämlich 

(i) ~~~~~ behindern institutionelle Zwänge die Nutzung des 
landwirtschaftlichen Exportpotentials. 

(ii) ~6~ kann Ägypten durch Anpassung der Agrar- und Außen
handelspolitik das Potential komparativer Kostenvorteile ver
mehrt erschließen. Verschlechterte Zugangschancen zu den Export
märkten würden diese Ansätze zu dynamischer Anpassung aber 
wieder einschränken. 

2 Struktur und Entwicklung des ägyptischen Agraraußenhandels und 
das Kooperationsabkommen mit der EG 

Die Agrarexporte nahmen 1978 mehr als die Hälfte der gesamten Exporte des 
Landes ein und stellten drei Viertel der Nicht-Erdölexporte. Während der 
Wert der gesamten Exporte nur ein Viertel des Importwertes ausmachte, 
deckten die Agrarexporte im Jahre 1978 ein Drittel der Agrarimporte ab 
und trugen so nicht unerheblich zum Ausgleich des chronischen Handelsbi
lanzdefizits bei. WiChtigste Exportprodukte im Agrarhandel mit der EG 
sind Baumwolle, Zwiebeln, Knoblauch, Frühkartoffeln, Melonen und Frisch
gemüse. Unter den Agrarimportprodukte[1 dominieren Weizen, Speiseöl, 
Milchprodukte und Zucker. Im mehrjährigen Durchschnitt bezog Ägypten ca. 
20 v.H. seiner Agrarimporte aus der EG (1978: 13 v.H.). Mit den Bei
tritts ländern ist der Agrarhandel dagegen nur unbedeutend. 

Die Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit ist der amtlichen Statistik 
nur bis 1978 vollständig zu entnehmen (übersicht 1). 
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Obersicht 1: Entwicklung des Agraraußenhandels Ägyptens bei wichtigen 
AgrarproduRten - Insgesamt (in Preisen von 1978) und 
EG-Anteile 
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Der Anteil der EG an den insgesamt angestiegenen Importen Ägyptens 
schwankte teilweise erheblich. Nach einem RUckgang zu Beginn der 70er 
Jahre haben sie erneut zugenommen. 1979 kamen z.B. 42 v.H. der kommer
ziellen weizenimporte (ohne Nahrungsmittelhilfe) bzw. 25 v.H. der gesam
ten weizenimporte aus der EG. Bei den Exporten ergibt sich ein differen
zierteres Bild: 

- die Exporte (in konstanten Preisen) haben insgesamt absolut abgenommen, 
- der Anteil der Exporte in die EG insgesamt ist weitgehend stabil ge-

blieben, Unterschiede zeigen sich aber bei einzelnen Produkten, 
- fUr Obst und Gemüse zeigt sich trotz absoluter Zunahmen eine abnehmen

de Tendenz beim Anteil der Exporte in die EG. 

Die vielfältigen Ursachen dieser Außenhandelsentwicklungen, die im fol
genden Kapitel untersucht werden, sind interner und externer Natur. Sie 
sind einerseits in der Veränderung von Struktur und Umfang der Nachfrage 
nach Agrarprodukten in Ägypten sowie deren wirtschaftspolitischer Beein
flussung begrUndet. Hier sind die erheblichen Verbrauchssteigerungen bei 
Obst und Gemüse hervorzuheben. Andererseits sind sie aber auch von Verän
derungen der weltmärkte und den Konditionen wichtiger Importeure ägypti-
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scher Produkte bestimmt, z.B. der EG. Die durch die Süderweiterung der EG 
beeinflußten und aus ägyptischer Sicht wichtigen Produktmärkte (Zwiebeln, 
Frühkartoffeln, Tomaten, Frischgemüse Orangen etc.) sind überwiegend 
durch saisonal gestaffelte wertzölle belastet, die beim Import in die EG 
10 bis 20 v.H. betragen. Im Kooperationsabkommen mit der EG (EWG, 14) 
sind diese Zollsätze zwar teilweise reduziert, die meisten Obstprodukte 
(einschließlich Zitrus) sowie Tomaten sind jedoch darüber hinaus durch 
Mindestimportpreise der EG (Referenzpreise) vom Weltmarkt abgeSChirmt. In 
diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß Ägypten erst seit 1977 die im 
Kooperationsabkommen mit der EG festgelegten Handelspräferenzen sowie die 
MögliChkeiten einer Förderung des Absatzes ägyptischer Exportprodukte 
nutzen kann. Schließlich ist anzumerken, daß die saisonal gestaffelten 
Zollsenkungen nicht bei allen Produkten den Abkommen mit den übrigen Mit
telmeerländern angepaßt sind (z.B. Zitrus: Zollsenkung für Marokko 
BOv.H., für Ägypten 40-60 v.H.). 

3 Analyse möglicher Wirkungen der EG-Erweiterung auf Ägypten 

3.1 Synopse kurz- und mittelfristiger Wirkungen der 
EG-Erweiterung 

Die Auswirkungen der Erweiterung auf das Potential der wirtschaftlichen 
Entwicklung Ägyptens seien hier zunächst zusammenfassend dargestellt, be
vor speziell auf die quantitative Bedeutung der Agrarexportbehinderungen 
in einem nachfolgenden Abschnitt (Kapitel 4) näher eingegangen wird: 

a) Als Exporteur von mediterranen Obst- und Gemüseprodukten, vornehmlich 
der Wintersaison, stößt Ägypten in der EG auf die verstärkte Konkurrenz 
der Beitrittsländer, insbesondere Spaniens, und wird darüber hinaus bei 
sinkenden Exportpreisen auf Drittlandsmärkte umgelenkt. Auch auf diesen 
Drittlandsmärkten (Osteuropa, Golfstaaten u.a.) wird es infolge des Pro
duktionsanstieges in den Beitrittsländern auf deren zunehmende Konkurrenz 
sowie die aus der EG-9 abgelenkten Handelsströme anderer Drittländer 
stoßen. Dieser Konkurrenzkampf wird Ägypten insofern treffen, als die 
Ähnlichkeiten in der Struktur und saisonalen Ernteverteilung der Export
produktion mit den BeitrittSländern ausgeprägt sind. Die Folge werden 
Einkommensverluste der Produzenten, sinkende Wohlfahrtsgewinne aus dem 
Export sowie reduzierte Deviseneinnahmen sein. Diese Wirkungen würden 
noch verstärkt, wenn es langfristig durch die veränderten Kräfteverhält-
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nisse infolge der Süderweiterung zu erhöhter Protektion mediterraner Pro
dukte kommen sollte (KERSTEN, 8). 

b) Die handelsumlenkende Wirkung könnte eine weitere, aus der Sicht der 
EG außenpolitisch unerwünschte Dimension erhalten: die von Ägypten neu zu 
erschließenden o.g. Importländer könnten die Abnahme zusätzlicher Agrar
güter von politischen Zugeständnissen abhängig machen. 

c) Ein ausgedehnter Handel mit dem Ostblock könnte Ägypten zu ökonomisch 
relativ unvorteilhaften Kompensationsgeschäften zwingen. 

d) Als Importeur von Brotgetreide (Weizen) könnte Ägypten Vortei le aus 
einer möglichen Senkung der Weltmarktpreise ziehen. Da die Beitrittslän
der diesen Produkten aber schon heute einen der EG-9 ähnlichen Schutz ge
währen, dürfte dieser Effekt, soweit er überhaupt eintritt, vergleichs
weise gering ausfallen. 

e) Ähnlich unsicher - wahrscheinlich eher marginal - sind die Auswirkun
gen auf die Importpreise für Getreidesubstitute zu Futterzwecken zu beur
teilen, die Ägypten in wachsendem Umfang importiert. 

f) Neben den Auswirkungen auf das Niveau der Weltmarktpreise sind solche 
auf die Preisstabilität zu erwarten. Insbesondere bei Obst und Gemüse be
deutet die EG-Erweiterung eine erhebliche Ausdehnung des Blocks intern 
fixierter und durch variable Zölle abgesicherter Preismargen mit der Fol
ge erhöhter Instabilität auf dem Restweltmarkt (von ALVENSLEBEN, 1). So
fern diese Instabilität auf die ägyptischen Marktpreise rückwirkt, kann 
sie Fehlallokationen in der Produktion und im Verbrauch auslösen. 

g) Durch die Erweiterung des Raums unbeschränkter Freizügigkeit bei der 
Arbeitsplatzwahl in der erweiterten EG ist zu erwarten, daß die - wenn 
auch zur Zeit noch geringe1) - Beschäftigung ägyptischer Gastarbeiter in 
den Beitrittsländern zukünftig Behinderungen erfahren wird. 

h) Im Fertigwarenhandel wird die Erweiterung in mehreren Sektoren, die 
für die außenwirtschaftliche Absicherung der ägyptischen Industrialisie
rungspolitik Bedeutung haben, die Tendenz zu erhöhter Protektion der EG 
verstärken. Dies gi I t für die z. Zt. im Aufbau befindl ichen exportorien
tierten Stahl- und Düngemittelindustrien, besonders aber für den Textil
sektor (KRAMER, 10, GSÄNGER, 6). 

1) 1978 waren ca. 12-15.000 ägyptische Gastarbeiter in Griechenland. 
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3.2 Wandel der politischen und ökonomischen Rahmenbedin
gungen und Anpassung des agrarpolitischen Ziel
Mittel-Systems 

Die hervortretenden Hindernisse einer vermehrten Export- und Marktorien
tierung der ägyptischen Agrarproduktion und -vermarktung waren in der 
Vergangenheit vor allem in den Preisverzerrungen sowie der Ineffizienz 
der für den Agrarexport zuständigen Institutionen zu sehen. Zu dieser 
Diagnose gelangen diesbezügliche Untersuchungen in weitgehender Oberein
stimmung (CUDDIHY, 4, USDA, 15). Im allgemeinen wurde das Agrarpreisni
veau zugunsten der städtischen Verbraucher niedrig gehalten, Exportpro
dukte zum Zwecke hoher Budgeteinnahmen stark besteuert. 

Nun zeigen vergleichende Länderstudien , daß typi scherweise die Politi k 
der niedrigen Agrarpreise und verzerrten Preisrelationen unter dem Druck 
eines zunehmenden Einkommensrückstandes des länd.1ichen Raumes und mit 
wachsender Verfügbarkeit anderer Finanzierungsquellen des Staatshaushal-" 
tes (direkte Steuern, außerlandwirtschaftliches Steueraufkommen, Aus
landskredite) allmählich aufgegeben wird (vgl. z.B. KRISHNA, 11). Diese 
Tendenzen eines Wandels der Agrarpolitik sind auch in Ägypten nicht zu 
übersehen: (i) die erhöhte Priorität für die Einkommenssteigerung in der 
Landwirtschaft hat bei einigen Produkten zur Anhebung der staat li chen 
Aufkaufpreise, tei lwei se auch zur Aufhebung der Mengenauflagen geführt 
(Weizen); (ii) Die Stabilisierung der außenpolitischen Lage, bewirkte ei
ne Relativierung des Ziels vollständiger Selbstversorgung mit Nahrungs
mitteln: bei Weizen wird dies nicht mehr gefordert; (iii) es werden ver
mehrte, in Tei len bereits recht erfolgreiche Anstrengungen unternommen, 
die Effizienz der Agrarexportorganisationen und ihrer Absatzstrategien, 
speziell in der EG, zu erhöhen2). 

2) Beispiele: Bau eines Kühlhauses am Flughafen Kairo; rasche Ausdehnung 
der Exporte von Frischgemüse aus Vertragsanbau in oen bei den vergange
nen Jahren (1978, 1979); Steigerung der Frischgemüse- und Obstexpor
te mit Aircargo Insbesondere nach England und Benelux-Staaten; EIn
richtung eines "Export promotion centre" mitmarktbeobachtender 
Außenstelle in Rotterdam. 
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4 perspektiven des ägyptischen Agraraußenhandels nach der 
EG-Erweiterung 

4.1 Wettbewerbsfähigkeit des Exports im gegenwärtigen 
System der ägyptischen Markt- und Preispolitik - kurz
fristige Wirkungen der EG-Erweiterung 

Ägypten verfolgt eine zentrale Anbauplanung für die wichtigsten Agrarpro
dukte, die bei einigen Produkten mit Ernteablieferungsvorschriften ver
bunden ist. Ca. zwei Drittel der LF wird im staatlichen Plan festgelegt 
und so der Allokationsentscheidung des Einzelbetriebes weitgehend entzo
gen. Besonders strikt sind die Anbaukontrollen für die Exportprodukte 
(z.B.' Baumwolle, Zwiebeln, Reis). Bei Verletzung der Anbauauflagen drohen 
Strafen. Ziele .der Anbauplanung in Verbindung mit einer Niedrig-Preispo
litik für die Produkte mit Ernteablieferungsvorschriften sind die Be
steuerung des Agrarsektors, die Realisierung niedriger VerbraUCherpreise, 
die optimale Nutzung des Nilwassers, Ermöglichung großflächiger Anwendung 
von Pflanzenschutzmaßnahmen im Baumwollanbau und die Erzielung eines ge
wünschten Selbstversorgungsgrades bei bestimmten Produkten, der wegen der 
verzerrten Preisrelationen sonst nicht erreicht würde. Die ExportprodUkte 
sind effektiv hoch besteuert, die Importprodukte (Weizen, Mais, Fleisch) 
effektiv protektioniert3). 

Die Ausfuhr der traditionellen ägyptischen ExportprOdukte (Zwiebeln, 
Knoblauch, Reis, Baumwolle) wird fast ausschließlich durch staat 11 che 
Firmen abgewickelt. Private Exporteure entfalten dagegen zunehmende Akti
vitäten in Handel und Vertragsanbau mit nicht traditionellen GemUse- und 
Obsterzeugnissen. die in der Wintersaison teilweise per Luftfracht auf 
die europäisChen Absatzmärkte transportiert werden. Die Ausfuhr der tra
ditionellen Produkte unterliegt jährliChen PlanziEHen, die sich u.a. an 
der zu erwartenden internen Versorgungs lage orientieren. Zur Sicherung 
des inländischen Preisniveaus werden zuweilen allerdings selbst dann Ex
portstops verhängt, wenn die geplanten Exportmengen noch nicht erreicht 
sind. Diese Interventionen ermögliChen kaum eine elastische Angebotsreak
tion auf sich verändernde Exportpreise und führen verständlicherweise zu 
Vertrauensverlusten bei den Importeuren, zumal Ägypten aufgrund der ge-

3) Die effektiven Protektionsraten einiger AgrarprodUkte betrugen 1976 
6aumwolle - 0,~2, Reis - 0,47, Weizen 0,32, Mais 0,03, Fleisch 1,8 
(CUDDIHY, 4, Aßne~). 
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wandelten außenpolitischen lage in jüngster Zeit gezwungen war, neue Ab
satzmärkte in Westeuropa aufzubauen. 

Von den Exportbeschränkungen sind die Produkte von neu erschlossenen WÜ
stengebieten (Neuland) ausgeschlossen. Allerdings ist die Gemüse - und 
Obsterzeugung in diesen Gebieten erst im Aufbau begriffen und in ihrem 
Wachstum durch den Mangel an Marktorientierung und Qualitätskontrolle in 
den zuständigen halbstaatlichen Unternehmen bisher behindert. 

Somit mögen einige Gründe für den relativ geringen Umfang der ägyptischen 
Agrarexporte in der Vergangenheit deutl ich geworden sein. Entsprechend 
niedrig würden kurzfristig auch der Rückgang der Deviseneinnahmen und des 
Sozialprodukts aufgrund EG-erweiterungsbedingter Exportbehinderung aus
fallen. Bei einer durch die Mechanismen der Exportregelung bedingten 
Preiselastizität von NU11 4) wären beide proportional der Verminderungsra
te der Exportpreise. 

Allerdings kann nicht als gesichert angenommen werden, daß Ägypten nach 
der EG-Erweiterung auf Drittlandsmärkten (insbesondere Ostblock, Golf
Staaten) die von der EG abgelenkten Exportmengen überhaupt wird absetzen 
können. Es ist nicht einmal gewährleistet. daß Ägypten seine gegenwärti
gen Exporte auf diese Märkte künftig realisieren kann, da auch die ande
ren von der Erweiterung betroffenen Länder wie z.B. Marokko, Tunesien 
etc. dorthin abgedrängt werden, zumal diese bereits bessere Qualitäten 
erzeugen. Einbußen gegenwärtiger Marktanteile auf Drittlandsmärkten sind 
also wahrscheinlich. Der Wert der ägyptischen Obst- und Gemüseexporte in 
die EG belief sich 1978 auf ca. 50 Mill. DM, die Gesamtexporte der be
treffenden Produkte auf ca. 155 Mill. DM. Bei beiden Positionen sind si
gnifikante Verminderungen wahrscheinlich, wenngleich die Verluste, gemes
sen am Wert der gegenwärtigen Gesamtexporte als relativ gering angesehen 
werden können. 

4.2 langfristige Wirkungen der EG-Erweiterung 

Die langfristigen Wirkungen der EG-Erweiterung auf Ägypten werden ent
scheidend von der zukünftigen Entwicklung der ägyptischen Agrarpolitik 

4) Versuche ökonometrischer Schätzungen von Export-Preiselastizitäten 
ergaben nur für wenige Produkte statistisch signifikante plausible 
Koeffizienten für den Schätzzeitraum 1960-1978 (z.B. Orangen: 0,44, 
Kartoffeln: 0,40, Knoblauch: 0.20) (von BRAUN. 3), 
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beeinflußt. Es spricht wenig dafür, daß die gegenwärtige Agrarpol itik 
Ägyptens, die auch von den politischen Verhältnissen in der Region in den 
letzen Jahrzehnten mitbestimmt war, langfristig beibehalten wird, zumal 
schon heute die oben genannten Tendenzen zum Wandel deutlich werden. Bei 
einer vermehrt an komparati ven Kostenvortei len orientierten, dem Welt
markt mehr geöffneten Agrarpolitik, zu der Ägypten tendiert, sind die 
EG-Erweiterungseffekte gravierender als im gegenwärtigen System. Es han
delt sich hierbei allerdings um ein interdependentes Problem: die Korrek
tur der verzerrten Preisrelationen und weiterer staatlicher Eingri ffe 
wird langfristig auch von den externen Entwicklungen abhängen, insbeson
dere von den Konkurrenzverhältnissen auf den potentiellen Exportmärkten 
des Landes. Verminderte Chancen des Agrarexports - z.B. durch die EG-Er
weiterung - dürften sich somit negativ auf eine Korrektur der ägyptischen 
Agrarpolitik auswirken. 

Zur Darstellung von Richtung und Bedeutung der langfristigen EG-Erweite
rungseffekte für das Sozialprodukt und die Zahlungsbilanz Ägyptens wird 
im folgenden ein komparativ-statisches lineares Programmierungsmodell 
verwendet. Für die Analyse der möglichen Wirkungen grundlegender Verände
rungen von Preispolitik und mengensteuerndem Instrumentenei nsatz er
scheint ein Programmierungsmodell gegenüber ökonometrischen Ansätzen vor
teilhaft, weil es Verhaltenshypothesen sowie produktionstechnische und 
institutionelle Beschränkungen explizit abbilden läßt. Die Komplexitat 
der ägyptischen Fruchtfolgebedingungen und der Viehhaltung (Zugkraft, 
Fleisch, Milch), die notwendige Berücksichtigung des Faktors Wasser und 
nicht zuletzt auch die generelle Problematik, aus der unsteten Jergangen
heitsentwicklung des ägyptischen Agrarsektors Folgerungen für die Zukunft 
zu ziehen, sprechen - trotz der bekannten Probleme - ebenfalls für die 
Anwendung eines Programmierungsmodells. Dabei ist hervorzuheben, daß das 
angestrebte Modellergebnis, nämlich die Abbildung eines langfristigen 
Entwicklungspotentials der ägyptischen Landwirtschaft, normativen Charak
ter hat. 

Zielfunktion des Modells ist es, die sektorale Wertschöpfung zu maximie
ren, die sich aus der vermarkteten inländi sehen Endproduktion abzügl ich 
Importen und Vorleistungen und zuzüglich der Exporte ergibt. Die Restrik
tionen beinhalten die Kapazitäten der Ressourcen in saisonaler bzw. mo
natlicher Differenzierung, Bilanzen für variable Faktoren, Fruchtfolgebe
dingungen, Subsistenzbedarf, Nachfragebedingungen, Export- und Importbe-
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schränkungen5). Eine umfassende Darstellung des Modells kann im Rahmen 
dieses Beitrages nicht erfolgen (von BRAUN, 3). 

Zur Untersuchung der Fragestellung lanfristiger Wirkungen der EG-Erweite
rung für Ägypten werden drei Varianten einander gegenübergestellt (Ober
sicht 2): 
Obersicht 2: Ägyptens Agrarsektor im gegenwärtigen System der Markt- und 

Preispolitik und Wirkungen der EG-Erweiterung unter lang
fristigen Alternativen 
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5) In seiner Grundversion hat das Modell 167 Zeilen und 135 Aktivitäten 
mit 1458 Elementen. Die im Modell verarbeiteten Daten entstammen Un
terlagen der Ministerien Agriculture, Supply, Planning, Irrigation, 
New Land Reclamati.on sowie im Falle einzelner ProduktIonsverfahren 
auch Arbeiten an landwirtschaftlichen Fakultäten des Landes, die auf 
Betriebserhebungen basieren. 
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Variante 1: gegenwärtiges System 
Variante 1 kennzeichnet Produktion, Allokation und Außenhandel im gegen
wärtigen System, also unter Berücksichtigung der Anbauplanung, der Ablie
ferungsvorschri ften sowie der gegenwärtigen Produkt- und Vorleistung s
preise. Sie dient in der Gegenüberstellung mit der tatsächlichen Produk
ti ons-. Faktorei nsatz- und Außenhande Isstruktur der Verdeut 1 ichung de r 
Abweichung zwischen Modellergebnis in der Basislösung und Realität. Die 
Abweichungen. die sich in der Produktions- und Außenhandelsstruktur zei
gen, seien hier zugunsten größerer Flexibilität des Modells in Kauf ge
nommen: nicht exakte Abbildungsgüte zu erzwingen ist Ziel der Modellan
wendung, sondern die Darstellung von Richtung und Tendenzen langfristiger 
Alternat"iven. An dieser Zielsetzung gemessen scheinen die Abweichungen 
von der Wirklichkeit in der Variante 1 vertretbar. Größere Abweichungen 
zwischen Modell und Realität ergeben sich nur bei einigen der wichtigen 
Produkte. so in derWIRtergetreideproduktion, beim Langzeitklee und der 
Baumwolle6) • 

Variante 2: langfristiges Referenzsystem (ohne Erweiterung) 
Variante 2 stellt das Referenzsystem zur Ermittlung der langfristigen Er
weiterungseffekte auf den Agrarsektor Ägyptens dar (1990). Variante 2 ba
siert auf weltmarktpreisen für Produkte und Vorleistungen (gegenwärtige 
Weltmarktpreise z.T. angepaßt unter Berücksichtigung von Prognosen (WORLD 
BANK, 16). Die gegenüber Variante 1 veränderten Preise sind in den Nach
frageschätzungen für 1990 unter Verwendung produktspezifischer Preisela
stizitäten berücksichtigt. Darüber hinaus wird ein Bevölkerungswachstum 
von 2,3 v.H. p.a. und ein reales Wachstum der Pro-Kopf-Einkommen von 3 
v.H. p.a. (bei produktspezifischen Nachfrageelastizitäten) (STROTMANN, 
13) unterstellt. Es wird von konstanten Erträgen pflanzlicher Erzeugnisse 
ausgegangen, da im laufenden Jahrzehnt die Substitution von alten Ni 1-

Schwemmlandböden und Neu-Land zugunsten nichtlandwirtschaftlicher Nutzung 
fortschreiten wird und Bodenverschlechterungen durch exzessive Bewässe
rung auch mittelfristig unterstellt werden müssen. Eine Steigerung des 
Schleppereinssatzes wird erwartet. 

6) Im Modell werden drei verschiedene Faserlängen der Baumwolle berück
sichtiat, deren Ertragsunterschiede sich hier auswirken. Die Abwei
chung aer tatsächlichen Anbaufläche von der Modell-Fläche beträgt 
3 v.R. 
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Variante 3: langfristige Wirkungen veränderter Weltmarktpreise 
Variante 3 unterscheidet sich von Variante 2 ausschließlich in den redu
zierten Preisen für potentielle Exporterzeugnisse (Obst, Gemüse), die als 
Effekte der EG-Erweiterung unterstellt sind (vgl. Kapitel 2). Von weiter
gehenden Handelsbeschränkungen wie "freiwilligen" Selbstbeschränkungen 
oder Exportquoten, die möglicherweise zu erwarten sind, wird abstrahiert. 

Ein Vergleich der Modellvarianten 1 und 2 führt zu der Schlußfolgerung, 
daß Ägypten langfristig bei einer Politik, die stärker an komparativen 
Kostenvorteilen orientiert ist, beachtliche Sozialproduktgewinne im 
Agrarsektor erzielen könnte (+ 22 v.H. im Vergleich zum Niveau im Basis
zeitraum) • Der Abbau der Preisverzerrungen und die Aufgabe der Produk
tions- und Ablieferungsvorschriften würde insbesondere zu einer Ausdeh
nung der Obst- und Gemüseprodu~~ion mit starker Exportorientierung und zu 
einem Rückgang der wenig wettbewerbsfähigen Getreideproduktion führen. 
Auch die bisher stark protektionierte Milchproduktion würde eingeschränkt 
werden. Bei Grundnahrungsmitteln wäre also mit einer deutlich wachsenden 
Importlücke zu rechnen. Dies scheint indes auch bei einer stärker versor
gl,mgsorientierten Politik unabwendbar: selbst wenn die gesamte Winterge
ITÜse-Fläche mit Weizen und die Sommer-Gemüsefläche nur mit Reis genutzt 
liirde, so würde dies den Selbstversorgungsgrad bei Getreide (We i zen. 
Reis, Mais. Gerste, Sorghum) 1990 nur von 36 auf 55 v.H. erhöhen. 

Das so aufgezeigte Entwicklungspotential würde durch eine nachhaltige 
Preisdämpfung bei Mittelmeerprodukten als Folge der EG-Erweiterung lang
fristig erheblich vermindert: eine zehnprozentige Preissenkung bei Obst
und Gemüseexporterzeugnissen bewirkt einen Rückgang der erreichbaren 
WertSChöpfung des Agrarsektors von 2,2 v.H •. Dies entspriCht 0,4 v.H. des 
vorausgeschätzten Volkseinkommens (1990). Der Saldo des Agraraußenhandels 
vermindert sich um 42 Mill. LE7) (Obersicht 3). 

Bei den einzelnen Agrarexportprodukten Ägyptens wären prinzipiell unter
schiedliche, erweiterungsbedingte PreiseinbrüChe zu unterste 11 en. Die 
Quantifizierung dieser Exportpreisänderungen bereitet aber empirische 
Probleme, deren Bewältigung nicht Gegenstand dieses Beitrages sein kann. 
Wi r beschränken uns deshalb an dieser Stelle darauf, die Größenordnung 
der EG-Erweiterungseffekte für Ägyptens Agrarsektor durch Sensitivitäts
analysen bei für alle Produkte gleichen relativen Preissenkungen darzu
stellen. Obersicht 2 enthält beispielhaft Ergebnisse einer Variante mit 
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einer für alle Obst- und Gemüseexportprodukte einheitlichen Preissen
kungsrate von 30 v.H., ohne daß gerade dieser, wenngleich nicht auszu
schließenden, Preisannahme eine erhöhte Eintreffwahrscheinlichkeit beige
messen werden soll. Insbesondere der Umfang der mögl ichen Gemüseexporte 
(Wi nterzwiebe 1 n, Knobl auch, Frühj ahrstomaten, Fr i schgemü se) wü rde redu
ziert. Die Wettbewerbsfähigkeit der Orangenexporte (bisher vornehm I ich 
Golf-Staaten und Ostblock) würde im Modell erst bei einer höheren Preis-
senkung beeinträchtigt sein. übersicht 3 zeigt, daß die negativen Zah
lungsbilanz- und Sozialprodukteffekte zwar mit der Zunahme der Export
preisminderung unterproportional ansteigen, daß aber die Größenordnung 
dieser Wirkungen auch bei geringen Preisnachlässen schon bemerkenswert 
ist. 
Übersicht 3: Langfristige Auswirkungen der EG-Erweiterung auf den 

Agrarsektor Ägyptens unter alternativen Annahmen über 
erweiterungsbealngte Exportpr~issenkungen bei Mittel
meerprodukten (Gemüse, Obst)1) 

Preissenkung 10 v.H. 30 v.H. 50 v.H. 

Änderung des Saldos des 
Agraraußenhandels 
(Mi II.LE): 
Änderung der Wertschöpfung 
des Agrarsektors in v.H.: 
Änderung des VolkseiQkom
mens in v.H. (1990}2): 

- 42 - 136 

-2,2 6,5 

- 0,4 1,0 

1) Änderung im Vergleich zum Referenzsystem 1990 (Variante 2). 

- 212 

- 9,7 

1,6 

2) Gemessen am unterstellten Volkseinkommen 1990 (bei 3 v.H. Wachstum 
pro Kopf und 2,3 v.H. Bevölkerungswachstum p'.a.). Gemessen am gegen
wärtigen Volkseinkommen sind die Raten ca. aoppelt so hoch. MultIpli
katoreffekte sind unberücksichtigt. 

5 Zusammenfassende Beurteilung und Schlußfolgerungen 

Unsere Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daß durch die Süderweiterung 
der EG kurzfristig nur geringe zusätzliche Belastungen auf die ägyptische 
Volkswirtschaft zukommen, solange die ägyptische Markt- und Preispolitik 
mit Mengenauflagen, Preisverzerrung und Reglementierung des Außenhandels 
die Realisierung vorhandener komparativer Kostenvorteile einschränkt. In
des sollte auch deutlich gemacht werden, daß infolge des raschen politi
schen, wirtschaftliChen und sozialen Wandels, den das Land derzeit durch-
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läuft, die Belastungen Ägyptens als Folge einer erhöhten Protektion in 
der erweiterten EG langfristig sehr viel gravierender sein können. 

Das gesamtwirtschaftliche Ausmaß dieser zusätzlichen Belastung ist inso
fern nicht unerheblich, als die exportorientierte Obst- und Gemüseproduk
tion in Ägypten durchaus, wenn auch ni cht so ausgeprägt wie der Baum
woll-Texti I-Komplex, die Kriterien eines "entwicklungs fördernden Sektors" 
(HEMMER, 7, S. 202 ff.) aufweist. 

Es wäre vor diesem Hintergrund naheliegend, von ägyptischer Seite Kompen
sationsforderungen zum Ausgleich der erwarteten erweiterungsbedingten Be
lastungen der ägypti schen Volkswirtschaft zu erheben. Unter Gerechtig
keitsaspekten wäre die Forderung nach Kompensation sicher zu begründen. 
Sie wird sich bei politisch realistischer Sicht aber kaum an der hier un
ter normativen Annahmen aufgezeigten langfristigen erhöhten Protektions
belastung orient ieren können, auch wenn dies theoretisch wünschenswert 
erscheint. Eine solche Aufrechnung hätte auch die Vorteile, die Ägypten 
aus Importpreisverbilligungen als Folge der EG-Protektion zieht, z.B. bei 
weizen, Milchprodukten und Rindfleisch, einzubeziehen. Diese Vortei le 
wiegen aber die erweiterungsbedingten Nachteile nicht auf. 

Die Gewährung von Kompensation könnte nicht auf Ägypten beschränkt blei
ben. Selbst wenn .sie nur am status quo des Exports in die EG orientiert 
würde, was eine Benachteiligung von Ländern mit noch nicht genutzten Ex
portpotentialen - wie Ägypten - beinhalten würde, würde eine allen Dritt
ländern gewährte Kompensation sicher schon an die BUdgetrestriktionen ei
ner erweiterten EG stoßen. Volle Kompensation wi rd somit nicht mögl ich 
sein. Anpassungsbeihilfen für strukturelle Umstellungen insbesondere in 
den betroffenen Entwicklungsländern wird sich die EG aber nicht entziehen 
können. Da ein Ende des Protektionismus in der EG-Agrarpolitik in abseh
barer Zeit kaum zu erwarten ist, wird man den Einsatz derartiger Hilfen 
eher in Bereichen der Importsubstitution (z.B. tierische Produktion) als 
in solchen der Exportförderung erwägen müssen. Neu aufgebaute Exportsek
toren könnten auch weiterhin von den genannten Störungen bedroht sein. 
Auch die Orientierung auf Viertlandsmärkte bietet wenig Chance und birgt 
zudem politische Probleme. 

Zur Begründung der Forderung nach Kompensation sind indes nicht allein 
entwicklungspolitische Argumente und Hinweise auf wirtschaftspolitische 
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Ziele der EG-Mittelmeerpolitik anzuführen (ANDRESEN, 2): Wenn mit der 
Süderweiterung der EG vorwiegend Ziele der außenpolitischen Stärkung und 
Sicherung der Gemeinschaft verfolgt werden - wofür zahlreiche Anzeichen 
sprechen (KOHLER, 9) -, dann werden gerade diese Ziele konterkariert, 
wenn die Erweiterung mit zusätzlicher wirtschaftlicher Belastung von po
litisch labilen, für die EG strategisch wichtigen Drittländern, zu denen 
Ägypten gehört, verbunden ist. 
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ZUR BEDEUTUNG DER EG-ERWEITERUNG FOR DEN GARTENBAU MAROKKOS 
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Einleitung 

Gesamtwirtschaftliche Situation 

Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Exportgartenbaues 

Einige Anmerkungen zur Wettbewerbsfähigkeit des 
marokkanischen Angebotes 

Auswirkungen der gegenwärtigen EG-Marktpolitik auf 
die marokkanische Exportproduktion 

Oberlegungen zu den Auswirkungen der EG-Erweiterung 
auf Marokko 

ZusalTlllenfassung 

1 Einleitung 

Die EG-Markt- und Außenhandelspolitik für Obst und Gemüse läßt bereits 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine stark angestiegene finanzielle Belastung 
und zunehmend protektionistische Züge erkennen 1). Dii Griechenland und 
Spanien zu den wichtigsten europäischen Obst- und Gemüseexportländern 
zählen und ebenso wie Portugal über reichliche Produktionsreserven verfü
gen, stellt sich im Hinblick auf ihre EG-Mitgliedschaft mit Dringlichkeit 
die Frage. ob und wie weit die für diese Produkte bestehende Marktorgani-

1) Vgl. HÖRMANN, D.M. (7). 
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sation beibehalten werden kann und soll. Dabei kommt auch der Diskussion 
rrilglicher Auswirkungen auf die verbleibenden Drittlandlieferanten eine 
große Bedeutung zu2). Unter ihnen zählt Marokko zu den von dieser EG-Er
weiterung am meisten betroffenen Ländern. Vorliegender Beitrag befaßt 
sich deshalb mit den Konsequenzen, die sich für dieses Lleferland ergeben 
können, wenn die derzeitige EG-Politik bei Obst- und Gemüse fortgesetzt 
oder in ihrem Protektionsgrad verstärkt wird. 

2 Gesamtwirtschaftliche Situation 

Während sich das marokkanische Bruttoinlandsprodukt zu konstanten Preisen 
von 1960 in der Zeit von 1970 bis 1977 von 12,0 Mrd. DH auf 19,3 Mrd. DH 
um das 1,6 fache erhöhte, stieg es wegen der hohen Wachstumsrate der Be
völkerung (2,9 %) pro Kopf nur um das 1,4 fache, und zwar von 773 DH auf 
1.061 DH3). Mit seinem rd. 25%igen Anteil am BIP kommt dem landwirt
schaftlichen Sektor eine maßgebliche Bedeutung zu. Von den Erwerbstätigen 
sind über 65 % in der Landwirtschaft beschäftigt4). Gegen Mitte der sieb
ziger Jahre waren rd. 40 % der jugendlichen Erwerbsfähigen zwischen 20 
und 30 Jahren arbeitslos5). Daneben besteht eine beträchtliche Unterbe
schäftigung , zu welcher der Exportgartenbau wegen seiner Saisona 11 tät 
ebenfalls beiträgt. Der Preisindex der Lebenshaltung spiegelt erhebliche 
Inflationsraten wider. 

Die Zahlungsbilanz leidet unter einer starken Ausweitung der Importüber
schüsse. Die Exportwirtschaft ist wenig diversifiziert und bei sich ver
schlechternden Terms of Trade einem hohen Risiko empfindlicher Erlösein
bußen ausgesetzt. 

3 Entwicklung und volkswirtschaftliche B~deutung des Exportgartenbaues 

Die marokkanische Exportproduktion von Obst und Gemüse kann auf eine lan
ge Tradition zurIlekblicken. So begannen einige europäische Siedler be
reits um 1920, Gemüse nach Frankreich zu liefern. Seit 1965 erfolgen die 
Ausfuhren durch die O.C.E. (Office de Commercialisation et Exportation), 

2) Vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (13). 
3) BUNDESSTELLE FÜR AUSSENHANDELSINFORMATION (3 b u. cl. BIP Dro KQpf zu 

jeweiligen Preisen: 1970 969 DH(703 DM), 19772.256 DH(1. 101 DM}. 
4) ANONYM (1). 
5) TREYDTE, K.-P. (12). 
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die als Marketing Board u.a. das Exportmonopol für frisches und verarbei
tetes Obst und Gemüse erhielt. 

Bezogen auf die gesamten Exporterlöse von 1978, die sich auf 6.260 Mio.DH 
beliefen, erreichte der Export von frischen und verarbeiteten Gartenbau
erzeugnissen mit 1.415 Mio DH einen Anteil von 23 % (vgl. Tab. 1)6). 

Bereits aus diesen Anteilen läßt sich die große volkswirtschaftliche Be
deutung des Exportgartenbaues für Marokko erkennen, der einen entschei
denden Beitrag zu den Deviseneinnahmen und somit zur Entlastung der Zah
lungsbilanz leistet. Außerdem bedingt er einen hohen Beschäftigungsef
fekt, der sich in beachtlichem Umfange auch auf die vor- und nachgelager
ten Bereiche erstreckt. Gegenwärtig sollen allein in der Produktion von 
frischem Exportgemüse rd. 150.000 Beschäftigte tätig sein; für den Zi
trusanbau wi rd ihre Zah 1 auf 78.000 geschätzt 7). Außerdem trägt dieser 
wirtschaftszweig, insbesondere in dem zu einem beachtlichen Teil in 
kleinbäuerlichen Betrieben erfolgenden Exportgemüsebau, auch zu einer 
günstigeren Einkommensverteilung bei8). Hinsichtlich der sektoralen Mul
tiplikatorwirkung lassen sich nur Annahmen treffen. Sie scheint bei der 
gegebenen Struktur dieses Wirtschaftszweiges ausgesprochen pos i ti v zu 
sein. 

Unter den exportierten fri schen und verarbeiteten Gartenbauerzeugn i ssen 
nehmen die Zitrusfr!Jchte den ersten Rang ein (vgl. Tab. 1). Während sich 
ihr Exportwert von Anfang der siebziger Jahre bis 1978 ungefähr verdop
pelte, stieg ihr Anteil an den Ausfuhrerlösen sämtlicher Gartenbauproduk
te von 47 auf 57 %. Nach ihnen kommen die verarbeiteten Gemüseerzeugnis
se9) , die hohe Zuwachsraten aufweisen und 1977 erstmals die Ausfuhren von 
frischem Gemüse übertrafen. An dritter Stelle steht das Frischgemüse, 
dessen wertmäßige Bedeutung in den letzten Jahren starke Einbußen erlitt. 
Sein Antei I, der 1970 noch 34 % erreichte, betrug 1978 nur noch 12 %. 
Entsprechend ihrer Bedeutung folgen verarbeitetes Obst, verarbeitete Zi
trusfrüchte und frisches Obst (ohne Zitrusfrüchte). Während die Exporter
löse für frisches Obst stark abnahmen, stiegen sie für verarbeitetes Obst 

6) Wechselkurse DM/1 DH: 1970 0,7260; 1978 0,4688. 
7) Bevölkerung 18,2 Mio (1977). 
8) Vgl. HÖRMANN, D.M. (8), S. 170. 
9) Oberwiegend Oliven, Tomatenerzeugnisse, Kapern, Grüne Bohnen und 

getrocknetes Gemüse. 
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beachtlich an. 

Die Exporte von ~~~ ~~~~ sind mit einem Erlösanteil von rd. 95 % 
einseitig auf die Länder der EG ausgerichtet. Unter ihnen ist Frankreich 
traditionell der wichtigste Abnehmer, der in den letzten Jahren rd. 70 
bis 80 % der Lieferungen in die EG erhielt. An zweiter Stelle folgt die 
BR Deutschland mit einem ca. 10 bis 20%igen Anteil. Bei den ~~~~ l~
~~~ ist die Orientierung auf den Markt der Gemeinschaft weniger 
ausgeprägt. Ihr Erlösanteil aus den Lieferungen in die EG schwankte in 
den letzten Jahren zwischen 53 und 57 %. Den zweitwichtigsten Abnehmer 
stellen hier die osteuropäischen Staatshandels länder, insbesondere die 
UdSSR, die rd. 1/3 der wertmäßigen Ausfuhren auf sich vereinigen. Sie er
halten überwiegend großfrüchtige Zitrus, wobei an die Sorten und an die 
Qual ität keine so hohen Ansprüche wie in Westeuropa gestellt werden 10). 
Außerdem kommt bei diesem Außenhandel Kompensationsgeschäften einige Be
deutung zu. Die Anteile der übrigen westeuropäischen Länder I iegen bei 
ca. 7 bis 8 %. Die ~~ ~~de.". OB.6~ werden wiederum grÖßten
teils in die EG geliefert, deren Erlösanteil 1978 sogar 96 % erreichte. 

Im Durchschnitt von 1977 und 1978 entfielen bei frischem Gemüse rd. 70 % 
des Ausfuhrwertes auf Tomaten und rd. 21 % auf Kartoffeln. Der Rest ver
teilt sich vor allem auf Gemüsepaprika, Grüne Bohnen und Zucchini. Den 
Zwiebelausfuhren kommt nur in manchen Jahren eine gewisse Bedeutung zu. 

Für die wichtigsten Gemüsearten und die Zitrusfrüchte gibt Tabelle 2 die 
~~ tk", ,4u~~~ wieder. Sie zeigt, daß sich von 1970 bis 
1978 bei allen ausgewiesenen Gemüsearten ein mehr oder weniger starker 
rückläufiger Trend einstellte, der jedoch teilweise durch hohe jährliche 
Trendabweichungen üb~rlagert wird. Diese Statistik verdeutlicht außerdem, 
wie wenig Erfolg den marokkanischen Bemühungen um einen diversifizierte
ren Gemüseexport beschieden war. 

Bei den großfrüchtigen Zitrus nehmen die Ausfuhren in die EG von 1972 bis 
1978 weitaus stärker ab als die gesamte Exportmenge. Demgegenüber weisen 
insgesamt betrachtet die Exporte an kleinfrüchtigen Zitrus eine leichte 
jährliche Steigerung auf, während ihre Lieferungen in die EG gleichfalls 
- allerdings viel schwächer - zurückgingen. 

10) Vgl. McDONALD, R.W. und A.J. BONGERS (9). 
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Bei den Tomaten, aber auch bei eInigen weniger wichtigen Gemüsearten , 
mußte Marokko vor allem von 1975/76 bi s 1978 rückläufige F .0. b. -Erlöse 
hinnehmen 11 ). Deutlich günstiger entwickelten sich die F.o.b.-Erlöse pro 
kg bei den Zitrusfrüchten. Hier dürften sich nicht zuletzt die umfangrei
chen Umstellungen der Produktion auf marktgängigere Sorten, die Anfang 
der siebziger Jahre eingeleitet wurden, vorteilhaft ausgewirkt haben. 

4 Einige Anmerkungen. zur Wettbewerbsfähigkeit des 
marokkanischen Angebotes 

Für die ungünstige Entwicklung der marokkanischen Gemüseausfuhren sind 
die restriktiven Wirkungen der gegenwärtigen EG-Marktpolitik und der zu
nehmende Wettbewerb mit anderen Herkünften, der sich in den abnehmenden 
F.o.b.-Preisen widerspiegelt, nur teilweise verantwortlich. Vielmehr ist 
eine wichtige Ursache auch in den extrem niedrigen exportfähigen Durch
schnittserträgen zu suchen. Wie schlecht aus dieser Sicht die marokkani
sche Position ist, wird für die Tomaten und Frühkartoffeln aus folgender 
Aufstellung deutlich: 12) 

Marokko 
Spanien 
Frankreich 
Niederlande 

Tom a t e n Frühkartoffeln 
Freiland unter Folie 

bzw. Glas 
t/ha t/ha t/ha 

15 - 20 
40 - 60 

60 

60 
80 

80 - 120 
120 - 150 

8 - 10 
18 
22 

Die Ursachen für diese niedrigen Erträge sind vor allem in einem unzurei
chenden Fruchtwechsel, in der Verwendung alter Sorten und von Saat aus 
dem eigenen Nachbau, in einem Mangel an organischem Dünger sowie in einer 
oft wenig zufriedenstelienden Durchführung von Düngung und Pflanzenschutz 
zu suchen 13) • 

wegen dieser geringen exportfähigen Erträge wirken sich - trotz niedriger 

11) Vgl. HÖRMANN, D.M. (8), S. 136. 
12) Office de Commercialisation et Exportation (O.C.E.) (10 b). 
13) Vgl. HÖRMANN, D.M. (8), S. 182 ff. 
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Arbeitskosten - die ungünstige F.o.b.-Preisentwicklung, die erheblichen 
Kostensteigerungen in Produktion, Sortierung und Verpackung sowie im 
Transport besonders nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit dieser Export
erzeugung aus. 

Geschmälert wird die Konkurrenzfähigkeit des marokkanischen Angebotes 
aber auch durch die mangelhafte Effizienz vieler Sortier- und Packstatio
nen. So wiesen die Qualitätskontrolleure der O.C.E. 1977/78 in den Verla
dehäfen rd. 19 % der für den Export sortierten und' verpackten Tomaten, 
12 % der Kartoffeln und 9 % des sonstigen Gemüses als nicht exportfähig 
zurück. 

Auch im Zitrusanbau sollen die Erträge niedriger als in Spanien oder Is
rael liegen. Hier ließ sich jedOCh die Wettbewerbsfähigkeit Marokkos 
durch die bereits erwähnten Umstellungen im Sortiment deutlich verbes
sern 14). 

Andererseits erreichte die O.C.E. mit ihrem Exportmarketing wachsende Er
folge, wobei sich ihr Konzept einer starken vertikalen Integration der 
eigenen Organisation in die Exportmärkte als nützlich erwies. Dies zeigen 
u.a. auch Untersuchungen präferenzbildender Leistungskriterien beim west
europäischen Import- und GroßhandeI 15 ). 

5 Auswirkungen der gegenwärtigen EG-Marktpolitik auf die 
marokkanische Exportproduktion l6 ) 

Die marokkanische Exportproduktion von Obst und Gemüse ist wegen ihrer 
einseitigen Ausrichtung auf den Markt der EG-Länder bereits gegenwärtig 
einem starken Druck der EG-Marktpolitik ausgesetzt. Dies liegt auch dar
an, daß es sich bei ihren wichtigsten Waren, nämlich bei den Tomaten und 
Zitrusfrüchten, um Erzeugnisse handelt, deren Anbau in der Gemeinschaft 
durch die Referenzpreisregelung eine stärkere Protektion genießt. 

Hinsichtlich der Außenhandelszölle gesteht die EG Marokko bei vielen Pro
dukten erhebliche Präferenzen zu, die sich jedoch z.B. bei Tomaten und 

14) Vgl. DETERS, ST. (5). 
15) Vgl. HÖRMANN, D.M. (8). 
16) Vgl. HÖRMANN, D.M. (7). 
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Kartoffeln auf bestimmte, mit der Ernte und Vermarktung der EG-Erzeugung 
abgestimmte Lieferzeiten beschränken. Gegenüber dem griechischen Export
angebot wird die marokkanische Ware in den meisten Fällen durch einen 
Zollnachteil in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, da Griechen
land bereits zahlreiche Produkte zollfrei in die EG liefern kann. Vergli
chen mit Spanien, das für verschiedene Erzeugnisse und Lieferzeiten eben
falls Zollerleichterungen erhielt, schneidet Marokko tarifär deutlich 
besser ab. Dies trifft sowohl für die Zahl der präferierten Produkte als 
auch für die eingeräumten Zollzugeständnisse zu. So liegt z.B. der auf 
spanische Zitrusfrüchte erhobene Zoll bei 60 % des allgemeinen Zollsat
zes, während er für Marokko nur 20 % desselben beträgt. 

Die ~~~~ • die ein modifiziertes Abschöpfungssystem für 
Importe darstellt, trifft Marokko vor allem bei folgenden Erzeugnissen 
und Lieferzeiträumen: 

Tomaten 
Mandarinen 
Orangen 

1.04. bis 20.12. 
1.11. bis 28./29.2. 
1.12. bis 31.05. 

Diese Produkte unterliegen außerdem auch der P~6- ~ ~~~~

~~ auf dem Binnenmarkt. wobei sich jedoch bei den Tomaten die Mög
lichkeit zur Intervention gegenwärtig auf die Zeit vom 10.6. bi s zum 
30.11. beschränkt. 

Darüber hinaus muß Marokko auch etwaige mengenmäßige Einfuhrbeschränkun
gen ins Kalkül ziehen, die für seine Produktion ein erhebliches Risiko 
bedeuten. Sie sind mögliCh, wenn der Gemeinsame Markt durch Einfuhren 
ernsthaften Störungen ausgesetzt ist oder von solchen bedroht wird. Unter 
diesen Umständen können die Importe ganz ausgesetzt oder mit einem Zu
satzbetrag zu den Zöllen bzw. mit Ausgleichsabgaben belastet werden. Die
se Maßnahmen können sich ebenso auf Einfuhren aus bestimmten Ländern wie 
auf einzelne Qualitäten und Größensortierungen beschränken. Außerdem las
sen sich die Einfuhren in bestimmte Mitgliedsländer begrenzen. In der 
Vergangenheit wirkte sich auf die marokkanischen Tomatenausfuhren negativ 
aus, daß Frankreich, der traditionelle Absatzmarkt für diese Ware, ver
schiedentlich derartige Maßnahmen durchsetzte. 

Die in Abbildung 1 für die Zeit von 1966/67 bis 1976/77 dargestellte Ver
änderung der Saisonkomponente der marokkanischen Tomatenexporte ist teil
weise auf die von der EG bei diesem Produkt betriebene Marktpolitik zu-
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rückzuführen. So verringerte sich während der Referenzpreisperiode die 
früher im Mai extrem ausgeprägte Exportspitze ganz erheblich. Im Juni, 
der vormals noch zu den wichtigsten Liefermonaten zählte, sind die Toma
tenausfuhren sogar nahezu bedeutungslos geworden. In diesen bei den Mona
ten geriet das marokkanische Angebot vor allem durch den expansiven süd
französischen Anbau unter Folie und die Angebotsverfrühung des energie
aufwendigen holländischen Unterglasanbaues in Bedrängnis. Darauf konnte 
die marokkanische Produktion jedoch, dank natürlicher Standortvortei le 
und einer in Westeuropa gestiegenen Winternachfrage, mit einer Angebots
verfrühung reagieren, die ihr zu einer gewissen Sicherung des Exportvolu
mens verhalf. Dhne diese Handelshemmnisse wäre Marokko' jedoch in der La
ge, den Gemeinsamen Markt über eine längere Saison und mit einer größeren 
Menge zu beliefern. 

Es weist einiges darauf hin, daß sich die Position der marokkanischen Wa
re in diesen Exportmonaten durch die Beschlüsse des Rates vom Mai 1978, 
mit denen ein produktionskostenorientiertes Referenzpreissystem einge
führt wurde, weiter verschlechtern dürfte. Während zuvor der Referenz
preis in Abhängigkeit von der Entwicklung des gemeinschaftlichen Angebo
tes stand, indem er aus dem dreijährigen Mittel der EG-Erzeugerpreise be
rechnet wurde, ist er heute VÖllig losgelöst von dieser. Dies kann, wenn 
die Preise in der Gemeinschaft infolge eines inländischen Mehrangebotes 
eine rückläufige Tendenz aufweisen oder nur schwächer steigen als die an
gebotsunabhängigen , an der Entwicklung der Kosten ausgerichteten Refe
renzpreise, zu einer noch häufig~ren und höheren Erhebung von Ausgleichs
abgaben führen, die sich weit protektionistischer auswirkt als früher. 
Mit diesem neuen Berechnungssystem vergrößert sich aber auch der Spiel
raum für Manipulationen, da die Kosten stark von den angesetzten Durch
sChnittserträgen abhängen und sich außerdem saisonal erheblich unter
scheiden können. 

Mit einer Erhöhung der Ausgleichsabgaben wachsen jedoch die Risiken Ma
rokkos bei der Belieferung des EG-Marktes, da sich bei einem so verderb
lichen Produkt, wie z.B. den Tomaten durch die Belieferung anderer Märkte 
nur begrenzte Ausweichmöglichkeiten bieten. Hinzu kommt die Gefahr, daß 
diese Märkte noch stärker unter Druck geraten, wenn die EG zur Beseiti
gung eigener Produktionsüberschüsse Exporterstattungen gewährt. 
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I Darstellung: I I 
Veränderung der Saisonkomponente 1) 

der mengenmäßigen Tomatenexporte 
in Marokko 

"I. 
400 

300 

200 

100 

o 

~ 1966/67 bis 1976/77-

JUL SE? NOV JAN MAR MAI 
AUG OKT DEZ FES A?R JUN 

1) Von unregelma81gen u. mittelfristigen SChwankungen 
bereinigte Saisonfigur. angegeben als prozentuale 
Abweichung von dar Trendkomponante. r----~ 

6 Überlegungen zu den Auswirkungen der EG-Erweiterung auf Marokko 17) 

Es ist zu erwarten, daß die EG-Er~eiterung die marokkanischen Exportmög
lichkeiten noch viel stärker einschränkt. Welche Einbußen die marokkani
schen Marktantei le hinnehmen müssen, hängt maßgebl ich von der weiteren 
Handhabung der Marktordnung für Obst und Gemüse sowie von deren Ausge
staltung ab 18). 

Ein Abbau der derzeitigen Stabilisierungs- bzw. Stützungs- und Protek
tionsmaßnahmen dürfte nicht nur den Widerstand einzelner alter Mitglieds-

17) Vgl. HÖRMANN, D.M. (7), S. 50 ff. 
18) Vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (13), S. 32. 
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länder hervorrufen, deren Erzeugung durch diese Süderweiterung unter ei
nen stärkeren Wettbewerbsdruck gerät. Vielmehr muß Marokko von der neuen, 
durch die Stärkung der Mittelmeerländer in der Gemeinschaft bedingten In
teressenkonste 11 ation, ei ne I ntens i vierung dieser Maßnahmen befürchten. 
Dies gilt ganz besonders auch hinsichtlich der ~ ~ p~ 
in das Interventions- und Referenzpreissystem sowie für eine VL~~ 
de.", s.tJ,.i.U6U.~6- UM4- s.dwd-'ZfIJI-~'" bei Produkten, die diesen In
strumenten der Marktordnung schon unterliegen. Beidem kommt eine große 
Bedeutung zu, da die Interessenlage der Neumitglieder aus dieser Sicht zu 
anderen Ansprüchen an die Marktorganisation führt. 

Da sich die natürlichen Voraussetzungen der marokkanischen Anbaugebiete 
von verschiedenen Produktionszentren der Beitrittsländer teilweise nicht 
oder nur unwesentlich unterscheiden, liegt hierin für eine Reihe von Ge
müsearten eine besonders große Gefahr. Zum einen, weil sie die weiteren 
marokkani schen Bemühungen um eine stärkere Di versi fizierung der Gemüse
ausfuhren gefährden 19 ), zum anderen, weil sie den produktionstechnischen 
Anpassungsspielraum, der in der Vergangenheit z.B. mit der Verfrühung der 
TomatenerzeUgung genutzt werden konnte, schwerwiegend beeinträchtigen. 

Eine weitere Gefährdung der marokkanischen Ausfuhren in die EG ist außer
dem in einer zunehmenden Anwendung ~fJ4&'" ~6c1v.,Ä. ... ku."'9-e. ... 

zu sehen. 

Eine Quantifizierung der Konsequenzen, die sich aus den hier diskutierten 
Hypothesen für das marokkanische Exportangebot ergeben, bereitet erhebli
che methodische SChwierigkeiten. Auch mangelt es an Datenmaterial, insbe
sondere zur Berechnung der Angebots- und Nachfrageelastizitäten in der EG 
und in den Beitrittsländern. 

Für frische Tomaten liegen einige entsprechende Anhaltspunkte vor, die in 
einer Untersuchung der Wohlfahrts- und Verteilungseffekte der EG-Erweite
rung bei diesem Marktordnungsprodukt ermittelt wurden20). 

Sie zeigt u.a. in einer unter Status-quo-Bedingungen angestellten Schät
zung, daß durch die Mitgliedschaft von Griechenland, Spanien und Portugal 

19) Vgl. HÖRMANN, D.M. (8), S. 143 f. 
20) Vgl. ALVENSLEBEN, R.v., DRESSLER, H.-G. und D.M. HÖRMANN (2). 
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das Frischmarktangebot der Gemeinschaft um fast 100 % und die Nachfrage 
um 80 % zunehmen. Der auf das Jahr bezogene. Selbstversorgungsgrad würde 
dabei auf über 100 % ansteigen. Saisonal sind diesbezüglich folgende Un
terschiede zu beachten: Während sich von Mai bis September keine wesent
liche Veränderung der Versorgungslage einstellt und dabei die im August 
und September in der Neuner-EG vorhandenen Oberschüsse bestehen bleiben, 
würden im Oktober ebenfalls Oberschüsse und im November eine volle 
Selbstversorgung erreicht. In den Monaten Dezember bis April bliebe zwar 
ein 8edarf für Einfuhren aus Drittländern bestehen, der jedoch weit unter 
dem der Neuner-EG läge. Die hier unter statischen Bedingungen für die 
Nichtmitgliedsländer aufgezeigten Absatzchancen dürften jedoch durch die 
in der Zwöl fer-EG zu erwartende Anbauausweitung empfi ndl ich geschmälert 
werden. 

Die verbleibenden Drittländer lieferten im Durchschnitt von 1975 und 1976 
noch rd. 154.000 t in die EG, von denen 120.000 t auf Marokko, 26.000 t 
auf Rumänien und 8.000 t auf BUlgarien entfielen. Nach der EG-Erweiterung 
konnte sich diese Drittlandsmenge nach. der Berechnung yon zwei Alternati
ven, die von der derzeitig für die Tomaten gültigen Interventions- und 
Referenzpreisperiode ausgehen, wie fOlgt verändern: 

In der ersten, als Hochpreispolitik bezeichneten Alternative wird unter
stellt, daß die Beitrittsländer die Marktordnungspreise für Tomaten in 
voller HÖhe übernehmen und daß die Obern ahme des Interventionspreissy
stems zu einer 5 bzw. 10%igen Anhebung des Grundpreises21 ) führt. Bei 
dieser Annahme würden sich in beiden Fällen die Importe aus den verblei
benden Drittländern mit rd. 84.000 t um rd. 55 % reduzieren. 

In der zweiten, als Niedrigpreispo1itik bezeichneten Alternative wird da
von ausgegangen, daß die Preisangleichung auf einem um 2,5 % verminderten 
Niveau erfolgt. In diesem Beispiel beläuft sich die Einbuße der Drittlän
der auf rd. 50.000 t bzw. auf knapp 1/3 des Mittelwertes ihrer Exporte 
von 1975 und 1976. Dies wäre jedoch mit einer Verminderung der Erzeuger
einkommen in den Ländern der Neuner-EG verbunden. In beiden Fällen würde 
Marokko wegen seines fast 80%igen Antei les an den Lieferungen der ver
bleibenden Drittländer besonders stark betroffen. 

21) Basis zur Berechnung des Ankaufs- bzw. Rücknahmepreises. 
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Die in diesen Beispielen kalkulierten Mengeneinbußen der Dr i tt 1ä oder 
dürften jedoch eher unterschätzt sein, da sie eine Ausweitung der Refe
renzpreisperiode - obgleich am wahrscheinlichsten - nicht berilcksichti
gen. 

Filr die ZitrusfrOchte liegen keine entsprechenden Berechnungen vor. Ihre 
Durchfilhrung ist u.a. auch deshalb problematisch, weil kaum davon auszu
gehen ist, daß die derzeitige StOtzungsregelung, die beim frischen Erzeu
gnis neben der Interventionsregelung auf Beihilfen fOr die Neustrukturie
rung und einer MarkteinfOhrungsprämie beruht, auf die Beitritts 1ä nder 
allgemein angewendet wird22). Die weitere Gestaltung und Anwendung dieser 
Produktionsbeihilfen, aber auch die Höhe des zukOnftigen Referenzpreises 
bedeuten fOr den marokkanischen Zitrusanbau erhebliche Unsicherheiten. 
Allerdings scheint filr ihn die Geführ einer Verdrängung vom Markt der EG 
deutlich geringer a'ü" ti~ den Tomaten zu sein. Dies liegt u.a. an seiner 
weitaus niedrigeren Angebotselastizität, aber auch an der in den Bei
tri tts ländern begrenzteren VerfOgbarkei t gee igneter Produktionsstando r
te23 ). Daneben wirkt sich fOr die marokkani.sche Zitrusproduktion ihre we
niger einseitige Ausrichtung auf den Markt der Gemeinschaft gOnstig aus. 
Markteinbußen in der EG könnten jedoch zu einer größeren Abhängigkeit Ma
rokkos von den Märkten einiger Comecon-Länder fOhren. 

Von den hier angestellten Oberlegungen lassen sich fOr Marokko u.a. die 
folgenden wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen ableiten: 

- wesentlich geringere Deviseneinnahmen und dadurch eine weitere 
Zuspitzung der Zahlungsbilanzprobleme. 

- Reduzierte Steuereinnahmen, welche die Finanzierungsengpässe des 
Staatshaushaltes noch mehr verschärfen. 

- Eine Beeinträchtigung der BemOhungen um eine diversifiziertere 
Exportwirtschaft. 

- Eine verSChlechterte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Allein im Tomatenanbau 
wOrden bei der oben diskutierten EG-Hochpreispolitik schätzungsweise 
50.000 bis 60.000 Beschäftigte aus der Produktion ausscheiden milssen; 
bei der alternativ berechneten Niedrigpreispolitik wären dies ca. 
30.000 bis 40.000 Beschäftigte. Daneben kormnt es im Exportgemilsebau 

22) EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT (6), S. 13. 
23) WOLF, J. (14), S. 365 ff. 
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durch eine weitere Verkürzung der Liefersaison zu einer noch stärke
ren saisonalen Unterbeschäftigung. 

- In vielen kleinbäuerlichen Betrieben, die Gemüse für den Export an
bauen, würde ein teilweiser oder völliger Ausfall dieser Intensiv
kulturen zu einer existenzbedrohenden Einschränkung des Familien
einkommens führen. 

- Die hier kurz umrissenen negativen Beschäftigungs- und Einkommens
effekte würden in den Anbaugebieten die Landflucht beschleunigen. 

- In den großen Betrieben dürfte die Wirtschaftlichkeit der Kulturen 
durch weiter verkürzte Lieferzeiträume und die häufigere Erhebung 
von Ausgleichsabgaben ebenfalls Einbußen erleiden. 

- Die Wettbewerbsfähigkeit Marokkos würde auch unter dem verringerten 
Exportvolumen leiden, da dieses zu einer geringeren Auslastung der 
Sortier- und Packstationen sowie der Lager- und Hafenfacilitäten führt, 
die eigens für diese Industrie errichtet wurden. Dasselbe gilt auch für 
die marokkanische Handelsflotte, die erhebliche Investitionen in ent
sprechende Spezialschiffe und Transportsysteme tätigte. 

Die Exporteinbußen dürften die derzeit starke marokkanische Anbieter
position auch schwächen, weil die O.C.E. dann ihr Konzept einer star
ken vertikalen Integration in die Exportmärkte, aber auch weitere er
folgreiche Marketingaktivitäten vermutlich nicht mehr im gegenwärtigen 
Umfange aufrechterhalten kann. 

Schon allein aus den hier für Marokko unvollständig umrissenen Konsequen
zen wird deutlich, daß eine Beibehaltung oder Ausweitung der EG-Marktor
ganisation für frisches Obst und Gemüse nach der Erweiterung den erklär
ten Zielen der EG-Mittelmeer- und EntwiCklungspolitik noch viel weniger 
als seither entspreChen würde. 

7 Zusammenfassung 

Eines der von der EG-Erweiterung im Bereich des Exportgartenbaues am mei
sten betroffenen Drittländer ist Marokko. Es erzielt gegenwärtig rd. 1/4 
seiner gesamten Exporterlöse aus Lieferungen von frischen und verarbeite
ten Gartenbauerzeugnissen, die je nach Produktgruppe überwiegend oder na
hezu ausschließlich in die EG erfOlgen. Schon allein aus diesem Anteil 
läßt sich die große Bedeutung des hier behandelten Wirtschaftszweiges er-
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kennen, der nicht nur einen entscheidenden Beitrag zu den Deviseneinnah
men leistet, sondern auch einen hohen Beschäftigungseffekt ausweist. 

wegen ihrer einseitigen Ausrichtung auf den Markt der Gemeinschaft ist 
die marokkanische Exportproduktion bereits schon jetzt ei nem st a rken 
Druck der EG-Marktpolitik ausgesetzt. Es ist jedoch zu erwarten, daß die 
Süderweiterung der EG die marokkanischen Exportmöglichkeiten noch viel 
stärker einschränken wird. In welchem Umfange dies eintreffen wird, hängt 
maßgeblich von der weiteren Handhabung der EG-Marktordnung für Obst und 
Gemüse sowie deren Ausgestaltung ab. Ein Abbau der derzeitigen Stabili
sierungs- bzw. Stützungs- und Protektionsmaßnahmen dürfte sowohl bei den 
einzelnen alten Mitgliedsländern der Gemeinschaft als auch bei den Neu
mitgliedern auf erheblichen Widerstand stoßen. Vielmehr muß Marokko eine 
Intensivierung dieser Maßnahmen befürchten. Dies gilt ganz besonders auch 
hinsichtlich der Aufnahme weiterer Produkte in das Interventions- und Re
ferenzpreissystem sowie für eine Verlängerung der Stabilisierungs- und 
SChutzperiode bei Produkten, die diesen Instrumenten der EG-Marktorgani
sation bereits unterliegen. 

Für Marokko, das sich als Entwicklungsland in einer ohnehin schwierigen 
Lage befindet, würden sich hieraus schwerwiegende wirtschaftliche und so
ziale Konsequenzen ergeben, die den erklärten Zielen der EG-Mittelmeer
und Entwicklungspolitik diametral entgegenstehen. 
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Tabelle 1: Anteil der Gartenbauerzeugnisse am wertmäßigen 
Export Marokkos 1) 

1970 I 9 7 2 I 9 7 5 1976 I 9 7 7 1 9 7 8 
Nto DH S "10 DH • M10 DH • Mto DH S Mto OH • "10 DM S 

Exporte, 'ns,,"mt 2 "'tl 100.0 2 952.' 100,0 ~ 231.7 100.0 5 57'.3 100,0 5 851.6 100.0 6 261.0 100.0 

GI",tMI"erz.",,,'ss., '"IgIS. 763.' 30.' 916.' 31.0 915.5 14.7 1083.1 19.' t 159.3 19.8 1 415.' 22.6 
dlvpn -100.0 0100.0 -100,0 -100,0 0100.0 0100.0 
.. Z1trusfnichtl. frisch 357.3 ".8 428.5 46.8 406,4 44,4 593.6 54.8 615.5 53.1 809.5 57.2 
.. I .. dere ObstirUn, frite .. Z} 31.1 4.1 4C.& 4.9 12.2 1.3 13,6 1.3 19.0 1.6 40,8 2.9 
.. GeaJ", frisch 257.' 33.7 261.4 28.5 271.1 2f,6 232.' Zl.5 169.4 14.6 175.4 12,' 
.. Zttrusfnicht., verarbeitet 35.' 4.7 30.1 3.3 18,2 2.0 26.6 2.5 29.' 2.5 51.6 3.7 
.. andere Obst.mn, 

vererbttt.t l} 19.' 2.6 31,0 3.4 38.9 4.2 46.' 4.3 59.5 5.1 '9.6 4.9 

.. Gelalse. werarbettet4) 60.1 7.9 117.3 12,8 168.7 1B.4 164.' 15.2 263.5 22.7 254.0 18,7 

.. lebende Pfl.nlen, .1U11en 
2.1 0.3 3.5 0.4 4.0 0.4 5.6 0.5 3.0 0.3 4.5 0.3 ulICI SChnitt,nin 

1) Wechselkurs. 1n DM/l ON: 1970 0,7260. 1972 O,7040i 1975 0,6283; 1976 0.5283; 1977 O,4881i 1978 0.4688 
2) .inschlte81tch Scha1enfrilchten 

:~ ::~:~=n:g~~~~ ::~:::::!~:~.U::r':!''1;k~:~:~.~r~::~~telD und getr"Ocknet8111 GeniJse seNte Kapern und 011ven, 
ohne trotkene Hulsenfnithte 

Quelle: RoYlurae du ,Marot, ·Statist1quts du comerce eater1eur". 

Tabelle 2: Entwicklung der Exporte von frischem Gemüse und 
Zitrusfrüchten in Marokko - 1 000 t -

Trend in :; Variations-
1972 • 100 1970 - 1978 koeffizient (YK) 

1970 1972 1975 1977 1978 1970 1972 1975 1977 1978 in' I) 

TOllllten. 1.11.-U.5. 88.1 120,7 95.9 88.8 100 137 109 101 _ 4.22) 21.12) 

Tomaten, 15.5.-31.10. 31.' 23.3 16.0 20.7 100 74 51 66 _10.62) 48.72) 

To ..... ten. insgesllllt 139.7 119.5 144.0 111.9 109.5 117 100 121 94 92 • 3,1 14.5 

Kirtoff.'n 65.9 82.9 78.3 49.5 45.9 80 100 95 60 55 - 3.9 19.1 

Zucchtni 9.2 7.9 6.8 4.' 2.5 116 100 BI 56 32 -10.0 18.8 

GeQ;sep.prt ... 4.7 3.6 4.1 2.7 2.0 131 100 114 75 56 - 8.' 13.9 

AuDe"ginen 2.2 1.3 0.7 0.8 0.5 1.9 100 54 62 39 -15.7 33.0 

Gnine Bolln,n 4.8 3.6 I.' 0.' 1.1 133 100 39 11 31 .. 23,1 34.0 

Zwiebeln 7.0 0.7 2.1 0.2 0,4 1000 100 300 29 57 -13.9 104.4 

Art t "hock,n 1.8 1.0 0.2 0.1 0.1 180 100 20 10 10 "34.8 53.6 

Zarus 3). groBfr .• insgesamt 450.5 366.6 412,8 500.5 100 81 92 111 _ 1.02) 14,12) 

Zit,.us3). groBf,. •• EG 262.8 152.0 16'.6 137.8 100 58 63 52 _14.,2) 23.22) 

ZUrus, kl'infr •• insgesamt 130.7 75.2 137.8 161.2 100 60 105 123 1.52) 26.32) 

2itrus, kleinfr •• EG 115.7 63.7 102.9 112.3 100 55 89 97 _ 2,42) 28.02) 

~it .. us. 1nsge51111t 599.9 581,1 "4.8 550,6 661.7 103 100 77 95 114 0.0 14.3 

g ~i;~d!r;;;:'.r der Schätzung bezogen auf du a,.ttl'unetilche Mittel 

3) onn. Zitronen. Pampelmusen und Bitte,.o,..ngen 
Ouelle: ROY.1IIIe du Maroe. "Stattstiques dw connerc ••• te .. ieu"" 
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EG-ERWEITERUNG UND LANDWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
MAROKKOS UND ÄGYPTENS (Korreferat) 

von 

A 1 0 i s Ba sIe r, Völkenrode 

Eine Analyse der Konsequenzen der EG-Erweiterung für die zwei Mittelmeer
länder stößt auf einige methodische Probleme, denn es soll eine zukünfti
ge Entwicklung prognostiziert werden, wobei die für Prognosen generell 
al s Datum angenolllllene Größen (wie etwa das Verhalten der Anbieter und 
Nachfrager insbesondere in den Beitrittsländern) nicht oder nur in unzu
reichendem Maße bekannt sind und die bei ähnlichen Arbeiten generell un
terstellte Konstanz der Wirtschaftspolitik der betroffenen Länder bzw. 
der erweiterten Gemeinschaft im vorliegenden Fall relativ unwahrschein
lich ist. 

Die vorliegenden Beiträge begegnen diesem methodischen Problem in unter
schiedlicher Weise, wie auch deren Thematik nicht ohne weiteres ver
gleichbar ist. HÖRMANN beschränkt seine Analyse über Marokko auf die Aus
wirkungen der EG-Erweiterung für den Gartenbau Marokkos, während OE HAEN/ 
VON BRAUN die Frage der Auswirkungen der EG-Agrarpolitik auf Ägypten 
grundsätzlich anzugehen versuchen und dabei die gesamte Agrar- und Außen
handelspolitik Ägyptens kritisch untersuchen. 

Aus dem Blickpunkt der gegenwärtigen Handelsstruktur der Länder mit der 
EG zeigt sich, daß Marokko wesentlich stärker durch die EG-Erweiterung 
berührt sein wird als Ägypten, da der Anteil der Ausfuhren von frischen 
und verarbeiteten Gartenbauerzeugnissen an dem Gesamtexport 1978 (und 
nach neuesten Angaben auch 1979) mit 23 % wesentlich über jenem Ägyptens 
(7 %) liegt und die marokkanischen Ausfuhren außerdem wesentlich stärker 
auf den EG-Markt ausgerichtet sind als die Ägyptens. Wie stark die Aus
wirkungen sein werden, hängt jedoch, wie beide Beiträge erwähnen, von ei
ner Reihe von Bedingungen ab, die gegenwärtig noch nicht quantifizierbar 
sind. Angesichts des gegenwärtigen Versorgungsgrades in der Gemeinschaft 
und den Beitrittsländern mit mediterranen Produkten spricht vieles für 
die These, daß Marokko und Ägypten mit einer Beschränkung des Zuganges 
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zum EG-Markt _ mit einem Rückgang der Weltmarktpreise dieser Produkte 
rechnen müssen. 

Was den Zugang zum EG-Markt anbetrifft, so bietet das Assoziierungsabkom
men allerdings einen gewissen Schutz für die betroffenen Länder. Will je
doch die EG das gegenwärtige Schutzniveau für ausgewählte mediterrane 
Produkte auch nach der Erweiterung aufrechterhalten, so ist eine Modifi
zierung der Regelungen in den Assoziierungsabkommen unumgänglich. HÖRMANN 
zeigt, daß bei dem zeitlich und produktmäßig abgestuften System des 
Marktzuganges für Obst und Gemüse der Zugang Marokkos zum EG-Markt durch 
die Aufnahme weiterer Produkte in das Interventions- und Referenzpreis
system, die Verlängerung der saisonalen Stabilisierungs- und SChutzperio
den und die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungn relativ wirksam ei nge
schränkt werden kann, ohne das Assozi ierungsabkommen forma I außer Kraft 
zu setzen. 

Als Ausweg böte sich für alle drei Mittelmeerländer der Absatz auf Oritt
landsmärkten an. Aufgrund der verstärkten Konkurrenz ist jedoch die Hypo
these eines Rückganges der Weltmarktpreise, die in beiden Arbeiten aufge
stellt wird, durchaus realistisch, wenngleich auch hier die oben erwähn
ten Unsicherheiten gegeben sind. Für Marokko könnte diese Konkurrenz zu 
erheblichen Markteinbußen führen, da, wie HÖRMANN darstellt, die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit der marokkanischen Erzeugung, etwa von Toma
ten und Frühkartoffeln, durch relativ niedrige Flächenerträge einge
schränkt ist. Auch für Ägypten sind Markteinbußen wahrscheinlich, wenn
gleich Vergleichswerte zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der ägyp
tischen Obst- und Gemüseproduktion dem Beitrag nicht zu entnehmen sind. 

Während sich die Arbeit über Marokko im wesentlichen auf die Analyse der 
gegenwärtigen Handelsstruktur und der Assozi ierungsregelungen sowie auf 
eine darauf aufbauende Einschätzung der Konsesquenzen der Erweiterung auf 
den sens iblen Produktmärkten bei gegebenen Bedingungen beschränkt, geht 
der Beitrag über Ägypten einen Schritt weiter. Er versucht, die landwirt
schaftliche Produktions- und Exportstruktur des Landes unter der Annahme 
ausschließlich marktwirtschaftlicher Regulierungs- und Ausgleichsmecha
nismen zu bestimmen. OE HAEN und VON BRAUN kommen zum Ergebnis, daß der 
Obst- und Gemüsesektor in Ägypten komparative Kostenvorteile insbesondere 
gegenüber Getreide und Milch aufweist und daß sich Ägypten daher unter 
Aufgabe der protektionistischen Maßnahmen auf dem Binnenmarkt schwer-
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punktmäßig auf diese Produkte konzentrieren und diese exportieren sollte. 
Eine solche Tendenz ist seit ein igen Jahren offens ichtl ich auch erkenn
bar. Dieser Wandel der Wirtschaftspolitik verliert jedoch nach Meinung 
der Autoren durch die Süderweiterung der EG wesentliche Impulse, weil die 
potentiellen Einkommens- und Deviseneffekte einer exportorientierten För
derung der Obst- und Gemüseproduktion aufgrund des Rückgangs der Welt
marktpreise im Vergleich zum jetzigen Zustand wesentlich reduziert wer
den. Da eine Prognose der Preisentwicklung gegenwärtig noch zu unsicher 
erscheint, werden hypothetisch Preisrückgänge von 10 %, 30 % und 50 % un
terstellt. Unter Verwendung eines linearen Programmierungsmodells wi rd 
versucht, die Konsequenzen der EG-Erweiterung für Ägypten zu quantifizie
ren. Die Analysemethode ist komparativ-statisch. 

Die Vorgehensweise wirft einige Fragen auf. Erfahrungen zeigen, daß die 
Erfassung der Kosten der einzelnen Produktionsverfahren, die die Grundla
ge der Modellrechnungen bildet, gerade in Entwicklungsländern langwierig 
und kompliziert ist. Auch nach mehreren Wiederholungen der Kostenerfas
sung einzelner Produktionsverfahren ist die Datenbasis mit bedeutenden 
Ungenauigkeiten behaftet, zumal in diesen Ländern starke interregionale 
und interbetriebliche Schwankungen die Regel sind. Für Ägypten mag dieser 
Einwand weniger gravierend sein, da, wie dem Beitrag zu entnehmen ist, 
große Unterschiede in der relativen Vorzüglichkeit einzelner Produktions
verfahren bestehen und Ungenauigkeiten in'den Basisdaten keinen entschei
denden Einfluß auf die Richtung der Endaussage haben. 

Ein anderes Problem besteht in der Zurechenbarkeit der außerbetrieblichen 
Kosten. Die für eine betriebliche Analyse erhobenen Produktionskosten 
werden für ein Entscheidungsmodell zur Setzung sektoraler Prioritäten auf 
nationaler Ebene verwendet. Bei einer solchen Zweckbestimmung müßten auch 
die Kosten für Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Infrastruktur 
der Landwirtschaft berücksichtigt werden, für die der Betrieb keine Nut
zungsgebühr entrichtet. Diese sozialen Kosten stellen für den Einzelbe
trieb externe Erträge dar und können die einzelnen Produktionsverfahren 
in sehr unterschiedlicher Weise begünstigen. Die Nichtberücksichtigung 
dieser Kosten könnte das Ergebnis stark verzerren. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch der Zeitaspekt. Pro
duktionsverfahren können durch die Verbesserung der Infrastruktur und die 
Gewährung einer bestimmten "Ausrei fungszei t" an Effi zienz gewi nnen. Damit 

167 



tritt eine Änderung in der relativen Vorzüglichkeit. im vorliegenden Fal
le zwischen der Getreide- und Milchproduktion einerseits und der Obst
und Gemüseerzeugung anderersei ts. ei n. Es erschei nt daher aus entwi ck
lungspolitischen überlegungen fraglich. ob man ein zu einem bestimmten 
Zeitpunkt gegebenes Kostenverhältnis bedingungslos als Grundlage für eine 
so umfassende und langfristig wirksame Entscheidung nehmen kann. wie die 
der Rücknahme der Produktion von Grundnahrungsmitteln - und damit der 
Vernachlässigung des Sektors - zugunsten der Produktion von landw i rt
schaftlichen Exportprodukten. 

Bei der Frage nach der Anwendbarkeit des Theorems der komparati ven Ko
stenvorteile als Kriterium zur sektoralen Verteilung der Investitionen in 
einem Entwicklungsland können die ihm zugrundeliegenden Bedingungen nicht 
außer Acht bl~iben. So kann ein so begründeter Austauschmechanismus nur 
dann die im Modell vorgegebenen Resultate bringen. wenn beide Handels
partner diesen Steuerungsmechanismus akzeptieren. Auch dürfen keine 
Preisverzerrungen weder auf den lokalen Märkten noch im internationalen 
Handel durch tarifäre und nichttarifäre Maßnahmen und durch die Bindung 
der Wechselkurse der Währungen bestehen. Diese Voraussetzungen sind in 
dem vorllegenden Falle auch nicht annäherungsweise erfüllt. Aus diesen 
Gründen erscheint die Anwendung des Theorems der komparativen Kosten für 
die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung problematisch. Ein Ver
gleich des a4..s~_ Niveaus der Kosten und Angebotspreise Ägyptens mit 
dem der tatSächlichen und potentiellen ausländischen Konkurrenten für das 
~~ Produkt wäre aussagefähiger. denn er gäbe Aufschluß über die Kon
kurrenzsituation des landes. 

Wenn aus diesen wenigen Hinweisen zu den Auswirkungen der EG-Erweiterung 
für ausgewählte südliche Mittelmeerländer eine Erkenntnis gewonnen werden 
kann. dann ist es die. daß einer wissenschaftlich abgesicherten Aussage 
zu dieser Frage im gegenwärtigen Zeitpunkt enge Grenzen gesetzt sind. Es 
lassen sich mehrere plausible Hypothesen und Vermutungen formulieren. Wie 
stark die Auswirkungen der EG-Erweiterung auf das Sozialprodukt. die Be
schäftigung und die Deviensbilanz dieser länder sein werden. ist jedoch 
aufgrund der Unsicherheiten über die Reaktion der Anbieter und der Nach
frage in den Beitrittsländern sowie der wirtschaftspolitischen Instanzen 
der EG ziemlich unsicher. Dies spricht auf den ersten Blick gegen die An
wendung eines linearen Programmierungsmodells. Es muß jedoch berücksich
tigt werden. daß ein solches Instrument quanti tati ve Aussagen erlaubt. 
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die unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den Produktions
verfahren zumindest die Richtung aufzeigt, in der die Entwicklung verlau
fen kann. 

Oie Beiträge werfen ein Licht auf die Risiken, die ein Entwicklungsland 
eingeht, wenn es sich bei der Setzung von Prioritäten für den Auf- und 
Ausbau der Produktionsstruktur in erster Linie an dem Bedarf ausländi
scher Märkte orientiert. Marokko hat dies seit Beginn des 3. Wirtschafts
planes im Jahre 1968 getan und hohe Investitionen zur Förderung der Pro
duktion und Ausfuhr von frischem und verarbeitetem Obst und Gemüse auf 
Kosten der Entwicklung anderer Sektoren vorgenommen. 
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THE EFFECTS ON AGRICULTURE OF PORTUGAL'S ENTRY INTO THE EEC 

von 

Fernando B. Soares, ~iNS 

The Portuguese agricultural sector: a brief review of 
its economic situation 

1.1 Agrarian and market structure 

1.2 Land and labor productivity 

1.3 Inflationary pressures and balance of trade 

2 Portuguese agriculture versus European agriculture: 
selected comparisons 

3 Prospective consequences from Portuguese integration into 
the EEC 

3.1 Price policy and market organizations 

3.2 What if the CAP were immediately applied to Portugal? 

The Portuguese agricultural sector: a brief review of its economic 
situation 

The Portuguese economy has gone trough a very critical period in the re
cent past and still is in deep crisis. 

The problems and their causes are not new but the effects became more 
apparent in the past five years due to a considerable social and politi
cal change starting in 1974. An average annual balance of payments defi
cit of about US$ 1.8 billion during 1975-1978, a rate of unemployment 
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around 10 percent and an estimated 25 percent rate of inflation by the 
end of 1979 are some of the more salient aspects of this crisis. 

The contribution of the agricultural sector ' ) to this situation is not at 
all negligible. Imports of agricultural products made a large contribu
tion to the deficit in the balance of payments. It was also in the agri
cultural sector that inflationary pressures were strongest. 

In the agricultural sector the crisis can be identified with almost com
plete stagnation over the past two decades. This situation is clearly 
shown in Tables. 1.1 an 1.2 where the sharp contrast between the agricul
tural and non-agricultural sectors is also evident. 

Tabie 1.1: Gross Agricultural Product (GAP) and Gross Non-Agricultural 
Product (GNAP) at factor costs and 1963 constant prices 

Year GAP GAP GAP/GNAP 
( 10gescudos2) ) (10gescudos) (%) 

1960 15.9 53.0 23 
1970 18.5 107.6 15 
1971 17.5 116.8 13 
1972 17.6 128.6 12 
1973 18.5 145.1 11 
1974 18.5 148.2 11 
1975 18.1 140.6 11 

Source: PILAR, J. and M.H. FALC~O, 10 and INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTAT1STICA, 3. 

For the entire 1960-1975 period GAP grew at an average rate of 1.1 per
cent, while GNAP registered a growth rate of 6.3 percent. 

1) Taken to include crop, forest and livestock production. 
2) Escudos is the Portuguese monetary unit which is worth about 0.03 DM. 
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Table 1.2: GAP and GNAP average growth rates at 1963 constant 
prices (percent) 

Period GAP GNAP 

1961-65 2.9 7.4 
1966-70 0.9 7.3 
1971-75 -0.4 5.7 

71 -5.4 8.6 
72 0.6 10.1 
73 5.1 12.8 
74 0.0 2.1 
75 -2.2 - 5.1 

Sources: Computed from PILAR. J. and M.H. FALCAO. 10 and INSTITUTO 
NACIONAL OE ESTATtSTICA. 3. 

A comparative analysis of the two main agricultural sub-sectors - agri
culture (crop and livestock production) and forestry - reveals similar 
symptoms of stagnation. For the same 1960-75 period and still at 1963 
prices agriculture grew at 1.0 percent and forestry showed a growth rate 
of 0.9 percent . 

This poor performance has multiple and very often interconnected causes. 
We start by briefly reviewing some among the more important ones. 

1.1 Agrarian and market structure 

The most recent General Inquiry on Agriculture (I.N.E •• 5) was conducted 
in 1968. Although this inquiry dates back twelve years. there are reasons 
to believe that. except for limited areas in the southern regions where 
land reform was enacted in 1975. the results still closely approximate 
the present situation. The most important aspects related to structure 
may be summarized as foliows: 

(i) Low average size of farms (6.1 hectares) 
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(ii) Unequal land distribution (0.6 percent of the total number of 
farms accounting for 45.3 percent of total area, and 59.3 percent 
of the farms with less than 5 hectares accounting for only 17.6 
percent of the area. In addition, farms with less than 0.5 hecta
res account for 23 percent of the total amount of farms) 

(iii) Regional concentration of the "latifundios" (In the southern 
districts of Alentejo and SetQbal farms with more than 1,000 
hectares represented 0.05 percent of the number of farms and 
accounted for 17 percent of the country's agricultural land) 

(iv) High land dispersion in the northern "minifundio" regions (Farms 
in the class-size 0.5-20 hectares represented 73 percent of the 
total number of farms and 37 percent of the total land area, and 
there was an average of 7 separate blocks per farm, with an 
average block size of 0.4 hectares) 

In addition to this very skewed agrarian structure the entrepreneurial 
structure mayaiso be regarded as a contributing factor in explaining 
stagnation. 

For example: 

(i) 72 percent of the farms, representing 30 percent of the total 
area, were predominantly subsistence farms selling less than 
50 percent of their total production 

(ii) 43.3 percent of land was farmed under rental contracts seldom 
offering the minimum stability required for carrying out land and 
technical improvements 

(iii) 45 percent of the farmers were aged 55 or over 

(iv) 44 percent of the farmers were illiterate 

With this agrarian and entrepreneurial structure it is not surprising 
that the agricultural sector has not adopted innovations and responded in 
other ways to an increasing demand for agricultural products. Among the 
entrepreneurs farming more than 20 hectares, only 8.9 percent answered 
affirmatively to the 1968 General Inquiry question: "Did you carry on any 
technical innovation in the last five years?" 
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1.2 Land and labour producti vity 

Another indicator of almost complete stagnati"on in the agricultural sec
tor is the evolution of land and labor producti vity. From Table 1.3 it 
can be concluded that agricultural labor productivity not only does not 
show sustained growth during the period in observation but also stands 
far below that reached by the non-agricultural sector. As to land produc
tivity growth rates are practically inexistent. This is certainly linked 
with the absence of improvements over time in the yields of the more im
portant crops in Portuguese agriculture. Besides illustrating this fact 
Table 1.4 also reveals very low yields if compared (as it will be seen in 
section 2) with other European countries. But the generally low yields 
cannot be attributed solely to a deficient agrarian and entrepreneurial 
structure. The explanation mus,t· also recognize the related inadequate 
production techniques. The use of ferti li zers in Portuguese agriculture 
is weIl below that of EEC countries (see section 2) and in what concerns 

Table 1.'3: Land and labor productivity at 1963 constant prices 

Land productivity Labor productivity 

Year (103 escudos/worker) 
Total (103escudos/hectare) Agr.sector Non -agr. sector 

economy 

1960 2. 1 12.6 29. 1 
1970 2.4 20.6 52.1 
1971 2.3 20.1 56. 1 
1972 2.3 20.9 61.3 
1973 2.4 23.2 68.6 
1974 2.4 23.8 70.0 
1975 2.4 23.7 67.4 

Sources: Table 1.1; PEREIRA. M. and F. ESTACIO. 9; PILAR J. and 
M.H. FALCAO. 10 and INSTITUTO NACIONAL OE ESTATISTICA. 3. 

22.0 
42.1 
45.0 
49.3 
55.6 
57.2 
55.4 

improved seeds. wheat and barley are the only crops for which use can be 
said to be significant - averaging 48 percent and 55 percent of the total 
amount of seed planted. respectively. in recent years. For other crops. 
improved seeds have rarely exceeded 15 percent of total use. 
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Period 

1961-65 
1966-70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Table 1.4: Yields of important crops 

Wheat Rye Barley Oats Maize Rice 
Paddy 

(100 kilograms/Hect~re) 

8.0 5.7 4.9 3.1 11.4 45.i1 
9.2 6.9 5.6 4.2 12.9 45.7 

13.1 7.4 8.1 6.7 13.7 41.8 
11.8 7.3 7.0 5.1 13.3 37.7 
10.2 6.3 6.4 4.8 15.0 46.5 
11.6 6.8 8.0 5.8 13.5 39.7 
13.1 8.5 9.4 7.0 13.3 39.0 
12.9 7.5 8.2 5.9 10.9 43.6 
8.7 5.4 5.9 4.1 12.2 29.6 
7.0 5.8 5.1 3.6 12.2 41.0 

--- ---------, 
Source: INSTITUTO NACIONAL OE ESTATISTICA. 4. 

Potatoes Dry Broad Chick"'! 
beans beans -peas 

95 1.4 4.6 3.2 
104 1.4 5.1 3.6 
122 1.5 6.6 3.5 
102 1.6 6.3 3.7 

91 1.6 5.3 3.7 
100 1.3 6.6 3.2 
84 1.1 6.8 3.8 
79 1.2 6.3 3.6 
96 1.4 5.4 3.2 
94 1.5 5.4 3.7 



1.3 Inflationary pressures and balance of trade 

The above very brief, and necessarily incomplete, analysis of the econo
mic situation of the Portuguese agricultural sector is, nevertheless, 
sufficient to understand why the sector has not been successful either in 
supplying the domestic demand for agricultural products or in competing 
in the international market. Consequently, and as Table 1. 5 clearly 
shows, the inflationary pressures that since 1970 have become more appa
rent for the entire economy were specially strong in the agricultural 
sector. The impact of the poor performance of the agricultural sector in 

Table 1.5: Agricultural and non-agricultural price indexes (1963 = 100) 

Year Agricultural Non-agricultural 

1970 149 123 
1971 163 129 
1972 181 138 
1973 212 149 
1974 245 178 
1975 248 211 
1976 341 239 

Sources: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 3 and 4. 

the international trade balance was also increasingly negative. Wh i le 
during the sixties agricultural exports represented in the average 85 
percent of agricultural imports, from 1970 onwards the agricultural trade 
balance rapidly deteriorates, as it emerges from Table 1.6. 
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2 Portuguese agriculture versus European agriculture: selected 
comparisons 

Before trying the evaluation of the impact on Portuguese agriculture from 
membership in the EEC it is instructive to perform some selected compari-

Table 1.6: Agricultural imports and exports (current prices) 

Year Imports Exports Balance 

(109 escudos) 

1970 9.3 8.0 - 1.3 
1971 10.6 8.3 - 2.3 
1972 12.8 8.5 - 4.3 
1973 17.1 10.7 - 6.4 
1974 26.8 15.7 -11. 1 
1975 25.5 12.4 -13.3 
1976 29.6 13.3 -16.3 
1977 43.3 16.8 -26.5 
1978 45.0 20.4 -24.6 

Source: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATIsTICA, 4. 

sons between the potential new member and both the entire Community and 
those countries within it for which Portuguese agricultural production 
could be seen as a competitor, namely France and Italy. In addition, and 
since I am addressing the German Conference of Agricultural Economists I 
think that the inclusion of the German agriucultural sector in these com
parisons will help the audience in assessing the comparative situation of 
Portuguese agriculture. 

If, in absolute terms, the reality described in section 1 was sufficient
ly informati ve about the backwardness of Portuguese agri culture, I am 
afraid that I have to anticipate that a comparative analysis with Euro
pean agriculture makes the picture even darker. To start with the agra
rian structure, Table 2.1 reveals that, while in the Community as a whole 
the majority of farms and area farmed corresponds to the three interme
diate class-size groups rangig from 5 to 50 hectares, in Portugal the 
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Table 2.1: ~umber and area of farms with 1 or more hectares 
(in percent of total number and total areal 

Germany France Italy EUR 9 
Number Area Number Area Number Area Number Area 

< 5 34.5 6.4 20.5 2.3 68.2 21.4 41.9 6.2 
< 10 19.8 10.4 15.3 4.6 17.5 15.9 17.4 7.3 
< 20 23.4 24.7 22.7 13.5 8.4 14.9 17.6 14.7 
< 50 19.5 41.7 29.9 38.1 4.1 15.7 16.8 29.9 

> 50 2.9 16.7 11.6 41.5 1.8 32.0 6.3 41.9 

3) the percentages refer to the class-size 1-4 ha and 4-20 ha 

Portugal 
Number Area 

63.63) 12.73) 

30.93) 24.43) 

3.6 10.4 
1.9 52.5 

Sources: EUROPEAN COMMUNITY COMMISSION, 1 and INSTITUTO NACIONAL OE ESTATISTICA, 5. 

Tabele 2.2: Yields for cereals (100 kg/ha) 

~ountry Wheat Barley Oats ~laize 

1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

~.Germany 41. 1 44.9 49.2 37.4 42.2 43.8 29.8 34.6 41.0 46.8 54.0 50.4 
rance 38.2 43.8 47.1 30.2 35.4 38.2 21.8 30.0 30.5 40.6 53.0 : 

taly 32.6 28.9 30.4 26.5 23.0 26.9 17.3 15.4 19.1 58.6 65.7 : 

UR 9 38. 1 41.5 44.9 33.6 40.1 41.5 26.3 31.8 35.2 47.8 57.4 : 

Portugal 12.9 8.7 7.0 8.2 5.9 5.1 5.9 4.1 3.6 10.9 12.2 12.2 

Sources: EUROPEAN COMMUNITY COMMISSION, 1 and INSTITUTO NACIONAL OE ESTATfsTICA, 4. 

Rice 
1976 1977 1978 

- - -
32.2 28.3 33.3 I 

38.8 31.3 44.2 
38.5 30.5 43.6 
43.6 29.6 41.0 



situation is exactly the opposite. 80th Germany and France follow the 
Community pattern and only Italy is closer to the Portuguese situation 
without, however, showing such an unequal land distribution. To have 
agricultural production based upon very small or very large farms turns 
out to be one mai n reason for the very poor performance of Portuguese 
agriculture. In the first case the economic dimension prevents the farmer 
from adopting the modernized technology required for a more productive 
land use. Very small farmers do not have the financial capacity to use 
the appropriate inputs like fertilizers, improved seeds and modern equip
ment, thus carrying on only what could be better called "subsistence far
ming". In the second case, very large farms tend to follow extensive pat
terns of production that lead to low land productivity levels. The end 
result is perfectly illustrated in Tables 2.2 and 2.3. Yields for ce
reals, wine and potatoes are far below European levels and don't even 
stand the comparison with Italy, a country with very similar ecological 

Table 2.3: Yields for wine and potatoes 

Wine (hl/ha) Potatoes (100kg/ha) 
75/76 76/77 77/78 75/76 76/77 77 /7E 

W.Germany 107.2 103.6 128.6 236 284 296 
France 63.9 61. 2 45.4 154 262 271 
Italy 63.3 59.0 57.4 170 166 162 
EUR 9 60.9 61.7 54.2 210 271 292 
Portugal 24.4 17.3 16.8 79 96 94 

Sources: EUROPEAN COMMUNITY COMMISSION, 1 and INSTITUTO NACIONAL OE 
ESTATISTICA, 4. 

conditions. Rice is the only exception with a straightforward explana
tion: the bulk of Portuguese rice production takes place in well-dimen
sioned farms using modernized techniques. 

For boy i ne and swi ne producti on the compari son i s less unfavorab le to 
Portugal judging from figures in Table 2.4. This result is certainly in
fluenced by the fact that swine production in Portugal has recently evol
ved towards an increasingly industrial activity thus following the gene
ral European pattern. 
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As already mentioned in Section 1 fertilizer use in Portuguese agricultu
re stands far below that observed in the Community. A look at Table 2.5 
not only confirms that statement but also shows how dramatically lower is 
fertilizer's use in Portuguese agriculture. If in addition we realize 
that in Portugal arable land accounts for 75 percent of total agricbltu
ral land while this percentage is 57, 53, 52 and 50, respectively, in 
west Germany, France, Italy and in the EEC as a whole, we have a better 

Table 2.4: Average weight for bovine and sine slaughtered (kg/carcass) 

Bovine Swine 

1976 1977 1978 1976 1977 1978 

~.Germany 284 289 293 88 85 85 
rance 308 313 317 88 88 88 
taly 255 257 259 97 99 100 
UR 9 274 278 282 82 81 82 

Portugal 218 227 211 65 68 66 

Sources: EUROPEAN COMMUNITY COMMISSION, 1 and INSTITUTO NACIONAL 
OE ESTAT!STICA, 4. 

Table 2.5: Fertilizers use (kg/ha of agricultural land) 

Nitrogen(N) Phosphorus(P205) Potassium(K20) 
1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

rJ.Germany 83 90 93 69 66 59 87 88 83 
rance 57 48 53 67 53 51 56 43 41 
taly 39 38 41 27 21 28 16 13 16 
UR 9 60 58 63 50 41 41 48 40 38 

Portugal 26 23 31 14 13 17 6 5 7 

Source: LOB~O, 7. 

insight on the second main reason for the low productivity observed for 
the Portuguese agricultural sector. It is not only a matter of unsuited 
agrarian structure or obsolete production techniques. Portugal is devo
ting to annual crops, land which certainly has capacity only for forest 
production or, at most, for permanent pasture. 
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A final comparison relating to volume of Portuguese agricultural produc
tion with total production in the EEC, illustrates the more than modest 
increment that Portuguese production would represent in an enlarged Com
munity. Table 2.6 clearly indicates that unlike Spain, Portugal's member
ship will not significantly increase the Community's total agricultural 
production. Only tomatoes for processing, wine and maybe olive-oil could 
cause same problems. On the other hand, Portuguese rice production would 
not cause an excess supply due to the fact that the Community has a defi
cit for this commodity. 

After this short comparative analysis with European agriculture it is 
time to assess the impact on Portuguese agriculture resultant from mem
bership in the EEC. 

Table 2.6: Portuguese production in percentage of EEC total production 
(1974 - 1976) 

Commodity Production (%) 

Wheat 1.6 to 1.7 
Oats 1.3 11 1.6 
Maize 3.2 11 3.5 
Rice 11.3 11 15.7 
Beef 1.2 11 1.6 
Pork 0.8 11 1.2 
Lamb 8.3 11 9.0 
Poultry 3.2 11 3.3 
Eggs 1.2 11 1.3 
Cow milk 0.7 11 0.9 
Potatoes 2.7 11 3.0 
Apples 2.0 11 2.2 
Pears 2.6 11 2.7 
Peaches 4. 1 11 5.2 
Citrus 5.2 11 5.7 
Olive oil 8.2 11 11.4 
Wine 5.5 11 8.1 
Tomatoes for processing 24.4 11 40.9 
Sugar 0.0 
Tobacco 0.0 

Source: LOBÄO, 7. 
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3 Prospeetive eonseguenees from Portuguese integration into the EEC 

To the best of my knowledge there are very few published studies dealing 
with this problem. 

The most eomplete one is that of LOBAO, 7 and even though it has t he 
strong limitation of being a partial analysis on a eommodity by eommodity 
basis. The analysis that follows does neeessarily refleet this shortage 
of available studies. 

3.1 Priee poliey and market organizations 

The present Portuguese agrieultural priee poliey and market organizations 
are in many and signifieant ways different from those emerging from the 
Common Agrieultural Poliey (CAP). While for some produets the eompetitive 
market model prevails, for others, priee is not the result of market for
ees and is rather exogenously predetermined by eentral authorities. This 
is for instanee the ease of the wheat market where there is a marketing 
board that establishes a fixed priee and is the only buyer in the market. 
This type of monopsony market is also the ease for eow milk in those re
gions where eooperatives do exist. There, eooperatives or their federa
tions are also the only allowed buyer for milk produetion. 

On the international trade side, imports of food produets eonstitute a 
monopoly of the marketing boards that were designed to regulate eaeh pro
duct market. 

Another important difference regards produetion subsidies. Fertilizers 
and diesel-fuel are at present heavily subsidized in Portugal, while as 
it is well-known, they are strietly forbidden in the Treaty of Rome. 

But the gap between market organizations in Portugal and in the EEC is 
wider. The laek of a farm aeeounting network system3) prevents aeeurate 
knowledge of production costs neeesssary to antieipate any eonsistent 
priee poliey or evaluate supply response both at national and regional 
levels. The rather limited availability of cold storage, slaughter house 
and other storage facilities is an important bottleneck for market re-

3) The first ste~s to implement a RICA type system in Portugal were 
taken only a few months ago. 

183 



gulation and price stability. Limited application of normalization and 
quality control rules is another problem calling for rapid solution. 

From the above considerations it is not difficult to conclude that sound 
reformulation of the present Portuguese institutional framework is needed 
before it will be able to implement the CAP. Existing marketing boards 
may constitute a starting point for basing market intervention actions 
but their organization and goals have to be substantially modified. The 
reforms invol ved cannot be achieved overnight but rather need. in my 
opinion. a non-negligible transitional period before Portugal is able to 
assume full membership in the EEC. 

3.2 What if the CAP were immediately applied to Portugal? 

Until now. and very likely in the near future despite the growing calls 
for its reformulation. the CAP has been predominantly a price policy. So 
being a first approach to the impact that integration into the EEC would 
have on Portuguese agriculture can be obtained by comparing Portugal and 
EEC producer and institutional prices. This is done in Table 3.1 where 
the price ratios for the more important commodities are shown. 

Up to 74/75 Portuguese producer's prices were. in many cases. greater or 
equal to EEC institutional prices. But from 75/76 on there is a trend for 
Portuguese prices to fall below EEC prices. This is simply because in the 
more recent period Portuguese currency went through a devaluation process 
at a higher pace than the growth of producer's prices. One would be temp
ted to jump to the conclusion that the implementation of the EEC price 
system would be favorable for Portuguese producers. Personally. however. 
I don't think this would be possible in the short run. Significant in
crements in producer's prices would speed up the already high Portuguese 
rate of inflation with dramatic effects on consumer's welfare. What Por
tugal will necessarily do to avoid this problem is to adopt "green taxes" 
and "monetary compensatory amounts" i f the devaluation of the "escudo" is 
not reduced in the next few years. 
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Table 3.1: Portugal/EEC price ratios for important commodities 

I 
Portuguese producer's price 

= 
EEC insitutional price 

Commodity 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 

Soft wheat 1. 10 1.04 1. 04 1. 00 0.72 0.76 
Hard wheat 0.98 0.89 0.59 0.63 0.45 0.57 
Barley 0.82 0.95 0.99 0.84 0.67 1.09 
Maize 0.91 0.92 1. 19 1. 19 0.91 0.90 
Rice 0.88 0.77 0.90 0.71 0.69 
Cow milk 1. 16 1. 10 1. 10 1.23 0.99 1. 05 
Beef 1. 14 1.05 0.99 0.92 0.86 1. 02 
Pork 1.06 1.16 1. 07 1.35 1.08 
Red wine 1.32 1.22 0.80 0.94 0.92 0.93 
White wine 1.39 1.25 0.74 0.94 0.92 0.94 
Olive oil 0.63 0.74 1. 03 0.83 0.72 0.73 

Source: LOBÄO, 7. 

In his work LOB~O, 7, went a bit further and tried to evaluate the impact 
that the adoption of the Common price policy would have on some macroeco
nomic aggregates, namely domestic supply and demand of agricultural pro
ducts, agricultural imports, balance of payments deficit, and producer's 
and consumer's welfare. To do so he used a demand-supply model for each 
product following the known methodology proposed by JOSLING, 6, to ana
lyse the welfare effects of price changes. Because the estimated quanti
tative effects are still provisional the author reports only the direc
tion the different economic aggregates would foliowas a result of Portu
guese integration into the EEC. Table 3.2 shows the results of the ana
lysis which lead to the following main conclusions: 

(i) domestic supply would not be significantly modified due to the 
generally low short-run supply ealsticities of the commodities 
included in the analysis; 

(ii) domestic demand, on the contrary, would suffer a reduction, not 
only due to higher prices but also to the elimination of consump
tion subsidies that are at present particularly high, for instance 
for beef and cow milk; 
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Soft wheat 
Hard wheat 
Maize 
Rye 
Barley 
Rice 
Beef 
Park 
Cow milk 
Olive oil 

Table 3.2: Change in same economic aggregates due to 
the adoption of EEC institutional prices 
(study period: 77 and 78) 

+ increase decrease n : no change 

Domestic Domestic Imports Balance of Producer's 
supply demand payments surplus 

deficit 

n + 

+ + 

+ + + 

+ + 
n n n 

+ + 

n + + 

n + + + 

n + + + 

Source: LOBAO. 7. 

Consumer's 
surplus 

+ 

+ 



(iii) the reduction in consumption would consequently translate into 
a reduction in agricultural imports; 

(iv) this reduction in imports would not fully translate into a reduc
tion in the balance of payments deficit either because Portugal 
would have to import from the EEC at higher prices than in the 
international market or pay the FEOGA the correspondent levies for 
international market imports; 

(v) producers would experience an increase in their surplus while con
sumers would be the big losers due to sizeable reduction in their 
surplus. 

These conclusions enable us to anticipate that even if the insitutional 
framework were available to take over EEC rnarket organizations. Portu
guese agriculture problems could not be solved by adopting the common 
agricultural price policy. simply because they are above all structural 
problems. In this regard one cannot rely upon the use of FEOGA funds in 
the sense that. as LOBAO. 7. estimated in the same study. these would 
cancel out with Portuguese contributions in terms of import levies. 

The only way out for Portugal to integrate into the EEC without serious 
disruption in its agriculture and economy as a whole seems to be. to
gether with an extended transitional period. the creation of a special 
help fund in the line of arecent decision of the EEC Council of Mini
sters. 
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MöGLICHE AUSWIRKUNGEN DES EG-BEITRITTS AUF "DIE 
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4 

5 

Die spanische Agrarpolitik 

Die Auswirkungen des spanischen Beitritts zur Gemeinschaft 
auf seine Landwirtschaft 

1 Die Stellung der Landwirtschaft in der spanischen Volkswirtschaft 

(1) Von den drei mediterranen Beitrittskandidaten hat Spanien die am mei
sten entwickelte Volkswirtschaft. das Bruttoinlandsprodukt erreicht al
lerdings nur "die Hälfte des Durchschnitts der EG und ist in etwa dem Ir
lands gleich. Noch immer arbeiten fast ein Fünftel der Beschäftigten in 
der Landwi rtschaft. Deren Produkti vi tät machte im vergangenen Jahrzehnt 
deutliche Fortschritte. erreichte aber noch nicht einmal 40 % des Gemein
schaftsdurchschnitts. 
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(2) Das spanische Außenhandelsdefizit ist wesentlich größer als das der 
Gemeinschaft, obgleich es sich infolge eines proportional stärkeren Ex
portes an Industrieerzeugnissen schneller verminderte. Der Antei I von 
Agrarerzeugnissen an den Einfuhren Spaniens ist geringer als an den Aus
fuhren, wo er mit 19 % fast das Doppelte des Gemeinschaftsdurchschnitts 
aufweist. Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist das Bilanzdefizit et
was kleiner als beim gesamten Außenhandel, aber mit rd. 23 % noch sehr 
groß. 

(3) Die Inflationsrate ist in Spanien größer als in der Gemeinschaft und 
nahm vor. allem seit. 1974 kräftig zu (1977: 260 % gegenüber 1970: 100 %). 

Aufwertungstendenzen der Peseta waren nur von kurzer Dauer, im allgemei
nen zeigt die spanische Währung deutliche Abwertung. Die Arbeitslosigkeit 
nahm drastisch zu. Auch in der Landwirtschaft gibt es Arbeitslose. 1978 
waren es fast 103.00ö,dävon allein 90.000 Landarbeiter in der südlichen 
Region Andalusien. 

(4) Am privaten Verbrauch ist der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabak mit 35 % (Gemeinschaft 25 %) noch relativ hoch, wenn
gleich niedriger als in Irland (42 %). Er geht nur langsam zurück, da die 
jährliche Veränderungsrate geringer als im Durchschnitt in der Gemein
schaft ist. 

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln weicht nur bei einigen Erzeug
nissen von den Durchschnitts- oder Extremwerten in der Gemeinschaft ab. 

(5) Der Beitritt Spaniens wird auf die Gemeinschaft einen weitaus stär
keren Einfluß haben als der Griechenlands und Portugals, da Spaniens Po
tential nicht nur das Doppelte dieser beiden Länder ausmacht, sondern 
weil Spanien hinsichtlich der Fläche das zweitgrößte Land der EG sein 
wird (nach Frankreich). Nach der Zahl der Arbeitskräfte und der land
wirtschaftlichen Betriebe wird es sogar die erste Stelle einnehmen. 

Bedingt durch seine geographische Lage und geologische Formation weist es 
krassere regionale Unterschiede in den natürlichen Produktionsbedingungen 
auf als die übrigen Anrainerstaaten des Mittelmeers: Spanien ist nach der 
Schweiz das gebirgigste Land Europas. Mit einem groben Raster erkennt man 
mindestens 3 Zonen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzbarke i t: 
den relativ feuchten Gürtel entlang der Nordküste, von Galizien bis zu 
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den pyrenäen; die durch Kontinentalklima charakterisierte Hochebene der 
Mancha (über 600 m über NN); und die ariden Vorgebirgsregionen am Mittel
meer sowie im Süden (Andalusien und Estremadura). Die zu Spanien gehören
den Gruppen der kanarischen Inseln und der Baleraren weisen gemäßigtes 
Klima auf und sind Teile der wenigen Regionen Spaniens ohne Frosttage. 

Die regionalen Unterschiede sind aber nicht nur durch die natürlichen 
Produktionsbedingungen geprägt, sondern auch durch die historische und 
wirtschaftliche EntwiCklung. Deshalb sind in Spanien die strukturelle 
Ausgangslage und die ökonomischen Ergebnisse von größeren Extremwerten 
gekennzeichnet: der Anteil der extrem kleinen Betriebe ist besonders groß 
(fast 60 % der Betriebe bewirtschaften nur 1 bis 5 ha und 11 % der gesam
ten LN; mit 900.000 ist die Zahl der Betriebe unter 1 ha ebenfalls noch 
sehr bedeutend). Die Mehrzahl dieser Betriebe liegt im Norden des Landes 
und an den Küsten des Mittelmeeres. Im Süden überwiegen Großbet riebe 
(4,3 % der Betriebe verfügen über mehr als 50 ha LN und 46 % der gesamten 
LN). Mit einem Gefälle von 1:10 sind in Spanien auch die regionalen Ein
kommensu~terschiede (landwirtschaftliche Endproduktion je Betrieb) weit
aus größer als in der Gemeinschaft und sogar in Italien. Eine Beurteilung 
der spanischen Landwirtschaft darf diese regionalen Unterschiede nicht 
außer Betracht lassen. 

2 Die landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren 

2.1 Die Arbeitskräfte 

(6) Die spanische Statistik weist 2,7 Millionen in der Landwirtschaft Be
sChäftigte aus, davon 1,9 Millionen Betriebsleiter. Im Gegensatz zu den 
übrigen Mitgliedstaaten nimmt die Zahl der Lohnarbeiter zu, die teils in 
den großen Betrieben des Südens, teils als Wanderarbeitnehmer beschäftigt 
sind. Zur Bekämpfung der besonders in Anda.1usien großen Arbeitslosigkeit 
hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, mit denen sie als intensivierbar 
eingestufte Großbetriebe, die extensiv bewirtschaftet werden, zwingen 
kann, die Erzeugung besonders über den Anbau von Baumwolle und Mais zu 
intensivieren und mehr Lohnarbeitskräfte einzustellen. 

(7) Der Anteil von landwirtschaftlichen BeSChäftigten mit Facharbeiter
ausbildung ist noch sehr gering. Allerdings wurde seit einigen Jahren ein 
intensives Beratungsnetz aufgebaut, dem der amerikanische extension ser-

191 



vice als Modell diente. Auch gibt es ein Buchführungsnetz, dessen Ausbau 
rasche Fortschritte macht. 

Der Anteil der Betriebsleiter über 65 Jahre liegt deutl ich über dem in 
der Gemeinschaft festgestellten, der Anteil der unter 35-jährigen darun
ter. 48 % sind Nebenerwerbslandwirte (der Anteil der Unterbeschäftigten 
ist nicht feststellbar). 

Damit wären relativ günstige Ausgangspositionen für die notwendige Struk
turverbesserung gegeben, sofern alternative Arbeitsplätze und Sozialmaß
nahmen geschaffen würden, die die Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätig
keit erreichtern. Das neu geschaffene Ministerium für regionale Entwick
lung fördert zusammen mit dem Ministerium für Landwirtschaft Projekte 
vornehmlich in Agrargebieten, die die Erzeugung und Verarbeitung von 
landwi rtschaftli chen ·PrOeukten betreffen, um damit auch die Landflucht zu 
bremsen. Aber gemessen am Bedarf reichen diese Anstrengungen noch nicht 
aus. 

2.2 Der Boden 

(8) Mit dem Beitritt Spaniens wird sich die landwirtschaftliche Nutz
fläche um 27 Mio. ha, d.h. um 27 % vergrößern. Dazu kommen noch 4 Mio. ha 
extensi ve Weiden und 11 Mio. ha Forsten. Die Auftei I ung der Nutzfläche 
unterschiedet sich wesentlich von der der Gemeinschaft, weil in Spanien 
Dauerkulturen und Brachflächen einen um ei n Viel faches größeren Anteil 
einnehmen. In vielen Großbetrieben des Südens ist die Brache Teil der ex
tensiven Fruchtfolge (Getreide und Trockenhülsenfrüchte). Dadurch werden 
vermutlich rund 3,5 Mio. ha der insgesamt 5,3 Mio. ha Brachfläche gebun
den. Mit etwa 10 % der LN ist der Anteil der bewässerten Flächen in Spa
nien geringer als in Portugal und Griechenland. Vpn den insgesamt 2,9 
Mio. ha bewässerter LN dienen mehr als ein Viertel dem Getreideanbau 
(Mais, Weizen, Gerste). Für eine weitere Ausdehnung der Bewässerungsflä
chen sehen die spani schen Behörden die Bodenqual ität als begrenzenden 
Faktor an. Danach sind noch ungefähr 1 Mio. ha als bewässerungsfähig ge
eignet. 

Mi t etwa 30.000 ha LN ist in Spanien heute schon der Anbau unter Glas 
oder Folie relativ bedeutend und wird hauptsächlich in den Regionen Le
vante, Ostandalusien und auf den kanarischen Inseln bei der Erzeugung von 
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Gemüse und in den Provinzen Barcelona und Valencia für den Anbau von Blu
men angewendet. 

2.3 Das Kapital 

(9) Die Kapitalausstattung der spanischen Landwirtschaft liegt weit unter 
dem Gemeinschaftsdurchschnitt, was nicht zuletzt auf die geringe Produk
ti vi tät zurückzuführen ist. Der Mechani sierungsgrad, die Verwendung von 
Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln erreichen bei weitem nicht das 
Niveau der Gemeinschaft. Wenngleich die extensive Bodennutzung in den 
Großbetrieben und die Nutzung der natürlichen Standortbedingungen in vie
len kleinen intensiv bewirtschafteten Betrieben die Anschaffung von mehr 
Maschinen nicht notwendig erscheinen lassen, so könnte eine bessere Aus
stattung mit Investitions- und Betriebskapital besonders in den meisten 
Provinzen des Nordens und der Mancha die Rentabilität der Betriebe ent
scheidend verbessern. Industrialisierte Produktionsverfahren in Koopera
tion mit der Futtermittelindustrie sind in der Geflügelhaltung heute 
schon weit verbreitet und finden immer mehr Eingang in der Schweinehal
tung. 

3 Die landwirtschaftliche Produktion und der spanische Außenhandel mit 
Agrarerzeugnissen 

(10) Entsprechend der geographischen Lage und dem wirtschaftl ichen Ent
wi ckl ungsstand überwiegt inder spani schen Landwi rtschaft die Erzeugung 
von pflanzlichen Produkten, die 58 % der Endproduktion bestreiten (EUR 9 
32 %, Italien 59 %). Die Auf teilung auf die verschiedenen Erzeugnisgrup
pen ähnelt der Italiens: unter den pflanzlichen Erzeugnissen liegen Obst 
und Gemüse mit fast 25 % an der Spitze gefolgt von Getreide mit fast 
10 %. Bei den tierischen Erzeugnissen hat Fleisch mit beinahe 25 % den 
größten Anteil, während Milch mit 9 % nicht einmal die Hälfte des Gemein
schaftsdurchschnitts erreicht. 

(11) Diese Auf teilung der Endproduktion schlägt sich in gewisser Weise im 
Selbstversorgungsgrad Spaniens nieder: überschüsse nennenswerten Umfangs 
werden nur bei pflanzlichen Erzeugnissen für den menschlichen Verzehr er
zielt, während di~,Versorgung, mi t tieri schen Erzeugni ssen wesentl ich von 
Importen abhängt. 
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Die Importe von tierischen Erzeugnissen gingen zwischen 1968 und 1977 an 
den Gesamteinfuhren von Agrarerzeugnissen von 18 % auf 9 % zurück, dafür 
nahmen aber die Einfuhren an Futtergetreide und Eiweißfuttermitteln von 
41 % auf 48 % zu. Infolgedessen wie auch aufgrund von relativ großen Men
gen an importierten oder eigengezogenen Hochleistungstieren nahm der spa
ni-sche Tierbestand schnell zu (jährl iche Zuwachsrate zwischen 1967 und 
1977 bei Geflügel 6,2 %, Schweinen 3,3 %, Rinder 1,3 %). 

Im Rinderbestand hat relativ schnell eine Umorientierung von Fleisch- zu 
Milchrassen stattgefunden, allerdings sind die regionalen Unterschiede in 
der Milchleistung sehr groß (je Kuh und Jahr 0 Spanien 2.745 Liter; Ex
tremwerte 1.113 Liter in Orense (Galizien) bis 7.000 Liter in Madrid und 
in Tarragona). Die Milcherzeugung ist im ganzen Land verbreitet, aber be
sonders in den Regionen des Nordens und des Zentrums konzentriert, wo 
zwei Drittel des nationalen MilChkuhbestandes gehalten werden. 

(12) Die Gemeinschaft ist schon heute ein wichtiger Außenhandelspartner 
Spaniens bei Agrarerzeugnissen und Nahrungsmitteln. Sie importiert Waren 
zu einem Wert, der den ihrer Exporte nach Spanien um mehr als das Vier
fache übersteigt. Von allen spanischen Exporten der Güter des Anhangs II 
zum Vertrag gehen 60 % in die Gemeinschaft. Demgegenüber ist der Anteil 
der Gemeinschaft an den spanischen Einfuhren mit rd. 70 % nur bei Milch
produkten, Eiern und Honig von Bedeutung, es handelt sich hauptsächlich 
um Milchpulver und Käse. Daß die Gemeinschaft bei allen übrigen Erzeug
nissen kaum eine Rolle spielt, geht schon daraus hervor, daß ihr Anteil 
an den Gesamteinfuhren von Erzeugni ssen des Anhangs II zum Vertrag nur 
11 % ausmacht. Hauptlieferanten Spaniens sind Nord- und Südamerika. 

4 Die spanische Agrarpolitik 

(13) Die spanische Agrarpolitik stützt sich auf eine Markt- und Preispo
litik, deren Hauptmerkmale Preisstützungsmechanismen und ein verhältnis
mäßig starker Außenschutz für Konkurrenzprodukte sind. Mit Ausnahme von 
Obst und Gemüse (frisch und verarbeitet) bestehen für fast alle wichtigen 
Erzeugnisse (65 % der Endproduktion) Preissysteme und Interventionsmecha
nismen für den Binnenmarkt. Der Außenhandel wird bei den meisten Erzeug
nissen über staatliche Organe abgewickelt. Für Weizen besteht Staatsmono
pol. 
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Diese Struktur des staatlichen Eingriffs in den Markt erlaubt die Anwen

dung gespaltener Preise: die Preise für spanische Erzeugnisse liegen über 
Weltmarktniveau, eingeführte Ware wird aber zu Weltmarktpreisen gehan
delt. Ein solches System wird vor allem bei Weizen, Mais und Milchpulver 
angewendet. Sofern in Spanien eingeführte ölsaaten und -früchte zu Ölku

chen verarbeitet werden, sind die Ölmühlen verpflichtet, bestimmte Mengen 
an Pflanzenöl zu exportieren. Auf diese Weise kann in Spanien ein Ver
hältnis der Preise von anderen pflanzlichen Ölen zu Olivenöl von 1:1,5 
aufrecht erhalten werden, während dieses Verhältnis in der Gemeinschaft 

1:2,5 beträgt. Neben Preisen auf der Erzeuger- oder Marktebene setzt der 

Staat auch für die wichtigsten Grundnahrungsmittel Verbraucherpre i se 
fest. 

(14) Ein Vergleich der institutionellen Preise zeigt, daß im Verhältnis 
zu den Gemeinschaftspreisen in Spanien die Preise für Weichweizen und 
Langkornreis etwa gleich sind, für Mais, Milch, Butter, Zuckerrüben, Ta

bak, Rotwein, Schweine- und Rindfleisch um 5 - 15 % darüber liegen. Für 
die übrigen Erzeugnisse sind die spanischen Preise unter Gemeinschafts

ni veau, besonders ausgeprägt bei 01 i venöl. Die Marktprei se für Obst und 
Gemüse liegen um 30 % bis 50 % unter denen der Gemeinschaft. 

Die institutionellen Preise werden jährlich, vor Beginn der Kampagne 
festgesetzt. Gemäß der Zielsetzung des Vertrages von Moncloa, der im Ok
tober 1977 von allen spanischen politisch relevanten Gruppen geschlossen 

worden war, sollen die Preise so festgesetzt werden, daß die Einkommens
parität zwischen der Landwirtschaft und den übrigen Beschäftigten sich 

nicht verschlechtert. Sie 1 iegt bei 37 % und soll nach Mögl ichkeit auf 

40 % angehoben werden. Obgleich der Vertrag nur ein Jahr galt, wurden 
seine Ziel-Mittelkombinationen weitergeführt. 

Seit 1979/80 versucht die spanische Regierung, eine Anpassung an das 
"EG-Niveau vor allem bei Hochpreisprodukten durchzusetzen. So lag die 
Steigerungsrate des Milchpreises unter der Durchschnittsrate für die 
Mehrzahl der Produkte (+ 12,5 %). 

(15) In den übrigen Bereichen der Agrarpolitik werden Anstrengungen zur 
Strukturverbesserung unternommen. Seit einiger Zeit läuft ein Programm, 
das entsprechend dem französischen Modell die gemeinsame Erzeugung meh
rerer Betriebe' fördert und bisher vor allem regional begrenzt im Obst-
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und Gemiiseanbau relaisiert wurde. Die öffentliche Hand spielt eine we
sentliche Rolle bei der Regionalentwicklung, bei Bodenverbesserungsmaß
nahmen , in Forschung, Beratung und Ausbi ldung. Auch die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung sind wesentliche Ziele. In 
einem umfangreichen Regierungsprogramm, das der derzeitige Minister im 
Juni 1979 dem spanischen Parlament unterbreitete, stehen Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung der Landwirtschaft sowie des agroalimentären Sektors 
im Vordergrund. Sie sollen vor allem den Beitritt Spaniens zur Gemein
schaft erleichtern. 

5 Die Auswirkungen des spanischen Beitritts zur Gemeinschaft auf seine 
Landwirtschaft 

(16) Die fOlgenden überlegungen wurden unter der Hypothese angestellt, 
daß zum Zeitpunkt des Beitritts Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaf
ten die Ziel-Mittelkombinationen der gemeinsamen Agrarpolitik nicht geän
dert würden. Solche überlegungen können auch nur mit großen Vorbehalten 
gemacht werden, da die Erfahrungen aus der ersten Erweiterung der Gemein
schaft im Jahr 1973 lehren, daß der Beitritt die gesamte Volkswirtschaft 
beeinflußt. Bei der zunehmenden Verflechtung der Landwirtschaft mit den 
übrigen Sektoren im Beitrittsland werden intersektorale Interdependenzen 
wirksam, deren Ausmaß nach dem heutigen Stand des Wissens kaum vorherge
sehen werden kann. Diese Feststell ung wird noch dadurch unterstrichen, 
daß die Verhandlungen mit Spanien über den Bereich Landwirtschaft noch 
nicht begonnen haben, offizielle Stellungnahmen von spanischer Seite also 
noch nicht vorliegen. 

(17) Unter diesen Voraussetzungen erscheinen die folgenden Aussagen ver
tretbar: 

1. Sowohl von spanischer Seite wie von Seite der Gemeinschaft besteht 
heute noch ein relativ großer Außenschutz für Agrarerzeugnisse. Zu
mindest ist der Außenschutz der Gemeinschaft gegenüber Spanien 
größer als gegenüber Griechenland, das aufgrund des Assoziierungsab
kommens von Sonderbedingungen profitiert. Die Öffnung dieser Grenzen 
läßt einen größeren Handelsaustausch zwischen Spanien und der EG zu. 

2. Die übernahme des gemeinsamen Markt- und Preissystems hat für Spanien 
Folgen, insbesondere in Richtung auf 
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a) eine größere Liberalität gegenüber Drittländern bei Erzeugnissen, 
bei denen heute Staatshandel herrscht, bei denen die Gemeinschaft 
aber im GATT Konzessionen konsolidiert hat. Das betrifft u.a. So
jabohnen, für die Spanien z.B. mit den USA Liefermengen vereinbart 
hat. 

b) die je nach Entwicklung der Inflationsrate in Spanien und der 
Wechselkurse der Peseta mehr oder weniger große Anhebung des in
stitutionellen Preisniveaus 1) (z.B. Olivenöl; Weißwein) oder di~ 
Einführung von garantierten Preisen (z.B. bei den 9 Obst- und Ge
müsearten, für die in der Gemeinschaft Interventionspreise fest
gesetzt werden). Eine solche Entwicklung kann potentiell zur Pro
duktionssteigerung in Spanien führen. Bei Olivenöl wäre außerdem 
ein Verbrauchsrückgang in Spanien infolge des dann einsetzenden 
Verdrängungswettbewerbs durch billig importierte Öle zu befürch
ten. Bei Obst und Gemüse verfügt Spanien über einen außerordent
lich dynamischen Handel und liefert heute schon einen großen An
teil seiner Ausfuhren in die Gemeinschaft. Es kann vermutet wer
den, daß unter Auswertung der vorteilhaften natürlichen Produk
tionsbedingungen vor allem die Erzeugung in der Vor- und Nachsai
son Auftrieb erfährt. 

c) eine Senkung des Milchpreises. Davon wären vor allem die wenig 
entwickelten Regionen des Nordens betroffen. Es verwundert daher 
nicht, daß alle berufsständischen Organisationen Spaniens sich 
darin einig sind, von der Regierung besondere Maßnahmen zur Ver
teidigung dieses Sektors zu verlangen und daß die spanische Regie
rung Strukturverbesserungsmaßnahmen mit Nachdruck in diesen Regio
nen durchzuführen gedenkt. 

d) eine Verminderung des Protektionsgrades bei der Geflügel- und 
Schweineerzeugung. Sie wird voraussichtlich ohne große Folgen 
bleiben, da Spanien über moderne Betriebe verfügt. Negative Aus
wirkungen in diesen Sektoren sind vorübergehend eher von der Ver
teuerung der Futtermittel zu erwarten. 

1) Wobei auch unterstellt wird, daß die Gemeinschaft eine "vorsichtige" 
Preispolitik betreibt. 
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3. Die Anwendung der sozio-strukturellen Maßnahmen wird administrativ 
keine Schwierigkeiten bereiten. Angesichts der topographischen Ge
staltung ist zu vermuten, daß ein relativ großer Teil des Landes un
ter die Anwendung der Richtlinie über die Landwirtschaft in Bergge
bieten und in bestimmten 'benachteiligten Gebieten fällt. Mit Ausnahme 
der Richtlinie 72/161/EWG über die sozio-ökonomische Information und 
die berufliche Qualifikation der in der Landwirtschaft tätigen Perso
nen wird für die Verwirklichung der in den Richtlinien 72/159/EWG und 
72/160/EWG vorgesehenen Strukturverbesserungsmaßnahmen voraussicht
lich eine längere Anlaufzeit nötig sein. Die Voraussetzungen für die 
Qualifikation der Betriebsleiter, die größere Bodenmobilität und die 
soziale Absicherung oder alternative Beschäftigung der aus der Land
wirtschaft Ausscheidenden sind heute nur in wenigen Regionen vorhan
den. Auch scheint im Augenblick noch das Potential an mittleren Be
trieben, die für eine Modernisierung optieren können, gering zu sein. 
Demgegenüber wird die Verordnung 355/77 zur Verbesserung der Verar
beitungs- und Vermarktungsbedingungen für landwirtschaftliche Erzeug
nisse voraussichtlich schnell angewandt werden. In Spanien sind Ge
nossenschaften, Handel und Nahrungsmittelindustrie sehr dynamisch und 
um Rationalisierung und Modernisierung der Verarbeitung und des Ab
satzes bemüht. 
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1. Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: verschiedene 
Reihen. 

2. Anuario de estadistica agraria 1977 und 1978, Madrid. 

3. Cuentas deI sector agrario N° 3 und 4, Ministerio de Agricultura, 
Madrid. 

4. La Agricultura Espanola - Jahresbericht des spanischen Landwirt
schaftsministeriums, versch. Jgg. 

5. Anuario de estadistica 1977 und 1978, Madrid. 
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Tabelle 1: Volks- und landwirtschaftliche Grunddaten 

Einheit 1970/71 1977 
EUR 9 Spanien EUR 9 Spanien 

I. Bevölkerung insgesamt 1.000 253.247 34.134 259.180 36.672 
Zivile Erwerbspersonen 1.000 104.420 12.565 101.680 12.462 
davon: 
in der Landwirtschaft, 1.000 10.370 3.662 8.311 2.583 
Forstwirtschaft, 
Fischerei 
in der Industrie 

% 9,9 29,1 8,2 20,7 
% 43,7 36,8 37,2 34,3 

im Sektor Dienstlei- % 44,3 32,5 49,3 38,7 
stungen 
Arbeitslose % 2,1 1,5 5,3 6,3 

II. Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnun~ (in Preisen ERE 
und Wechsel ursen von 
1970) 

1. Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktprei sen 
je Einwohner 2.437 1.069 2.905 1.354 
~e Erwerbstätigen 5.902 2.869 7.272 3.909 

2. rivater Verbrauch im 
Wirtschaftsgebiet 
~e Einwohner 1.465 766 1.775 945 

3. inkommen aus unselbstän-
di~er Arbeit je be-
sc äftigten Arbeitnehmer 3.817 2.157 4.940 3.133 

( 1975) 

III.Bruttoinlandsprodukt zu 
% 100 100 100 100 Faktorkosten 

Landwirtschaft, Forstwirt- 5,3 12 4,2 10 
schaft, Fischerei 
Industrie 38 43,6 40 

Dienstleistungen 50 52,4 50 

(1973) ( 1978) 

IV. Außenhandel 
1. Einfuhren insgesamt Mio.ERE 171. 698 7.703 362. 138 14.648 

davon aus EUR 9 Mio.ERE 88.817 3.302 183.871 5.075 
% 51,7 42,9 50,8 34,7 

Anteil der Nahrungs-
mittel, Getränke, 

% 15,8 15,0 13,6 11,7 Tabak an GesamteIn-
fuhren 

2. Ausfuhren insgesamt Mio.ERE 167.931 4. 143 359.664 10.250 
davon aus EUR 9 Mio.ERE 88.565 1.980 185.751 4.746 

% 52,7 47,9 51,7 46,3 
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Anteil der Nahrungs-
mittel, Getränke, % 11,3 25,2 10,5 19,0 Tabak an Gesamtaus-
fuhren 

( 1971) ( 1977) 

V. Landwir~schaft~ich~ ~nd- M" ERE 46 6001) 91.958 10.396 produkt1on zu Jewe111- 10. . 
gen Preisen 
a) insgesamt Mio.ERE 3.748 
b) je in der Landwirt- ERE 4.3,, 2) 

1.0423) 
10.9002) 4.0602) 

schaft Beschäftigten RE 

VI. Anteil der Nahrungs- (1974) ( 1971) ( 1977) ( 1975) 
mittel, Getränke und 

27,4 36,9 24,6 34,9 Tabak am privaten Ver-
bra~ch ~in jeweiligen 
Pre1sen 

1) Schätzung 
2) im Wirtschaftszweig Lndwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei be

SChäftigte zivile Erwerbspersonen 
3) im Wirtschaftszweig Landwirtschaft und Forstwirtschaft Beschäftigte 

Quellen: EUROSTAT, Anuario de estadistica agraria 1978, Madrid. 
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I. 

Tabelle 2: Die Landwirtschaft Spaniens und der Europäischen 
Gemeinschaft 

Einheit EUR 9 Spanien 

Endproduktion der Landwirtschaft ( 1977) ( 1977) 
Anteil der pflanzlichen Erzeugnisse % 32 58 
Anteil der tierischen Erzeugnisse % 68 42 

Pflanzliche Erzeurnisse 
Getreide einsch . Reis 11,3 9,6 
Gemüse 7,1 13,3 
Obst einschi. Zitrusfrüchte 4,4 9,9 
Wein 4,6 4,0 
pflanzliche Öle 1,0 3,2 

Tierische Erzeugnisse 
Fleisch 35,7 24,6 
Milch 19,6 8,6 
Eier 3,9 4,0 

II.Zahl der tandwirtschaf1lichen 1.000 
~1975) 
.108 

(1972~ 
1. 6 6 Betriebe über 1 ha LN 

1. Anteil der Vollerwerbs-
betriebe % 37 52 

2; Anteil der Betriebe nach 
Größenklassen LN an Ge- % 
samtzahl 

1 - 5 ha 42,1 57,0 
5 - 10 ha 17,3 18,5 

10 - 20 ha 17,4 12,0 
20 - 50 ha 16,9 8,2 

50 ha und mehr 6,3 4,3 

3. Anteil der Betriebe nach 
Größenklassen an der re-
samten landwirtschaft i- % 
chen Nutzfläche 

1 - 5 ha 6,1 10,8 
5 - 10 ha 7,3 10,2 

10 - 20 ha 14,8 13,1 
20 - 50 ha 30,6 19,8 

50 ha und mehr 41,2 46,1 

III.Betriebsleiter nach Alters- % 
gruppen 

unter 35 Jahre 1~ 5 
35 - 45 Jahre 17 
45 - 65 Jahre 53 51 
über 65 Jahre 21 27 

·1.000 ha 
~1977) } 1977) 

IV. aandwirÄs~hartlache Nutzfläche 8 .200 2 .587 
avon: c er an % 49 47 

Wiesen und Dauergrün-
45 7 land 

DauerkuJturen 5 22 
Brachel 1 24 

Bewässerte LN 1.000 ha 2.900 
in % Gesamt LN % 10,5 

1) In EUR 9 Brache in der Fruchtfolge, in Spanien alle landwirtschaftli-
chen Flächen, die nutzbar sind, aber dauerhaft oder vorübergehend nicht 
genutzt werden. 
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noch Tabelle 2 

1977 
Einheit EUR 9 Spanien davon be-

wässert % 

V. Bodennutzung 
1. Auf demAckerland 

Getreide insgesamt 1. 000 ha 25.74B 7.19B 10 
Reis 196 6B 100 
Hü I sen früchte 37B 579 14 
Kartoffeln 1.394 403 4B 
Zuckerrüben 1.B24 253 73 
Textilpflanzen 72 7B 94 
Olsaaten 613 5B2 3 
Tabak B7 15 9B 
GemüserBlumen, 
Zierpf anzen 1. 151 706 82 

2. Dauerkulturen 
Obstanla~en 1.047 1.242 36 
Olivenan agen 1.081 2. 166 4 
Rebflächen 2.699 1.640 1 

VI. Ti er be stä nde 
1. Rinder 1.000 St. 77.130 4.40B 

davon Kühe 30.944 2.375 
davon Milchkühe 25.017 1.9BO 

2. Schweine 70.126 B.5B3 
(1976) 

VI I. Erträ~e 
1. Pf anzliche Produkte 100 kg/ha unbewässert bewässert 

Weizen 35 13 31 
Mais 48 23 56 
Reis 3B 63 
Wein 61 16 
Spätkartoffe I n 210 117 190 
Zuckerrüben 409 230 366 

2. Tierische Produkte kghMilCh-
ku 3. B40 2.746 

Quellen: EUROSTAT;Anuario de estadistica agraria 1978. 
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Tabelle 3: Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten landwirt
schaftlichen Erzeugnissen 
Durchschnitt 1975 - 1977 in % 

EUR 9 Spanien 

Getreide insgesamt 87 87 
davon Weizen 104 104 

Gerste 102 116 
Mais 53 32 

Reis 93 121 
Zucker 113 94 
Olivenöl 88 146 
Wein 98 94 
Zitrusfrüchte insgesamt 51 235 

davon Apfelsinen 
und Mandarinen 47 243 
Zitronen 94 198 

Pfirsiche 101 105 
Aprikosen 86 108 
Tafeltrauben 100 103 
Tomaten 94 110 
Kartoffeln 99 102 
Flei sch 

davon Rindfleisch 101 89 
Schweinefleisch 99 94 
Gefl üge 1 fl e i sch 102 99 
Schaf-u.Ziegenfleisch 66 99 

Eier 101 103 
Kuhmilch 100 99 
Butter 100 89 

Quelle: Kommission der EG,Generaldirektion Landwirtschaft. 
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Tabelle 4: Spaniens Außenhandel mit Agrarerzeugnissen in Mio ERE 
1977 

EUR 9 Welt EUR 9 in Welt 
% 

Einfuhren alle Erzeugnisse 1) 239,1 2.346,3 11 

Fleisch und Schlachtabflälle 3,6 84,8 4 
Frischfisch 43,4 123,8 35 
Milchprodukte, Eier, Honig 47,1 68,3 69 
Kaffee, Tee, Gewürze 3,7 403,3 1 
Getreide 0,5 480,0 
Ölfrüchte und -saaten 10,2 496,8 2 
Fette und Öle 10,9 67,3 16 
Zucker, Sirup 6,9 70,9 10 
Tabak 0,8 112,1 1 

Ausfuhren alle Erzeugnisse 1) 1. 066,6 1.824,3 59 
Frischfisch 49,3 123,8 40 
Frischgemüse 165,6 202,7 82 
Frischobst 389,1 472,6 82 
Kaffee, Tee, Gewürze 12,8 35,7 36 
Fette und Öle 65,4 201,0 33 
Fleisch- und Fischzuberei-
tungen 21,4 83,3 26 
Gemüsekonsernen 158,0 301,0 52 
Getränke 127,2 225,2 57 

1) Gemäß Anhang I I zum Vertrag von Rom 

Quelle: Estadistica dei comercio exterior de Espana. 
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Tabelle 5: Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln 1977 
kg/Kopf der Bevölkerung 

EUR 9 Spanien Extremwerte in 
den Mitglied-
staaten der EG 

Weizen 74 75 41 - 120 
Kartoffeln 75 116 36 - 118 
Zucker 37 31 28 - 48 
Frischobst ohne 
Zitrusfrüchte 59 99 27 - 85 

Zitrusfrüchte (frisch) 24 24 11 - 46 
Frischgelllise 'ohne-fomaten 77 89 37 - 118 
Frische Tomaten 20 32 9 - 35 
Wein (in Litern) 50 61 2 - 103 
Frischmilcherzeugnisse 102 96 75 - 213 
Butter 6 0,5 2 - 11 
Eier 14 17 11 - 17 
Fleisch insgesamt 77 64 64 - 92 

davon Rindfleisch 25 13 15 - 32 
Schweinefleisch 34 20 20 - 42 
Schaf- und Ziegen-
fleisch 3 4 o - 10 

Pflanzliche öle und Fette 19 24 9 - 25 
davon Olivenöl 3 8 o - 11 

Quellen: EUROSTAT;Anuario de estadistica agraria 1978, Madrid. 
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Tabelle 6: Anteil der wichtigsten Erzeugnisse an der Endproduktion der 
Landwirtschaft in den Regionen des landwirtschaftlichen Buch-
fUhrungs netzes ( 1976) in % 

Region Getreide ~ackfruch- ~~~-- GemUse ßMtS ~ein und ß~b~~gr- Fleisch Milch Eier ~ndere LaHdlt~-e ener- fzeug- ~~ea ~-~n~gQli- reW~Ch- ~~ugms- ~~ugms- msse 
ffoduQ-c Rn er-ze r 10n 

Galicia 0,9 14,9 3,8 1,2 5,4 33,7 22,0 6,0 12,1 100,0 
Norte 1,3 7,4 0,5 5,8 1,5 1,0 30,7 35,5 5,1 11,2 100,0 
Ebro 19,5 4,6 10,6 6,0 4,2 0,9 34,3 3,8 3,2 12,9 100,0 
Nordeste 6,8 3,1 8,7 9,6 2,4 1,7 49,9 6,4 3,9 7,5 100,0 
Duero 13,1 8,3 13,1 3,2 1,5 1,1 33,1 10,1 6,4 10,1 100,0 
Centro 14,3 3,4 7,0 9,7 1,5 16,3 3,3 25,2 7,3 4,0 8,0 100,0 
Levante 2,2 4,3 1,4 20,6 33,3 3,4 1,8 20,6 1,3 1,6 9,5 100,0 
Extremadura 16,5 1,7 8,7 8,7 4,9 2,7 5,2 32,4 8,1 2,3 8,8 100,0 
Andalucia 

Oriental 5,2 6,5 4,3 26,6 9,0 0,7 22,7 9,4 3,2 2,5 9,9 100,0 
Andalucia 

Occidental16,6 1,8 16,6 5,3 3,5 8,8 12,1 12,9 6,6 2,1 13,7 100,0 
Canarias 0,3 12,2 0,3 23,1 35,8 1,0 7,4 8,9 4,4 6,6 100,0 
Espana 8,6 5,8 5,9 12,1 9,5 4,1 4,4 26,5 9,5 3,6 10,0 100,0 

~ Quelle: Cuentas deI Sector Agraria n° 3 . ...., 





THE EFFECTS IN AGRICULTURE OF GREECE'S ENTRY 
INTO THE EEC 

von 

Christos Kam e n i dis, Thessaloniki 

Introduction 

On 1st January 1981, Greece shall become the 10th member of the European 
Economic Community. On this fact, the main quest ion which is often rai
sed, not only among Greeks but also among Common Market Europeans, North 
Americans and others (everybody from his own view of interests), is this: 
what will be the implications on the Greek agriculture fram the accession 
of Greece to the EEC? 

This is, exactly, the theme of this paper. Obviously, this is not an easy 
task, because so many variables (econamic and non-economic, internal and 
external to the economy) will play an important role to this direction. 
Of these, others are non-measurable (introduction of new technology in 
agriculture, managerial skills of farmers, consumer preferences, marke
ting practices and policies, etc.) and thus their impact cannot be esti
mated. Others, while are measurable (prices, costs, exch ange rates, 
etc.), yet are frequently changing and same times are widely fluctuating; 
as a result, their future magnitude cannot be accurately predicted and 
consequently their impact cannot be estimated either. Furthermore, the 
present status of the Greek agricul ture, the future performance of the 
overall national economy , the present and future CAP laws and regula
tions, the further enlargement of the EEC with the other two Mediterra
nean countries, Spain and Portugal, will significantly shape the changes 
which will take place in the Greek agriculture with the accession of 
Greece to the EEC. 

On the light of this, an attempt is made in this analysis to estimate the 
direction of the probable changes which might take place on certa i n 
structural and institutional ·characteristics of the Greek agricul ture as 
a result of the accession of Greece to the EEC. This is done through a 
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static analysis and on the basis of certain assumptions with regard to 
product and price policies, etc. 

The National economy of Greece and the role of agriculture 

Some picture of Greece's econamy can be obtained from the magnitude of 
her natural resources, the level of GDP,etc, which are provided below. 

The total Greek ~ ~~ is accounted for about 13,2 million hectares as 
contrasted to 152,9 million hectares of the EEC as a whole (2, p.11). 
Thus, it represents a little over than 8,6% of the total area of the EEC 
and it ranks 5th in area size among its nine member-countries. 

However, out of this fairly good size of Greek land, only 30% is cultiv
ated. Its largest portion (40%) is pastures and another 22,5% is forests. 
From the remaining area, 2,4% is under water, 3,5% is builtup areas and 
1,6% is under various other uses (9, Part A, nat.table). 

Besides, 17% of the total cultivated area is situated in mountainous re
gions, 24% semi-mountainous regions and the rest 59% in the plains (10, 
p.15). While this classification is not very clear and assumes same arbi
trariness (e.g. all areas having an altitude of 800 meters or more above 
the sea level are characterized as mountainous) (Ibid, p.13 and Stat.
Yearbook of Greece, 1978), yet it gives an idea of Greece's agricultural 
land potentialities for mechanization, consolidation, irrigation, conser
vation, etc. 

The total ~ of Greece was accounted for about 9,4 million inha
bitands in 1978. This represents a 3,6% of the total population of the 
EEC-9 countries, which is amounted to 259,6 millions in the same year 
(NSSG, Monthly Stat.Bulletin, Vol. 25, No. 6, 1980, P.15). 

The economically active people of Greece (which represents the ~ 
~ of the country) was accounted for about 3,2 million persons, i.e., 
36,6% of the total population, according to 1971 Census (Ibid, p.83 and 
Stat.Yearbook of Greece, 1978). 

~<16 ~6UC- p~, (GDP) at constant (1970) prices has increased fram 
129,2 billion drachmes in 1960 to 392,8 billion drachmes in 1978 (7,p.77 
and p.140). This GDP increase reflects an annual average growth of 8% for 
the period 1960-65, 7,2% for 1965-70, 5,1% for 1970-75 and about 5,5% for 
1975-78. 
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The remarkable expansion of the real GDP, coupled with the very low popu
lation growth, has resulted in a substantial increase of ~ .~ ~ ~
,.ua. ~ of Greeks. Indeed, it has increased from 632 US dollars (at 
contant 1970 prices and exchange rates) in 1961 to 1,480 in 1976, i.e. at 
an annual growth rate of 5,9% (4, p.1171). . 
During the same period, 1961-1976, the annual growth rate of the real per 
capita income in the EEC-9 countries has averaged at a lower level (~) 
but it was higher than the income of Greeks by 13,4% in 1961 and by 56,6% 
in 1976 (Ibid). 
More than 22% of GDP at constant (1970) prices was used for gross fixed 
~ ~ over the past decade, 1970-1979. However, its relative 
share has declined over this period. Thus, from 27,4% in 1970, it has 
dropped to 23,2% in 1979 (Ibid, p. 79 and Me,7). 
Over the period of 1961-1976, ,""4~U.~.Ji..4 (i.e. real output per employed 
person) has increased in Greece at an average annual growth rate of 6,1% 
as contrasted to 4,1% in the EEC-9 countries as a whole for the same pe
riod (Ibid, p.79 and (4». 
The increased productivity in Greece is primarily due to the increase of 
the total investment in all the sectors of the conomy, shift of labour 
away from agriculture into the manufacturing industries which have assu
med a higher growth of productivity (5,8% than agriculture (4,9%) over 
the same period, 1961-76 (Ibid). 
In spite of certain natural and socioeconomic problems (limited and ir
regular rainfall, mountainous character of a big portion of the agricul
tural land, small and highly fragmented farms, excessive farm population, 
etc.), which the Greek agriculture is faced with and which are severe ob
stacles to its sizable economic development, it still plays an important 
role to the economy as a whole. The proportion of GDP accounted for by 
agriculture was 14% in 1978 at 1970 prices. However, some years ago, e.g. 
in 1963, its contribution to the national economy was much higher, exact
ly one fourth of Greece's total GDP at 1970 prices (Ibid, pp. 140 and 77 
and Me, 7). 
The decline in the share of agriculture in GDP partly reflects the rela
tively low level of investment in agriculture as compared to the other 
sectors of the economy. Indeed, for its 14% contribution to the national 
economy in 1978, it received only 8% of the nation's total investment 
(Ibid, 1979, p. 79). 
At any rate, agriculture today plays a much more important role in the 
economy of Greece than in the economy of the EEC in which agriculture's 
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contribution of GDP has averaged at the level of about 4%. 

In the following pages same expected implications on the Greek agricultu
re fram the accession of Greece to the EEC are examined for certain in
stitutional and structural characteristics of it. However, before them, 
their present situation Is described, so that a comparative picture on 
them before and after the accession of Greece to the EEC is obtained. 

The farm population and labour force 

According to 1971 Census, out of 8,8 million inhabitants of Greecels to
tal population, 3,1 millions or 35% of the total were characterized as 
rural (Ibid, p.31, and StatoYearbook of Greece, 1978), i.e. any people 
li ving in "municipal ities and communes in which the largest local ity has 
less than 2,000 inhabitants, except those belonging to an urban agglome
ration" (Ibid, po 12) 0 

It is oovious that the appl ication of this cri terion does not g~ ve areal 
picture of the rural population in the country, especially nowadays, when 
the tremendous development of the tourist industry in Greece has absorbed 
a large number of people fram many small localities into the jobs of tou
rist services. 

With regard to the agricultural labour force, out of 3,2 million Greek 
workers, agriculture shares 41% of them or 1,3 million (Ibid, p.90). 

Again these figures do not reflect the real picture of the farm labour 
force which currently prevails in Greece. This was confirmed by arecent 
(1977) statistical survey, conducted by the National Statistical Service 
of Greece; according to this, the agricultural labour force is accounted 
for by 28,~ of the total (866 thousand farm workers out of the countryls 
3 million total workers). 

In this survey, the EEC farm labour criteria were applied. according to 
which as agricultural worker is counted any person employed in agricul
ture for more than one half of a working year (280 working days). i.e. 
1100 hours per annum on the farm. 

The accession of Greece to the EEC is expected to lead in a further de
cline of her farm population and labour force for the following main rea-
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sons: 

(1) The application of the EEC Directive 1960/72, which compensates far
mers of ages 55-65 years when they abandon agriculture, would most pro
bably encourage some of them to stop farming, especially if this compen
sation, given by FEOGA, is supplemented by an additional national subsi
dy. If the application of this Directive is effective, then the age 
structure of Greek farmers will change in favour of youngers. 

(2) The anticipated further development of the food manufacturing sector 
is expected to absorb additional farmers to these jobs, reducing thus 
their total number. 

(3) The present trend of the tremendous expansion in the tourist indus
try, which most probably will also continue in Greece after her accession 
to the EEC. is expected to absorb additional number of farmers to the 
tourist services and thus the number of farm population and labour force 
will be further reduced. 

The farm structure 

According to 1971 Census, the structure of farm holdings (farm size and 
fragmentation) in Greece has as in the following tabie 1. 

As this table shows, the average farm size in Gr.eece is 3,5 hectares. 
About 79% of all farm holdings have a farm size smaller than 5 hectares, 
but they possess only 45% of the total cultivated area. The highest pro
portion (46%) of the land is cultivated by 20% of farmers whose the ave
rage size of farms is 5-20 hectares. 

Of course, these data do not reflect accurately the present picture, and 
for this reason a great caution must be given on them for the following 
main reasons: 

(1) The da ta refer to the past decade, 1971 Census. Since then the situa
tion has obviously changed. Next Census, 1981, shall provide a precise 
picture on them. 

(2) In calculating the farm size, pastures are not included as they are 
in the EEC countries. In addition, neither the fallow land is included, 
which is clearly a cultivable land and which approximates 500 thousand 
hectares every year. 
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Table 1: The structure of farm holdings in Greece, 1971 

Fann Holdings Land Parcels 

Size groups Number Cul ti vated area Average size per holding Average size 
(ha) 1000 % 1000 ha % (ha) (ha) 

0,1-0,9 225,8 21,8 113,5 3,2 0,5 3 0,2 
1,0-2,9 384,3 37,1 702,6 19,6 1,8 5 0,3 
3,0-4,9 209,7 20,2 792,5 22,1 3,8 8 0,5 
5,0-9,9 164,3 15,9 1092,6 30,4 6,6 10 0,6 

10,0-19,9 42,8 4,1 553,0 15,4 12,9 13 1,0 
20,0-49,9 8,8 0,8 243,2 6,8 27,5 17 1,6 
50,0 and over 0,9 0,1 88,9 2,5 101,0 28 3,7 

Total 1036,6 100,0 3586,3 100,0 3,5 7 5,4 

Source: NSSG, Statistical Yearbook of Greece, 1978, Athens 1979, pp. 178 and 182. 



(3) Within the farm holdings were included 67,5 thousand families whose 
heads were not employed in agriculture at all, and 221 thousand families 
whose heads were secondarily engaged in agriculture. Certainly, they de
flate to a certain extent, the average farm size. 

(4) Obviously, the farm size must not be seen only in terms of land area, 
but always in terms of the products produced, climatic conditions, soil 
fertility etc. Thus, the optimum farm size of labour intensive, Mediter
ranean type of products (fruit, vegetables, tobacco, etc.) is much smal
ler than that of labour extensive, North European type of products (milk, 
cereals, etc.). 

Undoubtedly, the high fragmentation of the Greek farms (almost seven 
plots per farm on the average in 1971) is a serious obstacle to a further 
mechanization of agriculture and to a substantial drop of the production 
cost. Certainly, the situation has been improved since then due to the 
governmental land consol idation programme. Thus, by the end of 1977, 
about 622 thousand hectares of farm land, belonging in 1017 villages, 
have been already consolidated (Data provided by the Ministry of Agricul
ture) • 
The accession of Greece to the EEC will, in all probability, have a fa
vourable impact on enlarging the size of Greek farms, mainly because of 
the following reasons: 

(1) The application of the EEC Directive 1960/72 is expected to encourage 
same farmers of ages 55years and older to go out of farming and seIl or 
rent their farm land to other farmers in their locality. In this way the 
farm size of the remainder in agriculture will increase, because a given 
farm land area will be divided now by a smaller number of farmers. 
(2) The distribution of state land to farmers, same of it after drainage, 
and which is a fairly large area. 

(3) The cultivation of "abandoned farm land", which will be encouraged 
through a new law. This land is estimated to be about 150 thousand hecta-

res, of which 40 thousand hectares are in the plains (12, p.58). 

(4) The absorpiton of an increasing number of farmers fram the further 
development of the industrial sector especially food manufacturing and 
the services (tourism and others) will lead to an increase of the average 
farm size. 
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(5) The expected great expansion of the group farming scheme (of any 
form), might be the most effective way for enlarging the size of the 
Greek farms. The expanison of group farming in Greece shall be stimulated 
by the EEC Directive 1360/78, which finances such schemes during their 
three first years of operation. Apart from this, the expected improvement 

of farmers education and training will make them realise, if not yet 
realised, that any form of cooperative activity (production, marketing 
etc.) greatly benefits them in both ways, i.e. in lowering their cost of 
production, marketing etc. and in strengthening their bargaining power. 
Either one enables farmers to obtain relatively higher net incomes in 
selling their products. 

As far as the fragmentation of Greek farms is concerned, it is expected 
that the situation will be sufficiently improved with an intensified land 
consolidation programme and other measures which the government is taking 
in the light of Greece's accession to the EEC. 

Agricultural credit and investment 

Since 1929, the agricultural credit is provided through the Agricultural 
Bank of Greece (ABG), an autonomous state institution. The Bank finances 
about 850 thousand farmers, cooperatives, agro-industries and others. 

The main sources of ABG' s funds are the Bank of Greece, sharing 71'/. of 
its total funds in 1977, deposits 24%, and own capital and reserves 3%. 

The types of loans ABG provides are divided into (a) short-term, (b) me
dium and long-term and (c) special loans. In the first are included pro
duction loans (working capital for the crop and livestock production). 
About 40% of these loans were granted directly to individual farmers and 
60% through the cooperatives. Short-term loans are also provided to co
operati ves, agro-industries and others for purchas ing agricul tural pro
ducts from farmerso Medium and long-term credit is provided for the con
struction of food manufacturing industries, land purchase, etc. Special 
loans (at lower interest rates) are provided to farmers for purchasing 

breeding animals, irrigation equipment etc (Ibid, pp.62-68). 

Total investment in agriculture for a fixed capital formation (machinery, 
buildings, irrigation works, etc.) was generally insufficient as compared 
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to its important role which it plays to the national economy. Thus, al
though agriculture contributed of GDP (at constant, 197D prices) by 14% 
in 1978, it received only ~ of the country s total investment. 

In 1976, 34% of the total agricultural investment was used for machinery 
and equipment, 23% for irrigation works and ~ for farm buildings (Ibid, 
p.18). The latter's share in 1971 was 27%. 

The interest rates which the ABG charges on its agricultural loans are 
lower than the going commercial rates, mainly because it has an access to 
a cheap money from the Bank of Greece. 

With the accession of Greece to the EEC, first of all the total volume of 
investment in agriculture will substantially increase in all its sectors 
in an effort to modernize it and increase agricultural productivity. The 
investment will be further encouraged from the fact that a certain por
tion of it, up to 25%, shall be financed by FEOGA and other EEC financial 
institut ions. 

Secondly, with regard to farm credit instituions in Greece, ABG cannot be 
any more a monopoly of it, under the EEC laws and regulations. Other ban
king institutions can also enter into this activity. In this light, ABG 
may obtain a cooperative character to a certain extent by selling some of 
its stocks to cooperatives. 

Agricultural productivity 

Agricultural productivity has substantially increased during the past two 
decades mainly because of the drastic mechanization of agriculture, in
tensive utilization of other farm inputs (e.g. fertilizers and protecti
ve chemicals), expansion of irrigation and land consolidation, etc. 

All these to be achieved, the government has heavily subsidized almost 
all the farm inputs, especially the fertilizers by 40-50%, to encouvage 
their intensive utilization. 

However, a~ compared to the EEC agricultural productivity, Greece still 
lacks of it, because of the smaller farm size, poorer farm management, 
lower level of mechanization, etc. 
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With the accession of Greece to the EEC, land productivity will most pro
bably increase because of the following main changes which are expected 
to take place from Greecels accession to the EEC: 

(1) The enlargement of farm size, for reasons previously mentioned 

(2) The extension of irrigation to far more areas, due to an increased 
investment on irrigation works. 

(3) The expansion of farm mechanization, mainly because of the farm size 
enlargement, the consolidation programmes and the development of the 
group farming schemes. 

(4) The substantial improvement of vocational training of farmers to uti
lise more efficiently the various farm resources in agricultural produc
tion. 

(5) The provision of more comprehensive and detailed advisory services to 
farmers by well-trained and specialised (through post-graduate studies) 
agricul turists in the areas of ferti 1 isation, usage of pesticides, far
ming practices, animal breeding, etc. 

(6) The resumption of a more applied research, which will be carried out 
by an increased number of research institutions and scientists and the 

application of the research findings to the real world. 

(7) The greater adoption of new and more productive farm technologies due 
to the farm size enlargement, etc. 

(8) The application of the EEC Directive 159/72 will stimulate the mo
dernisation of viable farms and thus will increase their productivity. 

Labour productivity it also anticipated to increase because of the expec
ted decl ine in the farm labour force and the parallel increase in the 
agricultural production due to the increased land productivity. 

The structure of agricultural production 

The total Greek agricul tural production (both crop and livestock), ex
pressed in value terms, consists of crops by 69% and livestock products 
by 31% in 1976 (Ibid. p. 76). 

With regard to the crop production it is made up primarily of cereals, 
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vegetables, olive oil, tobacco, cotton and fruit. Their contribution to 
the total agricultural output accounted for about 13%, 9%, 7,6%, 4,51% 
and 4,45% respectively (Ibid). 

As far as the structure of the livestock production is concerned, shepp 
and goat meat contributes the most to its formation, followed by beef, 
ewels milk and pork. Their value accounted for 6,3%, 4,9%, 3,8% and 3,7% 
respectively of the total agricultural output in 1976 (Ibid). 

Taken as a whole, the agricultural production of Greece is to a certain 
extent complementary to that of the EEC, since Greece is a net exporter 
of same crop products (fruit, tobacco, durLm wheat, rice, etc.) , for 
which the EEC is in deficit, and is a net importer for livestock pro
ducts, meat and dairy, for which the EEC is in surplus. 

With the accession of Greece to the EEC, the present structure of agri
cultural production, especially the crop mix, is expected to undergo 
further changes in an effort to adjust itself to the new market organi
zation. The changes may refer to both kinds of products and varieties. 

The main factors, which will determine the direction and the magnitude of 
changes on the Greek agricul tural production structure, seem to be the 
following: product and input prices, income supplements, market and price 
guarantees, level of demand, production limitations (soil and cl imatic 
conditions), irrigation and mechanization, technology innovation and 
adaptation, marketing organization and operation, and others. 

On the basis of the above considerations and assuming that the current 
trend in product supply, demand and prices shall continue, then the ex
pected changes in agricultural production for the main Greek agricultural 
procuts is likely to be in the following direction: 

(1) 7~ production might increase somewhat, mainly because of the 
elimination of the production quotas currently prevailing in Greece, the 
probable demand increase for the Greek tobacco in the EEC due to the pre
miums paid to manufacturers for util izing Community tobacco. The number 
of existing varieties is expected to decline and the production of highly 
demanded varieties may increase. 
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(2) 'fMdt. -a. ~feta.&.eu. production might increase as weIl responding to 
increased demand for them in the Community with the abolition of counter
vailing charges which very often were imposed on peaches, cucumbers, 
table grapes. However, the structure of varieties is expected to change 
towards early ones to benefit form the Community market before the pro
ducts of the other member countries are harvested. For example, while the 
EEC is a net exporter of potatoes, it imports large quantities of early 
potatoes which are produced in Greece and currently exported to the EEC. 

(3) q~ ~ production is expected to increase (subject to the soil and 
climatic conditlon requirements) because of the CAP regime, which provi
des direct income subsidies to farmers, export refunds, and farm prices 
are higher now in the EEC than in Greece. 

(4) ~ produciton is expected to increase with the common organisa
tion of the market for cotton which will be adopted, with all the asso
ciated advantages to farmers (price guarantees, etc.). 

(5) ldU.e. production may increase because of the present EED regime, but 
towards those varieties wh ich are complementary to those of the EEC. 5in
ce "retsina", the retsinated wine, is covered by the common organisation 
of the market, its production is expected to increase. 

(6) Ce..w.a.t.s production will experience an increase in the durlJß (hard) 
wheat because of the higher farm prices. Under the CAP regime (subject to 
production limitations with regard to soil and climate); soft wheat may 
decline to a some extent in the plains and irrigated areas, substituted 
for by more valuable crops, and maize may increase or decrease depending 
mostlyon the yields. 

(7) ~ tut. production is likely to decline because of the agreed A
quota at the level of about 300 thousand tons of sugar. 

(8) ~ production Is expected to increase for sheep meat and goat meat 
because of the favourable conditions of climate and terrain in Greece; 
beef may increase if the expected increase in prices will not be counter
vailed by a greater increase in the cost of production due to the elimi
nation of input subsidies. Pork and poultry meat production is unlikely 
to experience a substantial change with the EEC current price and market 
support systems, unless their cost of production substantially increases 
with the abolition of input (feedgrains) subsidies and the higher EEC 
feed grain prices than the world prices. 
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(9) D~ ~6. especially milk, may feel a negative impact from the 
accession because of the comparatively higher cost of production in 
Greece, mainly due to the absence of intensive grazing in Greece as cam
pared to that of the EEC. Feta cheese production, derived form goat and 
sheep milk and highly consumed in Greece may not feel a negative impact. 

Agricultural marketing 

The Greek agricultural marketing system is still inefficient, at least 
with regard to the distribution of fresh fruit and vegetables and meat. 
Grading applies only to a few products (peaches, appricots and strawber
ries), although it is urgently needed for meat. Consumer packaging is ra
re except for strawberries. The price system often operates against the 
large number of small and unorganized farmers who seIl their products to 
the various middlemen (local traders, wholesalers and others) at whatever 
prices they offer. The absence of an efficient product assembly system is 
obvious. Both wholesal ing and reati I ing of agricul tural products is run 
by many and small marketing units. What is apparent is the insufficient 
involvment of farm cooperatives in the marketing activities, partly due 
to the absence of weIl trained university level staff. 

The marketing of certain, products (tobacco. cotton, cereals raisins, 
etc.) in which the state is heavily involved is fairly weil organized, 
especially on the export side. 

Modern marketing infracture (packing houses, slaughter houses, transpor
tation, warehouses, etc.) is highly required fram both, quantity and qua
lity standards, in order to substantially improve the efficiency of the 
present agricultural marketing system. 

With the accession of Greece to the EEC, a drastic change in the field of 
agricultural marketing is expected to take place, because it is now weIl 
realised by government cooperatives and farmers that the welfare of both, 
producers and consumers, will largely depend on the efficiency of the 
marketing system for agricultural products. For this reason, a siginifi
cant change in the agricultural marketing facilities, organization, staf
fing and channels is expected soon. The government has already announced 
the construction of certain new marketing facilities (packing houses. 
warehouses, slaughterhouses, etc.) in various areas of the country and 
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the renovation of some of already existing facilities. 

Grading shall be extented to all agricultural products in an effort to be 
aligned with the EEC rules and regulations. 

Both wholesaling and retail ing of agricul tural products is expected to 
undergo a substantial change with regard to the number, size, location, 
organization and operation of their business units. Thus, it is very 
li~ely that their number will greatly decrease and consequently thei r 
size will significantly increase in an effort to reduce their marketing 
cost and become more competitive. It is probable that certain food chain 
stores of other EEC countries enter into this country with all the asso
ciated repercussionS. 

A modern market information system is anticipated to be developed along 
with constructing a'good rural transportation network, so that the marke
ting efficiency be further improved. 

It is almost certain, that agricultural cooperative organizations of any 
form will be heavily engaged with the marketing of agricultural products. 

Overall, the agricultural marketing system is expected to be modernised 
in order to undertake its task more successfully. 

Agricultural processing 

The agricultural processing sector in Greece has made a good progress 
over the last two decades. By the end of 1975 these were 7.284 agricultu
ral processing units in various places of the Country. Of these, 51% or 
3.729 units were oliveroil mills, of whom 87% were private and only 13% 
were cooperative. Another 29% or 2.080 units were flour mills and 10% or 
745 units were cheese factories. The remaining 10% consists of dairies, 
wineries, fruit and vegetable canneries, ginning factories, etc (Data 
provided by the Ministry of Agriculture). 

The production of canned fruit, vegetables and juices constitutes one of 
the most dynamic industries of the Greek agricultural processing sector. 
In 1974 were exported 71.230 tons of canned fruit, 62.640 tons of tomate 
paste, 81.194 tons of citrus fruit juices and 70.693 tons of wine (Ibid). 

The main problems of the Greek agro-industries are their small size, low 
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level of capacity util ization, inadequate coordination between the pro
duction of raw products and the assembly and process ing of these pro
ducts, inefficienz marketing of finished goods, etc. 

With the accesion of Greece to the EEC, the agricultural processing sec
tor is expected to make certain adjustments in order to lower its proces
sing cost and thus become more efficient within the Community competitive 
environment. This is very likely to be achieved through merging small 
units into larger processing units, a vertical coordination between the 
production and processing of raw agricultural products and marketing of 
finished goods, use of modern processing technology employment of weIl 
trained managers and other workers, etc. If this is not be aChieved, it 
is probable that new process ing factories from other EEC countries be 
establ ished in Greece. I n such a case, the survi val of certain Greek 
agricultural processing industries may become very problematic, especial
ly after the abolition of raw products subsidies provided by the Greek 
government to many processors by the end of 1980. 

The pattern of agricultural trade 

Exports of agricultural products always significantly contribute to the 
reduction of the permanently deficit balance of trade. In 1977, reaching 
a level of 36,4 bilion drachmes, were accounted for about 36% of the va
lue, of total exports (Ibid, pp.317-319 and Stat. Yearbook of Greece, 
1978). 

In 1977, the five major single export agricultural products of Greece in 
order to value importance, were tobacco, currants, peaches, oranges and 
sultanas. The value of their exported quantities accounted for ab out 41% 
of the total agricultural exports (11, pp.121 and 130). 

The main buyer of the Greek agricultural products is the EEC, followed by 
Eastern Europe, EFTA, the USA and others. Of course, this mainly depends 
on the product. Thus, in 1977 the main buyers for ~ are Egypt, EEC 
(Germany, F.R.), USSR, USA; for<~6 is the EEC (United Kingdom alone 
absorbed 75% of all Greek currants exports), for<~6 is again the EEC 
(the F .R. of Germany alone purchased 76% of all exported peaches), for 
oranges is Eastern Europe (mainly USSR) and for 6~ are Eastern Eu
rope and the EEC (Ibid, pp.275-276 and 284). 

223 



Agricultural imports have also significantly grown, reaching the level of 
28,4 billion drachmes in 1977, which represents a share of 11% of the to
tal Greek imports (Ibid, pp.309-311 and Stat.Yearbook of Greece, 1978). 

The five main imported agricultural products in Greece in 1977 are, in 
order of value importance, meat (chiefly beef), wool, coffee, milk and 
maize. The value of their imported quantities accounted for about 56% of 
the total agricultural imports (Ibid, pp.41-43 and 71 and (11». 

The principal suppliers of the main import agricultural procuts are: Yu
goslavia for ~, supplying 70% of the impported fresh beef, New Zealand 
for ~ (50%), Braz i I for Co..Ue-e. (Sn), the Nether lands for condensed 
~ (91%. which accounts for s~ of the value of all milk imports), and 
the USA for ~ (100%) (Ibid, pp. 185-187 and 218). 

With the accession of Greece the EEC a change in the present agricultural 
trade pattern of Greece is expected to take place because of the antici
pated changes in agricultural production, elimination of the EEC counter
vailing charges imposed on certain Greek agricultural products (peaches, 
cucumbers, etc.), abolition of import controls prevail ing in Greece for 
same products. the export refunds given by FEOGA. the reaction of East 
European and other countries to Greece's adoption of the present EEC ta
riff system. the organization of a more efficient agricultural marketing 
system in Greece. the preferential agreements of the EEC with certain 
third countries, etc. 

Thus. with regard to main Greek agricultural products, the changes in 
their trade pattern. after the accession. is likely to take the following 
directions: 
(1) 7~ exports to the EEC are expected to increase due to the usage 
premiums provided to their manufacturers for using Community tobacco. At 
the same time. the sytem of report refunds may not alter much the trade 
third countries. East Europe. the USA etc. 

(2)T-Md,t. -.d. _~ exports (fresh, preserved. dried) are expected to 
increase to the EEC due to the abolition of the current system of coun
tervailing charges for Greek peaches. table grapes, cucumbers and others. 
A substantial trade diversion of citrus fruit (especially oranges and le
mons) fram Eastern Europe to the EEC market is likely to take place. 
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since the EEC is a net importer of citrus and prices are higher in the 
EEC markets than in Eastern Europe. 

(3) O~ ~ exports is likely to increase to the EEC since it is a net 
importer of olive oil. At the same time, imports of vegetable oils and 
fats to Greece may increase with the abolition of the present import con
trol system for these products. 

(4) '~, especially retsina, may achieve larger exports to the EEC but 
at the same time Greece may increase the imports of very high and very 
low quality and cheap wine from the EEC. 

(5) ~~d are expected to increase inboch, the exports of durum wheat 
to the EEC countries and the imports of feed grains fram the EEC. 

(6) lIte.a;t. imports (especially of beef) are likely to realize a diversion 
fram Vugoslavia and other countries towards the EEC countries (France, 
etc.). 

(7) i)~ ~d imports will increase fram the EEC (Netherlands, 
etc.). 

Agricultural prices 

Farm prices of most Greek agricul tural products have substantially in
creased over the last few years, reflecting the country's great inflation 
rate, the rise of demand for these products, the governmental price, po
licies, etc. Thus, from 1978 to 1979 producer's prices of cotton, toma
toes, potatoes, pork and beef have increased by more than 20%, of soft 
and hand wheat, tOb.acco, corn, olive oil, poultry, cow milk and feta 
cheese the increases have averaged at levels between 10 and 20 percent. 
Prices of peaches, lemons and organes have increased by more than 50%, 
which the prices of pears, apples and rice have fallen by 2 to 17 per
cent. The prices of sugar beets have increased by only 0,2 percent (Basic 
Data received fram The Ministry Agriculture, Department of Statistics and 
Agricultural Economic Studies). 

As campared to the EEC farm prices, the Greek prices of the corresponding 
products have almost readed then and for same products have even overpas
sed them in 1979.Concretely, the prices of soft and hard wheat, sugar, 
olive oil, poultry, etc. in Greece have been determined at a level higher 
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than 90% of those in the EEC. For other products, lemons, peaches, pota
toes, tomatoes, cucumbers, pork, cow milk, etc. The Greek prices have are 
raged at levels between 80 and 90 percent of the EEC prices. However, 
prices of pears, apples, oranges, table grapes, eggs, etc. in Greece were 
higher than those in the EEC (5, pp. 50-52). 

With the accession of Greece of the EEC, farm prices shall continue ri
sing, mainly following the upward morement of the general price level in 
the EEC countries, CAP, etc. However, the rate of increase in farm prices 
within the EEC is expected to be fevirly smalI, chiefly because of the 
contradictory interests of the member-countries. For example, United 
Kingdom, whose farm population represents only a very small proportion of 
its total population, is interested much more for consumers than for pro
ducers and thus it presses for small increases in farm prices. On the 
contrary, Greece is much more sensitive with producers interests because 
they represent a fairly large proportion of the total Greek population 
and their farm size is very small. Thus, Greece is very much interested 
for the level of farm prices, because they will significantly affect the 
level of farm incomes. 

Agricultural income 

During the past decade, 1969-1978, farm income at constant 1970 prices 
has risen by 21%, from 43 billion drachmes in 1969 to 55 billion drachmes 
in 1978 (Ibid, pp.142 and 74 and MC,7). This is primarily due to the in
crease of agricultural productivity and product prices, to price subsi
dies for both farm products and resources and other factors. 

Comparatively, farm income is much lower than the income obtained from 
the other sectors of the economy. The main reasons for this are the moun
taineous and semi-mountaineous character of a large proportion of the 
farm land, the relatively low and irregular rainfall pattern and others. 

With the accession of Greece to the EEC, the level of producers net in
come from agriculture shall primarily be determined by the following fac
tors: (1) product prices, (2) cost of production, (3) income supplements, 
(4) the level of the "green drachme" and others. 

Of these factors, farm prices are expected to go up, but neither evenly 
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for all agricultural products, not very much, for reasons already men
tioQ~ in the previous section. For same products the price increase will 
be primarily due to the higher prices surrently prevailing in the EEC 
than in Greece, for others might be owed to a more efficent agricultural 
marketing system, which is most likely to be organized. 

Cost of production is expected to increase, at least in the short-run, 
mainly because of abandoning the currently prevail ing system of input 
subsidies (e.g. on fertilizers, protective chemieals, crop seeds, feed
grains, etc.) and thus increase the input prices in Greece. In the long
run, cost of production may campartively decrease due to a further expan
sion of land irrigation and consolidation, development and application of 
modern technology in agriculture, etc. 

Income supplements for same products will substantially increase, e.g. 
for olive oil, while for other products shall be abandoned. 

The direction of the "green drachme" morement in relation to the market 
rate of exchange for the drachme will affect upwards farm incomes i f 
green drachme is devalued and vice versa. 

No doubt, that aredistribution of farm income shall take place among the 
various agricultural sectors and regions. For example, Greek olive oil 
producers shall benefit much more than producers of other agricul tural 
products, because both the guarantee prices and the incame supplements 
are much higher under the EEC than under the Greek regime. Also, produ
cers living in problematic areas of Greece will benefit under the system 
of direct income payments existing in the EEC. 

Agricultural cooperatives 

In 1978, exactly 704.568 Greek farmers were organized in 6.984 local or 
first degree agricultural cooperatives, 133 region or second degree and 
11 central or third degree cooperatives. In addition, 66 joint stock co
operative companies of limited liability have been formed fram 1st and/or 
2nd degree cooperatives. 

The basic characteristic of the Greek agricultural cooperatives is xhat 
they are mostly organized on an area rather than on a product basis and 
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they have multi-purpose acitivites. Their main function is distribution 
of farm credit and supplies (Fertilizers, protective chemicals, etc.) to 
farmers, the bulk of which is distributed on behalf of the Agricultural 
Sank of Greece for a very small margin. 

During the last decade, agricultural cooperatives have substanti ally 
entered into the processing activity of agricultural products. Sy the end 
of 1978, almost 1.100 cooperative food processing factories (dairies, 
cheese factories, wineries, ginning factories, fruit and vegetable can
neries, olive oil refineries, flour miIls, etc.) have been established. 
The market value of the processed agricultural products for that year is 
estimated to be over than 120 million US dollars. 

With regard to marketing of agricultural products, cooperatives activity 
is still limited mainly because of the restricting provisions of the old 
(602/1914) cooperative law (last year it has been substituted by the new 
law (921/1979)), inadequate capital and lack of weIl trained Uni versity 
educated staff. 

In 1977, coooperati ves share to the total distribution of agricul tural 
products in Grece was accounted for-fresh vegetables 0,5%, citrus fruit 
2,5%, eggs 3,5%, olive oil 7%, tobacco 7%, fresh fruit 11,5%, poultry 
11,5%, cheese 10-15%, fruit juices 16,5%, cotton 17,5%, tomate juice 
24,5%, tomate paste 40%, wine 45%, fluid milk 60%, etc. 

With the accession of Greece to the EEC, agricultural cooperatives are 
expected to be heavily involved in the marketing of agricultural pro
ducts. In order this be aChieved, it is most probable that special ized 
marketing cooperatives will be organized, which will be staffed by weIl 
educated and trained personnei. 

The forementioned evolution is anticipated mainly because of the EEC laws 
and regulations, as for example the regulation (1.360/78), which favor 
the devlopment of the agricultural cooperatives. Moreover, the Greek 
authorities have already realized that cooperatives can signifficantly 
contribute to an efficient marketing of agricultural products which, in 
turn, shall benefit not only the farmers but also the consumers and the 
whole societyo 
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Conc 1 us ions 

There is no doubt that the accession of Greece to the EEC will yield both 
positive and negative repercussions on the Greek agriculture. However, 
the relative size of benefits and costs will be targely affected by the 
improvement in agricultural productivity, the change in production struc
ture towards those products and varieties wh ich are in deficit and highly 
demanded in the EEC countries, the organization of an efficient agricul
tural marketing system and many other factors. Certainly, some of the 
changes which will take place in Greek agriculture with the accession of 
Greece to the EEC, shall be produced not ~ the EEC but Le~~ of the 
EEC. This means that the accession will become on accelerating factor for 
such favorable changes. 

First of all, the whole philosophy and behaviour of the government is ex
pected to drasstically change (already it has started changing), and it 
will take certain measures which otherwise either would not be taken at 
all or could be taken after a long time. One of these measures, which has 
been already taken, is the new cooperative law (921/1979), which permits 
the agricultural cooperatives to enter into the marketing acitivities. 

Another important change which is expected to take place, because of 
Greecels accession to the EEC, is the extensive vocational training of 
both, agricul turists and farmers; the farmer to enrich thei r knowledge 
and experience in specialised agricul tural fields so that they become 
more effective in their advisory services offered to farmers; the latter 
to become more capable in efficiently utilizing the farm resources and 
thus reduce their cost of production. 

Planning on production, investment, etc. will be improved. WeIl documen
ted and early submitted programmes will in the future become important 
instruments to the various policy decision makers. 

Overall, Greek agriculture will be modernised in production, processing, 
marketing and other activities. 
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MöGLICHE AUSWIRKUNGEN DES EG-BEITRITTS AUF 
DIE LANDWIRTSCHAFT GRIECHENLANDS UND PORTUGALS (Korreferat) 

von 

C h r ist aHa e b I er, Brüssel 

Allgemeine Oberlegungen 

2 Griechenland 

3 Portugal 

1 Allgemeine Oberlegungen 

(1) Mit Griechenland und Portugal wurden zwei Beitrittsländer vorge
stellt, die aus der Sicht der Gemeinschaft nach Bevölkerung, Größe und 
geostrategischer Lage etwa gleichgewichtige Partner sind. 
- In beiden Ländern spielt die Landwirtschaft in der Volkswirtschaft 

noch eine große Rolle, obwohl die Abwanderung vom Land rapide war; 
- in beiden Ländern führte eine schnelle Urbanisierung zu großen Bal

lungsräumen und damit zu bedenklichen Störungen der regionalen 
Gleichgewichte; 

- in beiden Ländern sind die natürlichen Produktionsbedingungen etwa 
gleich; 

- in beiden Ländern hat die Landwirtschaft mit großen strukturellen 
SChwierigkeiten zu kämpfen, ist die landwirtschaftliche Erwerbsbevöl
kerung überaltert; ihre Produktivität ist im Vergleich zu den anderen 
Sektoren gering; 

- beide Länder produzieren in etwa die gleichen Erzeugnisse. 

(2) Aus beiden Referaten gingen aber auch deutlich die Unterschiede her
vor, die vorwiegend historisch und politisch begründet sind: 
- während Griechenland ein überdurchschnittlich großes volks-
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wirtschaftliches Wachstum realisierte, hat Portugal gegen 
Stagnation zu kämpfen; 

- während in der griechischen wirtschaftspolitik der Landwirtschaft 
eine aktive Rolle zum Ausgleich der Handelsbilanz zugewiesen 
wurde, geht in Portugal der Selbstversorgungsgrad an Agrar
erzeugnissen zurUck; 

- während in Griechenlands Agrarstruktur eindeutig der Kleinst
und Kleinbetrieb nach Zahl und Fläche vorherrscht, wird Portugal 
mit Konflikten konfrontiert, die sich aus der sehr heterogenen 
Struktur mit Latifundien im SUden und Kleinbetrieben im Norden 
ergeben; 

- während in Portugal die Pacht landwirtschaftlicher Flächen schon 
sehr verbreitet ist, wird sie in Griechenland noch kaum prakti
ziert; aBerdings sind beiden Ländern die sehr kurzen Fristen 
der Pachtdauer gemeinsam. 

(3) Diese Unterschiede erklären auch zum Teil, weshalb die beiden Herren 
zu so außerordentl ich unterschiedlichen Resultaten bei der: Beurteilung 
der Auswirkungen des EG-Beitritts auf die Landwirtschaft in Griechenland 
und Portugal kommen. Allerdings fällt es schwer, ihnen in allen Schluß
folgerungen beizustimmen. 

2 Griechenland 

(4) Nach meiner Meinung beurteilt Herr Kamenidis die Auswirkungen des 
EG-Beitritts auf die griechische Landwirtschaft etwas ~u optimistisch. In 
voller Anerkennung der Leistungsfähigkeit der griechischen Landwirt
schaft 1) erscheint mir eine Relativierung mancher Aussagen angebracht. 

(5) Herr Kamenidis erwähnt unter den Maßnahmen, die die griechische Re
gierung als Folge des Beitrittsvertrages ergriffen hat, eine entscheiden
de nicht, nämlich die der EinfUhrung von Märkten zur freien Bildung eines 
wechselkurses der Drachme2). Heute noch setzt die griechische National-

1) Das beste Beispiel ist der ZuckerrUbenanbau, der von 2.500 ha im 
Jahre 1961 auf 46.500 ha ausgeweitet wurde und Griechenland zum 
Nettoexporteur von Zucker werden ließ. Zucker unterliegt einem 
StaatsmonopOl. - Statistical Yearbook of Greece; versen. Jgg. 

2) Actes relatifs ! l'adhesion de la R~publique H~llenique aux CE; 
Declaration Commune. 
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bank die Wechselkurse fest, wobei Interessen der Zahlungsbilanz im Vor
dergrund stehen. Im Beitrittsvertrag hat sich die griechische Regierung 
bereit erklärt, in Athen und in einem anderen Ort der Gemeinschaft freie 
Märkte einzurichten. Nach der letzten Information werden zur Zeit ent
sprechende Versuche in Athen unternommen, so daß dort ab 1. Januar 1981 
der Wechselkurs der Drachme nach dem freien Spiel der Marktkräfte gebil
det werden kann. 

Die Beitrittsverhandlungen mit Griechenland wurden unter der Prämisse ge
führt, daß Marktkurs gleich grüner Kurs ist, also keine Währungsaus
gleichsbeträge eingeführt werden müssen. Es erscheint angebracht, die Er
gebnisse der neuen monetären Situation abzuwarten, weil sie natürl ich 
nicht ohne Einfluß auf die Preisgestaltung in Griechenland bleiben wer
den. Auch dann kann erst mit einiger,Sicherheit die Reaktion der Erzeuger 
und Verbraucher auf IIÖgliche Prei sänderungen abgeschätzt werden. Schon 
aus diesem Grunde würde ich nicht vorhersagen, daß mit Ausnahme von Milch 
und Zucker die griechische Erzeugung bei allen übrigen Produkten nach dem 
Beitritt zunehmen wird. 

Es wäre interessant zu erfahren, wie sich in Griechenland das Verhältnis 
zwischen den heute gewährten Exportsubventionen und den im Gemeinschafts
recht vorgesehenen Exportrestitution während der Obergangszeit gestalten 
wi rd und wie sich der Fortfall der Betriebsmittel subventionen auf die 
Produktionskosten auswirkt. 

Nur am Rande IIÖchte ich erwähnen, daß der Steigerung der Baumwollerzeu
gung Grenzen gesetzt sind, weil der Beitrittsvertrag (Protokoll N° 4) 
'vorsieht, daß die Gemeinschaftsbeihilfe nur für eine Menge gewährt wird, 
die den Durchschnittswerten eines Jahres oder dem Durchschnitt der ganzen 
Periode 1978 - 1980, erhöht um 25 %, entspriCht. 

(6) Die Beurteilung der Entwicklung der Erzeugung hängt auch entscheidend 
von den notwendigen Veränderungen in der Produktions- und Marktstruktur 
ab. Meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen in Griechenland für die 
Anwendung der Richtlinie zur Förderung der Einstellung der I andwi rt
schaft I ichen Erwerbstätigkei t und der Verwendung der landwirtschaft! ich 
genutzten Fläche für Zwecke der Strukturverbesserung (72/160/EWG)3) nur 

3) Amtsblatt Nr. L 96 - 1972. 
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begrenzt gegeben, vor allem, wenn eine Beteiligung des EAGFL in Erwägung 
gezogen wird. 

Angesichts der Uberwiegenden Zahl von Kleinbetrieben in Gr i echen land 
scheint das Potential fUr die Modernisierung gemäß der Richtlinie 
72/159/EWG4) nur gering zu sein. Ein nicht unerhebliches Maß an fachli
cher Qualifikation und Finanzkraft ist fUr die ReaHsierung eines solchen 
Vorhabens unerläßlich. Dazu· kommt die notwendige Bodenmobi lität. Auch 
hierfUr sind die Voraussetzungen in Griechenland rioch sehr begrenzt, da 
die Bodenpreise hoch sind und die Verpachtung in der Landwirtschaft erst 
seit kurzer Zeit Eingang gefunden hat. 

(7) .Ich teile daher sehr viel leichter die Meinung von Herrn Kamenidis, 
daß Maßnahmen gemeinschaftlicher Bewirtschaftung oder gemeinschaftlicher 
Nutzung landwirtschaftlicher InvestitionsgUter, wie sie in Artikel 12 der 
Richtlinie 72/159/EWG vorgesehen sind, von der griechischen Landwirt
schaft relativ schnell angewendet werden, wenngleich der finanzielle An
reiz verhältnismäßig gering ist. 

(8) Die von Herrn Kamenidis erwähnte Verordnung (EWG) Nr. 1360/78 betref
fend die Erzeugergemeinschaften und ihre Vereinigungen5) gilt nicht für 
die Erzeugung, sondern nur für die Vermarktung landwirtschaftlicher Pro
dukte. Sie wird in Griechenland sicher verhältnismäßig schnell realisiert 
werden. 

(9) Die gebotene Vorsicht hinsichtlich des Ausmaßes der in absehbarem 
Zeitraum möglichen Strukturverbesserungen der griechi sehen Landw i rt
schaft, gilt ceteris pari bus auch für die Erwartungen an die Entwicklung 
ihrer Produktivität und ihres Einkommens. 

3 Portugal 

(10) Ich teile die Meinung von Herrn Soares, daß strukturelle Anpassungs
probleme (einschließlich Ausbildung, Beratung, Buchführung) der landwirt
schaftlichen Betriebe schon vor dem Beitritt angepackt werden müssen. Die 

4) Richtlinie über die Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe; 
Amtsblatt Nr. L 96 - 1972. 

5) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 166 - 1978. 
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portugiesische Landwirtschaft ist in schwierigerer Ausgangssituation als 
die griechische oder spanische. 

(11) Der Beitritt Portugals zur Gemeinschaft wird in diesem Land auch 
ziemlich drastische Veränderungen in der Markt- und Preispolitik bringen. 
In unseren Verhandlungen mit der portugiesischen Verwaltung haben wir 
festgestellt, daß die Preispolitik vorwiegend einkommens- und kosten
orientiert ist. Obgleich wie in Spanien bei einigen Gütern gespaltene 
Preise angewendet werden, wodurch die Preise für einige wichtige land
wirtschaftliche Erzeugnisse niedrig gehalten werden, waren die Preisstei
gerungen für die Mehrzahl der Erzeugnisse doch recht groß. Sie stehen in 
engem Zusammenhang mit den Inflationsraten. Da bei der Preisfestsetzung 
auch die erwarteten Mengen eine Rolle spielen, kommt es allerdings vor, 
daß ei nem Jahr mit überdurchschni ttl icher Preissteigerung ei n Jahr mit 
Preissenkung folgen kann (z.B. Index des Interventionspreises im Ver
gleich zum Vorjahr bei Rotwein 1978/79: 218,2 %; 1979/80: 75%). Der Trend 
bei den institutionellen Preisen hat dazu geführt, daß nach den zuletzt 
verfügbaren Daten und zu den jetzigen - von der portugiesischen National
bank festgestellten - Wechselkursen, die meisten portugiesischen Erzeug
ni sse bereits jetzt Gemeinschaftsni veau erreicht oder überschritten ha
ben. Geringe Preisdifferenzen nach unten wurden nur bei Hartweizen, Reis 
und Birnen festgestellt. Nur zur Verarbeitung bestimmte Tomaten waren we
sentlich billiger. 
Falls dieser Trend anhält und falls die Freigabe der Wechselkursbildung 
die jetzigen Wechselkurse bestätigt, dann muß mit erheblichen Anpassungs
schwierigkeiten gerechnet werden. 

(12) Herr Soares unterstellt in seinem Beitrag, daß nach dem Beitritt 
Portugals die VerbraUCherpreissubventionen wegfallen müssen. Die Beträge 
haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen und beanspruchen nach 
letzten Informationen 8 % der Haushaltsausgaben. Im Prinzip sind Ver
braucherhilfen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar. Es bestünde also für 
die portugiesische Regierung kein Anlaß, sie zu streichen. Unter dieser 
Voraussetzung wäre eine zusätzliche Belastung der Verbraucher, die jetzt 
50 % des privaten Verbrauchs für Nahrungsmittel, Tabak und Getränke auf
wenden, nicht zu befürchten. Dann wären auch andere SChlußfolgerungen für 
die Entwicklung der Erzeugung und des Handels mit Agrarerzeugnissen zu 
ziehen. 
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1 Introduction 

The historical and political signicance of the second EEC enlargement is 
probably of greater importance than the economic aspects. The economic 
problems i t wi 11 nevertheless pose should not obscure consideration of 
the potentially positive role which the enlarged Community could play in 
promoting political and economic stability, both within the area of the 
EEC and at global level. 

The impact of the enlargement on intra-Community trade in the agro-food 
manufacturing sector as a whole (at the level of 11 stage transformation) 
seems unlikely to be'very strong within the short or medium term. It will 
however, be influenced by the terms of accession and transitional arran
gements. Since these are not yet known, discussion of future developments 
can only be based on'past...experience. 

In this paper therefore we propose first to examine briefly the present 
state of the Food, Orink and Tobacco Manufacturing sector (FOTM), and to 
pass, in the second part of the paper, to a more detailed investigation 
of trade flows in selected food manufactures within the EEC 12 area du
ring the period preceding enlargement. Statistical analysis will be used 
to identify the competitive performance of the different exporting coun
tries. On the basis of past trends, considered in conjunction with the 
trade barriers operative, some tentative conclusions about future perfor
mance will be drawn. 

2 The agro-food manufacturing sector: a general background 

As can be seen from Table 1, in none of the 12 countries does the FOTM 
sector contribute more than about 10 % of GOP. It is interesting to note, 
however, that in 6 of the present 9 member countries its share is greater 
than, or equal to, that of the sector agriculture, fisheries and fore
stry. Moreover, two of the three remaining member countries, France and 
Ireland are those where the FOTM sector makes its major contribution to 
GDP. There is reason, therefore, to consider the- sector of non-negligible 
dimensions in each of the present member states. In the applicant coun
tries the sector is relatively undeveloped, and its weight in the natio
nal economy is decidedly overwhelmed by that of agriculture. 
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Within the manufacturing sector, FOTM contributes between 10 % and 30 % 
of Gross Value Added; again the three applicant countries rank towards 
the lower end of the scale, confirming the relatively unimportant role of 
this sector in their national economies. The sector is instead of greater 
significance in Ireland and Oenmark where it contribues about 30 % of 
manufacturing value added. 

Information which is available for 8 of the 9 EEC countries indicates 
that the structure of the FOTM sector does not di ffer greatIy from that 
of the entire industrial sector: small - scale firms are dominant, 
approximately 85 % of firms employed between 20 and 99 persons and pro
duced about 30 % of Gross Value Added in 1975. A notable exception to the 
overall picture is provided by the British industry, where only 15 % of 
Gross Value Added derived from 'firms in the size group 20-99 employees, 
these constituting a much lower percentage (72 %) of firms operating in 
the sector (Table 2). 

Unfortunately, no data is available for trends in consumption of speci
fi ca lly manufactured products of food, drink and tobacco. It seems reaso
nable to surmise that rates of growth in consumption of these products 
exceeded those for the category as a whole (including non-manufactured 
products). The latter are shown in table 3. The high responsiveness of 
demand to increases in income and to changes in social patterns, inclu
ding increased urbanisation and employment of women outside the house
hold, underlies this statement. It is also supported by information about 
average annual growth rates in production in the FOTM sector • These 
exceeded the corresponding rates for combined consumption of manufactured 
and non-manufactured FOT products, in all countries except Great Bri
tain 1). 

There is a striking difference in average annual growth rates in consump
tion for products of the FOT sector between the present EEC members and 
the applicant countries. The faster rate of growth in Spain, Greece and 
Portugal is, however, in relation to a considerably lower level of con
sumption in absolute terms and Is unlikely to change the relative posi
tion of these three count ries as consumers of FOTM products in the near 
future. 

1) It is regretted that the time periods available over which the calcu
lations ~ave been made are not strictly comparable. 
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Table 1: Value Added in 3 sectors as percentage of Gross Domestic 
Product at current market prices 

Agrlc. Forest. Total manutact. Food, drink & (~) as 
& fisheries industry as Tobacco manuf. I Year 

(1) (2) h9f (~) (4) 
F 10.0 56.0 8.9 16.0 1977 
I 7.5 29.5 3.7 12.4 1977 
NL 4.8 22. 1 4.7 21.3 1975 
B 2.4 23.7 4.2 17.8 1977 
L 3.1 30.8 3.6 11. 6 1977 
GB 2.4 29.3 5.9 20.3 1973 
IRL ( 1) 16 .. 0 27.4 9.0 32.8 1974 
DK 5.8 21.2 6.3 29.8 1970 
D 2.6 35.4 4.7 13.4 1974 
GR 15.4 22.5 3.5 16.7 1973 
E(2) 10:3 29 . .5 3.3 11. 2 1975 
P(3) 11.5 40.0 4.2 10.6 1974 

(1) at factor cost; (2) at factor cost, 1970 prices; (3) at factor cost, 
1963 prlces. 
Sources: EEC 9: National Accounts, Analytical Tables 1970-77, Eurostat. 

Greece: Ampliamento della Comunit~, Aspetti economici e setto
riali; Bollettino delle Comunit~ Europee, Supplemento 
3/78. 

Spain: Parere sulla domanda d'adesione della Spagna, Bollettino 
delle Comunit~ Europee, Supplemento 9/78. 

Portugal: Parere sulla domanda d'adesione deI Portogallo, Bolletti
no delle Comunita Europee, Supplemento 5/78. 

fable 2: The % distribution by size group of the number of firms and 
Gross Value Added in the Food Drink and Tobacco Manufacturing 
Sector (NACE 41/42) compared with the entire Manufacturing 
Sector (NACE 1/5) (Firms with 20 employees or over) 1975 

Firm size group': No of employees 
20-49 50-199 200-999 over 1000 

~. no. of firms: 
EC 81) NACE 1/5 53.8 34.9 10.6 2.0 
EC 81) NACE 41/42 50.2 38.6 13.5 1.8 
GB NACE 41/42 35.4 37.1 21.6 4.0 
Gross Value Added 

EC 72) NACE 1/5 9.7 17.4 23.5 42.9 
EC 72) NACE 41/42 8.1 21. 5 29.3 27.2 
GB NACE 41/42 3.4 11.8 31. 1 36.5 

1) Ireland not available; 2) Ireland and Luxembourg not avallable. 
Source: Structure and Activity of Industry, Eurostat 1978. 
NB: horizontal sums may differ from 100 % - see Methodological Note to 

source quoted. 
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In this brief summary of its general characteristics. the FDTM sector 
emerges as a small but dynamic sector in each of the 12 countries con
sidered. The average rate of increase in output equalled or exceeded that 
for the manufacturing sector as a whole between 1970 and 1977 in 7 of the 
11 countries for which information is available. In 3 of the remaining 
countries Ireland, Greece and Spain, its growth rate in percentage terms 
was also remarkably high. 

3 Trade flows in food manufactures between the twelve members of an 
enlarged Comunity 

An immediate difficulty to be affronted in a study of trade in manu
factured food products is that of distinguishing these flows from the 
more usually published aggregates of commodity trade where raw and pro
cessed products are summed. Trade in specifically manufactured food pro
ducts is identified at a high level of disaggregation in both SITC and 
NIMEXE classifications and it is a mammoth task to obtain an aggregate 
comprising flows in the whole range of items involved. 

It was necessary, therefore, to use an alternative approach, and the pre
sent investigation is limited to consideration of nine products. The pro
ducts were chosen from those where the operation of processing is carried 
out in factories rat her than at farm level, thus excluding, for example, 
wine and olive oil. The selection was made with a view to including both 
manufactures using raw materials originating predominantly in "northern" 
member countries (e. g. beer, bakery products) and those using predomi
nantly "southern" agricultural inputs (e.g. preserved fruit and vege
tables). The data was obtained from OECD trade statistics, and the speci
fication of products is given in Table 4. 

The selected products represented between 8 and 16 % of total exports of 
food, drink and tobacco (51Te, 0 + 1) for 8 of the 9 present member-coun
tries in the two-year period 1976-77, but were somewhat lower in Great 
Britain as can be seen from Table 5. 

Trade between the EEC and the three applicant countries has been governed 
by the "Global Mediterranean POlicy" (1972), and by individual bilateral 
agreements. Both the Global Mediterranean Policy and the agreements with 
Greece '(effecti ve 1962, but suspended 1967-74) and Portuga I (1973) envi-
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Table 3: Trends in consumption of food drink and tobacco, and in pro
duction of food drink and tobacco manufacturing, (average 
annual percentage growth rates). 

PrIvate tlnal Consumptlon Proauctlon Proauctlon al! 
consumption of FDT FDTM (1S1C,31) manufact.(1S1C,3) 

Period 1966-76 1966-76 1970-77 1970-77 

B 4.6 2.7 3.1 2.6 
D 3.9 2.5 2.6 2.1 
F 4.8 2.31) 2.5 3.8 
I 4.4 1.72) 3.1 3.1 
NL 3.93) 2.83) 3.0 2.5 
DK 5.4 2.5 5.57) 3.16) 
IRL 3.2 2.2 4.8 5.2 
GB 2.7 2.1 1.7 0.6 
GR 6.1 4.1 5.5 8.0 
E 5.61) 4.21) 5.8 8. 1 
P 7.71) 4.44) 10.35) 7.65) 

1} 1971-75; 2} 1971-76; 3} 1970-76; 4} 1966-75; 5} 1971-7::1; b} 19b5-74; 
7) 1965-74; ISIC 311/2, food. 
Sourees: OECD, Quarterly Supplement to Main Economic Indicators, 1978/2; 

OECD, Industrial Production, 1960-75; 
OECD, Impact of Multinational Enterprises on National Scientific 
and Technical Capacities: Food Industry, 1979 (restricted). 

Table 4: Value of intra-12 trade for the processed food products 
selected for analysis (1976/77 average) 

024 
0483 
0484 

0533 
0539 
0555 
1123 
42( -4215) 
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Meat an meat preparatlons, lncl. sausages 
Cheese and curd 
Macaroni, spaghetti noodles, vermicelli,etc. 
Bakery products, incl.bread,biscuits,cakes 
Jams, marmalades, fruit jellies 
Fruit, and nuts, prepared or preserved 
Vegetables, preserved or prepare~, n.e.s. 
Beer, including stout, porter 
Fixed vegetable oils and fats(excl.olive oi1) 

0, 
1,377 ,614 

69,844 
361,074 
64,830 

283,604 
726,492 
203,955 
595,735 



N 

"'" w 

Table 5: Trade in 9 selected food products as percentage of total agro-food exports 
(1976-77) 

B DK F D IRL NL GB E 

~) Exp. Value* (SITC: 0-1) 3,175 3,088 8,560 4,654 1,560 3,055 7,990 3,462 1.863 
b) Exp. Value* 

9 food prod. 717 319 767 648 140 350 1. 144 119 166 

GR 

805 

97 
c) = (b/a • 100) 16.22 10.23 8.96 13.90 8.97 11,50 14.31 3.29 8.91 12.05 
* Mi 11 ion $ 
'Source: OECD Trade Statlstlcs, 1978. 

Table 6: Results of Constant Market Shares Analysis for intra - 12 exports in selected products 
(proportion of variation in total exports explained by 4 "effects") 

BL DK F D IRL I NL GB GR P E 

1. Total trade errect 
period 1 0,683 7,768 0,633 0,494 1.941 1,168 0,942 2,423 0,432 0,671 1,155 
period 2 0,900 1,319 0,694 0,737 1,635 1,425 1,089 1,207 0,257 3,661 1,016 
period 3 1,039 1,118 1,148 0,648 1,259 0,882 1,066 0,675 1,552 13,768 1,068 

2. Commodity effect 
period 1 0,046 -1,790 0,066 0,010 -0,804 0,337 -0,010 -0,270 0,209 0,281 0,448 
period 2 -0,008 -0,199 0,000 0,021 -0,302 0,110 0,004 -0,075 0,063 0,837 0,243 
period 3 -0,107 -0,167 0,092 0,034 -0,106 0,043 0,013 -0,024 -0,087 -0,991 -0,078 

3. Market effect 
period 1 0,169 -1,611 0,101 0,182 -0,540 -0,269 0,010 -0,034 0,193 -0,431 -0,032 
period 2 0,110 -0,095 0,074 0,192 -0,006 -0,174 -0,036 -0,017 0,041 -1,373 0,024 
period 3 0,000 -0,110 -0,050 0,088 -0,160 0,030 -0,015 0,172 -0,029 0,823 0,065 

4 Competitive effect 
period 1 0,100 -5,366 0,198 0,312 0,403 -0,235 0,078 -1,930 0,164 0,478 -0,571 
period 2 -0,002 -0,024 0,229 0,048 -0,327 -0,360 -0,048 .:.0,437 0,637 -2,125 -0,235 
period 3 0,067 0,159 -0,191 0,228 0,007 0,043 -0,064 0,471 -0,436 14,599 -0,054 

Source: elaboration on OECD Trade StatistlcS. 



saged the abolition of tariffs on industrial products over aperiod of 
years, whilst that with Spain (1970) provided for a phased reduction of 
tariffs by 60 %. Seme limited concessions were granted on both sides for 
certain agricultural products. The effective rate of protection for the 
products of interest he re in the markets of the applicant countries, 
whi"lst lamented in certain circles, is rather difficult to pinppint, 
(COMMISSIONE CEE, 1) but tariffs on agricultural and industrial imports 
remain at rather high levels. 

Import duties charged on food manufactures entering the EEC market usual
ly comprise two elements: a fixed component, consolidated in GATT agree
ments, designed to protect the processing industry, and a variable compo
nent designed to compensate for the higher cost of agricultural raw ma
terials purchased in the EEC area (as opposed to third country supplies). 
These principles are applied to all the products cons idered here, with 
the exception of vegetables oils where a fixed levy (between 10 % and 
20 %) is applied, and cheese, which is subject to variable levy. 

Export refunds are payable on the raw material component of the manufac
tures where this is subject to the common organisation of the market and 
MCA's are likewise applied to this same component. 

The regulations governing imports from third countries of processed fruit 
and vegetables, as weil as jams have come under full control from Brus
sei s only in 1975, when quantitative restrictions were abolished. Unti I 
that date, apart from application of the Common Customs Tariff and the 
payment of levies and refunds on the sugar content, member governments 
were allowed a certain degree of autonomy. A minimum import price was 
applied to tomate concentrates in 1975, and production aids were introdu
ced in the crop year 1978-79 - too late to have any bearing on the trade 
analysis undertaken in this paper. 

4. Analysis of trade flows for the aggregate of the selected products 

4.1 The methodology 

A first analysis of trade flows between the 12 countries involved in the 
potentially enlarged EEC area was carried out using Constant Harket Sha
res Analysis. This methodology (RICHARDSON, 6; TVSZYNSKI, 7) seeks to 
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explain changes in the value of a country's exports over aperiod of time 
in terms of four effects: a total trade effect, which takes account of 
the country's share in the growth of total trade within the geographical 
area considered; a commodity effect, which measures the extent to which 
export growth may be due to concentration of exports on commodities with 
rapidly expanding demand; a market effect due to concentration in fast
growing markets, and finally a competitive effect which measures changes 
in the country's share in each market. 

The formula used in calculating the values of the four effects in Table 6 
is: 

Effects: total trade cornnodity market 
llq SO t.Q + (E SO II Q - SO t. Q) + (E E SO II Q - ES°t. Q) 

i i i i j ij ij i i i 
competi ti ve 

+ E E Q1 llS 
i j ij ij 

where: q, Q Total exports of the focus country and the world 
respecti ve ly 

s 

° 

t.q or llQ 

(q/Q) i.e., the export share of the focus country in 
total world exports; 
denotes a particular commoditiy; 
denotes a particular importing region; 
denotes the beginning of the time period; 
denotes the end of the time period; 
denotes variations over one period. 

The analysis was carried out on changes in export values over three time 
periods, two year averages being used to delineate the beginning and end 
of period trade flows to mitigate anomalies. 

The periods chosen were: 1964-65 to 1968-69 (Period 1) which corresponds 
with the gradual establishment of EEG Gommon Organisation of Markets; 
1968-69 to 1972-73 (Period 2) leading up to the first enlargement of the 
EEG, and 1972-73 to 1976-77 (Period 3) by the end of which the bilateral 
agreements with the three applicant countries had had time to take ef
feet, and the transition period for the three newly admitted member had 
passed. 
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The results of the analysis are shown in table 6. Of particular interest 
are changes in the competitive effect and in the market effect, and these 
will be examined in relation of the successive stages of facilitated ac
cess to the 12-country markets. 

4.2 Competi ti ve performance 

The competitive effect is positive when a country achieves an increased 
share of export markets, and negative when its share falls. 

Amongst the original 6 members of the EEC, Germany achieved an outstan
ding performance, with a positive competitive effect in all three periods 
considered. Netherlands, although remaining the principal exporter of the 
commodities selected, was unable to match this record and showed a nega
tive competitive effect in Periods 2 and 3. 

The results for France and Italy are of particular interest in this con
text, si nce these two countries , producers of typical.ly mediterra nean 
produce, are apprehensive of the economic effects of enlarging the Com
munity to 12 mem/;lers. In fact, in the commodities considered here, we 
find that in each period, a positive competitive effect for one of these 
two countries is matched by a negative effect for the other. Wh i I st 
French agro-food industry appears to have prospered in the first two pe
riods as the Common Organisation of Markets got under way, it fared less 
weIl in Period 3 - partly, perhaps, because of competition from the three 
new entrants in its northern products. This experience may explain some 
of the current resistance or slow timing of the French Government for ad
mission of the applicant countries which will provide competition, in 
this case, for French mediterranean products. 

On the contrary, Italian industry did not fare weIl in the two earlier 
periods: this may be due to the fact that the Common Organisation of Mar
kets affected mainly those products in which Italy has a high propensity 
to import rather than to export. In Period 3, the competitive effect was 
positive despite the easier terms of access for the products of the 3 ri
val exporters: Greece, Spain and Portugal. 

For each of the 3 new member countries, United Kingdom, Ireland und Den
mark, the competitive effect was negative during Periods 1 and 2, as 
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might have been expected on grounds of their exclusion from the Customs 
Union. In Period 3 however, after access, the competitive effect became 
positive - a demonstration of the advantage of adhesion to EEC. 

The competi ti ve performance of the three appli cant countries has bee n 
rather dismal. In particular, Spain. the most industria li sed of t he 
three, shows a negative competitive effect throughout all three periods. 
Greece did weIl in Periods 1 and 2, but, surprisingly, lost ground in Pe
riod 3, despite the possibi lities opened up by the bilateral agreement 
having taken effect. 

4.3 Market performance 

A strongly positive market effect is shown when a country has a signifi
cant share of the area's exports in fast growing markets. Within the 12 
country area considered, total intra-group exports in the selected pro
ducts were rising at a faster rate in the market of the EEC original 6 
than in the remainder of the area throughout tfie time periods considered. 

Of the original member countries, neither Italy nor Netherlands appears 
to have been able to take full advantages of the rapid growth in intra
Community trade. 

The impeded access to the EEC 6 markets for non-members, leads us to ex
pect a negative market effect for non-members during Period 1 und 2. This 
was, in fact, the case for the 3 newly-admitted members, United Kingdom, 
Ireland and Denmark. The market effect became positive for UK in Period 
3, after entry, but remained negative for Ireland and Denmark which seem 
to have been unable to assert their presence in the fast-growing markets. 

No clear common trend in market effect appears for the 3 applicant coun
tries. This is partly due to the fact that the export efforts of each 
country are directed to differing groups of importing markets. Spain ex
ports to a wider range of Community markets than do the other two, and 
the positi ve market effects for Periods 2 and 3 appear to indicate the 
advantages gained through the bilateral agreement which took effect fram 
1970. Portugal too appears to have benefitted fram improved access to EEC 
markets after the agreement of 1973, and the negative market effect of 
Periods 1 and 2 is superceded by a positive effect in Period 3. Portu-
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guese exports are most significant in the formerly EFTA markets of Den
mark and Britain, and in the contiguous Spanish market. Rather surpri
singly, after positive market effects in the first two periods, results 
for Greece show a negative effect in Period 3. The markets in which Greek 
produce is most significantly inserted are those of its mediterranean 
neighbours France and Italy, as weIl as the northern markets of Germany 
and Netherlands. 

5. Analysis of trade flows for individual processed products 

A general picture of trade flows in the selected commodities is provided 
in table 7, where the three leading exporter and importer countries are 
identi fied, together with the percentage of inter-12 trade concentrated 
in these countries in 1976-7 and an index of growth of trade values over 
the entire time-period considered. It can be seen there that the commodi
ties whose export values increased fastest over the entire period con
sidered were pasta, jams, preserved vegetables, seed o11s and preserved 
fruit. The first two products together still constituted only 3.1 % of 
total exports for the 12 countries at the end of the period, but preser
ved fruit, preserved vegetables and seed oi I s were proportionatelY more 
important, contributing 6.6 %, 16.9 % and 13.9 % respectively of total 
exports. The three latter products form an important component of the 
intra 12 exports of the applicant countries, as will be seen in the 
following section. 

It is evident from Table 7 that a large proportion of the value of in
tra-12 trade in the products considered, both exports and imports, is 
concentrated in a few leading trader-countries. 

The predominance of Netherlands as an exporter is striking, although her 
share in total exports of these commodities decl ined by more than 3 % 
over the period considered, to reach 26.7 % in 1976-77. In contrast, the 
shares of the other leading exporters, France and Germany, rose conti
nuously throughout the period. 

The share of the second leadi ng exporter, France, rose unti I 1973, but 
thereafter fell, whereas that of the third exporter, Germany rose conti
nuously, to obtain 15 % of the exports considered in 1976-7 in comparison 
with 7 % in 1964-5. 
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Table 7: Selected products: principal importing and exporting countries 
1976-77; index of overall growth in intra-12 exports 

Proaucts Maln Importers 1976-7 Maln exporters 1976-7 Exp.values 
1st 2nd 3nd % imports 1st 2nd 3nd % export 1976-7 as 

from leading from lea- % of 1964-5 
3 importers ding 

3 eoor-
ters 

l3eer GB F B,L 72,5 0 B,L DK 66.0 1~~~ Pasta F 0 B,L 80.2 I F B,L 90.0 
Bakery 0 F B,.L 70.1 NL B,L GB 68.3 658 
prods 
~ams 0 B,L NL 87.2 NL B,L F 72.8 1104 
Pres.Veg. 0 GB F 77.8 NL F I 47.7 849 
Pres.Fruit 0 F GB 79.0 I S 0 61. 7 890 
~heese 0 I GB 73.4 NL F 0 77.8 733 
~ed oi 1 F NL I 67.2 0 NL B,L 76,7 1449 
fr'oc.met GB 0 F 78.0 NL B,L DK 72.7 463 

~ products 0 GB F 70. 1 NL F 0 61.9 715 

Source: elaboratIon on OECD Trade Statlstlcs 

Table 8: Decline in market share of some exports of non-EEC members (%) 

~ountry Product Share of 12-country exports Share of national 
1964-5 1968-9 1976-7 exports of 9 prod.s 

1976-7 

DK Cheese 20.5 9.7 9.9 43.4 
Proc.meat 30.0 24.9 20.8 40.2 

GB Jams 17.0 13.8 6.7 3.8 
GR Jams 30.0 1.6 0.5 0,7 

Source: elaboratIon on OECD Trade Statlstlcs 

Table 9: Applicant countries % growth and market shares in intra-12 
imports and exports in selected products 

55.2 
42.3 

- 0.5 
7.7 

57.0 
131. 7 
49.3 
84.9 

Per i 0 

2 

136.2 
137.6 
305.5 
155.0 

139.0 
539.0 
136.8 
38.0 

91.3 
10.2 
73.9 
66.0 

90.6 
58.4 
84.8 

- 6.6 
Source: e a oratlon on OECD ra e StatlstlcS. 

100.0 
0.4 
1.2 
0.1 

100.0 
2.3 
3.9 
0.6 
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Germany, which received 33.6 % of the intra 12 exports in 1976-7 provided 
by far the largest importing market, dwarfing both the United Kingdom and 
France which each took approximately 15 % of the exports. 

The market share of non-member countries in certain products was severly 
reduced between 1964-65 and 1968-69 as the Common Organisation of Markets 
progressed, and has not recovered after entry. The most striking examples 
are listed in Table 8. 

Danish accession did not result in a significant increase in her market 
share in any of the exports considered, and the advantages she gained 
through freer access to the market were outweighed by stronger forces 
even in the market for processed meat, where in 1972-73 she already had 
the third largest share of the market. 

On the other hand, the entry of Great Britain permitted a marked increase 
in her market share, of bakery products in particular, seemingly at the 
expense of the 3 countries which were leading exporters in 1972-73. 

6 Analysis of trade flows for the applicant countries 

It has emerged by implication from what has been said in previous para
graphs, that the applicant countries playa minor role in intra-12 trade 
flows in manufactured products. This is evident in Table 9 but the same 
Table shows that in certain periods, the growth rates in both imports and 
exports exceeded those for the group as a whole. Growth of imports was 
particularly strong in all three countries in the period 1968-69 to 
1972-73 but thereafter fell considerably below the rate for the 12-coun
try area, most probably as a result of the world economic crisis rat her 
than of protective measures. Export growth rates for Spain were below the 
12-average throughout the entire time period ö Greece enjoyed a particu
larly strongboost to exports in Period 2 despite suspension of the 
bilateral agreement whereas Portugal's export growth rate was disappoin
ting after 1968-69, and her share fell from 2 % to 0.6 % of intra-12 ex
ports. 

The exports of the applicant countries are strongly dominated by preser
ved vegetables and seedoils. and exports are concentrated in a very small 
number of countries. Details are shown in Table 10. 

250 



Table: 10: Applicant countries: % increase in exports of principal 
products and main importing markets 

Il::ountry valUe 19/b-/ 1. snare In ~ snare In Ma1n marKets 1% of exp. 
as % of national intra-12 1976-7 to 3 lea-
1964-5 exp.1976-7 exp. 1976-7 1st 2nd 3nd ding 

imp.1976-

E Pres.Veg. 995 57.7 12.9 F GB D 89 
Seed oi I 3853 5.2 1.3 NL I D 80 
Pres.Fruit 384 36.2 8.9 GB D B,L 84 

GR Pres.Veg. 2651 44.0 5.8 GB I D 81 
Seed oil 433 3.6 0.4 I D F 100 
Pres.Fruit 50863 52. 1 - D F NL 91 

P Pres. Veg. 243 90.4 2.8 GB DK D 91 
Seed oi I 208 7.3 0.2 E F D 99 

Source: elaboratlOn on OECD Trade stat1st1cs 

Table 11: Applicant countries: % increase in imports of principal 
products and main suppliers 

I"ountry value ~97b-7 '" snare In 1. share ln Main fb_ of 1mp. fron 
as % of national intra-12 Suppliers 3 leading 

1964-5 imports imports 1st 2nd 3nd suppliers 

E Cheese 581 39.7 1.42 NL F D 94 
Proc.meat 657 22.4 1.81 DK NL I 82 
Seed oi I 1135 19.8 1.64 F NL P 79 
Beer 1612 7.6 1.84 D NL DK 83 

GR Proc.Meat 240 37.5 0.96 DK NL F 81 
Cheese 390 24.7 0.26 NL DK D 82 
Seed oi I 1076 23.5 0.61 D NL B,L 80 
Beer 598 6.7 0.51 I NL DK 78 

P Cheese 1292 33.8 0.12 NL DK F 91 
Proc.Meat 737 21.7 0.18 F DK NL 80 
Seed oi I 177 20.7 0.17 D NL I 83 
Bakery prods 579 7.5 0.10 F D GB 85 

Source: elaboratlon on OEl::D Trade Stat1st1cS. 
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The import structures of the three applicant countries are very similar, 
with cheese, processed meat and seedoil accounting for weil over 70 % of 
the value of imports of selected products in 1976-77 in each of them. 
Growth rates for the principal imported products have been lower on the 
whole, than the figures for the entire 12-country area. They were higher 
in processed meat for Spain and Portugal, beer for Greece and Spain and 
cheese for Portugal, but though fast growing, the markets of these coun
tries are still small. Amongst the 3 main suppliers to those markets, we 
find that France and Italy in several cases displace countries which rank 
among the three leading exporters to the 12 country area as a whole. The 
point seems worthy of mention since the accession of' Greece, Spain and 
Portugal is viewed with some apprehension in both these exporting coun
tries, as a threat to their agricultural sectors and perhaps also to the 
food manufacturing sector. 

Details of import patterns of the three applicant countries are set out 
in Table 11. 

7 Conclusions 

Flows of both exports and imports between the EEC 9 and the appl icant 
countries in food manufactures are small in relation to flows within the 
present EEC area. 

Imports into the applicant countries have hitherto been contained by 
protective measures. When these are dismantled and variable levies app
lied on third country imports they may increase, and a faster rate of 
growth may be expected in two of the major import products: cheese and 
processed meat, which have hitherto been growing relatively slowly. Im
ports have been expanding rapidly in the third major product, seedoil, 
but since this hetergoeneous group ef manufactures also constitutes a ma
jor export item, the overall effect of enlargement is difficult to esti
mate. 

Exports of the applicant countries are highly concentrated in preserved 
vegetables, preserved fruit and seedoils. In re cent years, however the 
share of the three countries in the 12 market area considered dropped for 
all these products with the exception of Spain I sexports of preserved 
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vegetables, and Greece's exports of preserved fruit, which rose remarkab
ly. 

The question therefore ari ses as to how weIl placed are the appl icant 
countries' food industries to penetrate EEC markets after accession. 

An important difference between the present and the previous enlargement 
of the EEC is that, at accession, the industries of Greece, Spain and 
Portugal are less weIl established in the EEC markets than were those of 
Denmark and the United Kingdom. Despite its strong start, however, Den
mark failed to achieve a positive competitive effect in its early years 
of membership, and its share of the market declined in several of the 
products considered (Table 6 and 8). 

The Danish experience augurs badly for the applicant countries, but two 
further considerations suggest that the prospective new entrants may be 
faced by less formidable competition than that which greeted Danish in
dustry. In the first place, they are competing in products where EEC mar
ket support has been more limited and the established exporters have not 
had the same advantages in consolidating their position. Secondly, two of 
the leading exporters of one of the principal export commodities of the 
applicant countries (preserved vegetables) Netherlands and Italy have not 
demonstrated the same general competitive dynamism as Denmark's important 
rivals, Benelux and Germany (Table 6). The third, France, has lost ground 
in recent years specifically in this product. 

The impact of enlargement on trade flows in preserved vegetables will de
pend very much on future regulations governing production aids. At pre
se nt , the level of aid is calculated on the difference between third 
country offer prices for raw products, and the average production costs 
of EEC supplies. If this formula remains unchanged, Greece, Spain and 
Portugal, with their lower-than-average costs of producing raw materials 
will gain some advantage. 

Thus, whilst the impact of the second enlargement of the EEC on trade in 
manufactured food products, as a whole, seems unlikely to be great, dif
ficulties will have to be overcome in a few specific products, of which 
preserved vegetables appear to be the most important. 
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The small size of the applicant countries's markets makes it unlikely 
that the enlargement will be very significant for the growth of the in
dustry as a whole. The impact on the industry within these countries how
ever will be much greater. If their accession to the Community provides 
the hoped for stimulus to their domestic economies, internal consumption 
of food manufactures will increase. In addition, there appears to be 
scope for product diversification and development, based on essentially 
mediterranean products and these would probably find a receptive market 
in northern countries. But in order to take advantage of these opportuni
ties, the domestic industries must be able to confront competition on 
their horne markets ~hen the present trade barriers are lifted. 

The structure of the applicant countries ' industries seems at present 
ill-suited to meet such achallenge. On the whole they appear to be domi
nated by small scale firms. These may lack technical know how2) and fi
nancial resources, factors of increasing importance in the food proces
sing industries and already acquired at a high level by many of their 
competitors. 

The process of restructuring could be speeded up either by Community in
tervention policy or by the entry of transnational corporations. In 
either case some time must elapse be fore it can be achieved and a rapid 
lowering of tariff barriers could meanwhile provoke a crisis. 

The impact of the enlargement on the food processing industries of the 
applicant countries wi 11 depend very much on whether the Communi ty en
courages initiatives for restructuring. If it is successful in doing so, 
the outcome could be positive, and the stimulus to the processing sector 
would, in turn, promote faster development in the large national agri
cultural sectors of these countries and in their economies as a whole. 

2) Trends in Spanish exports of preserved fruits appear to support this 
statement: 10 1964-5 these held 49 % of the intra-12 market, a share 
which had shrunk to 21 % by 1976-7. In contrast, exports of tem orari
II preserved fruit rose from 7% to 9 % in the same oeriod. 
prove more feasible for Spanish agriculture to supply raw materia ? to 
processing industries in other member states-especlally to those wlth 
easy transport links. 
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The Greek industry for fruit processing, on the other hand, has 
responded weIl to the challenge and its share of the intra-12 market 
rose from 0.3 % in 1964-5 to 17.8 % in 1976-7. Greek exports of 
temporarily preserved fruit are negligible. 
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Ziel und Methode der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung ist eine Prognose, wie die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Obst- und Gemüsekonservenindustrie, dargestellt u.a. durch ih
ren Marktanteil, durch einen EG-Beitritt Griechenlands und Spaniens be
eiAflußt werden wird. Die Untersuchung beschränkt sich auf Obst- und Ge
müsekonserven in Form von Naßkonserven ohne Essigkonserven (1). 

Faktoren der relativen Wettbewerbsfähigkeit sind einerseits die Kosten in 
Produktion und Vertrieb der Konserven und andererseits die Leistungen in 
Form von Art und Qualität der angebotenen Produkte, ergänzt um die Lei
stungen bestimmter "Ergänzungsfunktionen" wie Raumüberbrückung , Zei tüber
brückung, Quantitätsfunktion, Sortimentsfunktion , Werbung und Verkaufs
förderung (2). 

Als Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit werden die Kosten in Kapitel 2 und 
die Leistungen in Kapitel 3 dargestellt. 

Zur Bedeutung der Obst- und Gemüsekonservenindustrie als Wirtschaftszweig 
und des Marktes für Obst- und Gemüsekonserven lassen sich folgende allge
meine Angaben machen: 

Während in der Bundesrepublik im Jahr 1977 278 Unternehmen der Obst- und 
Gemüseverwertungsindustrie mit insgesamt ca. 23.000 Beschäftigten tätig 
waren, von denen nur 67 sich mit der Herstellung von Obst- und Gemüsekon
serven beschäftigten, arbeiteten in Griechenland 125 Firmen mit ca. 
10.000 Mitarbeitern in der Obst- und Gemüseverwertung. In Spanien waren 
in dieser Branche fast 700 Betriebe mit über 56.000 Mitarbeitern tätig. 
Dabei war in beiden Ländern der überwiegende Teil der Unternehmen mit der 
Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven befaßt. Zwar hat auch in Grie
chenland und Spanien der größte Teil der Unternehmen mittelständischen 
Charakter, jedoch gibt es in Griechenland ca. 10 Unternehmen mit mehr als 
200 Mitarbeitern und in Spanien ca. 16 Betriebe dieser Branche mit mehr 
als 500 Mitarbeitern. Obwohl in beiden Ländern die Arbeitsproduktivität 
nicht so hoch liegt wie in der Bundesrepublik Deutschland, können sich 
diese größeren Unternehmen im Hinblick auf den Technisierungsgrad und die 
Produktionskapazität auch mit den größten deutschen Firmen messen. 
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Der Binnenmarktabsatz von Obst- und Gemüsekonserven ist in Griechenland 
bisher unbedeutend. In Spanien haben Obst- und Gemüsekonserven dagegen 
schon einen erheblichen Verbrauch, der als Pro-Kopf-Verbrauch nicht we
sentlich niedriger als in der BR Deutschland ist (3): 

Spanien Deutschland 
(im Jilhr 1975) (im Jahr 1977/78) 

Pro Kopf insgesamt Pro Kopf insgesamt 
in kg/Jahr in 1000 t in kg/Jahr in 1000 t 

Gemüsekonserven 10,9 387 12,6 774,7 
Obstkonserven 6,7 237 7,5 459,9 

Quelle: ZMP Bilanz 1978/79 Obst; desgi. Gemüse. 

Das Schwergewicht des Verbrauchs liegt jedoch in Spanien. entsprechend 
dem andersartigen Anbausortiment, bei anderen Arten, als sie für die Her
stellung und den Verbrauch in Deutschland typisch sind; so vor allem bei 
Tomaten, Paprika und Artischocken sowie Aprikosen und Pfirsichen. 

Obwohl der spanische Markt und eventuell sogar Griechenland langfristig 
auch für deutsche Konserven vor allem aus qualitativen Gründen aufnahme
fähig erscheint, wird der für die deutsche Industrie entscheidende Wett
bewerb zunächst auf dem deutschen Markt ausgetragen werden. Denn für die 
von der deutschen Industrie hergestellten Obst- und Gemüsekonservenarten 
ist der deutsche Markt am bedeutendsten und auch die spanische und grie
chische Industrie wird hier für sich den Absatz suchen wollen. Diese Un
tersuchung konzentriert sich deshalb auf die Frage der Wettbewerbsfähig
keit am deutschen Markt. 

2 Die Kostensituation der Konservenindustrie und ihre Ursachen 

2.1 Die Methode zur Untersuchung der relativen Kostenwirt
schaftlichkeit der Obst- und Gemüsekonservenindu
strie der drei Länder 

Da amtliche Statistiken über die Kostensituation nur ungenügend Auskunft 
geben und darüber hinaus zumindestens für Griechenland und Spanien auch 
nicht in verläßlicher und aktueller Form zur Verfügung standen, wurde 
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Datenmaterial bei einzelnen Unternehmen erhoben. Dabei sind die Kosten 
der Unternehmen für das Produktionsjahr 1977/78 nach einem vorgegebenen 
System, das eine Gliederung nach Kostenarten , Kostensteilen , Kostenträ
gern und Kostenkategorien vorsieht, erfaßt worden. Die Angaben wurden so
we i t wie mögl ich der Buchhai tung der untersuchten Fi rmen entnommen. Zum 
Zwecke des Vergleichs wurde das Material anschließend in 4 Modellbetrie
ben verdichtet. 

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind diesen Modellbetriebsdaten 
entnommen. 

2.2 Die Ergebnisse des Vergleichs der Kostensituation der 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie der drei Länder 

2.2.1 -Die Ergebnisse im Bereich Gemüsekonserven 

Da griechische Unternehmen im Bereich der Gemüsekonserven nur Tomatenpro
dukte in größerem Umfang für den Export herstellen, wurde hier nur Spa
nien in den Vergleich einbezogen. Zu beachten ist aber, daß spanische Be
triebe ihren Produktionsschwerpunkt in der Regel bei den Obstkonserven 
haben und Gemüseerzeugnisse nur in zweiter Linie fertigen. Um einen di
rekten Vergleich der Herstellungskosten zu ermöglichen, wurden in das 
Programm des spani schen Unternehmens grüne Bohnen aufgenommen, obwoh I 
diese in Spanien nicht in großer Menge konserviert werden. Es muß aber 
beachtet werden, daß grüne Bohnen dort den Charakter einer Spezialität 
haben, so daß die Fertigung für dieses Produkt nicht so mechanisiert ist 
wie bei uns. Außerdem ist anzumerken, daß das spanische Unternehmen seine 
Erzeugnisse nicht direkt an den Einzelhandel vertreibt. Vielmehr geht der 
überwiegende Teil der Produkte in großen Partien in den Export und wird 
fob Cartagena verkauft. 

Es soll nun die Kostensituation der beiden Unternehmen hinsichtlich der 
Verteilung der Kosten auf die Kostenarten und des mengen- und wertmäßigen 
Kostengüterverbrauchs dargestellt werden. 

Tabelle 1 zeigt die Kostenstruktur bezüglich der Verteilung auf die Ko
stenarten. 
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Tabelle 1: Anteil der einzelnen Kostenarten an den Gesamtkosten im 
Modellbetrieb Gemüse und im spanischen Modellbetrieb (in %) 

BR Deutschland Spanien 

Personalkosten 20,6 16,4 

Rohstoffe 27,7 35,4 
7usatzstoffe 0,5 6,9 
Verpackung 23,7 23,5 
~alk.Abschreibungen und 14,6 6,6 
~insen u. Maschinenmiete 

f-!eizöI, Strom, Wasser u. Abwasser 3,3 1,9 

~nstiges 9,7 9,3 

Im deutschen Modellbetrieb haben Gemüsekonserven einen Anteil von 
95 % an der Gesamtproduktion, im spanischen Betrieb erreicht ihr 
Anteil nur 34 %. 

Der höhere Antei I der Kosten für Rohstoffe und Zusatz stoffe in Spanien 
wi rd durch den großen Antei I der Obstkonserven an der Gesamtproduktion 
verursacht, der geringere Anteil an Kosten für Maschinen ist durch den in 
der Regel fehlenden firmeneigenen Fuhrpark begründet. 

Die Tabelle 2 zeigt am Beispiel der 1/1 grünen Bohnen im direkten Ver
gleich der beiden Unternehmen den mengen- und wertmäßigen Verbrauch an 
Kostengütern bei der Gemüsekonservenherstellung. 
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Tabelle 2: Vergleich der Produktionskosten für 1/1 grüne Bohnen für den 
deutschen und spanischen Betrieb (in DM) 

BR Deutschland Spanien 
Menge Preis Kosten Menge Preis Kosten 

je E. je 1/1 je E. je 1/1 

~ohstoffe (kg) 0,693 0,38 0,263 0,704 0,81 0,570 
Verpackung (Einheit) 0,298 0,189 
Zusatzstoffe (kg) 0,014 0,18 0,003 0,016 0,15 0,002 
Personal-Stunden 0,0093 11,29 0,105 0,049 5,95 0,292 
Wasser, Strom, Öl 0,042 0,021 
~rbung u.Provision 0,037 0,035 

Izwischensumme 0,748 1,109 

~urchschnittliche 
ixe Einzelkosten 0,038 0,000 

~nteiliger Fixkosten-
~~schlag bei gleich- 0,374 0,179 
~~iger Vertellun~ der· 
ixkosten nach ta säch-

licher Produktionsmenge 

wischensumme 1,160 1,288 

rans8ortkosten bis 
nach eutschland ° 0,095 

ndsumme 1,160 1,383 

Die hohen spani schen Rohstoffkosten beruhen auf der Ausgangs lage, daß 
bei dieser Gemüseart nur geringe Mengen genügender Qualität zur Verar
beitung bereitgestellt werden. Der erhöhte Personaleinsatz ist eine Fol
ge des geringen Mechanisierungsgrades dieser Produktion in Spanien. Ob
wohl spanische Unternehmen mit geringeren Fixkosten und niedrigeren Löh
nen arbeiten, kann man insgesamt feststellen, daß die deutsche Gemüse
konservenherstellung bei den für sie wichtigen Produkten keine Kosten
nachteile besitzt und daß bei sich eher angleichender Kostenstruktur 
auch für die Zukunft keine zu erwarten sind. 
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2.2.2 Ergebnisse im Bereich Obstkonserven 

Im Bereich der Obstkonserven liegt sowohl für spanische als auch für 
griechische Unternehmen der Schwerpunkt ihrer Produktion. Allerdings wer
den hier hauptsächl ich Sorten verarbeitet, die in deutschen Betri eben 
nicht in nennenswertem Umfang konserviert werden. So stellt das griechi
sche Unternehmen vor allen Dingen Pfirsich- und Aprikosenkonserven her 
und steht mit keinem Produkt in direkter Konkurrenz zu deutschen Unter
nehmen. Für den spanischen Betrieb wurden Süßkirschen in das Produktions
programm aufgenommen, um wenigstens bei einem Produkt einen direkten Ver
gleich der Produktionskosten zu ermöglichen. In der Hauptsache stellt das 
spani sche Unternehmen aber Mandarinenorangen-, Pfi rsich- und Aprikosen
konserven her. Das griechische Unternehmen ist in noch stärkerem Maße als 
das spanische ein Saisonbetrieb. Es ist bis zu 9 Monaten im Jahr stillge
legt und produziert dafür während der Saison in bis zu 3 Schichten an 7 
Tagen in der Woche. Die Produkte werden schon vor der Fertigung ex 
Factory in großen Partien verkauft, Eine Besonderheit sind die vielfälti
gen staatlichen Hilfsmaßnahmen. Von der Bereitstellung von Kapital durch 
die landwirtschaftl iche Entwicklungsbank über die Subventionierung von 
Rohware, Zucker und Heizöl bis zu Zuschüssen für den Transport und Prä
mien für den Export ist der griechische Staat in vielfältiger Weise im 
Bereich der Obstkonservenerzeugung tätig. Hinzu kommen Hilfen für die 
Rohwarenerzeuger zur Umstellung auf verarbeitungsgerechte Sorten. Aller
dings müssen diese Maßnahmen beim EG-Beitritt eingestellt werden. Da alle 
diese Hilfen nicht kontinuierlich gegeben werden, ist ihr Einfluß auf die 
augenbl ickliche Kostensituation nicht exakt quanti fizierbar. Er soll te 
aber bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Es soll nun die Kostenstruktur in den drei Ländern hinsichtlich der Ver
teilung auf die Kostenarten und des mengen- und wertmäßigen Kostengüter
verbrauchs dargestellt werden. Die Tabelle 3 zeigt die Anteile der ein
zelnen Kostenarten an den Gesamtkosten. 
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Tabelle 3: Anteile der einzelnen Kostenarten an den Gesamtkosten beim 
deutschen, spanischen und griechischen Modellbetrieb Obst 
(in %) 

BR Deutschland Spanien Griechenland 

Personalkosten 12,3 16,4 9,9 
~ohstoffe 39,1 35,4 27,9 
Zusatz stoffe 10,9 6,9 6,3 
Verpackung 21,3 23,5 39,8 
l~alk.Abschreibungen und 
Zinsen u.Maschinenmiete 6,5 6,6 7,7 
~izöl, Strom, Wasser 
und Abwasser 2,4 1,9 1,6 
~nstiges 7,5 9,3 6,9 

Der Anteil der Obstkonserven an der Gesamtproduktion beträgt für 
den deutschen Betrieb 76 %, für den spanischen Betrieb 66 % und 
für den griechischen Betrieb 65 %. 

Die relativ hohen Personalkosten des spanischen Unternehmens haben ihre 
Ursache in der Personal intensität der Konservierung von Artischocken. Der 
griechische Betrieb hat durch die staatlichen Hilfen niedrige Rohwaren
kosten, während Verpackungsmaterial eingeführt werden muß und dementspre
chend teuer ist. Die fehlenden Kosten für Abwasserbeseitigung bedingen 
die niedrigen Aufwendungen des spanischen und griechischen Unternehmens 
in diesem Bereich. 

Der direkte Vergleich des mengen- und wertmäßigen Kostengüterverbrauchs 
für alle drei Länder ist wegen des Fehlens eines geeigneten Vergleichs
produkts nicht möglich. Deshalb wird mit Hilfe der Tabellen 4 und 5 der 
Vergleich indirekt geführt. Die Tabelle 4 ermöglicht am Beispiel des Pro
dukts 1/1 Süßkirsche einen Vergleich der deutschen mit der spanischen Si
tuation, die Tabelle 5 am Beispiel der 1/1 Aprikosen den zwischen spani
schen und griechischen Unternehmen. 
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Tabelle 4: Vergleich der Produktionskosten für 1/1 Kirschen für den 
deutschen und spanischen Betrieb (in DM) 

BR Deutschland Spanien 
Menge Preis Kosten Menge Preis Kosten 

je E. je 1/1 je E. je 1/1 

Rohstoffe (kg) 0,520 1,94 1,009 0,528 1,25 0,660 
Verpackung (Einheit) 0,252 0,231 
Zusatzstoffe (kg) 0,078 1,13 0,088 0,116 1,19 0,138 
Personal-Stunden 0,0066 10,07 0,066 0,019 5,95 0,113 
Wasser, Strom, Öl 0,030 0,011 

Werbung u. Provision 0,062 . 0,044 

Zwischensumme 1,507 1,197 

~~rchschnittliche 
ixe Einzelkosten 0,005 -

anteiliger Fixkosten-
uschlag bei gleich- • 0,205 0,179 
~ßiger Vertellun~ der 
ixkosten nach ta säch-

licher Produktionsmenge 

lZwischensumme 1,717 1,376 

ransBortkosten bis 
rach eutschland 0,095 

ndsumme 1,717 . 1,471 

Da die Kirschenernte sehr personal intensiv ist, bedingt das höhere deut
sche Lohnniveau höhere Rohstoffkosten für das deutsche Unternehmen. Die 
geringe Mechanisierung der Produktion hat einen hohen Personaleinsatz 
bei der Herstellung im spanischen Unt'ernehmen zur Folge. Trotz der au
genblicklichen Kostenvorteile des spanischen Unternehmens dürften diese 
Produkte schwer abzusetzen sein. Auch dürfte dieser Kostenvorteil, der 
sich allein aufgrund der geringen ROhwarenpreise ergibt, bei Annäherung 
des Lohnniveaus abnehmen. 
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Tabelle 5: Vergleich der Produktionskosten für 1/1 Aprikosen für den 
griechischen und spanischen Betrieb (in DM) 

Griechenland Spanien 
Menge Preis Kosten Menge Preis Kosten 

je E. je 1/1 je E. je 1/1 

~ohstoffe (kg) 0,833 0,33 0,275 0,815 0,42 0,342 
~erpackung (Einheit) 0,357 0,231 
Zusatzstoffe (kg) 0,098 0,63 0,061 0,087 1,19 0,104 
Personal-Stunden 0,0179 4,90 0,088 0,0094' 5,95 0,056 
~asser, Strom, Öl 0,014 . 0,013 
~rbung u. Provision . 0,029 0,027 

lzwischensumme 0,824 . 0,773 

~~rchschnittliche 
ixe Einzelkosten - -

~nteiliger Fixkosten-
~FChlag bei gleich- 0,119 0,179 
'ßiger Vertellun~ der' 

Fixkosten nach ta säch-
licher Produktionsmenge 

IZwischensumme 0,943 0,952 

ransgortkosten bis 
nach eutschland . 0,146 0,095 

Endsumme 1,089 1,047 

Der Vergleich zeigt, daß die griechische Arbeitsproduktivität in diesem 
Bereich geringer ist als die spanische, so daß ohne die staatliche Roh
warensubventionen griechische Produkte deutliche Kostennachteile gegen
über spanischen Produkten haben, weshalb auch gegenüber deutschen Unter
nehmen keine Kostenvorteile zu erwarten sind, wie Tabellen 4 und 5 zei
gen. 

Daraus läßt sich insgesamt schließen, daß weder spanische noch griechi
sche Unternehmen im Bereich der Obstkonservenherstellung wesentliche Ko
stenvorteile bei der Herstellung der in Deutschland bevorzugt produzier
ten Sorten besitzen. 
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3 Das Leistungsangebot der Konservenindustrie und seine Ursachen 

Aus der Fülle der Leistungselemente, die als Gesamtheit die Wettbewerbs
fähigkeit der Obst- und Gemüsekonservenindustrie bestinmen, werden hier 
nur diejenigen herausgegriffen, bei denen deutliche Unterschiede der 
deutschen zur spanischen und griechischen Industrie bestehen. 

3.1 Umfang und Qualität des Artenangebots der nationalen 
Konservenindustrien 

Das Angebot von Obst- und GenRisekonserven sowohl aus Griechenland als 
auch aus Spanien stellt bisher keine wesentliche Konkurrenz für die deut
sche Industrie dar. Entweder erstreckt sich das Angebot auf Obst- und Ge
müsearten wie Pfirsiche, Aprikosen, Mandarinen und Tomaten, die traditio
nell von der deutschen Industrie nicht angeboten werden, oder das Mengen
angebot ist nur gering. Für die traditionell von der deutschen Konserven
industrie hergestellten Produkte stammt die Importkonkurrenz vorwiegend 
aus benachbarten EG-Staaten und nur in sehr geringem Umfang aus Griechen
land und Spanien. 

Als Gründe für das unterschiedliche Artenangebot der deutschen Konserven
industrie einerseits und der Industrie in den Beitrittsländern anderer
seits lassen sich im einzelnen anführen: 

3.2 Be i Gemü sekon serven 

Für die BR Deutschland hat BUSCH (5) eine sehr eingehende und umfassende 
Analyse der Standortbedingungen im Gemüsebau gegeben. Bezllglich der von 
ihm untersuchten Faktoren Boden, Klima sowie landwirtschaft liehe Be
triebsgröße kann unterstellt werden, daß sich die Verhältnisse seit sei
ner Untersuchung nicht wesentlich verändert haben. 

BUSCH (5, S. 243 ff) hat unter Wertung dieser Faktoren die für den Feld
genRiseanbau in der BR Deutschland geeignete Ackerfläche grob auf über 
1 Mio. ha geschätzt. Im Vergleich zur tatsäChlichen GenRiseanbaufläche von 
seinerzeit rd. 71.000 ha und gegenwärtig nur noch 48.468 ha (Jahr 1978) 
(9, S. 5) zeigt dies, daß das durch die natürlichen Standortbedingungen 
und die Betriebsgröße bedingte Produktionspotential bei weitem nicht aus
geSChöpft wird und diese Faktoren nicht die Ursache für den ger i ngen 
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deutschen Gemüseanbau und die dementsprechend geringe deutsche Gemüsekon
servenproduktion mit nur noch rd. 17 % Marktanteil (4, S. 95) sein kön
nen. 

Der Gemüseanbau (6) in Griechenland und Spanien zur Konservenherstellung 
unterscheidet sich wesentlich von der deutschen Struktur. Zunächst beste
hen rd. 87 % dieser Produktion sowohl in Griechenland als auch in Spanien 
aus Tomaten, Artischocken und ·Paprika, die als Rohstoff von der deutschen 
Industrie fast überhaupt nicht verarbeitet werden und deshalb das Konkur
renzverhältnis zur deutschen Industrie auch nicht berühren. 

Aber selbst die in Griechenland und Spanien gleichartig wie in Deutsch
landangebauten Gemüsearten, die - gemessen in absoluten Mengen - teil
weise die deutsche Produktion erreichen oder sogar überschreiten, haben 
als Rohwarenbasis für die griechische bzw. spanische Konservenindustrie 
nur eine relativ geringe Bedeutung. Dies läßt sich schon aus den geringen 
Mengen erkennen, die von diesen Gemüsearten ju Konserven verarbeitet wer
den (vgl. Tabelle 6). 

Mehrere Gründe lassen sich dafür anführen, daß die in Deutschland für die 
Konservenherstellung typischen Gemüsearten in Griechenland und Spanien 
nur in relativ geringem Umfang angebaut werden und von diesem Anbau wie
derum nur ein relativ kleiner Teil zu Konserven verarbeitet wird: 

- Klimatische Gründe erlauben zwar in bestimmten Gebieten beider Länder 
auch bei diesen Gemüsearten eine sehr intensive Produktion mit jährliCh 
bis zu 3 Ernten bei Bewässerung. Das warme Klima bedingt aber eine 
starke Reifebeschleunigung mit deshalb sehr kurzen Erntefristen. Ei n 
Teil der Ernte hat bei einmaliger Feldräumung bereits die für den 
Frischkonsum, aber auch die Konservenherstellung optimale zarte Be
schaffenheit verloren. Eine selektive mehrmalige Handlese (bei Bohnen) 
ist mit hohen Arbeitskosten verbunden, die eine Verwendung als Konser
venrohware preislich praktisch ausschließen. 

Im Fall einer Verarbeitung zu Konserven kommt als weitere Schwierigkeit 
hinzu, daß ebenfalls aus Gründen der hohen Temperatur die Verweildauer 
zwischen Ernte und Verarbeitung zur Vermeidung von Qualitätsabfall sehr 
kurz sein sollte (besonders bei Bohnen und Erbsen), was ebenfalls opti
mal nicht zu leisten ist. 
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Die klimatisch bedingten Qualitätsnachteile der spanischen und griechi
schen Produktion bei diesen Gemüsearten sind im Konkurrenzverhältni s 
der nationalen Herkünfte als sehr erheblich anzusehen, weil sie spezi
fisch nur für diese Gemüsearten und nicht für die typischen Südgemüse 
(Tomaten, Paprika etc.) und andere landwirtschaftliche Produktionsrich
tungen (z.B. Weizen, Zuckerrüben, Südfrüchte) gelten. Das läßt erwar
ten, daß die griechische und spanische Landwirtschaft eine eventuelle 
Produktionsintensivierung ihrer Landwirtschaft als Folge eines EG-Bei
tritts nicht gerade bei den im deutschen Anbau dominierenden und als 
Rohware für die deutsche Konservenindustrie hauptsächlich bedeutsamen 
Gemüsearten vornehmen wird. 

- Durch das warme Klima bedingte frühe Erntetermine ermöglichen es, daß 
Frischgemüse aus griechischer und spanischer Herkunft jahreszeitl ich 
früher auf den Frischmarkt gebracht. werden kann als Herkünfte aus den 
EG-Ländern. Spanien exportiert deshalb schon bisher einen nennenswerten 
Teil seiner Ernte bei diesen Sorten als Frischgemüse. Da diese saisonal 
frühen Angebote am Frischmarkt relativ hohe Preise erzielen können, 
scheiden sie für eine alternative Verwendung zur Konservenherstellung 
aus. 

- Speziell in Griechenland, aber auch in Spanien, steht die durchschnitt
lich sehr geringe Größe der landwirtschaftl ichen Betriebe einem groß
flächigen und dadurch wirtschaftlichen Anbau der im deutschen Anbau 
dominierenden Gemüsearten entgegen. 

- Komparative Transportkostenunterschiede begünstigen den Gemüseanbau in 
Marktnähe, also im engeren Thünen'schen Kreis, und zwar nicht nur im 
Fall des Absatzes zum Frischverkehr, sondern auch beim Absatz in Form 
von Konserven. Vergleicht man z.B. die für eine Standard-Erntemenge je 
ha Anbaufläche entstehenden Transportkosten von Gemüse in Form von Kon
serven mit den entsprechenden Transportkosten bei Weizen, so erg i bt 
sich als grobe Orientierung, daß der Transport von Gemüsekonserven aus 
Griechenland und Spanien nach der BR Deutschland z.B. um ca. 700 -
2000 DM je ha LN höhere Transportkosten verursacht als bei Weizen. Die 
Frachtkosten zur Oberwindung der Marktferne wi rken al so ebenfall s zum 
Nachtei I ei nes Konservengemüseanbaus in Spanien und Griechenl and, so
weit dieser auf einen Export an den deutschen Markt ausgerichtet sein 
soll te. 
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- Die dem südländi schen Anbau aus kl imati schen Gründen vorbehal tenen Ge
müsearten (Tomaten, Artischocken, Paprika) eignen sich nicht für eine 
Verarbeitung durch die deutsche Konservenindustrie, weil die Transport
empfindlichkeit und die Transportkosten der Frischware im Vergleich zur 
Fertigkonserve zu hoch sind (Tomate), für solche Gemüsearten in 
Deutschland nur ein unbedeutender Verbrauch besteht (Artischockenböden) 
oder diese Gemüsearten nur als Sauerkonserven Bedeutung haben (Paprika, 
Gurken), die als selbständiger Branchenzweig hier nicht in Betracht 
stehen. 

- Schließlich hat als wirtschaftliche Standortbedingung auch noch der 
Währungsausgleich Bedeutung, sofern angenommen werden kann, daß er im 
Unterschied zu anderen Zöllen, Abgaben und Subventionen als einzige 
EG-konforme Regelung auch nach~einem EG-Beitritt Griechenlands und Spa
niens noch bestehen wird. Der besondere Einfluß des Währungsausgleichs 
auf das Angebotsverhältnis zwischen Obst und Gemüse und daraus herge
stellten Konserven einerseits und im Anbau alternativen landwirtschaft
lichen Produktion andererseits ergibt sich daraus, daß Obst und Gemüse 

,und ihre Konserven im Untersch ied zu anderen landwi rtschaft lichen Pro
dukten nicht der Grenzausgleichsregelung unterliegen. Das bedeutet, daß 
beim Export aus Griechenland und Spanien in die BR Deutschland unter 
der Annahme eines hier weiterhin positiven Währungsausgleichs Obst und 
Gemüse und daraus hergestellte Produkte einen Vorteil gegenüber dem Ex
port anderer landwirtschaftlicher Produkte haben. Im Vergleich zu Wei
zen und unter Berücksichtigung nur eines deutschen positiven Grenzaus
gleichs von z.Z. 8,8 % des Weizenreferenzpreises stellt dieser Vorteil, 
bezogen je ha LN, einen Betrag von rd. 190 DM dar. Ein solcher Vorteil 
reicht bei weitem nicht aus, die vorstehend für die übrigen Standortbe
dingungen dargestellten Nachteile zu kompensieren. Der fehlende Wäh
rungsausgleich al s Nachtei I des deutschen Gemüseanbaus kann aber eine 
erhebliche Bedeutung im Konkurrenzverhäl tni s der deutschen Obst- und 
Gemüsekonservenindustrie zu den unmittelbaren Nachbarländern Frank
reich, Belgien und den Niederlanden haben, bei denen für die im deut
schen Anbau typischen Arten nicht die Nachteile der natürlichen und 
wirtschaftlichen Standortbedingungen wie in Griechenland und Spanien 
bestehen. 
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3.3 Bei Obstkonserven 

Als Indiz der Standortbedingungen für Menge und Qualität der in der deut
schen Obstkonservenindustrie typischen Obstarten ist zunächst ähnlich wie 
bei Gemüse festzustellen, daß die im deutschen Anbau dominierenden Obst
sorten im Obstanbau Griechenlands und Spaniens nur unterdurchschnittlich 
beteiligt sind. Ebenso ist auch der Anteil, der von einer Sorte im jewei
ligen Land zu Konserven verarbeitet wird, um so geringer, je geringer der 
prozentuale Anteil dieser Obstsorte an der gesamten nationalen Obstpro
duktion ist (vgl. Tabelle 6). 

Die nach Obstarten ·unterschiedliche Ausrichtung des Anbaus und der Kon
servenherstellung in der BR Deutschland gegenüber Griechenland und Spa
nien ist ebenfalls wieder wie bei Gemüse hauptsächlich mit ~6e~e~ 
~~ zu erklärer). O.as ist unmittelbar verständlich bei Pfirsichen und 
Aprikosen sowie Mandarinen. Andererseits sind Waldbeeren als typi sehe 
Früchte gemäßigter Klimazonen in Griechenland und Spanien so gut wie un
bekannt. 

Aber auch bei den Früchten, die in allen drei Vergleichsländern in nen
nenswertem Umfang angebaut werden (= Kirschen, Pflaumen, Äpfel und Bir
nen), bestehen hinsichtlich der qualitativen Eignung als Verarbeitungswa
re für die Konservenindustrie wesentl iche Unterschiede, die ebenf all s 
durch das unterschiedliche Klima bedingt sind. 

Im allgemeinen ist dieser Einfluß für die spanischen und griechischen 
Provenienzen eher nachteilig. Außerdem begünstigen die frühen Ernteter
mine den Absatz am Frischmarkt zu relativ hohen Preisen, so daß für die 
Verarbeitung zu Konserven nur noch Restmengen bleiben. 

Aber selbst soweit Obstarten des angestammten deutschen Konservensorti
ments auch aus spanischem und griechischem Anbau einmal in genügender 
Menge und Qualität zur Verfügung stehen sollten, müßte sich daraus noch 
kein wesentlicher Wettbewerbsnachteil für die deutsche Konservenindustrie 
ergeben. Denn im Unterschied zu den Hauptgemüsearten wie Erbsen und Boh
nen, die aus qualitativen Gründen eine möglichst unmittelbare Verarbei
tung nach der Ernte und deshalb möglichst kurze Entfernungen zwischen An
bau- und Verarbeitungsort erforderlich machen, können die genannten Obst
arten als Rohware ohne wesentliche Qualitätseinbuße und auch ohne erheb-
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Tabelle 7' Anteil der zu Obstkonaenl'en verarbeiteten Obatmengena ) an der am inländischen Harkt verfügbaren Frisch-

obst.enga bei den einzelnen Obst sorten (in 1.000 t) 

;!~·I BR Deutschland (1978) Griechenland (IS 1975-78) Spanien d) 
Obstaorten 

Ernte + Einfuhr-. verfügb. davon zu Obstkons. Ernte davon zu Obstkonso Ernte 1:a;:0 z~ Ib8!~O~=I~. cl 
überschuB Friaehobst in 1000 t in v.lI. in 1000 t I in v.H. 

Erdbeeren ",5 87.1 120.6 0,5 0,' 7.4 I I )1.) I ca. 2 I <a, 6 

Heidelbeeren 0,6 1,2 1,8 0,8 4"-,4 

Preiselbeeren 0,0 1,8 1,8 1,0 55,6 

Stachelbeeren 47,7 4 , 0 b ) 51.7b 2,6 5,0 

kirschen 70,8 5,6 76,4 2J,3 JO,5 29.9 ca. 6 77,0 I <a. 5 

Pflaumen, Mirabellen, Renekloden 38.9 21,1 60,0 10,3 17.2 11,8 810,0 10 

Äpfel 760,2 595,0 1.)55,2 30.6 2,l 264,0 1.007,0 14 

1-7 I Zwischen.umme 951.7 715.8 1.667.5 69.1 4,1 313.1 ca. l ca. > 1.199.3 

-"1 '" Birnen 41.5 1%9.9 191,4 0,6 O,l 146,0 ca. 5 ca. l 450,0 ~ ca. 5 

Pfirsiche 1,' 211.2- 213,1 0,6 O,l )54.0 ca. 60 17 336,0 50 15 

10 I 'prikuen 0,7 18.5 19.2 O,l 1,6 70.1 ca. 12 17 1"7.0 72 ca. "9 

11 Mandarinen u. Sataullllas 119,5 119.5 40,0 796,0 80 ca. 10 

12 I lnsgesalat 995.8 1.214,9 2.210,7 70.6 l,2 923.2 ca. 80 ca. • 2.928,3 25" ca. 9 

oll) Soweit der RohwolIrenverbrauch nur aus statistischen Angaben über die 1/1-Dosen- bzv. 720-ld~GliiBer~Herstellung abgeleitet werden kann. wurden nach persönlich('n 
Angaben aus der Industrie folgende Verbrauchsmengen je 1/1-Dose für die Ulllrechnung zugrunde geleoU Erdbeeren "50 Of Heidelbeeren 480 91 Preiselb .. eren 441 01 
Stachelbeeren 471 91 PClaulDen 581 g, Mirabellen 495 01 Süßkirschen 520 01 Sauerkirschen 601 01 ApfelllluB 798 Oi Birnen 1050 01 Pfirsiche 801 gl Aprikos"n 815 G. 

b) ein.chl. Broillbeeren 

c) Angaben gelten einschließlich der zu PUlpe. Moat und M",rlDelade verarbeiteten Obstlllengen. 

d} Mehrjahreadurchschnitt nach verfügbar'en statist. Angaben . 
Quelle) Dieselben vie zu rab. 6 



liehe Transportkostennachtei le gegenüber Fertigkonserven übe r re la ti v 

weite Entfernungen herantransportiert werden. Dementsprechend deckt die 

deutsche Obstkonservenindustrie auch schon bisher einen Teil ihres Rohwa

renbedarfs durch ergänzenden Import über die nationalen Grenzen hinweg 
ein. 

Die fehlende Einbeziehung von Obst und Obstkonserven in die Währungsaus

gleichsregelung stellt einen prinzipiell gleichen Nachteil dar, wie oben 

für Gemüse dargestellt. Er wirkt sich aber für die deutsche Obstkonser

venindustrie wegen der größeren Flexibilität im überregionalen Rohstoff

bezug weniger aus als bei Gemüse. Ein spürbarer Nachteil speziell für die 

deutsche Obstkonservenindustrie besteht allerdings darin, daß beim kon
kurrierenden Import von Obstkonserven auch der darin enthaltene Zucker 

vom Währungsausgleich freigestellt ist, während die deutsche Industrie 

den Zucker zu dem um den Währungsausgleich erhöhten inländischen Preis
niveau einkaufen muß. 

Das vorstehend relativ günstige Urteil zur Standortsituation der deut

schen Obstkonservenindustrie gilt unter dem Vorbehalt, daß nicht durch 

eine wettbewerbsverfälschende Bevorzugung speziell südländischer Obstsor

ten in Form von Mindestpreisen und Verarbeitungssubventionen im Rahmen 

der EG-Marktordnung auf Verbraucherebene eine verstärkte Substitutions
konkurrenz zu Lasten der typisch deutschen Obstkonserven eintritt. 

4 Zusammenfassung der Ergebnisse des Kostenvergleichs deutscher, spani

scher und griechischer Hersteller von Obst- und Gemüsekonserven 

Soweit ein Kostenvergleich zwischen griechischen und spanischen Konser
venbetrieben einerseits und deutschen Betrieben andererseits trotz der 
Sortimentsunterschiede möglich ist, läßt sich zusammenfassend feststel

len, daß griechische und spanische Betriebe kostenwirtschaftlich deut

schen Betrieben nicht überlegen, aber auch nicht unterlegen sind. Daraus 

folgt, daß das Konkurrenzverhältnis durch die Kosten nicht oder nur unwe

sentlich zugunsten der einen oder anderen Seite verschoben wird. Dies 
gilt nicht nur unter Berücksichtigung gegenwärtig gültiger, sondern auch 
zukünftig zu erwartender Kostenrelationen, weil zu erwartende Änderungen 
bei einzelnen Kostenrelationen (z.B. Angieichung der Stundenlöhne in 

Griechenland und Spanien an höheres deutsches Niveau) durch gegenläufige 
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Relationsänderung bei anderen Kostenfaktoren (Anhebung der Arbeitsproduk

tivität) wahrscheinlich ausgeglichen werden. Niedrigere Rohwarenein

standspreise der griechischen Industrie erklären sich mit relativ hohen 

staatlichen Subventionen. Sie betreffen aber Obstarten, bei denen keine 

unmittelbare Konkurrenz zur deutschen Industrie besteht; außerdem sollen 

sie mit schrittweiser Überleitung in die EG-Obstmarktordnung abgebaut 

werden. 

Bei annähernd gleich hohen Fertigungskosten der spanischen bzw. griechi

schen Konservenbetriebe im Vergleich zu deutschen Betrieben wird das 

WE!ttbewerbsverhältnis durch das unterschiedliche Leistungsangebot ent

scheiden. Diese Unterschiede bestehen vor allem in Form eines unter

schiedlichen Sortiments der angebotenen Obst- und Gemüsearten, was durch 

unterschiedl iche natürl iche und wirtschaftliche Standortbedi ngungen be

gründet ist. Da diese komparativen Standortbedi ngungen durch ei nen 

EG-Beitritt Griechenlands und Spaniens im wesentlichen nicht verändert 

werden, wird die deutsche Konservenindustrie bei den in ihrer Produktion 

dominierenden Obst- und Gemüsearten durch die griechische und spanische 

Industrie auch nach deren Zutritt zum EG-Markt außer in Randbereichen 

nicht beeinträchtigt werden. Die maßgebliche und existenzbedrohende Kon

kurrenz bleibt wie bisher das Angebot aus den unmittelbaren Nachbarlän

dern Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Eine Verbesserung der 

Marktleistung deutscher Hersteller wird deshalb vor allem gegenüber die

ser Konkurrenz notwendig sein. 
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ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN ZUR FRAGE NACH DER BEDEUTUNG DER 
EG-ERWEITERUNG FÜR DEN SEKTOR DER VERMARKTUNG UND 
VERARBEITUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE (Korreferat) 

von 

Friedrich Bernhard Hausmann, Boon 

Einführung 

2 Wettbewerbsneutralität und EG-Erweiterung 

2.1 Abbau der nationalen Beihilfen 

2.2 Gemeinsame Marktpolitik und Mengenproduktion 

2.3 Gemeinsame Strukturpolitik 

3 Schlußbemerkungen 

1 Einführung 

Aus der Sicht der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse ist die Frage von entscheidender Bedeutung, ob durch die EG
Erweiterung die eigene Wettbewerbsposition beeinträchtigt wird. Aus der 
Analyse von LOSEBY und VENZI (1) ergibt sich, daß wesentliche Verschie
bungen der Handelsströme und damit neue Konfrontationen auf den Märkten 
nicht zu erwarten sind mit Ausnahme der Sektoren der Obst- und Gemüsever
arbeitung 1). Gerade diese sind Gegenstand der Untersuchung von DREWS und 
MüLLER (2), die ihrerseits allerdings aufgrund der kostenwirtschaftlichen 
Analyse keine Verschiebungen der Konkurrenzverhältnisse erwarten. 

Bezieht man ein, daß zu den Beitrittsländern ein deutliches Strukturge
fälle besteht (LOSEBY und VENZI, 1, sowie BALZ, LÖSCH, SCHÖPE, 4), so 
1) Auf das Problem der Saaten-Öle kann wegen seiner Vielschichtigkeit 

im Rahmen dieses Korreferates nicht eingegangen werden. 
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liegt der Schluß nahe, daß von einer Beeinträchtigung der Wettbewerbssi
tuation des Sektors der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse im Bundesgebiet durch die bevorstehende EG-Erweiterung nicht 
die Rede sein kann. 

Dieser Schluß wäre allerdings voreilig. Denn nicht nur die Erweiterung 
der Märkte, sondern auch die Änderung der wirtschaftspolitischen Rahmen
daten kennzeichnen jede Erweiterung der Wirtschaftsgemeinschaft. Die bei
den erstgenannten Referate heben zwar die Bedeutung der wirtschaftspoli
tischen Datenänderung hervor, behandeln sie aber naturgemäß nur am Rande. 
Es erscheint daher notwendig, ergänzende Bemerkungen anzufügen, um bei
spielhaft auf einige Wirkungen von Datenänderungen aus dem Bereich der 
Wirtschaftspolitik - der Kürze wegen sollen im folgenden nur Fragen aus 
dem Bereich der Agrarpolitik angeschnitten werden - hinzuweisen. 

2 Wettbewerbsneutralität und EG-Erweiterung 

2.1 Abbau der nationalen Beihilfen 

DREWS und MüLLER (2) zählen eine Reihe von nationalen Hilfsmaßnahmen für 
die griechische Obstkonservenindustrie auf. Derartige Hilfen gibt es mit 
Sicherhei t auch in anderen Ländern und für andere Sektoren. Selbstver
ständlich " ••• müssen diese Maßnahmen beim EG-Beitritt eingestellt werden" 
(DREWS und MÜLLER, 2). Zweifelhaft bleibt allerdings, ob es gelingt, die
se generelle Forderung zu verwirklichen. 

Die bisherigen Erfahrungen der EG auf dem Gebiet der Beihi I fenpolit i k 
sind nicht ermutigend. Schon in der EG-Sechs stellten das Erkennen, Regi
strieren und der Abbau von Wettbewerbsverzerrungen einen fast unlösbaren 
Aufgabenkomplex dar, dessen Bewältigung durch die erste Erweiterung zu
sätzlich erschwert wurde. Durch die zweite Erweiterung dürfte dieses Pro
blem in eine neue und noch größere Dimension hineinwachsen. Zweifel sind 
um so mehr am Platze, als es bisher nicht gelang, ein geeignetes Instru
mentarium für sinnvolle Lösungen zu finden. 

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch spezielle Handelsstruktu
ren , insbesondere staatl ich gewollte oder sanktionierte Monopole. Diese 
Gebilde, z.B. die Marketing-Boards in Großbritannien oder die staatliche 
Futtermitteleinfuhr in Griechenland, widersprechen den Grundsätzen der 
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EG-Wirtschaftsordnung, schaffen Möglichkeiten für Manipulationen auf na
tionalen Märkten, sofern es ihre Isolation auch nur irgend zuläßt, und 
verzerren damit den Wettbewerb. Derartige Gefahren können nicht dadurch 
abgewendet werden, daß die Gemeinschaft wie im Falle der bri ti schen 
Milk-Marketing-Boards die Einrichtungen nachträglich sanktioniert und ih
re Anwendung inder gesamten Gemeinschaft zuläßt (EG-Verordnungen Nr. 
1421/78 und Nr. 1422/78). Sicherlich wird man die weitere integrationspo
litische Kraft der EG daran messen, wie weit es gelingt, nationale Akti
vitäten und Strukturgebilde zugunsten gemeinschaftlicher, wettbewerbsneu
traler Regelungen abzubauen. 

2.2 Gemeinsame Marktpolitik und Mengenproduktion 

Längst nicht mehr kann die gemeinsame Agrarpolitik das Prinzip der Wett
bewerbsneutralität für sich in Anspruch nehmen. Das gilt nicht nur ange
sichts der erwähnten Milk-Marketing-Board-Verordnungen, sondern auch der 
Intensivierung der gezielten Maßnahmen im Rahmen der Marktordnungen, bei
spielsweise die Umstellungsprämien für Orangen und Mandarinen, die Markt
durchdringungsprämie für Mandarinen und Zitronen, die Verarbeitungsprämie 
für Obst und Gemüse, die Hartweizen- und Tabakbeihilfe u.v.a. (GOEMAN, 
3). Es gilt auch hinsichtlich der Unvollständigkeit des Währungsaus
gleichssystems, auf die DREWS und MÜLLER 2) mit Recht hinweisen. So wird 
in Zukunft die deutsche Obst- und Gemüsewirtschaft ihre Forderung auf 
vollen Einbezug ihrer Produkte in den Währungsausgleich verstärkt stel
len. 

Gemeinsam ist diesen Maßnahmen fast durchweg, daß sie das Wachstum der 
Rohwarenproduktion begünstigen. Hinzu kommt, daß die Übernahme der Rege
lungen in mehr oder weniger modifizierter Form (GOEMAN, 3) auf ein ohne
hin wachsendes Produktionsvolumen stößt. Die optimistische Beurteilung 
vergleichbarer Rohwareneinstandspreise durch DREWS und MÜLLER (2) ist so
mit mit einem zusätzlichen Fragezeichen zu versehen. 

So stieg beispielsweise in den letzten fünf Jahren (1976/79) in Spanien 
die Produktion von Mandarinen von jährlich 652.000 auf 792.00 t, von 
Pfirsichen von 284.000 auf 403.000 t, von Erdbeeren von 200.000 auf 

2) LOSEBY und VENZI weisen auf die Bedeutung der künftigen Beihilfere
gelungen hin (1), ebenso DREWS und MüLLER (2). 
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335.000 t jährlich. Im Wirtschaftsjahr 1977/78 hat Spanien ca. 70.000 t 
Aprikosenkonserven, 25.000 t Pfirsichkonserven, 15.000 t Fruchtcocktails, 
66.000 t Satsumas, 25.000 t Erdbeerkonserven exportiert (Angaben der EG
Kommission/Beratender Ausschuß für Obst und Gemüse). Nach Feststellung 
der Kommission lagen die Erzeugerpreise für die wichtisten Obst- und Ge
müseprodukte in Griechenland und Spanien etwa um 50 % niedriger als die 
vergleichbaren Durchschnittspreise innerhalb der EG. Die in den Modell
rechnungen von DREWS und MüLLER angegebenen Kostenantei le für Rohwaren 
müssen somit als Einzelfall angesehen werden. Bei der zu erwartenden An
bauausweitung in Griechenland und Spanien ist kaum damit zu rechnen, daß 
sich die Rohwarenpreise für Verarbeitungsobst nennenswert erhöhen. 

DREWS und MÜLLER (2) stellen im übrigen sehr zu Recht die Zusammenhänge 
von Preis und Qualität auf den Märkten heraus. Um so bedeutsamer ist es, 
im Hinblick auf die Wettbewerbssituation des Vermarktungs- und Verarbei
tungssektors gemeinsame Qualitätsnormen zu schaffen und auch ihre Anwen
dung zu sichern, was in den südlichen Regionen der Gemeinschaft erfah
rungsgemäß auf größere Schwierigkeiten stößt. 

2.3 Gemei nsame Strukturpol i ti k 

Das von LOSEBY und VENZI (1) festgestellte Strukturgefälle zu den Bei
trittsländern gilt in gleicher Weise für die übrigen Sektoren (BALZ, 
LÖSCH, SCHÖPE, 4). Die Notwendigkeit, dieses Gefälle abzubauen, ist unbe
stritten. Damit gerät allerdings die Strukturpolitik und mit ihr die 
Marktstrukturpolitik zwangsläufig in Widerspruch zu der Forderung nach 
Wettbewerbsneutralität. 

Sicherlich hat die deutsche Seite Verständnis für eine Gewichtsverlage
rung des Mittelansatzes im Ausrichtungsteil des Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds nach Süden. Diese Verlagerung wird durch die 
EG-Erweiterung noch verstärkt. In dieser Erkenntnis fand die Anwendungs
beschränkung der EG-VO 1360/78 für Erzeugergemeinschaften auf Problemre
gionen uneingeschränkte Zustimmung. Auch ist man sich der erhebl i chen 
praktischen Schwierigkeiten bewußt, die die Verlagerung bremsen (BALZ, 
LÖSCH, SCHÖPE, 4). Die Effizienz der Förderung von Investitionen, dem 
Hauptinstrument der Marktstrukturpolitik, hängt allerdings entscheidend 
von der Übereinstimmung mit einer größeren wirtschaftlichen und sozialen 
Konzeption ab, bei der auch das Prinzi p der Wettbewerbsneutralität be-
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rücksichtigt wird. Insofern erhält die Auflage der EG-VO 355/77, die För
derung in regionale/sektorale Programme einzubauen, besondere Bedeutung. 
Um so mehr kommt es darauf an, daß die Förderungspolitik sich an diesen 
Rahmen hält und nicht außerhalb stattfindet, wie es teilweise im Struk
turpaket der EG-Kommission (5) vorgesehen ist. 

5 Schlußbemerkungen 

In Verbindung mit den Untersuchungsergebnissen von LOSEBY und VENZI sowie 
DREWS und MOLLER können die vorstehenden Oberlegungen verdeutlichen, daß 
es vornehmlich die im Zuge der EG-Erweiterung stattfindenden Änderungen 
der wirtschaftspolitischen Daten sind, die die Wettbewerbsposition des 
Vermarktungs- und Verarbeitungssektors im Bundesgebiet beeinträcht i gen 
können. Dieser Sektor tut somit gut daran, die erforderlichen Konsequen
zen im betriebswirtschaftlichen bzw. unternehmenspolitischen Bereich 
reChtzeitig zu ziehen. Die Empfehlung von DREWS und MOLLER hinsichtlich 
der Marktleistung der Obst- und Gemüsekonservenindustrie gehört dazu. 
Außerdem muß der gesamte Sektor die Änderungen aufmerksam und auch kri
tisch verfolgen, um möglichen Verschiebungen, die zwangsläufig zu Wettbe
werbsverzerrungen führen, rechtzeitig im wirtschaftspolitischen Raum ent
gegentreten zu können. 
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2.1 Griechenland 
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2.3 Spanien 

3 Die gegenwärtige Versorgungssituation der zwölf Länder 

4 Prognosen der Getreideversorgung nach der Erweiterung 

4.1 Die EG(9) 

4.2 Die zukünftigen Neumitglieder 

4.3 Die EG(12) 

1 Ein lei tung 

Ober die Getreidemärkte der drei Beitrittsländer ist im allgemeinen wenig 
bekannt. Es erschien deshalb vorteilhaft, das Thema nicht summarisch für 
alle zwölf Länder der zUkünftigen Gemeinschaft zu behandeln, sondern die 
gegenwärtige und die bis 1990 zu erwartende Versorgungssituation sowie 
die Marktregulierungen bei Getreide in Griechenland, Portugal und Spanien 
im einzelnen darzustellen. Im Zusammenhang mit den Prognosen war abzu-
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schätzen, mit welchen Veränderungen der Produktion und des Verbrauchs an 
Getreide in den Beitrittsländern durch die Obernahme der EG-Getre i de
marktordnung zu rechnen sein wird. 

Die beobachteten und die vorausgeschätzten Werte der Getreidebilanzen der 
Beitrittsländer wurden dann mit entsprechenden Daten und Schätzwerten der 
bisherigen Gemeinschaft verbunden und daraus die dE1rzeitige und die bis 
1990 zu erwartende Angebots- und Nachfragesituation bei Getreide in der 
erweiterten EG ermittelt. Die prognostizierte Versorgungs lage der EG der 
Zwölf läßt Rückschlüsse darauf zu, ob die momentane Getreidemarktpolitik 
der EG auch nach der Erweiterung im wesentlichen unverändert fortgeführt 
werden kann oder ob grundsätzliche Änderungen erforderlich sein werden. 

2 Die Getreidemärkte der Beitrittsländer 

2.1 Griechenland 

Obersicht 1 zufolge konnte die Getreideproduktion Griechenlands im Mittel 
der Jahre 1976/78 gegenüber den Jahren 1973/75 trotz der sehr schlechten 
Ernte von 1977 gesteigert werden. Die verwendbare Weizenerzeugung , die 
sich im Durchschnitt der zweiten Periode auf 1,8 Mill. t Weichweizen und 
0,4 Mil!. t Hartweizen pro Jahr aufteilte, führte zu einer deutlichen 
Oberversorgung des Marktes. Das Gerstenaufkommen, das fast ausschließlich 
der Verfütterung dient, wurde nicht in dem von der Regierung zur Vermin
derung des Futtermitteldefizits gewünschten Umfang ausgeweitet. Bei Mais, 
der ebenfalls nahezu vollständig verfüttert wird, belief sich die ver
wendbare Erzeugung auf nur etwa ein Drittel der Inlandsverwendung. Die 
Erzeugung von Reis wurde vor einigen Jahren durch Kontingente dem Bedarf 
angepaßt. Da jedoch der Verbrauch weiter absank, traten erhebliche Ober
schüsse auf. 

Der Getreidemarkt Griechenlands unterliegt sowohl hinsichtlich des Bin
nen- als auch des Außenhandels weitgehender staatlicher Kontrolle. Für 
die wichtigen Getreidearten werden jährlich Mindesterzeugerpreise festge
setzt, die für 1979/80 in Obersicht 2 ausgewiesen sind. 
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Ubersicht 1: Die Versorgung Griechenlands mit Getreide 1973-78 

Getreideart Jahre Anbauflächen Erträge verwendbare Einfuhr Ausfuhr Inlands- Selbstversor-
Erzeuguq verwendun~ gungsgrad 

1000 ha dt/ha 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t v.H. 

Weizen o 1973/75 892 22,2 1924 85a 38a 1971 98 
o 1976/78 943 24,1 2207 3a 376a 1834 120 

Gerste o 1973/75 409 22,4 890 57 7 940 95 
o 1976/78 373 23,0 832 53 - 885 94 

Mais o 1973/75 141 35,7 489 767 - 1256 39 
o 1976/78 124 39,4 473 883 - 1356 35 

Roggen o 1973/75 5 14,0 6 - - 6 100 
o 1976/78 5 14,0 7 - - 7 100 

Hafer o 1973/75 73 15,6 111 - - 111 100 
o 1976/78 62 15,2 91 - - 91 100 

Reis o 1973/75 20 48,5 94 8 8 94 100 
(ungeschält) o 1976/78 18 47,2 83 - 26 57 146 

sonstiges o 1973/75 1 14,0 1 - - 1 100 
Getreide o 1976/78 1 14,0 1 - - 1 100 

Getreide o 1973/75 1543 23,5 3518 917 53 4382 80 
insgesamt o 1976/78 1527 25,0 3696 940 402 4234 87 

~eizen und Weizenmehl in Weizenäquivalent. 

~ Quellen: F~D Production Yearbook, Rom, verseh. Jgg. - FAD Trade Yearbook, Rom, verseh. Jgg. _ 
~ EIgene Berechnungen. 



Obersicht 2: Staatliche Garantie- bzw. Mindestpreise für Getreide in 
den Beitrittsländern und der EG im Wirtschaftsjahr 
1979/80 in ECU/t 

Getreideart Griechenland Portugal Spanien 

Weichweizen 151,3 166,7 166,21) 
Gerste 144,7 139,4 126,12) 
Roggen 143,8 158,4 130,0 
Mais 144,7 150,2 165,9 

1} Dur~hs~h~ittspreis der am häufigsten erzeugten Qualitäten. 
2 ZweIzellIge Gerste. 
3 Referenzpreis. 

EG(9) 

168,063) 
149,17 
159,82 
149,17 

Quellen: Angaben des griechischen, portugiesischen und spanischen 
Landwirtschaftsministeriums. 

Zu diesen Preisen kauft die im Auftrag der Regierung handelnde zentrale 
Union der Getreidegenossenschaften KYDEP einen Großtei I des zu vermark
tenden Getreides auf. Zur Stützung der Einkommen der unter ungünstigen 
Bedingungen wirtschaftenden Weizen- und Gerstenerzeuger wurden zusätzl ich 
direkte Beihilfen eingeführt, inzwischen im Hinblick auf den EG-Beitritt 
aber wieder abgeschafft. Um die Verbraucherpreise für Getreide- s ow ie 
Veredelungserzeugnisse niedrig zu halten, gewähren staatliche Stellen 
auch bei der Vermahlung und Verfütterung von Getreide eine Beihilfe (vgl. 
BML, 1, S. 51 ff.). Die Weizenüberschüsse werden von KYDEP zu Weltmarkt
preisen exportiert. 

2.2 Portugal 

Während der Norden Portugals durch Kleinbetriebe gekennzeichnet ist, 
herrschten bis 1975 südlich des Tejo Latifundien vor, die in erster Linie 
Getreidebau betrieben. Starke soziale Spannungen zwischen den Großgrund
besitzern und den verarmten Landarbeitern führten in dem genannten Jahr 
zur Verabschiedung eines Landenteignungsgesetzes, das 1977 jedoch wieder 
teilweise rückgängig gemacht wurde. Etwas mehr als die Hälfte des enteig
neten Landes blieb jedoch in der Hand der von Landarbeitersyndikaten ge
leiteten Kollektive. 

Wie Obersicht 3 zeigt, war die Getreideproduktion in Portugal im Ver
gleich der Jahre 1973/75 und 1976/78 rückläufig. Dieser Trend setzte sich 
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Übersicht 3: Die Versorgung Portugals mit Getreide 1973-78 

Getreideart Jahre Anbauflächen Erträge verwendbare Einfuhr Ausfuhr Inlands-
Erzeugung verwendung 

1000 ha dt/ha 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 

Weizen !6 1973/75 459 12,2 543 308a - 851 
!6 1976/78 384 10,2 380 463a - 843 

Gerste !6 1973/75 92 7,9 71 16 - 87 
o 1976/78 94 7,0 64 19 3 80 

Mais o 1973/75 375 13,3 485 1005 2 1488 
o 1976/78 365 12,4 440 1403 - 1843 

Roggen !6 1973/75 209 6,7 137 21 - 158 
o 1976/78 210 5,9 120 11 - 131 

Hafer !6 1973/75 178 5,6 97 - - 97 
!6 1976/78 153 5,4 80 5 - 85 

Reis !6 1973/75 34 42,3 140 60 2 198 
(ungeschält) !6 1976/78 30 37,8 110 114 - 224 

sonstiges o 1973/75 - - - 226 - 226 
Getreide !6 1976/78 6 16,1 10 361 - 371 

Getreide o 1973/75 1351 11,3 1475 1636 4 3107 
insgesamt o 1976/78 1242 10,0 1200 2376 3 3573 

~eizen und Weizenmehl in Weizenäquivalent. 
~---

Quellen: FAO Production Yearbook, Rom, verseh. Jgg. - FAO Trade Yearbook, Rom, verseh. Jgg. _ 
Eigene Berechnungen. 
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auch 1979 mit einem Rückgang der Bruttoproduktion auf nur noch rd. 1,0 
Mill. t Getreide fort. Die Weizenerzeugung sank 1979 bei einem Durch
sChnittsertrag von 6,4 dt/ha auf 233 000 t. Bei allen anderen Getreidear
ten mit Ausnahme von Reis war eine ähnliche Entwicklung festzustellen 
(vgl. FAD, 3, S. 29 f.). Die Ursachen dieser gravierenden Produktionsver
ringerung sind vor allem auf die Auswirkungen der Agrarreform zurückzu
führen. Die Kollektivwirtschaften verfügen vielfach nur über eine ungenü
gende Ausstattung mit Betriebsmitteln und wenden eine unzureichende Pro
duktionstechnik an (vgl. WIENBERG, 6, S. 782 ff.). 

Die Agra:marktpolit~k Portugals bei Getreide basiert auf Festpreisen für 
weizen und Reis sowie Mindestpreisen für Mais, Gerste und Roggen, die für 
1979/80 in Obersicht 2 aufgeführt sind. Bei Weizen tritt das nationale 
Getreideinstitut al,s .. e~nziger Käufer auf. Mais, Gerste sowie Roggen wer
den vom Staat zu deri"Garantiepreisenübernommen, wenn die Marktpreise un
ter die Garantiepreise sinken. Hinsichtlich des Außenhandels trachtet die 
portugiesische Regierung danach, die Einfuhren wegen der Devisenknappheit 
des Landes unter Kontrolle zu halten. WiChtigster Getreidelieferant Por
tugals sind die Vereinigten Staaten (vgl. CMA, 2, S. 78 ff.). 

2.3 Spanien 

Der Produktion von Getreide kommt in Spanien große Bedeutung zu; 35 v.H. 
der Ackerfläche dienen diesem Produktionszweig. Der regionale Produk
tionsschwerpunkt liegt in Kastilien. 

Dem Bestreben der spanischen Agrarpolitiker, die Produktion der einzelnen 
Getreidearten der Nachfrage anzupassen, war, wie aus Obersicht 4 hervor
geht, unterschiedlicher Erfolg beschert. Die Weizenüberschüsse der 1960er 
Jahre und das Defizit an Gerste konnten durch eine Annäherung des Ger
stenpreises an den Weizenpreis abgebaut werden (vgl. KERSTEN, SOMMER, 
UHLMANN, 5, S. 36). Bei Hartweizen deckt die rückläufige Produktion den 
Bedarf nicht mehr. Bei einer Inlandserzeugung von rd. 180 000 t mußten 
deshalb 1979 etwa 200 000 t Hartweizen importiert werden. Gerste,.deren 
Erzeugung weitgehend dem Verbrauch entspricht, wird zu 85 v.H. für die 
Verfütterung verwendet. Die Hauptursache der defizitären Getreidebilanz 
Spaniens liegt in den Maisimporten von rd. 4 Mill. t/Jahr begründet. Die 
Anbauflächen wurden bisher trotz finanzieller Anreize der Regierung wegen 
der hohen Produktionskosten dieser Getreideart kaum ausgedehnt. Neben 
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Übersicht 4: Die Versorgung Spaniens mit Getreide 1973-78 

Getreideart Jahre Anbauflächen Erträge verwendbare Einfuhr Ausfuhr Inlands- Selbstversor-
ErzeugunK verwendung ~gunKsgrad 

1000 ha dt/ha 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t v.H. 

Weizen o 1973/75 2991 14,3 4139 18a 109a 4048 102 
o 1976/78 2737 16,2 4299 167a 88a 4378 98 

Gerste o 1973/75 3021 18,2 5346 45 33 5358 100 
o 1976/78 3325 20,2 6529 I 87 6443 101 

Mais o 1973/75 503 38,6 1883 3667 I 5549 34 
o 1976/78 439 40,8 1736 4007 2 5741 31 

Roggen o 1973/75 248 10,0 242 - - 242 100 
o 1976/78 230 10,2 227 2 - 229 99 

Hafer o 1973/75 468 11,3 515 - 5 510 101 
o 1976/78 427 11,6 481 - I 480 100 

Reis o 1973/75 61 61,9 366 - 72 294 124 
(ungeschält) o 1976/78 67 60,0 387 - 69 318 122 

sonstiges o 1973/75 40 38 151 395 - 546 28 
Getreide o 1976/78 45 46 206 580 - 786 26 

Getreide o 1973/75 7336 17,8 12648 4126 220 16554 76 
insgesamt o 1976/78 7275 19,7 13872 4757 247 18382 75 

aWeizen und Weizenmehl in Weizenäquivalent. 

~ Quellen: FAD Production Yearbook, Rom, versch.Jgg. - FAD Trade Yearbook, Rom, versch. Jgg. -
~ Eigene Berechnungen. 



Mais herrscht auch bei Sorghum ein Versorgungsdefizit; die Importe belau
fen sich Jährlich auf rd. 550 000 t. Bei Reis führten die Ertragssteige
rungen der letzten Jahre zu einem Oberangebot. Die Produktion besteht zu 
95 v.H. aus Rundkornreis, der immer schwerer abzusetzen ist. 

Die Getreidemarktordnung Spaniens, die starken staatlichen Eingriffen un
terliegt, beruht auf Garantiepreisen, deren Niveau für 1979/80 aus Uber
sicht 2 hervorgeht, sowie Reports und Schwellenpreisen. Der Fonds SENPA 
zur Regulierung der Agrarmärkte hat insbesondere bei Weizen sehr weitge
hende Aufgaben. Zu Beginn des Erntejahres gewährt er den Weizenerzeugern 
Zuschüsse zur Finanzierung der Produktionsmittel. Nach der Ernte tritt er 
als einziger Abnehmer für Weizen auf. Bei den anderen Getreidearten sind 
die Landwirte nicht zum Absatz an SENPA verpflichtet. Neben dem Binnen
markt reguliert der Fonds zugleich den Außenhandel mit Getreide. 

3 Die gegenwärtige Versorgungssituation der zwölf Länder 

Die Selbstversorgungsgrade wiChtiger Getreidearten in den zwöl f Ländern 
der zukünftigen Gemeinschaft lassen sich durch eine im Hinblick auf die 
Datenverfügbarkeit gegenwartsbezogene Aggregation der jeweils produzier
ten und verbrauchten Getreidemengen ermitteln. Um dabei den Einfluß wit
terungsbedingter Ernteschwankungen möglichst gering zu halten, wurde von 
den Durchschnittswerten der Jahre 1976 bis 1978 ausgegangen. Die in Uber
sicht 5 dargestellten Ergebnisse zeigen, daß die zwölf Länder unter den 
gegenwärtigen Umständen auf dem Getreidemarkt mit ähnlichen Problemen wie 
die Neuner-Gemeinschaft konfrontiert sind. Während sich die Oberschüsse 
an Weizen und Gerste bei dieser Gegenüberstellung nur wenig verringern, 
erhöht sich das Versorgungsdefizit bei Mais und damit auch bei Getreide 
insgesamt. 

Der Vergleich der gegenwärtigen Versorgungssituation beider Wirtschafts
räume kann jedoch nur dazu dienen, erste Hinweise auf die Auswirkungen 
der EG-Erweiterung auf den Getreidemarkt zu geben, da er hinsichtlich der 
Beitrittsländer auf den von der EG-Getreidemarktordnung abwe ichenden 
Marktordnungen dieser Länder beruht. Genauere Aussagen über die Versor
gung mit Getreide in einer erweiterten EG sind nur in einer Versorgungs
bilanz möglich, die unter den einheitlichen Bedingungen der EG-Getreide
marktordnung erstellt und auf Jahre bezogen ist, in denen mit der Mit
gliedschaft aller drei Beitrittsländer gerechnet werd;n kann. Bei den 
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Vorschätzungen für 1985 und 1990 wird von der Annahme ausgegangen, daß 
Portugal und Spanien bis 1985 in die Gemeinschaft aufgenommen worden 
sind. Schätzungen der Anpassungsreaktionen sowie der Entwicklung der Pro
duktion und des Bedarfs an Getreide in der EG der Zwölf bis 1985, insbe
sondere aber bis 1990, sind zweifellos mit erheblichen Unsicherheiten be
haftet und weisen z. T. bereits spekulativen Charakter auf. Aus diesem 
Grund dienen die folgenden Prognosen lediglich dem Zweck, die zu erwar
tenden Markttendenzen aufzuzeigen. 
Obersicht 5: Die Getreideversorgung der EG, der Beitrittsländer und 

aller zwölf Länder im Durchschnitt der Jahre 1976-1978 

Position Einheit EG Beitritts- alle zwölf 
Länder Länder 

weizen 
Verwendbare Erzeugung {1000 tJ 41 481 6 886 48367 
Inlandsverbrauch 1000 t 39 205 7 055 46 260 
Selbstversorgungsgrad (v.H. 106 98 105 
Gerste 
Verwendbare Erzeugung {1000 t} 35 469 7425 42 894 
Inlandsverbrauch 1000 t 33 316 7408 40 724 
Selbstversorgungsgrad (v.H. 106 100 105 
Mais 
Verwendbare Erzeugung {1000 t} 14 400 2 649 17 049 
Inlandsverbrauch 1000 t 27 195 8940 36 135 
Selbstversorgungsgrad (v.H. 53 30 47 
Getreide insgesamt 
Verwendbare Erzeugung {1000 t} 103 347 18 574 121 921 
Inlandsverbrauch 1000 t 112984 25 990 138 974 
Selbstversorgungsgrad (v.H. 91 71 88 

Quellen: FAO, Rom. - SAEG Luxemburg. - Eigene Berechnungen. 

4 Prognosen der Getreideversorgung nach der Erweiterung 

4. 1 0 i e E G ( 9 ) 

Bei der Vorschätzung der Getreideerzeugung wird davon ausgegangen, daß es 
bei etwa gleichble.ibenden Flächen der wichtigsten Getreidearten zu einem 
weiteren linearen Ertragsanstieg kommt. Die Entwicklung des Getreidever
brauchs hängt in besonderem Maße von wirtschaftlichen Einflußfaktoren und 
politischen Entscheidungen ab, z.B. von der Frage, ob das Problem der im
portierten pflanzlichen Stärketräger gelöst wird. Da sich jedoch solche 
wirtschaftlichen und politischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf 
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den Getreidemarkt kaum absehen lassen, muß bei den Prognosen des Getrei
deverbrauchs von den derzeitig absehbaren Rahmenbedingungen ausgegangen 
werden. 

Die verwendbare Weizenproduktion in der EG(9) dürfte bis 1990 bei einer 
Anbaufläche von ca. 11 Mill. ha und einem Ertrag von etwa 51 dt/ha ca. 56 
Mill. t pro Jahr erreichen. Der zukünftige Verbrauch an Weizen wird vor
aussichtlich durch das rückläufige Bevölkerungswachstum in der Gemein
schaft, einen geringfügig zunehmenden Pro-Kopf-Verbrauch an Getreideer
zeugnissen und einen leicht ansteigenden Industriebedarf gekennzeichnet 
sein. pis 1990 ist deshalb mit einem Verbrauch von etwa 42 Mill. t pro 
Jahr und einem Selbstversorgungsgrad von ca. 133 v.H. zu rechnen. 

Bei Gerste werden der zunehmende Antei I der Winterfrucht sowie Ertrags
steigerungen bei einer Fläche von ca. 9,5 Mill. ha bis 1990 wahrschein
lich zu einem Ertragsanstieg auf etwa 49 dt/ha führen und eine verwend
bare Produktion von ca. 46 Mill. t zur Folge haben. Hinsichtlich der In
landsverwendung an Gerste wird von einer mäßigen Zunahme des Bedarfs für 
die Verfütterung sowie für industrielle Zwecke ausgegangen. Der Verbrauch 
in der bisherigen Gemeinschaft dürfte dadurch bis 1990 auf ca. 38 Mill. t 
zunehmen. Dies entspricht einem zu erwartenden Selbstversorgungsgrad von 
121 v.H. 

Die Produktion von Mais wird nach der Schätzung bei einer Fläche von etwa 
3 Mill. ha und einer Ertragszunahme auf 69 dt/ha 1990 etwa 21 Mill. t er
reichen. Der Abstand zwischen Interventions- und Schwellenpreis wird bei 
Mais voraussichtlich auch in Zukunft ausgeweitet werden. Dies dürfte ei
nen Rückgang der Importe zur Folge haben. Der Verbrauch an Mais wird des
halb wahrscheinlich nur langsam ansteigen und 1990 etwa 30 Mill. t betra
gen. Dadurch wird der Selbstversorgungsgrad auf ca. 70 v.H. zunehmen. 

Bei allen anderen Getreidearten, also Hafer, Menggetreide, Roggen, Reis 
und Sorghum wird für 1990 von einer Erzeugung ausgegangen, die etwa dem 
Inlandsverbrauch entspricht und sich auf ca. 12 Mill. t pro Jahr beläuft. 

Bei Getreide insgesamt wird aufgrund dieser Schätzungen für 1990 in der 
bisherigen Gemeinschaft mit einer verwendbaren Erzeugung von 135 Mill. t 
und einem Verbrauch von 122 Mill. t gerechnet (vgl. HULSEMEYER, SAGMEI
STER, 4, S. 13). Daraus ergibt sich für 1990 in der EG der Neun ein ge-
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schätzter Selbstversorgungsgrad von 111 v.H. 

4.2 Die zukünftigen Neumitglieder 

In Griechenland lagen die staatlichen Garantiepreise 1979/80 Obersicht 2 
zufolge für Weichweizen um 10 v.H. sowie für Gerste und Mais um 3 v.H. 
unter dem Referenz- bzw. dem Interventionspreis der EG. Obwohl es somit 
bei Weichweizen nach dem Beitritt zu einer deutlichen Preiserhöhung 
kommt, ist wegen der bisher ohnehin starken Flächenausdehnung nicht damit 
zu rechnen, daß die Anbaufläche noch weiter vergrößert wird. Bis 1990 
dürfte die verwendbare Weizenerzeugung rd. 3 Mill. t pro Jahr erreichen. 
Der zukünftige Inlandsverbrauch an Weizen wird durch die Abschaffung der 
Verbrauchersubventionen für Brot sowie den Bevölkerungszuwachs beeinflußt 
werden. Unterstellt man für 1990 eine Inlandsverwendung von 2,2 Mill. t, 
erhöhen sich die Weizenüberschüsse auf etwa 0,8 Mill. t/Jahr. Bei Gerste 
dürften Ertragssteigerungen bis 1990 zu einer Produktion von ca. 1 Mill. 
t führen. Der zukünftige Verbrauch an Gerste wird wegen der nach dem Bei
tritt nicht mehr subventionierten Verfütterung voraussichtlich vorüberge
hend zurückgehen und bis 1990 auf etwa 1,1 Mill. t zunehmen. Die verwend
bare Erzeugung an Mais wird sich nach der Schätzung 1990 auf 0,8 Mill. t 
belaufen. Der Import von Mais wird aufgrund des hohen Schwellenpreises 
der EG sowohl in Griechenland als auch in Portugal und Spanien nach dem 
Beitritt zurückgehen. In Griechenland dürfte sich die Inlandsverwendung 
an Mais bis 1990 bei etwa 1,4 Mill. t einpendeln. Bei Getreide insgesamt 
erreicht Griechenland aufgrund der steigenden Erträge und der gedämpften 
Nachfrage nach Veredelungserzeugnissen wahrscheinlich bereits in wenigen 
Jahren die volle Selbstversorgung. 

In Portugal wurden die Garantie- und Mindestpreise für Getreide 1980 über 
die Inflationsrate hinaus angehoben, so daß sie, wie Obersicht 2 zeigt, 
mit Ausnahme des Gerstenpreises kaum noch von dem Referenz- bzw. den In
terventionspreisen der EG abweichen. Trotz dieser Preiserhöhung wird ins
besondere die Weizenproduktion wegen der NaChwirkungen der Agrarreform 
nur langsam zu steigern sein (vgl. WIENBERG, 6, S. 788). Bei allmählicher 
Wiederannäherung an das frühere Ertragsniveau dürfte sich die verwendbare 
weizenerzeugung bis 1990 auf ca. 0,7 Mill. t/Jahr belaufen. Durch das Be
völkerungswachstum wird aber auch die Inlandsverwendung an Weizen trotz 
der nach dem Beitritt entfallenden Verbrauchersubventionen bis 1990 auf 
ca. 1 Mill. t pro Jahr zunehmen. Die Gerstenerzeugung dürfte sich bis 
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1990 der Menge von 0,1 Mill. t/Jahr nähern und damit den Inlandsverbrauch 
annähernd decken. Bei Mais ist bis 1990 mit einer verwendbaren Erzeugung 
von ca. 0,7 Mill. t und einer Inlandsverwendung von 1,8 Mill. t/Jahr zu 
rechnen. Portugal kann damit zwar bis 1990 sein Versorgungsdefizit bei 
Getreide verringern, doch bleibt das Land bei einem für 1990 geschätzten 
Selbstversorgungsgrad von ca. 58 v.H. bei Getreide insgesamt in starkem 
Maß auf Importe angewiesen. Soweit keine langfristigen Lieferverträge mit 
den USA bestehen, bieten sich für Frankreich und Spanien insbesondere bei 
Weizen Exportchancen von allerdings bescheidenem Umfang. 

In Spanien wurden die Getreidepreise bisher, Obersicht 2 zufolge, nur 
teilweise an das EG-Preisniveau angeglichen. Bei Weizen der am häufigsten 
erzeugten Qualitäten besteht keine nennenswerte Preisdifferenz zur EG 
mehr. Die Weizenanbaufläche wurde seit Beginn der 1960er Jahre laufend 
eingeschränkt und dürfte sich derzeit stabilisieren. Die verwendbare Wei
?enerzeugung wird bis 1990 nach der Schätzung auf etwa 5,4 Mill. t/Jahr 
zunehmen. Dieser Produktion steht eine Inlandsverwendung gegenüber, die 
aufgrund des Bevölkerungswachstums bis 1990 ca. 5,3 Mil!. t erreichen 
dürfte. Die Gerstenpreise wurden bisher nicht auf das EG-Niveau angeho
ben, um die Kosten der Veredelungsproduktion niedrig zu halten. Nach dem 
EG-Beitritt wird es bei Gerste durch die stufenweise Preiserhöhung zu ei
ner Produktionsausweitung kommen. Unterstellt man eine preisbedingte Flä
chenzunahme von insgesamt etwa 0,1 Mill. ha, nimmt die verwendbare Ger
stenerzeugung bis 1990 auf ca. 8,6 Mill. t/Jahr zu. Auf der Verbraucher
seite wird die Erhöhung des Gerstenpreises zu einer Verteuerung der Ver
edelungsproduktion führen. Der Inlandsverbrauch an Gerste dürfte dennoch 
bis 1990 auf ca. 7,5 Mill. t/Jahr ansteigen. Bei Mais unterscheidet sich 
das spanische Preisgefüge grundlegend von dem Preissystem des Silo-Mo
dells. Während der spanische Garantiepreis 1979/80 bei 111 v.H. des EG
Interventionspreises angesetzt war, lag der spanische Schwellenpreis bei 
nur 83,5 v.H. des Schwellenpreises der EG. Dieses Preisgefüge hat zur 
Folge, daß die Verwendung von inländischem Mais subventioniert werden 
muß, um mit dem Importmais wettbewerbsfähig zu sein. Unterstellt man, daß 
die verwendbare Maiserzeugung infolge der beitrittsbedingten Preissenkung 
nach vorübergehenden Produktionseinschränkungen bis 1990 auf etwa 2,6 
Mill. t pro Jahr zunimmt, besteht auch künftig ein großer Importbedarf an 
Mais. Aufgrund des hohen Schwellenpreises der EG für Drittlandsmais wer
den die Veredelungsbetriebe jedoch vermutlich zum Teil auf abschöpfungs
frei importierte Stärketräger ausweichen. Deshalb wird sich die Inlands-
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verwendung an Mais bis 1990 schätzungsweise nur auf ca. 5,6 Mill. t pro 
Jahr belaufen. In der Gesamtbilanz Spaniens für Getreide ergibt sich da
mit bis 1990 ein Anstieg des Selbstversorgungsgrades auf ca. 88 v.H. 

4. 3 0 i e E G ( 1 2 ) 

Obersicht 6 zeigt die erläuterten Schätzwerte der verwendbaren Erzeugung 
und der Inlandsverwendung an Getreide in der EG(9), den Neumitgliedstaa
ten sowie die sich daraus ergebenden Werte der EG(12) für die Jahre 1985 
und 1990. Ähnlich, wie dabei die zu erwartende Versorgungssituation der 
EG(9) jene der EG(12) bestimmt, prägt die Entwicklung der Versorgungslage 
Spaniens die zukünftige Angebots- und Nachfragesituation der Neumitglie
der. Der Vergleich der für die drei Wirtschaftsräume prognostizierten 
Versorgungsbilanzen zeigt, daß die Erweiterung der Gemeinschaft bei wei
zen und Gerste mit einer leichten Entschärfung der für 1990 zu erwarten
den re I ati ven Oberschußs i tuati on verbunden ist. Be i Ma i s führt die EG
Mitgliedschaft von Griechenland, Portugal und Spanien zu einer Erhöhung 
des Versorgungsdefizits • Der für 1990 geschätzte Selbstversorgungsgrad 
der EG(12) bei Getreide insgesamt beläuft sich auf 106 v.H. 

Die EG-Erweiterung kann somit aller Voraussicht nach nicht dazu dienen, 
die Gemeinschaft vor Oberschüssen auf dem Getreidesektor zu bewahren. Al
lerdings sind die sich bis 1990 abzeichnenden Oberschüsse nicht so groß, 
daß sie die derzeitige Getreidemarktordnung grundsätzlich in Frage stel
len, vorausgesetzt, 

- daß durch eine vorsichtige Preispolitik die Konkurrenzfähigkeit des 
inländischen Getreides gegenüber den importierten Stärketrägern ver
bessert wird, 

- daß die Heraushebung des Backweizenpreises aus dem Getreidepreisge
füge um so stärker verringert wird, je weniger die abnehmenden Ertrags
unterschiede zwischen 'Massenweizen' und Backweizen den derzeitigen 
Preisabstand rechtfertigen und je mehr die Erzeugung von backfähigem 
Weizen der NaChfrage vorauseilt, 

- und daß einer weiteren Erhöhung der Schwellenpreise keine zu engen 
handelspolitischen Grenzen gesetzt sind. 
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\0 
0'1 Ubersicht 6: Entwicklungstendenzen der Getreideversorgung der EG(9), der zukünftigen 

Neumitglieder sowie der EG(12) 1985 und 1990 

Position Einheit EG(9) Neumitglieder 

1985 1990 1985 1990 

Weizen 

Verwendbare Erzeugung Mill.t 52 56 8 9 

Inlandsverwendung Mill.t .41 42 8 9 

Selbstversorgungsgrad v.H. 127 133 100 100 

Gerste 

Verwendbare Erzeugung Mill.t 43 46 9 10 

Inlandsverwendung Mill.t 37 38 8 9 

Selbstversorgungsgrad v.H. 116 121 113 111 

Mais 

Verwendbare Erzeugung Mill.t 20 21 3 4 

Inlandsverwendung Mill.t 29 30 9 9 

Selbstversorgungsgrad v.H. 69 70 33 44 

Getreide insgesamt 

Verwendbare Erzeugung Mill.t 127 135 22 25 

Inlandsverwendung Mill. t 119 122 27 29 

Selbstversorgungsgrad v.H. 107 111 81 86 
- - -

Quellen: BML, Bonn. - ZMP Bonn. - SAEG Luxemburg. - Statistische Ämter der Beitritts
länder. - Eigene Berechnungen und Schätzungen. 

EG (12) 

1985 1990 

60 65 

49 51 

122 127 

52 56 

45 47 

116 119 

23 25 

38 39 

61 64 

149 160 

146 151 

102 106 
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DER MILCHMARKT IN EINER ERWEITERTEN GEMEINSCHAFT 

von 

Rom u a I d Ruf, München 

Der Milchmarkt der Neunergemeinschaft 

Für das Jahr 1979 weist die Gesamtmilchbilanz derEG nach vorläufigen Be
rechnungen einen Oberschuß von 8 % bzw. 8 Mill. t aus. Dieser wäre aller
dings noch erheblich größer, wenn die inländische Nachfrage nicht durch 
erheb I iche Beihilfen stimul iert würde. Für die Unterbringung von Mager
milch und Magermilchpulver (vor allem in der Fütterung) sowie von Butter 
wandte der EAGFL 1979 über 2 Mrd. ERE, bzw. rund die Hälfte der Milch
marktordnungsausgaben von insgesamt 4,4 Mrd. ERE, auf. 

Die ~esamtnachfrage nach Milch und Milcherzeugnissen war in der Neunerge
meinschaft 1979 um 1,8 % höher als im Vorjahr, die Erzeugung allerdings 
um 2,1 %. Der Absatz von Trinkmilch nahm um 1 % zu, was wesentlich einem 
weiteren Vormarsch der UHT-Milch zu verdanken war. Auch der Verbrauch an 
Käse lag 1979 über dem Vorjahresergebnis, und zwar um 2,8 %. Der Absatz 
von Butter sowie Sahne, Kondensmilch und Trinkmagermilch dagegen stag
nierte. 

Von den 8 Mill. t Oberschuß (in Milchäquivalent) wurden auf der Basis von 
Exportrückerstattungen gut ein Drittel als VOllmilchpulver (einschi. Kin
dernahrung auf Milchbasis) , ein weiteres Drittel als Käse und ca. 15 % 

als Kondensmilch an Drittländer verkauft. Der Rest entfällt auf die Ex
porte von Butter, Magermilchpulver und in geringem Maß von Milch und an
deren Milcherzeugnissen. 

Die vorliegenden Berichte über die Entwicklung des EG-Milchmarktes in den 
ersten 5 Monaten des Jahres 1980 lassen den Schluß zu, daß sich die Ober
schußsituation weiter verschärfen wird. Zumindest in den Niederlanden und 
der BR Deutschland nahmen die Milchkuhbestände zu. Trotz der nicht allzu 
günstigen Futterversorgung verbesserte sich die durchschnittliche Lei-
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stung, auch die Anlieferungsquote erhöhte sich noch, so daß schon in den 
ersten 5 Monaten dieses Jahres um 4,2 % mehr Milch an die Molkereien ge
liefert wurde als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die stärksten Zu
nahmen wurden aus Frankreich (+ 7,9 %) und aus der BR Deutsch land 
(+5,0 %) gemeldet. Eine ähnliche Zuwachsrate ist beim Verbrauch auch 
nicht annähernd zu erwarten. FUr das folgende Milchwirtschaftsjahr wird 
die Einführung der Super-Mitverantwortungsabgabe b-ereits al s unvermeid
lich angesehen. 

Der griechische Milchmarkt 

Die tierischen Erzeugnisse trugen zur Endproduktion der griechischen 
Landwirtschaft im Jahr 1976 31 %, die Milch 8,2 % bei. Die Veredelung im 
allgemeinen und die Mi leherzeugung im besonderen haben damit fü r die 
griechische Landwirtschaft wesentl ich geringere Bedeutung als fü r die 
Landwirtschaft der EG. Die wenigen guten und erst recht die bewässerten 
Böden im Süden des Landes werden intensiv pflanzenbaulieh genutzt. Die 
Futterproduktion muß in erster Linie über wenig ertragreiche Weiden an 
den Hügeln und Bergen gesichert werden. Nur im fruchtbareren und feuchte
ren Norden hat die ~- bzw. ~.haltung Bedeutung. Mehr als zwei 
Drittel der Milchkühe des Landes werden in den nördlichen Regionen Make
donien und Thrakien gehalten. 

In ganz Griechenland war die Milchschaf- und Milchziegenhaltung - in den 
überwiegend sehr kleinen Betrieben - traditionell von großer Bedeutung. 
Auch jetzt noch ist der Besatz an Schafen und Ziegen außergewöhnl ich 
dicht (vgl. Tab. 1). Der Schafbestand wird in Griechenland zu einem 
großen Teil für die Milcherzeugung genutzt, dies trifft in der EG fast 
nur auf die süditalienischen und südwestfranzösischen Schafhaltungen zu. 

Entsprechend der kleinbetrieblichen Struktur der griechischen Landwirt
schaft sind auch die Tierbestände pro Betrieb im allgemeinen nicht groß. 
So besitzen 95 % der Rinder haltenden Betriebe1) weniger als 10 Rinder 
und verfügen über fast 80 % des gesamten Rinderbestandes. 56 % der Schafe 
und 51 % der Ziegen stehen in Beständen mit weniger als 100 Tieren. Diese 
repräsentieren 92 % der Schafhalter und 97 % der Ziegen haltenden Betrie
b-e. 
1) Zählung 1971; nach Aussagen von Experten hat sich die Struktur bis 

heute nur geringfügig verändert. 
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Tabelle 1: Grunddaten zur Milchwirtschaft, 1978 

Einheit EG (9) I Griechenland I Portugal 1 Spanien 

Landw.genutzte Fläche (LF) 1000 ha 93 655 8 8l4a ) 4 130 

Anteil des Grünlands an der LF % 44,0 57,5 12,8 

Anteil der Betriebe mit weniger 
als 10 ha an allen 1andw.Betrieben % 59,3 92,3 

-
Anteil der Betriebe mit weniger -
als 10 ha an der gesamten LF % 13,5 70,3 

Anteil der Betriebe mit mehr 
als 50 ha an allen 1andw.Betrieben % 6,3 0,2 . 
Anteil der Betriebe mit mehr 
als 50 ha an der gesamten LF % 41,9 2,9 

Rinder 1000 St. 77 813 1 036 1 140 
Milchkühe 1000 St. 25 027 423 315 

Anteil der Milchkühe am Rinderbestand % 32,2 40,8 27,6 

Schafe 1000 St. 44 748b ) 6 519 2 120 
Ziegen 1000 St. 1 681b ) 3 506 706 

Erzeugung von Kuhmilch 1000 1 100 160 700b ) 580b ) 
Erzeugung pro Kuh und Jahr 1 4 002 1 399 2 258 

a) Wiesen und Weiden von der. FAO geschätzt (für 1977), Ackerland und Dauerkulturen aus 
der griechischen Statistik (1977) ; - b) geschätzt. 

-_.- -- -_._--

Quellen: KOKKONIS, 11~ S. 3; KOMMISSION DER EG, 16f S. 268, 386 ff.; MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, S. ~3 43 56; MINISTERIO DE AGR CULTURA, S. 163, 402 ff.; 
NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE, 20, S. 88 ff., 98; NATIONAL STATISTICAL 
SERVICE OF GREECE, 21, S. 169 ff. 

27 431 

25,0 

77,7 

11,"8 

4,7 

68,0 

4 601 
1 949 

4.2,4 

14 522 
2 282 

5 727 
3 065 

I 
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Die durchschnittliche Milchleistung ist bei allen drei Tierarten niedrig. 
Verantwortlich hierfür sind in erster Linie die meist schlechte Futter
grundlage, das Klima und die verstreuten kleinen Bestände, die die Erfas
sung und Betreuung erschweren, weniger die genetischen Qualitäten der Be
stände. Dementsprechend schwankt auch die Milchanlieferung saisonal sehr 
stark. Der durchschnittliche Milchertrag pro Kuh und Jahr lag 1977 bei 
1602 kg. Seit 20 Jahren wird von den griechischen Regierungen intensiv 
und mit nicht geringem Kostenaufwand versucht, die Milchkuhhaltung auszu
dehnen und zu verbessern. Die Versuche konzentrierten sich auf die züch
terische Verbesserung durch Importe von mitteleuropäischen Rassen und 
künstl ich~ Besamung,. aber auch auf die Verbesserung der Futtergrundlage 
durch Bewässerung. 

Die Erzeugerpreise fQr ;Milch sind 'durch Mindestpreise abgesichert, die 
.-" ... -.,. . 

jedoch häufig erhebl ich überschritten' werden. Der Mindesterzeugerpre i s 
für Kuhmilch ab Hof lag 1977 bei 6,5 Drachmen bzw. 47 Pf/kg bei einem 
Fettgehalt von 3,5 %. Dazu kam eine Subvention von 0,8 Dr/kg (4,3 Pf) in 
den Sommermonaten bzw. 1,2 Dr/kg (6,5 Pf) im Winter. Der Mindestpreis für 
Schafmilch betrug 1977 13,0 Dr/kg (76,6 Pf) bei 6 % Fett, für Ziegenmilch 
8,7 Dr/kg (47 Pf) bei 4 % Fett. Die Preise wurden jedoch im Jahre 1978 
erhöht. So stieg z.B. der Kuhmilchpreis auf 8,7 Dr/kg an. 

Wie die fOlgenden Zahlen erkennen lassen, wird Kuhmilch in Griechenland 
in erster Linie als Trinkmilch und zur Herstellung von Frischmilchproduk
ten verwendet, während Schaf- und Ziegenmilch überwiegend zu Käseverar
beitet werden. 

1975 1977 
Erzeugung von Milch insgesamt 1000 t 1690,5 1667,7 
davon von Kühen 1000 t 723,4 677,9 

Schafen 1000 t 558,3 569,0 
Ziegen 1000 t 408,8 420,8 

verwendet für Trinkmilch urd 
Frischmilcherzeugnisse2 1000 t 689,2 752,8 

davon Kuhmilch % 73 72 
Schafmilch % 10 9 
Ziegenmilch % 17 19 

verwendet zur Käseherstellung 1000t 798,0 777,6 
davon Kuhmilch % 17 13 

Schafmilch % 53 57 
Ziegenmileh % 30 30 

Die Daten über die Verwertung der Milch in Griechenland sind äußerst wi-

302 



dersprüchlich. Die Anlieferungsquote ist nicht bekannt. Nach Auskünften 
von Experten sind jedoch der Milchverbrauch und die Verarbeitung am Hof 
ebenso wie der Direktverkauf sehr hoch. 

Die offizielle Statistik weist für 1977 folgende Mengen an im Inland er
zeugten Milchprodukten aus: 

3743 t Sahne 
9157 t Mizithra (auch Manouri, Ricotta-ähnlich, zwei Drittel 

aus Schafmolke) 
105594 t Weichkäse, überwiegend Feta (Asprotiros~ Anthotirosl 

und Telemes lca( 60 % aus Scharmilch, ca. 25 % 
aus Ziegenmilch, 

29285 t Hartkäse (und halbharte Sorten), überwiegend K~phalotyri 
und Kasseri, ebenfalls ca. 60 % aus Schafmilch 

3995 t Butter (ca. 60 % aus SChafmi Ich) 
1199 t ausgelassene Butter, Butterschmalz. 

Nach inoffiziellen Angaben sollen zwischen 10000 und 15000 t Kondensmilch 
von einer einzigen Firma hergestellt werden. Für die Versorgung Athens 
und anderer Städte mit haltbar gemachter Frischmilch dürften im Jahr 1977 
bereits rd. 200 000 t im Inland bereitgestellt worden sein (ca. 25 % des 
inländischen Verbrauchs an Frischmilch und Frischmilcherzeugnissen). Ober 
die Joghurterzeugung liegen keine Angaben vor, sie nimmt jedoch in allen 
Teilen des Landes einen bedeutenden Platz ein. 

Die griechische Landwi rtschaftsbank weist für 1976 2210 Mi Ichverarbei
tungsbetriebe aus. Davon sind 1966 kleine, meist privat betriebene Käse
reien, die fast ausschließlich Schaf- und Ziegenmilch verarbeiten. Infol
ge der saisonal stark schwankenden Milchanlieferung ist ihre Gesamtkapa
zität von ca. 330 000 t Milch/Jahr nur zu 75 % ausgelastet. Die 197 mit
telgroßen Betriebe (weniger als 5000 t Jahreskapazität) verteilen sich 
auf die Verarbeitung der drei Milcharten. Davon sind knapp ein Viertel 
von der Landwirtschaftsbank geförderte Genossenschaftsmolkereien, die zum 
Teil auch auf Trinkmilch und Joghurt spezialisiert sind (vor allem auf 
Inseln). Ihre gesamte Kapazität wird auf 240 000 t geschätzt, die Ausla
stung ebenfalls nur auf 75 %. 

Die 47 industriellen Milchverarbeitungsbetriebe - mehr als die Hälfte da
von in genossenschaftlicher Hand - haben ihren Standort vorwiegend in der 
2) Einschließlich Verbrauch am Hof und Direktverkauf. 
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näheren und weiteren Umgebung von Athen, teilweise auch in den Hauptre
gionen der Milchkuhhai tung. Sie verarbeiten in erster Linie Kuhmilch -
vier von ihnen mehr als 50 000 t jährlich- und stellen daraus hauptsäch
lich Trinkmilch, Joghurt und Speiseeis her. Auch diese Betriebe können 
ihre Kapazitäten höchstens zu 75 Sauslasten. 

Die größte Tradition im Verbrauch von Milchprodukten haben in Griechen
land verschiedene Arten von Feta-Käse. Diese werden zu nahezu allen Mahl
zeiten gegessen. Der Käseverbrauch in Griechenland dürfte mit 16,2 kg 
pro Kopf (im Jahre 1977) gemeinsam mit dem Frankreichs und Italiens der 
höchste der Welt sein. Es scheint, daß die ExpanSionsmögliChkeiten des 
Verbrauchs bei den traditionellen Erzeugnissen noch nicht erSChöpft sind 
und Einkommenssteigerungen noch immer verbrauchsfördernd wirken. Anderer
seits deutet die jüngste Entwicklu~ der Importe darauf hin, daß auch be
stimmte ausländisch'Q··1<äsearten Anklan.g finden, besonders Frisch-, Weich
und Hartkäse italienischer Art, aber offensichtlich auch Schmelzkäse. Der 
Konsum-von Trinkmilch (UHT), Joghurt etc. nimmt ebenfalls zu. 

Tabelle 2: Versorgungsbilanzen für Milcherzeugnisse in Griechenland 1977 

Erzeu- Export Import Verfügb. Verbrauch Selbstver 
gung Menge pro Kopf sorgung 

- 1000 t kg S 

~rinkmilCh, ) oghurt, Sahne1 752,8 - 110,02) 862,8 93,1 87,3 
~äse 144,0 1,6 6,3 148,7 16,0 96,8 
~tter 4,0 - 2,8 6,8 0,7 58,8 
~ondensmilch 15,0 - 76,6 91,6 9,9 16,4 
~ilch insgesamt 1668,9 9,5 342,6 2002,0 216,0 83,4 
1) einschließlich Verbrauch auf dem Hof und Direktverkauf; 
2) importiertes Milchpulver aller Art in Milchwert, geschätzt. 

Quellen: 1 (Part I, Greece), S. 75 ff.ift5; 8; 20; 21; 22; 23 (2672) 
S. 5 ff. 1 S. 16 ff.; 26, S. 1uo und Berechnungen des 
Ifo-Inst tuts. 

Der Selbstversorgungsgrad bei MilCh insgesamt dürfte sich seit 1977 nicht 
verbessert haben. Bei weiter steigender NaChfrage und sehr begrenzten Ex
panslonsmöglichkeiten auf der Produktionsseite dürfte der Elnfuhrbedarf 
an Milcherzeugnissen weiter steigen, wie dies die Außenhandelstatisti k 
~reits für die Jahre 1977 bis 1979 anzeigt. 
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Der portugiesische Milchmarkt 

In Portugal war der Anteil der tierischen Erzeugung an der landwi rt
schaftlichen Endproduktion im Jahr 1977 mit 35 % etwas höher als in Grie
chenland, der Anteil der Milcherzeugung etwa der gleiche. In Portugal 
1 iegt das Hauptgewicht der Mi Icherzeugung auf der Kuhmi Ich, Schafe und 
Ziegen tragen nur 18 % dazu bei (vgl. Bestandszahlen in Tab. 1). Ober Be
triebs- und Bestandsgrößen liegen keine Angaben vor. 

Die Kuhmilcherzeugung hat ihre Schwerpunkte in den nördlichen Küstendi
strikten Braja, Porto Aveiro und Coimbra und in der Umgebung von Lissa
bon. Wichtig für die Mi Ichversorgung Portugals ist die Mi Ichviehhai tung 
auf den Azoren. Dort werden 35 % der Milchkühe des Landes gehalten und 
ca. 30 % der gesamten Mi Ich erzeugt. Der durchschnitt! iche Mi Ichertrag 
der Kühe lag 1977 mit 2258 kg erheblich über dem Griechenlands, jedoch 

nur etwas über der Hälfte des EG-Durchschnitts. Auch in Portugal konnte 
die Milcherzeugung in den letzten Jahren mit der zunehmenden Nachfrage 
nicht Schritt halten. Die Regierung traf deshalb erhebliche Stützungsmaß
nahmen , und zwar sowohl struktur- als auch preispol i tischer Art. 0 i e 
strukturellen Maßnahmen bestehen (seit 1975) im wesentl ichen aus Beihil
fen für Erzeugerkooperativen, den Bau von Gemeinschaftsställen und ihre 
Ausrüstung mit Melkmaschinen etc. 

Die Preispolitik soll nicht nur die Milchproduktion stimulieren, sondern 

auch einen gewissen Druck zur qualitativen Verbesserung ausüben. Für das 
Milchwirtschaftsjahr 1978/79 waren die Garantiepreise folgendermaßen 
festgesetzt: 

Escudo/1 DM/1 
A-Mi Ich (für Trinkmilch geeignet) 3,2 % Fett 12,00 0,55 

B-Milch (für Trinkmilch bedingt 
geeignet) 3,2 % Fett 9,50 0,44 

C-Mi Ich (für Trinkmilch nicht 
geeignet) 3,2 % Fett 3,00 0,14 

Dieses Preissystem wird jedoch nur in den Nordprovinzen und auf den Azo
ren durchgehend praktiziert. 

Ober die Milchanlieferung gibt es keine offiziellen Zahlen, sie soll je
doch nach Angaben der die Milchproduktion und -verwertung in den Nordge-
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bieten kontroll ierenden "Junta dos Produktos Pecu~rios", im Jahr 1975 in 
den Nordprovinzen des Festlandes nur 38,5 S der Erzeugung betragen haben. 

Milch hat in Portugal fUr die Uberwiegende Mehrheit der Konsumenten nur 
als Getränk Bedeutung. Die Verarbeitung ist dementsprechend auf die 
Trjnkmilchhersellung konzentriert. 

Milchverwertungsbilanz Portugals 
1976 1977 

Milcherzeugung insgesamt 1000 I 637,7 673,6 
davon Kuhmi Ich 1000 I 528,2 559,6 

Schafmilch 1000 I 74,4 78,2 
Ziegenmilch 1000 1 35,1 35,5 

davon fUr Trinkmilch und 
Frischmilcherzeugnisse S 71 70 
Käse S 19 21 

Erzeugung in Produktgewicht 
von Käse t 15070 17412 

Butter t 3908 4001 
Kondensmilch t 2670 2866 
Milchpulver t 9453 9772 

Schaf- und Ziegenmilch werden vorrangig zu Käse verarbeitet. Käse dieser 
, Provenienz dUrfte nahezu die Hälfte der gesamten portugiesischen Käseer

z,eugung stellen. 

In den Städten wird Uberwiegend pasteurisierte Milch verkauft, zum Teil 
auch "pasteuris ierte Sauennileh" (ähnlich nUssigem Joghurt), der Anteil 
von UHT-Milch nimmt zu. 

Die Kondensmilcherzeugung stieg in den Jahren 1970 bis 1977 von 668 tauf 
2866 t. Die Produktion von Milchpulver (meist fUr den menschlichen Ver
brauch bestimmt) erreichte 1977 9772 t. Im selben Jahr wurden in Portu
gal auch bereits 3297 t Kleinkindemahrung auf VollmilChpulverbasis in 
Dosen erzeugt. Die Buttererzeugung stagniert seit 1970. 

In den nordwestlichen Zentren der Milcherzeugung und der genossenschaft
lichen Erfassung auf dem portugiesischen Festland ist auch die Verarbei
tung in den Händen der genossenschaftlichen Vereinigungen. Diese ·Erzeu~ 
gergemeinschaften" sollen den Konsummilchmarkt Portugals nahezu beherr
schen (1977). Ihr Anteil an der Buttererzeugung des Festlandes und der 
Azoren wird mit 45 bzw. 41 S angegeben, die an der Käseerzeugung mit 6 
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bzw. 26 %. Durch Vereinigung dieser Erzeugergemeinschaften in 4 "Unia6s 
das Cooperativas" wurden bereits größere spezialisierte Verarbeitsungska
pazitäten mit relativ moderner Ausrüstung geschaffen. 

Im privaten Molkereisektor gibt es einerseits viele sehr kleine handwerk
I iche Betriebe, anderersei ts einige wenige Mi lchverarbei ter mi t große r 
Kapazität. Darunter gibt es einen Betrieb der jährl ich 90 000 t Mi Ich 
verarbeitet und dessen Produktion im Jahr 1976 jeweils rd. ein Drittel 
der gesamten portugiesischen Butter-, Milchpulver- und Käseerzeugung aus
machte. 

Der portugiesische Pro-Kopf-Verbrauch an Milch und Milchprodukten insge
samt in Milchwert läßt sich für 1977 anhand der zur Verfügung stehenden 
Daten überschlägig errechnen. Mit rd. 89 kg dürfte er mit Abstand der 
niedrigste in ganz Europa sein. Trotz des außergewöhnlich hohen Fischver
brauchs I iegt die durchschnittliche Versorgung mit tierischen Proteinen 
auf niedrigem Niveau. 

Vor allem bei Konsummilch (einschließlich Milchpulver) und bei Käse waren 
in den letzten Jahren nennenswerte Verbrauchszunahmen zu beobachten. Von 
1974 bis 1977 stieg der Käseverbrauch - allerdings auf sehr niedrigem Ni
veau - um 57,4 %. 

Der Verbrauch an. Mi Ich und Mi Icherzeugnissen wird vor allem dadurch ge
fördert, daß die Regierung die Konsumentenpreise für Milch und die mei
sten Mi lcherzeugni sse vorschreibt und subventioniert. So bet rug be i
spielsweise für das Wirtschaftsjahr 1978/79 der Einzelhandelspreis für 1 
Liter pasteurisierte Milch mit 2,5 % Fettgehalt 8,5 Escudos (= 39 Pf). Er 
lag damit um 30 % unter dem Erzeugerpreis für A-Milch. 
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Tabelle 3: Versorgungsbilanzen für Milcherzeugnisse in Portugal, 1977 

Erzeu- Export Import Verfügb. Verbrauch Selbstver 
gung Menge pro Kopf sorgung 

- 1000 t kg % 

~;inkmi Ich, 
oghurt, Sahne 547,0 2,0 47,8 619,8 70,1 92,6 

Käse 17,4 1,2 2,2 18,4 2,1 94,6 
Butter 4,0 0 2,4 6,4 0,7 62,5 
Kondensmi Ich 2,9 0 0,1 3,0 0,3 96,7 
~ilch insgesamt 723,9 11,6 72,S 784,8 88,8 92,2 

Quellen: 1 (Part 11, portugal)j S. 70i 8; 22; 23 (2681), S. 2, 15; 
Berechnungen des Ifo- nstitu"s. 

Der Selbstversorgungsgrad dürfte sich seit 1977 kaum verbessert haben. 
Der Bevölkerungszuwachs in den Städten, die trotz hoher Inflationsraten 
auch real steigenden Einkommen und das immer mehr den klimatischen Bedin
gungen des Landes angepaßte Angebot an Milch und Milcherzeugnissen spre
chen für eine Expansion der Nachfrage. 

Der spanische Milchmarkt 

Die Milcherzeugung trug 1977 in Spanien - ähnlich wie in Griechenland und 
Portugal - mit rd. 9 % zur landwirtschaftl ichen Endproduktion bei. Der 
Anteil der tierischen Erzeugung insgesamt ist mit 40 %, gemessen an der 
EG der Neun, von erheblich geringerer Bedeutung. 

Ober 90 % der gesamten Milcherzeugung kommen aus der Milchkuhhaltung. Sie 
ist auf die Nordregionen konzentriert, vor allem auf Galizien und Norte, 
aber auch auf Teile der nordöstlichen Regionen Ebro und Duero. In den 4 
genannten Regionen stehen 75,5 % aller Milchkühe Spaniens, sie erzeugen 
70 % der gesamten Kuhmilch. 

Am Milchkuhbestand Spaniens (vgl. Tab. 1) haben ausländische Rassen be
reits einen bedeutenden Anteil (53,5 % Schwarzbunte und 11,7 % Braun
vieh), Mi Ichkuhbestände, durc h sc h n i t tl i c he Mi Ich lei stung (1978 = 
2961kg/Kuh) und die Anlieferungsquote nahmen in den 70er Jahren langsam, 
aber beständig zu. 
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Daten über Betriebs- und Bestandsgrößen liegen nicht vor. In den genann
ten Zentren der Milchwirtschaft herrschen jedoch die Kleinbetriebe und 
Kle.inbestände vor. Die Milchanlieferung unterliegt starken saisonalen 
Schwankungen. Die ebenfalls bedeutenden Milchviehbestände in der Umgebung 
von Madrid und anderen Großstädten werden von Großbetrieben gehalten und 
erreichen Milchleistungen, die mit denen der Niederlande vergleichbar 
sind. 

Spaniens Regierung fördert seit Jahren die Milcherzeugung, vor allem über 
den Erzeugerpreis. Jährlich werden ein Minimumpreis, ein Orientierungs
preis und ein Maximumpreis für die Erzeuger des Nordwestens festgelegt. 
Auf den Orientierungspreis werden den Erzeugern der übrigen Gebiete 
Transportkostenaufschläge bis zu maximal 1,75 Pes/kg gewährt. Wenn sich 
der Erzeugerpreis längere Zeit zwischen Minimum- und Orientierungspreis 
bewegt, wird die private Lagerung von Butter, Milchpulver und Käse sub
ventioniert. Bei zu hohen Preisen werden Lagerbestände freigegeben und 
Importe forciert. 

Für das Milchwirtschaftsjahr 1978/79 (1. September bis 31. August) galten 
folgende Mindestpreise: 

Pes/l DM/l 
Minimumpreis 18,00 0,47 
Orientierungspreis 18,40 0,48 
Maximumpreis 18,50 0,485 

Der Konsumentenpreis wird von der Regierung festgelegt, jedoch im Gegen
satz zu Portugal auf der Basis einer berechneten Gewinnspanne. 

Die Anlieferungsquote für alle Milcharten zusammen lag in Spanien 1977 
bei knapp 60 % (vgl. Tab. 4). Auch hier hat der Verbrauch von Trinkmilch 
Vorrang vor allen anderen Mi Ichprodukten. Von der gesamten Mi Ichproduk
tion wurden 1977 26 % als Trinkmilch am Hofe verbraucht bzw. direkt abge
setzt, weitere 34 % entfielen auf die Verarbeitung ZL' Trinkmilcherzeug
nissen in Molkereien. Vom Konsummilchabsatz der Molkereien entfielen mehr 
als 20 % auf UHT-Milch, rd. 45 % auf pasteurisierte, der Rest auf Steril
milch. 

Von der gesamten Käseerzeugung Spaniens wurde 1977 noch fast ein Viertel 
in der Landwirtschaft hergestellt, ebenso rd. 18 % der Butter. Neben dem 
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w 
o Tabelle 4: Milchverwertungsbilanz Spaniens 

1976 1977 

Kuh- I 
l\1ilch 

Schaf- I Ziegen-
milch milch 

Kuh- I Schaf- I 
milch milch 

Milcherzeugung 1000 t 5 212 226 288 5 354 235 

Verfütterung 1000 t 508 38 33 538 48 

Verbrauch am Hof 
als Trinkmilch 1000 t 617 4 72 633 5 
für Butter 1000 t 34 - - 35 -

Käse 1000 t 151 27 42 133 27 

Direktverkauf 1000 t 777 - 72 772 -
Anlieferung an 

Molkereien 1000 t 3 125 157 69 3 243 155 

Anlieferungsquote % 60,0 69,5 24,0 60,1 66,0 

Verarbeitet zu 
Trinkmilch etc. 1000 t 1 976 - 13 2 014 -
Butter 1000 t 130 - - 164 -
Käse 1000 t 434 157 56 463 155 
Kondensmilch 1000 t 305 - - 374 -
Milchpulver 1000 t 196 - - 153 -
anderen Erzeug-

1000 t 84 - - 75 -nissen 
--- - '-------- _ .. _--

Quellen: AGRA EUROPE, 1~ (Part III h Spain). S. 222, 223i MINISTERIO OE AGRICULTURA~ 19, 
S. 452 ff.; PRuOOKTSCHAP vOOR ZUIVEL, 23 ,2674" S. 9, 13; ZMP, 26, S. 10,. 

:::iegen-
milch 

289 

35 

66 
-

44 I 

62 ! 

82 

28,4 

14 
-

68 
- I 

-
-
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traditionellen "Manchego" - einem halbfesten Schafskäse - und einer Reihe 
von regionalen Käsearten, werden heute in den großen Verarbeitungsbetrie
ben auch Sorten wie Gouda, Edamer und Butterkäse erzeugt. 

Genaue Daten über Zahl und Marktanteile der Verarbeitungsbetriebe standen 
nicht zur Verfügung. Aus den vorhandenen Unterlagen läßt sich in etwa 
folgende Struktur ableiten: 

- In Spanien sind - meist mit mehreren Betrieben - alle international 
bedeutenden Firmen etabliert (Nestle, Danone, Kraft, Yoplait, Uni lever 
etc.). Sie dürften zusammen mit einigen größeren inländischen Privat
unternehmen und der halbstaatlichen Lactaria Espanola bei allen Milch
erzeugnissen, abgesehen von den traditionellen einheimischen Käse, be
deutende Marktanteile einnehmen. 

- In den Milcherzeugungsschwerpunkten des Nordens, aber auch im Südwe
sten haben auch größere genossenschaftliche Betriebe Bedeutung. Sie 
produzieren hauptsächlich Trinkmilch und Frischmilcherzeugnisse. 

- Die ca. 250 kleinen Betriebe mit weniger als 3000 t jährlicher Milch
verarbeitung sind überwiegend in privater Hand und erzeugen Käse. 

Die überschlägige Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs an Milch und Milch
erzeugnissen zusammen in Milchäquivalent ergibt für 1977 144,5 kg, wobei 
die Importe an Erzeugnissen, die nur z.T. aus Milch bestehen, sowie an 
Magermilchpulver unberücksichtigt bleiben. Der Konsum von Trinkmilch und 
Frischmilcherzeugnissen weist bei bereits hohem Niveau steigende Tendenz 
auf. 

Bei Frischmilchprodukten ist eine beachtl iche Expansion des Joghurtver
zehrs erkennbar. Der sehr niedrige Käseverbrauch hat nach vorläufigen Be
rechnungen gerade in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies dürfte we
sentlich auf die städtische und großstädtische NaChfrage zurückzuführen 
se in, was zunehmende Importe zur Fol ge hat. Der Käseverbrauch wi rd bei 
entsprechender Qualität des Angebots und akzeptablen Verbraucherpreisen 
unter der Voraussetzung steigender Einkommen weiter zunehmen. 
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Tabelle 5: Versorgungsbilanzen für Milcherzeugnisse in Spanien, 1977 

Erzeu- Export Import Verfügb. Verbrauch Selbstver 
gung Menge pro Kopf sorgung 

- 1000 t kg % 

Trinkmi Ich, 
~oghurt, Sahne 3794 8 57 3843 107 98,7 
Käse insgesamt 145 1 15 159 4,4 91,2 
Butter 19 - 2 21 0,6 90,5 
Kondensmi Ich 124 - 6,5 130,5 3,6 95,0 
~ilch insgesamt 4988 13 224 5199 144,6 95,9 

Quelle: 1 (Part 111, Spain) S. 222, 223; B; 22; 23 (2674) S. 9, 13, 
19 ff.; 26, S. 107, und Berechnungen des Ifo-Instituts. 

Oer Butterverbrauch steigt nur langsam. Butter dürfte al s Luxusartikel 
betrachtet und vor allem von der reicheren Bevölkerungsgruppe und von 
Touristen konsumiert werden. Auch die Nachfrage nach Kondensmilch zeigt 
vorläufig keine nennenswerten Expansionstendenzen. 

Wie für Griechenland und Portugal, so liegt auch für Spanien angesichts 
der oben skizzierten Situation der Schluß nahe, daß sich die für 1977 
ausgewiesene Selbstversorgung von 96 % seither kaum verbessert hat. 

Die spanische Milchwirtschaft dürfte auf längere Frist sehr entwicklungs
fähig sein. Dafür sprechen die günstigen natürlichen Voraussetzungen für 
die Milchkuhhaltung im Norden des Landes, das züchterisch bereits gute 
Tiermaterial, sowie die Größe und moderne Ausstattung wichtiger Verarbei
tungsbetriebe mit ihren Möglichkeiten zur Betreuung ihrer Rohstoffliefe
ranten. 

Die Situation des Milchmarktes in der erweiterten EG 

Die Berechnung der Versorgungssituation bei Mi Ich und Milcherzeugnissen 
in der Europäischen Gemeinschaft unter Einbeziehung der drei Beitritts
länder für das Jahr 1977 ergibt für den Gesamtmarkt und für die wichtig
sten Erzeugnisgruppen eine gewisse Entlastung. 
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EG-9 EG-12 EG-9 EG-12 
1000 t Selbstversorgungsgrad % 

Milch insges. 1) 108 107 
Erzeugun~ 96 110 103 491 
Verbrauc 89 000 96 567 

Butter 108 107 
ErZeugun~ 1 801 1 828 
Verb ra uc 1677 1 709 

Käse 105 104 
Erzeugun~ 3'088 3 394 
Verbrauc 2 939 3256 

Kondensmi Ich 170 155 
Erzeugung 1 318 1 460 
Verbraucfl 776 941 

1) In der EG-9 nur Kuhmilch, in den Beitrittsländern auch Milch von 
Schafen, Ziegen und Büffeln. 

Schon bisher war die EG der Hauptlieferant der 3 Länder bei Milcherzeug
nissen. Seit 1977 hat sich die Bedeutung der EG-Lieferungen in die drei 
Länder noch verstärkt. Im Jahr 1979 wurden bereits 

9 158 t Molkenpulver, davon zwei Orittel nach Spanien, 
70 259 t Magermilchpulver, davon 90 % nach Spanien, 
19 006 t Vollmilchpulver, davon drei Viertel nach Spanien 

abgesetzt. Bei Kondensmilch war nur Griechenland ein bedeutender Abneh
mer. Mit .76 743 t importierte Griechenland 1979 bereits 14 % der gesamten 
Drittlandsexporte der Neunergemeinschaft. 

Der Anschlußvertrag zwischen der EG und ~'e"~ sieht für den Milch
markt eine Obergangsperiode von 5 Jahren vor. Die gegenwärtig bestehenden 
Unterschiede zwischen den Erzeugerpreisen sowie den Preisen für einhei
mische und importierte Erzeugnisse werden nach den Artikeln 58, 59 und 61 
des Vertrags angeglichen. Die Milcherzeugung dürfte durch die Angleichung 
allein keine Impulse erhalten. Für die überwiegend klei.nen und kleinsten 
Betriebe in der Milchkuhhaltung ist der in Zukunft zu erwartende Erzeu
gerpreis zu niedrig. Noch stärker trifft dies auf die Schaf-. und Ziegen
milch zu, deren Produktion trotz der gegenwärtig hohen Erzeugerpre i se 
ohnehin stagniert. Wenn auch die Anwendung des Bergbauernprogramms einem 
Großteil der Schaf- und Ziegenhalter, die für die Käsereien p~duzieren, 
einen indirekten Milchpreisaufschlag von ca. 10 bis 15 % auf den EG
Milchpreis und wahrscheinlich die Befreiung von der Mitverantwortungsab-
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gabe garantieren wird, so dürfte auch dies negativ wirksame Bestimmungs
faktoren - wie z.B. den zunehmenden Arbeitskräftemangel - nicht kompen
sieren. 

Der Vertragstext enthält keinen Hinweis auf Verhandlungen über einen Son
derstatus der griechischen Schaf- und Ziegenmilcherzeugung und -verarbei
tung. 

Der Beitritt P~d ist noch nicht vertraglich festgelegt. Eine 5 bis 
7jährige Obergangsperiode für den Milchsektor ist wal)rscheinlich. Auf 
längere Frist kann in den Milchregionen Portugals durchaus mit einem per
manent steigenden Angebot gerechnet werden. Der traditionell geringe 
Pro-Kopf-Verbrauch an Milch und Mi leherzeugnissen wi rd allerdings kaum 
forciert werden können, wenn die gegenwärtig wirksamen Konsumentenpreis
subventionen wegfallen. Ein Anstieg des Selbstversorgungsgrades erscheint 
unter diesen Bedingungen langfristig wahrscheinlich. 

~s Beitritt zur EG ist ebenfalls noch nicht beschlossen. Das Milch
marktsystem des Landes ist dem der EG in einigen wesentl ichen Punkten 
verwandt. Die Erzeugerpreise dürften durch den Beitritt jedoch geringfü
gig angehoben werden. Erzeugung, Anlieferung, Verarbeitung und Verbrauch 
von Milch erscheinen auf längere Frist expansionsfähig. Die Einführung 
der EG-Milchmarktordnung kann in Spanien' jedoch ähnliche Entwicklungen 
wie in der Neunergemeinschaft bewirken. So ist anzunehmen, daß das Milch
aufkomnien in den eigentl ichen Milchgebieten nur langsam ansteigt, weil 
der Milcherzeugerpreis den überwiegend kleinen Betrieben keine Investi
tionen erlaubt. Gleichzeitig kann aber eine starke Expansion der großbe
trieblichen Milchviehhaltung erfolgen in Gegenden, wo weder von den na
türliChen Voraussetzungen noch von betriebsstrukturellen Bedingungen her 
eine Notwendigkeit für die Milchviehhaltung gegeben ist. Auch die Erzeu
gung von Butter und Magermilchpulver kann über das vertretbare bzw. ab
setz ba re Maß hinaus durch das System stimuliert werden. 

Trotzdem scheint die Annahme realistisch, daß der Beitritt der drei Län
der zumindest in den ersten Jahren den EG-Milchmarkt etwas entlasten wür
de. Alle Oberlegungen führen jedoch dahin, daß ein regionalisiertes 
Milchmarktsystem auf längere Frist notwendig ist. Das würde bedeuten, daß 
der Milcherzeugerpreis in den Ackerbau- und Sonderkulturstandorten, in 
denen die Mehrheit'der Landwirte auf die Milcherzeugung nicht angewiesen 
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und die Verarbeitung nicht marktorientiert ist, niedrig gehalten oder 
eingefroren wird. Gleichzeitig müßte ein Maßnahmepaket angeboten werden, 
das die Aufgabe der Milchviehhaltung erleichtert. Den Landwirten in den 
Grünland- und Bergregionen sollten 'jedoch ein der inflationären Entwick
lung angepaßter Preis und auch mäßige marktorientierte Produktionsexpan
sion zugesichert werden. 
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Einleitung 

2 Der Vieh- und Fleischmarkt in den Beitrittsländern 

2.1 Bedeutung und Umfan~·der Fleischproduktion 

2.2 Versorgungs lage und Importe 

2.3 Verbrauch 

3 Auswirkungen der EG-Erweiterung 

3.1 Versorgungs lage der EG-12 

3.2 Ubernahme der EG-Marktordnung 

3.3 Wettbewerbsstellung der Beitrittsländer 

4 Zusammenfassung 

1 Einleitung 

In der EG-9 sind die Märkte fOr Schlachtvieh und Fleisch durch.einen an
haltend hohen Selbstversorgungsgrad gekennzeichnet. Mit dem vorliegenden 
Beitrag sollen die Auswirkungen der SOderweiterung der EG-9 - also der 
Beitritt der Länder Griechenland, Portugal und Spanien - analysiert wer
den. Die Darstellung beschränkt sich auf die vier Hauptfleiseharten: 
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Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaffleisch1) und GeflUgelfleisch. Es wird 
in diesem Referat zunächst auf die Produktion, den Verbrauch und den 
Selbstversorgungsgrad in den drei Beitrittsländern eingegangen. Im zwei
ten Teil sollen dann die Auswirkungen auf die Fleischmärkte einer erwei
terten EG und auf die Preis- und Wettbewerbsverhältnisse in diesen Län
dern aufgezeigt werden. 

2 Der Vieh- und Fleischmarkt in den Beitrittsländern 

2.1 Bedeutung und Umf ang der F lei sc hprodukt ion 

In den Beitrittsländern Spanien, Griechenland und Portugal ist die Bedeu
tung der Vieh- und Fleischproduktion geringer als in der bisherigen Ge
meinschaft. So entfallen in der EG-9 derzeit rd. 35 % aller Verkaufserlö
se der Landwirtschaft ·aaf Schlachtv.ieh; in Spanien sind es hingegen nur 
27 %, in Portugal 23 % und in Griechenland sogar nur 18 %. Dieser Unter
schied erklärt sich aus den abweichenden Produktionsbedingungen fUr die 
Landwirtschaft; Sonderkulturen wie Obst,GemUse, Oliven und Wein haben 
eine um so größere Bedeutung. 

Die Bruttoeigenerzeugung an Fleisch ist gemessen an den Ubrigen Mi t
gliedsländern der EG gering; das gilt insbesondere fUr Portugal und Grie
chenland. Bei Rind- und Schweinefleisch ist die Produktion der drei Bei
trittsländer zusammen nicht einmal halb so groß wie in der BR Deutsch
land, obgleich die landwirtschaftl iche Nutzfläche dieser Länder wesent
lich höher als in der SR Deutschland und die Bevölkerungszahl nur etwas 
geringer ist. Seit den 60er Jahren ist die Fleischproduktion in allen 
drei Beitrittsländern vergleichsweise stark gestiegen. 1978 war sie in 
Spanien um 180 %, in Portugal um 96 % und in Griechenland um 177 % höher 
als in der ersten Hälfte der 60er Jahre. 

Besonders die Erzeugung der flächenunabhängigen Produktionszweige Schwei
ne- und GeflUgelmast hat in den vergangenen Jahren durch den Aufbau mo
derner Produktionsanlagen stark zugenommen. Die durchschnittliche~ jähr
lichen Zuwachsraten in der Schweine- bzw. GeflUgelerzeugung betrugen wäh
rend der 10 Jahre von 1969 bis 1978 in Spanien 8,4 % bzw. 9,6 %, in Por
tugal 4,4 % bzw. 16,6 % und in Griechenland 17,5 % bzw. 13,5 %. Sie lie
gen somit deutlich Uber den Zuwachsraten der EG-9 von 3,1 % bzw. 4,8 %. 
1) Einschließlich Ziegenfleisch. 
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Diese starken Produktionsausweitungen bei Schweine- und Geflügelfleisch 
basieren in hohem Maße auf importierten Futtermitteln. Spanien, Portugal 
und Griechenland importieren heute relativ große Mengen an Mais und Soja
bohnen. Der Selbstversorgungsgrad bei Mais lag in den Jahren 1977 und 
1978 in allen drei Ländern bei nur etwa 30 %. Unter den europäischen 
Staaten war Spanien 1977 der zweitgrößte und 1978 sogar der größte Netto
importeur von Mais gefolgt von Italien, dem Vereinigten Königreich und 
der BR Deutschland. Bei den Importen von Sojabohnen lag Spanien 1976 und 
1977 an zweiter Stelle der europäischen Länder hinter der BR Deutschland 
und vor den Niederlanden, Italien und dem Vereinigten Königreich. Die 
Futtermittelimporte stellen den größten Passivposten in den Agrarhandels
bilanzen dieser Länder dar und tragen somit wesentlich dazu bei, daß die 
Agrarhandelsbilanzen Spaniens und besonders Portugals negativ sind. 

202 Versorgungs lage und Importe 

Betrachten wir nun die Versorgungslage bei Fleisch in Spanien, Portugal 
und Griechenland für die Jahre 1976 bis 1978 und stellen sie der Situa
tion in der EG-9 gegenüber. 

Generell ist festzustellen, daß der Selbstversorgungsgrad beim Fleisch in 
den Beitrittsländern niedriger ist als im Wirtschaftsraum der bisherigen 
EG. Beim Rindfleisch, für das die EG-9 ihren Bedarf während dieser Jahre 
nahezu voll aus inländischer Erzeugung deckte, erreichte der Selbstver
sorgungsgrad in Spanien 86 %, in Portugal 71 % und in Griechenland 51 %. 

Beim Schweinefleisch war der Selbstversorgungsgrd höher; in Spanien be
trug er 96 %, in Portugal 94 % und in Griechenland 89 %. In der EG-9 ist 
die Versorgung seit vielen Jahren voll ausgeglichen. Beim Geflügelfleisch 
ist die Produktion während des zurückl iegenden Jahrzehnts so stark ge
stiegen, daß sich die drei Beitrittsländer, trotz einer extremen Zunahme 
der Nachfrage, nach wie vor selbst versorgen. In der EG-9 überschritt die 
Produktion sogar den Bedarf. Beim Schaffleisch ist die Situation umge
kehrt. In Spanien und Portugal ist die Versorgung ausgeglichen; Griechen
land deckt seinen Bedarf zu 90 % aus eigener Erzeugung. Dagegen kann die 
EG-9 ihren Verbrauch bei dieser Fleischart nur zu zwei Dritteln aus in
ländischer Erzeugung decken. Zusammenfassend kann man also sagen, daß der 
Selbstversorgungsgrad der Beitrittsländer beim Rindfleisch deutlich, bei 
Schweine- und Geflügelfleisch leicht unter dem der EG-9 I iegt, Beim 
Schaffleisch hingegen liegt er merklich über dem Niveau der EG-9. 
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Der Ausgleich des zu geringen Fleischangebots erfolgte in der Vergangen
heit beim Rindfleisch fast auschließlich durch Gefrierfleischimporte aus 
SOdamerika, bei Schweine- bzw. Schaffleisch größtenteils durch Importe 
aus Ostblockländern. In den letzten Jahren importierten Portuga I und 
Griechenland auch zunehmend Fleisch aus der EG-9. 

2.3 Verbrauch 

Das Verbrauchsniveau bei Fleisch ist in allen drei Beitrittsländern nie
driger als im Durchschnitt der EG-9. Im Mittel der Jahre 1976 bis 1978 
lag der Pro-Kopf-Verbrauch für die vier wichtigsten Fleischarten zusammen 
in Griechenland bei 64 kg, in Spanien bei 58 kg und in Portugal sogar nur 
bei 46 kg, während in der EG-9 in dieser Zeit durchschnittlich 75 kg ver
zehrt wurden. Allerdings ist das Verbrauchsniveau bei den ei nze I nen 
Fleischarten sehr unterschiedliCh. 

Beim Schweinefleisch ist der Verbrauch, aufgrund der in Südeuropa allge
mein zu beobachtenden anderen Verzehrsgewohnheiten und Präferenzen, nie 
driger als im Durchschnitt der EG-9. In Portugal und Griechenland lag der 
Pro-Kopf-Verbrauch mit 14 bzw. 16 kg besonders niedrig. Spanien erreichte 
mit etwa 22 kg die Höhe des Verbrauchsniveaus in Italien. 

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schaffleisch erreichte in Portugal und Spanien 
mit 3 bzw. 4 kg nur etwa den Durchschnitt der EG-9. In Griechenland war 
er -mit 14 kg extrem hoch und überschritt sogar den Verbrauch im klassi
schen Schaffleischland Irland, wo im Durchschnitt der letzten Jahre etwa 
10 kg verzehrt wurden. An zweiter Stelle folgt in der bisherigen EG das 
Vereinigte Königreich mit 7,3 kg. 

Beim Geflügelfleisch war der Pro-Kopf-Verbrauch während der letzten Jahre 
in allen drei Beitrittsländern höher als im Durchschnitt der EG-9 mit 12 
bis 13 kg. In Spanien lag er mit 20 kg besonders hoch und überschritt da
mit noch das in der bisherigen EG stärkste Verbraucherland Italien, in 
dem in den letzten Jahren 16 bis 17 kg Geflügelfleisch verzehrt wurden. 

Betrachtet man die Entwicklung des Fleischverbrauchs. so zeigt sich für 
die drei Beitrittsländer ein stärkerer Anstieg als für die EG insgesamt. 
Von' Anfang der 60er Jahre bis 1978 stieg beispielsweise der Pro-Kopf-Ver
brauch der vier Hauptfleischarten zusammen in den drei Beitrittsländern 
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um jährlich 2,2 kg, während er zur gleichen Zeit in der EG-9 jährlich nur 
um 1,3 kg stieg. Dieser starke Verbrauchszuwachs erklärt sich im wesent
lichen dadurch, daß in den Beitrittsländern das Verbrauchsniveau Anfang 
der 60er Jahre sehr niedrig war und mit dem wachsenden Wohlstand in den 
folgenden Jahren sehr rasch zunahm. Die Einkommenselastizität der Nach
frage ist in allen Ländern mit geringem Verbrauchsniveau vergleichsweise 
hoch. 

Die Zunahmen im Verbrauch waren jedoch von Produkt zu Produkt recht un
terschiedlich. Von der wachsenden NaChfrage profitierten vor allem die 
vergleichsweise billigen Fleischarten, Schweine- und Geflügelfleisch, die 
aufgrund ihrer Flächenunabhängigkeit eine hohe Produktionselastizität 
aufweisen. Der Geflügelfleischverbrauch war 1978 in den Beitrittsländern 
vier- bis fünfmal größer als in der ersten Hälfte der 60er Jahre. In der 
gleichen Zeit hat sich der Verbrauch an Geflügelfleisch im Wirtschafts
raum der EG insgesamt nur knapp verdoppelt. Beim Schweinefleisch stieg 
der Pro-Kopf-Verbrauch in dieser Zeit um fast 140 %, während in der EG-9 
nur eine Zunahme von 50 % beobachtet werden konnte. Der Schaffleischver
brauch hat in Spanien und Portugal ebenso wie im Wirtschaftsraum der EG-9 
stagniert. In Griechenland war dagegen noch ein schwacher Zuwachs zu be
obachten. Der Verbrauch an Rindfleisch zeigte in den Beitrittsländern bis 
in die jüngste Zeit hinein noch leicht steigende Tendenz, in der EG-9 
hingegen stagniert er weitgehend seit Anfang der 70er Jahre. 

Für die Zukunft ist zu erwarten, daß sich der Fleischverbrauch insgesamt 
in allen drei Beitrittsländern noch weiter erhöhen wird. Die Zuwachsraten 
dürften dabei weiterhin nennenswert höher sein als im Wirtschaftsraum der 
bisherigen EG. Hauptnutznießer dieser Entwicklung werden wiederum das 
Schweinefleisch und - trotz des bereits hohen Verbrauchsniveaus - das Ge
flügelfleisch sein. Der Verbrauch an den teueren Fleischarten Rind- und 
Schaffleisch wird hingegen kaum noch zunehmen oder sogar stagnieren - das 
gilt mit gewisser Einschränkung bei Rindfleisch auch. in Spanien und Por
tugal. wo das Verbrauchsniveau bei dieser Fleischart noch sehr niedrig 
ist. 
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3 Auswirkung der EG-Erweiterung 

3.1 Versorgungslage einer EG-12 

Die Bruttoeigenerzeugung der EG wi rd durch die Erwe i te ru ng je nac h 

Fleischart unterschiedlich stark zunehmen. Unter Zugrundelegung der Daten 

von 1976 bis 1978 würde die Erzeugung von Rindfleisch um 9 % und die von 

Schweinefleisch um 11 % steigen. Ein höherer Zuwachs ergibt sich für Ge

flügel fleisch mit 28 % und für Schaffleisch mit sogar 58 %. Den größten 

Anteil bringt hierbei Spanien ein, auf das etwa zwei Drittel der Produk

tion der drei Beitrittsländer entfallen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Beitrittsländer, die 

bei Rind- und Schweinefleisch ausnahmslos noch einen niedrigeren Selbst

versorgungsgrad haben, die Märkte dieser Produkte in der EG entlasten 

könnten. Ein solcher Effekt ist natürl ich tendenziell zu erwarten. Man 

darf ihn jedoch nicht überschätzen, weil die absoluten Umsatzmengen in 

den Beitrittsländern vergleichsweise gering sind. Unter Status-quo-Bedin

gungen errechnet sich für die zurückliegenden Jahre 1976 bis 1978 für die 

EG einschi ießI ich der Beitrittsländer bei Rindfleisch ein Selbstversor

gungsgrad von 94,5 %, während er ohne Beitrittsländer bei 96,9 % lag. Für 

Schweinefleisch lauten die gleiChen Werte 99,3 % und 99,7 %. Der Entla

stungseffekt ist damit vergleichsweise gering. Er dürfte ohne Zweifel in 

Zukunft auch noch abnehmen, weil die Produktion in diesen Ländern weiter

hin stärker steigt als in der bisherigen EG. Die Möglichkeiten der Pro

duktivitätssteigerung sind in den Beitrittsländern erheblich; die Produk

tivität ist noch gering. Durch eine verstärkte Anwendung technischer 

Fortschritte wird die Vieh- und Fleischproduktion weiter steigen. Bei 

längerfristiger Betrachtung muß damit gerechnet werden, daß sich die 

Selbst versorgungss i tuation der Bei tr i tts lä nder verbessert und daß sie h 

die ohnehin geringen Exportmöglichkeiten für die Mitglieder der EG-9 und 

der Entlastungseffekt auf den Märkten für Rind- und Schweinefleisch ver

ringern. 

Beim Geflügelfeisch ist keine Entlastung zu erwarten. Die drei Beitritts

länder decken ihren Bedarf bereits voll aus eigener Produktion. Rein 

rechnerisch ergibt sich ein leichter Rückgang des Selbstversorgungsgra

des, weil sich die Oberschüsse der bisherigen EG auf eine größere Gesamt

menge beziehen. 
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Beim Schaffleisch ergibt sich durch die EG-Erweiterung ein Anstieg des 
Selbstversorgungsgrades für 1976 bis 1978 von 64 % auf 79 %. Die Import
abhängigkeit der EG wird dadurch nicht tangiert, da sich der absolute 
Einfuhrbedarf kaum ändert. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß sich beim Fleisch die Versorgungslage 
durch die Erweiterung der EG-9 nicht nennenswert ändern dürfte. Es kommt 
jedoch zu gewissen Verlagerungen in den Warenströmen. In den Beitritts
ländern dürften die Fleischimporte aus Drittländern längerfristig durch 
Zufuhren aus den bisherigen Mitgliedsländern zurückgedrängt werden. Dies 
betrifft bei Rindfleisch in erster Linie einige südamerikanische Länder 
und bei Schweinefleisch primär die Ostblockstaaten. 

3.2 Obernahme der EG-Marktordnung 

Durch den Beitritt zur EG-9 werden Spanien, Portugal und Griechenland ge
zwungen das EG-Marktordnungssystem zu übernehmen und ihre Marktordnungen 
entsprechend anzupassen. Die nationalen Regelungen sind derzeit sehr un
terschiedlich. 

Spanien hat für Fleisch ein sehr detai 11 iertes Marktordnungssystem, das 
Schutzmaßnahmen an der Grenze und Interventionen am Binnenmarkt vorsieht. 
In gewisser Hinsicht geht dieses System über das der EG-9 hinaus, da es 
bei hohen Preisen sehr konkrete Maßnahmen zur Preisdämpfung und somit zum 
Schutz der Konsumenten beinhaltet. Für Rind- und Schweinefleisch gibt es 
Handelsklassen, die hinsichtlich ihrer Kriterien denen in den Mitglieds
ländern der EG-9 weitgehend entsprechen. Bei Schaf- und Ziegenfle i sc h 
gibt es keine direkte Intervention, die Erzeugung wird durch indirekte 
Maßnahmen gesteuert. 

In Portugal gibt es nur eine Marktordnung für Rindfleisch. Sie umfaßt 
Richt- und Garantiepreise, die für mehrere Handelsstufen gelten. Unter
schiede zwischen dem Richtpreis und dem Marktpreis werden durch Deficien
cy Payments ausgeglichen. Die Produktion wird außerdem durch verschiedene 
Subventionen gefördert. Bei Schweine-. Schaf- und Geflügelfleisch greift 
der Staat nur bei starken Preiseinbrüchen ein. Der Außenhandel liegt in 
den Händen des Staates. 

In Griechenland unterliegen die Fleischerzeugnisse, ausgenommen Schaf-
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fleisch, sowohl auf der Großhandels- als auch auf der Einzelhandelsstufe 
der staatlichen Preiskontrolle. Für Rindfleisch wird darüber hinaus ein 
Erzeugerhöchstpreis festgelegt. Außerdem gibt es verschiedene Formen der 
direkten Subvention. Der Außenhandel wird vom Staat mengenmäßig gesteu
ert. Allgemein anerkannte Handelsklassen für Schlachtvieh und Fleisch 
gibt es nicht. 

Um die Auswirkungen der Übernahme der EG-Marktordnung auf die Produk
tionsentwicklung in den Beitrittsländern einschätzen zu können, sind in 
der übersicht 1 die Erzeugerpreise für Schlachtvieh in Spanien und Grie
chenland, denen der BR Deutschland gegenübergestellt. Der Mangel an sta
tistischen Grundlagen erschwert den Preisvergleich. Für Portugal sind 
keine zuverlässigen Preisreihen neueren Datums verfügbar. 

übersicht 1: Vergleich der Erzeugerpreise für Schlachtvieh in Spanien 
und Griechenland mit der BR Deutschland 
(BR Deutschland = 100) 

Tierart 1976 1977 1978 1979 

Durchschnitt Griechenland 86 85 84 98 
Rinder Spanien 96 81 84 99 

Mastschweine Griechenland 99 97 104 115 
Spanien 89 75 85 93 

Länmer Griechenland 94 97 96 114 
Spanien 100 93 99 119 

Mast- Griechenland 105 105 100 104 
hähnchen Spanien 93 95 97 118 

Die Erzeugerpreise Spaniens und Griechenlands lagen zwischen 1976 und 
1979 bei allen vier Hauptfleischarten etwa auf dem Niveau in der EG-9, 
wenn man davon ausgeht, daß die Preise in der BR Deutschland dem Durch
schnittsni veau der EG-9 ungefähr entsprechen. Die Preise für Länmer und 
Masthähnchen lagen 1979 sogar etwas über den deutschen Preisen. 1979 wur
den sowohl in Griechenland als auch in Spanien die Mindestpreise für 
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Schlachtrinder beträchtlich angehoben, un dadurch die Produktion zu sti
mulieren und den Importbedarf zu senken. In Griechenland ging diese 
Preisanhebung mit dem Abbau direkter Produktionsbeihilfen einher. Als 
Folge dieser Maßnahmen waren die Erzeugererlöspreise 1979 in Spanien 18 % 
und in Griechenland 28 % Ober denen des Vorjahres. 

In Portugal dOrf te das Preisniveau fOr Schlachtvieh ebenfalls nur wenig 
niedriger sein als in der EG-9. Das zeigen vorliegende Einzelangaben Ober 
die Preissituation. 

Größere Produktionsanreize durch Obernahme der EG-Marktordnungen fO r 
Rind- und Schweinefleisch sind somit in keinem Beitrittsland zu erkennen. 
Inwieweit von Preiserhöhungen im Vorfeld des EG-Beitritts, wie z.B. bei 
Rindfleisch in Spanien und Griechenland, eine produktionsstimulierende 
Wirkung ausgeht, läßt sich nicht genau abschätzen, da hierzu noch die 
Entwicklung der Kosten bekannt sein mOßte. Problematisch könnte hingegen 
die Obernahme der Marktordung Tür Getreide werden. Die Preise der wich
tigsten Futtermittelkompenenten Gerste und Mais lagen Anfang 1980 mit 35 
bis 40 DM!dt in Spanien und rd. 30 DM/dt in Portugal unter dem Preisni
veau der EG-9. Auch die griechischen Preise fOr Futtermittel, die bisher 
stark subventioniert angeboten werden, I iegen unter den Preisen in der 
EG-9. Demzufolge wären besonders fOr die Erzeugung von Schweine- und Ge
flOgelfleisch dämpfende Auswirkungen zu erwarten, wenn in diesem Bereich 
nicht spezielle Obergangsregelungen gefunden wOrden. 

3.3 Wettbewerbsstellung der Beitrittsländer 

Die Wettbewerbsstellung der Landwirtschaft in Spanien, Portugal und Grie
chenland ist aufgrund der meist niedrigen Produktivität relativ schwach. 
Die Gründe hierfOr sind vielfältiger Natur, vor allem: 

- Ein durch lange Trockenperioden während der Sommermonate gekennzeich
netes Klima setzt der landwirtschaftlichen Produktion und speziell der 
vom Grundfutter abhängigen Rind- und Schaffleischproduktion enge 
naWrl iche Grenzen. 

- Ein hoher Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung bedingt, 
bei niedrigem Output, niedrige Einkommen und eine geringe Kapital
ausstattung. 
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- Das Vorherrschen ungünstiger Betriebsstrukturen. In Griechenland do
miniert der Kleinbetrieb mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße 
von 5 ha. In Spanien und Portugal stehen sich extensiv bewirtschaftete 
Großbetriebe von z.T. über 1 000 ha und Kleinstbetriebe mit intensiven 
Bewässerungskultureri gegenüber. 

- Die Vermarktungsbedingungen für Schlachtvieh und Fleisch sind aufgrund 
des zersplitterten Angebots einer großen Zahl von Erzeugern, vieler 
Zwischenhandelsstufen und unzureichender technischer Ausstattungen 
ungünstig. 

- Infolge der vorherrschenden Betriebsstrukturen, geringer Kapitalbil
dung und mangelnder Ausbildung können sich technische Fortschritte 
allgemein und speziell in der Züchtung, Haltung und Fütterung land
wirtschaftlicher Nutztiere nur langsam durchsetzen. 

Diese Verhältnisse bedingen in ihrer Ge~amtheit eine ungünstigere Wettbe
werbsstellung der Beitrittsländer gegenüber den bisherigen Mitgliedern 
der EG. 

4 Zusammenfassung 

Abschließend eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen: 

- Die Bedeutung der Schlachtviehproduktion ist in den drei Beitritts
ländern geringer als in den Mitgliedsländern der EG-9. Die Erzeugung 
weist hohe Zuwachsraten aus, reicht jedoCh bei Rind- und Schweine
fleisch immer noch nicht aus, den ebenfalls steigenden Bedarf zu 
·decken. Daraus ergibt sich ein gewisser Importbedarf. 

- Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den Beitrittsländern bei Rind- und 
Schweinefleisch niedriger, beim Geflügelfleisch höher als im Durch
schnitt der EG-9. Beim Schaffleisch liegt der Verbrauch in Griechen
land weit über, in Spanien und Portugal etwa auf dem Niveau der EG-9. 

Die Diskussion der Auswirkungen der EG-Erweiterung ergibt folgendes: 

- Die Märkte rur Rind- und Schweinefleisch werden zumindest vorerst 
leicht entlastet; dieser Effekt darf jedoch nicht überschätzt werden. 

- Da das Preisniveau rur Schlachtvieh nicht nennenswert von dem der EG-9 
abweicht, ergeben sich durch die Obernahme der EG-Marktordnungen kaum 
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produktionsanregende Signale. Hingegen könnten aus der Verteuerung der 
Futtermittel Probleme für die Schweine- und Geflügelfleischerzeuger 
entstehen, wenn nicht spezielle Obergangsregelungen für diese Produkte 
getroffen werden. 

- Ungünstige natürliche und strukturelle Produktionsbedingungen und eine 
geringe Entwicklung des Vermarktungswesens schwächen die Wettbewerbs
kraft der Beitrittsländer in einer erweiterten EG. 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß auf den Märkten für Schlachtvieh und 
Fleisch keine besonders großen Probleme durch den Beitritt von Spanien, 
Portugal und Griechenland zur EG-9 entstehen. Zumindest sind sie wesent
lich geringer als bei den typisch mediterranen Erzeugnissen wie Gemüse, 
Zitrusfrüchte, Wein und Olivenöl. 
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Übersicht 2: Die Versorgung der EG-9 und EG-12 mit Rind- und 
=============================================== 

Kalbfleisch, (in Schlachtgewicht) 

Durchschnitt 

Vorgang Einheit 1961 1971 1976 1977 1978 bis bis 
1965 1975 

Bruttoeigen-
er zeugung der 
EG-9 1 000 t 4 864 5 937 6 461· 6 338 6 383 

Spanien 1 000 t 183 369 416 428 388 
Portugal 1 000 t 48 85 86 84 81 
Gri echenland 1 000 t 43 90 115 101 98 

EG-12 1 000 t 5 138 6 481 7 078 6 951 6 950 

Verbrauch EG-9 1 000 t 5 409 6 382 6 534 6 559 6 704 

Spanien 1 000 t 227 423 493 472 464 
Portugal 1 000 t 60 112 122 136 101 
Griechenland 1 000 t 70 142 200 198 219 

EG~12 1 000 t 5 766 7 059 7 349 7 365 7 488 

~~2:~2~[:Y~~~~~~~~ 
BR Deutschland kg 21,6 23,4 24,2 23,7 24,1 
Frankreich kg 28,5 29,2 30,8 31,5 32,1 
Italien kg 17 ,0 25,4 23,5 23,8 24,4 
Niederlande kg 20,7 21,4 22,9 22,6 21,9 
Belgien/Lux • kg 24,4 28,7 23,5 29,0 28,5 
Ver .Königreich kg 24,8 23,0 23,5 23,6 24,3 
Irland kg 16,4 21,9 24,8 23,5 23,6 
Dänemark kg 17 ,0 16.,0 16,0 15,1 16,8 

EG-9 kg 22,6 24,9 25,2 25,3 25,8 

Spanien kg 7,2 12,1 13,7 12,9 12,5 
Portugal kg 6,6 12,5 13,9 15,4 11,4 
Griechenland kg 13,2 15,9 21,8 21,3 23,4 

EG-12 kg 20,0 22,9 23:5 23,5 23,8 

§~!~!!!!r!2r~~S!Sr!~ 
BR Deutschland % 84,9 91,6 95,4 95,0 97,2 
Frankreich % 107,0 112,2 117,8 104,9 103,2 
Ita.lien % 68,1 54,4 58,4 63,7 59,8 
Niederlande % 108,1 12.0,6 129,4 127,2 127,2 
Belgien/Lux. % 92,0 92,0 93,6 91,5 90,4 
Ver .Königreich % 59,3 71,3 77 ,8 73,3 72,3 
Irland % 553,7 578,7 492,9 612,6 621,1 
Dänemark % 305,5 267,8 303,7 319,5 279,1 

EG-9 % 90,0 92,9 98,9 96,6 95,3 

Spanien % 80,6 87,2 84,4 90,7 83,6 
Portugal % 80,4 75,8 70,5 61,8 80,2 
Griechenland % 61,5 63,2 57,5 51,0 44,7 

EG-12 % 89,5 91,8 96,3 94,4 92,8 

!juellen: Statistisches Amt der EG, FAO, OECD, nationale 
Statistiken. 
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Übersicht 3: Die Versorgung der EG-9 und EG-12 mit 
===================================== 

Schweinefleisch, (in Schlachtgewicht) 
=============== 

Durchschnitt 

Vorgang Einheit 19b1 1971 1976 1977 1978 bis bis 
1965 1975 

Bruttoeigener-
zeugung der EG-9 1 000 t 6 054 8 233 8 464 8 822 9 282 

Spanien 1 000 t 276 567 649 735 803 
Portugal 1 000 t 85 113 125 140 144 
Griechenland 1 000 t 41 86 103 117 122 

EG-12 1 000 t 6 456 8 999 9 341 9 814 10 351 
Verbrauch EG-9 1 000 t 6 076 8 193 8 535 8 806 9 282 

Spanien 1 000 t 286 604 701 741 840 
Portugal 1 000 t 87 123 140 148 145 
Griechenland 1 000 t 42 88 119 128 139 

EG-12 1 000 t 6 491 9 008 9 495 9 823 10 406 

~r2:~2~f:Y~r2r~~sh 

BR Deutschland kg 38,1 49,3 51,6 52,6 55,7 
Frankreich kg 27,0 32,9 34,8 35,6 37,2 
Italien kg 8,4 16,0 18,8 20,1 21,3 
Niederlande· kg 24,3 32,8 35,5 35,3 38,2 
Belgien/Lux . kg 26,3 36,6 36,6 36,9 39,1 
Ver. Königreich kg 26,2 26,4 23,4 24,8 25,4 
Irland kg 24,7 30,4 29,1 27,9 29,8 

I Dänemark 
! 

kg 32,5 34,6 39,6 41,7 45,7 

I EG-9 kg 25,4 32,0 33,0 34,0 35,7 
Spanien kg 9,2' 17,3 19,4 20,3 22,7 
Portugal kg 9,5 14,2 15,9 16,7 16,3 
Griechenland kg ,4,9 9,8 12,9 13,8 14,8 

EG-12 kg 22,5 29,2 30,3 31,3 33,0 

~!1E!~Y~~!2~S~ag!ß~!~ 
BR Deutschland % 95,6 94,0 87,4 87,9 87,8 
Frankreich % 96,1 86,7 85,4 84,6 83,6 
Italien % 95,5 76,0 71,4 75,6 76,3 
Niederlande % 153,0 206,3 209,0 221,5 224,4 
Belgien/Lux. % 105,3 173,6 172,8 17-5,3 170,9 
Ver. Königreich % 57,0 64,1 64,6 64,8 61,6 
Irland % 168,9 149,0 136,5 150,4 144,7 
Dänemark % 450,6 445,4 360,2 353,8 349,8 
EG-9 % 99,6 100,5 99,1 100,1 100,0 

Spanien % 96,5 93,9 92,6 99,2 95,6 
Portugal % 97,7 92,3 89,3 94,6 99,3 
Griechenland % 97 ,1 98,4 86,6 91,4 87,8 

EG-12 % 99,5 99,9 98,4 99,9 99,5 

9,uellen: Statistisches Amt der EG, FAO, OECD, nationale 
Statistiken. 
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Übersicht 4: Die Versorgung der EG-9 und EG-12 mit 
===================================== 

Geflügelfleisch, (in Schlachtgewicht) 

Durchschnitt 

Vorgang Einheit 1961 1971 1976 1977 1978 bis bis 
1965 1975 

Bruttoeigener-
zeugung der EG-9 1 000 t 1 645 3 020 3 303 3 419 3 588 

Spanien 1 000 t 165 574 696 735 755 
Portugal 1 000 t 38 80 106 127 128 
Griechenland 1 000 t 17 100 125 128 132 

EG-12 1 000 t 1 865 3 774 4 230 4 409 4 603 

Verbrauch EG-9 1 000 t 1 696 2 948 3 175 3 244 3 479 

Spanien 1 000 t 166 579 700 738 764 
Portugal 1 000 t 38 80 106 127 128 
Griechenland 1 000 t 23 103 125 128 132 

EG-12 1 000 t 1 923 3 710 4 106 4 237 4 503 

~~~:~~E!:Y~~2~!~~~ 

ER Deutschland kg 5,6 8,9 8,8 9,2 9,9 
Frankreich kg 10,0 13,5 14,7 15,1 15,9 
Italien kg 7,4 14,4 16,4 16,5 17 ,3 
Niederlande kg 3,3 6,8 6,8 7,4 9,0 

Belgien/Lux. kg 7,6 9,3 10,6 11,2 10,8 
Ver. Königreich kg 6,8 11,T 11,6 11,5 13,0 
Irland kg 6,1 11,4 12,3 12,8 13,0 
Dänemark kg 3,6 6,4 8,3 8,3 8,4 

EG-9 kg 7,1 11,5 12,3 1'2,5 13,4 

Spanien kg 5,3 16,6 19,4 20,2 20,7 
Portugal kg 4,2 9,2 12,0 14,4 14,4 
Griecbenland kg 2,7 11,5 13,6 13,8 14,1 

EG-12 kg 6,7 12,0 13,1 13,5 14,3 

~~~~!~Y~~!~~ß~~ß!ß~!~ 

ER Deut schland % 39;3 50,2 53,6 57,0 57,8 
Frankreich % 103,7 107,8 111,7 113,0 113,4 
Italien % 97,9 98,2 97,6 98,2 98,1 
Niederlande % 300,6 365,6 361,3 330,1 275,2 

Belgien/Lux • % 115,2 115,2 98,1 95,6 94,5 
Ver. Königreicb % 98,2 98,1 101 ,8 105,6 100,1 
Irland % 111,0 106,9 105,4 105,1 102,4 
Dänemark % 405,1 278,8 231,0 245,2 227,9 

EG-9 % 97,0 102,4 104,0 105,4 103,1 
Spanien % 99,4 99,1 99,4 99,6 98,8 
Portugal % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Griechenland % 76,3 97,9 100,0 100,0 100,0 

EG-12 % 97 ,0 101,7 103,0 104,1 102,2 

guellen: Statistisches 
Statistiken. 

Amt der EG, FAO, OECD, nationale 

_. 
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Übersicht 5: Die Versorgung der EG-9 und EG-12 mit 
===================================== 

Schaffleisch 
============ 

(Schlachtgewicht; einschl. Ziegenfleiscn) 

Durchschnitt 

Vorgang Einheit 1961 1971 1976 1977 1978 bis bis 
1965 1975 

Bruttoeigener-
zeugung der EG-9 1 000 t 467 481 504 484 502 

Spanien 1 000 t 121 144 146 144 143 
Portugal 1 000 t 23 23 26 27 28 
Griechenland 1 000 t 69 100 112 118 119 

EG-12 1 000 t 680 748 788 773 792 
Verbrauch EG-9 1 000 t 833 807 788 756 772 

Spanien """'00 t 121 145 150 145 142 
Portugal 1 000 t 23 23 26 27 28 
Griechenland 1 000 t 94 138 127 126 133 

EG-12 1 000 t 1 071 1 108 1 091 1 054 , 075 

~~~:~~E!:Y~~2~~~~~ 
BR Deutschland kg 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 
Frankreich kg 2,5 3,4 3,7 3,7 3,8 
Italien kg 0,9 1,0 1 , , 1 ,1 1,2 
Nieder1ande kg 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 
Belgien/Lux. kg 0,4 1 ,1 1,6 1 ,8 2,0 
Ver. Königreich kg l' ,5 8,9 7,8 7,1 7,1 
Irland kg 10,9 10,9 10,4 10,3 9,6 

! Dänemark kg 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 

EG-9 kg 3,5 3,1 3,0 2,9 3,0 

Spanie.n kg 3,9 4,2 4,2 4,0 3,8 
Portugal kg 2,5 2,6 3,0 3,0 2,9 
Griechenland kg 11 ,1 15,4 13,8 13,6 14,2 

EG-12 kg 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 

, ~~!2!1Y~~!2~!~~5!S~!~ 
BR Deutschland % 94 67 43 44 39 
Frankreich % 93 73 75 72 73 
Italien % 91 53 54 59 55 
Niederlande % 233 480 567 450 360 
Belgien/Lux. % 50 34 13 11 20 
Ver. Königreich % 41 49 57 57 59 
Irland % 139 135 112 112 132 
Dänemark % 100 50 - - -
EG-9 % 56 60 64 64 65 

Spanien % 100 100 97 99 100 
Portugal % 100 100 100 100 100 
Griechenland % 73 72 88 94 89 

EG-12 % 63 68 72 73 74 

guellen: Statistisches Amt der EG, FAO, OECD, nationale 
Statistiken. 
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DER OBST- UND GE MO SE MARKT IN EINER ERWEITERTEN EG 

von 

R e i m a r von A I v e n sie ben, Hannover 

Einführung 

2 Die derzeitige EG-Marktpolitik 

3 Auswirkungen der EG-Erweiterung 

3.1 Auswirkungen auf das interregionale Marktgleichgewicht 

3.2 Auswirkungen auf den Staatshaushalt 

4 Marktpolitische Konsequenzen 

5 Zusammenfassung 

1 Einführung 

Obst und Gemüse gehören neben Oliven und Wein zu den Produktbereichen, 
die im Zuge der EG-Erweiterung besondere marktpolitische Probleme aufwer
fen werden. Die Beitrittsländer verfügen über ein erhebliches Produk
tionspotential, so daß innerhalb einer erweiterten EG einige Märkte zur 
Oberversorgung tendieren werden. Der folgende Beitrag konzentriert sich 
auf eine Analyse der marktpolitischen Konsequenzen einer EG-Erweiterung. 
Hierbei muß wegen der Komplexität des Sektors und begrenzten Platzes auf 
eine Darstellung und Analyse der Marktdaten verzichtet und auf bereits 
vorlie~nde Arbeiten verwiesen werden (HÖRMANN, D.M., 7; WISSENSCHAFTLI
CHER BEIRAT BEIM BML, 9). Auch lassen sich nicht alle Rechengänge nach
vollziehbar darstellen. 
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2 Die derzeitige EG-Marktpolitik 

Die derzeitigen Marktregelungen an Obst und Gemüse werden zweckmäßiger
weise getrennt für Frisch- und Verarbeitungsprodukte aufgeführt: 

Frisches Obst und Gemüse 

1. Außenhandelsregelungen 
- Zölle 
- Referenzpreissystem 
- Mengenmäßige Beschränkungen 
- Qualitätsnormen 
- Ausfuhrerstattungen 

2. Regelungen am Binnenmarkt 
- Interventionssystem 
- Beihilfen für Zitrusfrüchte 
- Sanierungsmaßnahmen für Dauerkulturen 

Verarbeitungsprodukte aus Obst und Gemüse 

1. Außenhandelsregelungen 

Der Außenhandel mit Verarbeitungsprodukten aus Obst und Gemüse wird zur 
Zeit durch fOlgende Maßnahmen reguliert: 

- Einfuhrzölle. 

- Einfuhrabschöpfungen und Ausfuhrerstattungen auf den Gehalt von Zucker 
sowie auf die den Zucker ersetzenden Bestandteile Glukose und Gluko
sesirup. 

- Einfuhrlizenzen mit der Gestellung einer Kaution, die verfällt. wenn 
die Einfuhr während einer bestimmten Frist nicht erfolgt. Dieser Rege
lung unterliegen u.a. folgende Produkte: Tomatenkonzentrate, Geschälte 
Tomaten, Tomatensaft, Champignon-, Erbsen-, Grüne Bohnen-, Himbeer-, 
Birnenkonserven, Pfirsiche in Sirup, Trockenpflaumen. 

- Einfuhrsperren bzw. Einfuhrkontingente bei ernstlichen Marktstörungen. 
Hiervon wurden bisher nur Champignonkonserven betroffen. 

- Selbstbeschränkungsabkommen (bei Champignonkonserven). 
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- Ausfuhrerstattungen (mit Ausnahme der Pro~ukte, für die Produktions
beihilfen gewährt werden). 

2. Produktionsbeihilfen 

Auf der Grundlage der EG-VO 1152/78 werden Produktionsbeihilfen für fol
gende Verarbeitungsprodukte aus Obst und Gemüse gewährt: 

Seit 1978: 
Tomatenkonzentrat 
Geschälte ganze Tomaten 
Tomatensaft (3,5 - 7 %) 
Pfirsiche in Sirup 
Trockenpflaumen 

Seit 1979: 
Geschälte geteilte Tomaten 
Tomatensaft (7 - 12 %) 
Gefrorene geschälte Tomaten 
Tomatenfl ocken 
Williamsbirnen in Sirup 

Seit 1980: Süß- und Sauerkirschen in Sirup 

Die Auswirkungen dieser Marktregelungen lassen sich zusammenfassend wie 
folgt beurteilen: 

1. Verglichen mit anderen Marktordnungsprodukten (Milch, Getreide etc.) 
ist der nominale und effektive Protektionsgrad der EG-Produktion von Obst 
und Gemüse im Durchschnitt relativ gering zu veranschlagen und zwar aus 
fOlgenden Gründen: 

- Die Importzölle sind durch Präferenzabkommen teilweise reduziert. 

- Das System der Referenzpreise und Ausfuhrerstattungen sowie die Inter-
ventionen und Beihilfen erfassen jeweils nur Teilmärkte. 

- Bei einigen Produkten bzw. in bestimmten Saisonabschnitten ist der 
Außenhandelsschutz relativ unwirksam, da der EG-Markt kaum mit den 
Drittlandsmärkten verbunden ist. 

- Aufgrund der hohen Angebotselastizität von Obst und Gemüse haben die 
preisstützenden Maßnahmen langfristig nur eine geringe Wirksamkeit. 
Beihilfen werden im Marktmechanismus teilweise überwählt. 

2. Die Schutzmaßnahmen greifen produktspezi fisch, saisonal und regional 
unterschiedlich stark, so daß die Allokationsstruktur innerhalb des Sek
tors entsprechend verzerrt wird. 

3. Die im Rahmen der Intervention durChgeführten Vernichtungsakt ionen 
(offizieller Sprachgebrauch: "Verderb") fügen dem Ansehen der Landwirt-
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schaft in der öffentlichkeit erheblichen Schaden zu. 

4. Die Preisschwankungen auf dem EG-Binnenmarkt werden gedämpft und auf 
den Drittlandsmärkten verstärkt. 

5. Bei einzelnen Produkten und in einzelnen Saisonabschnitten wird der 
Handel mit Drittländern erheblich beeinträchtigt - z.B. bei beihilfebe
rechUgten Verarbeitungsprodukten , Champignonkonserven , Äpfe In au s der 
sUdlichen Hemisphäre, Tomaten im FrUhjahr. Hier bestehen starke Konflikte 
zwischen den einkommenspol iUschen Zielen auf der einen Seite und den 
außenhandels- bzw. entwicklungspolitischen Zielen auf der anderen Seite. 

6. Insbesondere nach EinfUhrung des Beihilfesystems fUr Verarbeitungser
zeugnisse sind die Staatsausgaben fUr die Obst- und GemUsemarktordnung 
schnell angewachsen. Der Haushaltsplan des EAGFL - Abteilung Garantie -
sieht fUr 1980 524 Mio ERE fUr Obst und GemUse vor. Das sind etwa 5 % des 
gesamten Garantiefonds • Im Durchschnitt der Jahre 1976-1978 lagen die 
Staatsausgaben noch bei 155 Mio ERE. 

3 Auswirkungen der EG-Erweiterung 

Eine quantitative Abschätzung der Auswirkungen der EG-Erweiterung auf den 
Obst- und GemUsemarkt und die wichtigsten marktpolitischen Zielgrößen wie 
Erzeugerei nkommen, Verbraucherbe lastung, Staatsausgaben und Außenhand el 
gestaltet sich äußerst schwierig, und zwar aus folgenden GrUnden: 

- Die marktpolitischen Instrumente werden produktspezifisch und saisonal 
in unterschiedlicher Dosierung und Kombination eingesetzt. 

- Eine entsprechend regional und saisonal differenzierte Datengrund
lage ist schwer zu beschaffen. 

- Die möglichen Angebots- und Nachfragereaktionen lassen sich kaum ab
schätzen. 

- Ober die zukUnftige Ausgestaltung und Dosierung des marktpolitischen 
Instrumentariums besteht noch große Unsicherheit. 

Die wichtigsten methodischen Probleme und die Schwierigkeiten empirischer 
Analysen wurden in verschiedenen Arbeiten des Instituts fUr Gartenbauöko
nomie dargestellt (1, 2, 3, 4, 5, 7). 
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Die Ergebnisse von zwei Fallstudien (2, 3) über die Märkte für frische 
Tomaten und Pfirsiche seien hier kurz referiert: 

7~: Unter der Annahme, daß die Marktordnungsprei se von den Be i -
trittsländern in voller Höhe übernommen werden, würden die Erzeugerein
kommen in den Beitrittsländern um 37 - 48 Mio RE ansteigen. Die Verbrau
cher in der EG-9 würden um 5 Mio RE entlastet, in den Beitrittsländern um 
29 - 38 Mio RE belastet. Die Staatsausgaben für Interventionen würden um 
6 - 13 Mio RE (d.h. um 150 - 300 %) ansteigen. Hinzu kommen entgangene 
Zolleinnahmen von 12 Mio RE, so daß der Staatshaushalt mit 18 - 25 Mio RE 
belastet wird. Die Beitrittsländer erzielen einen Wohlfahrtsgewinn und 
die EG-9 einen Wohlfahrtsverlust. Per Saldo ergibt sich für die EG-12 
ebenfalls ein Wohlfahrtsverlust. Darüber hinaus werden die Importe der 
verbleibenden Drittländer (Marokko, Bulgarien, Rumänien) um 84.000 t 
(= 54 %) zurückgedrängt. Unter der Annahme einer "Niedrigpreispolitik", 
wobei die Preisangleichung auf einem um 2,5 % verminderten Niveau er
folgt, würde der Anstieg der Interventionen und die Verminderung der 
Drittlandimporte sehr viel niedriger ausfallen. Allerdings wäre eine sol
che Politik mit einer Verminderung der Erzeugereinkommen in der EG-9 ver
bunden. 

P~6~: Unter der Annahme, daß das Preisniveau in den Beitrittslän
dern um 10 - 15 % angehoben werden muß, würden die Erzeugereinkommen in 
den Beitrittsländern um 15 - 22 Mio RE steigen und die Konsumenten würden 
um 10 - 15 Mio RE belastet. Die Staatsausgaben für Interventionen würden 
um 14 - 21 Mio RE (= 70 %) ansteigen. Die Länder der EG-9 hätten einen 
Wohlfahrtsverlust von 13 - 19 Mio RE, wogegen die Beitrittsländer einen 
Wohlfahrtsgewinn von 3 - 5 Mio RE zu verbuchen hätten. Der Wohlfahrtsver
lust der EG-12 würde 10 - 14 Mio RE betragen. Drittländer würden kaum be
troffen, da es außerhalb der EG-9 kaum noch Anbieter für den EG-Markt 
gibt. Würde die Preisangleichung zwischen der EG-9 und den Beitrittslän
dern auf einem um 2,5 % verminderten Niveau erfolgen, müßten die Erzeuger 
der EG-9 eine Einkommenseinbuße von 9 Mio RE hinnehmen. Entsprechend wür
den die Verbraucher entlastet. Ebenso wären der Anstieg der Staatsausga
ben für Interventionen und die Wohlfahrtsverluste der EG-12 deutlich ge
ringer. 

In bei den Fallstudien war ein'e Quanti fizierung der Effekte der EG-Erwei
terung nur mit Hilfe "heroischer" Annahmen möglich. Die Ergebnisse sind 
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darum sehr unsicher und können allenfalls Anhaltspunkte für mögl i che 
Größenordnungen und die Auswirkungen von Politikalternativen geben. 

Im folgenden sollen die Auswirkungen der EG-Erweiterung auf den Obst- und 
Gemüsemarkt und die wichtigsten marktpolitischen Zielgrößen qualitativ 
diskutiert und im Anschluß daran der Versuch der Schätzung der zusätzli
chen Staatsausgaben unternommen werden. 

3.1 Auswirkungen auf das interregionale Marktgleichgewicht 

Die möglichen Auswirkungen der EG-Erweiterung auf das interregionale 
Marktgleichgewicht bei Obst und Gemüse werden zweckmäßigerweise getrennt 
nach den wichtigsten Produktgruppen unter Berücksichtigung der saisonalen 
Besonderheiten diskutiert. 

~~d~d~: Durch den Abbau der Außenhandelsbeschränkungen, insbeson
dere gegenüber Spanien, und die Übernahme des Interventionssystems (nur 
bei Tomaten und Blumenkohl) in den Beitrittsländern ist dort eine Ausdeh
nung der Produktion und ein verschärfter innergemeinschaftlicher Wettbe
werb vor allem zu Beginn und am Ende der nordeuropäischen Saison zu er
warten. Hiervon wären insbesondere die mediterranen Gebiete innerhalb der 
EG-9 als auch der nordwesteuropäische Anbau unter Glas bzw. Folie betrof
fen. Gewisse Standortverlagerungen zugunsten der Bei tritts länder sind 
wahrscheinlich. Es käme zu einer Entzerrung der durch die EG-Marktordnung 
verzerrten Allokationsstruktur, was jedoch mit Einkommenseinbußen für die 
Erzeuger der EG-9 verbunden ist. 

Bei Tomaten besteht die Gefahr, daß während der Interventionsperiode im 
Sommer und Herbst strukturelle Überschüsse in den Beitrittsländern ent
stehen, die mangels anderer Absatzmäglichkeiten interveniert werden müs
sen. 

~~d~t.: Bei #t... wird sich die innergemeinschaftliche Versor
gungslage durch die EG-Erweiterung zunächst kaum ändern. Allerdings ist 
schwer abzuschätzen, ob der im letzten Jahrzehnt stark expansive Anbau in 
Spanien durch den Abbau der Handelsschranken und die Übernahme des Inter
ventionssystems weiter ausgedehnt wird. Eine mögliche Anbauauswei tung 
würde sowohl auf Kosten der bisherigen Standorte in der EG-9 als auch auf 
Kosten der Exportländer der südlichen Hemisphäre gehen. Bei ~~ dürfte 
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sich insbesondere zu Beginn der Saison eine Verschärfung des Wettbewerbs 
mit dem spanischen Frühanbau ergeben. Bei P./AA-6UÄe.1J. dürfte eine ver
schärfte Konkurrenz durch Griechenland und den Frühanbau in Spanien zu 
erwarten sein. Wie bereits erwähnt, ist mit strukturellen Überschüssen 
und vermehrten Interventionen zu rechnen. Auch bei 7~1J. könnte 
der Abbau des Außenhandelsschutzes und die Übernahme des Systems der Ex
porterstattungen und Interventionen, vor allem in Spanien zu einer Ange
botsausweitung auf Kosten der Drittländer und des Anbaues in der EG-9 
führen. 

~u-6~: Die Auswirkungen der EG-Erweiterung auf den Zitrusmarkt 
lassen sich besonders schwer übersehen, zumal noch unbekannt ist, ob und 
in welchem Umfang das für den Zitrusanbau in Italien angewendete Beihil
fesystem auf die Beitrittsländer übertragen wird und wie der Außenhan
delsschutz gegenüber den verbleibenden Drittländern (vor allem Israel und 
Marokko) dosiert wird. Auf jeden Fall dürfte sich die Rentabilität des 
Zitrusanbaues in Spanien durch den Wegfall der Zölle und in Griechenland 
durch eine mögliche Einbeziehung in das Beihilfesystem und die Gewährung 
von EG-Exporterstattungen für die Lieferungen in die Ostblock länder ver
bessern. Andererseits werden die Expansionsmöglichkeiten für den spani
schen Zitrusanbau mangels geeigneter bewässerbarer Flächen als sehr be
grenzt angesehen (WOLF, 10). Sollte die EG-Erweiterung eine Angebotsaus
weitung in den Beitrittsländern zur Folge haben, so würde sich einerseits 
der innergemeinschaftliche Wettbewerb verschärfen, andererseits ist es 
jedoch wahrscheinlich, daß die hierdurch entstehenden Probleme auf Kosten 
der verbleibenden Drittländer (Marokko, Israel, Zypern) ausgelöst werden. 

7~66e.: Die übertragung des Beihilfesystems auf die Bei
trittsländer müßte dort zu einer ähnlich starken Angebotsreaktion führen 
wie in Italien und Frankreich, wo sich die Industrietomatenerzeugung in
nerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelte (ELFRING/v.ALVENSLEBEN, 5). 
Hierdurch würden am Weltmarkt so starke Ungleichgewichte entstehen, daß 
erhebliche handelspolitische Komplikationen zu erwarten wären. Aus diesem 
Grunde wäre eine Fortführung des Beihilfesystems in der erweiterten EG 
nur bei gleichzeitiger Kontingentierung der Produktion denkbar, wie es 
von der EG-Kommission bereits vorgeschlagen wurde. Die Auswirkungen der 
EG-Erweiterung auf das Marktgleichgewicht werden somit wesentlich von dem 
Ausgang der Quotenverhandlungen abhängen. Die Erfahrungen mit der Aus
handlung der Zuckerquoten innerhalb der EG-9 und der Tatbestand, daß der 
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Mittelmeerländerblock in der erweiterten EG an hohen Tomatenquoten und 
Beihilfen sehr interessiert ist. lassen vermuten. daß eine Einigung nur 
auf einem relativ hohen Niveau möglich sein wird. In diesem Falle würde 
die Beihilfe teilweise auf die Verbraucher überwälzt. Außerdem wäre die 
Tomatenverarbeitung in den übrigen Mittelmeerländern durch EG-Exporte 
stark gefährdet. 

~~~: Die Obernahme des Beihilfesystems dürfte vor allem zu ei
nem verstärkten Angebot von Pfirsichkonserven aus Griechenland führen. 
Auch hierdurch würde der innergemeinschaftliche Wettbewerb verstärkt. je
doch würde die Angebotsausweitung hauptsächlich zu Lasten der Drittland
importe aus Südafrika. Australien usw. gehen und zum Teil auch den Ver
brauch anderer nicht subventionierter Obstkonserven zurückdrängen. Gene
rell dürfte die spanische Obstkonservenproduktion durch den Abbau der 
Zölle am EG-Markt sowohl gegenüber den Drittländern als auch gegenüber 
den EG-Mitgliedsländern konkurrenzfähig werden. 

3.2 Auswirkungen auf den Staatshaushalt 

Die durch die EG-Erweiterung entstehenden Staatsausgaben im Bereich Obst 
und Gemüse werden zunächst unter status-quo-Bedingungen für einen Fiktiv
haushalt am Ende der Obergangszeit geschätzt. Die Ergebnisse dienen als 
Ausgangspunkt für die Diskussion der möglichen Größenordnungen der zu er
wartenden Haushaltsbelastungen. Im einzelnen werden berücksichtigt 

- der Verlust an Zolleinnahmen 
- Exporterstattungen 
- Interventionen 
- Beihilfen für Zitrusfrüchte 
- Produktionsbeihilfen für Verarbeitungserzeugnisse. 

Die Ausgben der Abteilung Ausrichtung des EAGFL bleiben dabei unberück
sichtigt. 

1I.v..tu..st. CU/.~: Auf der Grundlage der Einfuhren von 1979 und 
der zur Zeit gültigen Zollsätze errechnen sich folgende Zolleinnahmever
luste bei den einzelnen Produktgruppen: 
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Kap. 07 Gemüse 
Kap. 08 Obst(ohne Zitrusfrüchte) 

(ohne 0802) 
Kap. 0802 Zitrusfrüchte 
Kap. 2001/2 Gemüsekonserven 

(incl. Tomatenerzeugnisse) 
Kap. 2006 Obstkonserven 
Kap. 2007 Obstsäfte 

zusammen 

36 Mio ECU 
25 Mio ECU 

50 Mio ECU 
12 Mio ECU 

12 Mio ECU 
2 Mio ECU 

137 Mio ECU 

Diese Einnahmeverluste sind einerseits nicht vollständig der EG-Erweite
rung zuzurechnen, da im Zuge der atllgemeinen Zoll verhandlungen ohnehin 
eine schrittweise Zollsenkung vorgesehen ist. Andererseits hat der Obst
und Gemüseimport aus Spanien eine steigende Tendenz, so daß die Zollein
nahmen ohne EG-Erweiterung möglicherweise gestiegen wären. 

~d~: Im Durchschnitt der Jahre 1976/77 bis 1978/79 wurden 
in der EG-9 28 Mio RE Exporterstattungen für frisches Obst und Gemüse ge
währt. Für Verarbeitungsprodukte kann der Betrag 1980 auf 10 Mio ECU ge
schätzt werden. Rechnet man diese Werte auf Grundlage der Produktion der 
Beitrittsländer hoch, so würden sich die Exporterstattungen in einer er
weiterten EG um ca. 25 Mio ECU erhöhen. Hierbei dürfte es sich um eine 
Minimalschätzung handeln, da die Beitrittsländer wahrscheinlich eine hö
here Drittlandexportquote haben werden als die Länder der EG-9. 

u.u.~ ... : Die in den Beitrittsländern zu erwartenden I nterven
tionskosten sollen mangels anderer Möglichkeiten zunächst auf der Grund
lage des Angebotes an Interventionsprodukten in den Beitrittsländern und 
den Interventionskosten, die in der EG-9 in den vergangenen vier Wirt
schaftsjahren (1975/76 - 1978/79) anfielen, hochgerechnet werden. Danach 
ergäbe sich eine Zunahme der Interventionskosten von 70 % bzw. 66 Mio 
ECU. Bei dieser Berechnung ist eine Uberschätzung der Interventionskosten 
für Zitrusfrüchte und eine Unterschätzung für Tomaten, Pfirsiche und Ta
feitrauben zu vermuten. Für eine Unterschätzung sprechen ferner folgende 
Argumente: 

- In den Beitrittsländern dürfte das Preisniveau im allgemeinen niedri
ger liegen als in der EG-9, so daß ein höherer Anteil von Interven
tionen an der Markterzeugung zu erwarten ist. 
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- Es ist nicht auszuschließen, da weitere Produkte in das Interventions
sytem einbezogen werden. vorgeschlagen wurden bereits Aprikosen und Au
berginen. 

- Es gibt Bestrebungen (Vorschlag der EG-Kommission), das Interventions
system auch auf die Großhandelsstufe auszudehnen. 

- Die Produktion der Beitrittsländer wird sich infolge der EG-Erweite
rung vermutlich erhöhen. 

Beihilfen für Zitrusfrüchte 

Hierfür wurden im Durchschnitt der Jahre 1976/77 bis 1978/79 29 Mio RE 
ausgegeben. 1978/78 entfielen auf die Verarbeitungsbeihilfen 25 Mio RE 
und auf die Marktdurchdringungsprämien 8,4 Mio RE, davon 4,2 Mio RE auf 
Zitronen. Nach den Vorschlägen der EG-Kommission sollen die Marktdurch
dringungsprämien im Zuge der EG-Erweiterung für Zitronen ganz entfallen 
und für Orangen und Mandarinen "regionalisiert" werden, d.h. auf Sorten 
und Gebiete mit besonderen Absatzschwierigkeiten beschränkt werden. Es 
liegen jedoch noch keine konkreten Vorschläge vor, aus denen ersichtlich 
ist, wieviel Prozent der Erzeugung in den Beitrittsländern für die Einbe
ziehung in das System der Marktdurchdringungsprämien infrage kommen. 
Schätzt man diesen Anteil auf 20 - 25 % der Orangenerzeugung, so würden 
sich die Ausgaben für die Marktdurchdringungsprämien infolge der EG-Er
weiterung um 1 - 1,5 Mio ECU erhöhen. 

Eine wesentlich höhere Belastung für den EAGFL könnte sich aus der Über
tragung der Verarbeitungsbeihilfen auf die Beitrittsländer ergeben. Eine 
exakte Schätzung ist nicht möglich, da bisher keine Vorschläge vorliegen, 
in welcher Form und Dosierung das Beihilfesystem von den Beitrittsländern 
übernommen werden soll. Unterstellt man eine Zitrusverarbeitung von ca. 
350.000 t in den Beitrittsländern und einen durchschnittlichen Beihilfe
satz von 50 ECU/t, so ergäbe sich eine zusätzliche Beihilfe von insgesamt 
17,5 Mio ECU. Dieser Wert dürfte allerdings eher überschritten werden, da 

·zu erwarten ist, daß die Zitrusverarbeitung als Reaktion auf die Behilfe 
ausgedehnt wird. 

Produktionsbeihilfen für Verarbeitungserzeugnisse 

Legt man die durchschnittliche Produktion der Beitrittsländer vor Einfüh-
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rung der EG-Produktionsbeihilfe und die 1980 gültigen Beihilfesätze zu-
grunde, so errechnen sich für die Betrittsländer folgende Staatsausgaben: 

Tomatenkonzentrat 270.000 t 100,1 Mio ECU 
Geschälte Tomaten 245.000 t 31,2 Mio ECU 
Tomatensaft 17.000 t 1,6 Mio ECU 

Tomatenerzeugnisse insg. 132,9 Mio ECU 

Pfirsiche in Sirup 131.000 t 34,1 Mio ECU 
Birnen in Sirup 10.000t 2,3 Mio ECU 

Verarbeitungserzeugnisse insg. 169,3 Mio ECU 

Auch bei dieser Zahl ist eine Unterschätzung wahrscheinlich, da die Ten
denz bestehen wird, 

- die beihilfeberechtigte Produktion auszuweiten und 

- weitere Produkte in das Beihilfesystem einzubeziehen (z.B. Rosinen, 

Aprikosen, Feigen). 

~6~6~: Zählt man die vorgenannten Positionen zusammen, so er
gibt sich folgende zusätzliche Gesamtbelastung des EG-Haushaltes: 

Verlust an Zolleinnahmen 
Exporterstattungen 
I nte rvent ionen 
Beihilfen für Zitrusfrüchte 
Produktionsbeihilfen für Verar
beitungserzeugnisse 

insgesamt 

137 Mio ECU 
25 Mio ECU 
66 Mio ECU 
19 Mio ECU 

170 Mio ECU 

417 Mio ECU 

Berücksichtigt man, daß die Ansätze für Exporterstattungen, Interventio
nen und Produktionsbeihilfen wahrscheinlich unterschätzt sind, so könnte 
sich die zusätzliche Gesamtbelastung des EG-Haushaltes in der Größenord
nung von 500 - 600 Mio ECU bewegen. 

4 Marktpolitische Konsequenzen 

Die sich aus der EG-Erweiterung ergebenden marktpolitischen Konsequenzen 
hängen von den Prioritäten und der relativen Gewichtung der agrarpoliti
schen Ziele ab. Gibt man dem Einkommenstransfer zugunsten der mediterra-
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nen Erzeuger eine re I ati v hohe Priorität, wobei gleichzeitig die außen
handelspolitischen Konflikte und die volkswirtschaftlichen Kosten der 
Marktpolitik minimiert werden sollen, so ~ßte eine erhebliche Umorien
tierung der jetzigen Politik erfolgen. Im einzelnen sind folgende Maßnah
men zu diskutieren (vgl. auch die Vorschläge des WISSENSCHAFTLICHEN BEI
RATS BEIM BML, 9): 

1. Die EG-Erweiterung wird den Konflikt zwischen den einkommenspoliti
schen Zielen und den Zielen der Außenhandels- und Entwicklungspol itik 
weiter verschärfen. Ein mögliches Instrument zur Entschärfung der außen
handelspolitischen Probleme könnte die Gewährung von ausgleichsabgaben
freien Einfuhrkontingenten fUr die betroffenen Drittländer sein. 

2. Das derzeitige Interventionssystem hat langfristig - bezogen auf die 
Staatsausgaben - nur einen sehr geringen Einkommenseffekt fUr die Erzeu
ger (v.ALVENSLEBEN, DRESSLER, HÖRMANN, 2). Außerdem bewirkt die fehlende 
Regionalisierung der Interventionspreise eine wettbewerbsverzerrung zu
gunsten der sUdlichen EG-Länder. Zur Entschärfung dieser Probleme können 
drei Maßnahmen ins Auge gefaßt werden: 

- Eine Senkung des Interventionspreisniveaus. 

- Eine Regionalisierung der Interventionspreise nach Maßgabe der regio
nalen Preisunterschiede, die sich in einem eingriffsfreien Markt erge
ben wUrden (Näheres bei GROSSE-ROSCHKAMP, SPINGER, 6). 

- Eine OberfUhrung des Interventionssystems in die finanzielle Selbst
verantwortung der Erzeuger. 

3. Das System der Produktions- und Marktbeihilfen dUrfte ebenfalls zu er
heblichen außenhandelspolitischen Problemen fUhren. Außerdem ist ihr Ein
kommenseffekt - bezogen auf die Staatsausgaben - langfristig sehr gering, 
da ein großer Teil der BeIhilfe auf den Verbraucher Uberwälzt bzw. in ei
ner höheren Handels- und Verarbeitungsspanne aufgesogen wird. Aus diesem 
Grund wäre ein starker Abbau der Beihilfen oder als ultima ratio eine 
Kontingentierung der beihilfeberechtigten Erzeugung auf einem Niveau zu 
empfehlen, das dem Stand der Erzeugung von EinfUhrung der Beihilfen ent
spricht. 

4. Da die Instrumente der Marktpolitik langfristig im Hinblick auf die 
angestrebten, einkommenspolitischen Ziele eine nur geringe Effizienz be-
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sitzen, sollten sie durch effektivere Maßnahmen ersetzt werden. Die durch 
den Abbau der Interventionen und Beihilfen freigesetzten Mittel könnten 
zur Erreichung der regionalen einkommenspolitischen Ziele zugunsten der 
Mittelmeerländer im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik eingesetzt 
werden. 

5. Die Reform der EG-Marktpolitik bei Obst und Gemüse kann allerdings 
nicht losgelöst von der Marktpolitik in den anderen Produktbereichen ge
sehen werden. Solange die Marktpolitik für die "nördlichen" Produkte 
nicht entscheidend geändert wird, dürfte auch im Bereich Obst und Gemüse 
nicht viel zu bewegen sein. 

5 Zusammenfassung 

Obst und Gemüse gehören neben Oliven und Wein zu den Produktbereichen, 
die im Zuge der EG-Erweiterung besondere marktpolitische Probleme aufwer
fen werden. Zur Zeit bewegen sich die Staatsausgaben für die Obst- und 
Gemüsemarktordnung der EG-9 bei etwa 500 - 600 Mio ERE pro Jahr (Durch
schnitt 1976-1978: 155 Mio ERE). Das sind etwa 5 % der Gesamtausgaben des 
EAGFL, Abtei lung Garantie. Etwa zwei Dritte I dieser Ausgaben entfallen 
auf die 1978 eingeführten Produktionsbeihi I fen für Verarbeitungserzeug
nisse aus Obst und Gemüse. Im Durchschnitt aller Produktberei che des 
EG-Marktes für Obst und Gemüse ist der nominale und effektive Protek
tionsgrad niedriger einzuschätzen als bei den klassischen Marktordnungs
produkten wie Milch oder Getreide. Allerdings ist der Schutz der EG
Marktordnung bei den Einzelprodukten und in den einzelnen Saisonabschnit
ten unterschiedlich hoch. 

Da die Beitrittsländer ein erhebliches Produktionspotential bei Obst und 
Gemüse besitzen und das Preisniveau im allgemeinen niedriger liegt als in 
der EG-9. ist als Folge der EG-Erweiterung eine Angebotsausweitung in den 
Beitrittsländern und ein verschärfter Wettbewerb mit den Ländern der EG-9 
und den verbleibenden Drittländern zu erwarten. Die Auswirkungen sind in 
den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich zu beurteilen. 

In einer status-quo-Schätzung kann die aus der EG-Erweiterung resultie
rende Belastung des Staatshaushaltes am Ende der Ubergangszeit auf mehr 
als 400 Mio ECU beziffert werden. Hiervon entfallen allein 170 Mio ECU 
auf zusätzliche Produktionsbeihilfen für Verarbeitungserzeugnisse und 137 
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Mio ECU auf entgangene Zolleinnahmen. Berücksichtigt man eine wahrschein
liche Angebotsausweitung in den Beitrittsl~ndern. so könnte sich die Be
lastung des Staatshaushaltes zwischen 500 und 600 Mio ECU bewegen. 

Da diese Staatsausgaben auf lange Sicht hohe volkswirtschaftliche Kosten 
verursachen und sich nur teilweise in den gewünschten Einkommenserhöhun
gen der mediterranen Erzeuger niederschlagen dürften. sollte über legt 
werden. ob sie unter Umst~nden sinnvoller für Maßnahmen innerhalb des 
EG-Regional fonds für die betroffenen Gebiete eingesetzt werden können. 
Allerdings erscheint ein solches Vorgehen nur im Rahmen einer generellen 
Reform der EG-Marktpolitik denkbar. 
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DER WEINMARKT IN EINER ERWEITERTEN GEMEINSCHAFT 

von 

Lud w i 9 D e bus, Stuttgart-Hohenheim 

Ausgangssituation der Süderweiterung des Weinmarktes 

2 Vorschätzung der Marktsituation um 1990 

2.1 Produktion 

2.2 Verbrauch 

2.3 Außenhandel 

2.4 Versorgung 

3 Konsequenzen für die Weinsektorpolitik der EG 

1 Ausgangssituation der Süderweiterung des Weinmarktes 

Der Wein als typisches Mittelmeerprodukt erhält durch die Süderweiterung 
der Europäischen Gemeinschaft zwangsläufig mehr Gewicht in der Agrarwirt
schaft und Agrarpolitik der EG. Während die EG-9 einen Anteil von 47 % an 
der Weltweinproduktion hat, kommt sie zusammen mit Spanien, Portugal und 
Griechenland auf 62 %1), Die Gemeinschaft war bis 1977/78 Nettoimporteur 
von Wein; nach dem Beitritt der drei Mittelmeerländer wird die EG-12 vor
aussichtlich der bedeutendste Weinexporteur der Welt sein. 

Es ist jedoch nicht das wachsende Gewicht des Weinsektors, das ihn im Zu
ge der Süderweiterung zum Problem macht, sondern es sind die folgenden 
Umstände: 

1) Durchschnittswerte 1972 bis 1976, berechnet nach Statistiken des 
"Office International de la Vigne et du Vin", Paris (MAURON, 5). 
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1. Die Preisstützungspolitik, die 1970 mit der gemeinsamen Weinmarktord
nung in der EG eingeführt wurde, hat strukturelle Überschüsse hervorgeru
fen. 4,6 % der Weinproduktion mußten im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 
1973/74 bis 1977/78 mit staatlicher Hilfe destilliert, d.h. inferior ver
wendet werden (DEBUS, 1, Übersicht 50). Der Weinmarkt befindet sich also 
schon vor der Süderweiterung im Ungleichgewicht. 

2. Das Preisniveau für Konsumweine ist besonders in Spanien im mehrjähri
gen Durchschnitt bedeutend niedriger als in Frankreich und Italien, den 
Hauptweinbauländern der EG. Die Erzeugerpreise für Konsumweine in der 
EG-9 lagen in den Jahren 1973 bis 1979 um durchschnittlich etwa ein Drit
tel über den spanischen Preisen, wobei die Differenz stark geschwankt hat 
(DEBUS, 1, Abschnitt 2.1. 5.1). Der Abstand der Marktordnungspreise ist 
noch größer: Der 1980 neu eingeführte EG-Mindestpreis (mindestens 85 % 

des Orientierungspreües-} übertrifft. im Interventionsj ahr 1979/80 den 
spanischen Garantiepreis um mehr als die Hälfte (DEBUS, 1, übersicht 5). 

3. Das Prinzip, bei EG-Erweiterungen Preisniveau und Preispolitik auf die 
Beitrittsländer zu übertragen, wird vor allem in Spanien die Produktion 
anreizen und den Weinverbrauch dämpfen. Daher ist es möglich, daß die 
überschüsse infolge der EG-Erweiterung noch zunehmen. 

Der europäische Ministerrat hat in jüngster Zeit eine Reihe von Maßnahmen 
(Verbot von Neuanpflanzungen sowie Prämien für die Aufgabe bzw. Umstruk
turierung von Rebflächen) ergriffen, die teils dem bestehenden Ungleich
gewicht entgegenwirken und teils die Wettbewerbs kraft des Weinbaus in den 
bisherigen EG-Ländern gerade im Hinblick auf die Süderweiterung stärken 
sollen. Es fragt sich, ob die bisher ergriffenen Maßnahmen ausreichen 
werden, um das Ungleichgewicht am Weinmarkt einer erweiterten EG zumin
dest nicht größer werden zu lassen. Diese Frage kann nur mit Hilfe einer 
Vorschätzung der Marktentwicklung in der erweiterten Gemeinschaft beant
wortet werden. 

2 Vorschätzung der Marktsituation um 1990 

Bei der Vorschätzung handelt es sich um eine bedingte Prognose. Unter an
derem wird vorausgesetzt, daß die Gesamtwirtschaft sich in den Jahren bis 
1990 in ähnlicher Weise entwickelt wie in den vergangenen 10 bis 20 Jah
ren und daß die übergangszeit für den Weinsektor der beitretenden Länder 
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bis 1990 beendet sein wird. Außerdem ist die Zuverlässigkeit der Prognose 
beschränkt, weil manche Schätzgrößen, wie z.B. die Hektarerträge, sich 
langfristig ungleichmäßig entwickeln und andere, wie z.B. der künftige 
Außenhandel, nur grob geschätzt werden können. Trotz dieser Einschränkun
gen bietet die Vorschätzung einige wesentliche Informationen und erlaubt 
verschiedene SChlußfolgerungen für die Weinsektorpolitik. 

Oie Marktsituation in der erweiterten EG wird unter zwei verschiedenen 
Annahmen über die Preispolitik vorgeschätzt. Einmal wird angenommen, daß 
die EG-Erzeugerpreise durch Interventionen auf ihrem bisherigen realen 
Trend gehalten werden; dabei würde das Erzeugerpreisniveau für Konsumwei
ne in Spanien um rd. 30 % zunehmen. Zum anderen wird unterstellt, daß die 
Preise um etwa 10 % unter ihren bisherigen Trend gesenkt werden, um den 
evtl. zunehmenden Überschüssen in einer EG-12 entgegenzuwirken; das be
deutet eine Steigerung der spanischen Erzeugerpreise um etwa 15 %. 

2.1 Produktion 

Die künftige Weinproduktion hängt von den Entwicklungen der Rebflächen 
und der Flächenerträge ab. Der Umfang der Rebflächen wird von nachhalti
gen Veränderungen der Erlös-Kosten-Situation bei Wein im Vergleich zu AI
ternativkulturen beeinflußt. Für die Veränderungen der Ertragsrebflächen 
in der EG gewinnen außerdem direkte Eingriffe der Weinsektorpolitik (Ver
bot von Neuanpflanzungen, Prämien für die Aufgabe oder die großräumige 
Umstrukturierung von Rebflächen ) wachsende Bedeutung. Die Entwicklung 
der Hektarerträge ist von den technischen Fortschritten in der Erzeugung, 
der von Jahr zu Jahr schwankenden Witterung und von der Relation der Er
zeugerpreise zu den Preisen der den Ertrag unmittelbar steigernden Be
triebsmittel abhängig. Die Ableitung von entsprechenden Anbau- und Er
tragsfunktionen, die der Projektion der Erzeugung dienen könnten, ist 
schon allein aus Mangel an Daten nicht möglich. Die künftige Produktion 
in den einzelnen Weinbauländern wird deshalb mit Hilfe von Ertragstrends 
und wahrscheinlichen Flächentendenzen vorausgeschätzt. 

Die Analyse der ~6~ von 1958 bis 1979 ergibt, daß die 
durchschnittlichen Ertragszunahmen je Jahr zwischen 0,44 hl/ha (Spanien) 
und 1,34 hl/ha (Deutschland) lagen; das waren zwischen 2,3 und 1,5 % des 
langfristigen Durchschnittsertrages in den einzelnen Ländern. Kü nft i g 
werden die Ertragszunahmen in den bisherigen EG-Ländern aus folgenden 
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Gründen vermutlich niedriger sein. als bisher: (1) Anbaustopp und Flächen
kategorisierung werden eine weitere Verlagerung des Weinbaus in frucht
bare Ebenen verhindern. (2) Bei den jetzt anlaufenden großräumigen Um
strukturierungsmaßnahmen werden vielfach Massenträger durch ertragsärmere 
Qualitätsreben ersetzt. (3) In der BR Deutschland ist die Modernisierung 
des Rebgutes weitgehend abgeschlossen. Deshalb werden zur Vorschätzung 
der Hektarerträge die in der Vergangenheit beobachteten jährlichen Zunah
men für Frankreich und Italien um 30 '.t und für das Bundesgebiet um 50 '.t 
gekürzt. Im Gegensatz dazu sind für Spanien wegen der deutlichen Erhöhung 
der Erzeugerpreise Hektarerträge zu erwarten, die über den geschätzten 
Trendwerten liegen. Die Schätzungen sind - selbst wenn man sie als Fünf
jahresdurchschnitte betrachtet - wegen der erfahrungsgemäß unregelmäßigen 
Entwicklung der Erträge relativ unzuverlässig. 

Die ~~ in der EG sind seit Einführung der gemeinsamen 
Weinmarktordnung 1970 zunächst um wenige Prozent angestiegen, nac hdem 
vorher in Frankreich und Italien ein langfristiger Rückgang (um 13 bzw. 
15 '.t in 20 Jahren) zu beobachten war. Seit 1976 sind die Flächen in den 
beiden Ländern erneut rückläUfig. Die Zu- und Abnahme der Flächen in den 
70er Jahren harmoniert mit der Einkommensentwicklung im EG-Weinbau in Re
lation zu verwandten Betriebsrichtungen, soweit darüber Daten vorliegen 
(KOMMISSION, 4). Außerdem dürften der Anbaustopp für Tafelweine und die 
Förderung der Aufgabe von Rebflächen, die beide 1976 eingeführt wurden, 
zu der jüngsten Entwicklung beigetragen haben. 

Bis 1990 ist ein weiterer Rückgang der Rebflächen in Frankreich und Ita
lien wahrscheinlich, selbst wenn der bisherige reale Preistrend erhalten 
bleibt. Die folgenden Gründe lassen sich dafür anführen: 

- Der Anbaustopp gilt derzeit bis 1986 und wird zumindest bis dahin einen 
Teil der expansionswilligen Betriebe treffen. 

- Das Förderungsprogramm für die endgültige und vorübergehende Aufgabe 
von Rebflächen wird bei Erhaltung des bisherigen Preistrends vermutlich 
den VoranSChlag der Kommission - nämlich die endgültige Aufgabe von 
105 000 ha (KOMMISSION, 3) - nicht erreichen. Ein gewisser Kreis von 
Betrieben mit Problemen beim Absatz oder in der Generationenfolge wird 
jedoch die Förderung beanspruchen. 

- Die vorgesehene Umstrukturierung von insgesamt 290 000 ha (12 '.t der ge-

354 



samten Keltertraubenfläche der EG), die die Produktion auf großen zu
sammenhängenden Flächen in Frankreich und Italien für drei bis vier 
Jahre unterbricht, dürfte - bei gleichmäßiger Verteilung über die 
80er Jahre - um 1990 ebenfalls noch mehrere 10 000 ha von der Wein
erzeugung ausschließen. 

Unter Berücksichtigung dieser Einflußfaktoren wird die gesamte Ertrags
rebfläche der EG-9 für den Fall der Beibehaltung des bisherigen realen 
Preistrends auf 100 000 ha kleiner als die derzeitige Fläche veran
schlagt. Bei einer Verminderung des Preisniveaus um 10 % würden die Auf
gabeprämien verstärkte Wirkung zeigen; es wären zusätzl iche Flächenein
schränkungen zu erwarten. 

Im wichtigsten Beitrittsland Spanien müßte die Erhöhung der Erzeugerprei
se um 30 bzw. 15 % zu einer Ausdehnung der Rebflächen führen. Wegen der 
bereits bestehenden Anbaubeschränkung und deren wahrscheinlicher Fortfüh
rung nach dem EG-Beitritt werden sich die Anbauflächen in Spanien vermut
lich jedoch nur unwesentlich erhöhen. 

Die quantitativen Ergebnisse der Produktionsvorschätzungen sind in der 
Obersicht 1 zusammengefaßt. Danach würde die Produktion in einer EG-12 im 
Fall der Beibehaltung des bisherigen EG-Preistrends im Durchschnitt der 
Jahre 1988 bis 1992 um etwa 10 Mill. hl oder knapp 5 % größer ausfallen 
als bei deutlich verminderten Erzeugerpreisen. 

2.2 Weinverbrauch 

Der Pro-Kopf-Verbrauch von 7~ ist in den einzelnen EG- und Bei
trittsländern nach Niveau und Tendenz sehr verschieden; dasselbe gilt für 
Bier und Reinalkohol. Der Verbrauch in den Hauptweinbauländern ist hoch, 
aber rückläufig, während er sich in den anderen Ländern meist positiv 
entwickelt (Schaubild). Die Unterschiede im Verbrauchsniveau sind durch 
die regionale Affinität von Weinproduktion und -konsum zu erklären. Die 
Verbrauchsentwicklung wird in den einzelnen Ländern von der Einkommens
entwicklung, den Preisänderungen für Wein und dessen Substitute und von 
den Verbraucherpräferenzen beeinflußt, die ihrerseits in der jü ngsten 
Vergangenheit durch Werbung, Antialkoholkampagnen, Alkoholbeschränkungen 
für Autofahrer und den Mittelmeertourismus vieler Nordeuropäer verändert 
wurden. Die Vorschätzung des Pro-Kopf-Verbrauchs der E inzellä nder wurde 
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übersicht 1: Projektion der Weinerzeugung der EG-12 
(hl/ha, 1000 ha, 1000 hl) 

Land oder Vorgang Situation 
Region 1975 - 79 

Frankreich Hektarertrag 56,7 
Rebfläche 1 174 
Produktion 66 605 

Italien Hektarertrag 63,5 
Rebfläche 1 120 
Produktion 71 087 

BR Hektarertrag 100,6 
Deutschland Rebfläche 87 

Produktion 8 753 
Luxemburg Hektarertrag 1) 114,81) 

Rebfläche 1,281) 
Produktion 147 

EG-9 Hektarertrag 61,5 
Rebfläche 2 382 
Produktion 146 592 

Spanien Hektarertrag 21,0 
Rebfläche 1 548 
Produktion 32 557 

Portugal Hektarertrag 26,9 
Rebfläche 324 
Produktion 8 725 

GriechenlandHektarertrag 1) 
39,71 ) 

Rebfläche 120 
Produktion 4 7611 ) 

Beitritts- Hektarertrag 23,1 
länder Rebfläche 1 992 

Produktion 46 043 

Insgesamt Hektarertrag 44,0 
Rebfläche 4 374 
Produktion 192 635 

1) Durchschnitt der Jahre 1975 bis 1977. 
Quelle: DEBUS, übersicht 25. 
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Vorschätzungen ~~o 
(Durchschnitt 1988 bis 92) 
bl.sherl.ge nl.edrl.gere 
EG-Preise EG-Preise 

67,5 66,8 
1 080 1, 020 

72 900 68 136 

77,0 76,2 
1 066 1 026 

82 082 78 181 

112,3 111,2 
89 89 

9 995 9 897 
131,4 130,0 

1,3 1,3 
171 169 

73,9 73,2 
2 236 2 136 

165 148 156 383 

30,0 29,3 
1 570 1 570 

47 100 46 001 

35,2 35,2 
324 324 

11 404 11 404 

52,4 51,6 
128 120 

6 707 6 192 

32,3 31,6 
2 022 2 014 

65 211 63 597 

54,1 53,0 
4 258 4 150 

230 359 219 980 



Entwicklung des Pro-KopF-Verbrauchs von Trinkwein 
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möglichst unter Verwendung schon vorhandener Prognosen oder Elastizitäts
berechnungen vorgenommen. Das Schaubild zeigt Vorschätzungen, die von der 
Annahme unveränderter Verbraucherpreisentwicklungen ausgehen. 

Abweichend von den positiven Erwartungen anderer Autoren kommt der Ver
fasser zu dem Schluß, daß der Pro-Kopf-Verbrauch in Spanien (Durchschnitt 

" 1972-1976 62 I/Kopf nach der" spanischen Statistik, 75 I/Kopf nach Einzel
untersuchungen) im letzten Jahrzehnt stagniert hat und ceteris paribus 
weiterhin gleichbleiben würde. Nach den obigen Preisannahmen sind jedoch 
Erhöhungen der Verbraucherpreise um etwa 11 % bei vermindertem EG-Preis
niveau bzw. um etwa 22 % bei bisherigem EG-Preisniveau zu erwarten. Diese 
Steigerungen liegen wegen der Vermarktungsspanne unter den Zunahmen der 
Erzeugerpreise. Geht man von einer Preiselastizität der spanischen Wein
nachfrage von -0,15 bis -0,2 aus, so müßten die vorher genannten Preis
steigerungen bis zu den Jahren um 1990 zu Verbrauchseinbußen von rd. 2 
bzw. 4 % führen. Für Portugal ist, ausgehend von dem derzeitigen hohen 
Niveau (91 I/Kopf) mit weiterer Verbrauchsabnahme zu rechnen, für Grie
chenland (39 I/Kopf) mit gleichbleibendem Pro-Kopf-Verbrauch 

In Frankreich und Italien, die zur Zeit knapp 90 % des Weinkonsums in der 
EG-9 bestreiten, wird der Pro-Kopf-Verbrauch aus verschiedenen Gründen 
weiter zurückgehen. In den Weinbauländern BR Deutschland und Luxemburg 
dürfte sich dagegen die bisherige positive Entwicklung fortsetzen. Rela
tiv hoch waren die Verbrauchszunahmen in den weinbaulosen Ländern der EG 
- allerdings bei einem recht niedrigen Ausgangsniveau. Bei der Vorschät
zung des Verbrauchs dieser Länder ist besonders die z.T. starke Erhöhung 
der Verbrauchssteuern auf Wein in den "Jahren 1976 und 1977 zu berücksich
tigen. Falls die Erzeugerpreise in der EG um 10 % gesenkt werden, "sind 
Abnahmen der Verbraucherpreise für Wein um etwa 7 % zu erwarten. Bei ei
ner Preiselastizität der Nachfrage von -0,15, die aufgrund der Berechnun
gen verschiedener Autoren unter Vorbehalten für die EG-9 angenommen wer
den kann, würde dieser Preisrückgang eine Verbrauchszunahme von etwa 1 % 
bis 1990 bewirken. 

Zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs von Trinkwein wurden - in Ermangelung 
von Angaben über die Bevölkerung im "trinkfähigen" Alter - Projektionen 
der Gesamtbevölkerung herangezogen (STAT. AMT DER EG, 7). Da die Bevölke
rung in den Beitrittsländern wesentlich stärker wachsen wird als in der 
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EG-9, entwickelt sich auch der Gesamtverbrauch entsprechend unterschied
lich. Während er in den drei Beitrittsländern bis 1990 trotz negativer 
Preiseinflüsse um rd. 10 % zunehmen kann, ist für das Gebiet der EG-9 nur 
ein Plus von rd. 4 % zu erwarten. In der EG-12 wird bei Zugrundelegung 
der gen. Schätzungen über Pro-Kopf-Verbräuche, Preiselastizitäten und Be
völkerung der Gesamtverbrauch bis 1990 nur um insgesamt 4,5 bzw. 6 % zu
nehmen, je nachdem ob der bisherige reale Preistrend aufrechterhai ten 
wird oder um etwa 10 % gesenkt wird. 

Die ~ (Weinbrand, Weinalkohol, Weinessig) schwankt von 
Jahr zu Jahr mit dem Gesamtangebot an Wein und mit dem Umfang der staat
lich geförderten Destillation. In der EG-9 entfielen 1974/75 bis 1978/79 
im Mittel 13 % der Inlandsverwendung auf die Weinverarbeitung, wovon 
knapp 9 % Marktnachfrage und 4 % staatlich geförderte Destillation waren. 
In Spanien wurden in den Jahren 1970 bis 1977 durchschnittlich 15 % und 
in Portugal 6 % der Inlandsproduktion verarbeitet. Die griechische Wein
verarbeitung Mitte der 70er Jahre kann unter Vorbehalten auf 8 % der Pro
duktion veranschlagt werden. Für die Zukunft wird damit gerechnet, daß 
die Verbrauchernachfrage nach Weindestillaten sowohl in der EG-9 als auch 
in den Beitrittsländern in geringerem Maße als die Weinnachfrage zunimmt. 

2.3 Außenhandel 

Die EG-9 führte im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 1973/74 bis 1977/78 
5,5 Mill. hl Wein ein und 4,6 Mill. hl aus, wobei die Einfuhren gut zur 
Hälfte aus den drei Beitrittsländern stammten. Die Gesamteinfuhren der EG 
haben - besonders durch die Schaffung der gemeinsamen Weinmarktordnung -
abgenommen. Die Exporte der EG haben sich zwischen 1970 und 1980 etwa 
verdoppelt und bestehen zu 60 bis 70 % aus Qualitätsweinen. Der Weinver
brauch und Importbedarf in den belieferten Drittländern wird nach vorlie
genden Untersuchungen (FAO, 2; SHEA, 6) weiter wachsen, so daß der Export 
der bisherigen EG-Länder auch in Zukunft zunehmen kann. 

Spanien, das zu niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt anbietet (5 Mill. hl 
durchschnittlich 1974-1978), hatte langfristig eine starke Exportzunahme 
zu verzeichnen und führt fast zur Hälfte Qualitätsweine aus. Mit einer 
weiteren Steigerung seiner Exporte ist zu rechnen. Im Fall des EG-Bei
tritts dürfte ein großer Teil der dann zu erwartenden Mehrproduktion in 
die EG-9 fließen. Die Ausfuhren Portugals (1,8 Mill. hl 1974-1978) haben 
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seit 10 Jahren rückläufige Tendenz und werden wahrscheinlich noch weiter 
zurückgehen; im Fall des EG-Beitritts dürfte es kaum zu vermehrten Liefe
rungen in die EG-9 kommen, da die Tafelweinexporte dann teilweise subven
tioniert werden und die von Portugal auf dem Weltmarkt erzielten Preise 
'für Qualitätsweine relativ gut sind. Griechenlands Exporte (1 Mill. hl 
1974-1978) stagnieren seit 1970 unter Schwankungen; durch den Beitritt 
dürften die Lieferungen in die EG zunehmen und vor allem Ausfuhren von 
Qualitätsweinen in die EG-9 umgelenkt werden, weil die bisherigen Subven
tionen für solche Exporte wegfallen werden. 

Insgesamt ergeben diese Überlegungen, daß in den Jahren um 1990 wahr
scheinlich 4 bis 5 Mill. hl mehr Wein in die EG-9 aus den Beitrittslän
dern fließen als Mitte der 70er Jahre. Dabei könnten die Einfuhren aus 
anderen Ländern in die EG-9 von 2,6 Mill. hl (1973/78) auf - grob ge
schätzt - 1,5 Mill. hl zurückgehen. Der überschuß im Außenhandel der 
EG-12 mit Drittländern würde sich - nach Zusammensetzung der Einzelschät
zungen - von knapp 6 Mill. hl (1973/77) auf gut 11 Mill. hl Wein um 1990 
erhöhen. 

2.4 Versorgungssituation 

Die Vorschätzungen von Produktion, Trinkweinverbrauch, Verarbeitung und 
Außenhandel lassen sich zu Projektionen der Versorgungssituation zusam
menfassen (ÜbersiCht 2). Die im Inland verfügbaren Weinmengen werden dem 
Trinkweinverbrauch und der Verbrauchernachfrage nach Verarbeitungsproduk
ten gegenübergestell t, so daß sich als Differenz die voraussichtl ichen 
Uberschüsse ergeben, die mit staatlicher Förderung destilliert werden 
müssen. 

Bei Beibehaltung des bisherigen Trends der realen Erzeugerpreise würden 
die ÜberSChüsse von 8 Mill. hl Mitte der 70er Jahre voraussichtlich auf 
28 Mill. hl steigen. Zu einem Teil sind diese Überschüsse bedingt durch 
das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in den bisherigen EG
Ländern; überwiegend beruhen sie jedoch darauf, daß die Produktion der 
Beitrittsländer, vor allem Spaniens, durch das höhere Preisniveau in der 
EG starke Impulse erhalten wird. Gleichzeitig wird der Weinkonsum beson
ders in Spanien durch die Erhöhung der Verbraucherpreise negativ beein
flußt. 
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Übersicht 2: Projektion der Weinversorgung in der EG-12 
(Mill. hl) 

Projektion 1990(x 1988-92} Vorgang Bilanz 
1973 - 77 bisheriger 10% niedrigere 

EG-Preistrend Preise 

Produktion 197,1 230,4 220,0 
Bestandsä nderung + 1,0 - -
Einfuhr 1) 6,5 9,4 9,4 
davon aus Drittländern 3,2 1,7 1,7 

Ausfuhr 1) 12,4 20,8 20,8 
davon in Drittländer 9,1 13,1 13,1 

verfügbar 190,2 219,0 208,6 
Inlandsverwendung2) 182,2 190,6 192,4 
Verluste 1,0 1,1 1,1 
verarbeitung2) 19,4 20,2 20,2 
Trinkwein 161,8 169,3 171,1 
Überschuß3) 8,0 28,4 16,2 
Selbstversorgungsgrad4) 108 121 114 

1) Einschließlich der Lieferungen aus den Beitrittsländern in die EG-9. 
2) Ohne staatlich geförderte Destillation. 
3) Staatlich geförderte Destillation. 
4) Produktion in % der Inlandsverwendung. 
Quelle: DEBUS, 1, Übersicht 54. 

Bei einer Senkung der realen Erzeugerpreise um etwa 10 % unter den bishe
rigen Trend würden sich die Überschüsse im Vergleich zu den 70er Jahren 
lediglich verdoppeln, weil in diesem Fall sowohl die Produktion in den 
bisherigen EG-Ländern als auch in den Beitrittsländern langsamer wachsen 
würde als bei Beibehaltung des bisherigen EG-Preisniveaus. Außerdem würde 
der Weinverbrauch in den bisherigen EG-Ländern durch niedrigere Verbrau
cherpreise gefördert und der Weinverbrauch in Spanien nicht so stark be
einträchtigt wie im vorhergehenden Fall. 

Die vorstehenden Schätzergebnisse über Flächen, Hektarerträge, Verbrauch 
von Trinkwein und Weinbrand sowie Außenhandel und die darauf beruhenden 
Schätzungen der überschüsse gelten wie gesagt nur unter bestimmten Vor
aussetzungen und sind außerdem nur begrenzt zuverlässig. Zum Beispiel 
kann es bei den Erträgen zu Abweichungen von der Schätzung kommen, die 
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theoretisch entsprechend den Ertragsschwankungen in der Vergangenheit bis 
zu Z 10 % im Fünf jahresdurchschnitt ausmachen können. Mit einer solchen 
Produktionsabweichung nach oben oder unten würde s ich das Überschußpro
blem erheblich verschärfen oder erleichtern. Sollte z.B. die Erzeugung in 
der EG-12 in der Periode 1988 bis 1992 um 5 % unter der mittleren Schät
zung liegen, würden bei niedrigeren EG-Preisen die staatlich geförderten 
Destillationen unter den in den 70er Jahren beobachteten Umfang sinken; 
bei dem bisherigen Preistrend würden allerdings auch dann noch insgesamt 
etwa 17 Mill. hl Wein überschüssig sein. An diesem Beispiel ist zu erken
nen, daß das überschußproblem sein Gewicht behält, auch wenn man an der 
einen oder anderen Einzelschätzung erhebliche Änderungen' vornimmt. 

3 Konsequenzen für die Weinsektorpolitik der EG 

Die Vorschätzung der Marktentwicklung unter alternativen Bedingungen hat 
gezeigt, daß die voraussichtlichen Überschüsse nach der Süderweiterung 
deutlich geringer ausfallen, wenn die Erzeugerpreise real um bis zu 10 % 
unter den bisherigen Trend gesenkt werden könnten. Bei einer entsprechen
den vorsichtigen P~6~ für Wein sollten (1) die reale Entwick
lung der Marktordnungspreise für Tafelwein hinter ihrer Entwicklung in 
den vergangenen Jahren und hinter der Preisentwicklung der anderen Markt
ordnungsprodukte zurückbleiben, (2) die Garantie der Auslösungsprei se 
nach langfristigen Lagerverträgen nicht über das Jahr 1983 hinaus verlän
gert werden, weil sie eine Preisstützung auf zu hohem Niveau darstellt, 
(3) die Mindestpreisregelung vor Verlängerung über das Jahr 1984 hinaus 
darauf hin kritisch überprüft werden, ob sie nicht eine PrOduktion für 
die staatlich geförderte Destillation ermöglicht und (4) die übrigen De
stillationspreise im Verhältnis zu den Orientierungs- und Auslösungsprei
sen nicht erhöht werden. 

Die Wirkung einer restriktiven Preispolitik würde noch verstärkt, wenn 
die ~6~66~~ in den großen Weinbaugebieten der Gemeinschaft 
verbessert und auf diese Weise alternative Erwerbsmöglichkeiten geschaf
fen werden könnten. Es ist deshalb zu begrüßen, daß die Kommission regio
nale Entwicklungsvorhaben in Südfrankreich und Süditalien vorbereitet, in 
deren Rahmen der gewerbliche Sektor, das Handwerk, der ländliche Touris
mus und die Erschließung neuer Energiequellen gefördert werden. 

Zu den 1tta{J"aIt,ltIe .. , die bei den ~du. ansetzen, ist folgendes zu 
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bemerken: 

- Zur Eindämmung der Produktionssteigerung ist die Fortsetzung des be
stehenden Anbaustopps für Neuanpflanzungen angebracht, solange eine 
restriktive Preispolitik nicht verwirklicht ist. 

- Die vom EAGFL geförderten, umfangreichen Umstrukturierungsprogramme 
für Weinflächen in Frankreich und Italien (bis zu 290 000 ha oder 12 % 
der derzeitigen Ertragsrebfläche) werden voraussichtlich in den 80er 
Jahren und besonders Mitte der 80er Jahre einen merklichen Teil der 
gesamten Rebflächen außer Ertrag setzen und so das tatsächliche Ober
sChußpotential teilweise verbergen. 

- Auch die vorübergehende Aufgabe von Rebflächen für 6 oder 8 Jahre, 
deren Förderung 1976 und erneut 1980 beschlossen wurde, verschiebt das 
überschußproblem vermutlich nur auf später und muß deshalb als wenig 
sinnvolle Maßnahme betrachtet werden. 

- Die Prämien für die endgültige Aufgabe des Weinbaus, die im "Aktions
programm für den Weinsektor 1979 bis 1985" enthalten sind, können 
- nach den negativen Erfahrungen mit den Prämien auf dem EG-Milchmarkt 
zu urteilen - nur Erfolg haben, wenn die Überschußsituation sich im 
Erzeugerpreisniveau wiederspiegelt, also wenn eine restriktive Preis
politik betrieben wird. Eine solche Preispolitik, die das Oberschuß
problem in der erweiterten EG beseitigen könnte, erscheint gerade we
gen der Förderprogramme zur Aufgabe bzw. zur Umstrukturierung von Reb
flächen auch für die Weinerzeuger zumutbar. 

Zur Schaffung eines besseren Gleichgewichts auf dem Weinmarkt werden auch 
immer wieder Maßnahmen zur f1ß.6a.-ts~ verlangt. Die Verminderung 
der hohen Verbrauchssteuern im Vereinigten Königreich, Irland und Däne
mark wäre eine sehr zweckmäßige Maßnahme zur Verbrauchssteigerung. Die 
Bemessung der Verbrauchssteuern auf Wein und andere alkoholische Getränke 
'fällt jedoCh nicht in die Kompetenz der Gemeinschaft. Der Einsatz von 
konzentriertem Traubenmost anstelle von Saccharose zur Anreicherung von 
Wein erhöht zwar ebenfalls die Weinverwendung, verteuert aber einen gro
ßen Teil der EG-Weine direkt (höhere Preise) oder indirekt (Beihilfen) 
und ist nach vorliegenden Berechnungn (WOLFFRAM, HANTELMANN, WElHOFEN, 8) 
eine vergleichsweise aufwendige Interventionsmaßnahme. 

Zusammenfassend ist zu folgern, daß auf die Preispolitik als Mittel zur 
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Wiedergewinnung des Marktgleichgewichts im Weinsektor nicht verzichtet 
werden kann. Die Einkommens- und sozialen Probleme, die sich daraus für 
einen Teil der europäischen Weinerzeuger ergeben, müssen - wie bei den 
übrigen Problemsektoren des Europäischen Agrarmarktes - auf anderem Wege 
gelöst werden. 
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DER OBST- UND GEMüSEMARKT SOWIE DER WEINMARKT IN EINER 
ERWEITERTEN EG' (Korreferat) 

von 

Die t e rHo f f man n, Geisenheim 

Einleitung 

Zusammenfassung aus den Referaten 

Kritische Anmerkungen 

Agrarpolitische Schlußfolgerungen 

1 Einleitung 

Die Süderweiterung der EG mit den Ländern Griechenland, Portugal und Spa
nien rückt eine Gruppe für diese Länder typischer Produkte (Obst, Gemüse, 
Oliven, Wein) in den Mittelpunkt des agrarpolitischen Interesses. Da die 
EG-9 bei Gemüse und Obst Nettoimporteur und die Beitrittsländer Nettoex
porteure sind, scheint eine sinnvolle Verbesserung der Versorgungssitua
tion in der EG-12 mit der Erweiterung gegeben zu sein. 

Würden nicht staatliche Maßnahmen "marktregulierend" eingreifen und ande
re Ziele als das der Nahrungsmittelversorgung zu verwirklichen suchen, 
könnte man hier mit einer positiven Aussage zur EG-Erweiterung abschlie
ßen. Das umfangreiche System der Marktordnungen in der EG beeinflußt die 
Märkte erheblich, so daß die Erweiterung der EG vor allem unter diesem 
Aspekt zahlreiche Fragen aufwirft. 

2 Zusammenfassung aus den Referaten 

Die Problematik der Vielfalt der Produkte bei Obst und Gemüse wird an der 
von v.ALVENSLEBEN vorgetragenen derzeitigen EG-Marktpolitik deutl ich. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Erntetermine verlangt sie eine flexible 
Gestaltung. 

Die EG hat schon ein umfangreiches System der Außenhandels- und Binnen
marktregelungen entwickelt. Ca. 90 % des Gesamtangebotes bei Obst werden 
durch das Referenzpreissystem geschützt. Knapp 80 % der Interventionen 
entfallen auf Italien. Für Verarbeitungsprodukte werden Außenhandels
schutz und Produktionsbeihilfen gewährt. 

Wenn auch der Protektionsgrad bei Obst und Gemüse noch nicht so hoch und 
vollko~en ausgest~ltet ist wie bei den "nordischen" Produkten, so zeigt 
das Ansteigen der Staatsausgaben die zunehmende protektionistische Wir
kung der Marktordnungsmaßnahmen auch bei diesen Produkten. 

Mit dem Bdtritt von Griechenland, Portugal und Spanien wird der Selbst
versorgungsgrad bei den "mediterranen" Produkten steigen, womit die Be
deutung des Außenhandelsschutzes sinkt und die der Interventionen und 
Beihil fen zur Binnenmarktregelung zunimmt. Die Protektion wi rd mit der 
Zunahme der Staatsausgaben gleichzeitig für die Öffentlichkeit deutlich 
sichtbar (z.B. zusätzlich 500 - 600 Mio. ECU). 

Aufgrund des z.Zt. niedrigeren Preisniveaus in Spanien ist mit überschüs
sen durch Produktionsanreize und Standortverlagerungen i nnerh alb der 
EG-12 zu rechnen, z.T. mit negativen Folgen für die Drittländer. 

Der Weinmarkt unterscheidet sich von Obst und Gemüse dadurch, daß in der 
EG-9 und den Beitritts ländern schon ein ungleichgewichtiger Markt mit 
strukturellen überschüssen bei Tafelwein besteht. Aufgrund ihrer Weine 
und der quantitativ geringen Bedeutung von Griechenland und Portugal kon
zentriert sich die Betrachtung auf Spanien, das ein niedrigeres Preisni
veau und erhebliche Produktionsreserven besitzt, die mit der übernahme 
der auf deutlich höherem Niveau preisstützenden EG-Weinmarktordnung wei
tere Produktionsanreize I iefern und damit höhere Staatsausgaben s ow i e 
Wohlfahrtsverluste hervorrufen würde. 

Zusammenfassend kommen beide Referenten zu dem Ergebnis, daß die Gefahr 
steigender struktureller Überschüsse auf den Märkten für Obst. Gemüse und 
Wein durch die Übernahme des jetzigen Marktordnungssystems nach Art und 
Preisniveau verstärkt wird und schon jetzt dafür steigende Staatsausgaben 
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vorausgesagt werden können. 

3 Kritische Anmerkungen 

Die quantitativen Ergebnisse der Untersuchungen sind nur als Angaben mög
licher Entwicklungsrichtungen zu verstehen. Ihre Aussagekraft ist be
grenzt. 

1. Bei der Betrachtung nur eines Produktes (oder einer Produktgruppe ) 
werden die vielfältigen externen Einflüsse durch die Veränderung gesamt
wirtschaftlicher und sektoraler Rahmendaten sowie die Substitutionsbezie
hungen innerhalb der einzelnen Produktgruppen nicht ausreichend berück
sichtigt (v.ALVENSLEBEN, DRESSLER, HÖRMANN, 1). 

2. Komparativ-statische Analysen über längere Zeiträume berücksichtigen 
die Anpassungsreaktionen und Verhaltensänderungen nicht. 

3. Das hohe Aggregationsniveau bei räumlich, zeitlich und sachlich stark 
di fferenzierten Produkten führt zu Aussagen, die nicht für alle aggre
gierten Produkte in gleichem Umfang Geltung besitzen. Im Gegensatz zu den 
"nordischen" Produkten (Milch, Getreide, Zucker) umfaßt z.B. die Produkt
gruppe Wein verschiedene Teilmärkte, die von der Darstellung des Gesamt
marktes erheblich abweichen. 

4. Die verfügbaren Daten sind unzulänglich. Gerade die verwendeten Preis
elastizitäten der Nachfrage und des Angebotes machen diesen Zusammenhang 
besonders deutlich. Mit dem Ansatz verschiedener Elastizitäten weichen 
die Ergebnisse erheblich voneinander ab, wenn sie auch in die gleiche 
Richtung deuten. 

5. Der Mangel an verwendbaren Daten zwingt zu einer starken Vereinfachung 
der Beziehungen und ihrer quantitativen Darstellung. Die Vernachlässigung 
wichtiger Einflußfaktoren schwächt die Aussagekraft der Ergebnisse. Wenn 
z.B. bei Wein mit der Verminderung des Realpreisniveaus auch eine Verrin
gerung der Angebotsmenge aufgrund der Preiselastizität des Angebotes pro
gnostiziert wird, so bleibt die Preissenkungen kompensierende Wi rkung 
künftiger techni scher Fortschritte nur z. T. berücksichtigt. Gerade be i 
Obst 'und Wein besitzen die Beitrittsländer Reserven an technischen Fort
schritten, die durch Preissenkungen oft erst mobilisiert werden. Bezieht 
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man diese überlegung mit ein, so hat eine geringfügige Preissenkung noch 
keinen einschränkenden Effekt auf die Angebotsmenge , wodurch die entla
stende Wirkung nicht eintritt. Die Wirkungen des technischen Fortschritts 
sollten stärker berücksichtigt werden - wenn nicht quantitativ, so doch 
wenigstens qualitativ. Hier sei vor allem auf die möglichen Strukturver
änderungen hingewiesen. 

Aufgrund der starken Abhängigkeit der Ergebnisse von den unterstellten 
Annahmen und der begrenzten Aussagekraft der einzelnen Daten empfiehlt 
sich in verstärktem Maße die Vorstellung von alternativen Ergebnissen, 
die durch die Verw~ndung verschiedener Annahmen - gegebenenfalls auch 
verschiedener Methoden - ermittelt werden. Auf diese Weise könnte die Be
deutung der einzelnen Zahlen abgeschwächt, die Zusammenhänge, Annahmen 
etc. transparenter und die Richtung' künftiger Entwicklungen überzeugender 
dargestell t werden.' 'DebU's und v. Alvensleben haben dieses Vorgehen an
satzweise begonnen. 

Beide Untersuchungen konzentrieren sich auf die Darstellung des quantita
tiven Umfanges von Angebot. Verbrauch und Staatsausgaben unter der gegen
wärtigen und leicht modifizierten Marktpolitik. Es wäre auch wünschens
wert, einige Aussagen über die Auswirkungen auf die Erzeugereinkommen und 
deren Veränderungen durch entsprechende Politikalternativen bei diesen 
Produkten zu erfahren, da gerade das Ziel der Einkommensverbesserung 
kleiner Betriebe im Mittelpunkt der politischen Rechtfertigung der bishe
rigen Markt- und Preispolitik steht. Die Zweifel an der Eignung der 
Preispolitik als zentralem einkommenspolitischen Instrument (v.WITZKE, 2) 
zur Lösung der Probleme niedriger Ei nkommen, werfen diese Frage um so 
stärker für die Süderweiterung bei den typisch mediterranen Produkten 
auf. 

4 Agrarpolitische Schlußfolgerungen 

Beide Referenten kommen zu dem Schluß, daß die Beibehaltung und Übertra
gung der bisherigen Preispolitik bei Obst, Gemüse und Wein in der EG-12 
zum Ansteigen der Überschüsse und Staats ausgaben sowie deutlichen Benach
teiligungen für Drittländer führen würden. Sie empfehlen eine Rücknahme 
des Stützungsniveaus der Erzeugerpreise und die Befreiung der Markt- und 
Preispolitik von einkommenspolitischen Zielsetzungen. Da für ein hohes 
Niveau der Preisstützung bei Obst, Gemüse und Wein keine Argumente der 
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Versorgungssicherung angeführt werden können, ist der Einfluß der Einkom
mensziele offensichtlich. Der durch die Erweiterung zu erwartende Anstieg 
der Staatsausgaben mi t der Bei beha I tung und Auswei tung der bi sher i ge n 
Preispolitik sowie die damit verbundenen Wohlfahrtsverluste (v.ALVENSLE
BEN, DRESSLER, HÖRMANN, 2) sollten die Politiker animieren, bei Obst, Ge
müse und Wein Änderungen der Marktpolitik einzuleiten. Gerade bei Dauer
kulturen erscheint dies vordringlich, um rechtzeitig die künftige Ent
wicklungsrichtung aufzuzeigen, denn einmal erstellte Anlagen produzieren 
auch bei später sinkenden Preisen noch lange Zeit weiter. Es zeigte sich, 
daß die grundsätzlichen Probleme hinsichtlich des staatlichen Einflusses 
bei allen Produkten gleich sind. Deswegen wäre verstärkt nach Alternati
ven zu suchen und deren Auswirkungen wissenschaftlich darzustellen z.B. 
durch 

- regionale Entwicklungsprogramme 
(GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BML, 3), 

- die Modifikation der Markt- und Preispolitik, u.a. mit der Übernahme 
der finanziellen Verantwortung für die Intervention durch die Erzeuger 
selbst, 

- die Suche nach Ansatzpunkten für Verbrauchssteigerungen,u.a. durch 
die Steigerung der Qualität, die Verbesserung der Transportsysteme 
und die Angebotsgestaltung sowie der Kreation neuer Verbrauchs
anlässe. 

Gerade in den wohlhabenden nördlichen Staaten scheinen für die hier ange
sprochenen Produkte noch Verbrauchsreserven vorzuherrschen, deren Mobili
sierung mehr Wohlfahrt bewirkt als die Vernichtung von Überschüssen mit 
staatlicher Hilfe. 

369 



Literatur 

1. ALVENSLEBEN VON, R., H.G.DRESSLER und D.M. HÖRMANN, Probleme der Ko
sten-Nutzen-Analyse der EG-Marktpolitik bei Obst und Gemüse. Ar
beitsbericht Nr. 9 des Instituts für Gartenbauökonomie der TU Han
nover, 1978. 

2. WITZKE VON, H., Landwirtschaftliche Einkommenskonzentration und 
Agrarpreispolitik, in: H. Seuster und E. Wöhlken (Hrsg.), Konzen
tration und Spezialisierung im Agrarbereich. Schriften der Gesell
schaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., 
Band 16, München, Bern, Wien 1979. 

3. GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BML. Agrarpolitische 
Probleme der Erweiterung der EG, Manuskript 1980. 

370 



2 

3 

4 

PROBLEME GEMEINSAMER MARKT- UND PREISNIVEAUPOLITIK 

von 

o e t erd G 0 e man, Bonn 

Einleitung 

Ausgangslage 

Analyse der Auswirkungen einer gemeinsamen Markt- und 
Preispolitik in der EG (12) 

Politische Folgerungen 

1 Einleitung 

Der Beitritt Griechenlands, Spaniens und Portugals ist nicht zuletzt 
durch die erhofften Vorteile des gemeinsamen Agrarmarktes motiviert. Die 
Erweiterung der EG fällt zeitlich in eine Phase, in der die EG-Markt- und 
Preispolitik ohnehin überprüft werden muß. Diese kann nämlich einerseits 
nicht mehr das Allokations- und das Einkommensziel zugleich erfüllen. An
dererseits wird im Unterschied zur ersten Erweiterung wegen des agrar
wirtschaftlichen Gewichts Griechenlands, Spaniens und PortugalS und ihrer 
verglichen mit der EG (9) schlechteren Agrarstrukturen die Lösung der 
Probleme der EG-Markt- und Preispolitik nicht vertagt werden können, son
dern wahrscheinl ich noch dringl icher werden. Deshalb werden nach einer 
Beschreibung der Ausgangslage die Wirkungen einer auf die Beitrittsländer 
ausgedehnten Markt- und Preispol itik derzeitigen Zuschnitts analysiert. 
Dabei lassen sich die Probleme ableiten, die der Beitritt aufwirft. Dar
aus schließlich sind die FOlgerungen für die Gestaltung künftiger EG
Agrarpreisniveau- und Marktpolitik zu ziehen. Bei dieser Vorgehensweise 
ist insbesondere das marktpol itische Instrumentarium kritisch zu würdi
gen. 
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2 Ausgangslage 

2.1 Vergleich der derzeitigen Preisniveaus EG(9) und 
Bei tri tts lä nder 

Bel der nachfolgenden Quantifizierung des Preisniveauunterschiedes im ge
wogenen Durchschnitt der jeweiligen Erzeugung wurde der Anteil der ein
zelnen Erzeugnisse am Endproduktionswert der Beitrittsländer als Wägungs
faktor herangezogen. Gemessen an dem Produktionswert in nationalen Prei
sen entfallen auf die nördlichen Produkte in Griechenland ein Anteil von 
rd. 50 %, in Spanien 66 % und in Portugal 62 % 1). 

Bezügl ich der Vergleichbarkeit von Preisen einzelner Produkte hinsicht
lich Qualitätsabstufung und Repräsentativität wurde weitgehend den Unter
suchungen der EG-Kommission gefolgt, die darüber im Zuge der bisherigen 
Verhandlungen die besten Kenntnisse erlangt haben dürfte. 

Obersicht 1: Vergleich des für die Erzeuger relevanten Preisniveau
unterschieds zwischen Griechenland, Spanien, Portugal 
und der EG. 1979/80 in % 

Erzeugnisse Griechenland Spanien Portugal 

Nördliche Erzeugnisse -18 bis -23 - 1 bis - 2 - 2 bis - 3 
Mediterrane Erzeugnisse -25 bis -27 -30 bis -31 -31 bis -33 

Insgesamt -22 bis -25 -11 bis -14 -15 bis -20 

Es zeigt sich, daß bei den nördlichen Produkten mit Ausnahme Griechen
lands nur ganz geringfügige Preisanhebungen zu vollziehen sind bzw. die 
sofortige Obernahme des EG-Preisniveaus im Zeitpunkt des Beitritts mög
I ich wäre2). Bei diesem Vergleich wurde die bisherige Verbi 11 igung des 

1) ohne Reis, Hartweizen und Schaffleiseh, die wegen des engen Sachzusam
menhangs den nördlichen Produkten zugerechnet wurden, würde der Anteil 
für GrIechenland 41,4%, Spanien 60% und für Portugal 57,4% betragen. 

2) Griechenland hat noch vor dem inzwischen vollzogenen Beitritt seine 
Marktordungspreise insbesondere bei den meisten nördlichen Produkten 
so weitgehend angehoben, daß es das EG-Preisniveau sofort übernehmen 
wird. 
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Futtergetreides insoweit berücksichtigt, als sich daraus beim Wegfall ei
ne Verteuerung der tierischen Veredelungsprodukte in den Beitrittsländern 
ergeben dürfte. Andererseits wird bei den vielfach über EG-Preisniveau 
liegenden Fleischpreisen der Import aus der EG der Neun stark stabilisie
rend wirken. 

Im Falle Griechenlands ist im Beitrittsvertrag eine Obergangszeit von 
grundsätzlich 5 Jahren und für einige sensible Erzeugnisse wie Tomaten 
und Pfirsiche sowie deren Verarbeitungserzeugnisse eine solche von 7 Jah
ren vereinbart worden. Die Abbauschritte vollziehen sich in jährl ich 
gleichen Raten. Gleichfalls ist eine Obergangszeit vereinbart worden für 
den Abbau der nationalen Beihilfen und die schrittweise Ersetzung bzw. 
Obernahme der Gemeinschaftsbeihilfen. 

Es ist zu erwarten, daß im Falle Spaniens grundsätzlich mindestens gleich 
lange Ubergangszeiten, für einige sensible Erzeugnisse3) jedoch längere 
Ubergangszeiten vereinbart werden. Die EG-Kommission hat Ubergangszeiten 
zwischen 7 und 10 Jahren vorgeschlagen. 

In dem Maße, wie in der Ubergangszeit schrittweise eine Preisanhebung er
folgt, verändert sich auch das Wägungsschema von dem heute zu unterstel
lenden jeweiligen nationalen Preisgefüge auf ein Preisgefüge, wie es crn 
Ende der Ubergangszeit in der Gemeinschaft der 12 bestehen wird. 

Inwieweit die europäische Gemeinschaft ihre Preisrelation bis dahin ver
ändern wird, ist derzeit nicht abzusehen. Um Jedoch größenordnungsmäßig 
eine Vorstellung zu gewinnen, wurde in Ubersicht 1 eine Spanne ausgewie
sen, die sich nach dem Wägungsschema der Beitrittsländer (niedrigerer Ab
stand) und demjenigen auf der Grundlage des EG-Preisgefüges ergibt. 

2.2 Währungssituation 

Weder im EWS-Bereich noch bei den Beitrittsländern sind in Zukunft Ände
rungen der Wechselkurse auszuschließen, die jeweils große Auswirkungen 
auf die Agrarpreise in nationaler Währung haben könnten. 

Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden, nämlich, ob gleichzeitig mit 
dem Beitritt zur EG auch die Mitgliedschaft im EuropäisChen Währungssy-
3) PASCA, R., 16 S. 246. 
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stem (EWS) beschlossen wird, oder ob der Beitritt ohne Mitgliedschaft im 
EWS erfolgt4). 

Bleiben die Beitrittsländer, in skeptischer Einschätzung der stabilitäts
politischen Bindungen, die sie mit der Mitgliedschaft im EWS eingehen 
müßten, dem Währungsverbund fern, so bestünde weitgehende Freiheit, die 
Wechselkurse floaten zu lassen. Mit der übernahme des EG-Marktordnungs
und Preis instrumentariums durch die Beitrittsländer wird auch die Festle
gung gemeinsamer Preise in ECU übernommen. Dabei ist wahrscheinlich, daß 
sich mit der Zeit ein beträchtlicher negativer Grenzausgleich5) aufbaut, 
weil 

- die Abwertungsschübe allein auf die Relation der Währungen der Bei
trittsländer zur ECU entfallen würden, 

- in den Beitrittsländern das Interesse stark sein dürfte, die an sich 
erforderlichen Preisanhebungen in nationaler Währung mit Rücksicht 
auf die Verbraucherpreise nicht voll durchschlagen zu lassen. 

Es ist denkbar, daß die auf diese Weise erforderlichen Anpassungsschritte 
bei einem späteren Abbau des Grenzausgleiches ein weit größeres Ausmaß 
erreichen, als die überwindung der derzeit bestehenden Preisniveauunter
schiede. 

Wenn die Beitrittsländer auch Mitglieder des EWS werden sollten, würden 
die notwendigen Abwertungsschritte nicht die Ausmaße erreichen wie ohne 
Mitgliedschaft im EWS, weil der EWS-Mechanismus über die Korbwährung 
gleichzeitige gegenläufige Aufwertungen der anderen Mi tgl iedswährungen 
bedingen würde. Durch diesen "Verteilungseffekt" käme es zugleich zu Auf
wertungstendenzen geringeren Ausmaßes in den Ländern der EG (9). Bezogen 
auf den Agrarbereich bedeutet das, daß die Anpassungsschritte der Bei
trittsländer wesentlich stärker in Grenzen gehalten werden könnten. 

Zwar wäre auch in diesem Fall der Währungsausgleich nicht entbehr I ich, 
jedoch wäre die preisliche Konvergenz durch die auf alle Mitgliedsländer 
verteilten späteren Abbauschritte des Währungsausgleiches leichter wieder 
herzustellen. 
4) Vgl. KLOTEN, Norbert, 13, S. 213. 
5) Vgl. hierzu die alle Argumente für und gegen den Grenzausgleich be

leuchtende Auseinandersetzung in der ZeItschrift "Agrarwirtschaft" . 
mehrere Jahrgänge, insbesondere Jg. 29, (1980), Heft 1, 2 u. 7 sowIe 
die dort angege5ene Literatur. 
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Aus agrarpolitischer Sicht muß der Beitritt Griechenlands, Spaniens und 
Portugals zum EWS insoweit positiv eingeschätzt werden, wenngleich nicht 
übersehen werden darf, daß es damit neben Schwierigkeiten bei den jährli
chen Preisverhandlungen zu zusätzl ichen Inflationsübertragungen auf die 
EG (9) kommen kann und speziell die Bundesrepublik wegen ihres bedeuten
den Anteils am EWS-Korb eine stärkere Aufwertung der DM und damit zumin
dest vorübergehend eine Erhöhung des positiven Währungsausgleichs akzep
tieren müßte. 

In diesem Zusammenhang muß noch ein produktspezifischer Effekt erwähnt 
werden. Ohne EWS-Mitgl iedschaft könnte es in den Produktbereichen , für 
die wie z.B. bei Obst und Gemüse keine so starke Marktabsicherung und 
auch kein Währungsausgleich, wohl aber eine enge Interdependenz zu den 
übrigen Marktordnungswaren vorhanden ist, zu einer kräftigen Preisunter
bietung durch die Beitrittsländer auf den Märkten der EG (9) kommen, wo
ran auch wahrscheinl ich eine in stärkerem Ausmaß vorzunehmende Marktin
tervention nichts ändern könnte. Da Produkte ohne Grenzausgleich am in
nergemeinschaftlichen Handel der Beitrittsländer ein hohes Gewicht haben, 
würden diese Auswirkungen für die Produzenten der Beitrittsländer und die 
Verbraucher in der EG (9) von Vorteil und die Konsumenten der Beitritts
länder und die Erzeuger der EG (9) aber von Nachteil sein. 

Bei einer EWS-Mitgl iedschaft würden sich derartige produktspez i f i sc he 
Verzerrungen eher in Grenzen halten. 

3 Analyse der Auswirkungen einer gemeinsamen Markt- und Preis
politik in der EG (12) 

3.1 Entwicklung des Preisniveaus: Auswirkungen auf das 
Agrarangebot und die Einkommen der Landwirte 

Der zur Zeit zwischen der EG (9) und den Beitrittsländern bestehende 
Preisniveauunterschied muß in grundsätzlich gleichmäßig verteilten Anpas
sungsschritten in der Obergangszeit abgebaut werden. Im Vertrag mit Grie
chenland sind Jedoch Abweichungen (Verzögerungen und Beschleunigungen) 
zugelassen. Derartige Klauseln sind auch für die beiden anderen Be i
trittsländer zu erwarten. 

Die jährlichen Preisanpassungsschritte während einer 5jährigen Obergangs-
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zeit bewegen sich in Größenordnungen von 4,4 - 5 % für Griechenland, 2,2 
- 2,8 % Tür Spanien und 3 - 4 % für Portugal. Hinzu kommen etwaige zwi
schenzei tl iche Preisni veauanhebungen der EG, wenn die Preisni veaus bi s 
zum Ende der übergangszeit konvergieren sollen. Sollten noch Abwertungen 
hinzutreten, so ist eine weitere Kumulation mit den währungsbedingten 
Preiserhöhungen zu erwarten. 

Diese nominalen Preiserhöhungen sind vermutlich wesentlich kräftiger als 
der Kostenanstieg. Werden darüber hinaus die zu erwartenden Produktivi
tätssteigerungen berücksichtigt, die angesichts hoher Anteile der Agrar
bevölkerung und vermutlich im Falle des Beitritts verstärkten Abwanderung 
höher als in der Gemeinschaft ausfallen könnten, so ist insgesamt mit 
kräftigen realen E inkommenszuwächsen der Landwi rte in den Bei tri ttslä n
dern zu rechnen. Bei grundsätzlich ähnlichen Annahmen und unter Berück
sichtigung von bestimmten Restriktionen (z.B. nur begrenzt verfügbare 
Flächen für Bewässerung, Fortführung der Mengenkontrollen bei Wein, Abbau 
der Futtergetreidebehil fen etc.), schätzt die FA06) für das Ende der 
übergangszeit (1990) die beitrittsbedingten Auswirkungen auf die Agrar
produktion wie folgt ein: 

Übersicht 2: Beitrittsbedingte Mehrproduktion nach Ende der 
Übergangszeit 1990 

Erzeugnis 3 Beitrittsländer 

Mill t % % der EG 

Weizen 1,0 11,1 1,7 
Futtergeteide 1,0 5,9 1,1 
Getreide insgesamt 2,0 7,7 1,4 
Reis 0,029 6,0 2,3 
Milch 0,370 3,2 0,3 
Rind- u. Kalbfleisch - 0,015 - 1,7 - 0,2 
Schaffl ei sch 0,020 15,4 2,2 
Schweinefleisch - 0,105 - 8,3 - 1,0 
Geflügel fleisch - 0,110 -11,5 - 2,0 
Wein (hI) 2,0 3,7 0,9 
Tabak 0,010 6,0 2,7 
Orangen 0,092 3,0 1,6 
Mandarinen 0,098 9,5 5,8 
Zitronen 0,005 0,6 0,3 

Quelle: FAO, Commodity Review and Outlook 1979-80, Rome 1979. 

6) FAO, 6, S. 123-164. 
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Danach ist insbesondere bei Getreide. Schaffleisch, Zitrusfrüchten (Man
darinen) und Tabak mit hohen Steigerungsraten zu rechnen. Das gilt mit 
Sicherheit auch für Obst und Gemüse sowie für Olivenöl, für die Prognosen 
von der FAO nicht vorgelegt wurden, wenn für diese Erzeugnisse das EG-Sy
stem unverändert übernommenwird7). 

3.2 Entwicklung der Verbraucherpreise und der Nachfrage 

Unter Berücksichtigung des Preisniveauunterschieds auf der Erzeugerstufe, 
der unterschiedlichen Beihilfensysteme in der EG (9) und den Beitritts
ländern sowie der zu erwartenden Anpassungen im Vermarktungsbereich wer
den verteilt auf die übergangszeit die Verbraucherpreissteigerungen pro 
Jahr, die allein auf die Übernahme der EG-Agrarpreis- und Marktpolitik 
zurückzuführen sind, in der Größenordnung von 1 - 2 % geschätzt8). Etwai
ge währungsbedingte Auswirkungen auf das Verbraucherpreisniveau können 
hinzukommen. 

Die FA09) nimmt in den Beitrittsländern bei Futtergetreide, Reis, Verede
lungsprodukten und einigen Zitrusfrüchten einen Minderverbrauch und bei 
Weizen, Getreide insgesamt, Milch, Geflügelfleisch und Zitronen einen 
Nachfragezuwachs an. 

Debus 10) gelangt in seiner Vorschätzung für Wein zu einem stärkeren Ver
brauchsrückgang aufgrund der Übernahme der höheren EG-Preise (rd. 2,2 %). 
Insgesamt sind die Aussagen hinsichtlich der Preisveränderungen und ihrer 
Auswirkungen von so vielen Variablen abhängig, daß alle diese Schätzungen 
als grobe Ergebnisse anzusehen sind. Dies gilt ganz besonders hinsicht
I ich der derzeit schwer einzuschätzenden Zuwächse beim verfügbaren Ein
kommen und wenn die Auswirkungen auf die Nachfrage im jahreszeitlichen 
Verlauf 11 ) untersucht werden. In den drei Beitrittsländern ist das Phäno
men einer saisonal sich kräftig verändernden Nachfrage aufgrund des Tou
ristenstromes, der alljährlich eine zusätzliche Nachfrage im Sommerhalb-

7) In diesem Zusammenhang sei auf die produktspezifischen Beiträge in 
diesem Band verwiesen, sowie auf UHLMANN, F. "20. 

8) bei Ernährungsgütern gräßenordnungsmäßig 2 - 4 %. 

9) FAO, 6, S. 134 ff. 
10) DEBUS, L., 2. 
11) Vgl. GROSSE-RÜSCHKAMP, A. und M. SPRINGER, 10, S. 14 und GROSSE

RUSCHKAMP, 9, S. 210. 

377 



jahr von 2 - 5 % zur Folge hat, mit in die Betrachtungen einzubeziehen. 
Gemessen an den rein statistisch für den Export zur Verfügung stehenden 
Mengen absorbiert diese zusätzl iche Nachfrage einen hohen Prozentsatz, 
der je nach Produkt an 10 - 20 % herankommen dürfte 12). 

3.3 Auswirkungen auf die Markt- und Preispolitik 

Anders als bei der ersten Erweiterungsrunde der EG sind bei der zweiten 
Erweiterungsrunde nur relativ geringe Entlastungender überschüssigen 
Marktsituation der Gemeinschaft der 9 bei einigen nördlichen Produkten zu 
erwarten. Dies gilt in gewisser Weise für Milcherzeugnisse, Futtergetrei
de und Fleisch 13). Auf der anderen Seite gesellen sich Wein, Tabak, Oli
venöl, Tomatenkonserven in die Reihe der Oberschußerzeugnisse14). 

Obwohl zur Versorgungssicherung und Abschirmung der EG-Verbraucher von in 
Zukunft sicherlich häufiger zu erwartenden erratischen Preisschwankungen 
crn Weltmarkt für Nahrungsgüter eine Selbstversorgung der erweiterten EG 
zwischen 90 - 100 % und eine Ergänzung der Produktpalette zu begrüßen 
ist, steigt doch die Gefahr, daß das markt- und preispolitische Instru
mentarium der EG mit Selbstversorgungsgraden über 100 % immer geringere 
Wirkungen auf die Einkommen der landwirtschaftlichen Erzeuger zeigt. 

Mit dem Beitritt nimmt die Heterogenität der Zielvorstellungen der Ver
handlungspartner in den jährlichen Preisrunden zu. Koester 15) ist inso
weit zuzustimmen, daß Verhandlungsergebnisse beim Preispaket bei Prakti
zierung des Einstimmigkeitsprinzips nur durch Paketerweiterung erzielt 
werden können. Diese Paketerweiterung erfolgte bisher im wesentl ichen 
durch Zugeständnisse zu Lasten des EAGFL 16). Da die eigenen Einnahmen der 
Gemeinschaft in den nächsten Jahren kaum ausreichen, die Ausgaben abzu
decken, und sie erfahrungsgemäß in der Entwicklung eine geringere Dynamik 
12) Hier ergibt sich ein breites Feld für detailliertere wissenschaft

liche Untersuchungen, die auch fur die weiter unten vorgeschlagenen 
regionalisierten MarKtordnungspreise im Obst-Gemüseberelch von hohem 
Erkenntniswert sein dürften. 

13) Hinsichtlich Griechenland vgl. RIES, A., 17, S. 244. 
14} Wissenschaftlicher Beirat, 21. S. 26. 
15) KOESTER, U. 14, S. 173. 
16) Sehr eindrucksvoll ist in dieser Hinsicht die letzte Preisrunde,die 

ohne finanzielle Entlastung des Vereinigten Königreichs und Verab
schiedung einer SChaffleischmarktordnung zur Befriedigung insbeson
dere französischer Wünsche nicht abgescfilossen werden konnte. 
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aufweisen als die Marktordnungskosten, da eine weitere Erhöhung des Au
ßenschutzes nur wenig Wirkung verspricht und wegen der derzeitigen Sub
stituteprobleme auch die preispolitischen Blütenträume im Falle einer 
Kontingentierung nicht erfüllbar sind, ist dieser Weg der Externalisie
rung der EntscheidungSkosten in Zukunft verbaut. Aus diesen Gründen muß 
sich die Entscheidungsfindung künftig durch gleichmäßige Verteilung we
sentlich kleinerer Preis- und Beihilfenzugeständnisse als bisher bzw. 
durch gleichmäßige Verteilung von in Kauf zu nehmenden Nachteilen im Rah
men des Verhandlungspaketes ergeben. 

Hierbei fällt ins Gewicht, daß durch den Beitritt eine eindeutige Inter
essenverschiebung zugunsten mediterraner Produktmärkte und zugunsten ei
nes Obergewichts potentieller Zahlungsempfänger aus dem EAGFL eintritt. 
Mehrheitsentscheidungen, die das Problem langwieriger Entscheidungspro
zesse abkürzen könnten, werden schon im Interesse der Nettozahlerländer 
nur begrenzt anwendbar sein. Die Preisverhandlungen werden daher immer 
langwieriger und komplizierter werden. 

In diesem Zusammenhang können gut fundierte Regelmechanismen als Orien
tierungshilfen wertvoll sein 17). 

Die Gefahr, daß das derzeitige Marktordnungsrecht wegen nicht rechtzeiti
ger Preisbeschlüsse nicht kontinuierlich angewendet werden kann, zeichnet 
sich immer schärfer ab. Im Grunde ist das Problem der Entscheidungsschwä
che des Ministerrates nur durch eine europäische parlamentarische Legis
lative zu lösen. SOlange dem Parlament so weitgehende Rechte noch nicht 
erwachsen sind, ist kaum damit zu rechnen, daß systemverändernde Ent
scheidungen zur Markt- und Preispolitik gefällt werden. Das zeigt der 
Ausgang der bisherigen Refonnansätze 18). Für die Einführung von Kontin
gentierungssystemen im wichtigen -europäischen Milchmarkt19) oder gar von 
an die Person des Betriebsleiters gebundenen Einkommensübertragungen 
reicht weder der Entscheidungsdruck noch die administrative Voraussetzung 
in den Mitgliedstaaten aus. Wahrscheinlicher sind daher Maßnahmen, die 
das gegenwärtige Marktordnungssystem modifizieren, in Verbindung mit ei-

17) SCHMITZ, P.M., 19, S. 172. 
18) Die Refonnvorschläge von 1973 und 1974 fUhrten zwar zu Verbesserun

gen des Systems, Jedoch nicht zu grundlegenden Änderungen. 

19) ~~~~~n ~eru~~ef~~e~a~'1~8Ö ~~gabÜ~i~~ek~~~~u~~t~~~ef~~~~~~o~I~i~~er_ 
rat. Zu den Problemen des Zuc~ennarktes insbesondere GROSSKOPF, 11. 
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ner vorsichtigen Preispol itik. Insofern ergibt sich durch den Beitritt 
keine neue Verhandlungssituation. 

4 Politische FOlgerungen 

4.1 Preispolitische Erfordernisse und Spielräume 

Es stellt sich daher die Frage, welche Ausgestaltungen für die Markt- und 
Preispolitik in Zukunft denkbar und durchsetzbar sind. Zunächst wäre es 
wünschenswert, wenn die Reformdiskussion im Vorfeld des Beitritts - wenn 
schon nicht zu einer tiefgreifenden Änderung des Markto'rdnungssystems als 
solchem - so doch zu einer längerfristigen Formulierung der Preisniveau
ziele der EG führen würde. Diese könnte vorsehen, daß in einem bestimmten 
Zeitraum (z.B. 20 Jahre) die europäische Landwirtschaft ihre historische 
Strukturhypothek (zu geringe Einkommenskapazitäten der Betriebe) zu til
gen hat, um bis zu diesem Zeitpunkt international wettbewerbsfähig zu 
werden. Das bedeutet, daß von Jahr zu Jahr auch die Entwicklung der Welt
marktpreise in stärkerem Maße bei der Bestimmung des Preisniveaus heran
gezogen werden muß und die Gemeinschaft eine Konvergenz in Richtung Welt
marktpreisniveau als Ziel erklärt. Dabie erscheint es durchaus möglich, 
daß die zukünftige Entwicklung der Weltmarktpreise die Verwi rkl ichung 
einer solchen Ziel setzung erleichtert und auch hi 1ft, die derzeit i gen 
Verzerrungen durch staatliche Maßnahmen der Hauptagrarexport- und -im
portregionen abzubauen. 

Um die Gefahr von Zeiten ohne Marktordnungsregelungen zu vermeiden, wäre 
es sinnvoll, wenn der EG-Ministerrat sich darauf verständigen könnte, daß 
die Marktordnungspreise jeweils fortgelten, es sei denn, der Ministerrat 
legt neue fest. 

Wie man sich auch immer dem Problem des Ausmaßes der Preisanhebung annä
hert, sei es aus allokationstheoretischer Sicht, sei es aus versorgungs
oder einkommenspolitischer Zielbetonung, für die Obergangszeit des Bei
tritts dürfte folgendes gelten: 

- Die derzeitige EG-Markt- und Preispolitik wird in ihren wesentlichen 
Umrissen fortgesetzt werden. Als Gestaltungsvariable kommen im bis
herigen Rahmen die nominalen Preissteigerungsraten, die Erzeugerbe
teiligung und möglicherweise weitere Veränderungen am marktpoliti-
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schen Instrumentarium in Betracht. 

- Neu und zwingend sind die finanziellen Restriktionen, an denen sich 
die gemeinsame Agrarpolitik in Zukunft ausrichten muß. Dabei ist nach
fOlgend davon auszugehen, daß die Festlegung der Mitgliedstaaten und 
einer Reihe nationaler Parlamente hinsichtlich der MWSt-Einnahmen der 
EG in den ersten Jahren des Beitritts fortgelten wird20). Das schließt 
nicht aus, daß EG-Kommission und Europäisches Parlament, die auch 
jetzt schon fur eine Ausweitung der Eigeneinnahmen eintreten, bei zu
nehmender beitrittsbedingter Kostenbelastung eines Tages bei den na
tionalen Parlamenten Verständnis finden könnten. 

Die HaUShaltsdeCkung wird daher die Grenzen der Preissteigerungsraten 
maßgeblichbestimmen21). Damit wird die EG (9) van Haushaltsrahmen 
her gezwungen, das eigene Agrarpreisniveau zu stabilisieren und damit 
die Anpassung der Beitrittsländer an das EG-Niveau zu erleichtern. 

Da vor Beginn des Wirtschaftsjahres nicht absehbar ist, wie sich die 
für di.e Ausgabenentwickl ung entscheidenden Wel tmarktprei se und i nner
gemeinschaftlichen Ernten entwickeln werden, ist eine Steigerung der 
Agrarausgaben, die die vorgeschätzten Mehrwertsteuereinnahmen zu mehr 
als 90 % ausschöpft, bereits mit hohen Risiken belastet. Eine weitere 
Verstärkung der Agrarausgaben zu Lasten nichtobligatorischer Ausgaben
blöcke innerhalb des EG-Haushalts ist ebensowenig konsensfähig wie -
wegen der Enge der nationalen Haushalte - die Verabschiedung von EG
Nachtragshaushalten. Ab 1985 etwa dürften die beitrittsbedingt höheren 
Agrarausgaben die Preissteigerungsraten in ECU niedrig ausfallen 
lassen. 

4.2. Ausgestaltung der innergemeinschaftlichen Präferenz 

Im räuml ich durch den Beitri tt vergrößerten gemeinsamen Markt kann der 
EG-interne Agrarhandel nur dann befriedigend stattfinden, wenn die inner
gemeinschaftl iche Präferenz so ausreichend bemessen ist, daß die Bewe
gungskosten von EG-Ware über die Entfernung vom Oberschuß- zum Zuschußge
biet abgedeckt werden. Ist dies nicht der Fall kann es fur einige Zu
schußgebiete (z.B. die Betrittsländer für Futtergetreide) günstiger sein, 
vom Drittlandsmarkt einzufuhren. 

20) GENSKE, R •• 7. S. 17. 
21) ROHR. H.J.. 18. 
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Eine Ausdehnung der Gemeinschaftspräferenz, die an sich folgerichtig wä
re, wird, abgesehen von den Impl ikationen auf Drittländer, die unter
schiedliche Interessenlage der nördlichen und südlichen Länder voll her
vortreten lassen. Während die Getreidelieferländer, insbesondere Frank
reich, für eine höhere Futtergetreideabschöpfung eintreten werden, werden 
die Niederlande und die Beitrittsländer, die ihre Veredelungswirtschaft 
gerade aufbauen, dagegen sein. Genau umgekehrt stellt sich die Interes
senlage bei mediterranen Erzeugnissen dar. Hier werden die sü d lichen 
Partner eher geneigt sein, wie bisher national einen hohen Außenschutz 
festzuschreiben, während den nördlichen Partnern an günstigen Einfuhren 
und Aufrechterhaltung der Mittelmeerpräferenzen gelegen sein dürfte. 

Hinsichtlich der Abschöpfungsbegünstigungen wird es darauf ankommen, im 
Vorfeld des Beitritts die italienische Hafenprämie auslaufen zu lassen22) 
und analoge Begünstigungen fur die Beitrittsländer abzuwehren. In ähnli
cher Weise sind Transportbeihilfen zu vermeiden, die einmal eingeführt, 
nur sehr schwer wieder zu beseitigen wären und das natürliche, von den 
Transportkosten abhängige Preisgefälle stark verzerren würden. 

Möglicherweise muß im Zuge des Beitritts bei den einzelnen Marktorganisa
tionen der regionale Bezug bei der Definition der Interventions- und 
Richtpreise überdacht werden. Während z.B. Griechenland weiterhin auf 
Futtergetreidezufuhren angewiesen sein dürfte, womit die Marktpreise sich 
fur Gerste und Mais oberhalb des Interventionspreises einspielen könnten, 
ist für die iberische Halbinsel durchaus denkbar, daß in einzelnen Regio
nen Futtergetreideinterventionspreise unterhalb des Niveaus der Uber
schußgebiete der Al tgemeinschft erforderl ich werden könnten (z. B. fü r 
Gerste). Hierzu sind noch eine Reihe eingehender Untersuchungen mit re
gionalen Marktmodellen erforderlich. 

Große-Rüschkamp23) schlägt eine Regionalisierung bei Obst und Gemüse an
hand von regionalen und saisonalen Marktbilanzen vor, die einerseits den 
Preisniveaubesitzstand der Alt-Gemeinschaft wahren, andererseits eine 
Produktion fur die Intervention - wie sie bei einem einheitlichen Preis 
in der erweiterten EG in den Beitrittsländern eintreten würde - verhin-

22) Beschluß des Ministerrats vom 30. Mai 1980 sieht bereits vor daß 
die Hafenprämie in drei Abbauschritten bis Ende des WJ 1982/83 abge
schafft wird. 

23) GROSSE-RUSCHKAMP, A 9, S. 215 u. GROSSE-RUSCHKAMP, A. und SPRINGER 
M., 10 S. 8. 
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dern soll. Problematisch an dem Vorschlag ist vor allem die beträchtliche 
Anhebung der Ankaufspreise in den nördlichen. Mitgliedstaaten. Möglicher
weise ist in der Regionalisierung der Ankaufspreise unter Berücksichti
gung des Transportkostengefälles begrenzt auf die Mittelmeerregionen, auf 
die sich dann auch die Intervention beschränken sollte (Oberschußgebiet), 
ein Weg zu sehen, die Marktversorgung mit Obst und GemUse besser zu ge
stalten. Gleichzeitig müßte das Referenzpreissystem in den nördl ichen 
Ländern konsequent gehandhabt werden. 

4.3 Anpassung der marktpolitischen Instrumente 

Bei der folgenden Untersuchung möglicher Anpassungen marktpolitischer In
strumente ist davon auszugehen, daß Eingriffe sich nicht auf die sUdli
chen Erzeugnisse beschränken können, sondern gleichgewichtig auch bei den 
nördlichen Erzeugnissen vorgenommen werden müssen. 

4.3.1 ~orrektur der Interventionsbedingungen 

Bei den Marktordnungen mit Interventionsregelungen ließen sich eine Reihe 
von Verbesserungen und Anpassungen vornehmen, die insgesamt durch die 
Fortentwicklung der Angebotsstrukturen und die Qualitätsverbesserungen 
erforderlich erscheinen. 

- So sind die Interventionsmindestvoraussetzungen zu überprUfen, einer
seits im Hinblick auf Qualität und Mindestmengen, andererseits darauf, 
welche Qualitäten jeweils dem Markt vorbehalten, welche zur Interven
tion zugelassen und welche abfallenden Qualitäten von der Vermarktung 
ganz ausgeSChlossen bleiben sollten. 

- Die Zahlungsbedingungen des Staates sollten in einem wohlabgewogenen 
Gleichgewicht zu den im Markt herrschenden Bedingungen stehen. Jeden
falls sollte von ihnen kein zusätzlicher Anreiz für die Interventions
andienung und unnötige Warenverkehre in der EG ausgehen. 

4.3.2 UberprUfung der Interventionsverpflichtungen 

Die Interventionsvorschriften der EG-Marktordnungen, vor allem bei nörd
lichen Erzeugnissen, haben im Laufe der Zeit die öffentliche Hand immer 
stärker gegenüber dem Marktbürger in die Pflicht genommen, ohne daß - wie 
z.B. auf dem Rindfleischmarkt - die Marktordnungsstellen überall in der 
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Lage waren, rein technisch das Preisstützungsziel zu erreichen. Interven
tion zur Preisstützung über das Ausmaß einer konjunkturellen und saisona
len AusgleiChsfunktion hinaus, bietet im übrigen auch keine zieladäquate 
Lösung. Es ist daher kritisch zu prüfen, ob nicht in stärkerem Maße von 
Beihilfen zur inferioren Verwertung - z.B. bei Magermilch - unmittelbar 
Gebrauch gemacht werden sollte bzw. vom direkten Export aus dem Markt, 
wie dies in den letzten Jahren schon bei Weizen und Gerste geschehen ist. 
HierfUr sind in einigen Marktordnungsbereichen geeignete Instrumente be
reits vorhanden, in anderen solche noch zu entwickeln. Es ist ja nicht 
unbedingt einleuchtend, daß überschüssiges EG-Getreide in die Report- und 
Preisbruchregelung einbezogen werden muß. 

Weiterhin sollte die höhere Flexibilität und die teilweise vorhandene 
bessere Marktübersichtdes Handels durch die Form der privaten Lagerhal
tung stärker genutzt we~en. In verschiedenen Marktordnungen bietet sich 
die fakultative Intervention als Alternative zur obligatorischen Inter
vention geradezu an. Weiterhin kann von Erzeugermitverantwortungsabgaben 
in Verbindung mit Quantumsregelungen und von Mengenvorschriften, wo diese 
vom Produkt her anwendbar sind, Gebrauch gemacht werden. 

Alle diese Ansätze erfordern mehr Mut zum Markt und Zuversicht in die An
passungsfähigkeit der von der Marktpolitik betroffenen EG-Bürger, mögli
cherweise aber auch auf eng begrenzte soziale Härtefälle beschränkte vor
übergehende EinkommenSÜbertragungen an Betriebsleiter ohne Erwerbsalter
nativen. 

4.3.3 Einbeziehung von Substituten in das agrarpolitische 
Instrumentarium 

Aus der Einfuhr von Substituten für EG-Marktordnungswaren zu günstigen 
GATT -gebundenen Zollsätzen ergeben sich fUr die Markt- und Preispolitik 
erhebliche Probleme. Diese werden sicherlich in naher Zukunft verschärft 
durch die bei der Gasohol- und Isoglukoseerzeugung in den USA anfallenden 
eiweißhaitigen Nebenerzeugnisse. Die Marktsituation hat sich jedenfalls 
gegenüber derjenigen, als die GATT-Zugeständnisse gemacht wurden, grund
legend geändert. Sollten Einfuhrbelastungen eingefUhrt werden, müßte die 
EG hierfUr im GATT einen Ausgleich anbieten. Dieser Ausgleich dürfte al
lein im Agrarbereich nicht zu erbringen sein. Insbesondere gegenüber den 
US,A als Haupteiweißlieferant der EG müßten ggf. andere Bereiche in die 
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Verhandlungen einbezogen werden. Da jedoch schon viel erreicht wäre, wenn 
das ungehemmte Einfuhrwachstum gebremst würde, sollte das Instrument des 
Selbstbeschränkungsabkommens in Zukunft stärker genutzt werden. 

4.3.4 Oberprüfung einzelner Regelungen bei "Südlichen Erzeugnissen" 

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß alle die Anpassungsmaßnahmen zur Erhö
hung der Wettbewerbsrahigkeit italienischer und südfranzösischer Erzeuger 
gegenüber spanischen und griechischen Anbietern sich nicht eignen, auf 
Spanien und Griechenland ausgedehnt zu werden. Die Umstellungsprämien für 
Orangen und Mandarinen sowie die Marktdurchdringungsprämie für Mandarinen 
und Zitronen sollten daher möglichst bald auslaufen. 

Im Hinbl ick auf den Beitritt müßten darüber hinaus die Marktregelungen 
Tür die Obst- und Gemüseverarbeitung, die Intervention von Frischerzeug
nissen und die Olivenöl-, Hartweizen- und Tabakbeihilfen modifiziert so
wie Maßnahmen zur Begrenzung des Produktionsvolumens bei Wein und anderen 
Dauerkulturen ergriffen werden. 

Die ~~ ~~ O~6~ ~ ~6~ haben sich als sehr kost
spielig für den EG-Haushalt erwiesen. Auch aus der Sicht der Marktfunk
tion haben sich diese Prämien eher schädlich ausgewirkt, weil für wenige 
Erzeugnisse ein Wettbewerbsvorsprung gegenüber solchen ohne Hi I fen ge
schaffen wurde. Sie sollten ursprünglich EG-Ware gegenüber Ware aus den 
jetzigen Beitrittsländern wettbewerbsfähig machen. Griechenland hat sei
nerseits daraufhin ebenfalls Verarbeitungsprämien eingeführt mit der Fol
ge, daß bei verarbeitetem Obst und bei Tomatenmark ein Subventionswettbe
werb stattfindet, der eigentlich - notfalls in mehreren Abbauschritten -
bis zum Zeitpunkt des Beitritts Spaniens beseitigt werden sollte. 

Die Prämien zur Verarbeitung werden mit der Zielsetzung gewährt, für die 
Rohware günstige Preise zu ermöglichen. Die Weitergabe der Prämie auf die 
Erzeuger wurde durch Vertragspreise gewährleistet (Tomatenverarbeitung, 
Ananas- und Obstkonserven), Abgesehen davon, daß es unendlich viele Mög
lichkeiten gibt, die Oberwälzungsprozesse anders zu gestalten, als es die 
Verordnungen vorsehen, ist ein Marktentlastungseffekt nur dann zu erwar
ten, wenn das Angebot auch mittelfristig weitgehend unelastisch ist, was 
jedoch bei den mediterranen Erzeugnissen nicht zutrifft. 
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Tatsächlich wird - wie die Marktentwicklung bestätigt - für die Verarbei
tung die zusätzliche Frischwarenmenge erzeugt und angeboten24), so daß 
allenfalls die gewünschte Transferwirkung zustandekommt. 

Wenn die Verarbeitungsprämien im Hinbl ick auf den Beitritt wegen der 
Transferwirkung nicht abgeschafft werden können, sollte versucht werden, 
sie einzuschränken. Hinsichtlich der Prämienhöhe bietet sich an, durch 
KostenvergleiCh, der auf den Preisunterschied zwischen EG-Rohwa re und 
Drittlandsrohware abhebt, analog der Berechnungsweise der Abschöpfung bei 
den Schweine- und Geflügelverordnungen vorzugehen. 

Eine Begrenzung nach dem im Durchschnitt der drei vorhergehenden Jahre 
verarbeiteten Mengen - eine Regelung, wie sie bereits bei Williamsbirnen 
angewandt wird - würde den Ausgabenanstieg wirkungsvoll dämpfen. Würde 
gleichzeitig nur auf die Rohware abgestellt, so wUrden damit nicht mehr 
schwere Verpackungen präferenziert wie bei dem gegenwärtigen Bezug auf 
die Bruttomengen. Der Wissenschaftliche Beirat beim BML hat diese Lösung 
wegen der damit verbundenen Kontingentsprobleme verworfen 25 ). In der 
Praxis der Anwendung auf Williamsbirnen haben sich indes keine gravieren
den Probleme ergeben. Das mag daran liegen, daß bei der Mengenfestlegung 
vorgehalten wurde und bislang keine Newcomer aufgetreten sind. Im Falle 
des Beitritts dieser Länder mit zahlreichen Verarbeitungsunternehmen wer
den sich zwar zahlreiche Streitfragen ergeben, die aber dennoch rechtlich 
lösbar erscheinen. Bei allen Vorbehalten gegen die Mengenbegrenzung, wie 
sie oereits jetzt als Instrument der Verordnung, EWG Nr. 516/77 vorhanden 
ist, hat sie doch gegenUber den bisherigen unbegrenzten Ausgabenexplosio
nen Vorzüge. 

Die ~ _ ~~6_ sollte so geändert werden, daß 
nur noch diejenigen durch Belege nachgewiesenen Mengen, die an gemein
nützige Einrichtungen abgegeben oder die verfüttert, verarbeitet oder 
destilliert wurden, bezuschußt werden können. Eine solche Regelung würde 
die intervenierenden Erzeugerorganisationen veranlassen, sich stärker als 
bisher um eine sinnvolle, wenn auch inferiore Verwertung zu bemUhen. Ab
geerntete Ware, die während des Absatzprozesses verdirbt, WUrde nicht 

24) Hierbei kann sich sogar ein negativer Effekt ergeben, wenn die guten 
Qualitäten in den Verarbeitungssektor fließen und die ehedem Verar
tieitungsqualitäten vom Frischmarkt nicht mehr akzeptiert werden. 

25) Wissenschaftlicher Beirat, 21, S. 48. 
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mehr bezuschußt. Diese Änderung würde einerseits erhebliche Kosten spa
ren, andererseits die Marktordnung für Obst und Gemüse von einer Regelung 
säubern, die in der breiten Öffentlichkeit die EG-Agrarmarktpol itik 
schlechthin in Mißkredit bringt. 

Unter dem Aspekt der sparsamen Gestaltung der EG-Marktpol itik verdienen 
die zahlreichen B~~, die es über die bereits abgehandel
ten hinaus für mediterrane Erzeugnisse gibt, besondere Aufmerksamkeit; 
auf sie entfallen rd. 6,5 % des EAGFL Garantie26). Die wichtigsten unter 
ihnen sind die Beihilfen für Olivenöl, Hartweizen und Tabak, die im Rah
men einer Deficiency-Payment-Regelung anfallen und bei Obernahme durch 
die Beitrittsländer die meisten Agrarmarktkosten verursachen dürften. Im 
Vorfeld des Beitritts ist daher folgendes zu erwägen: 

- Umstellung auf marktgängigere Sorten und Verwendungen, z.B. Umstellung 
der Prämien bei Tabak zugunsten marktgängigerer Tabaksorten und Umstel
lung auf Tafelolivenerzeugung. 

- Schrittweise Senkung des Stützungsniveaus für Hartweizen und Olivenöl, 
bei Umwandlung der Erzeugerbeihilfen in von der Marktordnung abge
trennte Transferleistungen der EG an die mediterranen Regionen. 

Gel ingt es nicht, derart einschneidende Umstrukturierungen der Ausgaben 
des EG-Haushalts, insbesondere im Zusammenhang mit dem Olivenölmarkt vor
zunehmen, so wird der Spanienbeitritt eine vertiefte Auseinandersetzung 
über die Fettsteuerproblematik geradezu herausfordern. 

Einige Regelungen der Beitrittsländer sind es durchaus wert, auf ihre 
Obernahme in das EG-Marktordnungsinstrumentarium geprüft zu werden. Dies 
gilt insbesondere für das B~66~~ ~ ~ sowie das V~ 
Jv., II/!,.r.u.i~.e _ k6u-u.. i)~ in Spanien. Die Vortei le des 
Bewässerungsverbotes für die Angebotsbegrenzung überwiegen bei weitem die 
Nachteile, die hier und da enstehen mögen, wo eine Bewässerung zur Erzeu
gung von Weinen höherer Qualität erforderlich sein mag. 

Darüber hinaus hat die EG-Kommission weitere Abänderungen des acquis com
munautaire vorgeschlagen. Sie stützt sich dabei auf bereits häufiger von 
französischer Seite entwickelte Vorschläge27): 
26) EG-Kommission, 5. 
27) DESOUCHES, M. F. et.al., 3, S. 15 ff. 
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- Verlängerung der Startförderung bei Erzeugerorganisationen von 
3 auf 5 Jahre 

- Allgemeinverbindlichkeit der Beschlüsse von Erzeugerorganisationen 
auch fur in der jeweiligen Region ansässige Außenseiter 

- Intervention auf Großhandelsebene 

- Abbau eines Durchfuhrungsdefizits bei der Preisfeststellung und der 
Kontrolle der Qualitätsnormen. 

Die Franzosen mußten nämlich die Erfahrung machen, daß die in der Markt
organisation vorgesehenen eigenen Bemühungen zur Stabilisierung ihrer 
Obst-, Gemüse- und Weinmärkte durch italienische kostengünstigere Angebo
te unterlaufen wurden. Als ursächlich vermeinten sie dafür ein Anwen
dungsdefizit bei den Italienern hinsichtlich des Instrumentariums der EG
Marktregelungen zu erkennen. Aus dieser Sicht werden z.B. Forderungen 
nach Interventionen für Obst und Gemüse auf der Großhandelsstufe und Min
destpreisen verständlich, die notfalls auch den E ingri ff gegenüber der 
innergemeinschaftlichen Importware erlauben, wenn die in der Marktordnung 
vorgeschriebenen Kriterien erfüllt sind. 

Solche Ergänzungen der EG-Marktordnungen würden nach der Erweiterung dazu 
führen, daß auch in der Bundesrepublik Deutschland, z.B. Pfirsiche aus 
Griechenland oder Tomaten aus Spanien interveniert werden müßten, nachdem 
die Produkte bereits hohe Kosten in der Vermarktung auf dem Wege zu den 
Hauptverbrauchsgebieten verursacht haben. Auch Importware aus Drittlän
dern unterläge, falls sie - auf welchem Wege auch immer - das Referenz
preissystem unterlaufen hat, ggf. der Intervention auf Großhandelsstufe. 

So vermeintlich wirkungsvoll auf diese Weise Marktdisziplin durchzusetzen 
versucht wird, so geht doch der ganze Katalog verschärfter Markteingriffe 
in die falsche Richtung. Ist es schon unendlich schwer, bei überschüssi
gen und lagerfähigen nördlichen Produkten ein überhöhtes Preisniveau zu 
garantieren, so ist dies bei den meisten leicht verderblichen mediterra
nen Erzeugnissen schlechterdings unmöglich. Vertretbar erscheint allen
falls eine I nterventionsregelung , die das Garantienetz - allerdings bei 
strikter und vollständiger Uberwachung der Einhaltung der Referenzpreis-



regelungen, d.h. der Durchsetzung der Gemeinschaftspräferenzen28) - so 
tief hängt, daß oberhalb dessen genügend Spielraum für den Allokations
prozeß verbleibt. 

28) Dies läßt Einfuhrerleichterungen im Rahmen von Kontingenten, wie sie 
der Wissenschaftliche Beirat beim BML vorgeschlagen hat, durchaus zu. 
Wissenschaftlicher Beirat beim BML, 21 t S. 50. Allerdings ist wie 
weiter oben bereits ausgeführt, eine Elnengung der GemeInschaftsprä
ferenz bei mediterranen Erzeugnissen mit eInem größeren Marktraum 
nur schwer zu vereinbaren. 
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4.2.1.4 Differenzierung der Zahlungsverpflichtungen und hori
zontaler Finanzausgleich 

4.2.2 Ausgabeänderungen bei mediterranen Produkten 

5 Zusammenfassung und Ergebnis 

1 Einleitung 

Bei der ersten Erweiterung der Gemeinschaft um die "nördlichen" Mitglied
staaten Großbritannien, Irland und Dänemark im Jahre 1972 wurde die Frage 
der Haushaltsbelastung weniger als ein politisches, sondern mehr als ein 
technisches Problem gesehen. Sofern man sich überhaupt mit den Konsequen
zen für den EG-Haushalt beschäftigte,. erwartete man von der damaligen Er
weiterung eher eine Entlastung des EG-Budgets wegen des hohen Agrar-Ein
fuhrbedarfs Großbritanniens (eine Erwartung, die sich inzwischen wegen 
der Entlastung der Nettozahlerposition Großbritanniens allerdings als un
richtig erwiesen hat). Bei der Diskussion um die nunmehr bevorstehende 
Erweiterung der Gemeinschaft um drei weitere "südliche" Mitgliedstaaten 
stehen die Fragen der Budgetbelastung im Zentrum des politischen Inter
esses. Die möglichen Budgetbelastungen haben dazu geführt, daß die Kom
mission einen Grundsatz in Frage gestellt hat, der bei der ersten Erwei
terung als unantastbar galt: daß nämlich eine Änderung des "acquis com
nunautaire" im Zusammenhang mit der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten nicht 
in Frage kommen könne. 

Es sind im wesentlichen drei Umstände, die das Interesse an den bevorste
henden Haushaltsbelastungen erzwingen und die einen entscheidenden Unter
schied zu der ersten Erweiterung ausmachen: 

- die derzeitige Lage des EG-Haushalts, die durch stark steigende 
Agrarmarktausgaben und die drohende Erschöpfung der Eigenmittel ge
kennzeichnet ist; 

- die immer dringender werdende Forderung der wirtschaftlich schwächeren 
Mitgliedstaaten nach einem "gerechten" Finanzausgleich in der EG (und 
die zunehmende Einsicht, daß dieser Ausgleich mit den Mitteln der 
Agrarpolitik allein nicht möglich ist); 
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- die besondere Struktur der künftigen Mitgliedstaaten (z.B. wirtschaft
licher Entwicklungsstand sowie Anteil der landwirtschaftlichen Bevölke
rung), die sich belastend auf den Haushalt auswirken könnte. 

Ich möchte deshalb im folgenden zunächst kurz die derzeitige Situation 
der EG-Finanzierung aufzeigen und dann darstellen, welche Auswirkungen 
auf den EG-Haushalt die bevorstehende Erweiterung haben wird, wenn sie 
ohne eine Anpassung des "acquis communautaire" erfolgen sollte. Dann 
möchte ich einige Überlegungen vortragen, die im Hinblick auf die Haus
haltsbelastungen bei der Gestaltung der Gemeinschaftspolitiken in einer 
EG 12 berücksichtigt werden sollten, und werde abschließend einige kon
krete Modelle für Änderungen untersuchen. 

2 Die derzeitige Haushaltssituation 

Während der EG-Haushalt 1980 0,72 % und der Vorentwurf 1981 0,95 % der 
1 % Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage1) in Anspruch nimmt, geht die Kom
mission bei ihren Hypothesen zur Entwicklung des EG-Haushalts 1981-19832) 
von einer vollständigen Ausschöpfung der Eigenmittel der Gemeinschaft im 
Jahre 1982 aus. Preisanhebungen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die 
EG-Kommission unterstellt eine wirksame Begrenzung des Anstiegs für 
Agrarmarktausgaben auf 6 %. Sie hat sich damit ein sehr ehrgeiziges Ziel 
gesetzt, hatten doch die Agrarmarktausgaben inden letzten Jahren eine 
durchschnittliche Steigerung von 20 % aufzuweisen. Gelingt es jedoch 
nicht, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, und steigen die Agrarmarkt
ausgaben um 12 % - was gegenüber dem mehrjährigen Durchschnitt noch immer 
ein Erfolg wäre - an, so wäre die Agrarpolitik nicht mehr zu finanzieren, 
da dies einem Ausnutzungsgrad von 1,07 % des MWSt-Anteils entspräche. Die 
Kommission unterstellt ferner eine starke Entwicklung der Strukturpoliti
ken; die zu durchschnittlichen jährlichen Mehrausgaben von 12 bzw. 25 % 

führen dürften. Die Gemeinschaft steht mithin schon am Vorabend der Er
weiterung am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten. Nur eine sehr rigo
rose Politik im Bereich des EAGFL, Abteilung Garantie, oder andere drako-

1) Gern. Art. 4 Abs. 1 des Ratsbeschlusses über die Ersetzung der Finanz
beiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaft vom 
21.Aprll 1970 (AbI. L Nr. 94/70) umfassen die eigenen Mittel der Ge
meinschaft neben Zöllen und Äbschöpfungen im wesentlichen Mehrwert
steuereinnahmen, die sich aus der Anwendung eines Satzes ergebeni der 
J % einer. gemeinsamen steuerpfl ichtigen Bemessungsgrundlage nich 
uberschrelten darf. 

2) Vorentwurf des Gesamthaushaltsplanes der Europäischen Gemeinschaften 
für das Haushaltsjahr 1981; EG-KOM(80) 250. 
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nische Maßnahmen zur Umstrukturierung des Haushalts könnten nach Ansicht 
der Kommission ermöglichen, daß die 1 % Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage 
1982 nicht überschritten würde. 

Für 1983 macht die EG-Kommission insgesamt keine Prognose. Das ist auch 
verständl ich, denn die Entlastung der Nettozahlerposition Großbr i tan
niens, die den Haushalt mit Ausgaben in Milliardenh.öhe trifft, ist prak
tisch erst bis 1982 festgelegt. Ob und in welcher Höhe diese oder ähnli
che Aufwendungen ab 1983 auf den Haushalt zukommen; ist z.Z. völlig of
fen. 

3 Budgetbelastung durch Erweiterung unter Status-quo-Bedingungen 

Schon aus den genannten Gründen ist eine Voraus schau auf das Budget des 
Jahres 1983, d.h. des voraussichtl ich ersten Jahres des Beitritts Spa
niens und Portugals, praktich nicht möglich. Beitrittsbedingte Unsicher
heiten mit möglicherweise gravierenden Auswirkungen auf den Haushalt kom
men hinzu, so z.B. eventuelle agrimonetäre Ausgaben sowie Kompensationen 
an die derzeitigen mediterranen Mitgliedstaaten Frankreich und Italien 
oder auch an Drittländer3). Berücksichtigt man noch die bereits in ande
ren Referaten erwähnten Unsicherheiten der künftigen Marktentwicklung und 
die Mängel der statistischen Unterlagen, dann haben Ausblicke auf Haus
haltsjahre nach der EG-Erweiterung weitgehend spekulativen Charakter. 

Trotz dieser Schwierigkeiten hat die EG-Kommission 1978 in einem fiktiven 
Haushalt für 1978 für die drei Beitrittsländer eine Nettobelastung von 
insgesamt rd. 1 Mrd. ERE4) "errechnet". Dabei ist sie von einer vollen 
Integration der drei Beitrittsländer im Jahre 1978 ausgegangen. Die Aus
wirkungen des Beitritts auf die Märkte, Handelsströme usw. wurden ver
nachlässigt. Es handelt sich um eine statischeS) Betrachtung, die ledig
lich die Größenordnung und Tendenzen der Haushaltsbelastung erahnen läßt. 

Inzwischen sind für Griechenland, das ab 1981 Mitglied der EG sein wird, 
erste Haushaltsansätze im Vorentwurf der EG-Kommission6) für den EG-Haus-

3) Vgl. EVERLING, 7, S. 81; HEIMPEL, 7, S. 177. 
4) 1 Rechnungseinheit (ERE) = rd. 2,50 DM. 
5) D.h. ohne Berücksichtigung beitrittsbedingter Handels- und Produk

tionsveränderungen. 
6) Vorentwurf des Gesamthaushaltsplans der Eurogäischen Gemeinschaften 

für das Haushaltsjahr 1981, Dok. KOM (80) 25 • 
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halt 1981 enthalten. 

Für Spanien hat die EG-Komrnission Anfang 1980 im Zusammenhang mit der 
Vorlage des Agrarmandats für die Beitrittsverhandlungen Ausgabenschätzun
gen für den EAGFL vorgelegt. 

Während der Vorentwurf 1981 der EG-Komrnission für Griechenland die vor
aussichtlichen Ausgaben nur für das erste Jahr der Ubergangszeit erfaßt, 
wird in der Schätzung für Spanien unterstellt. daß die gemeinsame Agrar
politik in Spanien bereits 1980 voll zur Anwendung gelangt, wodurch die 
Vergleichbarkeit leidet. Für Portugal liegen keine neuen Schätzungen der 
EG-Komrnission vor. 

Mit diesen Einschränkungen und Unsicherheiten belastet, stellen sich die 
Haushaltsbelastungen im Bereich der Ausgaben und Einnahmen wie folgt dar: 

3.1 Ausgaben 

3.1.1 EAGFL, Abteilung Garantie 

Für ~~ sind in dem Vorentwurf für die Abteilung Garantie 245 
Mill. ERE vorgesehen7). Die schrittweise Ubernahme der Gemeinschaftsrege
lung wird dabei berücksichtigt. Die Ausgaben teilen sich insbesondere auf 
die Marktordnungen Getreide und Reis mit 64 Mill. ERE, Obst und Gemüse 
mit 61 Mill. ERE, Fette mit 40 Mill. ERE, Schaffleisch mit 25 Mill. ERE 
und Maßnahmen für Baumwolle mit 34 Mil!. ERE auf. Geringe Ausgaben sind 
für Wein mit 7 Mill. ERE vorgesehen; für Milch und Milcherzeugnisse sowie 
Rindfleisch sind lediglich sog. Erinnerungsposten angesetzt, d.h. ob bzw. 
inwieweit hier geringe Ausgaben entstehen, ist noch offen. 

Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die mit diesen Schätzungen ver
bunden sind, werden auch aufgrund früherer Zahlenangaben der Kommission 
deutlich. Anfang 1979 versuchte die EG-Kommission eine Schätzung der Ein
nahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt Griechenlands für 8 
Jahre, d.h. 7 Jahre Ubergangszeit und ein Jahr volle Anwendung der Ge-

7) Die im Vorentwurf des !G-Haushalts 1981 von der Kommission geSChätzte 
Höhe des EAGFL, Abteilung Garantie, von 12 941 Mill. ERE bezieht sich 
auf die 10e~Gemeinschaft, d.h. unter Berücksichtigung der Mitglied
schaft ~~6 ab 01. Januar 1981. 
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meinschaftsregelungen auf Basis des Gemeinschaftshaushalts 1979. Die 
Marktordnungsausgaben betrugen danach für das erste Jahr insgesamt nur 
164 Mill. ERE; in den Vorentwurf 1981 hat die EG-Kommission also nunmehr 
rd. 50 % mehr eingesetzt. Dennoch läßt die Vorausschau aus dem Jahre 1979 
Aussagen über Tendenzen zu. So würde es im 8. Jahr, dem Jahr der vollen 
Anwendung des bisherigen Marktordnungsinstrumentariums, beachtliche Aus
gaben bei Olivenöl (rd. 180 Mill. ERE), Obst und Gemüse (rd. 110 Mill. 

·ERE) und Tabak (rd. 84 Mill. ERE) geben. Tendenziell dürften diese Zahlen 
eher höher liegen, da der Beginn der Schätzung bereits im Jahre 1979 lag. 

Für ~ hat die Kommission eine Schätzung der Marktordnungsausgaben 
auf Basis des EG-Haushalts 1980 vorgenommen, und zwar grundsätzlich bei 
voller Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Die Gesamtausgaben be 1 a ufen 
sich danach zwischen 900 - 1 300 Mill. ERE. Dies stellt eine Verdoppelung 
der Ausgaben gegenüber der Kommissionsschätzung von 1978 dar, woran die 
Schwierigkeiten bei diesen Prognosen deutlich werden. Änderungen bis zum 
Beitritt Spaniens können noch eintreten. 

Eine dynamische8) Berechnung der EG-Kommission wurde bei den Sektoren 
Olivenöl, Wein, Getreide, Rindfleisch, Milch und Milcherzeugnissen durch
geführt. 

Die größten Ausgaben entfallen auf Olivenöl mit 673 Mill. ERE, Obst und 
Gemllse mit 236 Mill. ERE, Getreide mit 154 Mill. ERE und Wein mit 120 
Mill. ERE. In den Bereichen Rindfleisch, Milch und Milcherzeugnisse sol
len dagegen geringfügige Einsparungen von 22 Mill. ERE bzw. 19 Mill. ERE 
infolge einer Änderung der Warenströme (Drittlandeinfuhren werden durch 
Einfuhren aus der EG ersetzt) möglich sein. 

Es wird deutlich, daß die Ausgaben für Olivenöl ein gravierendes Problem 
darstellen. Allein in Spanien ist mit jährlichen strukturellen Oberschüs
sen von mindestens 200 000 t zu rechnen. Die Kommission hat für den in
nergemeinschaftlichen Absatz dieser Mengen eine Erhöhung der Verbrauchs
beihilfe von 351 ERE/t auf 661 ERE/t für die gesamte Menge von rd. 
800 000 t unterstellt, die in einer 11er Gemeinschaft für ei ne Ver
brauchsbeihilfe in Frage kommen. Allein die Ausgaben für Olivenöl würden 
damit in einer 11er-Gemeinschaft rd. 1,3 - 1,5 Mrd. ERE betragen. (Im 

8) D.h. mit Berücksichtigung beitrittsbedingter Handels- und Produktions
veränderungen. 
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EG-Haushalt 1980 sind 467 Mill. ERE veranschlagt; der Vorentwurf 1981 
sieht für die 1Oer-Gemeinschaft 583 Milt. ERE vor.) 

Für P.oNt~ gibt es z. Z. ledigl ich die globale Schätzung der EG-Kom
mission von 1978 mit ihren bereits oben dargestellten Schwächen. Damals 
errechnete die EG-Kommission für die Abteilung Garantie 100 - 150 Mill. 
ERE. Legt man das Beispiel Spaniens zugrunde. scheint auch hier inzwi
schen eine Verdoppelung der Ausgaben im jetzigen Zeitpunkt wahrschein
lich. Ober einzelne Sektoren liegen keine Berechnungen vor. 

3.1.2 EAGFL. Abteilung Ausrichtung 

Im Bereich des EAGFL. ~ .4u.6~~, sind die Ausgaben von 1980 
- 1984 in einem 5-Jahresplafond von 3.6 Mrd. ERE Verpflichtungsermächti
gungen begrenzt9). In den ersten Jahren des ~~6~~ Beitritts wer
den mit Rücksicht auf die anlaufbedingten Schwierigkeiten die Belastungen 
nicht mehr als 15 - 50 Mill. ERE ausmachen. Dies ist insbesondere darauf 
zurückzuführen. daß die Voraussetzungen für die Anwendung der Struktur
richtlinien erst national geschaffen ·sowie· Programme für die Marktstruk
tur erstellt werden müssen; auch das System der Rückerstattung trägt zur 
verzögerten Ausgabenwirksamkeit bei. Nach dieser Anlaufphase wird mit Ko
sten in der Größenordnung von rd. 100 Mill. ERE/Jahr zu rechnen sein. 

Die derzeitige Verfassung der 6~6~~ Landwirtschaft wirft in struk
tureller Sicht ernsthafte Probleme auf. Auf der Grundlage des EG-Haus
halts 1980 setzt die Kommission einen Betrag von 173 Mill. ERE ein. Die
ses voraussichtl iche Finanzvolumen dürfte aber aus den bereits oben im 
Zusammenhang mit Griechenland dargelegten Gründen nur schrittweise in den 
dem Beitritt folgenden Jahren erreicht werden. 

Für P.oNt~ lassen sich nur sehr unzuverlässige Voraussagen machen. 
Die EG-Kommission schätzte 1978 50 - 100 Mill. ERE. wobei sich die Zah
len auf die volle Anwendung der bestehenden Vorschriften bezogen. 

3.1.3 Sonstige BereiChe 

Für Portugal wird über eine sog. ~6~te verhandelt. deren Höhe 
noch nicht feststeht. die aber nur teilweise aus EG-Haushaltsmitteln be-
9) VO 929/79 vom 08.Mai 1979. AbI. L 117. S. 4. 
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zahlt werden soll. Man erwartet, daß der andere Teil als Darlehen der Eu
ropäischen Investitionsbank (EIB-Darlehen) zur Verfügung gestellt wird. 
Die Vorbeitrittshilfe soll zur Finanzierung von geeigneten Projekten die
nen, wobei die Auswahl der Bereiche von Portugal unter wirtschaftlichen 
und unter Aspekten der Einpassung inden Gemei nschaftsrahmen getroffen 
werden soll. 

Nicht zu unterschätzende Ausgaben werden durch den Beitritt auch im ~
~~6 und ~~6 auf den EG-Haushalt zukommen. Für 1981 hat 
die EG-Kommission für GM-e.~ rd. 240 Mil!. ERE vorgesehen, das 
sind 15 % der Verpflichtungsermächtigungen des Regionalfonds. Sie werden 
insbesondere in den Folgejahren zur Zahlung anstehen. Diese Beträge dürf
ten insbesondere für ~ und P4M.~ ab 1983 erheb 1 ich über
schritten werden. Das würde erst recht gelten, wenn 1981 Ratsbeschlüsse 
zur Umstrukturierung des EG-Haushalts zugunsten der Strukturpolitik er
fOlgen sollten. 

3.2 Einnahmen 

Den von der Kommission geschätzten Ausgaben stehen folgende Einnahmen ge
genüber: 

- Abschöpfungseinnahmen 
Vor allem werden die Abschöpfungen auf Mais und Rindfleisch aus Dritt
ländern ins Gewicht fallen. Bei Spanien werden von der Kommission ins
gesamt an Abschöpfungseinnahmen rd. 330 Mill. ERE, bei Griechenland 
rd. 100 Mill. ERE und bei Portugal 30 - 40 Mill. ERE unterstellt. Es 
muß davon ausgegangen werden, daß diese Eigenmittel mit steigendem 
Selbstversorgungsgrad und einer Verlagerung vom Drittlandshandel zum 
innergemeinschaftlichen Handel tendenziell ab~ehmen. (Dem stehen aller
dings dann zunehmende Ersparnisse an Erstattungen gegenüber.) 

- Zölle 
Sie dürften jährlich Einnahmen von 350 Mill. ERE bei Spanien, 80 Mill. 
ERE bzw. 30 Mill. ERE bei Griechenland und Portugal bringen. Diese Ein
nahmen werden eher stagnieren, weil in den ersten Jahren nach dem Bei
tritt die allgemeine Zunahme des Welthandels durch die teilweise Ver
lagerung des Drittlandhandels auf den Intrahandel kompensiert wird. 
Die Einnahmen, die der Gemeinschaft aus dem 1%-Anteil der gemeinsamen 
MWSt-Bemessungsgrundlage zufließen, richten sich nach einem besonderen 
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Rückerstattungsmechanismus, der als Obergangsregelung in den ersten 
Jahren gelten würde. Die bereits beschlossene Regelung für Griechenland 
sieht vor, daß im 1. Jahr 70 %, im 2. Jahr 50 %. im 3. Jahr 30 %, im 
4. Jahr 20 % und im 5. Jahr letztmalig 10 % der abgeführten MWSt-Ein
nahmen rückerstattet werden. Ob und inwieweit eine solche Ubergangsre
gelung auch für Spanien un? Portugal in den Beitrittsverträgen Ein
gang findet, kann noch nicht beurteilt werden. 

3.3 Nettobelastung 

Aufgrund der unsicheren Schätzungen und des Standes der Beitrittsverhand
lungen ist die Nettobelastung aus Ausgaben und Einnahmen für den EG-Haus
halt zahlenmäßig kaum zu erfassen. In den Hypothesen zur Entwicklung des 
EG-Haushalts 1981-1983 setzt die EG-Kommission den Nettosaldo für Spanien 
und Portugal für 1983 - dem ersten Beitrittsjahr - mit Null an. Für Grie
chenland beträgt er gemäß dem Vorentwurf des EG-Haushalts rd. 20 - 30 
Mi 11. ERE. 

In ihrer Schätzung aus dem Jahre 1978 ist die Kommission bei voller Inte
gration der drei neuen Mitgliedstaaten von einer Nettobelastung von ins
gesamt 1 Mrd. ERE ausgegangen. Dieser Betrag dürfte ganz erheblich über
schritten werden. Das zeigt sich z.B. darin, daß die Kommission in ihrer 
letzten Kostenrechnung für Spanien vom Frühjahr d.J. von einer Verdoppe
lung der Marktordnungsausgaben gegenüber ihrer Schätzung aus dem Jahre 
1978 ausgegangen ist. Da die Ubergangsregelungen und die Dauer der Ober
gangszeit für Spanien und Portugal nicht bekannt sind, ist eine Voraussa
ge, wann diese Belastungen durchschlagen, nicht zuverlässig möglich. Die 
Nettobelastung wird aller Voraussicht nach nicht vor 1985 spürbar werden. 
(Etwas anderes würde freilich dann gelten, wenn zusätzliche Ausgabetatbe
stände geschaffen würden.) 

3.4 Bewertung 

Wie oben aufgezeigt, werden unter den bisherigen Voraussetzungen in er
ster Linie die Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, bei den mediterra
nen Produkten Olivenöl, Obst und Gemüse und Wein drastisch steigen, wobei 
insbesondere die Verbrauchsbeihilfe für Olivenöl, die Verarbeitungsbei
hi 1 fe" für Obst und Gemüse sowie die Marktstützung bei· Wei n die finanz-

399 



wirksamsten Ursachen sind. Es ist zu befürchten, daß diese Kosten insge
samt ähnliche Dimensionen erreichen könnten wie die der Milchmarktord
nung. Die Einsparungen bei den Ausgaben der nördlichen Produkte, wie 
Milch und Rindfleich - infolge eines verstärkten Intrahandels -, werden 
sich dagegen in engen Grenzen halten, so daß eine spürbare Entlastung des 
Haushalts von diesen Bereichen nicht zu erwarten ist. Inwieweit bzw. in 
welcher Höhe Ausgaben im Währungsbereich auftreten, kann noch nicht beur
teilt werden. Die Mittel für die Agrar- sowie Regionalstruktur werden 
ebenfalls wegen der schwierigen Strukturen in den Beitrittsländern weiter 
steigen. Eine Erhöhung der entsprechenden Fonds bzw. eine Neufestsetzung 
der Quoten beim Regional- und Sozialfonds werden voraussichtlich die Fol
ge sein; 

Auf dem Einnahmensektor bleibt abzuwarten, wie sich die Handelsst röme 
nach dem Beitritt entwl~eln und sic~ auf Abschöpfungen und Zölle auswir
ken. Die Abschöpfungseinnahmen dürften wegen der Ersetzung von Dr i tt
landseinfuhren durch Einfuhren aus der ger-Gemeinschaft tendenziell ab
nehmen. Während bei den Zöllen wegen der Zunahme des Welthandels insge
samt mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen ist, werden diese bei 
den Beitrittsländern mit Blick auf die Änderungen bei den Warenströmen 
eher stagnieren. Das Mehrwertsteueraufkommen wird in den Beitrittsländern 
als FOlge des beitrittsbedingten Wirtschaftswachstums zunehmen. 

Die Erweiterung der Gemeinschaft wird nicht nur ein erhebliches Anwachsen 
des Volumens des Gesamthaushalts zur Folge haben. In den einzelnen Berei
chen wird es Verschiebungen zugunsten der medi terranen Mi tgl iedstaate n 
geben. Der politische und wirtschaftliche Druck, den finanziellen Spiel
raum der Gemei nschaft auszudehnen, ihr neue Ressourcen zu verschaffen, 
wird daher zunehmen. Auch wenn die Kommission die Nettobelastung im er
sten Beitrittsjahr 1983 von Spanien und Portugal z.Z. mit Null ansetzt, 
werden die Belastungen in den Folgejahren das Problem der Erschöpfung der 
Eigenmittel~ verschärfen. 

4 Notwendigkeiten und Folgen einer Erweiterung unter veränderten 
Bedingungen 

Der Beitritt führt also bei unveränderter Fortsetzung der bisherigen ge
meinsamen Agrarpolitik, das läßt sich trotz aller sonstigen Unsicherhei
ten sagen, zu zusätzlichen Anforderungen an den Haushalt der Gemei n-

400 



schaft. Die vorhandenen Eigenmittel werden voraussichtlich zur Finanzie
rung nicht ausreichen. 

Die Haushaltsprobleme der Gemeinschaft, insbesondere das Problem der Er
schöpfung der Eigenmittel, werden - wie bereits gesagt - nicht durch die 
Erweiterung hervorgerufen, sondern sie zwingen bereits in der EG 9 zu 
Korrekturen an der gemeinsamen Agrarpolitik. Die Erweiterung wird aber 
erhebliche Auswirkungen auf diese Probleme haben, und sie wird künftige 
Lösungen wesentlich beeinflussen: 

- Sie wird die Probleme noch verschärfen und den Eintritt der Mitteler
schöpfung beschleunigen. 

- Sie lenkt das Augenmerk auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, die bisher 
noch relativ geringe finanzielle Mittel in Anspruch nehmen (z.B. Obst 
und Gemüse, Wein). 

- Sie erschwert die Lösung des Problems durch den Anspruch der künftigen 
Mitgliedstaaten auf eine Art "innergemeinschaftliche Entwicklungshilfe" 
mit den Instrumenten und den Finanzen der Gemeinschaft. 

4.1 Notwendigkeiten und Grenzen für Veränderungen 

Lassen Sie uns einen Blick auf mögliche Konsequenzen werfen, die in die
ser Lage zu ziehen sind. Dabei kann es nicht darum gehen, ein definitives 
Konzept vorzulegen. Denn um ein Konzept für die Lösung der Haushaltspro
bleme wird selbst für die derzeitige Gemeinschaft noch gerungen, und die 
Lösung der beitrittsbedingten zusätzlichen Probleme wird von diesem Kon
zept abhängen. 

Ich möchte aber einige Aspekte aufzeigen, die in diesem Zusammenhang von 
Bedeutung sein werden. 

4.1.1 Notwendigkeit wirtschaftlicher Integration der neuen Mit
gl iedstaaten 

Die Beitrittsländer haben ihre Aufnahmeanträge aus pol itischen und aus 
wirtschaftlichen Gründen gesellt. P~6~ sind die Anträge Bekenntnis
se zur westlichen Demokratieform, die nicht zuletzt den Demokrat i s ie
rungsprozeß in diesen Ländern absichern sollen 10). ~6~~~ haben 
10) BAKOJANNIS, 13, S. 242; EVERLING, 7, S. 61. 
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die Beitrittsländer sehr weitgehende Erwartungen an günstige Auswirkungen 
durch den Beitritt 11 ). 

Die Auss icht, Mitgl ied der EG zu werden, hat in diesen ländern bereits 
heute politisch und wirtschaftlich einen stabilisierenden Effekt, dessen 
Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann; die meisten der 
großen Parteien, große Teile der Bevölkerung, der Unternehmer und der Ge
werkschaften stehen - wenn auch z.T. mit sehr unterschiedlichen Erwartun
gen - hinter den Beitrittsanträgen ihrer Regierungen. 

Die für die EG hieraus folgenden politischen Verpflichtungen sind mit der 
bloßen Aufnahme dieser länder noch nicht erfüllt. Denn es ist kaum anzu
nehmen, 

- daß der bisherige Konsens in den Beitrittsländern tragfähig bleibt, 

- daß er seine stabilisierende Funktion behält 

- und daß der erhebliche Vertrauensvorschuß gegenüber der EG nicht in 
sein Gegenteil umschlägt, 

wenn in diesen ländern eine starke Diskrepanz zwischen den wirtschaftli
chen Versprechungen der Beitrittskampagnen und der Realität der Mit
gliedschaft offenbar wird. 

Die EG wird also Anstrengungen unternehmen müssen, um für die neuen Mit
gliedstaaten den Beitritt wirtschaftl ich erkennbar 12) attraktiv zu ma
chen. 

In diesem Zusammenhang muß das Europäische Währungssystem erwähnt werden. 
Es erscheint kaum möglich, daß Spanien, Griechenland und Portugal auf 
Dauer erfolgreich am EWS beteiligt werden können, wenn es nicht gelingt, 
zu einer größeren Konvergenz in der wirtschaftlichen Entwicklung dieser 
länder und der Alt-EG zu kommen. 

Jedenfalls scheint mir festzustehen, daß ohne den Einsatz von beträchtli
chen Gemeinschaftsmitteln die.drei neuen Mitgliedstaaten weder politisch 

11) Z.B. KOHLER, 7, S. 23. 
12) Zu Recht beklagte kürzlich die EG-Kommission die aus integrations

politischer Sicht mangelhafte Publizität von Förderungsmaßnahmen der 
EG in den Mitgliedstaaten (vgl. Antwort auf die Anfrage des Abg. 
Griffiths, AbI. C 198/1980, S. 32). 
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noch wirtschaftlich wirklich in die Gemeinschaft integriert werden kön
nen. 

4.1.2 Notwendigkeiten und Grenzen von Transfers mit den Mitteln 
der gemeinsamen Agrarpolitik 

4.1.2.1 Die Erwartungen der Beitrittsländer 

Für die Beitrittsländer gibt es gute Gründe zu fordern, daß der Einsatz 
von Gemeinschaftsmitteln auch und gerade mit den Instrumenten der gemein
samen Agrarpolitik erfolgt: 

- Die bisherige Verwendung der Haushaltsmittel der Gemeinschaft spricht 
dafür, daß man auch künftig durch agrarpolitische Maßnahmen am wirk
samsten zu einem Transfer kommt. 

- Wegen der bestehenden Automatismen verspricht besonders die Abteilung 
Garantie des EAGFL eine sichere Teilnahme an den Gemeinschaftsfinanzen 
auch für die Zukunft; die fehlende Plafondierung der Abteilung Garan
tie erweckt den Eindruck der Unerschöpflichkeit. In anderen Politikbe
reichen mit diskretionärer Verteilung und mit Plafonds sind künftige 
Transfers unsicher und oft nur durch politischen Aufwand realisier
bar. 

- Die Beitrittsländer glauben, ein Transfer im Agrarbereich entspreche 
einer gerechten Verteilung der Integrationsgewinne innerhalb ihrer 
Volkswirtschaften. Denn in diesen Ländern profitieren vom Beitritt 
primär 

= die Verbraucher, die durch den freien Warenverkehr zumindest mit 
gewerblichen Erzeugnissen besser und billiger versorgt werden, 

= sowie die Arbeitnehmer, denen durch die Freizügigkeit und Harmoni
sierungsmaßnahmen tendenziell eine Anhebung des Lohn- und Sozial
niveaus zugute kommt. 

Eine gewisse Anhebung der Lebensmittelpreise, die durch die Verstär
kung der Marktmechanismen nach dem Beitritt möglich ist, wird deshalb 
für akzeptabel gehalten. Dies gilt um so mehr, als der Anteil der land
wirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in diesen Län
dern recht hoch ist und innenpolitisch einen entsprechenden Einfluß 
ausübt. 
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Es ist deshalb anzunehmen, daß die Beitrittsländer versuchen werden, ei
nen Transfer zu ihren Gunsten gerade über Agrarmarktmaßnahmen in Gang zu 
setzen 13). Sie werden dabei vermutlich bis zu einem gewissen Grad Unter
stützung finden bei Frankreich und Italien, den beiden übrigen Mitglied
staaten mit "mediterranen" Produkten, die hoffen, durch eine Verstärkung 
der Erlössicherung bei diesen Produkten die befürchteten negativen Rück
wirkungen der Erweiterung für ihre Erzeuger in Grenzen halten zu können. 

4.1.2.2 Grenzen der Transferwirkung von Maßnahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik 

Es wird schwer sein, dem Druck auf Verstärkung des Mitteleinsatzes im 
Agrarbereich zu widerstehen. Angesichts der eng begrenzten Haushaltsmit
tel der Gemeinschaft ist das aber unbedingt erforderlich. Mehr noch: um 
die drohende Ausschöpfung der Eigenmittel zumindest hinauszuzögern, und 
um zu einer besseren Ausgabenstruktur der Gemeinschaft zu kommen, muß die 
Erlössicherung für die mediterranen Produkte möglichst noch vor dem Bei
tritt gesenkt werden. 

Das gilt gerade dann, wenn man wirksame Transfers in die südlichen Regio
nen der EG für richtig hält. Denn diese Transfers sind vorrangig mit den 
Instrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik in einer für das EG-Budget 
tragbaren Weise nicht möglich: 

Das folgt im Grundsatz schon daraus, daß es sich bei Hilfen, die mit den 
Instrumenten der gemeinsamen Agrarpolitik gegeben werden, um sektorbezo
gene, nicht um regionalbezogene Hilfen handelt 14). Insbesondere die Mit
tel zur Marktstützung kommen primär den Regionen mit den günstigsten Pro
duktionsverhältnissen zugute, also den Regionen, die diese Hilfe regio
nalpolitisch am wenigsten nötig haben. Folglich wird das EG-Budget weit 
höher belastet, als zur Realisierung eines wirksamen Transfers zugunsten 
der bedürftigen Regionen erforderlich ist 15 ). 

Bei den "mediterranen" Produkten, um die es bei dieser Erweiterung weit
gehend geht, hat allerdings der sektorale Ansatz auch einen starken re-

13) In diesem Sinne auch der WISSENSCHAFTLICHE BIERAT, 15, S. 53 f., 
und KOHLER, 7, S. 42. 

14) FRANZMEYER, SEIDEL, 4, S. 64. 
15) VON URFF, 6, S. 114 ff., MENTRUP, 12, S. 206 ff. 
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gionalen Effekt. Tatsächlich kann man kw..z/M-dUv- durch stärkere Stüt
zungsmaßnahmen bei diesen Produkten einen Transfer in die mediterranen 
Regionen der EG bewirken, allerdings wiederum vorrangig in die besonders 
produktiven dieser Regionen 16). 

~~Uv- ist dieser Transfer jedoch sehr aufwendig. Er führt zu ei
ner Strukturkonservierung in den mediterranen Regionen und durch Ober
schußerzeugung zu unverhältnismäßig hohen Budgetbelastungen17). 

Angesichts der eng begrenzten Haushaltsmittel muß deshalb die z.Z. über
zogene Stützung bei mediterranen Produkten abgebaut, nicht aber verstärkt 
werden. Damit wir für diese Forderung bei den Beitrittsländern und bei 
Frankreich und Italien Verständnis finden, müssen wir diese Länder davon 
überzeugen, daß ein Transfer außerhalb des Agrarsektors letztlich für sie 
selbst vorteilhafter ist, und wir müssen glaubhaft machen, daß ein sol
cher Transfer wirklich erfolgt 18). Beides wird uns vermutlich nur dann 
ge 1 ingen, wenn wir ernsthafte Anstrengungen unternehmen, die Oberschuß
probleme auch bei den Produkten zu lösen, die hauptsächlich in den nörd
lichen Mitgliedstaaten erzeugt werden. Mit der Anwendung des Gedankens 
der Mitverantwortung der Erzeuger, insbesondere in den Sektoren Milch und 
Zucker, haben wir bereits Schritte in die richtige Richtung getan; wei
tere Schritte werden folgen müssen. 

4.2 Modelle und Wirkungen 

Gerade in letzter Zeit sind von allen Seiten fast unübersehbar viele Re
zepte zur Sanierung des EG-Haushalts vorgelegt worden. Diese Rezepte sol
len hier nicht wiederholt, noch soll ihnen ein weiteres hinzugefügt wer
den 19). Vielmehr sollen sich die folgenden Ausführungen auf wichtige As
pekte des Budgetproblems konzentrieren, soweit sie wegen ihrer Beitritts
relevanz hier von besonderem Interesse zu sein scheinen. 

16) DEUTSCHES INSTITUT FOR ENTWICKLUNGSPOLITIK, 2, S. 9. 
17) FRANZMEYER, SEIDEL, 4, S. 152; HEIMPEL, 7, S. 174, THOROE 14,S. 85. 
18) THOROE, 14, S. 86. 
19) Prinzipiell liegen natürlich vor allem Maßnahmen, die zur Lösung der 

Oberschußprobleme beitragen, im Interesse des EG-Budgets. 

405 



Dazu zählen 

- mögliche Änderungen der EG-Finanzverfassung, 

- Änderung von Ausgabetatbeständen, die gerade die mediterranen Produkte 
betreffen. 

4.2.1 Änderungen der Fina'nzverfassung 

4.2.1.1 Anhebung des Mehrwertsteueranteils 

Ein Weg, der sich zur Lösung der Haushaltsprobleme der EG 9 und der EG 12 
gleichermaßen anzubieten scheint, dürfte auf absehbare Zeit nicht gangbar 
sein. Ich meine die Erhöhung der Eigenmittel der Gemeinschaft durch Anhe
bung des Mehrwertsteueranteils der EG. 

Ich glaube zwar nicht, daß im Zusammenhang mit der Aufnahme von drei neu
en Mitgliedstaaten. deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit deutlich un
ter dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, die Erhöhung der 1%-Grenze ein 
absolutes Tabu sein muß. Hier kann es kein Dogma geben, wenn dadurch 
sachgerechte Lösungen verhindert würden. Entscheidende Fragen in diesem 
Zusammenhang dürfte letztlich sein, ob die zusätzlichen Mittel von den 
Mitgliedstaaten aufgebracht werden können und ob sie zur Finanzierung 
sinnvoller Gemeinschaftspolitiken erforderlich sind. 

Jedenfalls ist dieser Weg aus mehreren Gründen auf absehbare Zeit keine 
Lösung des Problems: 

- Politische Festlegungen 
Eine Erhöhung der 1%-Grenze ist allein im Laufe dieses Jahres mehrfach 
ausdrücklich abgelehnt worden, und zwar durch den Europäischen Rat 
(12./13.Juni 1980), den Rat der EG-Finanzminister (11.Februar 1980) 
und den Rat der EG-Außenminister (30. Mai 1980). Auch der Deutsche 
Bundestag hat sich einstimmig in dieser Richtung festgelegt. Von diesen 
Festlegungen könnte man sich, selbst wenn man es wollte, kurzfristig 
kaum lösen. 

- Dauer und Risiko des Verfahrens 
Eine Erhöhung der Eigenmittel der EG muß gemäß Art. 201 EWG-Vertrag von 
allen Mitgliedstaaten nach "ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften" 
akzeptiert werden. Das bedeutet i.d.R. Ratifizierung durch die natio-
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nalen Parlamente. Der dafür erforderliche Zeitaufwand ist beträchtlich. 
Andere Schwierigkeiten kommen hinzu. Wird nämlich die Frage der Mittel
erhöhung diskutiert, läßt sich die Frage der Mittelverwendung kaum ver
meiden. In dieser Frage liegt sehr viel Sprengstoff. Außerdem wird das 
Europäische Parlament in diesem Zusammenhang die Frage nach seinen 
Kompetenzen bei der Bewilligung der Mittel aufwerfen. All das (und 
natürlich der Widerstand der nationalen Finanzminister) dürfte für die 
meisten Politiker Anlaß genug sein, eine Erhöhung der Eigenmittel nach 
MögliChkeit zu vermeiden. 

4.2.1.2 Schaffung neuer Einnahmetatbestände 

Nach der Erweiterung ist mit einem Olivenölüberschuß von mindestens 
200 000 t/Jahr zu rechnen. Zum Absatz dieser Mengen muß das Preisverhält
nis zwischen Olivenöl und anderen pflanzlichen Fetten durch Verbraucher
beihilfen wesentlich verbessert werden. Nach Schätzung der Kommission, 
die realistisch erscheint, wären hierfür bei vollständiger Anwendung der 
Gemeinschaftsregeln in den Beitrittsländern 1,2 - 1,5 Mrd. ERE/Jahr er
forderlich, d.h. rd. 1 Mrd. ERE mehr als bisher. 

Als eine Alternative, diese Mittel aufzubringen, nennt die Kommission die 
Einführung einer Abgabe auf pflanzliche öle und Fette, und zwar ohne 
Rücksicht auf die Herkunft dieser Produkte, d.h. gleichermaßen für in der 
Gemeinschaft hergestellte wie aus Drittländern eingeführte Ware. Sie geht 
von einer Abgabe von 100 ERE/t bei einem Jahresverbrauch von 5,3 Mill. t 
aus und kommt damit zu einem Mittelaufkommen von 530 Mill. ERE/Jahr. Die
ser Betrag soll der Gemeinschaft als eigene Einnahme zustehen; das bedeu
tet u.a., daß die Abgabenregelung von den Mitgliedstaaten ratifiziert 
werden müßte und daher kurzfristig nicht verwirklicht werden könnte. 
Außerdem wirft diese Maßnahme GATT -rechtl iche Probleme auf. Interessant 
ist hier, daß die USA gerade jüngst ein Verfahren gegen Spanien vor dem 
GATT-Rat angestrengt haben, in dem das spanische System als GATT-widrig 
angegriffen wird. Es liegt nahe, dieses Verfahren im Zusammenhang mit dem 
bevorstehenden EG-Beitritt zu sehen. Oberdies hätte eine solche Maßnahme 
auch evidente agrar- und verbraucherpolitische Aspekte (z.B. höhere Ver
braucherpreise), die ihrer Realisierung im Wege stünden. 
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4.2.1.3 Auflösung der finanziellen Solidarität 

Andere Modelle für Änderungen der EG-Finanzverfassung, die derzeit disku
tiert werden, laufen im Prinzip darauf hinaus, daß die finanziellen Kon
sequenzen agrarpolitischer Maßnahmen der EG nicht mehr ausschließI ich 
oder unbegrenzt von der Gemeinschaft, sondern tei lweise von den Mitgl ied
staaten getragen werden20). 
Hierzu gehören z.B. 

- die nationale Mitfinanzierung von Marktmaßnahmen, 

- die Plafondierung des EAGFL, Abteilung Garantie, 

- und das Festlegen von Obergrenzen für Nettoempfängerpositionen der 
einzelnen Mitgliedstaaten. 

Diese Modelle haben insofern einen spezifischen Bezug auf beitrittsbe
dingte Haushaltsprobleme, als - zumindest auf absehbare Zeit - in erster 
Linie Mitgliedstaaten belastet würden, die im Verhältnis zu ihrer Wirt
schaftskraft heute eine zu starke Nettoempfängerposition haben (in erster 
Linie Dänemark und die Niederlande). Die frei werdenden Mittel könnten 
zur Finanzierung von Gemeinschaftspolitiken eingesetzt werden, die mehr 
den Beitrittsländern zugute kommen. Da diese Modelle zu einer stärkeren 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für Gemeinschaftsmaßnahmen führen, 
könnten sie auch eine rationale Ausgabenpolitik des Ministerrats fördern. 

Alle diese Lösungsansätze sind freilich nicht unproblematisch. Teilweise 
sind sie mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, die nur schei nbar 
rein technisch-administrativer Art sind (wie etwa die Frage der Zurech
nung von Zahlungen und Rückflüssen auf die einzelnen Mitgliedstaaten). 
Teilweise werfen sie Fragen auf, die für die Gemeinschaft offensichtlich 
prinzipielle Bedeutung haben: 

- Das gilt für die Auflösung des sog. Prinzips der finanziellen Soli
darität. Dieses Prinzip, das als Bestandteil der EG-Finanzverfassung 
angesehen werden muß, findet seine rechtliche Grundlage in der VO 
2521 ) aus dem Jahre 1962: "Da in der Endphase des gemeinsamen Marktes 
einheitliche Preissysteme und eine gemeinschaftliche Agrarpolitik be-

20) Z.B. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT, 13, S. 53 f. 
21) AbI. 991/62. 
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stehen, sind die hieraus erwachsenden Folgen von der Gemeinschaft zu 
tragen". 
Rechtlich mögen der Gemeinschaft zwar die Mittel zur Verfügung stehen, 
um diese Verpflichtung zu lösen. Politisch spricht bislang alles dage
gen, daß ein solcher Versuch gelingen würde. Obrigens dürften sich 
auch die Beitrittsländer mit einer Auflösung der finanziellen Solida
rität nicht abfinden: Sie ist ihnen bislang ein wesentlicher Anreiz, 
der Gemeinschaft überhaupt beizutreten. 

- Weiterhin bedeuten die Modelle eine Gefahr für die Zollunion, die 
rechtlich und politisch die "Grundlage der Gemeinschaft" (Art. 9 
EWG-Vertrag) ist. Diese Gefahr ergibt sich u.a. daraus, daß bei Auflö
sung der finanziellen Solidarität ein Mitgliedstaat zu Lasten anderer 
erhebliche Haushaltsvorteile dadurch erzielen kann, daß er selbst 
Marktstützungsmaßnahmen unterläßt und Oberschüsse in andere Mitglied
staaten abfließen läßt. Die Gefahr, daß sich hierdurch die Zollunion 
generell, d.h. auch für Industriegüter, auflöst, ist sehr groß22). 
Obrigens wäre auch und gerade für die Seitrittsländer eine Gemein
schaft, in der die Zollunion für Industrie-, nicht aber für Agrargüter 
wirksam ist, nicht akzeptabel. 

4.2.1.4 Differenzierung der Zahlungsverpflichtungen und horizontaler 
Finanzausgleich 

Erwähnt seien in diesem Zusammenhang noch 

- die Differenzierung der Zahlungsverpflichtung (z.B. Mehrwertsteueran
teil) je nach der wirtschaftliChen Kraft der Mitgliedstaaten, 

- und der horizontale Finanzausgleich zwischen den wirtschaftlich 
stärkeren und den schwächeren Mitgliedstaaten. 

Seide Ansätze sind von der EG-Kommission und von der sog. MacDougall -
Sachverständigengruppe zur Diskussion gestellt worden23). Sie zeichnen 
sich im Grundsatz durch hohe Transferwirkung aus, könnten die Erwartungen 
wirtschaftsschwacher Mitgliedstaaten auf Transfers im Agrarbereich min
dern und kommen den Interessen der Beitrittsländer entgegen. 

22) BARRE, ~, S. 22; EKTL, 3, S. 18226. 
23) KOMMISSIONA 11 A S. 21i SACHVERSTÄNDIGENGRUPPEA 10A Bd. I, S. 

Vgl. auch uATE~, 10 öd. 11 S. 291 FRANZMEY~R ~EIDEL, 4, 
S. 176 ff., und WIS~ENSCHAFtLICHER AEIRAT, 15, ~. 54. 

73. 
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Ob die Gemeinschaft bereits heute einen ausreichenden Integrationsstand 
hat, um diese Instrumente zu einem stärkeren Bestandteil der EG-Finanz
verfassung zu machen, mag hier dahingestellt bleiben. 

4.2.2 Ausgabeänderungen bei mediterranen Produkten 

Um die sich bereits jetzt abzeichnende und durch den Beitritt noch ver
stärkende Auszehrung des Haushalts aufzuhalten und nach Möglichkeit zu 
verhindern, erscheint es dringend geboten, Zug um Zug mit einer Reform 
der Marktorganisationen fUr nördliche Produkte Uberzogene Sicherungen 
auch fUr sUdliehe Produkte im Vorfeld des Beitritts abzubauen. 

Die wichtigsten unter ihnen sind die Beihilfen fUr Olivenöl, Hartweizen 
und Tabak. Hier wäre eine Umstellung auf marktgängigere Sorten und Ver
wendungen vorzusehen und eine Senkung des Interventionspreises fUr Hart
weizen und Olivenöl bei gleichzeitiger Umwandlung der Erzeugerbeihilfen 
in von der Marktordnung abgetrennte Transferleistungen der EG an die Län
der der sUdlichen Regionen24). 

Daneben haben sich die Verarbeitungsprämien bei Obst und Gemüse als sehr 
kostspielig für den EG-Haushalt erwiesen. Sie sind in einer geradezu be
ängstigenden Weise gestiegen und werden, das kann man schon heute sagen, 
bei einem Vollbeitritt Spaniens den Rahmen des Haushalts sprengen. Außer
dem verfälschen sie mehr und mehr auch den innergemeinschaftlichen Wett
bewerb. Am besten wäre es daher, sie gänzlich abzuschaffen. Mit RUcksicht 
auf die hohe Transferwirksamkeit und die entsprechend hohen Erwartungen 
der Beitrittsländer wird dies politisch nicht durchsetzbar sein. Um so 
wichtiger ist es daher, sie auf den echten Preisunterschied zwischen EG
Rohware und Drittlandsware abzusenken. 

Zur Begrenzung der Haushaltsausgaben erscheint es ferner zwingend erfor
derlich, die InterventionspreisefUr sUdliche Produk~e nur äußerst re
striktiv anzuheben. Bei der Leichtverderblichkeit dieser Waren und der 
kritischen Haltung der Verbraucher gerade zu der hier latent drohenden 
"Vernichtung" muß eine Produktion fUr die Intervention vermieden werden. 
Gänzlich abzulehnen sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen, die den beste
henden Schutz mediterraner Erzeugnisse noch erhöhen25). 

24) GOEMAN, 5, S. 19. 
25) Vgl. auch hierzu die AusfUhrungen von GOEMAN, 5, S. 20. 
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Bei Wein sollten die Destillationsmaßnahmen zu hohen Preisen abgeschafft, 
zumindest aber zeitlich und mengenmäßig begrenzt werden. 

Andererseits sollten einige anbau- und produktionsbeschränkende Maßnah
men, wie sie heute in den Beitrittsländern angewendet werden, auch künf
tig beibehalten werden. Ich denke hier an Bewässerungsverbote für Wein. 

Durch die Modifizierung der Ausgabetatbestände bei mediterranen Produkten 
im Sinne einer mehr auf-die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten Produk
tion dürften Einsparungen in der Größenordnung von 500 Mill. ERE möglich 
sein. 

5 Zusammenfassung und Ergebnis 

Nach heutiger Sicht zeichnen sich mit dem Beitritt folgende Probleme für 
den Haushalt ab: 

- Bereits die bisherige Entwicklung der Gemeinschaft läßt einen deutli
chen Anstieg der Ausgaben erkennen, der nach Auffassung der Kommission 
schon 1982 zu einer Ausschöpfung der eigenen Einnahmen führt. Bei die
ser Schätzung sind Preisanhebungen noch nicht eingerechnet. Außerdem 
wird ein Anstieg der Ausgaben um nicht mehr als 6 % unterstellt. Die
ses anspruchsvolle Sparziel dürfte nur zu erreichen sein, wenn zusätz
liche Einsparungen durch Abbau überzogener Preissicherungen für nörd
liche wie südliche Produkte gleichermaßen realisiert werden. 

- Die drohende Erschöpfung der eigenen Einnahmen ist kein beitritts
spezifisches Ergebnis. Der Beitritt vergrößert lediglich den Graben 
zwischen Einnahmen und Ausgaben und verstärkt die Forderung nach einem 
Finanzausgleich und damit nach einer Erhöhung des vorgegebenen Rahmens. 

- Die tatSächlichen Ausgaben des Beitritts sind nicht genau abzuschätzen. 
Sie dürften jedoch erheblich über die ursprünglich von der Kommission 
im Jahre 1978 geSChätzte Nettobelastung von insgesamt 1 Mrd. ERE 
hinausgehen. 

- Weder die Anhebung des MehrwertsteueranteilS noch andere Änderungen 
der Finanzverfassung, wie 
= die Einführung neuer Einnahmen, 
= nationale Mitfinanzierung, 
= Plafondierung des EAGFL, Abteilung Garantie, oder 
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= Festlegen von Obergrenzen für Nettoempfängerpositionen der 
einzelnen Mitgliedstaaten, 

dürften auf absehbare Zeit Aussicht haben, verwirklicht zu werden. Sie 
begegnen auch sonst erheblichen politischen Bedenken. 

- Die Forderung nach einer grundlegenden Änderung der Agrarpolitik durch 
vollständige oder teilweise Aufgabe der bisherigen Grundsätze 
= gemeinsame Preise 
= finanzielle Solidarität und 
= Gemeinschaftspräferenz 
läßt sich mit einem Hinweis auf die beitrittsbedingten Haushaltsbela
stungen nicht begründen; denn die übernahme anderer Modelle, auch so
weit sie eine Ablösung der einkommensorientierten Preispolitik durch 
generelle Kontingentierungs- und Preisbeihilfesysteme vorsehen26 ), 
sind politisch und administrativ noch schwerer handhabbar als das der
zeitige Marktordnungssystem. Außerdem spricht vieles dafür, daß sie 
auch finanziell, zumindest kurzfristig, noch kostspieliger werden. 

- Die überforderung der Agrarpolitik als Instrument zur Herstellung 
eines Finanzausgleichs in der Gemeinschaft wird gerade im Blick auf 
den Beitritt zu einer Verschärfung der Mittelausschöpfung führen. 

- Die zur wirtschaftlichen Integration in den neuen Mitgliedstaaten er
forderlichen Transfers müssen mehr als bisher durch Maßnahmen aus ande
ren Politikbereichen herbeigeführt werden. 

Angesichts dieser Unwägbarkeiten und Risiken bietet m.E. nur der folgende 
Weg eine realistische Lösung, mit den beitrittsbedingten Haushaltsbela
stungen fertig zu werden: Die gemeinsame Agrarpolitik muß durch Anpassung 
und Verbesserung des bestehenden Instrumentariums reformiert werden, z.B. 
durch den weiteren Ausbau von Maßnahmen wie Erzeugermitverantwortung , 
Auflockerung der Interventionen, Beschneidung vorhandener Beihilfen. Dazu 
gehört eine stärker am Markt orientierte Preispolitik. Gelingt es, diese 
Politik durchzusetzen und die erforderlichen Modelle und Umstrukturierun
gen einzuführen, so besteht begründete Aussicht, den tUgen Mehrwert
steuerbemessungsanteil nicht zu überschreiten, jedenfalls nicht aufgrund 
von Maßnahmen, für welche die EG-Agrarpolitik verantwortlich zeichnet. 
Dies gilt auch dann, wenn bei einer nachhaltigen vorsichtigen Preispoli
tik zur Milderung von sozialen Härten gewisse flankierende Maßnahmen ein
geführt werden. 
26) Vgl. KOESTER, TANGERMANN, 9, S. 106 ff.; KOESTER, 8, S. 160 ff. 
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PROBLEME GEMEINSAMER MARKT- UND PREISNIVEAUPOLITIK SOWIE 
DER BUDGETBELASTUNG DURCH DIE GEMEINSAME AGRARPOLITIK 
ALS FOLGE DER EG-ERWEITERUNG (Korreferat) 

von 

Ulrich Koester, Kiel 

1. Die beiden zu diskutierenden Referate behandeln eng beieinander lie
gende Problemkreise: 
Probleme der Budgetkosten , die von Herrn Genske aufgezeigt werden, ent
stehen vornehmlich, weil wir eine gemeinsame Markt- und Preispolitik in 
der Europäischen Gemeinschaft haben. Die von Herrn Goeman diskutierten 
Probleme der gemeinsamen Markt- und Preisniveaupolitik beinhalten aller
dings nicht nur Probleme der Budgetkosten. Da ich Herrn Genskes Referat 
als ein von Herrn Goeman ausgegliederten Teilaspekt der gemeinsamen 
Markt- und Preispolitik betrachte, werde ich zunächst und verstärkt Herrn 
Goemans Referat diskutieren. 

2. Ähnlich wie Herr Genske stellt auch Herr Goeman an den Anfang seiner 
Ausführungen eine Beschreibung der Situation sowie eine Status-quo-Pro
gnose. Besonders diskussionswürdig scheinen mir die daran anschließenden 
politischen Folgerungen. 
Als Ergebnis des ersten Teils stellt Herr Goeman heraus, daß die Hetero
genität der Zielvorstellungen der Verhandlungspartner in den jährlichen 
Preisrunden zuninrnt. Von Bedeutung dürfte sein, daß durch den Beitritt, 
nach Goeman, eine eindeutige Interessenverschiebung zugunsten mediterra
ner Produktmärkte und zugunsten eines übergewichts potentieller Zahlungs
empfänger aus dem EAGFL eintritt. Hieraus folgert Goeman: "Mehrheitsent
scheidungen werden nur begrenzt anwendbar sein". Ich persönlich stinrne 
dieser Aussage voll zu, halte sie aber für diskussionswürdig, da häufig 
die Meinung vertreten wird, daß die Entscheidungen auf EG-Ebene in ihrem 
Ergebnis durch den übergang zu Mehrheitsentscheidungen verbessert werden 
könnten. Offensichtlich sieht Herr Goeman diese Möglichkeit nicht; er 
plädiert hingegen für die Obernahme gut fundierter Regelmechanismen als 
Orientierungshilfen. Hier wäre interessant, in der Diskussion zu klären, 
in welchen Bereichen man sich solche Regelmechanismen. vorstellen könnte 
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und wie diese ausgestaltet sein sollten. 

3. Die von Herrn Goeman aufgezeigten politischen Folgerungen ergeben sich 
zwar nicht zwangsläufig aus der Situationsanalyse, auch nicht unbedingt 
aus den Zielsetzungen einzelner Politiker, sie entsprechen vielmehr ge
samtwirtschaftlichen Oberlegungen. 
Insgesamt plädiert Herr Goeman für "mehr Mut zum Markt" und "Zuversicht 
in die Anpassungsfähigkeit der von der Marktpolitik betroffenen EG-Bür
ger". Auch dieser übergeordneten Leitidee würde ich voll zustimmen, be
fürchte allerdings, daß es hierüber keinen allgemeinen Konsen s geben 
wird. Einzelne der von Herrn Goeman vorgeschlagenen Empfehlungen erSChei
nen mir' aber nicht ganz unter das Leitmotiv zu passen. So wird z.B. die 
Regionalisierung der Ankaufspreise für Obst und Gemüse unter Berücksich
tigung des Transportkostengefälles in den Mittelmeerregionen als ein 
gangbarer Weg gesehen; ich möchte b~i dieser Strategie aber folgendes zu 
bedenken geben: Eine Regionalisierung der Preise auf den Obst- und Gemü
semärkten kann die gleichen Probleme mit sich bringen, wie wir sie von 
der Regionalisierung der Getreidepreise kennen. Sollen gleichgewichtige 
interregionale Preise stabilisiert werden, so sind nicht nur Informatio
nen über die Grenzkosten des interregionalen Warentransports notwendig, 
sondern auch über regionale Angebots- und Nachfragekurven. Da aber solche 
Informationen nicht vorliegen, wird eine Regionalisierung der Gleichge
wichtspreise notgedrungen mit der Zementierung von interregionalen Un
gleichgewichten verbunden sein. Sollen diese Problsne vermieden werden, 
so ist lediglich eine relative StabiliSierung zu empfehlen. Hierbei müß
ten die regionalen Interventionspreise relativ weit unterhalb der regio
nalen Preise liegen, die sich bei normaler Marktentwicklung einstellen. 
Es würde somit lediglich erreicht werden, daß die Preisschwankungen nach 
unten reduziert werden. 

4. Wenig konform mit der Leitidee, "Mehr Mut zum Markt", scheint mir auch 
die Forderung zu sein, daß das Instrument des Selbstbeschränkungsabkom
mens in Zukunft stärker genutzt werden soll. Eine solche Maßnahme kann 
allenfalls partiell für eine vorübergehende Zeit eine Marktentl ast ung 
bieten. Doch ist stets zu beachten, daß durch falsch gesetzte Preissigna
le potentielle Anbieter auf den Markt treten können. 

5. Erstaunt bin ich auch zu lesen, daß Herr Goeman spezielle dirigisti
sche Regelungen der Beitrittsländer für durchaus wert hält, in das EG-
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Agrarmarktinstrumentarium übernommen zu werden. Nach seiner Meinung gilt 
das insbesondere für das Bewässerungsverbot bei We in. sowie das Verbot 
der Neuanlage von bestimmten Dauerkulturen, z.B. Oliven und Wein in Spa
nien. Nach meinem Verständnis bewegt man sich durch gesetzliche Ge- und 
Verbote vom Markt weg; damit wird nicht nur der individuelle Entschei
dungsspielraum eingeengt, sondern darüber hinaus wird hiermit ein weite
res strukturkonservierendes Element in das EG-Instrumentarium aufgenom
men. 

6. Diese wenigen kritischen Anmerkungen haben hoffentlich nicht verdeckt, 
daß ich grundsätzlich mit den Ausführungen des Referenten einverstanden 
bin. Insbesondere begrüße ich es, daß Herr Goeman herausstellt, daß wir 
eine historische Strukturhypothek abzubauen haben; wir sollten uns daher 
Vorstellungen darüber verschaffen, wie in möglichst kurzer Zeit die Land
wirtschaft international oder zumindest EG-intern wettbewerbsfähig ge
macht werden kann; auch soll nach Goeman bei den Preisentscheidungen die 
Entwicklung der Weltmarktpreise berücksichtigt werden. 

7. Begrüßt hätte ich es, wenn Herr Goeman bei der Beschreibung der Situa
tion etwas deutl icher herausgearbeitet hätte, wie die Auswi rkungen der 
Preisniveauänderungen und die Änderungen der Preisrelationen in den Bei
tr itts ländern auf das Agrarangebot berechnet worden sind. Dies ist vor
nehmlich ein methodisches Problem, doch die Bedeutung der Aussage kann 
nicht beurteilt werden, wenn die Methodik der Berechnung unbekannt ist. 

8. Diese Anmerkung gilt verstärkt für die Ausführungen Herrn Genskes be
zügl ich der Status-quo-Prognose. Hier werden zwar Zahlen über die Ent
wicklung der Ausgaben und Einnahmen angegeben, doch wird nicht aufge
zeigt, unter welchen Annahmen und mit welcher Methode diese Daten errech
net wurden. Es erstaunt, daß lediglich eine Ziffer als Prognosewert ange
geben wird und nicht in Anbetracht der "Unsicherheit über die Auswirkungen 
des Beitritts eine Spannbreite aufgezeigt wird. 

9. Sicherlich sind Informationen über Ausgaben- und Einnahmewirkungen des 
Beitritts notwendig, doch darüber hinaus wäre auch von Interesse gewesen 
zu erfahren, ob man in einer erweiterten EG möglicherweise mit größeren 
Unsicherheiten bei der kurzfristigen Prognose der einzelnen Ausgabe- und 
Einnahmeposten zu rechnen hat. Herr Goeman weist z.B. in seinem Referat 
darauf hin, daß bereits bei einer geplanten 90%igen Ausschöpfung des vor-
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gegebenen Finanzrahmens eine 100%ige Ausschöpfung eintreten kann, wei I 
Unsicherheiten bei der Prognose der Ausgaben und Einnahmen bestehen. In 
den vergangenen Jahren weichen die Ist-Zahlen des EAGFL teilweise bis zu 
62 % von den Soll-Zahlen ab. Wird sich diese Diskrepanz zukünftig erhöhen 
oder verringern? Möglicherweise kann uns hierüber Herr Genske in der Dis
kussion Informationen geben. 

10. Herr Genske zeigte in erster Linie auf, welche Budgetkosten insgesamt 
durch den Beitritt auftreten werden. In der Diskussion der EG-Agrarmarkt
politik stellt sich jedoch in den letzten Jahren heraus, daß insbesondere 
auch die Netto-Zahlerpositionen einze lner Länder eine große Rolle spie
len. Hier wäre interessant zu wissen, wie sich durch die EG-Erweiterung 
die aufgrund der kameralistischen Buchführung ermittelten Nettopositionen 
verändern. 

11. Herr Genske stellt die These auf, daß die Mittel zur Marktstützung 
vornehmlich den Regionen mit den günstigsten Produktionsverhältnissen zu
gute kommen. Ich bezweifle, ob diese These durch die Fakten erhärtet 
wird. Aufgrund theoretischer Oberlegungen kommt man zu dem Ergebnis, daß 
insbesondere die marktfernen Regionen durch die Preisstützung re I at i v 
stärker gestützt werden als die marktnahen Regionen. Sicherlich kann man 
aber nicht behaupten, daß die marktfernen Regionen auch gleichzeitig Re
gionen mit günstigsten Produktionsverhältnissen sind. In der Bundesrepu
blik Deutschland gilt dies allerdings teilweise für das Land Schleswig
Holstein. 
12. Nicht ganz zustimmen kann ich auch der Aussage, daß man mit der Er
zeugermitverantwortungsabgabe bereits einen Schritt in die richtige Rich
tung getan hat. Es darf nicht übersehen werden, daß die Erzeugermitver
antwortungsabgabe eigentlich nichts anderes als eine Differenzierung zwi
schen Verbraucher- und Erzeugerpreisen darstellt und damit einer produkt
spezifischen Steuer gleichkommt. Wie man diese Maßnahme zu beurtei len 
hat, hängt sicherl ich von dem zugrunde liegenden Referenzsystem und den 
angestrebten Zielen der Agrarpolitik ab. 

13. Ähnlich wie Herr Goeman diskutiert Herr Genske in seinem Abschnitt 
"Modelle und Wirkungen" mögliche Alternativen zur Lösung der Budgetpro
bleme. Hervorzuheben ist hierbei die Forderung, den Schutz für nördliche 
Produkte abzubauen, um damit die Möglichkeit zu schaffen, überzogene Si
cherungen für südliche Produkte im Vorfeld des Beitritts zu bereinigen. 
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Dieser Forderung kann ich voll zustimmen. Es stellt sich aber dabei den
noch das Problem, wie bei einem Abbau des Agrarschutzes das Einkommens
ziel der Landwirtschaft weiterhin verwirklicht werden kann. 

14. Herr Genske diskutiert auch die Möglichkeit der Auflösung der finan
ziellen Solidarität. Dabei wird realistischerweise nicht als Alternative 
die völl ige Aufgabe der finanziellen Sol idarität untersuc ht, sondern 
Mischformen zwischen eigenstaatl icher Mitverantwortung und finanzieller 
Solidarität. Mir scheint, daß dieser Aspekt über die von Herrn Genske 
aufgezeigten Mögl ichkeiten hinaus weiter verfolgt werden sollte. Herr 
Goeman stellt heraus, daß die Externalisierung nationaler Kosten einen 
erheblichen Nachteil der gegenwärtigen EG-Agrarmarktpolitik darstellt. Es 
ist denkbar, daß man diese Nachteile durch Änderung der Finanzierungsre
geln verringern könnte. Weiterhin sollte in Anlehnung an die Ausführungen 
von Goeman bedacht werden, daß es zukünftig weniger noch als bisher mög
lich sein wird, mit einer gemeinsamen Agrarpreisniveaupolitik die natio
nalen Landwirtschaften zu einer wettbewerbsfähigen Agrarstruktur in den 
gegenwärtigen strukturschwachen Volkswirtschaften zu entwickeln. Da diese 
Volkswi rtschaften ohnehin zu den relati v armen Ländern gehören, werden 
sie selbst voraussichtlich nur wenig Mittel für die Verbesserung der 
Agrarstruktur einsetzen können. Behält man den gegenwärtigen Modus der 
Finanzierung der Agrarstrukturpolitik bei, so wird das dazu führen, daß 
wie bisher auch die relativ wohlhabenden Ländern relativ mehr Mittel aus 
dem gemeinsamen Fonds abrufen können als die relativ armen Länder. Will 
man daher die europäische Budgetpolitik zu einem Instrument einer zielge
richteten innergemeinschaftlichen Einkommensverteilungspolitik umgestal
ten, so scheint mir, daß eine gründlichere Analyse der Möglichkeiten an
derer Finanzierungsregeln als der gegenwärtigen notwendig ist. Der von 
Goeman und Genske geforderte Abbau des Agrarschutzes bei nördl ichen als 
auch mediterranen Produkten setzt Mittel frei, die zukünftig verstärkt 
für strukturpolitische Maßnahmen verwandt werden könnten. Hier müßte si
chergestellt werden, daß nicht - wie bisher - die Mittelverwendung einem 
willkürlichen Finanzausgleich gleichkommt. 
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2 

WOHLFAHRTSÖKONOMISCHE KONSEQUENZEN DER GEMEINSAMEN 
AGRARPREISPOLITIK IN EINER ERWEITERTEN EG 

von 

Die t e r Kir s c h k e, Kiel 

Einleitung 

Ausweitung der gemeinsamen Agrarpreispolitik auf die 
beitrittswilligen Länder 

2.1 Zur Formulierung ökonomischer Wohlfahrtsfunktionen 

2.2 Wohlfahrtsökonomische Konsequenzen der EG-Erweiterung 

3 Agrarpreisänderungen in einer erweiterten EG 

3. 1 Zur Bedeutung von Produktpreisänderungen für die 
ökonomische Wohlfahrt 

3.2 Wohlfahrtsökonomische Konsequenzen von Agrarpreisände
rungen in einer erweiterten EG 

4 Schlußbetrachtung 

1 Einleitung 

Das ökonomische Wohlfahrtsziel läßt sich in einfacher Weise als die best
ntigl iche Versorgung einer Gesell schlaft mit Gütern und Dienstleistungen 
beschreiben (vgl. zu dieser Definition GIERSCH, 6, S. 106). Diese Ziel
setzung stellt insbesondere für die mögliche Übertragung der gemeinsamen 
Agrarpreispolitik auf Griechenland, Spanien und Portugal eine wichtige 
Bewertungsgrundlage dar. So zeichnet sich für eine erweiterte Gemein
schaft aufgrund des unterschiedl ichen Entwickl ungsstands der Volkswi rt-
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schaften die Notwendigkeit eines erheblichen Wohlfahrtstransfers von den 
jetzigen EG-Mitgliedsländern zu den beitrittswilligen Ländern ab (SIE
VERT, 14, S. 1021; V. DOHNANYI, 5, S. 589), der in einer Zeit verminder
ten wirtschaftlichen Wachstums besondere Probleme aufwirft (vgl. KOMMIS
SION DER EG, 10, S. 13ff). Bereits die gemeinsame Agrarpreispolitik ver
ursacht aber Transferströme. zwischen den EG-Mitgliedsländern (vgl. KOE
STER, 8, S. 19ff). Es stellt sich deshalb die Frage, wie die ökonomische 
Wohl fahrt inden EG-Mi tg lieds ländern und den bei tri ttswi 11 igen Länder n 
allein durch die Anwendung dieser Politik in einer erweiterten EG beein
flußt wird. 

Andererseits führt die gemeinsame Agrarpreispolitik zu einem Verlust an 
ökonomischer Wohlfahrt für die EG insgesamt (vgl. etwa KOESTER u. TANGER
MANN, 9, S. 113ff). Die EG-Erweiterung würde indes bedeuten, daß der 
Agrarprotektioni smus auf weitere Länder ausgedehnt wird und zusätzl ic h 
vor allem mediterrane Produkte erfaßt, die in der bisherigen EG-Produk
tionsstruktur eine eher untergeordnete Rolle spielen. Hier ergibt sich 
für die EG insgesamt die Frage, inwieweit die durch die Agrarpreispolitik 
bedingten ökonomischen Wohlfahrtseffekte einer EG-Erweiterung den mögli
chen Integrationsvorteilen einer erweiterten Zollunion entgegenstehen und 
dami t auch den Spiel raum für di rekte Wohl fahrtstransfers von den gegen
wärtigen EG-Mitgliedsländern zu den beitrittswilligen Ländern einengen. 

Im vorliegenden Aufsatz werden deshalb die wohlfahrtsökonomischen Konse
quenzen der gemeinsamen Agrarpreispolitik in einer erweiterten EG sowohl 
für die EG-Mitgliedsstaaten und die beitrittswilligen Länder als auch für 
die EG insgesamt untersucht. Die Darstellung untergliedert sich in zwei 
Teile. Zunächst wird die Ausweitung dieser Politik auf die beitrittswil
ligen Länder erörtert. Hier wird der ökonomische Wohlfahrtsgehalt des ge
genwärtigen Zustands mit dem hypothetischen Wohlfahrtsgehalt in einer er
weiterten EG verglichen. Der folgende Teil behandelt Agrarpreisänderungen 
in einer erweiterten EG. Ihre wohlfahrtstheoretischen Konsequenzen werden 
ermittelt und den Wirkungen entsprechender Agrarpreisänderungen in der 
gegenwärtigen Situation gegenübergestellt. In beiden Teilen der Untersu
chung wird zunächst der theoretische Aspekt der Problemstellung darge
stellt. Die methodische Grundlage der Analyse bildet das Konzept der 
Zahlungsbereitschaft aus dem Bereich der angewandten Wohlfahrtsökonomie 
(vgl. bsw. CURRIE/MURPHY/SCHMITZ, 3, S. 744ff). 
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Die Berechnungen beschränken sich auf die eigentlichen Systemelemente der 

gemeinsamen Agrarpreispolitik und zeigen auf, welche wohlfahrtsökonomi
schen Konsequenzen in einer erweiterten EG aufgrund eines einheitlichen 
EG-Normpreisniveaus zu erwarten sind. Gemäß der bisherigen Regelung und 
auch in etwa der künftigen Mehrwertsteuerregelung entsprechend wird fer
ner davon ausgegangen, daß der Finanzi~rungsantei I am EG-Haushal t fü r 
EG-Mitgliedsländer deren Sozialproduktanteil entspricht. Mögliche Sonder
regelungen bei der EG-Erweiterung wie auch die speziellen Probleme des 
Grenzausgleichs (vgl. hierzu SCHMITZ, 13) bleiben hier unberücksich
tigt 1). Ebenso wird sowohl für die EG-Mitgl iedsländer als auch für die 
beitrittswilligen Länder von der derzeitigen Versorgungssituation ausge
gangen, wie sie für den Durchschnitt der Jahre 1976-1978 in den übersich
ten 8 und 9 im Anhang beschrieben wird. 

Aufgrund der getroffenen Annahmen sind die Berechnungen als Grundlage für 
weitere überlegungen zu betrachten. Der mit ihnen gezogene Rahmen der 
Ausführungen wird deshalb durch einzelne Qualitative Aussagen erweitert. 

2 Ausweitung der gemeinsamen Agrarpreispolitik auf die bejtrjtts
will igen Länder 

2.1 Zur Formulierung ökonomischer Wohlfahrtsfunktionen 

Ein wohlfahrtsökonomischer Vergleich der gemeinsamen Agrarpreispolitik in 
einer erweiterten EG mit dem gegenwärtigen Zustand setzt die Konstruktion 
eines operationalen Maßstabs voraus. Mit Hilfe des Konzepts der Zahlungs
bereitschaft ist es möglich, den ökonomischen Wohlfahrtsgehalt einer be
stimmten Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen monetär zu erfassen. 
So wird der Wohlfahrtsbeitrag, der durch den Konsum eines Guts entsteht, 
durch die realisierte Zahlungsbereitschaft gemessen, während die Produk
tionskosten entgangene Zahlungsbereitschaft und damit einen Verzicht auf 
ökonomische Wohlfahrt darstellen (vgl. DASGUPTA!PEARCE, 4, S. 44ff). An
dererseits stellt ein Devisenüberschuß potentielle Zahlungsbereitschaft 
dar, als er den Anspruch auf den Konsum von Gütern und Dienstleistungen 
verkörpert. 

1) T~tsäc~lich sind die ynterstellten B~dingungen !m Beitrittsvertrag 
mlt Grlechenland berelts nach elner Ubergangszelt von fünf Jahren 
für die meisten Agrarprodukte vorgesehen. Lediglich für Pfirsiche 
und Tomaten bestent elne übergangszeit von sieben Jahren. Vgl. AGRA
EUROPE,l-I, S. 34f und S. 89ff. 
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Auf dieser Grundlage lassen sich ökonomische Wohlfahrtsfunktionen formu
lieren (vgl. auch LESOURNE, 11, S. 70ff), wie sie für ein Nicht-EG-Mit
gliedsland im obersten Teil der übersicht 1 dargestellt wird. Die obere 
Zeile drückt hier den ökonomischen Wohlfahrtsgehalt der Konsum- und der 
Produktionsaktivität aus, während in der unteren Zeile die.Austauschakti
vität mit dem Ausland erfaßt wird. Für ein EG-Mitgliedsland ergeben sich 
keine Änderungen für die Konsum- und die Produktionsaktivität, jedoch für 
die Austauschaktivität mit dem Ausland. Diese veränderte Situation wird 
in übersicht 2 aufgezeigt. 

Uber.leht 1 s Zur For.uUarllng ökohOlltacher Wuhlfahrtafunktlonen 

FOr ein Ntcht-EG-M1t'lljl1edahnd 

Ftlr ein BG-Mlt'lljlledaland 

"j • Cj - of CPj' + Pj q'j CPj' - Pj qf CPl' + Of Cpl , - Kl 

+ [qf CPl' - q'j CPl'] PJ - hl i~l [qf CPl' - q~ CPl'] rl - p .. ] 

rar die RG Inage •• at. 

W - Wohlfahrt, p - Pre18, t/ - AngBbot8lD8nge, qD - "chfr.~n98, b - rtn.nd.rung~t •• 

00 und OS .teUen die Dicht.funktionen bezUgl1ch Nachfrage- und AlHjebot.tuntUon dar, 

C und .. Integration.konstanten, 
SubekrilK 1 kennzeichnet ein BG-MltgUedaland (1-1, ••. , j, ... , n', Bubakrlpt kein IUcht-Bo-MltgUeda
land Subakrl'" e die BG .. nd Subakrint .. d ....... _r.t 

Ein Angebotsüberschuß bei einem Produkt führt in diesem Fall nicht ledig
lich zu einem Außenbeitrag, wie er für ein Nicht-EG-Mitgliedsland formu
liert worden ist, sondern verursacht zusätzlich unterschiedliche Trans
ferströme. So entsteht durch den innergemeinschaftlichen Handel ein Han
deistransfer und durch das Finanzierungssystem ein Finanztransfer, der im 
einzelnen auf das EG-Normpreisniveau und auf das Grenzausgleichssystem 
zurückzuführen ist und entweder direkt durch den EG-Haushalt oder indi
rekt durch die inländische Versorgungssituation wirksam wird. Rechnet man 

zum gesamten Transfer den Außenbeitrag ohne EG-System hinzu, erhält man 
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Übersicht 2 

Produkt gebundene Leistungsbilanzeffekte für EG-Mitglieds/änder 
als Folge der gemeinsamen Agrarpreispolitik 
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den ausgewiesenen Leistungsbilanzsaldo. Diese Formulierung der Austausch
aktivität filr ein EG-Mitgliedsland läßt sich auch ableiten, wenn man dem 
Außenbeitrag im EG-System (vgl. auch BLANCUS, 2, S. 358ff) den Finanz
transfer hinzufügt. Die Mitgl-iedschaft eines Landes in der EG bedeutet 
also, daß der Weltmarktpreis als relevanter Preis filr den Austausch mit 
dem Ausland durch den Inlandspreis ersetzt wird und zusätzlich ein Anteil 
am EG-Haushalt zu berücksichtigen ist. 

Entsprechend dieser überlegungen kann die in übersicht 1 dargestell te 
ökonomische Wohlfahrtsfunktion filr ein EG-Mitgliedsland formuliert wer
den. Aggregiert man die nationalen Wohlfahrtsfunktionen der EG-Mitglieds
länder, so erhält man eine ebenfalls ausgewiesene ökonomische Wohlfahrts
funktion filr die EG insgesamt2). 

Diese supranationale Wohlfahrtsfunktion entspricht in ihren Komponenten 
der Wohlfahrtsfunktion für ein Nicht-EG-Mitgliedsland, da filr die EG ins

gesamt Transferströme nicht auftreten. Sowohl in der nationalen als auch 
in der supranationalen Wohlfahrtsfunktion im EG-System sind die nationa
len Preise durch den EG-Normpreis zu ersetzen, falls das Grenzausgleichs
system nicht berücksichtigt werden soll. 

2.2 Wohlfahrtsökonomische Konsequenzen der EG-Erweiterung 

Auf der Grundlage der formulierten Wohlfahrtsfunktionen lassen sich die 
Konsequenzen der Ausweitung der gemeinsamen Agrarpreispolitik auf die 
beitrittswilligen Länder aufzeigen. Da filr die EG-Mitgliedsländer die 
jetzige nationale Versorgungssituation nicht berilhrt wird, ergeben sich 
durch die EG-Erweiterung keine Effekte filr die Konsum- und die Produk
tionsaktivität. Allerdings ändern sich durch den Beitritt die Finanzie
rungsquote und das Volumen des EG-Haushalts als Folge einer veränderten 
Versorgungssituation in der EG insgesamt. Filr die jetzigen EG-Mitglieds
länder läßt sich deshalb die Änderung der ökonomischen. Wohlfahrt bei ei
ner EG-Erweiterung durch die Änderung des Leistungsbilanzsaldos bzw .• 
durch die Änderung des Transfers beschreiben, die allei n auf ei ne Ände-

2) Hier sei insbesondere darauf hingewiesen, daß d!e dem K9nzept.def . 
Zahlungsbereitschaft zugrundeliegende Annahme eines gleichen indiVi
duellen Grenznutzens des Einkommens auf den supranationalen Raum der 
EG übertragen wird. 
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rung des direkten Finanztransfers zurückzuführen ist. Geht man ebenso von 
einer unveränderten Versorgungssituation in den beitrittswilligen Ländern 
aus, so wird auch dort durch den Beitritt die Konsum- und die Produk
tionsaktivität nicht beeinflußt. Auch für diese Länder läßt sich dann die 
Änderung der ökonomischen Wohlfahrt als Änderung des Leistungsbilanzsal
dos formulieren, die in diesem Fall durch die Höhe des Transfers in einer 
erweiterten EG erfaßt wird. 

In Obersicht 3 ist für einige wichtige Agrarprodukte die Änderung norm
preisbedingter Transferströme bei einer EG-Erweiterung berechnet worden. 
Die Berechnungen basieren auf Durchschnittsdaten der Jahre 1976-1978 und 
zeigen, daß in diesem Zeitraum bei den angeführten Produkten ein Transfer 
von ca. 180 Mio. ECU von der EG-9 an die beitrittswilligen Länder hätte 
gezahlt werden müssen. Die ökonomische Wohlfahrt wäre indes nicht nur in 
allen jetzigen EG-Mitgliedsländern, sondern auch in Portugal gesunken, so 
daß sich ein positiver Transfer lediglich zugunsten von Griechenland und 
Spanien eingestellt hätte. Der EG-Haushalt als auch das Transfervolumen 
zwischen den Ländern sowie bei allen Produkten wäre gestiegen. 

Zwischen den einzelnen Agrarprodukten ergeben sich recht unterschiedliche 
Änderungen der nationalen Transferströme. Alle jetzigen EG-Mitgliedslän
der hätten bei einer EG-Erweiterung einen Transfer bei Fleisch und Milch
produkten sowie Weichweizen und Zucker erhalten, während ein positiver 
Transfer für die beitrittswilligen Länder vor allem bei den mediterranen 
Produkten Olivenöl, Wein, Tomaten und Zitrusfrüchten aufgetreten wäre. 

Neben dieser generellen Tendenz lassen sich recht unterschiedl iche pro
duktspezifische Änderungen der nationalen Transferströme feststellen. So 
würde sich beispielsweise bei einer EG-Erweiterung die ökonomische Wohl
fahrt bezüglich der Versorgung mit Zucker in Spanien und Portu~al erheb
lich vermindern, während sie in Griechenland sogar etwas und in der BR 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien vergleichsweise stark erhöht 
werden würde. Andererseits würde sich für Portugal ein positiver Transfer 
vor allem bei Wain und Tomaten und kaum bei Olivenöl und Zitrusfrüchten 
einstellen, während bei allen anderen Produkten ein Transfer hätte aufge
bracht werden müssen. 
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Sl 

Weich-
weizen 

Deutschland 3,3 

Frankreich 2,5 

Italien 1,2 

Niederlande 0,7 

Belgien/Luxemburg 0,6 

GroBbrl tannlen 1,6 

Irland 0,0 

Dänemark 0,2 

BG - 9 9,9 

Griecbenland 2,0 

Spanien 7,7 

Portugal -19,7 

bei tri ttswlllige 
Länder - 9,9 

EG-Haushal t - 4,2' 

Trans:fervolumen 12,4 

Ubersicht 3: Änderung nOI1Dprelsbedlngter Transferströme bei Agrarprodukten bei einer 
IiG-Brweiterung im Durchschnitt der Jahre 1976 - 19781 ) in Mio. ECU 

- 8,9 25,8 - 34,8 -64,4 -24,7 -32,6 15,5 7,1 1,8 

- 6,6 19,5 - 26,2 -48,4 -18,5 -24,5 11,5 5,3 1,4 

- 3,3 9,6 - 13,1 -24,2 - 9,3 -12,2 5,8 2,7 0,7 

- 1,8 5,2 - 7,0 -12,8 - 5,0 - 6,5 3,1 1,4 0,4 

- 1,4 4,1 5,5 -10,2 - 4,0 - 5,2 2,4 1,2 0,3 

- 4,3 12,3 - 16,6 -30,9 -11,8 -15,5 7,5 3,4 0,9 

- 0,2 0,4 - 0,7 - 1,3 - 0,4 - 0,6 0,4 0,2 0,0 

- 0,8 2,1 - 3,0 - 5,7 - 2,1 - 2,7 1,5 0,6 0,1 

-27,3 78,9 -107,0 -197,9 -75,7 -99,7 47,7 21,9 5,6 

- 1,7 3,1 19,6 22,1 26,2 15,6 -25,6 - 0,4 -2,5 

30,2 -30,3 86,6 139,0 16,1 82,8 -19,1 -13,3 -2,7 

- 1,2 -51,6 0,8 36',8 33,4 1,4 - 3,0 - 8,2 -0,3 

27,3 -78,9 107,0 197,9 75,7 99,7 -47,7 -21,9 -5,6 

33,8 -60,4 109,6 212,9 74,6 91,6 -66,3 -22,3 -2,7 

18,3 60,2 50,9 173,7 61,4 85,2 33,6 3,4 1,9 

Summe 

14,5 24,6 15,2 - 57,6 

11,1 18,5 11,5 - 42,9 

5,4 9,2 5,6 - 21,9 

2,9 5,0 3,1 - 11,3 

2,4 3,9 2,5 - 8,9 

6,8 11,7 7,2 - 27,7 

0,0 0,4 0,2 1,6 

1,0 2,1 1,3 - 5,4 

44,1 75,3 46,4 -177,8 

- 6,3 - 1,6 - 3,6 46,9 

-31,6 -72,5 -38,3 154,6 

- 6,2 - 1,1 - 4,5 - 23,4 

-44,1 ~75,3 -46,4 177,8 

- 5,9 -65,3 -33,7 261,7 

26,2 61,2 16,1 139,82) 
604,53 ) 

1) Durchschnittswerte der Wirtschaftsjahre 1976/77 und 1977/78 bzw. der Kalenderjahre 1977 und 1978; dia Finanzierungsquoten entsprechen den 
Bruttosozialproduktanteilen. 

2) Zwischen den Ländern. 
3) Bei allen Produkten. 

---------- ---- --

Quelle: Eigene Berechnungen nach Uberslcht 8 1m Anhang, den Preisangaben bei Schrattz, P.M., Chancen und Risiken der Agrarwährungspoil tik in einer 
erwel terten Europäischen Gemeinschaft, Referat auf der 21. Jahrestagung der GeWlSoLa, Hannover 1980 und den Angaben tiber das Bruttosozial
produkt in World Bank (ed.), 1979 World Bank Atlas, Washington o.J .• 



Ergänzend zu diesen überlegungen sind in übersicht 4 die hypothetischen 
Transferströme in einer erweiterten EG ausgewiesen. Auch bei einer EG-Er
weiterung würden folglich Frankreich, Niederlande, Irland und Dänemark 
einen Transfer erhalten und Deutschland und Belgien/Luxemburg sowie vor 
allem Italien und Großbritannien einen Transfer zu leisten haben. Auffäl
lig sind ferner die starken nationalen Unterschiede bei einzelnen Produk
ten. Erwähnenswert ist schließlich die Tatsache, daß sowohl das Transfer
volumen zwischen den Ländern sowie jenes bei allen Produkten erhebl ich 
größer wäre als der EG-Haushalt. 

An dieser Stelle sei besonders auf die Annahme einer unveränderten Ver
sorgungssituation in den beitrittswilligen Ländern hingewiesen. Die Be
rechnungen spiegeln daher lediglich die Umbewertung der Austauschaktivi
täten zwi schen den EG-Mi tgl ieds ländern und den bei tri ttswi 11 i gen Ländern 
wider, die als Folge einer EG-Erweiterung auftreten. Die aufgezei gten 
wohlfahrtsökonomischen Konsequenzen lassen sich deshalb als institutio
nell bedingt und als eher kurzfristig charakterisieren. 

Mithin unterscheidet sich in den beitrittswilligen Ländern das Preisni
veau der "nördlichen" Produkte nicht wesentlich vom EG-Preisniveau, wäh
rend das Preisniveau für mediterrane Produkte erheblich unter dem EG -
Preisniveau liegt (vgl. SCHMITZ, 13).Eine Preisanpassung auf EG-Niveau 
könnte daher durchaus zu einer veränderten Versorgungssituation in den 
beitrittswilligen Ländern und damit auch in der EG insgesamt führen (vgl. 
WISS. BEIRAT BEIM BMELF, 15, S. 31f). Steigt als Folge der EG-Erweiterung 
in den bei trittswi 11 igen Ländern das Preisniveau bei den mediterranen 
Produkten, so wird die ökonomische Wohlfahrt über den Konsum- und den 
Produktionseffekt tendenziell vermindert. Durch die veränderte Preisrela
tion zwischen den Produkten werden sich andererseits in den beitrittswil
ligen Ländern der Angebotsüberschuß bei mediterranen Produkten und der 
Nachfrageüberschuß bei "nördlichen" Produkten tendenziell erhöhen. Die 
hierdurch verursachte Veränderung der Transferströme könnte insgesamt zu
gunsten der beitrittswilligen Länder ausfallen, da diese bereits ohne Be
rücksichtigung einer veränderten Versorgungssituation einen Transfer er
halten würden. Es kann freilich nicht gesagt werden, inwieweit dieser zu
sätzliche vermutlich positive Transfereffekt den negativen Konsum- und 
Produktionseffekt zu kompensieren vermag. Die Bedeutung einer veränderten 
Versorgungsstruktur auf die ökonomische Wohlfahrt in den beitrittswilli
gen Ländern kann daher nicht eindeutig bestimmt werden. 
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e 
o 

Deutschland 

Frankreich 

Ital1en 

NIederlEmde 

Belgien/Luxemburg 

GroBbr! tannlen 

Irland 

Dänemark 

BG - 9 

Griechenland 

SJIAnlen 

Portugal 

beI tri ttswlll1ge 
Ulnder 

BQ - 12 

EO - Haushalt 

Transfervolumen 

Ubersicht 4: Uormpre1sbedlngte Transferstrtsme bei Agrarprodukten in einer erweiterten 
BG 1m Durchschnitt der Jahre 1976 - 19781 ) in Mo. JeU 

Walch-
Weizen 

- 25.9 - 89,5 33.0 - 10.3 -136.4 - 61,0 - 39.7 28.5 -141.6 :- 64,2 

42'f,1 . 118,6 297.' - 17,1 - 72.4 - '1,4 - 32.6 22,9 - 9,,2 18,4 

-126.5 - 63,0 - '6.9 - 69.2 171,3 62.5 ' '0,9 -168,8 -106.5 - 5.7 

- 31,1 - 1',0 42,0 - 2.3 - 36.5 1',4 - 31,' 52,5 226.7 44,8 

- 19,6 - 16,1 56,0 - 1.9 - 36,2 - 10,6 - 4.7 1.7 101,4 - 0.1 

-207,7 9.8 -354.3 - 5.2 - 70,8 - 45.4 - 20,' -157,4 -234,8 - 0,2 

- 12,0 4.9 3,9 - 0.2 - 2,5 - 0,7 - 1,2 174,7 18.3 0,0 

8.7 21,0 38,0 - 0.8 - 14,4 - 2,5 - 0,8 93,5 251,6 12.5 

9.9 - 27,3 78.9 -107,0 -197.9 - 75.7 - 99,7 47,7 21.9 5,6 

2.0 - 1,7 3.1 19.6 22,1 26,2 15.6 - 25,6 - 0,4 - 2,5 

7.7 30.2 - 30.3 86,6 139,0 16,1 82,8 - 19,1 - 13.3 - 2,7 

- 19,7 - 1,2 - 51.6 0,8 36,8 ",4 1,4 - 3,0 - 8,2 - 0,' 

- 9.9 27,3 - 78,9 107,0 197,9 75,7 99.7 - 47,7 .. 21.9 - 5,6 

63.4 71,0 203,2 29.5 164,8 .. 11,8 .. 88,8 -204.4 - 5.0 30,8 

442,5 184.5 473.3 107,0 369,2 151,6 130,7 313,8 598,0 75,7 

Surmne 

148,7 184.3 -16'.9 -338,0 

7.8 45.3 137.7 825.4 

-127.5 -191.5 -2'9. , -870,2 

279,6 -175.3 339.8 709.' 

- 5.9 13.1 -101.6 - 24,5 

-583.2 67.1 -176,2 -1778,6 

159,5 117,7 6'.5 525,9 

165,0 14.6 186,5 772.9 

44.1 75,3 46.4 -177,8 

- 6,3 - 1.6 - 3,6 46.9 

- 31.6 - 72.5 - 38.' 154.6 

- 6,2 - 1.1 - 4.5 - 23,4 

.. 44,1 - 75,3 - 46,4 177,8 

419,0 109.7 1'9.5 920,9 

760,6 442,1 727.5 3035.02) 
4836.5') 

1) Durchschni ttswerte der Wirtschaftajahre 1976/77 und 1977/78 bzw. der Kalenderjahre 1977 und 1978, die Finanzierungsquoten entsprechen den 
Bruttosozi8lproduktanteilen. 

2J Zwischenden LIndern. 
, Bel allen Produkten. 

Quelle! Eigene Berechnungen nach tJberslcht 8 im Anhang, den Pre1sangaben bei Schmitz, P.M., Chancen und Risiken der Agrarwährungspol1t1k in einer 
erweiterten Europäischen Gemeinschaft, Referat auf der 21. Jahreatagung der GeWiSoLa, Hannover 1960 und den Angaben Uber das Bruttosozial
produkt in Warld Bank (ed.). 1979 World Bank Atlas, Washington o. J .. 



Diese Aussage gilt jedoch nicht für eine erweiterte EG insgesamt. Hier 
sind Transferströme nicht relevant, und es sind lediglich der negative 
Konsum- und Produktionseffekt in den beitrittswilligen Ländern sowie der 
veränderte Außenbeitrag für die EG insgesamt zu berücksichtigen. Als Fol
ge eines erhöhten durchschnittschnittlichen Protektionsniveaus würde des
halb die ökonomische Wohlfahrt in der EG insgesamt sinken(vgl.auchKIRSCH
KE, 7, S. 435). 

3 Agrarpreisänderungen in einer erweiterten EG 

3.1 Zur Bedeutung von Produktpreisänderungen für die 
ökonomische Wohlfahrt 

Die wohlfahrtsökonomischen Konsequenzen von Agrarpreisänderungen in einer 
erweiterten EG lassen sich ebenfalls mit Hilfe der in Übersicht 1 formu
lierten Wohlfahrtsfunktionen aufzeigen. Bildet man das Differential die
ser Funktionen, erhält man die Änderung der ökonomischen Woh I fahrt als 
Folge einer Produktpreisänderung. Die entsprechenden Formulierungen sind 
in übersicht 5 zusammengefaßt. 

Zunächst werden durch eine Produktpreisanhebung in einem Land die Konsum
und die Produktionsaktivität negativ beeinflußt. Der erhöhte Preis führt 
tendenziell zu einem Verbrauchsrückgang und zu erhöhten Produktionsko
sten; er verursacht folglich ökonomische Wohlfahrtsverluste, die für das 
betreffende Land unabhängig von einer möglichen EG-Mitgliedschaft anfal
len. Diese Effekte einer Produktpreisänderung werden in übersicht 5 je
weils durch die erste Komponente der Formeln ausgedrückt. 

Alle weiteren Komponenten der Formeln in übersicht 5 beschreiben hingegen 
die Leistungsbilanzeffekte, die als Folge einer Produktpreisänderung für 
einzelne Länder in unterschiedl icher Form auftreten. Fü r ein Ni cht
EG-Mitgliedsland entsteht bei einer Preisanhebung ein zusätzlicher Erlös 
auf dem Weltmarkt, der sich entweder in erhöhten Deviseneinnahmen oder in 
verminderten Devisenausgaben ausdrückt. Bewertungsmaßsta b fü r die sen 
Grenzerlös ist der um den terms of trade-Effekt gegenüber dem Ausland 
korrigierte Weltmarktpreis. 
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Ubersicht S: Zur Bedeutung von produktpreisänderuntiJen (Ur die ökonomische WOhlfahrt 

rUr ein Nicht-EG-MitgUedsland 

fES ES[ 1 ]~d p. d Nk '" k t k - Pk + Pw (1 + "ES)J -p-
'r k 

rUr ein BG-Hitgliedaland 

W - Wohlfahrt, p - Preis, qBS - AngebotsUberaehuB, F;ES .. Ubersehu8elaathlU.t, b - Finanzlerunqsquote, 

Subakript ~ kennzeichnet e1.n EG-MitgUedaland (1 ... 1, ... , j, ... , n'. Subskript kein Nicht-EG-"itglieda

land, Subakrlpt c die EG, Subakript w den Weltmarkt und Subakrlpt ralle Drittllndtlr, 

(Ur die Ubenchußelaat.hiUIt. gilt tES ., - t~Y:fj~ mit ES .. Anqebot8elasthitlt, fjD _ Nachfrageelasti-

zitat und )'- SelbstveraorqungRgrad, 

gilt q:S+ q~S .. 0, 80 erhält man fUr den Selbatveraorgungagrad der Drittllnder 

)'r''''' --;;-'-----

1 + ,:~ (1- +, 
c c 

mit ac - Anteil der EG-Produktion an der Weltproduktion. 

Für ein EG-Mitgliedsland ist der Weltmarktpreis nur noch deshalb rele
vant, weil er neben anderen Faktoren die Höhe des direkten Finanztrans
fers bestimmt. Eine Preisanhebung hat für ein solches Land zunächst einen 
posi ti ven Effekt auf die Leistungsbilanz • Als Bewertungsmaßstab für den 
zusätzlichen Erlös dient in diesem Fall der um einen inländischen terms 
of trade-Effekt korrigierte Inlandspreis. Andererseits wird durch Preis
anhebungen in den EG-Mitgliedsländern der EG-Haushalt beeinflußt; es ent
stehen Grenzausgaben gegenüber den einzel nen Mi tglieds ländern und ein 
Grenzerlös auf dem Weltmarkt. An beiden Effekten ist jedes Mitgliedsland 
entsprechend seiner Finanzierungsquote beteiligt. 

Das Finanzierungssystem der EG schränkt damit für ein EG-Mitgliedsland 
den unmittelbaren Bezug zwischen dem Leistungsbilanzeffekt einer Preisän
derung und dem Weltmarkt ein. Zudem erlaubt es diesem Land, die Le i
stungsbilanz durch den Preis nicht nur indirekt über Angebots- und Nach
fragernenge , sondern auch di rekt zu beei nflussen. Diese Mögl ichkei t ent
fällt freilich für die EG insgesamt. Es ist deshalb einleuchtend, daß die 
in Übersicht 5 dargestellten ökonomischen Wohlfahrtseffekte einer Preis
änderung für die EG insgesamt denjenigen für ei n Nicht-EG-Mi tgl iedsland 
ents prechen. 
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3.2 Wohlfahrtsökonomische Konsequenzen Von Agrarpreisände
rungen in einer erweiterten EG 

Mit Hilfe dieser überlegungen ist es möglich, den Einfluß von Agrarpreis
änderungen auf die ökonomische Wohlfahrt in einer erweiterten EG abzu
schätzen. Zunächst sind in Übersicht 6 die ökonomischen Wohlfahrtseffekte 
berechnet worden, die in einer erweiterten EG bei einer einprozentigen 
Normprei serhöhung bei Agrarprodukten tendenziell entstehen würden. Aus
gangspunkt der Berechnungen ist auch hier ein einheitliches EG-Normpreis
niveau in einer erweiterten EG. Ferner wurde in allen Ländern für alle 
Produkte eine Angebotselastizität von 0,5 und eine Nachfrageelastizität 
von -0,4 unterstellt. Auch diese Berechnungen basieren schließlich auf 
Durchschnittsdaten der Jahre 1976-1978. Zu diesem Zeitpunkt hätte eine 
entsprechende Preisanhebung bei alle.n Produkten nur in Irland und Däne
mark zu einer erhöhten ökonomischen Wohlfahrt geführt. Starke Wohlfahrts
verluste wären vor allem in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbri
tannien aufgetreten, während der Wohlfahrtsverlust für die erweiterte EG 
insgesamt ca. 300 Mio. ECU betragen hätte. Dieser Betrag hätte etwa dem 
zusätzlichen Haushaltsvolumen entsprochen. 

Produktspezi fische Preisanhebungen haben indes recht untersch ied I i ehe 
wohlfahrtsökonomische Konsequenzen. Sie hätten sich bei den mediterranen 
Produkten positiV ausgewirkt für die beitrittswilligen Länder, mit der 
Ausnahme von Olivenöl aber auch für Italien. Für Deutschland wäre bei al
len Produkten ein Wohlfahrtsverlust entstanden, während bei den pflanzli
chen Produkten Weichweizen, Gerste und Zucker vor allem Frankreich einen 
WOhlfahrtsgewinn zu verzeichnen gehabt hätte. 

Diese Ergebnisse sollen im Hinblick auf einige getroffene Annahmen ge
nauer diskutiert werden. Zunächst ist die Bedeutung der angenommenen Ela
stizitätswerte offensichtlich. Beispielsrechnungen haben gezeigt, daß al
ternative Elastizitätswerte zu im Niveau unterschiedlichen Änderungen der 
ökonomischen Wohlfahrt bei Preisänderungen führen; sie verändern jedoch 
in der Regel nicht die ausgewiesene RiChtung der Wohlfahrtsänderungen. 
Schwer abzuschätzen ist allerdings die Wirkung einer veränderten Versor
gungssituation in den beitrittswilligen Ländern als Folge einer Anpassung 
an das EG-Normpreisniveau. Als vorstellbar ist eine Erhöhung des Ange
botsüberschusses bei mediterranen Produkten und eine Erhöhung des Nach
frageüberschusses bei "nördl ichen" Produkten diskutiert worden. Entspre-
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Deutschland 

Frankreich 

Italien 

Niederlande 

Belgien/Luxemburg 

Großbrl tann!en 

Irland 

Dänemark 

BQ - 9 

Gr! echenland 

Spanien 

Portugal 
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EG - 12 

EG - Haushel t 

Uberslcht 6: ökonomische Wohlfahrts.trekte einer einprozentlgen Norrnprelserh6hung bei Agrar

produkten in einer erweiterten EG 1m Durchschnitt der Jahre 1976-19781 ) In Mio. ECU 

lIeich-
weizen 

- 7,3 " 7,6 - 5,6 - 2,5 -15,8 - 7,3 - 3,5 -10,0 -17,8 - 5,7 - 7,6 

5,8 1,0 1,4 - ~,1 -10,6 - 4,1 - 2,8 - 7,5 -12,9 - 1,2 - 7,1 

- 5,7 - 3,9 - 3,1 - 3,0 2,9 5,4 2,0 - 8,0 - 8,' - 1,3 - 5,4 

- 2,1 - 1,3 - 0,4 - 0,5 - 3,5 1,0 - 2,4 - 0,9 4,4 1,5 1,9 

- 1,6 - 1,3 0,1 - 0,4 - 3,1 - I,' - 0,4 - 1.7 1,0 - 0,4 - 1,6 

- 8,5 - 1,7 -10,2 - 1,2 - 7,8 - 5,1 - 1,8 - 8,8 -13,7 - 1,3 -12,7 

- 0,4 0,1 0,0 0,0 - 0,3 - 0,1 - 0,1 3,9 0,3 - 0,1 2,0 

- 0,4 0,4 0,2 - 0,2 - 1,5 - 0,4 - 0,1 1,3 6,7 0,3 1,4 

-20,2 -14,3 -17,6 - 9,9 -39,7 -11,9 - 9,1 -31,7 -40,3 - 8,2 -29,1 

- 0,' - 0,3 - 0,3 0,5 0,4 2,4 1,1 - 1,1 - 0,7 - 0,3 - 0,6 

- 1,3 0,1 - 2,0 2,2 3,2 1,2 5,8 - 2,8 - 3,4 - 0,7 - 2,6 

- 0,7 - 0,2 - 1,3 0,0 1,1 3,2 0,1 - 0,4 - 0,7 - 0,1 - 0,4 

- 2,' - 0,4 - 3,6 2,7 4,7 6,8 7,0 - 4,3 - 4,8 - 1,1 - 3,6 

-22,4 -14,7 -21,0 - 7,2 -34,9 - 5,0 - 2,2 -36,0 -45,1 - 9,3 -32,6 

24,0 17,3 25,1 8,1 41,5 3,9 - 4,2 31,2 44,9 10,7 38,4 

- 2,6 -16,8 

- 3,2 - 7,6 

- 4,3 - 9,7 

- 3,2 3,8 

- 0,6 - 4,1 

- 1,5 - 9,9 

1,4 0,9 

- 0,3 2,4 

-14,3 -41,0 

- 0,3 - 0,8 

- 2,0 - 3,8 

- 0,2 - 0,5 

- 2,5 - 5,1 

-16,8 -46,1 

18,2 48,8 

1) Durchschnittswerte der Wirtschartsjahre 1976/77 und 1977/78 bzw. der Kalenderjehre 1977 und 19781 die Flnanzlerungsquoten entsprechen den 
Brutto8oz1a1produktsntel1en. In sIlen Ländern 1st fUr alle Produkte elne Angebotselastizl tät von 0,5 und elne Nachfra.gee1astlzl tät von 
- 0,4 unterstellt. 

-110,1 

- 50,9 

- 42,4 

- 1,7 

- 15,4 

- 84,2 

7,6 

9,8 

-287,3 

- 0,3 

- 6,1 

- 0,1 

- 6,5 

-293,3 

307,9 

Quellel Eigene Berechnungen nach den Uberalchten 8 und 9 1m Anhang, den Preisangaben bel Schmitz, P.M., Chancen und Rislken der Agrarwährungspol1tlk 
in einer erweiterten Europüischen Gemeinschaft, Referat auf der 21. Jahrestagung der GeWiSoLa, Hannover 1980 und den Angaben Uber .das 
Bruttosozialprodukt in World Benk (ed.), 1979 World Bank Atlas, lIeahlngton o.J •• 



chend den Formeln in Übersicht 5 kann hier nicht eindeutig gesagt werden, 

wie in diesem Fall das Niveau der in Übersicht 6 ausgewiesenen Werte ver
ändert wird. Beispielskalkulationen legen jedoch auch hier den Schluß na
he, daß auch bei einer veränderten Versorgungssituation die Richtung der 
Wohlfahrtsänderung in der Regel nicht verändert wird. Diese ergänzenden 
überlegungen zeigen deshalb, daß die Ergebnisse in Übersicht 6 auch bei 
alternativen Elastizitätswerten und bei veränderter Versorgungssituation 
in den beitrittswilligen Ländern zum mindesten in ihrer Tendenz die öko
nomischen Wohlfahrtseffekte einer Agrarpreisänderung in einer erweiterten 
EG aufzuzeigen vermögen. 

Von Interesse ist schließlich die Fragestellung, wie durch eine EG-Erwei
terung die wohlfahrtsökonomischen Konsequenzen einer Preisänderung abge
ändert werden. Hier werden die in Übersicht 6 ermittelten Ergebnisse den 
wohlfahrtsökonomischen Konsequenzen einer Agrarpreisänderung im gegenwär
tigen Zustand gegenübergestell t. Den Referenzzustand für j i e E G -M i t-

'gi iedsländer stellt folgl ich eine Prei sänderung in. der jetzigen EG und 
für die beitrittswilligen Länder eine Preisänderung ohne Beitritt dar. 
Zur Vergleichbarkeit mit den Effekten in einer erweiterten EG wird ferner 
auch bei der Berechnung der wohlfahrtsökonomischen Konsequenzen einer 
Preisänderung im gegenwärtigen Zustand von einem einheitl ichen EG-Norm
preisniveau sowohl in den EG-Mitgliedsländern als auch in den beitritts
willigen Ländern ausgegangen. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen finden sich in Übersicht 7. Hier ist 
auf der Grundlage der Durchschnittsdaten der Jahre 1976-1978 ausgewiesen, 
welche Änderungen der ökonomischen Wohlfahrtseffekte einer einprozentigen 
Normpreiserhöhung bei einzelnen Agrarprodukten sich bei einer EG-Erweite
rung ergeben würden. Die EG-Erweiterung hätte zu diesem Zeitpunkt wohl
fahrtssteigernd für die beitrittswilligen Länder gewirkt, während sowohl 
für die jetzige als auch für die erweiterte EG Preiserhöhungen zu einem 
größeren Verlust an ökonomischer Wohlfahrt geführt hätten als ohne EG-Er
weiterung. Die produktspezifischen Änderungen der ökonomischen Wohlfahrt 
bei einer Preiserhöhung fallen recht deutlich aus. Starke positive Effek
te einer EG-Erweiterung wären vor allem bei den mediterranen Produkten in 
den beitrittswilligen Ländern aufgetreten. Andererseits hätte die EG-Er
weiterung auch für die jetzigen EG-Mitgliedsländer positive Aspekte; denn 
Preisanhebungen bei Milchprodukten, Rindfleisch und Zucker wirken sich in 
einer erweiterten EG weniger negativ auf die ökonomische Wohlfahrt in 
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e 
0'1 

Deutschland 

FrankreiCh 

Italien 

Niederlande 

Uberslcht 7~ Änderung der ökonomischen Wohl.fahrtssf.fekte einer elnprozentlgen NormprelserhöhWlg bei 
AF,rarprodukten bei einer.BG-Erweltenmg1 ) 1m Durchschnitt deI' Jahre 1976-19782 ) in Mio. Bell 

weiCh-I Gerste I Zucker I Olivenrein I Tomaten I Zitrus-I Rind- I SChwetnereflugel-1 Butter 1 Mager-weizen öl frUchte fleisch 1'lelsch fleisch milch-
pulver 

-0,4 -0,3 0,3 -2,6 - 6,4 - ',I -2,7 0,3 -0,4 -0,3 1,1 0,7 

-0,3 -0,5 0,3 -1,9 - 4,7 - 2,4 -2,0 0,2 -0,2 -0,2 0,9 0,5 

-0,1 -0,3 0,1 -1,0 - 2,4 - 1,2 -1,0 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,3 

-0,1 -0,1 0,1 -0,5 - 1,3 - 0,6 ...0,6 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,2 

Belgien/Luxemburg -0,1 -0,2 0,0 -0,4 - 1,0 - 0,6 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,1 

Großbri tannien -0,2 -0,3 0,1 -1,3 - 3,1 - 1,6 -1,3 0,1 -0,2 -0,1 0,5 0,4 

Irland 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Dänemark -0,1 0,0 0,0 -0,2 - 0,6 - 0,3 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 

EG - 9 -1,3 -2,4 0,8 -8,0 -19,7 - 9,6 -8,3 0,9 -1,2 -0,8 3,2 2,2 

Griechenland 0,6 0,0 0,2 1,6 1,0 3,1 1,4 -0,4 -0,2 0,0 -0,6 -0,3 

Spanien 1,0 2,2 -0,1 4,6 7,6 2,6 6,6 -0,5 -0,5 0,8 -2,2 -1,6 

Portugal -0,4 -0,2 -1,1 0,2 2,2 3,6 0,2 ?,O -0,4 -0,1 -0,' -0,2 

bei tri ttswil1ige 
Länder 1,2 2,0 -1,0 6,4 11,0 9,3 8,4 -0,9 -1,1 0,7 -3,1 -2,1 

EG- 12 0,0 -0,4 0,0 -1,6 - 6,6 - 0,4 0,0 0,0 -2,3 -0,1 0,2 0,1 

EG - Haushalt 3,4 4,0 1,4 6,7 23,4 10,1 7,9 1,6 5,2 1,6 0,2 -0,6 

Käse 

0,9 

0,7 

0,3 

0,2 

0,2 

0,4 

0,0 

0,1 

2,7 

1,2 

-2,6 

-0,1 

-1,7 

1,0 

1,8 

1) Vergleichszustand fUr die bei tri ttswiliigen Länder 
verwandt werden. 

sind WOhlfahrtseffekte, bei deren Berechnung die EG-Normpreise als Ausgangspreise 

2) Durchschnittswerte der Wirtschaftsjahre 1976/77 und 1977/78 bzw. der Kalenderjahre 1977 und 1978. Die Finanzierungsquoten entsprechen 
den Bruttosozialproduktanteilen. In allen Ländern 1st fUr alle Produkte eine Angebotse1astizi tät von 0,5 und eine Nachfrageelastizität 
von - 0,4 unterstellt. 

Summe 

-13,4 

- 9,6 

- 5,0 

- 2,6 

- 2,3 

- 6,6 

- 0,3 

- 1,3 

-41,7 

7,6 

16,1 

3,4 

29,1 

-12,1 

69,1 

Quelle: Eigene Berechnungen nach den Obersichten 8 und 9 1m Anhang, den Preisangaben bei Schmitz, P.N., Chancen und Risiken der Agrarwährungspolitik 
in einer erweiterten Europäischen Gemeinschaft, Referat auf der 21. Jahrestagung der GeWiSoLa, Hannover 1980 und den Angaben Uber das 
Brut.tosozia1produkt in World Bank (ed. ),.1979 Wor1d Bank Atlas, Wsshington o.J .. 
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diesen Ländern aus als ohne EG-Erweiterung. 

Auch diese Ergebnisse sind auf der Grundlage der getroffenen Annahmen zu 
diskutieren. Indes läßt sich auch für Agrarpreisänderungen im gegenwärti
gen Zustand mit Hilfe von Beispielsrechnungen zeigen, daß unterschiedli
che Elastizitätswerte die entsprechenden wohlfahrtsökonomischen Effekte 
in der Regel zwar im Niveau, nicht aber in der Richtung beeinflussen. 
Diese Aussage gilt ebenso bei einem veränderten Versorgungsniveau für die 
beitrittswilligen Länder als Folge des angenommenen EG-Normpreisniveaus. 
Auch für die Ergebnisse in übersicht 7 läßt sich deshalb sagen, daß sie 
zum mindesten in ihrer Tendenz auch bei alternativen Elastizitätswerten 
und bei einer veränderten Versorgungssituation in den beitrittswilligen 
Ländern zutreffen werden. 

Diese Überlegungen sollen mit einem Hinweis auf die Beitrittsverhandlun
gen mit Spanien und Portugal abgeschlossen werden. Tatsächlich ist es an
gesichts der zunehmenden Selbstversorgung der EG für jedes Mitgliedsland 
sinnvoll, eine möglichst niedrige Finanzierungsquote anzustreben. In die
sem Fall muß ein Land nur einen vergleichsweise geringen Teil des EG
Haushalts finanzieren. Gleichzeitig werden durch eine niedrige Finanzie
rungsquote die Möglichkeiten für eine national ausgerichtete Agrarpreis
politik zu Lasten der gesamten EG erhöht. Eine Finanzierungsquote von 
Null beispielsweise für ein armes EG-Mitgliedsland würde dieses Land 
vollständig von der Notwendigkeit entbinden, die finanziellen Konsequen
zen einer Agrarpreisänderung für den EG-Haushalt mitzutragen. Wohlfahrts
ökonomisch wäre es für dieses Land beispielsweise bei einer Defizitsitua
tion sinnvoll, ein möglichst niedriges Preisniveau bei allen Produkten zu 
verwirklichen. Bei einem Preis von Null wäre die ökonomische Wohlfahrt 
maximiert, da einem maximalen Verbrauch keine Produktionskosten oder Im
portausgaben gegenüber stehen würden3). 

Hier bleibt anzumerken, daß das Problem der Externalisierungsmöglichkei
ten nicht nur aufgrund von Sonderregelungen über Finanzierungsquoten für 
arme Mitgl iedsländer bedeutender wird; denn für die bi sherigen EG-Mit-

3) Auch wenn nur einzelne Komponenten der ökonomischen Wohlfahrt wie der 
Staatshaushalt oder das Lelstungsbilanzsaldo betrachtet werden, sind 
die finanziellen Konsequenzen elner national ausgerichteten Agrar
preispolitik für den EG-Haushalt nicht zu berücksichtigen. So kann 
beisplelweise das Leistungsbilanzsaldo durch eine Preissanhebung für 
Oberschußprodukte verbessert werden, ohne daß hierfür Ausgaben für 
eine mögliche Überschußbeseitigung in der EG zu tragen sind. 
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gliedsländer sinkt durch die Erweiterung die Finanzierungsquote. Auch für 
diese Länder mindern sich daher die über den EG-Haushalt wirksamen finan
ziellen Konsequenzen nationaler Strategien. 

4 SchlUßbetrachtung 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß die Anwendung der gemeinsamen Agrar
preispolitik in einer erweiterten EG wohlfahrtsökonomisch problematisch 
ist. Zum einen kann auf diese Weise kein genereller Wohlfahrtstransfer 
zugunsten der beitrittswilligen Länder verwirklicht werden. Diese Länder 
werden mit einigen Ausnahmen lediglich bei mediterranen Produkten begün
stigt, bei "nördlichen" Produkten hingegen benachtei ligt. Zum anderen 
zeichnet sich bei einer Anwendung der gemeinsamen Preispolitik in einer 
erweiterten EG eine Verminderung der ökonomischen Wohlfahrt für die EG 
insgesamt ab, die nicht allein auf einer veränderten Versorgungssituation 
in den beitrittswilligen Ländern als Folge einer Anpassung an das EG
Normpreisniveau beruht. 

So bleiben die nationalen Interessengegensätze bestehen und fallen bei 
den einzelnen Produkten durch die stärkere Differenzierung der Produk
tionsstruktur in einer erweiterten EG eher deutlicher aus. Andererseits 
nehmen die Externalisierungsmöglichkeiten zu. Beide Aspekte weisen darauf 
hin, daß das Problem der Externalisierung einer national ausgerichteten 
Agrarpreispolitik mit seinen negativen Konsequenzen für die ökonomische 
Wohlfahrt in der EG insgesamt verstärkt auftreten wird (vgl. KIRSCHKE, 7, 
S. 436). Diese Befürchtung besteht vor allem auch deshalb, weil in poli
tischen EntSCheidungen oftmals nur einzelne Komponenten der ökonomischen 
Wohlfahrt wie z.B. das Leistungsbilanzsaldo oder lediglich die ökonomi
sche Wohlfahrt der Produzenten berücksichtigt werden. In diesem Fall 
fä 11 t die Divergenz zwischen nationaler Zielsetzung und supranationaler 
ökonomischer Wohlfahrt eher höher aus. 

Tatsächlich deutet sich eine solche Entwicklung schon heute an. So for
dern Frankreich und Italien seit langem eine stärkere Unterstützung der 
in der gemeinsamen Agrarpreispolitik bisher vernachlässigten mediterranen 
Produkte (vgl. AGRA EUROPE, 1-111, s. 15ff). Im Hinblick auf den EG-Bei
tritt Griechenlands sind ferner ,weitere produktspezifische Beihilfen in-
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nerhalb der gemeinsamen Agrarmarktpolitik vorgesehen4). Selbst auf supra
nationaler Ebene wird die Ausweitung produktspezifischer Beihilfen neuer
dings verstärkt diskutiert (vgl. bsw. PISANI, E. ET AL., 12). 

Eine solche Entwicklung ist zu bedauern. Hier werden nationale Strategien 
nicht nur geduldet, sondern geradezu gefördert. Jeder zusätzliche Schutz 
aber für einzelne Agrarprodukte erhöht den durchschnittl ichen Protek
tionsgrad und mindert damit die ökonomische Wohlfahrt für die EG insge
samt. Bei einer EG-Erweiterung ist demnach zu erwarten, daß die wohl
fahrtsökonomischen Grenzen der gemeinsamen Agrarpreispolitik noch deutli
cher wirksam werden. Diese Politik erschwert somit direkte Wohlfahrts
transfers von den jetzigen EG-Mitgl ieds ländern zu den bei trittswi 11 igen 
Ländern und stellt grundsätzlich die wohlfahrtsökonomischen Vorteile ei
ner erweiterten Zollunion in Frage. Hier bleibt zu hoffen, daß die EG-Er
weiterung zum mindesten einen entscheidenden Anstoß fü r al terna ti ve 
Agrarpolitiken geben wird. 

4) Hierzu gehören u.a. Produktionsbeihilfen für getrocknete Weintrauben, 
Korinthen und getrocknete Feigen sowie eine Marktordnung für Baumwolle 
(AGRA EUROPE, 1-1, S. 34). 
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Ubersicht 8 AngebotsUberschuß bei Agrarprodukten in EG-Mi tgliedslllndern 

und bei tri ttswilligen Ländern im Durchschn! tt der Jahre 1976-19781) in 1000 t 2 ) 

weiCh-I GerstelZucker I Kartofi ~liven)1 Wein 1 Tomaten 1u trus~ I~ind- ,I SChwe1ne-IGenUgal-IButter l~agermilCh-1 Käse (ohne weizen feIn öl 5 frUchte fleisch fleisch fleisch pulver Schmelzkäse) 

Deut~chland - 120 -1710 473 - 650 - 3 -5199 - 911 -1423 - 57 - 314 - 240 138 249 - 80 
Frankreich 7345 3355 1739 - 283 - 20 -2123 - 481 -1129 - 40 -207 110 51 80 110 
Italien -2002 -1377 - 73 - 41 -125 11248 865 455 - 341 - 235 - 10 - 41 -206 -146 
Niederlande - 459 - 219 274 1309 - 1 -1590 180 - 788 72 497 203 154 -194 227 
Belgien/Luxemburg - 279 - 319 333 - 156 - 1 -1690 - 157 - 192 - 14 222 6 7 21 - 62 
Großbrl tannlen -3331 496 -1653 - 673 - 2 -2811 - 665 - 711 - 332 - 517 18 -265 95 -102 , 

Irland - 195 134 26 41 _11 ) - 89 - 11 - 37 309 40 1 82 136 42 
Dänemark 174 570 220 - 2 _11) 

- 597 - 40 - 67 157 552 58 89 20· 124 

EG - 9 1133 930 1339 - 455 -152 -2851 -1220 -3892 - 246 38 146 215 201 113 

Griechenland3 ) 50 - 17 314 ) 60 38 146f!il11 36~) 307 - 51 1 - 9 0 _11 ) - 1 
Spanien 200 872 86 151 168 889crY) 217 1659 5810) - 3010) - 310) - 210) _ 7510) _ 1G;)·12) 

Portugal - 320 - 12 _ 2524 ) - 80 26 ) 2280 4709 ) 106 ) - 910) - 1810) 06 ) - 110) _11) _ 26 ).12) 

bei tri ttswillige - 70 843 - 307 131 208 12630 1054 1976 - 118 - 49 - 12 - 3 - 75 - 22 
Länder 

EG - 12 1063 1773 1032 - 324 56 9779 - 166 -1916 - 364 - 11 134 212 126 91 

1 Durchschnittswerte der WIrtschaftsjehre 1976/77 und 1977/78 bzw. der Kalenderjahre 1977 und 1978. 
2 Bei Wein in 1000 hl. 
3 Errechnet mItHilfe des durchschni ttllchen Selbstversorgungsgrades fUr 1914-1916. 
4 Irrechnet BUS der durchschnittlichen Produktionsmenge fUr 1977-1979 und der Verbrauchs8chätzung tur 1979. 
5 FUr EG-Länder 1975/76-1976/77. 
6 1975-1977. 
7 Beim Verbrauch lat die zur Destillation fUr industrielle Zwecke und Marktstabl1islenmg verwandte Menge nicht berUckalchtigta 
8 Errechnet mitHilfe des durchschni ttlichen Selbstversorgungsgrades fUr 1972-1973. 
9 Irrechnet mitHilfe der VerBorgungsbilanz fUr Friachtomaten 1975/76 und des ExportenteilS bei verarbeiteten Tomaten 1975-1977. 

10 1976-1977. 
11 Keine nennenswerten Produktions- und Verbrauchsmengen. 
12 KIlse insgesallt. 

Quelle: Bigene Berechnung nach Agra Europ. (London), Th. agricultural implications of BEC enlargement, part 11: Portugal and part 111: Spain, 
"Agra-Europe Special Reports"., No. 5 and 6, Londo~ 1980; Alvensleben, R.v., Ha-G. Oreßler u. D.M. HBrmann, Kosten-Nutzen-Analyse der BG-Markt
politik bei frischen l'omaten im Hinblick auf die mBglichen Effekte einer EG-Brweiterung, "Arbeitsbericht",Nr. 19 des Instituts fUr Gartenbau
ökonomie der Universität Hannover 1978; CMA, CMA Auslandsmarktdaten Griechenland, Bonn 1979; FAO, Commodity Review and outlook 1979-1980, "FAO 
Economic and Soois1 Development Seriea", No. 17, Rome 1979;Instituto Kaoional da Estatistica, Annuario Estatistico 1978, Lisbos 1979; dasselbe, 
Bstatisticss Agricolas 1977, Lisbos 1978; Kommission der HG, Stellungnahme zum griechischen Beitrittsgesuch, "Bulletin der BG", Beilage 2/76, 
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2.2 Verzerrung der Agrarhandelsströme 

3 Agrarwährungspolitische Strategien infolge einer Ab
wertung der Beitrittswährungen 

3.1 Budgeteffekte agrarwährungspolitischer Strategien 

3.2 Niveau- und strukturbedingte Wohlstandseffekte 

3.3 Bedeutung einer EWS-Integration der Beitrittswährungen 

4 Abschließende Bemerkungen 

1 Problemstellung 

Die instabile Währungsentwicklung der 70er Jahre hat ein Problem der ge
meinsamen EG-Agrarpolitik besonders akzentuiert, nämlich die systemimma
nent enge Beziehung zwischen der Währungsentwicklung einerseits und den 
Preisen für landwirtschaftliche Marktordnungsprodukte andererseits. Diese 
Beziehung ergibt sich über einen agrimonetären Mechanismus, der Wechsel
kursänderungen in unmittelbare und, zumindest bis zur Einführung des Eu-
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ropäischen Währungssystems (EWS) , prozentual gleich große Agrarpreisan
passungen transformiert. Mit Rücksicht auf Einkorrrnenssi cherungs - und 
Preisstabilisierungsüberlegungen hat man deshalb parallel dazu mit dem 
Währungsausgleich ein weiteres agrimonetäres Instrument entwickelt, durch 
das sich die enge Beziehung zwischen Wechselkursen und Agrarpreisen voll
ständig oder teilweise außer Kraft setzen läßt. 

Beide agrarwährungspolitische Strategien bergen nun bereits in der der
zeitigen Gemeinschaft gewisse Risiken. Das vorliegende Referat versucht 
deshalb die Frage zu beantworten, wie eine Integration Griechenlands, 
Spaniens und Portugals in das agrimonetäre EG-System aus Sicht der erwei
terten Gemeinschaft zu beurteilen und ob eine Verschärfung schon existie
render Probleme zu erwarten ist. Diese Beurteilung soll insbesondere vor 
dem Hintergrund vergleichsweise schwacher Währungen der Beitrittskandida
ten sowie der Ausklammerung mediterraner Produkte aus dem Währungsaus
gleichssystem erfolgen. 

2 Integration der Beitrittsländer in das agrimonetäre EG-System 

2.1 Entwicklung der Währungsrelationen 

Für die Beurteilung der mit der Obertragung des agrimonetären Systems 
verbundenen Chancen und Risiken ist entscheidend, wie sich die Währungs
situation in der erweiterten Gemeinschaft zukünftig ent~ickeln wird. An
gesichts des Fehlens empirischer Prognosen über die Wechselkursentwick
lung bei Erweiterung der Gemeinschaft ist im folgenden Qualitativ zu prü
fen, in welcher Richtung die Bestimmungsfaktoren der Höhe des Wechselkur
ses (vgl. ClEMENTS und FRENCKEl, 4, s. 251) nach Beitritt Griechenlands, 
Portugals und Spaniens abgeändert und ob dadurCh bislang beobachtbare 
Tendenzen abgeschwächt oder verstärkt werden. 

Verfolgt man die bisherige Entwicklung der Werte der Beitrittswährungen 
gegenüber der ECUal s Ausdruck für die EG-9-Währungen insgesamt (vg 1. 
Obersicht 1), lassen sich für alle drei länder eindeutige Abwertungsten
denzen konstatieren. Besonders gravierend fällt der Wertverlust des por
tugiesischen Escudos aus, der im Zeitraum 1970 bis 1979 etwa 60 % be
trägt. Aber auch die relativ stabile spanische Peseta verliert gegenüber 
der ECU im gleichen Zeitraum noch um ca. 25 % an Wert. Die neuesten Daten 
scheinen zumindest für die griechische und spanische Währung eine Be-
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schleunigung der Abwertungsraten anzuzeigen (vgl. AMTSBLATT DER EG, Reihe 
C, verseh. Ausgaben) 1). Vom Juli 1979 bis zum Juli 1980 wertet die grie
chische Drachme um 18,1 % und die spanische Peseta um 10 % gegenüber der 
ECU ab. 

Die Entwicklung der Wechselkurse unterliegt monetären und realen Einflüs
sen. Einige Argumente sprechen dafür, daß kurz- bis mittelfristig von 
beiden Seiten ein anhaltender Abwertungsdruck auch nach dem Beitritt aus
geht: 

- Die durchschnittlichen Inflationsraten der bestehenden Gemeinschaft und 
der Beitrittsländer liegen seit Jahren um bis zu 16 Prozentpunkten 
auseinander. Eine nachhaltige Konvergenz der Inflationsraten ist zur 
Zeit nicht abzusehen. Da Inflationsdifferenzen in etwa die jeweils 
notwendigen Wechselkursveränderungen anzeigen, ist ein anhaltender 
Abwertungsdruck zu erwarten. 

1) Infolge der Zweiteilung der Zeitachse in Jahres- und Monatswerte kommt 
diese Beschleunigung in Übersicht 1 nicht zum Ausdruck. Im Gegenteil 
entsteht hier sogar der op'tische Eindruck einer Konsolidierung; dies 
trifft jedoch lediglich für Portugal zu, wo die jährliche Abwertungs
rate des Escudos im Zeitraum Juli 1979 bis Juli 1980"auf 4,3 % sinRt. 
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- Die Indikatoren der Geldpolitik - u.a. Geldmenge und Zinssätze - las
sen keine restriktiveren Tendenzen in der Wirtschaftspolitik der Bei
trittsländer erkennen. Angesichts der relativ hohen Arbeitslosenquoten 
ist auch in naher Zukunft hiermit nicht zu rechnen (vgl. OECD, Main 
economic indicators, May 1980). 

- Seit 1973 sind die Wechselkurse der Beitrittsländer weitgehend frei
gegeben. Lediglich Portugal wendet stufenflexible Wechselkurse an 
(vgl. LANGHAMMER 10, S. 201). Die Notenbanken aller drei Beitrittslän
der tragen demnach nicht zur nachhaltigen Stützung ihrer Währungen auf 
den Devisenmärkten bei. 

- Industrielle Importe der EG-9 aus den Beitrittsländern sind kaum noch 
Handelsbeschränkungen unterworfen. Dagegen erheben Griechenland mit 
etwa 11,3 %, Portugal mit 19,2 % und Spanien mit 13,3 % relativ hohe 
Nominalzollsätze ~~f EU-Exporte (LANGHAMMER, 10, S. 192). Ein Abbau 
dieser Nominalzollsätze sowie weiterer mengenmäßiger und nichttari
färer Handelshemmnisse im Industriegüterbereich läßt einen importbe
dingten zusätzlichen Abwertungsdruck erwarten (vgl. dazu auch Agra 
Europe, 1, part I, S. 12 und 24). 

- Von der Anpassung im Agrarbereich gehen unterschiedliche Wirkungen 
auf die Beitrittswährungen aus. Das ergibt sich aus den differieren
den Protektionsraten und Selbstversorgungsgraden, den mediterrane und 
nördliche Agrarprodukte in den Beitrittsländern einerseits und der be
stehenden Gemeinschaft andererseits aufweisen. Während die Preise der 
nördlichen Produkte, zumeist Importprodukte für die Beitrittsländer, 
das EG-Normpreisniveau weitgehend erreicht oder überschritten haben, 
bleibßn die Preise mediterraner Produkte in Griechenland, Portugal und 
Spanien weitgehend unterhalb des EG-Niveaus (vgl. Übersicht 2). Eine 
Angleichung der Preise auf EG-Niveau verursacht deshalb insbesondere 
ein zunehmendes Devisenangebot aus Exporten mediterraner Produkte und 
damit eine Abschwächung des Abwertungsdrucks. Demgegenüber steht eine 
Verstärkung des Abwertungsdrucks durch Importe nördlicher Produkte, 
deren Preise zwar in den Beitrittsländern etwa auf EG-Niveau liegen, 
die aber bisher überwiegend von Drittlßndern (z.B. USA) zu Weltmarkt
preisen bezogen worden sind. Nach dem Beitritt importieren die Bei
trittsländer von den neuen Partnerländern zum höheren EG-Preis und ver
zeichnen deshalb einen höheren Devisenverlust. Da der Wert der Agrar
importe besonders in Portugal und Spanien den Wert der Agrarexporte 
übersteigt (vgl. dazu auch JOSLING, 7, S. 351 f.), und da der Indu-
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übersicht 2: Verhältnis der Preisniveaus zwischen den Beitrittsländern 
und der Gemeinschaft für ausgewählte Agrarprodukte 
1976-1978 (EG-Normpreis = 100) 

Produkt Griechenland Portugal Spanien 

Weichweizen 107 90 94 
Gerste 102 75 62 
Zucker 91 98 
Olivenöl 63 77 51 
Wein 66 87 46 
Tomaten 34 47 31 
Zitrusfrüchte 36-50 72-100 42-63 
Rindfleisch 85 89 97 
Schweinefleisch 109 105 81 
Geflügelfleisch 97 116 90 
Mi I ch'produkte 91 100 91 

Quellen: FAO, Commodity Review and Outlook 1979-1980. "FAO Economic and 
Soclal Development Series", No. 17, Rome 1979. Agra Europe 
(London), The agricultural implications of EEC enlargement, part 
I: Portugal and part 111: SpaIn. "Agra Euro~ SP!lcial Reports", 
No. 3,5 and 6, London 1979/1980. Rollo, J.M.C., The Second 
Enlargment of the EEC-Some Economic Implications with Special 
Reference to Agriculture. "Journal of Agricultural Economics", 
Vol. 30 (1979), S. 333-344. Eigene Berechnungen. 

striehandelsanteil am gesamten Außenhandel dominiert, wird der von den 
Exportmärkten mediterraner Produkte ausgehende Entlastungseffekt über
kompensiert. 

Insgesamt deuten deshalb kurz- bis mittelfristig sowohl die realen als 
auch die monetären Einflußfaktoren auf eine Beibehaltung wenn nicht sogar 
eine Beschleunigung der Abwertungstendenzen aller drei Beitrittswährungen 
hin. Unter zusätzlicher Berücksichtigung des aufgestauten Abwertungsbe
darfs der italienischen Lira von etwa 12,7 % und des französischen Francs 
von 6,5 % gegenüber der DM (vgl. hierzu AHNEFELD und HUß, 2, S. 53) 
scheint hiermit die vorübergehende Währungsruhe innerhalb der Gemein
schaft ein baldiges Ende zu nehmen. Dies insbesondere deshalb, weil die 
durch den Beitritt verursachte Intensivierung und Verlagerung des inner
gemeinschaftlichen Handels vermutlich ungleichmäßig auf die zum Europä-
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ischen Währungssystem gehörenden Länder verteilt ist. Unabhängig von der 
Frage, ob die Beitrittswährungen in das Festkurssystem des EWS aufgenom
men werden oder nicht2), kann demnach ceteris pari bus in naher Zukunft 
mit einer erweiterungsbedingten Zunahme der Häufigkeit und der Varianz 
innergemeinschaftlicher Wechselkurskorrekturen gerechnet werden. 

2 •. 2 Verzerrung der Agrarhandelsströme 

Das besondere Verhältnis des Agrarsektors zur Währungssituation ergibt 
sich aus der engen Beziehung zwischen Wechselkursen und Marktordnungs
preisen •. Soweit keine Währungsausgleichsbeträge erhoben werden, schlägt 
sich eine Auf- bzw. Abwertung gegenüber den Partnerwährungen unmittelbar 
und prozentual etwa gleicher Höhe in einer Senkung bzw. Anhebung der 
MarktordnungspreisEl nieder3). Auf interventionsfreien Märkten hingegen 
erfolgt die Preisanpassung infolgevon Wechselkursänderungen zeitlich 
verzögert und nach Maßgabe der Importnachfrage- und Exportangebotselasti
zitäten sowie der Handelsanteile. Wird umgekehrt ein Währungsausgleichs
betrag eingeführt, bleiben die Marktordnungspreise infolge des Festhal
tens am ursprünglichen Wechselkurs unverändert. In beiden Fällen sind die 
durch das agrimonetäre System bedingten Vorgänge auf Agrarmärkten als Ex
treme im Vergleich zu interventionsfreien Märkten anzusehen. Darüber hin
aus erzwingt das agrimonetäre System eine einheitliche Preisanpassung für 
Marktordnungsprodukte, während die wechselkursbedingten Preiseffekte bei 
anderen Produkten marktindividuell unterschiedlich ausfallen. 

Kormnt es nun zUkünftig infolge der EG-Erweiterung zu einer wachsenden 
Währungsinstabilität innerhalb der Gemeinschaft, erhöhen sich auch die 
Risiken für zunehmende Preis- und damit Handelsverzerrungen auf Agrar
märkten gegenüber einer Situation ohne ·agrimonetäre Kompensationsmaßnah
men. Bereits in der heutigen Gemeinschaft sind allein agrimonetär beding
te Handelsströme zu beobachten, die teilweise sogar dem eigentlichen Ziel 
einer Währungsneubewertung - nämlich dem Zahlungsbilanzausgleichsziel -

2) Nach ma~imal fünf Jahren soll die Drachme in den ECU-Korb aufgenommen 
werden Ivgl. Amtsblatt der EG, 3, S. 164). Eine Aufnahme in den festen 
Wechselkursverbund ist dagegen termini ich nicht fixiert worden. 

3) Seit Etablierung der ECU in der Agrarpolitik sind die Preiseffekte. 
prozentual geringer als die. Wechselkurseffekte. Die ersteren ergeben 
sich dabei als Produkt aus den prozentualen Wechselkurseffekten und 
dem von 1 substrahierten ei~nen Korbgewichtsanteil. Bei Ländern mit 
kleinem KorbgewichtsanteU nähern sicfl beide Effekte einander an. 
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direkt zuwiderlaufen. Auch ressourcenbindende Handelsumwege sind im Rah

men des Agrarhandels durchaus üblich. Dies liegt insbesondere an der 
technischen Ausgestaltung des Währungsausgleichsinstruments. Einige Grün
de sprechen dafür, daß Währungsausgleichsbeträge auch in den voraussicht
lich abwertenden Beitrittsländern zur Anwendung kommen. Auch dort werden 
deshalb systembedingte wettbewerbsverzerrende Agrarhandelsströme auftre
ten, die sich dadurch ergeben, daß entweder der Währungsausgleichsbetrag 
die durch Abwertung entstandenen Preisdifferenzen zwischen den Beitritts
ländern und der Gemeinschaft nicht voll abdeckt oder sie sogar überkom
pensiert. Für eine Unter- bzw. Oberkompensation der Preisdifferenzen im 
Falle der Erweiterung spricht insbesondere (vgl. auch GANS und HENRICHS
MEYER, 6, S. 197), daß 

- eine pauschale Kürzung der Währungsausgleichssätze in Aufwertungslän
dern um 1 Prozentpunkt und in Abwertungsländern um 1,5 Prozentpunkte 
(sogenannte Franchise) vorgenommen wird 

- die ECU-Marktkurse der EWS-Teilnehmer in Bandbreiten von ±2,25 % um die 
ECU-Leitkurse schwanken können 

- sich die Währungsausgleichsbeträge an den Devisenkassakursen und nicht 
an den Devisenterminkursen orientieren, wobei letztere im EWS keinen 
Interventionsregeln unterliegen 

- Markt- und Marktordnungspreise bei den Marktordnungsprodukten nicht 
identisch sind 

- bei Abwertungsländern im Handel mit Drittländern eine Vorausfixierung 
des Währungsausgleichs möglich ist 

- die von der Kommission benutzten Ausbeutesätze zur Berechnung der Roh
stoffinzidenz für weiterverarbeitete landwirtschaftliche Rohprodukte 
selten mit den tatsächlichen, sich im Zeitablauf ständig wandelnden 
Werten übereinstimmen 

- beispielsweise der Währungsausgleichsbetrag für sämtliche Getreidepro
dukte trotz der monatlichen Preisanhebungen durch die Reports konstant 
bleibt. 

Zwei der genannten Argumente sollen im folgenden wegen ihrer nach dem 
Beitritt wachsenden Bedeutung noch einmal vertieft werden. 

Zum einen handelt es sich dabei um mögliche Arbitragegeschäfte der Außen
händler, die die Existenz von Devisenterminmärkten zu ihrem Vorteil nut
zen und Interventionsware in Länder mit erwarteter Währungsaufwertung 

449 



transportieren. Da die Terminkurse in der Regel Auf- und Abwertungen im 
EWS-Wechselkursverbund vorwegnehmen, kann kurzfristig ein Anreiz beste
hen, Agrarprodukte in Abwertungsländern aufzukaufen, sie in Ländern mit 
erwarteter Aufwertung zu verkaufen und schließlich die Devisen über den 
Terminmarkt in nationale Währung umzutauschen (vgl. KOESTER, 9, S. 129). 
Obwohl sich die Swapsätze4) bereits nach kurzer Zeit in etwa wieder auf 
die Zinsdifferenzen der jewei Is handel treibenden Partner zurückbi Iden, 
kann sich die Tendenz zu Arbitragegeschäften mit Interventionsware zu
künftig verstärken, wenn durch den Beitritt häufigere Wechselkurskorrek
turen notwendig werden. 

Zum anderen geht es um mögliche Abweichungen der Markt- und Marktord
nungspreise. Häufig läßt sich für einzelne Märkte in Ländern mit einem 
Importbedarf ein über den Interventionspreis hinausgehender Marktpre i s 
beobachten. Ist dieses Land nun gleichzeitig ein Abwertungsland, führen 
die an den Interventionspreisen bemessenen Währungsausgleichssätze zu ei
nem gegen den Zahlungsbilanzausgleich gerichteten Agrarhandelsstrom, wie 
im Fall deutscher Milchexporte nach Italien. Im Gegensatz zu den Arbitra
gegeschäften liegt hier ein typischer Fall der überkompensation der 
Preisdifferenzen durch den Währungsausgleich vor. Da die Beitrittsländer 
sowohl Importeure nördlicher Produkte als auch Weichwährungsländer sind, 
ist auch mit diesem Phänomen in Zukunft verstärkt zu rechnen. 

Da Währungsausgleichsbeträge nicht nur im Handel mit Partnerländern, son
dern auch im Drittlandshandel zur Anwendung gelangen, gelten alle bishe
rigen Aussagen über die Zunahme verzerrter Handelsströme innerhalb der 
Gemeinschaft auch für den Handel mit Drittländern. Die Unter- oder über
kompensation interner Prei sdi fferenzen durch Währungsausgl ei chs bet rä ge 
führt dort zu unterschiedlichen Außenzöllen gegenüber dem Rest der Welt. 
Das Abweichen vom Prinzip eines einheitlichen Außenschutzes der Zollunion 
verursacht in diesem Fall sogenannte Dreiecksgeschäfte: 

Insgesamt gesehen scheint der Beitritt Griechenlands, Portugals und Spa
niens mit ihren relativ "schwachen" Währungen zu einer Verschärfung des 
Problems systembedingter wettbewerbsverzerrender Agrarhandelsströme bei
zutragen. Die Gründe hierfür liegen vor allem an der Bemessung der Wäh-

4) Prozentuale Differenz zwischen Termin- und Kassakurs bezogen auf 
den Kassakurs • 
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rungsausgleichsbeträge und der wahrscheinl ich zunehmenden Notwendigkeit 
von Wechselkurskorrekturen. 

3 Agrarwährungspolitische Strategien infolge einer Abwertung der 
Beitrittswährungen 

Nachdem die bisherige Analyse allgemeine Entwicklungstendenzen der Wäh
rungssituation und des Agrarhandels im Rahmen eines erweiterten agrimone
tären Systems zum Gegenstand hatte, sollen im folgenden die Budget- und 
Wohlstandseffekte alternativer agrarwährungspolitischer Strategien bei 
Annahme einer bestimmten Abwertungst'endenz der Bei tri ttswährungen quanti
tativ abgeschätzt werden. Dabei wird jeweils für das erste Jahr der EG
Mitgliedschaft ein Abwertungssatz unterstellt, der demjenigen im Zeitraum 
1975 bis 1979 entspricht. Die jährliche Abwertung gegenüber der ECU be
trägt danach für die Drachme 5,9 %, für den Escudo 17,1 % und für die Pe
seta 6,2 %. 

In Reaktion auf diese Abwertung sieht die Agrarwährungspolitik grundsätz
lich zwei Kompensationsmaßnahmen vor. Zum einen handelt es sich dabei um 
die Einführung eines währungsausgleichs5) bei gleichzeitigem Festhalten 
am alten Umrechnungskurs zur ECU und zum anderen um die volle Anpassung 
der grünen Parität an den abgewerteten ECU-Marktkurs und damit eine Anhe
bung der Marktordnungspreise im Ausmaß der Wechselkurssteigerung . Der 
Versuch einer Quantifizierung von Budget- und Wohlstandseffekten der 
letzteren Strategie macht Annahmen über die Reaktionen der Produzenten 
und Konsumenten in den Beitrittsländern notwendig6). Mangels empirischer 
Untersuchungen über die Elastizitätskoeffizienten soll im folgenden ver
einfachend von einer für alle Beitrittsländer und Produkte gleichen Ange
botselastizität von 0,5 und einer Nachfrageelastizität von -0,4 ausgegan
gen werden. Angesichts der potentiellen Produktivitätsreserven im Agrar
sektor und des relativ niedrigen Pro-Kopf-Einkommens scheinen diese Werte 
eine Untergrenze darzustellen. 

5) Mit Ausnahme des Tafelweins existieren für mediterrane Produkte keine 
Währungsausgleichsbeträge. Die Anwendung dieses Instruments kann sich 
deshalb nur auf nördlicne Produkte beziehen. 

6) Das Referenzsystem besteht aus einer Situation vor Abwertung und bei 
voller Mitgliedschaft der Beitrittsländer; Beitrittsausgleichsbeträge 
existieren nicht mehr. 
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3.1 Budgeteffekte agrarwährungspol i ti scher Strategien 

Zunächst soll unterstellt werden, daß die Beitrittsländer auf eine Abwer
tung mit der Einführung eines Währungsausgleichs reagieren. Budgetwirksam 
ist diese Strategie insofern, als Exporte von den Beitrittsländern be
steuert und Importe subventioniert werden7). Es entstehen somit Ausgaben 
und Einnahmen. Gerade bei den Produkten mit Währungsausgleichsbeträgen 
sind aber die Beitrittsländer, insbesondere Portugal, überwiegend Impor
teure, so daß mit einer Dominanz der Ausgabeneffekte zu rechnen ist. 

Obersicht 3 zeigt für ausgewählte Produkte mit Währungsausgleichsbetrag, 
daß bei Vorgabe der anfangs formulierten Abwertungsraten eine zusätzliche 
Budgetbelastung von über 54 Mio. ECU auftritt. Die größten Ausgabeeffekte 
mit etwa 40 Mio. ECU entstehen für Portugal, das Land mit dem größten Im
portbedarf an nördl ichen Produkten und dem höchsten Währungsausgleichs
satz von ca. 20,6 %. Da Griechenland und Spanien zum Teil sogar Nettoex
porteure nördlicher Produkte (z.B. Weichweizen) sind und damit auch Ein
nahmen verursachen, fallen die Nettoausgaben mit knapp 4 Mio. ECU und 10 
Mio. ECU relativ klein aus. Zusätzlich spielt der Währungsausgleichssatz 
für Griechenland mit ca. 6,3 % und Spanien mit 6,6 % eine geringere Rolle 
als in Portugal. Für die Beitrittsländer insgesamt ergeben sich die höch
sten Ausgaben auf dem Weißzucker- und Rindfleischmarkt (ca. 22 Mio. ECU 
und 11 Mio. ECU). Der Gerstenmarkt hingegen bringt infolge der hohen spa
nischen Exporte Einnahmen in Höhe von knapp 8 Mio. ECU. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß es sich hier um Budgeteffekte nur 
des ersten Mitgliedsjahres handelt. Hält die Abwertungstendenz in den 
Folgejahren unvermindert an, ist im zweiten Jahr mit einer Verdoppelung, 
im dritten Jahr mit einer Verdreifachung usw. der ausgewiesenen Nettoaus
gaben zu rechnen. Darüber hinaus enthält Obersicht 3 nicht die Budgetef
fekte sämtlicher weiterverarbeiteten ROhprodukte, für die ebenfalls Wäh
rungsausgleichsbeträge anfallen. Bei Einbeziehung dieser Produkte ist 
mindestens noch mit einer Verdoppelung der Nettoausgaben zu rechnen. So 
kommen Schätzungen bei ähnlichen Abwertungsraten der Beitrittswährungen 
zu einer Budgetbelastung von ca. 200 Mio. ECU für sämtliche Währungsaus
gleichsausgaben (vgl. AGRA EUROPE, 1, Part I, S. 25). 

7) Gegenstand der Untersuchung sind hier nicht die durch die Beitritts
ausgleichsbeträge beding1;en Einnahmen und Ausgaben des Fondst sondern 
lediglich die durch den Währungsausgleich verursachten Effek e. 
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Übersicht 3: Budgetbela$tungen alternativer Agrarwährungspolitiken nach 
Abwertung 1} der Beitrittswährungen gegenüber der ECU bei 
ausgewählten Agrarprodukten (Mio. ECUj 

Einführung ein2J Währungsausgleichs 
nach Abwertung 

Produkte 
Griechenland Portugal Spanien Beitrittsländer 

Weichweizen -0,48 10,02 -2,01 7,53 
Gerste 0,15 0,35 -8,23 -7,73 
Weißzucker -0,78 20,73 2,27 22,22 
Rindflei sch 4,20 2,44 5,04 11,68 
Schweinefleisch 0,09 5,27 2,81 8,17 
Geflügelfleisch 0,59 ° 0,21 0,80 
Butter ° 0,56 0,36 0,92 
Magermilchpulver ° ° 5,54 5,54 
Käse 0,18 1,21 3,68 5,07 

Summe 3,95 40,58 9,67 54,20 
-- ._--

Volle Anpassung der 
Rrünen pa§Jtäten nach 

bwertung 
EG-12 

28,43 
16,81 
20,24 
27,03 
32,67 
17,29 
4,55 
3,00 

26,47 

176,49 

1) Durchschnittlich jährlicher Abwertungssatz (1975-1979) der Beitrittswährungen gegenüber 
der ECU. 2) Vereinfachend wird angenommen, daß sich der Währungsausgleichsbetrag für jedes 
Agrarprodu~t als Produkt vom Währungsausgleichssatz und EG-Normpreis ergibt. 3) Die Angebots
elastlzität ist für alle Länder und alle Produkte mit 0,5 und dle Nachfrageelastizität mit 
-0,4 angenommen. 

Quellen: Eigene Berechnungen nach Angaben der Übersichten 8 und 9 bei Kirschke, D' l Wohlfahrts
ökonomische Konsequenzen der gemeinsamen Agrarpreispolitik in einer erweicerten EG. 
Referat auf der 21. Jahrestagung der GeWiSoLa, Hannover 1980 • 



Wird alternativ unterstellt, ·daß nach Abwertung kein Währungsausgleich 
angewandt, sondern eine volle Anpassung der grünen Paritäten an die neuen 
Marktkurse realisiert wird, ergeben sich hiervon abweichende Budgeteffek
te. Einerseits fallen nun keine Nettoausgaben für Währungsausgleichsmaß
nahmen an, andererseits aber führt der induzierte Preisanstieg in den ab
wertenden Beitrittsländern .zu einem Rückgang der Agrarimporte bzw. zu ei
nem Anstieg der Agrarexporte. Damit und durch den Druck auf die Welt
marktpreise steigen insbesondere die Fondsausgaben für Exporterstattun
gen. Übersicht 3 zeigt die entsprechenden Effekte für ausgewählte Agrar
produkte. Lediglich bei Weißzucker und Magermilchpulver fallen die Netto
ausgabenzuwächse mit ca. 20 Mio ECU und 3 Mio. ECU kleiner aus als bei 
der Alternative mit Währungsausgleich. Alle anderen Beträge sind ver
gleiChsweise größer. In der Summe liegen die induzierten Ausgabenzuwächse 
mit etwa 176 Mio. ECU um mehr als dreimal so hoch wie bei der alternati
ven Strategie. Diese Aussage gilt zwar nicht vom absoluten Niveau der 
Zahlen, aber von der Richtung her auch, wenn andere Elastizitätswerte un
terstellt werden. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die Aufnahme Griechenlands, Portugals 
und Spaniens in das agrimonetäre System bei anhaltender Abwertungstendenz 
der Beitrittswährungen unabhängig von der Art der agrarwährungspol iti
schen Reaktion zusätzliche Budgetbelastungen verursacht. Diese fallen be
sonders hoch aus, wenn die Abwertungen stets in voller Höhe auf die 
Marktordnungspreise durchschlagen können und somit das EG-Durchschnitts
preisniveau nachhaltig anheben. 

3.2 Niveau- und strukturbedingte Wohlstandseffekte 

Obwohl kurz- bis mittelfristig die Anwendung von Währungsausgleichsbeträ
gen in den Beitrittsländern wahrscheinlich ist, muß längerfristig auch 
dort mit einer Harmonisierungsstrategie, d.h. einer Angleichung der grü
nen Kurse an den ECU-Marktkurs, gerechnet werden. Da Abwertungen der Bei
trittswährungen permanent neue Preisdifferenzen zur EG schaffen, ist dies 
trotz der heute etwa gleiCh hohen Preisniveaus für nördliche Produkte mit 
einer permanenten Preisanhebung für diese Produkte verbunden. Der zu er
wartende Harmonisierungsprozeß soll im folgenden einer wohlstandsökonomi
schen Beurtei lung unterzogen werden. Dabei ist zwi schen den ni veau- und 
strukturbedingten Wohlstandseffekten zu trennen; letztere ergeben sich 
aus dem Einfluß auf die Preisrelationen. 
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Niveaubedingte Wohlstandseffekte werden zunächst als Summe von Terms-of
Trade-Effekten, Sozialprodukttransfers infolge des gemeinsamen Finanzie
rungssystems sowie den im Produktions- und Konsumbereich auftretenden 
Wohlstandseffekten im engeren Sinne8) definiert. Die modellhaften Quan
tifizierungsversuche aller drei Elemente (vgl. hierzu SCHMITZ, 14, S. 70 
ff.) unterliegen den Beschränkungen der komparativ-statischen Partialana
lyse. Einige qualitative Bemerkungen zur Interdependenz zwi sehen den 
Agrarmärkten und zur dynamischen Entwicklung ergänzen die quanti tati ven 
Ergebnisse. Das Referenzsystem besteht aus einer Situation, wie sie vor 
der Anpassung der grünen Paritäten und bei Mitgliedschaft der Beitritts
länder gilt. Der Bewertungsmaßstab für innergemeinschaftliche Reaktionen 
von Erzeugung und Verbrauch ist der korrigierte weltmarktpreis9), der als 
Gleichgewichtspreis ohne EG-Preisstützung gegenüber Drittländern defi
niert ist. 

Mit der Angleichung der grünen Paritäten ist ein unmittelbarer Preisef
fekt für alle Marktordnungsprodukte in gleicher Höhe verbunden. Partial
analytisch betrachtet bedeutet eine weitere Stützpreisanhebung einen zu
sätzlichen Verzicht auf Spezialisierungs- und eigentlichen Handelsgewinn, 
einen Terms-of-Trade-Verlust für die EG insgesamt und einen von der Fi
nanzierungsquote am EG-Budget abhängigen Sozialprodukttransfer, der für 
das Land positiv oder negativ sein kann. übersicht 4 weist die entspre
chenden Komponenten für die Beitrittsländer und die derzeitige Gemein
schaft insgesamt aus. Verzichte auf den eigentlichen Handels- und Spezia
lisierungsgewinn treten lediglich in den Beitrittsländern in Höhe von zu
sammen etwa 175 Mio. ECU auf, während die Preise in der Gemeinschaft der 
Neun unverändert bleiben und somit infolge der Abwertung der Beitritts
währungen dort nur Terms-of-Trade- und Transfereffekte vorliegen. Insge
samt transferieren die neun EG-Länder knapp 160 Mio. ECU an die Be i
tritts länder; den größten Betrag empfängt Spanien mit knapp 90 Mio. ECU. 
Für alle zwölf EG-Länder ergibt sich ein Terms-of-Trade-Verlust in Höhe 
von knapp 30 Mio. ECU; dieser resultiert aus dein induzierten Druck auf 
die Weltmarktpreise. Der Nettowohlstandseffekt ist trotz des hohen So
zialproduktempfangs aus der EG-9 für alle Beitrittsländer negativ; er be
trägt ca. 39 Mio. ECU. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist 
Protugal der größte Verlierer der Harmonisierungsstrategie. Betrachtet 

8) Diese werden auch als Verzichte auf Spezialisierungs- und eigentlichen 
Handelsgewinn oder zusammen als Allokationskosten bezeichnet. 

9) Zu den tatsächlichen Weltmarktpreisen vgl. Übersicht 5 im Anhang. 
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Produkte 

Welchweizen 

Gerste 

WeiBzucker 

Rindflelsch 

Schweinenelsch 

GenUgelne1sch 

Butter 

Magenailchpu1ver 

KIIse 

Summe 

- --

// 

Ubersicht 4 : Wohlstandsverluste einer abwertungsbedingten Prelsanhebung 1 ) In den 
beitrlttswilligen LIlndern fUr auagewllhlte Agrarprodukte (M10. JeU) 

Gr1echenland Portugal Span1en 

A1l2 ) TOT3) Trana4 ) Woh15 ) All ToT Trans Wohl All ToT Trans 

5,78 0,45 - 6,22 0,01 8,01 0,41 -6,36 2,06 15,17 1,05 -13,10 

1,80 0,31 - 1,64 0,47 0,78 0,11 -0,47 0,42 13,01 2,59 -12,88 

3,33 0,26 - ',07 0,52 4,64 0,24 -',86 1,02 12,21 0,92 -11,05 

4,40 0,19 - ,,86 0,73 10,18 0,87 -8,75 2,30 14,84 1,24 -13,22 

2,69 0,70 - 2,53 0,86 8,51 0,99 -6,85 2,65 18,49 ',69 -18,16 

1,74 0,2' - 1,46 0,51 6,34 0,70 -4,52 2,42 10,40 1,49 - 9,21 

0,64 0,05 - 0,53 0,16 1,33 0,11 -1,14 0,'0 2,57 0,25 - 2,47 

0 0 0,0' 0,0' 0 0 0,0' 0,0' 2,55 0,57 - 2,73 

10,78 2,12 -11,89 1,01 7,94 1,51 -7,42 2,03 5,92 1,16 - 4,33 

Wohl 

3,12 

2,72 

2,08 

2,86 

4,02 

2,68 

0," 

0,'9 

2,75 

31,16 4,'1 -'1,17 4,30 47,73 4,94 -39,44 13,2' 95,16 12,96 -87,15 20,97 

-

IIG - 9 

All ToT Trans Wohl 

0 0,18 25,68 25,86 

0 0,29 14,99 15,28 

0 0,42 17,98 18,40 

0 1,26 25,8' 27,09 

0 2,54 27,54 '0,08 

0 0,44 15,29 15,73 

0 0,01 4,14 4,15 

0 0,06 2,67 2,73 

0 0,43 23,64 24,07 

0 5,6, 157,76 16',39 

1) D1e Pr.1senh.bungsrate .rrech!let aich aua de .. durchachnittlich Jllhrlichen Abwertungsaatz (1975-1979) der Be1trittswllhrungen g.genUber der JeU. 
Die Angebotselast1z1t11t 1st für alle LllDder und alle Produkte IDit 0 5 und d1e Nachfrageelastiz1tät .. 1t -0,4 angeno .... en. 2) Allokat1onskosten 
auf der Produktions- und Konsumse1u • ,) TerIDs-of-Trade V.rluste. ~) Sozlalprodukttransferver1uste. 5) Wohlstandsverlust. erg.ben sich je
weils als Summe der dre1 Vorspa1ten. 

Quellen: 1I1gene Berechnungen nach Angaben der Obers1chten 8 und 9 bei Kiracbke, D., Wohlfahrta6konolD1sche Konsequenzen 
der g .... ins ... en Agrarpre1spol1t1k 1n einer erweiterten IIG. Referet auf der 21. Jahrestagung der GeW1SoLa, Hannover 1980. 



man die einzelnen Märkte, sind die höchsten Wohlstandsverluste bei Rind-, 
Schweinefleisch und Weichweizen zu beobachten. Bei Magermilchpulver fal
len dagegen die für die Beitrittsländer Griechenland und Portugal an die 
EG-9 zu leistenden Transferströme auf. 

Trotz der auftretenden Wohlstandsverluste mag es für die Beitrittsländer 
in der Phase des Obergangs wohlstandsökonomisch sinnvoll sein, die Stra
tegie der Harmonisierung zu praktizieren. Das gilt dann, wenn wie im 
griechischen Fall (vgl. AMTSBLATT DER EG, 3, S. 47) zunächst die Finanz
beiträge Griechenlands vom Agrarfond weitgehend rückerstattet werden und 
sich damit die Transferleistungen der derzeitigen Gemeinschaft erhöhen. 
Bei Vollmitgliedschaft gelten die Ergebnisse der Obersicht 4'0). 

Berücksichtigt man den Einfluß der Harmonisierungsstrategie auf die 
Preisrelationen zwischen nördlichen und mediterranen Produkten einerseits 
und zwischen Preisen in den Beitrittsländern und der EG-9 bei gleichen 
Produkten andererseits, lassen sich folgende Ergänzungen hinsichtlich der 
strukturbedingten Wohlstandseffekte machen. 

Im Gegensatz zu den mediterranen Produkten, deren Preise in der Regel 
nicht auf dem Niveau der Marktordnungspreise liegen, entspricht die ab
wertungsbedingte Preisangleichung für nördliche Produkte in den Bei
trittsländern dem Prozentsatz der Wechselkurssteigerung. Hierdurch wird 
der bereits höhere Protektionsgrad für diese Produkte zusätzlich angeho
ben. Neben dem niveaubedingten tritt damit zugleich ein strukturbedingter 
Wohlstandsverlust auf, weil mögliche komparative Kostenvorteile in der 
Produktion mediterraner Güter weniger ausgenutzt werden. Bei Einführung 
eines Währungsausgleichs für nördliche Produkte hingegen lassen sich ins
besondere auch die strukturbedingten Wohlstandsverluste verringerri. Al
lerdings gi lt dies nur solange; wie der Währungsausgleich abwertungsbe
dingte Preiseffekte vollständig verhindert. Treten die im Kapitel 2.2 be
schriebenen wettbewerbsverzerrenden Handelsströme infolg-e der Berech
nungsmethodik des Währungsausgleichs auf, sinkt die relative Vorzüglich
keit einer Währungsausgleichsstrategie. 

Dynamisch betrachtet kann eine Harmonisierung der Marktordnungspreise für 
Agrarprodukte durchaus auch Wohlstandsgewinne induzieren. Durch Wanderung 

10)Diese werden in der Tendenz nicht verändert, wenn alternative Elasti
zitätswerte in die Berechnung eingehen. 
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der Ressourcen an Standorte mit komparativen Kostenvorteilen innerhalb 
der Gemeinschaft erfolgt eine Verminderung der Grenzkosten (vgl. hierzu 
auch SCHMITT und SEEBOHM, 13, s. 252) der Produktion. Im Fall der Bei
tritts länder Griechenland, Portugal und Spanien ist allerdings zu bezwei
feln, ob der nachhaltige Preisschub durch Abbau der Beitrittsausgleichs
beträge und durch die abwertungsbedingten Anpassungen grüner Paritäten 
tatsächlich eine allokationsverbessernde Standortbereinigung für nördli
che Produkte bewirkt. Lediglich für mediterrane Produkte scheint eine 
solche Bereinigung möglich zu sein, weil hier aufgrund der klimatischen 
und natürlichen Gegebenheiten Standortvorteile zu vermuten sind und weil 
die Preisanglei.chung nach Abwertung über die Marktpreise und nicht wie 
bei den nördlichen Produkten über die administrierten Preise vollzogen -
wird. 

Insgesamt gesehen sollten die Beitrittsländer deshalb mit einer schnellen 
und vollständigen Preisangleichung infolge der zu erwartenden Abwertungen 
zurückhaltend sein und den maßvollen Einsatz von Währungsausgleichsbeträ
gen erwägen. Gleichzeitig sollten sie auf die Beseitigung von Mängeln in 
der Währungsausgleichsberechnung hinwirken, um so wettbewerbsverzerrende 
Agrarhandelsströme weitgehend auszuschalten. 

3.3 Bedeutung einer EWS-Integration der Beitrittswährungen 

Seit Etablierung des Europäischen Währungssystems ergibt sich der Wert 
der Rechnungseinheit aus einem Korb sämtlicher Mitgliedswährungen. Außer 
Großbritannien haben sich alle Mitglieder darüber hinaus verpfl ichtet, 
die WeChselkurse untereinander in engen Bandbreiten zu fixieren. Im Ge
gensatz zum abgelösten System der Währungsschlange hat im EWS die Auf
oder Abwertung einer Währung auch eine Wertveränderung anderer Mitglieds
währungen gegenüber der Rechnungseinheit (ECU) zur Folge. Gleichzeiti g 
fällt im neuen System der Auf- oder Abwertungssatz gegenüber der Rech
nungseinheit jeweils kleiner aus als derjenige gegenüber den Partnerwäh
rungen. Der Zusammenhang zwischen den Währungsentwicklungen der Partner
länder ist demnach im Rahmen des EWS enger geworden 11 ). Für die Analyse 
der ökonomischen Konsequenzen einer EG-Erweiterung ist deshalb auch die 

11) Für die BR Deutschland hätte beispielsweise eine Abwertung sämtlicher 
Beitrittswährungen um 10% gegenübQrden EG-Partnern bei einem Korb
anteil dieser Länder von etwa 10 %, eine Aufwertung der DM gegenüber 
der ECU von etwa 1,1 % und damit eIne Preissenkung in gleic~er Höhe 
zur Folge. 
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rungen. Der Zusammenhang zwischen den Währungsentwicklungen der Partner
länder ist demnach im Rahmen des EWS enger geworden 10). Für die Analyse 
der ökonomischen Konsequenzen einer EG-Erweiterung ist deshalb auch die 
Frage nach dem Stufenplan einer EWS-Eingliederung der hinzutretenden 
Partnerwährungen von'zentraler Bedeutung. 

Zunächst bedeutet die Aufnahme der Drachme, des Escudos und der Peseta in 
den ECU-Korb, daß die Abwertungstendenzen der Beitrittswährungen gegen
über der ECU kleiner ausfallen. Darüber hinaus findet eine AUfwertung der 
EG-Währungen gegenüber der ECU statt; der Aufwertungssatz errechnet sich 
aus der Summe der mit den Korbgewichten multiplizierten Abwertungsraten 
von Griechenland, Portugal und Spanien gegenüber den EG-Währungen. Unter
stellt man für die Korbgewichte etwa Sozialproduktsanteile, ergibt sich 
eine durchschnittliche Aufwertung der EG-Währungen gegenüber der ECU von 
etwa 0,7 %. 

Bei Einführung eines die Preisdifferenz vollständig kompensierenden Wäh
rungsausgleichs infolge der Abwertung bleiben die Preise trotz der verän
derten Auf- und Abwertungsraten unbeeinflußt. Effekte auf der Produk
tions- und Konsumseite sowie Veränderungen der Terms-of-Trade treten des
halb nicht auf. Auch eine Veränderung der EG-Ausgaben für Währungsaus
gleichsbeträge ist nicht zu erwarten; es ändert sich lediglich die Struk
tur der Währungsausgleichsbeträge aufgrund des gesunkenen durchschnittli
chen Normpreisniveaus. 

Bei Anpassung der grünen Paritäten nach Maßgabe der neun anderen ECU
Marktkurse ergeben sich allerdings gegenüber der Situation ohne Mitglied
schaft der Drachme, des Escudos und der Peseta im Korb andere Preis- und 
damit Wohlstandseffekte. Ohne Berücksichtigung der Transferströme ergibt 
sich allein infolge der Preissenkung ein Zuwachs an eigentlichem Handels
und Spezialisierungsgewinn in der alten Gemeinschaft von etwa 284 Mio. 
ECU. Gleichzeitig fällt der Wohlstandsverlust in den Beitrittsländern 
aufgrund der geringeren Preisanhebung kleiner aus als in Obersicht 4 aus
gewiesen. Zusätzlich sinken die Wohlstandsverluste der EG-Preisstützung 
infolge des sinkenden Werts der ECU gegenüber den Drittlandswährungen 
(z.B. gegenüber dem Dollar), weil der Abstand zwischen Weltmarkt- und 
EG-Normpreisen kleiner wird. Insgesamt verbessert sich deshalb die Wohl
standsposition der erweiterten EG, wenn die Beitrittswährungen in den 
ECU-Korb aufgenommen werden. 
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Darüber hinaus fällt auch die interne Verzerrung der Preisrelationen in 
den Beitrittsländern kleiner aus, weil die abwertungsbedingten Preisef
fekte dann auch bei den nördlichen Produkten mehr denen auf unreglemen
tierten Märkten entsprechen und gegenüber den südlichen Produkten nicht 
mehr in dem Maße verzerrt werden, wie das sonst der Fall wäre. Auch vom 
Budget her stellt sich eine Entlastung ein. Da das EG-Durchschnittspreis
niveau sinkt, müssen weniger Exporterstattungen für die überschüsse auf
gebracht werden. 

Die letzte Phase einer EWS-Integration der Beitrittswährungen - die Auf
nahme in das feste Wechsel kurssystem - ist erst dann zu erwarten, wenn 
sich die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden Länder konsolidiert 
und dem EG-Niveau angenähert hat. Es bedarf keiner weiteren Erläuterun
gen, daß damit die Notwendigkeit abwertungsbedingter Kurs- und Währungs
ausgleichsanpassungen im agrimonetären System abnehmen würde. Zugle ich 
würden dadurch auch die Risiken wohlstandsmindernder Fehldosierungen der 
agrarwährungspol iti schen Eingriffe verringert und der sy stembed i ngte 
Druck auf eine Anhebung des durchschnittlichen EG-Stützpreisniveaus abge
schwächt. 

4 Abschließende Bemerkungen 

Zusammenfassend lassen sich als besondere Risiken einer erweiterten 
Agrarwährungspolitik die 
- beitrittsbedingte Verschärfung der Abwertungstendenz der Drachme, des 

Escudos und der Peseta, 
- damit verbundene Zunahme der Währungsinstabilität innerhalb der heuti

gen EWS-Länder, 
- Zunahme verzerrter Agrarhandelsströme innerhalb der erweiterten Gemein

schaft und gegenüber Drittländern, 
- Ansammlung von Interventionsbeständen in Aufwertungsländern, 
- nachhaltigen Budgetbelastungen beider agrarwährungspolitischer Strate-

gien, insbesondere der Strategie ohne Währungsausgleich und 
- niveau- und strukturbedingten Wohlstandsverluste einer permanenten An-

passung der grünen Paritäten nach Abwertungen 
nennen. Demgegenüber stehen die im Vergleich dazu recht vagen Chancen der 
gemeinsamen AgrarwährungspOlitik. 
- Harmonisierung der Wirtschafts- und Währungspolitik bei Aufnahme der 

Beitrittswährungen in den festen Wechselkursverbund des EWS 
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- Integration der Beitrittswährungen in den ECU-Korb 
- Verbesserung der Währungsausgleichsberechnung 
- Kompensierende Preisbeschlüsse in ECU. 

Insbesondere hinsichtlich einer restriktiveren Preispolitik ist aber vor 
dem Hintergrund der zur Zeit nicht mehr vorhandenen Splelräume (vgl. 
hierzu auch RITSON und TANGERMANN, 11, S. 122 ff.) bei der Anpassung grü
ner Paritäten in Richtung der ECU-Marktkurse mit einer verstärkten Anhe
bung der gemeinsamen, in ECU definierten Agrarpreise zu rechnen. Ei ne 
Entlastung von dieser Seite ist daher zunächst nicht zu erwarten. 

Angesichts der relativen Vorzüglichkeit einer Währungsausgleichsstrategie 
aus wohlstandsökonomischer und budgetpolitischer Sicht verbleibt bis zur 
Realisierung der erwähnten Chancen die Hoffnung, daß die Beitrittsländer 
nicht ganz auf die Anwendung solcher Ausgleichsbeträge verzichten. Diese 
Hoffnung ist berechtigt, da die Konsumentenpreise bei einem Beitritt 
Griechenlands, Portugals und Spaniens infolge der andersartigen Agrarpo
litik12)' gegenüber der Gemeinschaft noch schneller steigen als die Produ
zentenpreise. Allerdings sollten die Beitrittsländer mögliche Rückwirkun
gen einer allzu konsequenten Währungsausgleichsstrategie ins Kalkül ein
beziehen. Hierdurch könnte nämlich nicht nur der Zahlungsbi lanzaus
gleichsmechanismus abgeschwächt, sondern zugleich, bei der großen Bedeu
tung der Agrarproduktion auch ein zusätzlicher Abwertungsdruck induziert 
werden. 

Unabhängig von der Auswahl und Dosierung agrarwährungspolitischer Ein
griffe einzelner Beitrittsländer werden die Risiken dieser Politik kurz
bis mittelfristig dominieren. Allenfalls langfristig lassen sich gewisse 
Chancen erkennen, deren Realisierung insbesondere von der Harmonisierung 
der Wirtschafts- und Währungspolitik sowie ei ner Umor i ent i erung der 
Agrarpreispolitik abhängt. 

12) Häufig existieren in den Beitrittsländern Verbrauchersubventionen für 
Agrarprodukte. Die Obertragung der EG-Agrarpreispolitik hat deshalb 
fur Verbraucher zum Teil hohere Preisanhebungen zur Folge als nach 
Obers!cht 2 zu vermuten ist, die lediglich Erzeugerpreisdifferenzen 
ausweIst. 
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t1beraicht 5 I EG (9) - !lormpreise und 1teltmarktpreiae !Ur ausgewllhlte Agrarprodukte 1976/77 und 1977/78 (ECU/t) 

BG (9) _ !lormpreise 1) ~eltmarktPreise 2) 
Pro d u k t e 

1976/77 1 1 11977/78 1_ (1976/77-1977/78) 1977/78 _ (1976/77-1977/78) 1976/77 

Weichweizen 158,37 145,15 151,76 92,80 91.40 92,10 
Gerste 140,24 145,15 142.70 111.50 87.80 102.65 
Wei8zucker 400.65 396.90 398.78 240,00 163.80 201,90 
OlivenlSl 1.664,00 1.627,49 1.645.75 1.1~,50 1.074,80 1.118.65 
Wein3) 619,71 721,52 670,62 46 .27 540,87 502.07 
Tomaten4) 633,28 725,99 679,64 587.54 630.13 608.84 
ZitrusfrUchte5) 300,56 365.00 332,78 280.06 292.80 286.43 
Rindfleiach 1.291.96 1.337.22 1.314.59 747,50 758.60 753,05 
Schweinefleisch 1.384,01 1.453,16 1.418.59 1.019,20 906,80 963.00 
GeflUgelfleisch 1.090.72 1.012,26 1.051,49 886.77 756.93 821.85 
Butter 2.673,81 2.792,08 2.732.95 i29.20 784.20 756,70 
Magermilchpulver 1.097,89 1.137.50 1.117.70 225,20 269.20 247.20 
Klse (Bmmentaler) 2.864,15 3.000,62 2.932.39 1.364,79 1.434,06 1.399,43 

- --

1) Interventionspreise fUr Weichweizen, Gerste, Wei8zucker, 01ivenlSl. Rindfleisch (lebend). Butter, Magermilchpulver{Brzeugerprei.e fUr 
Wein. Tomaten. ZitrusfrUchte / Grundpreise fUr Schweineflelsch (gesch1achtet) / Schwellsnpreise !Ur Emmenteler / Blnschleusungs
prelse für geschlachtete Hllhnchen. 

2) Sowelt nicht aus BG-Stetistiken direkt verfUgba~, berechnet entweder als durchschnittliche Importpreise für die BQ (9) insgesamt 
(Wein. Tomaten, ZitrusfrUchte) odar als Differenz zwischen Schwellen- bzw. Binachleusungspreis und AbschlSptungen (Geflijgelfleisch. 
Bmmenteler). 

3l Wein (kein SChaumwein) und Treubenmost. bis 13 Grad. in Behältnissen bis und Uber 2 1. 
4 Gewogenes Mittel aus Tomaten vom 15.5. bis 31.10. und vom 1.11. bis 14.5 •• 
5 ZitrusfrUchte, frisch oder getrocknet, gewogenes Mittel aus Orangen, !lavel, Monreale. und Satsumas. Mandarinen und Wilkings. 

Clementinen. Tangerinen, Zitronen, Pampelmusen und Grapefruits. 

Quellenl Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Zur Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 1979, BrUssel-Luxemburg, 
Januar 1980. 
Stetistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften Analytische t1bersichten des Außenhandels. !limexe - 1977 und 1978. 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (HrSg.~. Preise-Agrarmärkte (tierische Produkte). verschiedene Jahrgänge. 



Korreferat zu den Beiträgen von D. KIRSCHKE und P.M.SCHMITZ 

von 

o t t 0 - E r ich G e s k e, Bonn 

In bei den Referaten wurden r~odelle zugrundegelegt , die darauf abzielen, 

unter wohlstandsökonomischen bzw. agrarmonetären Aspekten die wahrschein

lichen Abläufe des Beitritts dreier agrarischer Länder zur EG quantitativ 

aufzuzeigen. Das ist eine große Hilfe für politische Entscheidungsträger, 

weil ein Beitritt zu einer schon 25 Jahre bestehenden Gemeinschaft für 

das Beitrittsland - aber auch für die Gemeinschaft - ein Sprung ins Unge

wisse ist und auch trotz aller Vorprüfungen bleiben wird. Trotz aller An

griffsflächen, die derartige Modellrechnungen bieten, ist der ernsthafte 

Versuch, nicht nur zu qualitativen, sondern auch zu quantitativen Aussa

gen zu kommen, begrüßenswert. Ein wenig wissenschaftl iche Hi I fe für die 

verhandelnden Agrarpolitiker ist besser, als nach politischen Entschei

dungen die dann sichtbar werdenden Strukturen und Veränderungen nachzu

rechnen. 

Der Sinn eines Korreferates kann es nicht sein, die Ergebnisse der Mo

dellbetrachtungen zu referieren und zu interpretieren. Vielmehr wird es 

sich auf einige Anmerkungen beschränken, die das Szenario betreffen, in 

dem die Beitritte stattfinden. Damit können vielleicht Anregungen gegeben 

werden, wie eine weitere Durchdringung und Problematisierung des Themas 

auch möglich wäre. 

Im Referat über di e woh I fahrtsökonomi schen Konsequenzen der gemeinsamen 

Agrarpolitik in einer erweiterten EG wird der Gedanke geäußert, daß es 

für jeden Mitgliedstaat sinnvoll ist, eine möglichst niedrige Finanzie

rungsquote am EG-Haushal t anzustreben, damit es die Konsequenzen seiner 

eigenen Politik möglichst wenig zu spüren bekommt. Diese Argumentation 

ist einleuchtend; sie ist auch richtig, soweit die Durchsetzung einer Po

litik, die im nationalen Interesse eines Mitgl iedstaates liegt, in der 

Gemeinschaft gelingt und diese Politik gemeinschaftlich finanziert wird. 

Jedoch muß gesehen werden, da'ß der Finanzierungsanteil eines Vollmit

gliedstaates am EG-Haushalt nicht disponierbar ist, sondern sich durch 
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Anwendung des Beschlusses über die Eigenmittel der Gemeinschaft quasi au
tomatisch ergibt. 

Zu den Eigenmitteln der Gemeinschaft gehören Zölle, Abschöpfungen und 
Mehrwertsteuereigenmittel bis zu 1 % der gemeinsamen Mehrwertsteuerbemes
sungsgrundlage. Zölle und Abschöpfungen werden in voller Höhe an die Ge
meinschaft abgeführt. Der dann für die Restfinanzierung des EG-Haushalts 
erforderliche Satz für die Mehrwertsteuereigenmittel wird auf der Basis 
der gesamten Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage aller Mitgliedstaaten zu
sammen ermittelt1). Die von den einzelnen Mitgliedstaaten an die Gemein
schaft abzuführenden Mehrwertsteuereigenmittel entsprechen dann ihrem je
wei ligen Antei I an der gemeinsamen Bemessungsgrundlage und dem für alle 
ermittelten Eigenmittelsatz. Die Aufbringungsseite und damit der Finan
zierungsanteil eines Mitgliedstaates ist insofern objektiv festgelegt. Im 
Gegensatz dazu bestimmt die Ausgestaltung der europäischen Po li ti ken 
durch den Rat die Höhe der Rückflüsse aus dem EG-Haushalt in die Mit
gliedstaaten und damit die Nettoposition (d.h. die Höhe des sogenannten 
Ressourcentransfers). Eine Steuerung des Transfers in ärmere Mitglied
staaten durch Sonderregelungen über Finanzierungsquoten wäre eine Durch
brechung der europäischen Finanzverfassung. 

Im Referat über die Chancen und Risiken der Agrarwährungspolitik wird den 
Budgeteffekten mit quantitativen Ansätzen nachgegangen. An Hand von PI au
sibi I itätsüberlegungen ergibt sich dann, daß bei den drei Beitrittslän
dern kurz- und mittelfristig mit weiteren Abwertungen zu rechnen sei. 
Langfristig werden· aber wohl die Harmoni sierungseffekte stärker durch
schlagen. 

Eine agrarwährungspol i ti sche Aussage ist auf den ersten Blick besonders 
überraschend. Nach den Berechnungen - bei denen von einer Angebotselasti
zität von 0,5 und einer Nachfrageelastizität von -0,4 ausgegangen wird -
ist es für den EG-Haushalt erheblich billiger, einen Währungsausgleich 
anzuwenden, als den Währungsausgleich durch Anpassung der grünen Kurse zu 
vermeiden. Diese Aussage ist deshalb bedeutsam, weil nach dem augenblick
lichen Stand der Gemeinschaft ausdrücklich die Möglichkeit und in gewis
sem Umfang sogar die Verpflichtung besteht, den Grenzausgleich abzubauen 
und der Abbau von negativem Grenzausgleich häufig als Mittel zur Erzie-

l) Der Rahmen der Mehrwertsteuereigenmittel (1 %) wurde 1975 erst mit 
0,36% ausgeschöpft. Der Ausschöpfungsgrad 1980 beträgt bereits 0,70 %. 
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lung zusätzlicher nationaler Preisanhebungen benutzt wird. 

Wir haben in der Gemeinschaft die Kosten des Grenzausgleichs kräftig zu 
spüren bekommen. Besonders hohe Kosten haben die Mitg I iedstaaten verur
sacht, deren Nettoagrarimporte subventioniert werden müssen. Mit dem Ab
bau des Grenzausgleichs sind diese Kosten ganz erheblich zurÜCkgegangen -
bei gleichzeitiger Anhebung der nationalen Preise. Selbstverständlich ha
ben sich in dieser Zeit die Marktordnungsausgaben erhöht, nur läßt sich 
nicht feststellen, ob und inwieweit diese Erhöhung auf den Abbau des 
Grenzausgleichs zurückzuführen ist. Es wäre deshalb interessant, einmal 
zu untersuchen, wie sich der Abbau des Grenzausgleichs in der Neunerge
meinschaft auf den EG-Haushalt ausgewirkt hat und welche Bedeutung dabei 
den Angebots- und Nachfrageelastizitäten zukam. 

In beiden Referaten werden die erheblichen Risiken gesehen, mit denen in
folge des Beitritts zu rechnen ist, wenn die Ausgestaltung der Gemeinsa
men Agrarpolitik nicht geändert wird. In diesem Zusammenhang ist die von 
beiden Verfassern in ihren Modellrechnungen unterstellte Angebotselasti
zität von 0,5 von Interesse. Es dürfte durchaus richtig sein, wenn man 
davon ausgeht, daß dieser Wert eine Untergrenze darstellt. Aufgrund des 
Beschäftigungspotentials in den BeitrittSländern - vor allem der ver
steckten Arbeitslosigkeit im Sektor Landwirtschaft - und der mindestens 
in Spanien vorhandenen Reserven des Faktors Boden kann man mit höheren 
werten rechnen. 

Ohne eine Änderung der Ausgestaltung der EG-Agrarpolitik würde sich mit 
dem Beitritt die bereits angespannte Haushaltslage der EG weiter ver
schlechtern. Schon jetzt sind die Eigenmittel der Gemeinschaft fast er
schöpft. Oie Gemeinsame Agrarpolitik beansprucht heute den größten Teil 
des EG-Haushalts. Die Agrarkosten sind in den vergangenen Jahren durch
schnittlich um 23 % pro Jahr gewachsen. Dieser Anstieg muß abgebremst 
werden. Das Bundeskabinett hat deshalb - im Zusammenhang mit dem Brüsse
ler Kompromiß zur Entlastung Großbritanniens - beschlossen, daß der An
st ieg der Agrarausgaben unter dem Anstieg der Eigenmitte I der Gemei n
schaft bleiben muß. Bestehende Ungleichgewichte im EG-Haushalt sollen 
nach dem Beschluß durch strukturelle Anpassungen in ihren Ursachen korri
giert werden. 

Die heute praktizierte Agrarpolitik ist eine brisante Mischung - für die 
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Staatsfinanzen - aus zentralverwaltungs- und marktwirtschaftlichen Ele
menten. Die mit der Gemeinsamen Agrarpolitik gewährte perfekte Preis- und 
Absatzgarantie wurde zwar zum Ausgleich saisonaler Schwankungen gerecht
fertigt, läßt sich aber nicht mehr bei strukturellen überschUssen auf
rechterhalten. Dann wird diese Politik fUr den Steuerzahler zu teuer. Bei 
der Änderung der Ausgestaltung der Agrarpolitik ist zu entscheiden, wie 
die marktwirtschaftl ichen Komponenten der Europäischen Agrarpol itik ge
stärkt werden können. Sicherlich gibt es fUr die Änderung kein Patentre
zept und erhebliche Widerstände gegen alle diskutierten Ansätze. 

Hinsichtlich der Einnahmeseite des europäischen Budgets muß gesehen wer
den, daß die von allen nationalen Parlamenten sanktionierte 1 "-Grenze 
seit 1970 ein ökonomisches und budgetäres Datum ist. Das gilt auch fUr 
die Agrarpolitik. Diese Grenze ist die politische Restriktion fUr die 
Realisierung europapolitischer überlegungen. Die Eigenmittel der Gemein
schaft sind - insbesondere der 1 "-Plafond der Mehrwertsteuereigenmittel 
- der bindende Modellrahmen fUr Europa. Denn mit dem Beschluß Uber die 
Ei genmitte I der Gemeinschaft sollte ein Finanzrahmen vorgegeben werden, 
an den sich die finanziellen Konsequenzen der europäischen Politiken hal
ten sollten. WUrde die Agrarpolitik - und dabei sind die Auswirkungen des 
Beitritts noch nicht einmal berUcksichtigt - ohne Änderung weitergefUhrt 
werden, käme es bereits 1983 zu einer überschreitung der Mehrwertsteuer
eigenmittel um rd. 30 ". Dies wUrde allein fUr die Bundesrepubl ik 
Deutschland eine in der Finanzplanung nicht berUcksichtigte MehrabfUhrung 
an Mehrwertsteuer von rd. 3,4 Mrd. DM erfordern. 

Wie sollte diese Mehrbelastung anders als durch Steuererhöhungen oder Er
höhungen der Kreditaufnahme finanziert werden? Bei einer WeiterfUhrung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik in den geWOhnten Bahnen (+ 23 " Ausgabenzu
wachs p.a.) wäre sogar 1986 die 2 "-MWSt-Grenze erreicht, und zwar bei 
ca. 30 Mrd. DM MehrwertsteuerabfUhrung zu Lasten des Bundeshaushalts an 
die EG (1979 waren es 6,1 Mrd. DM). Man kann sich vorstellen, was das für 
unsere nationalen Politiken bedeutet. 

Mit Blick auf den Beitritt mUssen wir nicht nur mit Ausgaben für die 
Agrarpolitik rechnen, sondern brauchen in Zukunft - innerhalb des Rahmens 
der Eigenmittel - zunehmend EG-Haushaltsmittel, um die wirtschaftspoliti
schen Anstrengungen der ärmeren Mitgliedstaaten zu stützen. Dabei muß je
doch beachtet werden, daß die Finanzmittel der Gemeinschaft nicht zu 
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simplen Transferleistungen degenerieren dürfen. Sie müssen als Folge der 
gemeinsam beschlossenen Politiken fließen. Andernfalls würde der Gedanke 
der europäischen Integration ausgehöhlt werden. 
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1 Einleitung 

Bei der bevorstehenden zweiten Erweiterung der europäischen Gemeinschaft 
geht es um die Integration von Ländern in der Frühphase der Industriali
sierung in eine Gemeinschaft, die von reifen Industrienationen und -re
gionen dominiert wird. In den beitrittswilligen Ländern Griechenland, 
Portugal und Spanien hat der Industriebereich seit den fünfziger Jahren 
kräftig expandiert, und es dürfte in diesen Ländern auch weiterhin mit 
einem überproportionalen Wachstum der Industrie zu rechnen sein; jeden
falls lassen dies Sektormuster vermuten, die man aus internationalen 
Querschnittsanalysen gewinnen kann (KRIEGER, 25). In der EG der neun hin
gegen ist der Anteil des Produzierenden Gewerbes sowohl an den Beschäf
tigten als auch am Bruttoinlandsprodukt bereits seit der zweiten Hälfte 
der sechziger Jahre rückläufig. Zwar gibt es auch zwischen den bisherigen 
EG-Mitgliedsländern beträchtliche Unterschiede hinsicht! ich des Standes 
und des Tempos der wirtschaftlichen Entwicklung - und diese nationalen 
Unterschiede hatten bereits bei der ersten Erweiterungsrunde der EG von 
sechs auf neun Mitgliedsländer beträchtlich zugenommen -, der Unterschied 
zu den neuen Beitrittskandidaten ist aber noch wesentlich stärker ausge
prägt. Dies zeigt sich deutlich an den Pro-Kopf-Einkommen, die man als 
groben Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes heranziehen kann. 
So erreichten Spanien und Griechenland im Jahr 1978 mit etwa 50 v.H. des 
EG-Durchschnitts nur das Einkommensniveau Irlands, des EG-Mitgliedslandes 
mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen; Portugal erreichte sogar nur 
25 v.H. des EG-Durchschnitts (OECD, 30). 

Die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung sind auf der regio
nalen Ebene noch wesentlich stärker ausgeprägt als auf nationaler Ebene, 
und diese regionalen Unterschiede werden bereits heute sowohl in der Eu
ropäischen Gemeinschaft, als auch in den beitrittswi 11 igen Ländern als 
ei n Problem angesehen, das die weitere wirtschaftliche Entwicklung und 
den Integrationsprozeß behindert. Für die Zukunft der Europäischen Ge
meinschaft dürfte es von entscheidender Bedeutung sein, ob es im Zuge des 
Integrationsprozesses eher zu einem Ausgleich oder zu einer Verstärkung 
der regionalen Entwicklungsunterschiede innerhalb und zwischen den EG
Mitgliedsländern kommt. Modelltheoretische Analysen anhand von Potential
und Gravitationsmodellen (CLARK, WILSON, and BRADLEY, 8; LlNNEMANN, 27), 
von Kumulationsmodellen (MYRDAL, 28; KALDOR, 20) oder von neoklassischen 
Modellen, in die Rigiditäten vor allem in bezug auf die Flexibilität der 
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Faktorpreisrelationen eingebaut sind, lassen befürchten, daß mit der Er
weiterung der EG die Regionalprobleme zunehmen, weil die Integrationsvor
teile in allen Ländern vor allem den hochentwickelten Regionen zugute 
kommen. So dürfte auch die Umsetzung der Impulse, die sich Griechenland, 
Portugal und Spanien für ihre wirtschaftliche Entwicklung erhoffen, in 
diesen Ländern eine beträchtliche Umwälzung der wirtschaftlichen Struk
turen mit sich bringen. Dies gi It in sektoraler Hinsicht ebenso wie in 
regionaler Hinsicht. Sektoraler und regionaler Strukturwandel sind vor 
allem in der Frühphase des Industrialisierungsprozesses eng miteinander 
verknüpft, da im Zuge des Industrialisierungsprozesses Agglomerationsvor
teile eine zentrale Rolle für die räumliche Verteilung der wirtschaftli
chen Aktivitäten spielen. Angesichts fehlender Agglomerationsvorteile in 
den ländlich strukturierten Gebieten ist der Industrialisierungsprozeß 
zumeist stark auf wenige traditionelle Ballungsräume konzentriert. Vor
rangigesZiel der Regionalpolitik ist es, sowohl in den Beitrittsländern 
als auch in den Mitgliedsländern der EG, zu einer räumlich ausgewogenen 
Verteilung der industriellen Aktivitäten bei~utragen. Allerdings hat die 
Regionalpolitik im Vergleich zu anderen raumwirksamen Aktivitäten der öf
fentlichen Hand zumeist nur ein geringes Gewicht. Eine mangelnde Koordi
nation der Regionalpolitik mit anderen Politikbereichen steht oftmals der 
Durchsetzung regionalpolitischer Ziele entgegen. Dies gilt in hohem Maße 
auch für die sektorale WirtSChaftspOlitik (ADLUNG, THOROE, 1) und damit 
auch für die Agrarpolitik. Angesichts der großen Bedeutung, die die Land
wirtschaft in den weniger entwickelten Regionen für die wirtschaftlichen 
Aktivitäten hat, erscheint eine Koordination zwischen Regionalpolitik und 
Agrarpolitik für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete besonders 
dringlich. Bevor aber auf diese beiden Politikbereiche in der EG und in 
den Beitrittsländern näher eingegangen wird, soll zunächst kurz auf die 
regionalen Entwicklungsunterschiede in der EG und in den Beitrittsländern 
sowie zwischen diesen beiden Ländergruppen eingegangen werden; denn die 
regionale Entwicklung wird in starkem Maße von überkommenen Standort
strukturen geprägt. 
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2 Regionale Entwicklungsunterschiede in einer erweiterten Gemeinschaft 

2.1 Die regionale Verteilung der wirtschaftlichen Aktivi
täten inder EG 

Die wirtschaftliche Tätigkeit in der Europäischen Gemeinschaft ist in 
starkem Maße regional konzentriert. Selbst bei einer zum Tei I recht groß
räumigen regionalen Abgrenzung anhand der EG-Regionalstatistik nach nur 
86 Regionen werden 40 v.H. des Sozialprodukts auf nur 10 v.H. der Fläche 
der EG produziert, während auf 30 v.H. der Fläche der am wenigsten ver
dichteten Gebiete nur weniger als 10 v.H. des Sozialprodukts entfallen 
(THOROE, 47, S: 11). Das Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten in der 
EG erstreckt sich vom Norden Italiens Ober den SOden und Westen der Bun
desrepublik, Ober die Niederlande und Belgien zum Großraum Paris bis in 
den SOden und den mittleren Westen des Vereinigten KönigreiChs (Schau
bild 1)1). Mit dieser räumlichen Konzentration der wirtschaftlichen Akti
vitäten geht eine starke Konzentration der Bevölkerung in der EG einher. 
Diese ist allerdings nicht ganz so st~rk ausgeprägt wie die Konzentration 
der Wirtschaftstätigkeit; auf 10 v.H. der Fläche der EG wohnte 1975 ein 
Drittel der Bevölkerung (THOROE, 47, S. 12). 

Betrachtet man die regionale Verteilung der Pro-Kopf-Einkommen, dann 
zeigt sich, daß mit dem Agglomerationsgefälle ein Wohlstandsgefälle ein
hergeht. Von den Agglomerationsgebieten fallen die regionalen Pro-Kopf
Einkommen zu den peripheren Gebieten hin deutlich ab (Schaubild 2)2). 

2.2 Die regionale Verteilung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten in den Beitrittsländern 

In den beitrittswilligen Ländern sind die regionalen Unterschiede in den 
Einkommens- und Beschäftigungschancen stark ausgeprägt. In vielen Tei len 

1) Die unterschiedliche Größe der einzelnen Regionen bewirkt allerdings, 
daß das Ausmaß der Agglomeration in den einzelnen EG-Ländern im Sc~au
bild unterschiedlich aargestellt wird. So heben sich die Stadtstaaten 
in der Bundesrepublik deutlich von den - großräumiger abgegrenzten -
anderen Regionen ab. 

2) Ein Zentrum-Peripherie-Gefälle läßt sich fOr die EG auch großräumig 
anhand von Entfernungsfunktionen aufzeigen (GIERSCH, 16i BIEHL, HUß
MANN, SCHNYDER 6), Schon seit Jahrhunderten läßt SIch rOr Westeuropa 
ein solches WO~lstandSgefälle. beQbachtenj allerdings hat sich der Kern 
des Zentrums mehrmals verlagert lSEERS, 45). 
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Schaubild 1: Die regionale Verteilung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten in der EG (BIP/km2), 1975 

Schaubild 2: Das regionale Wohlstandsgefälle in der EG 
(Pro-Kopf-Einkommen), 1975 
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dieser Länder ist die Landwirtschaft der dominierende wirtschaft 1 i che 
Faktor. Der Aufbau industrieller Kapazitäten hat sich in Griechenland und 
Portugal im wesentlichen auf nur eine oder zwei Regionen und in Spanien 
auf nur wenige Provinzen erstreckt. So hat die mit fortschreitender In
dustrialisierung einhergehende Zunahme der städtischen Bevölkerung nicht 
nur kleinräumig, sondern auch großräumig zu starken Veränderungen in der 
regionalen Bevölkerungsverteilung geführt. 

In fiM..e-d.e.~ sind die wirtschaftlichen Aktivitäten in starkem Maße 
auf den Großraum Athen konzentriert, der nur 0,3 v.H. der Fläche Grie
chenlands ausmacht, in dem im Jahr 1971 aber fast 30 v.H. der Bevölkerung 
lebten (Tabelle 1) und auf den nahezu die Hälfte des griechischen Sozial
produkts entfallen dürfte, wenn man verschiedene Schätzungen des Beitrags 
der Regionen zum Bruttoinlandsprodukt auf einen aktuellen Stand hochrech
net (WARD, 50, S. 54; RIEDEL, 39, S. VII; BOUGIOUKOS u.a., 7, S. 131). In 
den sechziger Jahren hat die räumliche Konzentration in Griechenland 
stark zugenommen. Von 1961 bis 1971 ist die Bevölkerungszahl in fast al
len griechischen Regionen zurückgegangen; der Großraum Athen hatte aber 
einen Zuwachs von fast 40 v.H. zu verzeichnen. Etwa 60 v.H. der Bruttoan
lageinvesti tionen in der Verarbeitenden Industrie wurden von 1960 bis 
1970 im Großraum Athen getätigt (KIOUKIS, 22, S. 38). Neben dem Großraum 
Athen ist die Industrie vor allem noch in Mazedonien und in Festland
Euböa von Bedeutung. In diesen drei Regionen waren 1971 nahezu drei Vier
tel aller Industriebeschäftigten Griechenlands tätig. 

In p~ zeigen sich zum einen beträchtliche Unterschiede in den öko
nomischen und sozialen Bedingungen zwischen den Küstenregionen und dem 
Binnenland; zum anderen sind die wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb 
der Küstenregion sehr stark auf nur zwei Zentren konzentriert, auf Lissa
bon und Porto (Tabelle 2). Diese beiden Regionen machen nur knapp 6 v.H. 
der Fläche Portugals aus, auf sie entfielen aber bereits im Jahr 1970 
mehr als 35 v.H. der Bevölkerung und fast 43 v.H. des Bruttoinlandspro
dukts. Auch in Portugal hat die Ballung der Bevölkerung und der wirt
schaftlichen Aktivitäten beträchtlich zugenommen, wenn auch nicht ganz so 
stark wie in Griechenland (STAHL, 46). Im Jahre 1975 trugen allein diese 
beiden Zentren etwa 55 v.H. zur Industrieproduktion Portugals bei. Grenzt 
man die Regionen etwas großräumiger ab, und zählt man zum nördlichen In
dustrierevier (Porto) die Distrikte Braga und Aveiro mit hinzu und zum 
südlichen Industrierevier (Lissabon) auch Setubal, dann entfiel auf diese 
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Tabelle 1 - Bevölkerungsentwickllmg und Besdläftigtenstruktnr in Griechenland nadl Regionen 

Bevölkerung Veränderung der Besdläftigungsstruktur 1971 
Fläche Anteile in vH an der Ge-

Anzahl in 1 000 in vii der Bevölkerung santbesdläftigung in der 
Gesamtbevölkerung in vH I Regioo 

in vii 

in )an2 der Land- Irrlu- Dienst-
Gesamt 1951 1961 1971 1952 1961 1971 1951-1961 1961-1971 wirt- leistun-
fläche schaft strie gen 

428 0,3 1 379 1 853 2540 18,07 22,09 28,97 + 34,4 + 37,1 0,9 40,5 55,1 

24 480 18,5 908 971 992 11,90 11,58 11,31 + 6,9 + 2,2 SO, 7 25,0 22,3 

21 439 16,2 1 129 1 096 987 14,79 13,07 11,26 - 2,9 - 10,0 60,1 16,9 21,8 

2 307 1,7 229 213 184 2,99 2,53 2,10 - 7,0 - 13,2 61,2 14,2 23,6 

9 203 7,0 331 353 310 4,33 4,20 3,54 + 6,7 - 12,0 58,6 18,8 21,5 

13 929 10,6 624 690 660 8,18 8,23 7,53 + 10,5 - 4,4 57,7 18,7 22,2 

34 177 25,9 1 705 1 896 1 891 22,34 22,61 21,56, + 11,2 - 0,3 48,9 23,6 26,0 

8 578 6,5 337 357 330 4,41 4,25 3,76 + 5,8 - 7,6 72,8 9,9 16,0 

9 113 6,9 529 477 418 6,93 5,69 4,76 - 9,7 - 12,5 46,0 20,1 32,4 I 

8 336 6,3 462 483 457 6,06 5,76 5,21 + 4,6 - 5,5 62,5 15,8 20,6 

31 990 100,0 7633 8 389 8 769 100,00 100,00 100,00 + 9,9 + 4,5 40,5 25,6 32,0 
-

()Jelle: Natiooal Statistical Service of Greeoe, 29. 



~ 
Tabelle 2 - 7= reg1alal.en Verteilung der Bev6lJcerunq und des Bruttoinlandsprodukts in Partugal. 

Flädle Bev6 ~ veränderung c:Ier Anteil an 
in vH der Anzahl in 1 000 

in vH der Gesamt Bev6lJcerunq Bruttoinlandsprodukt 
Distrikt in km2 bell6lke1: lJI1g in vH 

GesI!mt- invH 
flädle 1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950-1960 1960-1970 1970 

. 
Ave1ro 2708 3,1 483 525 547 6,1 6,3' 6,7 + 8,7 + 4,2 7,5 
Beja 10240 11,6 291 277 205 3,7 3,l 2,5 - 4,8 - 26,0 2,0 
Braga 2730 3,1 546 597 613 6,9 7,2 7,5 + 9,3 + 2,7 5,7 
BriIJanca 6 545 7,4 228 233 181 2,9 2,8 2,2 + 2,2 - 22,3 1,6 
ca&telo Branoo 6 704 7,6 325 317 256 4,1 3,8 3,2 - 2,5 - 19,2 2,1 
CoiDbra 3956 4,5 439 434 403 5,5 5,2 5,0 - 1,1 - 7,1 5,1 
EIIOra 7 393 8,4 222 220 180 2,8 2,7 2,2 - 0,9 - 18,2 2,0 
Film 5072 5,7 328 315 269 4,1 3,8 3,3 - 4,0 - 14,6 2,1 
Gual:da 5 496 6,2 308 283 212 3,9 3,4 .2,6 - 8,1 - 25,1 1,5 
Ie1ria 3516 4,0 396 40S 379 5,0 4,9 4,7 + 2,3 - 6,4 4,5 
Lissabon 2762 3,1 222 383 581 15,4 16/7 19,5 + 13,2 + 14,3 27,0 
Portalegre 5 882 6,6 200 188 147 2,5 2,3 1,8 - 6,0 - 21,8 1,7 
Porto 2 282 2,6 053 193 318 13,3 14,4 16,2 + 13,3 + 10,5 15,7 
Santaxan 6689 7,6 460 462 430 5,8 5,6 5,3 + 0,4 - 6,9 4,9 
Sett:.bal. 5 152 5,8 325 377 471 4,1 4,5 5,8 + 16,0 + 24,9 9,8 
Viana da ca&telo 2 108 2,4 279 278 252 3,5 3,4 3,1 - 0,4 - 9,4 1,5 
Vlla Real. 4 239 4,8 319 325 266 4,0 3,9 3,3 + 1,9 - 18,2 1,6 
V1seu 5019 5,7 494 482 412 6,2 5,8 5,1 - 2,4 - 14,5 4,1 

Portugal insgesamtl 88 SOO 100,0 ~ 922 B 293 123 100 100 100 + 4,7 - 2,0 100 

1 cime Inseln und llbersee1sd1e Gebiete 
-- ------- - ----- --------- --- ----- ---- ----- -- -----

·Quelle: Institute Natialal. Oe Estatistica, 18; EBer u.a., 12, S. 122. 



beiden Industriezonen sogar nahezu 85 v.H. der industriellen Produktion 
(OECD, 32, S. 39), bei einem Flächenanteil dieser Distrikte an der Ge
samtfläche Portugals von knapp 18 v.H. und einem Anteil an der Gesamtbe
völkerung von 55 v.H. 

Auch in ~eM. sind die wirtschaftlichen Aktivitäten regional stark 
konzentriert; dies macht bereits eine recht grobe Untergl iederung nach 
vierzehn Regionen deutlich (Tabelle 3). Auf etwas mehr als 10 v.H. der 
Fläche lebte 1975 mehr als 35 v.H. der spanischen Bevölkerung, und hier 
wurden mehr als 45 v.H. des Bruttoinlandsprodukts erzeugt. Die Entwick
lung der Bevölkerungszahlen von 1955 bis 1975 zeigt, daß Madrid, Vasco
Navarra, Catalonien und Valencia sowie die Kanarischen Inseln und die Ba
learen ei ne sehr starke Bevöl kerungszunahme zu verzei chnen hatten, wäh
rend in anderen Provinzen wie Estremadura, Mancha und Castillien-Leon die 
Bevölkerung absolut zurückging. Die Zunahme der Bevölkerung steht in Spa
nien aber nicht so eng im Zusarrunenhang mit regionalen Industrial isi e
rungsproz,essen wie in den anderen Beitrittsländern. So steigt nur in 
Vasco-Navarra und Valencia der Anteil der Industriebeschäftigung in die
sem Zeitraum stark an, in Madrid, den Kanarischen Inseln und den Balearen 
hingegen steigt vor allem der Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssek
tor, was in Madrid wohl vor allem auf den Ausbau als Verwaltungs- und 
Dienstleistungszentrum, in den anderen bei den Regionen auf die starke Ex
pansion des Fremdenverkehrs zurückzuführen ist. Das Ausmaß der Agglomera
tionstendenzen wird noch deutlicher, wenn man die Gebiete ähnlich klein
räumig abgrenzt wie für Griechenland und Portugal und die Entwicklung auf 
der Ebene der spanischen Provinzen analysiert. Etwa 45 v.H. der Indu
strieproduktion entfiel im Jahr 1975 auf die vier Provinzen Barcelona, 
Madrid, Guipuzcoa und Vizcaya, die 4 v.H. der Fläche Spaniens ausmachten, 
und die Konzentration hat auch in den letzten Jahren weiter zugenommen 
(BANCO DE BILBAO, 3, 1977, S. 30). Auf dieser regionalen Ebene kommt auch 
stärker zum Ausdruck, daß die Landwirtschaft in weiten Bereichen Spaniens 
der dominierende Wirtschaftsbereich ist, obwohl der Industrialisierungs
prozeß insgesamt gesehen in Spanien weiter fortgeschritten ist als in 
Griechenland und Portugal. 

Den drei beitrittswilligen Ländern gemeinsam ist in räumlicher Hinsicht 
ein ausgeprägter Dualismus. Neben stark wachsenden Agglomerationskernen 
mit einer breit gefächerten Palette industrieller Aktivitäten finden sich 
weite Gebiete, die von überkommenen Wirtschaftsbereichen ·und Wirtschafts-
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Tabelle 3 - Bevölkerungs- um Wirtsdlaftsstru!ttur in Spanien nadl Provinzen 

Fläche Bevölkerung Besdläftigtenstruktur 1975 
Anteile in vii der in den 

in vii in vii Veränderung deI 
Regionen Besdläftigten 

in Jan2 der Anzahl der 
Anteile am insgesamt 

Regien Gesamt- in 1 000 Gesamt- Bevölkerung Bl;uttoinl.andspJ:odukt I Land-

fläche bevölkenmg 
1955-75 in vii in vH wirt-

Bau- Dienst-
schaft Indu- lei-

um strie wirt- stun-
Fische- schaft gen 1955 1975 1955 1975 1955 1975 rei 

Andalusien 87268 17,3 5739 6 116 19,8 17,1 6,6 14,2 12,2 30,7 18,7 9,8 40,9 
catalanien 31930 6,3 3 534 5 648 12,2 15,8 59,8 18,0 20,2 8,2 40,8 11,4 39,7 
Madrid 7995 1,6 2 210 4 345 7,6 12,2 96,5 12,6 16,7 2,0 26,1 12,5 59,4 
Valencia 23305 4,6 2 387 3 377 8,2 9,5 41,5 8,5 9,5 17,9 33,1 10,0 39,0 
castillien-Iean 104470 20,7 3509 3274 12,1 9,2 - 6,7 11,2 8,3 35,7 21,2 7,7 35,4 I 
Galizien 29434 5,8 2607 2 679 9,0 7,5 2,7 6,2 5,7 SO,7 14,8 7,2 27,3

1 

Vasoo-Navarra 17682 3,5 1 585 2 535 5,5 7,1 60,0 9,4 9,4 10,7 44,2 8,7 36,4 
Mandla 79226 15,7 2 (X)8 1 645 6,9 4,6 - 18,1 4,2 3,5 37,8 18,6 10,9 32,7 
Karlarische Inseln 7273 1,4 859 1 283 3,0 3,6 49,3 2,3 2,9 23,0 12,3 11,8 52,9 
Aragcnien 47669 9,4 1 100 1 172 3,8 3,3 6,5 3,8 3,3 25,6 28,2 8,3 37,9 ' 
lIsturias 10565 2,1 934 1 094 3,2 3,1 17,2 3,6 3,0 31,1 30,4 7,4 31, 1 I Estremadura 41602 8,2 1 373 1 074 4,7 3,0 - 21,8 2,6 1,8 46,7 11,4 7,6 34,3 
MIlreis 11317 2,2 777 879 2,7 2,5 13,1 1,7 1,9 25,8 24,4 9,4 40,4 
Bal.earen 5014 1,0 431 591 1,5 1,7 37,2 1,7 1,9 16,8 17,8 12,4 53,0 

Spanien insgesamt 504750 9054 35 712 100,0 00,0 22,9 100,0 100,0 22,9 26,9 9,9 40,3 

QJelle: Banoo de Bilbao, 3 ,S. 61, 63, 70, 83. 



weisen dominiert werden. In diesen Gebieten sind zumeist noch über die 
Hälfte aller Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Die wenigen indu
striellen Aktivitäten sind dort in starkem Maße rohstofforientiert; es 
dominieren Industriezweige wie die Nahrungsmittelindustrie, die Getränke
industrie, die Holz- und Korkindustrie oder die Leder- und Pelzindustrie 
(KIOUKIS, 22, Anhang S. 115-119; OECD, 32, S. 43 ff.; BANCO DE BILBAO, 
3), so daß landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung in diesen Re
gionen eng miteinander verknüpft scheinen. Neben diesem räumlichen Dua
lismus hatauch die Struktur der einzelnen Wirtschaftszweige einen stark 
dualistischen Charakter. Im Industriebereich sind neben kleinen Produk
tionsstätten, in denen mit überkommenen Techniken bei hoher Arbeitsinten
sität produziert wird, große Betriebe zu finden, die moderne Produktions
techniken anwenden und Vorteile der Massenproduktion auszuschöpfen suchen 
(DONGES, SCHATZ, 9, s. 183). 

Nicht nur auf die Landwirtschaft, auch auf die Industrie kommen in den 
Beitrittsländern durch einen EG-Beitritt beträchtliche Anpassungsprobleme 
zu. Wenn die Beitrittsländer die Spezialisierungschancen im interindu
striellen und intraindustriellen Bereich nutzen wollen, die ihnen einen 
Beitritt zur EG bieten, dann werden sie sich einem starken strukturellen 
Wandlungsprozeß stellen müssen, zumal der Abbau des Außenhandelsschutzes 
gegenüber der EG und die übernahme der EG-Außenhandelspolitik den Wett
bewerbsdruck in vielen Industriezweigen beträchtlich verschärfen dürfte. 
Vor allem von einer Übernahme der EG-Präferenzverpflichtungen gegenüber 
EntwicklungSländern dürfte ein starker Druck auf Industriezweige ausge
hen, in denen die Beitrittsländer komparative Vorteile innerhalb der EG 
verzeichnen können (LANGHAMMER, 26). Es wird also für die Betriebe in den 
Beitrittsländern darauf ankommen, Rationalisierungsmäglichkeiten in der 
Produktion, der Verwaltung und im Vertrieb zu nutzen, auf Produktqualitä
ten zu achten und die übermäßige Typenvielfalt zu bereinigen sowie in ko
stengünstigere Größen hineinzuwachsen, um die Möglichkeiten eines größe
ren Marktes nutzen und Vorteile der Massenproduktion und der horizontalen 
und vertikalen Spezialisierung zwischen den Betrieben ausschöpfen zu kön
nen. Wegen der ausgeprägten Agglomerationsvorteile in nur wenigen Regio
nen ist zu erwarten, daß diese Chancen am ehesten in den bereits beste
henden industriellen Zentren wahrgenommen werden. Dies würde der Regio
nalpolitik, die in den Beitrittsländern versucht, den starken Ballungs
tendenzen in den wenigen traditionellen Zentren entgegenzuwirken, zusätz
lichen Handlungsbedarf bringen. Aber auch in den EG-Ländern würde die Re-
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gionalpolitik durch den Beitritt dieser drei Länder berührt. Sie müssen 
mit einem verschärften Konkurrenzdruck vor allem in arbeits- und roh
stoffintensiven Industriezweigen rechnen, Zweige, die ohnehin schon einem 
kräftigen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, und deren Anpassungsprobleme 
wegen ihres hohen Gewichts in einzelnen Regionen die regionalen Probleme 
in der heutigen EG bereits in starkem Maße prägen. 

3 Regionalpolitik in der Europäischen Gemeinschaft und in den 
Beitrittsländern 

3.1 Regionalpolitische Aktivitäten auf nationaler Ebene 

Sowohl in den einzelnen EG-Ländern als auch in den Beitrittsländern wird 
versucht, Einfluß auf die regionale Verteilung der wirtschaftlichen Akti
vitäten zu nehmen. Dabei stehen zwei unterschiedliche Ziele im Vorder
grund. Zum einen geht es um die regionale Entwicklung im Dienste einer 
gesamtwirtschaftlichen Wachstumspolitik, um die Mobilisierung von nicht 
ausgeschöpftem Entwicklungspotential. Zum anderen hat die Regionalpolitik 
das Ziel, regionale Disparitäten hinsichtlich der Einkommens- und Be
schäftigungschancen abzubauen. Regionale Verteilungs- und gesamtwi rt
schaftliehe Wachstumsziele können komplementär zueinander sei n, wenn 
"förderungsbedürftige" Regionen gleichzeitig "förderungswürdig" im Sinne 
einer gesamtwirtschaftlichen Wachstumspolitik sind. Vielfach stehen diese 
Ziele aber im Konflikt zueinander, und die Regionalpolitik tendiert dazu, 
die "Förderbedürftigkeit" in den Vordergrund zu stellen. Von Land zu Land 
bestehen hinsichtlich der Auswahl von Problemregionen und der Intensität 
und Ausgestaltung der regionalen Planung und Förderung beträchtliche Un
terschiede. Der Aufbau und der Ausbau der Infrastruktur, die Invest i
tionspOlitik staatlicher oder staatlich beeinflußter Unternehmen, staat
liche Wirtschaftsförderung und Ansiedlungshemmnisse sind die Hauptinstru
mente der regionalen Wirtschaftspolitik, die in den einzelnen Ländern in 
unterschiedlicher Kombination und Intensität zur Realisierung der regio
nalpolitischen Ziele eingesetzt werden. 

In den EG-Ländern ist die Regionalpolitik zumeist stark auf den Abbau re
gionaler Disparitäten ausgerichtet, allerdings hat sie gegenüber anderen 
raumwirksamen Politiken oft nur ein geringes Gewicht. Alle Mitgliedslän
der betreiben eine regionale Förderung der Industrieansiedlung; der po
tentielle Protektionswert dieser Förderung ist aber von Land zu Land sehr 
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unterschiedlich. In Süditalien erreicht er bis zu 20 v.H. der Wertschöp~ 

fung und in Irland bis zu 10 v.H .• während er in den übrigen EG-Ländern 
nur zwischen 3 v.H. und 5 v.H. beträgt (ALLEN u.a .• 2. S. 228). 

In den Beitrittsländern haben regionale Verteilungsziele zumeist einen 

geringeren Stellenwert als in den EG-Ländern. Angesichts des relativ nie

drigen Entwicklungsniveaus wird in diesen Ländern dem nationalen Wachs
tumsziel Priorität zugemessen. Den starken regionalen Disparitäten sucht 
man vor allem durch eine Förderung der Landwirtschaft und einen Ausbau 
der Infrastruktur auch in ländlichen Regionen entgegenzuwirken (KIOUKIS. 
22. S. 167 ff.; OECD. 32. S. 7 und 50 f.). Bemühungen um eine Industria
lisierung außerhalb der Agglomerationskerne haben bisher wenig ErfOlg ge
habt. In Griechenland wurden die knappen Mittel für regionale Entwick

lungsmaßnahmen außerhalb des Großraums Athen sehr breit gestreut 

(KIOUKIS. 22. S. 231). In Portugal hat es vor 1974 praktisch keine regio
nale Entwicklungspolitik gegeben. Nur Spanien. das eine regionalpoliti
sche Konzeption der industriellen Entwicklung über Wachstumspole ver
folgt. kann einige Erfolge aufweisen. allerdings bleiben diese zum Teil 
beträchtlich hinter den Erwartungen zurück (RICHARDSON. 37; OECD. 31. S. 
123). 

3.2 Zur gemeinsamen Regionalpolitik der EG 

Regionale Disparitäts- und Entwicklungsprobleme haben bereits be i der 
Gründung der Europäischen Wi rtschaftsgemei nschaft ei ne starke Beachtung 
gefunden. Auf eine gemeinsame Regionalpolitik hat man sich aber erst in 
den Verhandlungen der ersten Erweiterungsrunde der EG geeinigt. Zunächst 

konnte der EG-Regionalfonds sich nur an nationalen regionalpolitischen 
Maßnahmen betei ligen. Die Vertei lung der Mitte I auf die einzel nen Mit

gl iedsländer wurde durch Quoten geregel~. bei deren Festsetzung Finanz
ausgleichsziele und die Kompensation von Belastungen aus der Anwendung 
der gemeinsamen Agrarpolitik eine entscheidende Rolle spielten. Italien 
und dem Vereinigten Köngreich wurden zusammen nahezu 70 v.H. der Mittel 
aus dem Regionalfond zugewiesen (EG. 24. Artikel 1 und 2). Erst eine Re
form der gemeinsamen Regionalpol itik brachte 1979 der EG Spielraum für 
eine eigenständige Regionalpolitik. Neben der finanziellen Beteiligung an 
nationalen regionalpolitischen Maßnahmen kann die EG nunmehr auch spezi
fische Gemeinschaftsmaßnahmen 'zur regionalen Entwicklung durchführen. 
Diese Maßnahmen sollen andere Gemeinschaftspolitiken flankieren oder er-
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gänzen. eine beschleunigte Schaffung von Arbeitsplätzen in Problemregio
nen ermöglichen. die Entwicklung in Grenzgebieten vorantreiben oder im 
Falle unvorhersehbarer regionaler Ereignisse aktuelle Notstände mindern. 
Allerdings spielten diese spezifischen Gemeinschaftsmaßnahmen bisher eine 
untergeordnete Rolle. Im Haushaltsplan 1980 stehen im EG-Regional fond 
527.5 Mio ERE zur Verfügung; davon entfallen aber nur 10.6 Mio ERE auf 
spezifische Gemeinschaftsmaßnahmen (EG Haushaltsplan, 10, Kapitel 55, 
56) • 

Wie auf nationaler Ebene so bleibt auch auf der Gemeinschaftsebene die 
Regionalpolitik in der Mittelausstattung weit hinter anderen raumwirksa
men Politikbereichen zurück. Eine Abstilll1lung dieser anderen Politikbe
reiche mit den regionalpolitischen Zielen findet höchstens ansatzweise 
statt. Dies gilt vor allem auch für staatliche Hilfsprogramme zugunsten 
von Branchen, die unter Anpassungsdruck geraten sind, deren DringliChkeit 
mit dem Hinweis auf die herausragende Bedeutung dieser Branchen für re
gionale Arbeitsmärkte Nachdruck verl iehen wird. Der regionalen Entwick
lung wäre aber zumeist wesentlich besser gedient, wenn für die Hilfsmaß
nahmen regionale und nicht sektorale Ansätze gewählt würden; denn sekto
.rale Ansätze wirken eher auf eine Erhaltung der regionalen Wirtschafts
struktur hin (ADLUNG, THOROE, 1). Inwieweit dies auch für die EG-Agrarpo
litik gilt, soll im folgenden näher untersucht werden. Dabei wird das 
Schwergewicht auf die EG-Marktordnungspolitik gelegt; denn die EG-Agrar
strukturpolitik ist Thema eines eigenständigen Referats im Rahmen dieser 
Tagung. 

4 Die Bedeutung der gemeinsamen Agrarpolitik für die regionale 
Entwicklung in der EG 

4.1 EG-Agrarpolitik und regionale Einkommensverteilung 

Die Marktordnungspolitik der EG hat dazu geführt. daß die Agrarpreise in 
der Europäischen Gemeinschaft beträchtlich über dem Weltmarktpreisniveau 
liegen. Eine umfassende empirische Analyse der regionalen Wirkungen die
ser Agrarpolitik liegt noch nicht vor. Angesichts der Komplexität des 
Marktordnungssystems und der recht schmalen Datenbasis ist es bereits 
schwer möglich, die regionalen Einkolll1lenswirkungen der Agrarpreispolitik 
zu separieren (HRUBESCH, 17). Ihre regionalen Allokationseffekte lassen 
sich kaum empirisch abschätzen. Deshalb sollen im folgenden zunächst Zu-
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sammenhänge zwischen der Marktordnungspolitik und der regionalen Einkom
mensverteilung anhand theoretischer Überlegungen diskutiert werden. 

Aus der Definitionsgleichung für die Faktoreinkommen eines I andwi rt
schaftlichen Betriebes geht unmittelbar hervor, daß der Vorteil hoher Er
zeugerpreise für diesen um so größer ist, je größer der Umfang der land
wirtschaftlichen Produktion (Betriebsgröße und Ertragsniveau), je gerin
ger der Anteil des Eigenverbrauchs an der Erzeugung (Natural entnahmen und 
wirtschaftseigenes Futter, aber auch sonstige Vorleistungen landwirt
schaftlichen Ursprungs) und je höher der Anteil von Vorleistungen nicht 
landwirtschaftlichen Ursprungs (Spezialisierungsgrad) ist. Ausgeprägte 
regionale Unterschiede der landwirtschaftl ichen Betriebe hi ns i chtl ich 
dieser Komponenten lassen auch starke Unterschiede in den Einkommenswir
kungen für die landwirtschaftlichen Betriebe in den EG-Regionen erwarten. 
Da man davon ausgehen kann, daß der Eigenverbrauchsanteil sich mit zuneh
mendem Entwicklungsniveau verringert, während die Spezialisierung und da
mit auch der Vorleistungsanteil mit zunehmendem Entwicklungsniveau 
steigt, muß von diesen beiden Komponenten her erwartet werden, daß hohe 
Agrarpreise stärker den hoch entwickelten als den wenig entwickelten Re
gi onen zugute kommen. Von der dritten Komponente, dem Umfang der land
wirtschaftlichen Produktion, interessiert für regionale Untersuchungen in 
erster Linie die Intensität der landwirtschaftlichen Produktion. Von ihr 
kann erwartet werden, daß sie vor allem in Regionen mit günstigen natür
lichen Ertragsbedingungen und/oder einer günstigen Lage zu den Ballungs
räumen hoch ist, was auch empirische Tests belegen (SCHRADER, 43, S. 206 
ff.). Aufgrund dieser einzelbetrieblich orientierten Überlegungen wäre 
also zu erwarten, daß von der EG-Agrarpolitik vor allem Landwirte in Re
gionen mit hohem Entwicklungsstand und ausgeprägten natürlichen Standort
vorteilen für die landwirtschaftliche Produktion profitieren. Zu ähnli
chen Ergebnissen kann man gelangen, wenn man anhand von Zweisektormodel
len für offene Volkswirtschaften empirische Elastizitätsbetrachtungen an
stellt. Die Elastizität des landwirtschaftlichen Angebots in bezug auf 
Veränderungen des Preises für landwirtschaftliche Erzeugnisse hängt we
sentlich von der Faktorintensität ab. Sie ist um so größer, je geringer 
die Differenz in den Kapitalintensitäten zwischen landwirtschaftlichem 
und gewerblichem Sektor ist (GERKEN, 14). Empirische Schätzungen von Pro
duktionsfunktionen zeigen, daß diese Differenzen in hoch entwickelten 
Volkswirtschaften wesentlich geringer sind als in weniger entwickelten 
Ländern. Die ausgeprägten Unterschiede in den eingesetzten Technologien 
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bedingen, daß Intensivierungsspielräume, die Agrarpreissteigerungen bie
ten, zumindest kurzfristig in entwickelten, kapitalintensiv produzieren
den Regionen stärker genutzt werden als in Regionen mit arbeitsintensiver 
Agrarproduktion. Bezieht man die Möglichkeit der Einführung neuer Techno
logien in die Betrachtung mit ein, dann erscheint das Intensivierungspo
tential in den wenig entwickelten Regionen bei weitem größer. Allerdings 
stehen einer Nutzung dieses Potentials gravierende Hemmnisse entgegen. 
Den Landwirten in diesen Regionen fehlt es zumeist an Eigenkapital und am 
Zugang zu Fremdkapital, mit dem sie die für eine Anwendung fortschrittli
cher TechnOlogien erforderliche Sachkapitalausstattung finanzieren könn
ten. Vor allem fehlt es ihnen aber auch an dem Humankapital, das für eine 
erfolgreiche Anwendung moderner, ertragsreicher Technologien erforderlich 
ist. 

Inwieweit es den wenig entwickelten Regionen gelingt, durch übernahme mo
derner Technolog ien Entwickl ungsrückstände abzubauen, hängt zudem au c h 
wesentlich vom Entwicklungstempo in den hochentwickelten Regionen ab; 
denn auch dort ermöglicht technischer Fortschritt fortwährend die Anwen
dung neuer Technologien. 

Global gesehen werden diese überlegungen durch Untersuchungen der regio
nalen Entwicklungstendenzen der Landwirtschaft in der EG gestützt, die 
eine zunehmende Spezialisierung der landwirtschaftlichen Produktion, eine 
zunehmende regionale Konzentration der Agrarproduktion an Standorten mit 
günstigen natürlichen Ertragsbedingungen und günstigen Verkehrs lagen 
feststellen und ein höheres Tempo des agrarstrukturellen Wandels in wirt
schaftlich stärker entwickelten Gebieten als in weniger entwickelten Ge
bieten beobachten (v.URFF, 49, S. 116 f. und die dort angegebene litera
tur). Daß die Ergebnisse dieser allgemeinen überlegungen nicht noch deut
licher in der Entwicklung der räumlichen Verteilung der Agrarproduktion 
zum Ausdruck kommen, liegt vor allem daran, daß bei einer globalen Ana
lyse die starken Unterschiede zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen außer Betracht bleiben. 
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Der Schutz, der den EG-Erzeugern gegenüber Anbietern aus Drittländern ge
währt wird, variiert von Produkt zu Produkt beträchtlich3). Da die natür
lichen Standortbedingungen in den Regionen für die einzelnen Produkte 
sehr unterschiedlich sind, erwächst den Landwirten aus der EG-Agrarpoli
tik in den einzelnen Regionen aus diesem Grunde auch eine unterschiedli
che Begünstigung. Von daher ist auch zu erwarten, daß von einer Erweite
rung der EG ein starker Druck auf eine Veränderung der produktspezifi
schen Protektionsstruktur ausgehen wird (KERSTEN, SOMMER, UHLMANN, 21, S. 
733). 

Diese Länder werden wohl zusammen mit Italien und Frankreich darauf drän
gen, daß Produkten mit natürl ichen Standortvortei len in südlichen Regio
nen die gleiChe Protektion gegenüber Anbietern aus Drittländern einge
räumt wird wie solchen mit Standortvorteilen in nördlichen Regionen. Es 
ist kaum zu erwarten, daß die Beitrittsländer die zuvor dargelegten Uber
legungen in den agrarpolitischen Entscheidungsprozeß einbringen und auch 
vertreten werden, daß hohe landwirtschaftliche Erzeugerpreise vor allem 
Landwirten in hochentwickelten Regionen zugute kommen, weil dort die re
gionalen OpportunitätSkosten der Landbewirtschaftung, die in starkem Maße 
die Faktoreinsatzrelationen und Organisationsformen in der Landwirtschaft 
beeinflussen (PETERS, SCHMITT, 34, S. 388 ff.), weit höher sind als in 
den Beitrittsländern. In allen drei Ländern hat das Ziel, den Lebensstan
dard der landwirtschaftlichen Bevölkrrung zu heben, einen hohen Stellen
wert und die Agrarpreispolitik ist auch dort das bevorzugte Mittel, mit 
dem man dieses Ziel zu erreichen sucht. Dabei hat man das Preisniveau in 
allen Beitrittsländern für die meisten Produkte mit Ausnahme der mediter
ranen Erzeugnisse weitgehend dem EG-Preisni veau angeglichen (KERSTEN, 
SOMMER, UHLMANN, 21, S. 731 ff.). Die Argumentation für eine solche 
Agrarpolitik stützt sich dort ebenso wie in der EG auch darauf, daß von 
ihr positive Effekte für den ländlichen Raum ausgehen angesichts der 
wichtigen Bedeutung der Landwirtschaft in diesen Gebieten. Eine solche 
Argumentation stellt einseitig auf kurzfristige Einkommenseffekte ab. die 

3) So zeigen die Raten der effektiven Zollprotektion ausgeprägte Unter
schiede für einzelne Agrarerzeugnisse (SAMPON and YEATS, 40). Aller
dings geben die Raten der effektiven ZOllprotektion nur unzureichend 
AusRunft über die effektive Protektion insgesamt, weil sie die Fülle 
der mengenmäßigen Beschränkungen, die von Produkt zu Produkt sehr un
terschiedlich ausfallen, nicht erfassen. Sie können zudem leicht zu 
Fehlinterpretationen führen, wenn die Berechnungen nur für ein Jahr 
vorgenommen werden; denn mit Schwdankungen der weltmarktpreise ändern 
sicn die Protektionswerte von Jahr zu Jahr beträChtlich (SCHRADER. 
44, S. 46). 
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dem ländlichen Raum über die Agrarpolitik durch szusätzliche Einkommen 
der Landwirte und daran anschließende Multiplikatoreffekte auch anderen 
wirtschaftszweigen zugute kommen, während die Lasten einer solchen Poli
tik wegen Konzentration der Bevölkerung vor allem die Agglomerationskerne 
treffen. Sie läßt aber langfristige Allokationsüberlegungen und Fragen 
der regionalen Entwicklung ,weitgehend außer Betracht. 

4.2 EG-Agrarpolitik, sektoraler und regionaler 
Strukturwandel 

Aus allokationstheoretischer Sicht stehen einer Einkommenspolitik für den 
ländlichen Raum über eine expansive Agrarpreispolitik schwerwiegende Be
denken gegenüber. die Hochpreispolitik für den Agrarsektor in der Gemein
schaft verändert die Struktur der relativen Preise zugunsten des Agrar
sektors und bindet mehr Ressourcen in der landwirtschaftlichen Produktion 
als aus Effizienzgesichtspunkten voilkswirtschaftliche wünschenswert wä
re. Solange sich diese Politik nur in einer erhöhten Selbstversorgung 
niederschlägt, finden die Kosten der Allokationsverzerrung zumeist wenig 
Beachtung, zumal Betrachtungen über Allokationsverzerrungen leicht entge
gengehalten werden kann, daß Externalitäten nicht oder nicht hinreichend 
berücksichtigt werden und auch Kosten außer Betracht gelassen werden, die 
der Prozeß des Strukturwandels hin zum Allokationsoptimum mit sich 
bringt. In der regional po li tischen Diskussion stark hervorgehoben - und 
von Verfechtern sektorspezi fi scher Maßnahmen gern aufgegri ffen - werden 
vor allem die Kosten von regionalen Wanderungsbewegungen, die mit einem 
sektoralen Strukturwandel einhergehen, weil die expandierenden Wirt
schaftsbereiche andere Standortanforderungen stellen als die schrumpfen
den Zweige. 

Im Zuge der wirtschaftl ichen Entwicklung geht die Bedeutung natürl icher 
Standortbedingungen, die für die Verteilung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und der Industrie in der Anfangsphase der Industrialisierung noch 
eine zentrale Rolle spielen, als Standortfaktor zurück, während Agglome
rationsvorteile und die Verfügbarkeit über Humankapital an Bedeutung ge
winnen. Im Prozeß der Industrial isierung schlagen die Standortvortei I e 
von Agglomerationsgebieten zumeist so stark durch, daß sie nicht von ge
ringeren Entlohnungsansprüchen immobiler Faktoren (Boden) oder nur wenig 
mobiler Faktoren (Arbeitskräfte) in peripheren Regionen ausgeglichen wer
den. Die Bedingungen für eine Ausweitung der inter- und intraindustriel-
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len Arbeitsteilung in Ballungsgebieten sind weitaus günstiger als in we
nig verdichteten Regionen. Der Ausbau von Verkehrs- und Kommunikationssy
stemen erfolgt angesichts knapper öffentlicher Mittel überdies zumeist 
dort, wo die Engpässe am deutlichsten zutage treten, und dies passiert in 
den Verdichtungsgebieten. Zudem kommt der innovative Prozeß, das Anwenden 
neuer Verfahren, das Entwickeln und Einführen neuer Produktionstechniken 
und das Hervorbringen neuer Produkte vor allem dort voran, wo das Bi 1-
dungs- und Ausbildungsniveau im Vergleich zu anderen Regionen hoch ist 
und wo die soziale Atmosphäre und die institutionellen Bedingungen at
trakti v für risikofreudige Unternehmen und Personen sind (GIERSCH, 15). 
Dieses Umfeld findet sich vor allem in aufstrebenden Agglomerat ionen 
(FRIEDMAN, 13). In diesem interregionalen Wettbewerb um die Entfaltung 
ökonomischer Aktivitäten können Regionen um so eher bestehen, je offener 
die Regionen für Neuerungen und für den Import von Produktionsfaktoren 
sind und·je geringer die Entlohnungsansprüche sind, die die in der Region 
vorhandenen immobilen Faktoren stellen. Bei Forderungen nach sektoralen 
Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von unter Anpassungsdruck geratenen Re
gionen wird zumeist außer acht gelassen, daß solche Maßnahmen für Regio
nen weniger Erfolg versprechen als für Staaten; denn Regionen können sich 
in einer arbeitsteiligen Wirtschaft dem Wettbewerb von außen viel weniger 
entziehen als Länder. Sie haben wegen der begrenzten Autonomie nicht die 
Möglichkeit, ihre Wettbewerbsstellung durch Wechselkursänderungen oder 
protektionistische Maßnahmen zu verbessern, und zudem sind die Güter- und 
Faktormärkte interregional stärker verflochten als international, wei I 
der Faktor- und Gütermobil ität auf nationaler Ebene wegen der größeren 
Homogenität weniger Hemmnisse entgegenstehen als international, so daß 
sie Produktionsfaktoren nur attrahieren und halten können, wenn sie die
sen attraktive Bedingungen bieten (THOROE, 47). 

Greift man nun in das System der relativen Preise ein um die sozialen Ko
sten von Wanderungsbewegungen zu verringern, dann muß hierfür nicht nur 
auf zusätzliche private Einkommen verzichtet werden, es können auch 
Wachstumsimpulse ausbleiben, die für die weitere wirtschaftliche Entwick
lung von entscheidender Bedeutung sind. Die Einkommensentwicklung in Re
gionen hängt in entscheidendem Maße davon ab, inwieweit diese in der Lage 
sind, neue Produktionsstrukturen aufzubauen, wodurch auch die bereits be
stehenden Wirtschaftsbereiche gezwungen werden, ihre Faktoreinsatzver
hältnisse den veränderten Wettbewerbsbedingungen in der Region anzupas
sen. Ansätze, regionale Strukturprobleme in monostrukturierten Räumen 
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durch ei ne Subventionierung des unter Anpassungsdruck geratenen Sektors 
zu lösen, erscheinen einer allgemeinen Wirtschaftsförderung in diesen Re
gionen unterlegen, weil Sektorsubventionen, auch wenn sie als Rationali
sierungshilfen konzipiert sind, zumeist in hohem Maße Erhaltungscharakter 
aufweisen (JOTTEMEIER, LAMMERS, 19). Für die regionale Einkommensentwick
lung erscheint deshalb eine Strategie, die Opportunitätskosten der Land
bewirtSChaftung zu erhöhen, effektiver als die traditionelle Agrarpreis
politik. Allerdings stellen auch regionalpolitische Maßnahmen einen Ein
griff in das Gefüge der relativen Preise dar und auch hier wird (kurz
fristigen) Verteilungszielen vielfach Priorität vor (langfristigen) Allo
kationszielen eingeräumt. 

5 Regionalpolitik und Reform der Agrarpolitik im Hinblick auf die 
EG-Erweiterung 

Solche Forderungen nach einer Politik für den ländlichen Raum anstelle 
der traditionellen Agrarförderung sind keineswegs neu (SCHMITT, 42; 
PRIEBE, 36). Eine Reform oder zumindest eine Veränderung in der Priorität 
der Ziele der EG-Agrarpolitik erscheint unumgänglich angesichts der wach
senden Oberschußprobleme und der Finanzierungsschwierigkeiten in der EG. 
Der Beitritt von Griechenland, Portugal und Spanien dürfte - wie in ver
schiedenen Beiträgen zu dieser Tagung hervorgehoben wi rd - allenf all s 
temporär eine Entlastung der Oberschußprobleme auf einzelnen Märkten 
bringen. Längerfristig ist bei Beibehaltung des bisherigen agrarpoliti
schen Kurses aber eher mit einer Verschärfung der Probleme zu rechnen, 
zumal erwartet werden kann, daß Finanzausgleichsinteressen der Beitritts
länder in hohem Maße in der Agrarpolitik Berücksichtigung finden werden. 
Mit Hinweis auf das niedrige Entwicklungsniveau werden diese Länder dar
auf drängen, daß ihnen ein Finanztransfer über den gemeinsamen Haushalt 
zufließt. Da die Finanzausgleichsströme wegen des dominierenden Gewichts 
der Ausgaben für die gemeinsame Agrarpolitik an den EG-Ausgaben insgesamt 
in starkem Maße von der EG-Agrarpoliti k geprägt werden, dürften Finanz
ausgleichsinteressen in den Agrarpreisverhandlungen in einer erweiterten 
Gemeinschaft eine noch bedeutsamere Rolle spielen als bisher (THOROE, 
48) • 

Wenn die Notwendigkeit eines Finanzausgleichs anerkannt. das politische 
Integrationsni veau inder EG aber al s noch nicht hinreichend fü r ein 
nicht zweckgebundenes Finanzausgleichssystem zwischen den Mitgliedslän-
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dern angesehen wird, dann taucht die Frage auf, über welche Bereiche ei
ner gemeinsamen Politik der Finanzausgleich abgewickelt werden kann. 
Hierfür erscheint die Regionalpolitik ein wirksameres Feld zu sein als 
die Agrarpolitik. Sie würde dem Interesse der zahlenden Länder an einer 
effizienten Mittelverwendung in den empfangenden Ländern in starkem Maße 
entsprechen können, wenn die Regionalpolitik im Sinne einer gesamtwirt
schaftlich orientierten Entwicklungspolitik betrieben würde. Eine solche 
Politik könnte langfristig wesentlich zum Abbau der stark ausgeprägten 
regionalen Entwicklungsunterschiede innerhalb der Gemeinschaft beitragen, 
und diesen Unterschieden - die durch die EG-Erweiterung bereits stark zu
genommen haben und sich durch die bevorstehende Erweiterung drast i sc h 
verschärfen werden - etwas an ihrer integrationspolitischen Sprengkraft 
nehmen. Ausgeprägte födera list ische Tendenzen und separat i sti sche Bewe
gungen in einer Reihe von Ländern stellen ein ernst zu nehmendes Hinder
nis für den Integrationsprozeß dar, und die strukturellen Anpassungser
fordernisse, die die EG-Erweiterung für viele Regionen in der bestehenden 
Gemeinschaft und vor allem in den Beitrittsländern mit sich bringt, wenn 
die Wohlfahrtseffekte der Integration realisiert werden sollen, lassen 
sogar um den erreichten Integrationsstand fürchten. Ein Ausbau der EG-Re
gionalpolitik könnte zudem die Reform der EG-Agrarpolitik wesentlich er
leichtern, weil sie auch Spielraum für die Lösung der mit einer Reform 
einhergehenden Finanzausgleichsprobleme eröffnen würde. 

Eine Schwerpunktverlagerung von der Agrarpol itik auf die regionale Ent
wicklungspolitik durch eine Intensivierung des sektoralen Strukturwandels 
und eine innergemeinschaftliche Reallokation der Ressourcen kann zu einem 
Wachstumsprogramm für die Gemeinschaft werden (PRlEBE. 35). Allerdings 
darf man nicht übersehen, daß auch in der Regionalpolitik verteilungspo
litischen Zielen oft Priorität vor wachstumspolitischen Zielen eingeräumt 
wird und daß dem sektoralen Strukturwandel nicht nur in wenig entwickel
ten Räumen Widerstände entgegengebracht werden. Auf eIner mangelnden Fä
higkeit oder Bereitschaft zum Strukturwandel beruhen auch die Wachstums
und Beschäftigungsprobleme vieler alter Industrieregionen in der Gemein
schaft, und diese werden sich einer EG-Regionalpolitik zu widersetzen su
chen, die in großem Stil auf Standortverlagerungen von Industriebetrieben 
aus den Agglomerationszentren an die Peripherie setzt. Außerdem ist auch 
mit Widerständen aus den geförderten Regionen selbst heraus zu rechnen. 
Denn für eine intensive industrielle Entwicklung fehlt es den Regionen 
zumeist an unternehmerischem Potential und eine Ansiedlung neuer Indu-
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striekomplexe bringt fllr die in der Region bereits vorhandenen, mei st 
sehr kleinen Unternehmen eine beträchtliche Verschärfung des wettbewerbs 
mit sich. Zudem muß gesehen werden, daß eine effiziente Regionalpolitik 
auf Wanderungsbewegungen angewiesen ist. Die industrielle Produktion hat' 
zumeist komparative Vorteile in verdichteten Räumen und viele ländliche 
Gebiete weisen eine so geringe Bevölkerungsdichte auf, daß eine breit ge
streute Industrialisierung wenig sinnvoll erscheint. Diese Regionen sind 
vielmehr, zumindest kleinräumig, auf eine passive Sanierung angewiesen, 
die der verbleibenden Bevölkerung wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkei
ten erOffent. Auch sollten die Erfahrungen mit der gemeinsamen und der 
nationalen Regionalpolitik vor Ilberzogenen Erwartungen warnen. Wi rt
schaftliehe EntwiCklung läßt sich nicht verordnen. Die Regionalpolitik 
vermag bestensfalls Entwicklungsimpulse zu geben. Wie diese Impulse von 
den in der Region agierenden WirtschaftsSUbjekten angenommen werden, hat 
sie kaum in der Hand. 
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1 Einführung 

Im Gegensatz zur Markt- und Preispolitik sowie der Agraraußenhandelspoli
tik, die als echte gemeinsame Politiken von Brüssel verantwortet werden, 
ist die Strukturpolitik weitgehend unter nationaler Kompetenz geblieben. 

Die Gemeinsamkeit in der Strukturpolitik besteht in der Verfolgung der 
fünf - sehr allgemein formulierten - agrarpolitischen Ziele des Art. 39 
EWG-Vertrag ' ) und der Anwendung gemeinsamer Richtlinien und Verordnungen 
mit finanzieller Beteiligung der Abt. Ausrichtung des EAGFL. Ausgehend 
von den Diskussionen um den Mansholt-Plan wurden 1972 drei soziostruktu
relle Richtlinien zur Reform der Landwirtschaft verabschiedet, in deren 
Mittelpunkt die sogenannten "entWiCklungsfähigen Betriebe" stehen: 

RL 72/159 über die Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe 

RL 72/160 zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er
werbstätigkeit und der Verwendung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche für Zwecke der Strukturverbesserung 

RL 72/161 über die sozioökonomische Information und die berufliche 
Qualifikation der in der Landwirtschaft tätigen Personen. 

1975 wurde diese Politik für Berggebiete und bestimmte andere benachtei
ligte Gebiete durch die RL 75/268 zwecks der Erhaltung eines Minimums an 
Bevölkerungsdichte und der Erhaltung der Landwirtschaft modifiziert: Zum 
einen wurde eine direkte Einkommensbeihilfe 'für bestimmte Betriebe ge
schaffen, die sogenannte "Ausgleichszulage", zum anderen wurden für diese 
Gebiete die Bedingungen für die Investitionsförderung nach der RL 72/159 
gelockert. 

Daneben werden schon seit 1964 (VO 17/64) ausgewählte Einzelprojekte und 
- neu geregelt seit 1977 (VO 355/77) - verstärkt Vorhaben im Bereich der 
Verarbei tung und Vermarktung von Agrarprodukten aus dem gemei nsamen EG
Haushalt gefördert. 

1) Produktivitätssteigerung Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens in der 
Landwirtschaft, Marktsta6ilisierung, Versorgungssicherung, angemessene 
VerbraucherpreIse. 
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Diese Maßnahmen wurden 1978 einer weiteren regional gezielten Sonderan
wendung für den Mittelmeerraum und Westirland unterworfen. Und zwar han
delt es sich hierbei um Projekte zur Verbesserung der Marktstruktur, zur 
Bewässerung und Aufforstung, zum Infrastrukturausbau in landwirtschaftli
chen Gebieten und zur Neustrukturierung und Umwandlung bestimmter Weinan
baugebiete. Kernpunkt dieser Maßnahmen ist die höhere finanzielle Betei
ligung des EAGFL. Diese Politik soll, wie die Kommission in ihren Vor
schlägen vom 20.3.1979 dargelegt hat, zur Aufstellung von "integrierten 
Regionalprogrammen" weiterentwickelt werden, die Sozial-, Regional- und 
Agrarfonds koordinieren. 

Die Finanzierung dieser gemeinsamen Agrarstrukturpolitik wird antei 1 ig 
von der Abteilung Ausrichtung (i.d.R. 25 %, sogenannte gemeinsame, Ein
zel- und Sondermaßnahmen) getragen, deren Mittel im Gegensatz zur Abtei
lung Garantie plafondiert sind. Dabei hat die Abteilung Ausrichtung nur 
eine relativ geringe Bedeutung an den Gesamtmitteln des EAGFL (ca. 5 %, 
vgl. EG-KOM, 10, S. 267). Dementsprechend liegt die finanzielle Hauptlast 
bei den Mitgliedstaaten, die auch die konkreten Durchführungsbestimmungen 
innerhalb dieser Rahmenvereinbarungen erlassen. Außerdem führen die EG
Länder noch eine Reihe von strukturpolitischen Maßnahmen außerhalb dieser 
gemeinsamen Vereinbarungen durch. 

2 Vergleich der Wirtschafts- und Agrarstruktur in den künftigen 
und den gegenwärtigen Mitgliedstaaten 

Die zweite Erweiterung der Gemeinschaft hat eine Ausdehnung der Fläche um 
fast 50 %, eine Bevöl kerungszunahme um etwas mehr als 20 % (wesentl ich 
dünnere Besiedelung) und eine Sozialproduktzunahme von ca. 10 % (Produk
tivitätsrückstände) zur Folge. Schon diese globalen Indikatoren in ihrer 
unterschiedlichen Höhe vermitteln ein Bild über die Probleme, die mit der 
Süderweiterung auf die Gemeinschaft zukommen. Alle 3 beitrittswilligen 
Länder befinden sich noch auf dem Weg vom Entwicklungs- zum Industrie
land. Die Aufnahme dieser Länder erfolgt zu einer Zeit, in der mit schwä
cherem Wirtschaftswachstum nicht zuletzt aufgrund einer weltweit schwie
riger werdenden Energie- und Rohstoffversorgung zu rechnen ist. 

Die Problematik der regionalen Wohlfahrtsunterschiede - gemessen am Pro
Kopf-Einkommen - (bisherige Hauptproblemgebiete: Irland und Süditalien) 
vergrößert sich um Griechenland, Spanien und Portugal. Es entsteht ein 
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innergemeinschaftliches Nord-Süd-Problem. 

Die wirtschaftspolitischen Grundindikatoren bestätigen für die drei Bei
trittsländer in den letzten 10/20 Jahren ein überdurchschnittliches wirt
schaftliches Wachstum und damit eine sich zum Industrieland entwickelnde 
Volkswirtschaft (der Sektor Landwirtschaft ist unterproportional gewach
sen). aber auch eine höhere Inflations- und Arbeitslosenrate2) als in der 
Neunergemeinschaft und eine negative Zahlungsbilanz3). Griechenland weist 
sogar seit 1960 die höchsten Wachstumsraten im OECD-Bereich auf (EG-KOM. 
8, S. 11)0 Die Inflations-, Arbeitslosen- und Zahlungsbilanzziffern 
(Energieproblematik) deuten also auf eine weitere Verschärfung der heute 
schon fü r die EG bestehenden wi rtschaftspol itischen Probleme hin4). Das 
Hauptproblem liegt in der Beschäftigung, da eine Entlastung des Arbeits
marktes der südeuropäischen Länder durch Gastarbeiter für die nördliche 
EG angesichts des Arbeitsplatzmangels in den dortigen Mitgliedstaaten 
nicht möglich sein dürfte (vgl. EG-KOM, 8, S. 41 f. und S. 134 f.). 

Dies ist ein ganz wichtiges Datum für die Agrarstrukturpolitik, deren An
liegen es ja u.a. ist, Arbeitskräfte in der Landwirtschaft freizusetzen. 

Die Bedeutung des Sektors Landwirtschaft, Forsten und Fischerei ist in 
den südeuropäischen Beitrittsländern noch ungleich höher als im Durch
schnitt der EG(9). Lediglich Irland und Italien - und hier insbesondere 
der Süden - weisen einen vergleichbaren Entwicklungsstand bezügl ich Zu
sammensetzung des Sozialprodukts und Erwerbstätigenstruktur auf. Für Por
tugal. dem ärmsten und am wenigsten entwickelten Land der beitrittswil
ligen Staaten. muß zusätzlich noch die weit hinterherhinkende Entwicklung 
des Dienstleistungssektors berücksichtigt werden. 

Das Produktivitätsgerälle - gemessen am BIP je Erwerbstätigen - zwischen 
dem Sektor Landwirtschaft und den übrigen Wirtschaftssektoren ist in den 
dre~ Südländern noch größer als im Durchschnitt der Neunergemeinschaft 
(EG-KOM, 8, S. 168). Von dieser Seite besteht also ein erhebl icher Ar
beitskräftefreisetzungsdruck. Der Anteil der Agrarprodukte am Außenhandel 

2) In Spanien ist die Arbeitslosenquote im Jahr 1980 auf 12 % (1,5 Mill.) 
gestiegen. Das ist gegenwärtig die höchste Quote im OECD-Berelch. Da
mit hat sich die Quote in Spanien innerhalb von 5 Jahren verdreifacht 
(DIE ZEIT. 16, So 20). 

3) In Spanien zwischenzeitlich 1978 und 1979 überschuß (positiv)o 
4) Für die Zahlungsbilanz vgl. EG-KOM, 7, S. 64, Tabelle 21. 
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ist Tür die Beitrittsländer unterschiedl ich, während Griec hen 1 and im 
Agraraußenhandel einen Oberschuß erzielt, sind Spanien und Portugal Net
toimportländer. Die Einbeziehung dieser Länder in die gemeinsame Agrar
markt- und -preispolitik kann diese Situation aber durchaus ändern. 

Die Agrarstrukturen im einzelnen sind mediterran/südeuropäisch determi
niert, weisen aber zwischen den Beitrittsländern durchaus Unterschiede 
auf. Die Erweiterung bedeutet eine Zunahme der landwirtschaftlichen Er
werbspersonen um 55 %, der Zahl der Betriebe um 57 %, der landwirtschaft
lichen Nutzfläche um ca. 50 % und der gesamten Erzeugung um 24 % (EG-KOM, 
8, s. 167). Bezügl ich der Flächennutzung ergeben sich geographisch be
dingt sehr unterschiedliche Intensitäten: Griechenland hat einen Dauer
grünlandanteil von 57,5 %, während Spanien einen von 34,5 % und Portugal 
12,8 % aufweist. Der Gemeinschaftsdurchschnitt liegt bei etwa 45 %. 

Besonderes Gewicht für die Analyse der Agrarstrukturen kommt der Be
triebs- und Betriebsgrößenstruktur zu. Hier findet sich in allen 3 Bei
trittsländern noch eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Klein- und 
Kleinstbetrieben, die Ausdruck für den weitgehend landwirtschaftlich ge
prägten EntwIcklungsstand der ländlichen Regionen dieser Länder sind. 
Während Griechenland sich bezügliCh dieses Kriteriums flächendeckend als 
"homogen" erweist5), findet man in Spanien (Zentrum) und Portugal (Süden) 
neben diesen Kleinbetrieben auch das andere Extrem großer Latifundien. 
Hier stellt sich zusätzl ich das große soziale Problem der Landarbeiter 
(Tagelöhner), die durch eine forcierte Mechanisierung um Arbeit und Brot 
gebracht werden. Der hier freiwerdende soziale Konflikt erfordert drin
gend eine Lösung, soll er nicht zur Katastrophe führen. - Allerdings muß 
für die richtige Beurteilung der Flächenangaben dieser Großländereien die 
geographische Lage und Bodengüte berücksichtigt werden, in der Regel ent
sprechen 10 ha mittleres Trockenland einem ha mittel- und nordeuropä i
scher Lagen. Entsprechend wichtig sind bewässerte Böden, die eine ganz 
andere Ertragskraft besitzen und eine höhere ~6~U;U er f 0 r
dern. In Spanien waren 1978 13,3 % (2,8 Mill. ha) (14, S. 27 und 36 f. 
und EG-KOM, 7, S. 55), in Griechenland sind 25,6 % (844044 ha) (KOKKO
NIS, 12, S. 4) und in Portugal 17,4 % (628 000 ha) des Kulturlandes (AlE, 

5) Die extensiv genutzten Weiden, die sich überwiegend in kommunalem Be
sit: befinden, sind bei den Betriebsgrößenangaben nicht berück
sicntigt, sie umfassen nur den Bestand an Kulturland d.i. Ackerland 
und Dauerkulturen. Die durchschnittliche Betriebsgr~e beträgt daher 
in Wirklichkeit 8,5 ha statt 3,4 ha (BURBERG, 1, S. 61). 
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Übers i cht 1: 
Wirtschaftliche Grunddaten der Beitrittsländer und der EG(9) 

Griechen- Beitritts- Beitritts- z. VergI. Kennwert Einheit land Spanien Portugal länder EG(9) EG(l2) länder in % Italien 
zusaDDIlen der EG(9) 

Fläche 1977 1000 km2 132 504,8 91,6 ) 728,4 I 525,6 2 254 47,7 301,3 
Bevölkerung 1977 Mill. 2 9,3 36,7 9,7a 55,7 259,2 314,9 21,5 56,5 
Bevölkerungsdichte 1977 Einw/km 70 73 106 76 170 140 44,7 187 
Zivile Erwerbspersonen 1977 MilI. 3,2 13,3 4,1 20,6 107,5 128,2 19,2 21,4 

Anteil an Bevölkerung % 34,6 36,3 42 37 41,5 40,7 89,2 38,5 
BIP 1977 Mrd.ERE 22,6 101,1 14,9 138,6 I 384,4 I 523 10,0 171,8 
BIP je Einwohner 1977 ERE 2439 2757 1513 2490 5 342 4 837 46,6 3043 

Kaufkraftparitätenindex 1976 Index 65,3 64,S 41,9 - 100 93,1 - . 
~ Wachstumsrate d.BIP 1967-77 % 5,9 5,7 5,4 3,6 3,6 
Verbraucherpreise (1975-100) 77 Index 126,7 146,4 150,3d) 123 138 
Arbeitslosenquote 1977 % ca. 3d) 6,3 14-15a) 5,3 6,4 
Außenbeitrag 1977 Mrd.ERE -2,9 -5,6 -I,9a) -10,4 11,4 I -1,1 

Anteil am BIP % -12,3 -5,5 -10,9 -7,5 0,4 0,07 -0,7 

Anteil der Agrarproduktec) an 
Gesamtexporten 1978 % 32,1 19,0 15,1 10,5 6,7 
Gesamtimporten 1978 % 7,7 11,7 14,8 13,6 15,7 

Zusammensetzung d.BWS 
Landwirtschaft, Forst- 1976 % 18,8 9,7b) 15,8b) 4,5 8,1 
""irtschaft u. Fischerei b) b) Industrie und Bau 1976 % 30,3 40'Ob) 42,7b) 43,6 44,1, 
Dienstleistungen u.Staat 1976 % 50,9 50,3 41,5 52,4 47,6 

Struktur der Erwerbstätigen 
Landwirtschaft, Forst- 1977 % 28,4 20,7 32,S 8,2 15,9 
wirtschaft u.Fischerei 
Industrie und Bau 1977 % 30,3 37,S 33,1 39,9 38,6 
Dienstleistungen u.Staat 1977 % 41,3 41,8 34,4 51,9 45,S 

a) 1976; - b) 1975; - c) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak; - d) Schätzungen des SAEG, keine verläßlichen 
Angaben vorhanden, hohe versteckte Arbeitslosigkeit. 

-_._--

Quelle: EUROSTAT, 2; KO~~ISSION DER EG, 7. 



Ubersicht 2: XennzeichnUDa der Asrarstrukturen in den Beitrittslindern und der EG(9) 

Einheit GrieChen-! ! J Beitritt~1 I z. Vergt. 
Kennwert land Spanien Portugal Ulnder EC(9) 1 talien 

zusammen 

- 1976a ) -

Landw. genutzte Fllche 1000 ha 9 140 31 516 4 130 44 786 93606 1) 17 524 
Anteil an LandflIehe % 69,9 63,1 45,1 61,S 61,4 59,6 
Ackerland einsehl. Dauerkulturen an LF % 42,S 65,S 87,2 55,3 70,S 
DauergrUnland an LF % 57,S 34,S 12,8 44,7 29,S 

Betriebsgrößenstruktur 
1977b) 1972c ) 1968d) 1977e ) 1977e ) 

Zahl der Betriebe unter I ha 1000 242 632 ca. )00 ca.l 200 
Zahl der Betriebe Ober I ha 1000 707 I 939 6~~f ca.J 000 4 947 2 053 

davon I - 5 ha % 72,S 50,S 41,9 68,3 
5 - 10 ha % 19,8 20,0 31 3) 17,3 17,5 

10 - 20 ha % 6,0 14,0 17,1 8,1. 
>20 h. % 1,7 15,5 5 23,7 5,9 

LF der Betriebe >20 ha % 12,1 80 58;9 72,8 47,7 

- 1975 f ) -

Produktivität (BIP je Beschäftigten) 

in der Landwirtschaft EHE 3 053 3 219 2 317 6 803 
außerlandw. Sektoren ERE 8 451 9 302 5 333 14 006 

Landw.Produktivitlt : Nichtlandwirt-
% 36 35 43 48 Bchaft!. Produktivi tat 

Zusammensetzung der landw. Endproduktion 19768 ) 1977c ) 1975d ) 1975d) 1"9JSel 

Wein % 2,3 3,6 10,5 4,6 8,3 I 

Oliven % 7,6 2,9 5,6 1,4 3,8 
Obst % 12,3 16,7 9,7 7,1 

} 27,3 
GemUse % 4,5 9 12,3 3,8 

pflanzl. Produktion lnsges. % 69 58,9 65,1 , 40,3 59,3 
tierische Produktion in8ges. % 31 41,1 34,9 58,9 40,4 

I) Irland 1975, Rest-EG 1977; - 2) 1-4 ha; - 3) 4-20 ha. 
- ----- ---

g; 
W 

Quelle: a) EUROSTAT. 2. b) ROKKONIS, 12. c) Span. Agrautatistik, 14, d) AlE, 15. e) EG-KOM, 10. 
f) EG-KOII, 8. g) OECD, 13. 



15, s. 16) intensiv bewässert. Weiterhin ist die starke Flurzersplitte
rung ein Kriterium für produktivitätsmindernde Strukturmängel, die starke 
Parzeliierung korreliert zudem noch mit den Regionen, in denen die nied
rigsten Betriebsgrößenklassen liegen (EG-KOM, 8, S. 174). Die Mechanisie
rung ist in dieser Kleinbetriebsstruktur und Zersplitterung der Betriebs
flächen und bei dem Oberbesatz mit Arbeitskräften noch entsprechend unzu
reichend. Der Betriebsmitteleinsatz ist noch erheblich geringer als in 
den Ländern der jetzigen EG (vgl. 14, S. 587 und 593 und AlE, 15, S. 21 
ff.). 

Die Endproduktion ist demgemäß mediterran ausgerichtet und weicht von dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt erheblich ab. Der pflanzlichen Produktion kommt 
eine wesentlich höhere Bedeutung zu als in den nördlichen EG-Mitglieds
ländern. Besonders hervorstechend ist dies bei Griechenland und Portugal, 
Spanien zeigt eine ähnl iche Produktionswertzusammensetzung wie Ital ien. 
Bei tierischen Nahrungsmitteln haben Schaf- und Ziegenprodukte traditio
nell einen erheblich höheren Anteil als in der heutigen EG. 

3 Übertragbarkeit von Zielen und Maßnahmen der heutigen 

Agrarstrukturpolitik 

3.1 Die bisherige gemeinsame Agrarstrukturpolitik: 
Erfahrungen und Konsequenzen ihrer Anwendung 

3.1.1 Soziostrukturelle Richtlinien zur "Reform der Land
wirtschaft" 

Die Richtlinien zur "Reform der Landwirtschaft" (RL 72/159-161) vom 
17.4.1972 zielen auf die Verwirklichung des Leitgedankens "entwicklungs
fähiger Vollerwerbsbetriebe" in der europäischen Landwirtschaft ab. Sie 
sind Ausdruck der Oberzeugung, daß landwirtschftliche Betriebe im Stande 
sein müssen. mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Schritt zu hal
ten, was sich darin niederschlägt, daß die Betriebsleiter und ihre Fami
lien an der allgemeinen Ei nkommensentwickl ung beteil igt si nd. Entwick-
1ungsfähige Betriebe sind daher als solche Betriebe definiert, die nach 
der Durchfuhrung von Investitionsmaßnahmen und/oder Produktionsspeziali
sierungen auf der Basis eines Betriebsentwicklungsplanes die Erwirtschaf
tung eines Arbeitseinkommens pro AK ermöglichen, das zumindest dem durch
schnittlichen Bruttolohn außerlandwirtschaftlicher Arbeitnehmer der glei-
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chen Region entspricht. 

Im Interesse der Bildung und Entwicklung solcher Betriebe seh en die 
Richtlinien vor, 

- einzelbetriebliche Modernisierungs- und Rationalisierungsvorhaben so
wie Betriebsvergrößerungen zu fördern, um die Produktivität bzw. Ren
tabilität der Betriebe zu erhöhen (Rl 72/159), 

- die Zahl der Beschäftigten in der landwirtschaft zu verringern, indem 
aufgabewilligen landwirten eine Betriebsaufgaberente und/oder eine 
Prämie zur Einstellung der Erwerbstätigkeit gewährt wird (Rl 72/160) 
und indem die Abwanderungen in andere Beschäftigungsbereiche durch 
sozioökonomische Information und Umschulung erleichtert wird 
(Rl 72/161, Titel I und 111), 

- freiwerdende Flächen vornehmlich der Nutzung durch entWicklungsfähige 
Betriebe zuzufuhren (Rl 72/160), 

- die berufliche Qualifikation der in der landwirtschaft tätigen Perso
nen zu heben (Rl 72/161, Titel 11). 

Eine Auswertung der Erfahrungen mit dem System der einzelbetrieblichen 
Förderung durch die Kommission selbst (EG-KOM, 11, S. 4) ergibt, daß das 
Einkommensziel trotz regionaler Anpassung für eine große Zahl von Betrie
ben eine schwer erreichbare Schwelle darstellt. In Regionen mit sehr un
günstigen Betriebsstrukturen ist die Betriebsmodernisierung über erste 
Ansätze nicht hinausgegangen. Diese Regionen, die aufgrund ihrer struk
turellen Voraussetzungen nur wenig Möglichkeiten zur Schaffung entwick
lungsfähiger Betriebe haben, sind gleichzeitig auch solche, in denen die 
in der Rl 72/160 vorgesehenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung über die 
Einstellung der Erwerbstätigkeit nicht greifen. Dies wiederum hat seine 
Ursachen darin, daß entwicklungsfähige Betriebe, die nach Rl 72/160 die 
freigesetzten Flächen übernehmen müssen6), gar nicht vorhanden sind. Von 
daher hat sich der Gedanke des entwicklungsfähigen Betriebes in Regionen 
mit schlechten strukturellen Verhältnissen mit den Mitteln der Richtli
nien nicht verwirklichen lassen. 

6) Die genannte Richtlinie sieht zwar die Möglichkeit vor, daß freige
setzte Flächen von Bodengesellschaften übernommen werden. Der EAGFl 
beteiligt sich jedoch erst dann an den erstattungsfähigen Ausgaben 
fur die landabgaberente, wenn die betreffenden Flächen eine Verwen
dung in einem entwicklungsfähigen Betrieb gefunden haben. Es ist je
doch auch Aufforstung oder Nutzung als Erholungsfläche möglich. 
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Die Untersuchung der Kommission ergibt weiterhin, daß die einzel betrieb
liehe Investitionsförderung vor allem von Betrieben mit einem geringfügi
gen Entwicklungsrückstand in Anspruch genommen wurde. Aus diesem Zusam
menhang läßt sich schließen, daß die Maßnahmen zur Einstellung der Er
werbstätigkeit nur in solchen Gebieten greifen können, die eine gewisse 
Anzahl von für die einzelbetriebliche Entwicklung überhaupt in Frage kom
menden Betrieben aufweisen, d.h. die über eine bestimmte Größe und Kapi
talausstattung verfügen, um größere Investitionen überhaupt durchführen 
zu können. 

Wegen der kumulierten Auflagen betreffend Alter des Betriebsleiters, Ein
stellung der Erwerbstätigkeit und Oberlassung der Flächen an einen Be
trieb,mit Entwicklungsplan, so wie sie die RL 72/160 vorsieht, gingen die 
Verwaltungen vieler Länder dazu über, entweder eigene weniger restriktiv 
formulierte Durchführungsverordnungen zu erlassen oder in der Bewilligung 
der Mittel großzügiger zu verfahren. Dies hatte zur Folge, daß nur 2 % 

der gesamten nationalen Aufwendungen für Landabgaberenten vom EAGFL er
stattet wurden (SUCHAN, in IKO 1979, 4, s. 71). 

Im Zusammenhang mit der RL 72/161 über die sozioökonomische Information 
wird von Seiten der Kommission bemängelt, daß eine Förderung der Ausbil
dung von Führungskräften und Personal von Erzeugergemeinschaften, Genos
senSChaften und anderen Organisationen, die in der Verwaltung und Verar
beitung von Agrarprodukten tätig sind, nicht durch die Richtlinie abge
deckt ist. 

Um die Schwierigkeiten, die in Zusammenhang mit der RL 72/160 entstanden 
sind, weil keine entwicklungsfahigen Betriebe zur Aufnahme freiwerdender 
Flächen zur Verfügung standen, zu vermeiden, schlug die Kommission vor, 

- eine Abgabe an Betriebe ohne Entwicklungsplan, 

- eine Abgabe an Hofnachfolger (jedoch nur bei geringerer Beihilfe), 

- eine endgültige Stillegung des Betriebes zu ermöglichen. 

Außerdem wurden eine Anhebung der Fördermittel pro genehmigten Entwick
lungsplan und eine Erhöhung der BetriebsaUfgaberente vorgeschlagen. 
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3.1.2 Bergbauernprogramm 

Die Richtlinie 75/268 über die Landwirtschaft in Berggebieten und in be
stimmten benachteiligten Gebieten, kurz das Bergbauernprogramm, stell t 
eine erste Konsequenz zur Regional isierung aus einer global angelegten 
gemeinsamen Strukturpolitik dar, wie sie sich in den drei Richtlinien 
niederschlug. Kernpunkt des Bergbauernprogrammes ist die Ausgleichszula
ge, die den Landwirten in benachteiligten Gebieten als direkte Einkom
mensübertragung gewährt wird, um die für die Erhaltung der Kulturland
schaft notwendige landwirtschaftliche Tätigkeit trotz der "ständigen na
türlichen Nachteile" aufrechtzuerhalten. Da die einzelbetriebliche Förde
rung nach Richtlinie 72/159 in den benachteiligten Gebieten der Gemein
schaft, die oft auch erhebliche strukturelle Mängel aufweisen, nur in ge
ringem Umfang in Anspruch genommen werden konnte, wurden die Einzelstaa
ten durch' die RL 75/268 ermächtigt, auch solche Betriebe zu fördern, die 
das Vergleichseinkommen nicht erreichen. Darüber hinaus wurden durch die 
Modifizierung der Bestimmungen des einzelbetrieblichen Förderungspro
gramms die Förderungsmöglichkeiten für investierende Betriebe in den be
nachteiligten Gebieten ausgedehnt. Zusätzlich sind Beihilfen für kollek
tive Investitionen im Bereich der Futtermittelproduktion und für die Ver
besserung und Ausrüstung gemeinsam genutzter Almen und Weiden vorgesehen. 

Von der Kommission vorgeschlagene Änderungen laufen darauf hinaus, die 
Gemeinschaftsbeteiligung in einigen Gebieten (Westirland, Mezzogiorno) 
auf 50 % zu erhöhen, da die betroffenen Staaten die finanziellen Mittel 
für die Beihilfen nur schwer aufbringen können. Außerdem wurde für Süd
italien im Juni 1980, die Mindestbetriebsgröße für den Anspruch auf Aus
gleichszulage von 3 ha auf 2 ha gesenkt (RL 80/666). 

3.1.3 Mittelmeerpaket 

Das System gemeinsamer Agrarstrukturpolitik auf der Basis der genannten 
Richtlinien wird ergänzt durch die Förderung von sogenannten Einzelvorha-
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ben auf der Basis der VO 17/64 über die Bedingungen für die Beteiligung 
des EAGFL 7) und der VO 355/77 (über eine gemeinsame Maßnahme) zur Verbes
serung der Verarbeitungs- und Vennarktungsbedingungen (fü r 1 andw i rt
schaftl iche Erzeugnisse). Sondermaßnahmen und die sogenannten" sonstigen 
gemeinsamen Maßnahmen" setzen vor allem auf dem Gebiet der Organisation 
der Erzeugung und des Absatzes (Förderung von Erzeugerorganisationen) und 
der quantitativen und qualitativen Anpassung des Angebots an die Nachfra
ge (Umstellung im Weinbau, Sanierung der Obsterzeugung , Umstellung von 
Milch- auf Rindfleischerzeugung etc.) an. 

Trotz dieser durchaus umfangreichen Maßnahmenbündel scheinen die Struk
turprobleme verschiedener Regionen, vor allem aber der Mittelmeergebiete, 
noch keiner ausreichenden Lösung näher gekommen zu sein. Die Problematik 
dieser Gebiete ist nicht nur durch weithin ungünstige natürliche Produk
tionsbedingungen für die Landwirtschaft gekennzeichnet, sondern auch 
durch eine ungünstige Betriebsgrößenstruktur, eine überalterung der land
wirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung, ein relativ geringes Ausbildungsni
veau und ein wenig effizientes Absatzsystem 'für landwirtschaftliche Er
zeugnisse. Diese agrarwirtschaftliche Problematik ist in eine ungünstige 
gesamtwirtschaftliche Situation der betreffenden Regionen eingebettet, 
die durch mangelhafte außerlandwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkei
ten und nicht ausreichende Infrastruktureinrichtungen geprägt ist. Al s 
Folge der beschränkten wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten solcher 
Regionen ist die Landflucht zu sehen. Um diese Probleme gezielter in An
griff nehmen zu können, formulierte die Kommission im Dezember 1977 die 
"Leitlinien für die Entwicklung der Mittelmeergebiete der Gemeinschaft 
nebst Maßnahmen für die Landwi rtschaft". Diese Vorschl1!ge sehen sehr ver
schiedenartige Einzelmaßnahmen vor, die alle auf die spezielle Situation 
der Mittelmeergebiete abgestimmt sind. Teils stellen sie nur Modifizie
rungen bereits bestehender Verordnungen dar, zum anderen Teil sind es 
auch völlig neue Maßnahmen. 

7) Nach VO 17/64 konnten Einzelprojekte wie Bodenmeliorationen und was
serwirtschaftliche Maßnahmen una Investitionen im Vennarktungs- und 
Verarbeitungssektor gefördert werden. Seit der Anwendung der RL 
355/77 müssen Investitionsmaßnahmen im Verarbeitungs- und Vennark
tungssektor in ein von den Mitgliedstaaten ausgearoeitetes Programm 
zur Verbesserung der Vennarktungs- und Verarbeitungs struktur eingebet
tet sein, um Mittel aus dem EAGFL beanspruchen zu können. Die Förde
rung von Maßnahmen nach VO 17/64 sollte zunächst 1977 vollständig ein
gestellt werden, sie wurde jedoch 'für Einzelvorhaben zur Verbesserung 
aer Agrarstruktur um zwei weitere Jahre ennöglicht. 
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3.1.4 Spezifische Aktionsprogramme und integrierte Entwicklungsprogramme 

Bei diesen beiden Arten von Programmen handelt es sich bisher lediglich 
lJIl Vorschläge der Kommission (EG-KOM. 11. S. 11 ff.). Aufbauend auf der 
Erfahrung. daß eine Vielzahl einzelner Maßnahmen. die nebeneinander ange
wendet werden. in der Regel nicht den gewünschten Erfolg bringen. wurde 
der Versuch unternommen. für eine Reihe benachteiligter Gebiete komplette 
Programme zu formulieren. in denen die notwendigen Maßnahmen aufeinander 
abgestimmt sind und der Einsatz der Mittel gezielt erfolgen kann. Soweit 
es sich lJIl Gebiete handelt. in denen sich die anstehenden Probleme allein 
mit Mitteln der Agrarstrukturpolitik lösen lassen. bilden die ·6~.~t~-

6eA.uo. ~~. die geeignete Form der Durchführung. Beispiele 
für solche spezifische Aktionsprogramme sind: 

- Spezifisches Programm zur Entwicklung der fleischbetonten Rinderhaltung 
in den italienischen Gebiergs- und Mittelgebirgszonen. 

- Spezif,isches Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft in Westirland. 

- Spezifisches Programm zur Entwicklung· der Schafhaltung in Gränland • 

• ~ ~~. sollen nach Vorstellung der Kommis
sion hingegen dort eingesetzt werden. wo nicht nur die agrarische Ent
wicklung der Region. sondern auch die Entwicklung der gesamten Wirt
schaftsstruktur angezeigt ist. Bisher wurde die Durchführung von inte
grierten Entwicklungsprogrammen Tur die schottischen Western Isles. für 
das D~partement Loz~re und den Südosten Belgiens vorgeschlagen. Die ent
sprechenden Programme sind von den betreffenden Mitgliedstaaten auszuar
beiten. Es ist vorgesehen. daß die Europäische Gemeinschaft sich an den 
erstattungsfähigen Ausgaben zu 35-50 % beteiligt. Je nach Art der durch
gef"L1hrten Einzelmaßnahmen sind dadurch der landwirtschaftliche Ausrich
tungs- und Garantiefonds. der Europäische Regionalfonds und der Sozial
fonds betroffen. 

3.2 Probleme der Obertragbarkeit der bisherigen Agrar
strukturpolitik auf die Situation der Beitrittsländer 

Grundsätzlich ist zu erwarten. daß die Schwierigkeiten und Probleme der 
Anwendung der gemeinsamen Agrarstrukturpolitik in den Beitrittsländern 
ähnlich sein werden. wie sie in den vergleichbaren Regionen Süditaliens 
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und Südfrankreichs aufgetreten sind. Dies sind an vorderster Stelle in
stitutionelle Hemmnisse, die sich in einer fehlenden Umsetzungsfähigkeit 
von zentralen Leitlinien durch die betroffenen Verwaltungen zeigen (man
gelnde administrative Absorptionskapazität). Die Kompliziertheit der Be
stimmungen und die überaus restriktiv gestalteten Förderbedingungen er
schweren die Anwendbarkeit erheblich und erfordern eine mehrjährige An
laufzeit. Spanien verspricht hierbei aufgrund seiner weithin ausgebauten 
und gut funktionierenden Verwaltung weniger Anlauf schwierigkeiten 
(P.SCHMIDT, in IKO 1979, 4, S. 59), während in Portugal die größten Pro
bleme auftreten dürften, wie sich schon heute bei international bereitge
stellten Mitteln zur Entwicklung des Landes zeigt. 

Das zweite große Problemfeld von allgemeiner Gültigkeit liegt in der fi
nanziellen Eigenbeteiligung von i.d.R. 75 %, die die Nationalstaaten für 
die gemeinsamen St:rikt::unnaßnahmen aL!fzubringen haben. Diese Bed i ngu ng 
dürfte bei dem allgemeinen Entwicklungsstand der Beitrittsländer und ih
rer finanziellen Situation ein nicht unbeträchtliches Anwendungshindernis 
darstellen. Eine regional gezielte höhere finanzielle Beteiligung des 
EAGFL (für die Mittelmeerregionen) an den agrarstrukturpol i tischen Maß
nahmen erSCheint daher dringend geboten, was einen höheren Plafond für 
die Abt. Ausrichtung zur Folge hätte (u.U. Umschichtung der Mittel von 
der Abt. Garantie zur Abt. Ausrichtung statt neuer Marktordnungen für die 
mediterranen Problemprodukte). 

iu den Maßnahmen im einzelnen: Das Leitbild des "entwiklungsfähigen Voll
erwerbsbetriebes" • wie es den soziostrukturellen Richtlinien zugrunde 
liegt, ist wegen der überwiegend klein- und kleinstbetrieblichen Struktur 
und der nicht von heute auf morgen zu lösenden Beschäftigungsprobleme für 
die Agrarstrukturpolitik in den Beitrittsländern vorerst nicht übertrag
bar (vgl. ESSER u.a., 3, S. 30). Es entspricht vielmehr der Situation der 
besser strukturierten nördlichen EG-Länder mit günstigeren außerlandwirt
schaftlichen Erwerbsmöglichkeiten. Hinzu kommt der verhältnismäßig hohe 
Anteil von Nebenerwerbslandwirtschaft in den Beitrittsländern: In Spanien 
ca. 48 % (14, S. 21), in Griechenland ca. 57 % (KOKKONIS, 12, S. 6 f.l. 
Andererseits müßte für die spanischen und portugiesischen Großbetriebe 
eine Förderungsbeschränkung eingeführt werden. ESSER u.a. (3, S. 30) 
schlagen daher die Schaffung einer "Mezzogiorno-Richtlinie" vor, die un
ter Einbeziehung der südlichen Regionen Frankreichs und Italiens die ge
samte mediterrane Agrarstrukturpolitik auf eine einheitliche Basis (ein 
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eigenes leitbild) bzw. gemeinschaftliches Konzept stellen könnte. 

Eine durch die landabgaberente geförderte Betriebsaufgabe verspricht bei 
der Altersstruktur der Betriebsleiter in den Beitrittsländern einen nicht 
unbeträchtlichen Erfolg. Hierdurch könnte eine mittel- und langfristig 
notwendige Freisetzung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte im Generations
wechsel unterstützt werden. In Griechenland sind 48,4 % der Betriebslei
ter über 55 Jahre alt (KOKKONIS, 12, s. 8), in Spanien 53,5 % (14, s. 
21)8). Eine hier ansetzende Regelung müßte aus den oben angeführten Grün
den von der Auflage, daß das freigesetzte land entwicklungsfähigen Be
trieben zugute kommen muß, befreit werden. Ein Anwendungsvorteil liegt in 
der Möglichkeit, daß der EAGFl einen Finanzierungsanteil von 65 % tragen 
kann und somit die Staatskasse der Beitrittskandidaten vergleichsweise 
gering beansprucht würde. 

Der Ausbau von Beratungs- und Fortbildungskapazitäten ist eine fundamen
tale Voraussetzung für die Modernisierung der landwirtschaftlichen Struk
turen. Besonders der in den künftigen EG-Staaten immer noch bestehende 
Analphabetenanteil unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung macht Akti
vitäten auf diesem Gebiet dringend erforderl ich. Die Vermitt I ung von 
Kenntnissen in Bewässerungsmöglichkeiten und anderen spezifischen Techni
ken ist Tür die Entwicklung der landwirtschaft des mediterranen Raumes 
zwingend notwendig. Die Schwierigkeiten, die in Süditalien bei der Durch
rührung eines Beratungsdienstes aufgetreten sind, haben die Kommission 
dazu veranlaßt, hier direkt aktiv zu werden (vgl. VO 270/79 vom 6.2.1979 
zur Förderung der landwirtschaftlichen Beratung in Italien). Ähnl iche 
Engpässe und entsprechende Vorgehensweisen dürften auch Tür die Be i
trittsländer Gültigkeit haben. 

Das Bergbauernprogramm wird im Rahmen der gemeinsamen Agrarstrukturpoli
tik zweifellos die Maßnahme mit der größten Bedeutung und Realisierbar
keit in den neuen EG-ländern sein. Amtliche Angaben über den Umfang der 
dortigen benac,hteiligten Gebiete liegen zwar noch nicht vor, aber es ist 
davon auszugehen, daß sie über 50 % der Flächen dieser länder ausmachen 
(vgl. P. SCHMIDT, in IKO 1979, 4, s. 59). In Griechenland sind es ca. 
65 % der Fläche (KOKKONIS, 12, s. 12)9). Gewisse Modifizierungen an der 

8) EG(9)-Durchschnitt lag bei der EG-Strukturerhebung 1975 bei 44,7 %. 
9) Eine besonders große Bedeutung haben in Gri~chenland auch die Gemein

schaftsweiden und -hutungen, die nach Rl 75/268 eine eigene Förde
rung erhalten. 
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Ausgestaltung, wie sie auch für den italienischen Mezzogiorno geplant 
bzw. durchgeführt sind (Herabsetzung der Mindestfl~che für die Gew~hrung 
der Ausgleichszulage von 3 auf 2 ha, 50 % EAGFL-Finanzbeteiligung (vgl. 
EG-KOM, 11, S. 5)), müßten angesichts der Situation in den Beitrittsl~n
dern ebenso vorgenommen werden. 

Besondere Bedeutung kommt auch der Förderung von sogenannten Einzel- und 
Sondermaßnahmen bezügl ich der Verbesserung des Verarbei tungs- und Ver
marktungswesens, des Ausbaus eines funktionsf~higen Genossenschaftswe
sens, von Umstrukturierungen und Änderungen der Produktionsausrichtung, 
Bew~sserungen und Ayfforstungen sowie dem Ausbau verschiedener sonstiger 
Infrastruktureinrichtungen zu. Die VOln 17/64 und 355/77 sowie die Be
stimmungen des Mittelmeerpaketes haben hier der EG größere direkte Kompe
tenzen und Einwirkungsmöglichkeiten eröffnet, die einer gewünschten ver
s~rkten Anwendbarkeit förderl ich setn dürften. Insbesondere Projekte, 
die eine Bew~sserungsförderung und gezielte Produktionsausrichtung bein
halten, versprechen Erfolg und können zwei Ziele erreichen: Zum einen 
wird die Produktivit~t gesteigert und zum anderen kann die Produktion in 
Zweige gelenkt werden, die nicht durch Überschüsse bedroht sind und somit 
eine langfristige Entwicklungsperspektive besitzen, z.B. der Anbau von 
Eiweißfuttermitteln, der damit zugleich noch die Zahlungsbilanzprobleme 
in den jeweiligen L~ndern entsch~rfen helfen würde (vgl. P. SCHMIDT, in 
IKO 1979, 4, S. 5B und EG-KOM, 8, S. 63). 

Daneben erscheint besonders eine Förderung von Flurbereinigungsprojekten, 
wie sie nach der VO 17/64 möglich war, angesichts der großen Flurzer
splitterung in den Beitrittsstaaten sinnvoll zu sein. Für die inzwischen 
ausgelaufene va 17/64 müßten hier dementsprechende neue EG-rechtl iche 
Vereinbarungen geschaffen werden. 

4 Konsequenzen für eine gemeinsame Agrarstrukturpolitik in einer 
erweiterten Gemeinschaft 

Mi t Griechenland. Portugal und Spanien treten der Euro~ ischen Gemein
schaft L~nder bei, deren wirtschaftl icher Entwicklungsstand unter dem 
durchschnittlichen Niveau der EG(9) liegt. Es ist fraglich, ob die bei
trittswi 11 igen L~nder in absehbarer Zeit den Entwicklungsriickstand ab
bauen können, was sich in einem verlangsamten Integrationsprozeß nieder
schlagen wird. Ein entwicklungspol itisches Konzept für die neuen Mi t-
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gliedstaaten mit erheblicher finanzieller und technologischer Hilfe durch 
die Gemeinschaft ist daher erforderlich. 

In den drei Beitrittsländern ist der Agrarsektor, gemessen an Produktion 
und Beschäftigung, von wesentlich größerer Bedeutung als im Durchschnitt 
der EG(9). Von daher kommt der Lösung der agrarwirtschaftlichen Probleme, 
die sich durch schwache Produktivität und mangelhafte strukturelle Pro
duktionsbedingungen kennzeichnen lassen, eine SChlüsselstellung für die 
wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen sowie der gesamten Volkswirt
schaft zu. Mit den Mitteln der traditionellen Agrarstrukturpolitik lassen 
sich jedoch nur geringe Erfolge erzielen, da der Freisetzung von Arbeits
kräften aus der Landwirtschaft in dem Maße, wie sie für einen strukturel
len Wandel notwendig wäre, durch die begrenzte Aufnahmekapazität in ande
ren Wirtschaftszweigen enge Grenzen gesetzt sind. Unzureichende Ver
dienstmöglichkeiten innerhalb der Landwirtschaft und fehlende Erwerbsmög
lichkeiten außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors haben in vielen 
ländlichen Gebieten zu einer Landflucht geführt. Die FOlgen sind: Überal
terung der ländlichen Bevölkerung, Verschlechterung der infrastrukturel
len Versorgung und teilweise irreversible Zerstörung landwirtschaftlicher 
Nutzfläche bis hin zur Verkarstung ganzer Landstriche. Die Bevölkerung 
der Ballungszentren hat dagegen verursacht, durch den starken Zustrom vom 
Lande, hohe Zuwachsraten zu verzeichnen. So wird Groß-Madrid nach offi
ziellen Schätzungen 1985 5 Mill. und im Jahr 2000 etwa 8 Mill. Einwohner 
haben. Die Hoffnungen vi~ler Zuwanderer, die keine ausreichende Ausbil
dung besitzen, auf einen Arbeitsplatz gehen nicht in Erfüllung, womit 
sich die sozialen Probleme der Betroffenen noch verschärfen. 

Dieser Gesamtproblematik kann nur durch die wirtschaftliche Entwicklung 
~ Räume und durch die Verbesserung der Lebensbedingungen auf 
dem Lande begegnet werden. Dies sollte etwa in der Art der von der EG
Kommission vorgeschlagenen spezifischen Aktionsprogramme und integrierten 
Entwicklungsprogramme, durch die gezielte Entwicklung des Agrarsektors im 
Rahmen gesamtwirtschaftlicher regionaler Gesamtförderungskonzepte gesche
hen. Kernstück entsprechender Programme müßte die Schaffung von Arbeits
plätzen sein, und zwar vor allem in solchen Bereichen, die einen direkten 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der benaChteiligten Regionen 
selbst leisten. In diesem Zusammenhang kommt vor allem folgenden Maßnah
men eine besondere Bedeutung zu: 
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- landschaftserhaltende und -verbessernde Maßnahmen, z.B. Aufforstung, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbeding-
gungen, z.B. der Be- und Entwässerung und andere kulturtechnische 
Einsätze, 

- Verbesserung der Absatz- und Vermarktungssysteme, z.B. durch GrOndung 
und Betreibung von Bezugs- und Absatzgenossenschaften, Erzeugerorgani
sationen usw., 

- Errichtung von Verarbeitungsbetrieben fur Agrarprodukte, möglichst 
auf kollektiver Basis, wie z.B. die französischen SICA, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur auf dem Lande, 

- Maßnahmen zur Verbesserung des landwirtschaftlichen Informationswesens 
durch Ausbau der Beratung und ErWachsenenbildung. 

Die Ausbildung von Fachleuten, die die Aufbauarbeit in den genannten Be
reichen verantwortlich leiten können, kommt jedoch die hÖChste Priorität 
zu~ Diese Aufgabe fällt in die Vorbereitungsphase geplanter Projekte. Al
le genannten Maßnahmen sind dazu geeignet, die Lebens- und Wirtschaftsbe
dingungen auf dem Lande entscheidend zu verbessern. Ober Multiplikatoref
fekte tragen sie dazu bei, eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung 
dieser Gebiete in Gang zu setzen, und wirken damit gegen die einseitige 
Konzentration der Wirtschaftskraft auf wenige Großzentren. Diese Maßnah
men sollten unterstützt werden durch ein Programm, das gleichzeitig die 
Ansiedelung von Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsbetrieben in 
ländlichen Kleinzentren fördert. 

Es dürfte klar sein, daß die finanzielle Beteiligung der Europäischen Ge
meinschaft an solchen regionalen Entwicklungsprogrammen nicht allein über 
den landwirtschaftlichen Ausrichtungs- und Garantiefonds sichergestellt 
werden kann. Eine gemeinsame Beteiligung mehrerer EG-Fonds, wie von der 
Kommission fur die integrierten Entwicklungsprogramme vorgesehen, dürfte 
jedoch die Gefahr eines unnötig komplizierten Genehmigungs- und Verwal
tungsverfhrens mit einem zu befürchtenden Durcheinander von verschiedenen 
Durchfuhrungsrichtlinien, Anerkennungskriterien usw. mit sich bringen. Im 
Rahmen einer Neuordnung des EG-Haushalts wäre denkbar, daß für die groß
räumige Entwicklung ländlicher Gebiete einer der bestehenden Fonds für 
federführend erklärt bzw. ein spezieller Fonds geschaffen wird. Die neuen 
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Mitgliedsländer werden mit ziemlicher Sicherheit zu der Gruppe der Netto
empfänger gehören, so daß es sich bei der Beteiligung der EG an den ge
nannten Vorhaben letztlich um Nettotransfers handeln wird. Allein aus 
diesem Grund wird über die Höhe der für solche Entwicklungsprojekte zur 
Verfügung gestellten Mittel eine politische Entscheidung getroffen werden 
müssen. Der Umfang möglicher Entwicklungsprojekte und die Geschwindigkeit 
ihrer Durchführung sind damit letztlich durch die Ausstattung des zustän
digen Fonds vorgegeben, dessen Höhe gleichzeitig ein Spiegelbild für den 
Grad der Solidarität der alten Mitgliedstaaten wäre. 
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ZU FRAGEN DER AGRARSTRUKTUR UND REGIONALPOLITIK 
( Korreferat) 

von 

Die t erB las c h k e, Bann 

Einführung 

2.1 Der Wandel der Agrarstrukturprolitik 

2.2 Die übernahme des Konzepts der EG 

2.3 Die Haushaltsmittel für die Struktur- und Regionalpolitik 

3 Zusammenfassung 

1 Ei nfü hrung 

Die Agrarstrukturpolitik ist Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik der 
EG. Zu Beginn der 60er Jahre wurde eine Koordinierung (9) und eine Finan
zierung durch den Europä ischen Ausrichtungs- und Garantiefonds fü r die 
Landwirtschaft (EAGFL) beschlossen. Die Zielsetzung der Agrarstrukturpo
litik wurde gegenüber dem Artikel 39 des EWG-Vertrages durch die VO 17/64 
(10) noch näher konkretisiert. Die Verbesserung der Produktions- und Er
zeugungsbedingungen sowie die Absatz- und Vermarktungsbedingungen standen 
im Mittelpunkt. Es sollten dabei sowohl Maßnahmen innerhalb al s auch 
außerhalb der Landwirtschaft finanziert werden können, um zum optimalen 
Einsatz der Faktoren im Rahmen der Gesamtwirtschaft zu gelangen. 

Dieser Zielsetzung konnte die Agrarstrukturpol itik der EG nicht überall 
gerecht werden. Der Stellenwert der Agrarstrukturpolitik war und ist ge
ring. Dies drückt sich u.a. im verhältnismäßig niedrig plafondierten Fi
nanzvolumen aus. Der Haushalt 1980 sieht ca. 381 Mill. ERE (3 % des 
EAGFL) vor. Ähnliches gilt für die europäische Regionalpolitik. Zum Abbau 
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regionaler Disparitäten wurde erst 1975 ein Finanzierungsinstrument ge
schaffen (11). 

2.1 Der Wandel der Agrarstrukturpolitik 

Die Agrarstrukturpolitik der EG hat in den letzten 20 Jahren einige Wand
lungen erfahren. Sie sind für die Weiterentwicklung gerade aus der Sicht 
der beitretenden Staaten wesentlich, weil dabei die Vorteile und Schwä
chen deutlich werden. Drei Phasen sind zu unterscheiden: 

- die Förderung von Einzelvorhaben (VO 17/64 und VO 355/77), 

- die Strukturrichtlinien (72/159/EWG, 72/160/EWG, 72/161/EWG und 
75/268/EWG) , 

- die Programme (Mittelmeerprogramm, Sonderprogramm, integrierte 
Programme) • 

Die Förderung von Einzelvorhaben umfaßte fast 4lt~ ~~tt ~

~ ~6~. Die Vorhaben wurden vom Mitgliedstaat vorgeschla
gen. Die Kommission hatte die Entscheidungsbefugnis über die Auswahl und 
die Zuschußhöhe. Der beWilligte Zuschuß floß direkt an den Investor. Die
ser Weg ist heute - wenn auch etwas verändert - nur noch in der Markt
struktur (VO 355/77) mögliCh. 

1972 erfolgte ein entscheidender Wandel in der Agrarstrukturpolitik durch 
die drei Strukturrichtlinien (12). Er bestand in der verstärkten einzel
betrieblichen Orientierung, flankiert durch die Förderung der Abwanderung 
aus der Landwirtschaft und durch die sozio-ökonomische Beratung und Aus
bi Idung. Dieses Konzept wurde 1975 durch die Bergbauernrichtl inie (13) 
ergänzt. Gerade von den "strukturschwachen" Mi tgl iedstaaten wurde diese 
Neuausrichtung besonders begrüßt, obwohl sie in Inhalt und Zielsetzung 
mehr der Verbesserung guter Strukturen entsprach. 

Die heutigen Forderungen nach Sonderprogrammen zeigen deutlich, daß ein 
vorrangig einzelbetrieblich orientierter Weg unzureichend ist, weil durch 
die Grenzen des Marktes die Möglichkeiten einer einzelbetrieblichen Auf
stockung begrenzt sind. Das soll nicht heißen, daß das Konzept der selek
tiven Förderung falsch ist, sondern es bedarf der Ergänzung. In dem we
sentlichen Bereich der ländlichen ,Infrastruktur fehlt eine Konzeption der 
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EG-Agrarstrukturpolitik. Konzeption und Finanzierung dieser Maßnahmen 
liegen allein bei den Mitgliedstaaten und werden entsprechend von den na
tionalen Finanzierungsmöglichkeiten mitbestimmt. 

Die Neuausrichtung 1972 brachte aber auch finanzpolitisch eine gravieren
de Änderung. Das Erstattungsverfahren wurde eingeführt, d.h. die Gemein
schaft erstattet einen prozentualen Anteil der Aufwendungen der Mitglied
staaten. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft wurde von dem Er
füllen struktureller Bedingungen im Einzelfall abhängig gemacht. Die Er
stattungen aber kamen nicht dem Einzelfall, sondern dem nationalen Haus
halt zugute. 

Die Kommission hat inzwischen auf der Grundlage ihrer Strukturberichte 
(7, 8) einsehen müssen, daß ein ausschließlich einzelbetrieblicher Weg 
falsch ist. Eine Reihe von Sonderprogrammen für einige Mitgl iedstaaten 
zeigen eine stärkere Berücksichtigung von infrastrukturellen und überbe
triebl ichen Maßnahmen. Der konzeptionelle Fehler der Programme ist es, 
daß für einzel betriebliche Maßnahmen fast jede Ziel richtung aufgegeben 
wird. Das bedeutet die Aufgabe der selektiven Förderung für bestimmte Re
gionen. Dies ist falsch, denn in strukturschwachen Regionen ist der 
Strukturwandel notwendig und eine Drosselung weckt falsche Hoffnungen. 
Hinzu kommt, daß es bisher keine klaren Kriterien gibt, nach denen die 
Sonderprogrammgebiete abgegrenzt werden. 

Die Programme sind zum Teil auch unter dem Gesichtspunkt eines Finanz
transfers beschlossen worden. Deshalb betei ligt sich der EAGFL du rc h
schnittlieh mit der Hälfte der Kosten. Diese Funktion werden sie nur in 
dem Umfang erfüllen, in dem sie tatsächlich zur Anwendung kommen. Einen 
Verzicht auf eine gemeinsame Strukturpolitik und damit eine Renationali
sierung würde die Probleme in den Mitgliedstaaten wesentlich verschärfen. 
Ein solcher Weg scheint auch politisch keinesfalls durchsetzbar zu sein. 

Einen recht positiven Ansatz für die Weiterentwicklunq der Agrarstruktur
politik können die sogenannten integrierten Programme (8) darstellen. Das 
Zusammenwirken von Agrarfond, Regionalfond und Sozialfond, gekoppelt mit 
einer Di rektfinanzierung zusätzlich zu den nationalen öffentl ichen Mi t
teIn, könnte für strukturschwache Regionen, die nach eindeutigen Krite
rien abgegrenzt werden müssen, eine echte Hilfe sein. Das gilt vor allem 
auch für die beitretenden Staaten. 
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2.2 Die Obernahme des Konzepts der EG 

Die beitretenden Staaten werden sich verpflichten, das bisherige Konzept 
der Gemeinschaft zu übernehmen. Angesichts der strukturpolitischen Aus
gangssituation wird dies Konzept kurzfristig keine entscheidende Hilfe 
darstellen können. Die Strukturprobleme, die sich in der Flurzersplitte
rung, der großen Zahl von Nebenerwerbslandwirten und Kleinbetrieben, dem 
Mangel an Bewässerung, Ausbildung und Beratung sowie in der sozialen Fra
ge der in der Landwirtschaft Beschäftigten zeigen, sind von verschiedener 
Seite ausführlich beschrieben (1, 3, 5, 6). Ergänzend dazu wird im fol
genden auf Fragen der gemeinsamen Finanzierung und Koordinierung einge
gangen. 

Eine spürbare Hilfe wird voraussichtlich die Ausgleichszulage im Rahmen 
der Bergbauernrichtlinie sein. Dazu bedarf es aber auch besonderer finan
zieller Anstrengungen der beitretenden Staaten. Die beitretenden Staaten 
werden auf einen erleichterten Zugang zu den Richtlinien drängen. Das 
wird in besonders starkem Maße für die förderung der Abwanderung aus der 
Landwirtschaft gelten, um mit Hilfe einer gemeinschaftlichen Beteiligung 
die sozialen Probleme zum Teil zu lösen. Sie werden höhere finanzielle 
Beteiligung verlangen und Sonderprogramme fordern, um Hilfen der Gemein
schaft bei der Flurzersplitterung, der Bewässerung, der Beratung zu er
halten. Die Gemeinschaft wird nicht umhin können, entsprechenden Forde
rungen nachzukommen. Die beitretenden Staaten sollten sich aber für die 
Forderung nach Sonderprogrammen bereits heute Abgrenzungskriterien über
legen, damit die Programme eine wirkliche Hilfe für die besonders 
schlechten Regionen sein können. Es kann nicht darum gehen, mögl ich s t 
viele Gebiete mit einem Schritt zu erfassen. Die finanzielle Hi I fe der 
Gemeinschaft würde dann verpuffen. Im Gegensatz zu den bisherigen Pro
grammen der Gemeinschaft erscheint eine Konzentration notwendig. 

Das zur Zeit geltende Instrumentarium zur Verbesserung der Marktstruktur 
und zur Bildung von Erzeugergemeinschaften wird wenig Probleme aufwerfen. 

Auch im Bereich der europäischen Regionalpolitik gilt grundsätzlich das 
Erstattungsverfahren (4, S. 56). Damit können keine grundsätzlichen Im
pulse für die Regionen ausgelöst werden. Dieses Finanzierungssystem wird 
deshalb zum Teil scharf kritisiert (2). Es gibt zur Zeit ernsthafte Be
mühungen, zu einer direkten Programmfinanzierung überzugehen. 
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2.3 Die Haushaltsmittel für die Struktur- und 
Regionalpolitik 

Die verfUgbaren Finanzmittel sind beim EAGFL, Abteilung Ausrichtung, und 
beim Regionalfond plafondiert. Beim Regionalfond gibt es darüber hinaus 
Quoten fUr die Mitgliedstaaten. Für Griechenland soll in der EG der 10 
eine Quote von 15 % vorgesehen werden, das ist niedriger als für Italien 
(ca. 35 %) und Großbritannien (23,3 %). Die Quoten in ihrer gegenwärtigen 
Form stellen vor allem eine Refinanzierung öffentlicher Ausgaben dar und 
einen Finanztransfer sicher. Sie bedeuten aber keine europäische Regio
nalpolitik im eigentl ichen Sinne. Insofern muß auch der Vorschlag des 
Wissenschaftlichen Beirats (6, S. 21), zu einer Quotenbildung beim EAGFL 
zu gelangen, skeptisch beurteilt werden. Ein Verzicht auf eine gemeinsame 
Strukturpolitik zugunsten eines alleinigen Finanztransfers löst sicher 
keine Probleme. Quoten können nur einen Sinn haben, wenn sie über eine 
direkte Programmfinanzierung echte zusätzliche Leistungen für Regionen 
bedeuten. Der Plafond der Abteilung Ausrichtung beträgt insgesamt 3 600 
Mill. ERE (ZeitralJß 1980 - 1984). Er wird sicher wie auch die anderen 
Fonds im Zuge des Beitritts aufgestockt werden müssen. Die Kostenssteige
rungen werden auch zu neuen Forderungen der" Al tmitgliedstaaten" führen. 
Deshalb erscheint die bisherige Finanzierungspolitik der Kommission be
denklich und wenig zukunftsorientiert. Sie hat bereits jetzt eine so gro
ße Zahl von Programmen zur Entscheidung vorgelegt, die für zukünfti ge 
Entwicklungen keinen Spielraum lassen. Das aber bedeutet, entweder der 
Plafond muß erhöht werden oder aber die Forderungen der beitretenden 
Staaten können nur unzureichend erfüllt werden. Ministerrat und Kommis
sion sollten dies bei den Entscheidungen zu den VorSChlägen bedenken. 

3 Zusammenfassung 

Die Agrarstrukturpolitik ist Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik der 
EG. Sowohl eine Beihilfenkoordinierung als auch eine gemeinsame Finanzie
rung sind notwendig, um regionale Disparitäten abzubauen, Wettbewerbsver
zerrungen zu verringern sowie eine positive Einkommens- und Produktions
entwicklung der Landwirtschaft mit zu gestalten. Damit die Agrarstruktur
politik ihre Funktionen erfüllen kann, ist gerade unter dem Aspekt des 
Beitritts folgendes erforderlich: 

- Ergänzung des einzelbetrieblichen Konzepts durch gemeinsame überbe-
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triebliche Maßnahmen; 

- Aufstellen gemeinsamer Beihilferegelungen für überbetriebliche Maß
nahmen; 

- Gemeinsame Förderung von überbetrieblichen Maßnahmen im Rahmen von 
Programmen in den strukturschwachen Räumen; 

- Abgrenzung der regionalen Programme nach einheitli~hen Kriterien; 

- Direktfinanzierung der Programme; 

- Stärkeres Zusammenwirken der verschiedenen Finanzierungsinstrumente 
im Sinne von integrierten Programmen. 
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tigkeit und der Verwendung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche für Zwecke der Strukturverbesserung (72/160/EWG) (Amtsblatt 
der EG Nr. L 96 vom 23.4.1972) 

- über die sozioökonomische Information und die berufliche Qualifi
kation der in der Landwirtschaft tätigen Personen (72/161/EWG) 
(Amtsblatt der EG Nr. L 96 vom 23.4.1972) 

13. Richtlinie des Rates vom 28.4.1975 über die Landwirtschaft in Berg
gebieten und in bestimmten benachteiligten Gebieten (75/268/EWG) 
(AmtSblatt der EG Nr. L 128 vom 19.5.1975). 
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1 Einleitung 

Seit rund zwei Jahrzehnten gibt es in Westeuropa erhebliche grenzüber

schreitende Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften. Sie sind dem Wohl

standsgefälle entgegengerichtet und verlaufen vom Süden nach dem Norden. 

Die derzeitige Europäische Gemeinschaft zählte fOlglich zu den wichtig

sten Aufnahmegebieten. Die drei künftigen Mitgliedsländer entsenden seit 

vielen Jahren Hunderttausende von Arbeitskräften in die EG - in der Regel 

auf der Basis bilateraler Verträge mit den Beschäftigungsländern. Die 

Möglichkeit für Arbeitnehmer, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft un

beschränkt Zugang z~ den nati onalen Arbeitsmärkten zu haben, wi rd vie 1-

fach als soziale Errungenschaft gesehen. "Die Freizügigkeit ist ein 

Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Familien; die Mobilität der Ar

beitskräfte innerhalb der Gemeinschaft soll für den Arbeitnehmer eines 

der Mittel sein, die" ihm die Möglichkeit einer Verbesserung der Lebens

und Arbeitsbedingungen garantieren und damit auch seinen sozialen Auf

stieg erleichtern, wobei gleichzeitig der Bedarf der Wirtschaft der Mit

gl iedstaaten befriedigt wird; allen Arbeitnehmern der Gemeinschaft muß 

das Recht zuerkannt werden, eine von ihnen gewählte Tätigkeit innerhalb 

der Gemeinschaft auszuüben." (Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 

15. Oktober 1968; Amtsblatt der EG Nr. L 257 vom 19.10.1968). 

Wird die Obern ahme der Freizügigkeitsregelung der EG durch die neuen Mit

gliedsländer zusätzliche Wanderungsströme auslösen, die Konsequenzen für 

die Landwirtschaft in den Herkunftsländern bzw. in den Beschäftigungslän

dern nach sich ziehen? 

Um sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, wt:!rden zunächst die 

wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Freizügigkeit dargestellt, daran 

schließt sich im Abschnitt 2 eine Diskussion der wichtigsten Auslösefak

toren der Wanderung an. Anschließend werden eventuelle Folgen der Freizü

gigkeit für die Landwirtschaft thesenartig abgeleitet. 

2 Grundlagen der Freizügigkeit 

Eines der Motive Griechenlands, Spaniens und Portugals, die Mitgl ied

schaft in der EG zu beantragen, war die rechtliche Absicherung der Ar

beitskräftewanderung in der Gemeinschaft durch die Freizügigkeitsrege

lung: Der Beitritt impliziert grundsätzlich die Obernahme der geltenden 
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Rechte und Pflichten durch das neue Mitgliedsland, folglich auch die Mög

lichkeit zur freien Wanderung von Arbeitskräften innerhalb der Gemein

schaft. 

2.1 Art. 48 EWG-Vertrag und Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 

Im EWG-Vertrag sind die Grundlagen für die Freizügigkeit der Arbeitskräf

te in den Artikeln 48 bis 51 festgelegt. Insbesondere Art. 48 ist in die

sem Zusammenhang von Bedeutung. Freizügigkeit wird dort definiert als die 

Abschaffung jeder auf Staatsangehörigkeit beruhenden unterschied I i chen 

Behandlung der Arbeitnehmer der Mi tgl iedstaaten in bezug auf Beschäfti -

gung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. Freizügigkeit gibt -

vorbehal tl ich der aus Gründen der öffentl ichen Ordnung, Sicherheit und 

Gesundheit gerechtfertigten Beschränkung - den Arbeitnehmern das Recht, 

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben, 

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 

beweQen, 

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Ar

beitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschrif

ten eine Beschäftigung auszuüben, 

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitglied

staates unter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kommission in 

Durchführungsverordnungen festlegt. 

Erreicht wurde die Freizügigkeit 1968. Umfassend geregelt wird das Recht 

der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der von ihm abhängigen Familienan

gehörigen in der "Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 

1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft" 

sowie in der "Richtlinie des Rates Nr. 68/360/EWG vom 15. Oktober 1968 

zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer 

der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen innerhalb der Gemein

schaft" (beide Amtsblatt der EG Nr. L 257 vom 19.10.1968). 

Danach sollen Arbeitnehmer aus anderen Mitgl iedstaaten die Arbeit unter 

gleichen Beschäftigungs-, Arbeits- und Lohnbedingungen wie inländische 

Arbeitnehmer ausüben. Die Gleichbehandlung erstreckt sich praktisch auf 

alle sozialen, steuerl ichen und betriebsverfassungsrechtl ichen Belange. 

In der Vermittlung von Arbeit dürfen Staatsangehörige von Mitgliedstaaten 

nicht schlechter gestellt werden als Inländer. 
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Die Beitrittsl~nder verknüpfen mit der Freizügigkeit die Hoffnung, die EG 
werde damit künftig noch mehr als jetzt zur Milderung der Arbeitsmarkt
probleme beitragen. Darüber hinaus stellen die Geldüberweisungen der Wan
derarbeiter an ihre daheim gebliebenen Familienangehörigen eine kr~ftige 
Entlastung der Zahlungsbilanz der Empf~ngerl~nder dar. 

2.2 Beitrittsakte Griechenland 

Die Aufnahme zus~tzlicher Arbeitskr~fte aus den Beitrittsl~ndern würde 
für die derzeitigen EG-L~nder eine Belastung ihres ohnehin durch hohe Ar
beitslosigkeit gekennzeichneten Arbeitsmarktes bedeuten. Daß die EG der
zeit nic~t bereit ist, derartige Risiken einzugehen, zeigt die zeitliche 
Staffelung, mit der die Freizügigkeit zwischen Griechenland und der bis
herigen Gemeinschaft eingeführt wird. Die volle Freizügigkeit wird erst 
sieben Jahre nach dem offiziellen Beitritt Griechenlands, d.h. ab 1. Ja
nuar 1988 erreicht. Bis dahin sind bestehende bilaterale Abkommen weiter
hin gültig. Für Familienangehörige von bereits in der EG Besch~ftigten 

gelten ebenfalls übergangsregelungen. So dürfen Ehegatten und Kinder un
ter 21 Jahren erst ab 1. Januar 1986. also 5 Jahre nach Beitritt, eine 
lohnabhängige T~tigkeit aufnehmen. Halten sich diese Familienangehörigen 
jedoch mindestens drei Jahre in demselben Land wie der Arbeitnehmer auf, 
so verkürzt sich die Wartezeit, nach der sie selbst einer Beschäftigung 
nachgehen dürfen, auf vier Jahre (bzw. nach dem 1. Januar 1984 auf 18 Mo
nate). Eine für GrieChenland günstigere Vereinbarung darf - sofern sie 
vor dem Beitritt getroffen wurde - in der übergangsfrist beibehalten wer
den. 

Angesichts der relativ guten Besch~ftigungslage in Griechenland w~re un
ter freizügigkeitsbedingungen insgesamt wohl mit einer nur geringen zu
sätzlichen Wanderung zu rechnen. Aus der gegebenen regionalen Verflech
tung der Beschäftigungsströme darf aber geschlossen werden, daß die Be
lastung auf einzelnen nationalen Teilarbeitsm~rkten erheblich sein kann. 
So war im falle GrieChenlands insbesondere der Bundesrepublik Deutsch
land. wo die meisten GrieChen beschäftigt sind, an einer langen über
gangsphase gelegen. Diese Position wurde auch durchgesetzt. 
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2.3 Bilaterales Recht zwischen EG-Staaten und Beitritts
ländern 

Für Griechenland gelten also - trotz des Beitritts am 1. Januar 1981 -
die bilateralen Abkommen unter Berücksichtigung der übergangsregelung 
fort. Auch Spanien und Portugal haben zweiseitige Abkommen über Arbeits
kräftewanderung abgeschlossen. 
Typisch für diese Abkommen ist, daß sie in der Regel 
a) aus einer Zeit expansiven Wirtschaftswachstums der Aufnahmeländer 

stammen, 
b) die Rechtsposition des Arbeitnehmers aus dem Partnerland gegenüber 

einem Arbeitnehmer eines Nichtvertragslandes stärken, ohne den Schutz 
zu gewähren, den Arbeitnehmer aus einem EG-Mitgliedsland durch die 
Anwendung der Freizügigkeitsbestimmungen genießen, 

c) den Herkunftsländern keine Gewähr dafür bieten, daß die Abwanderung 
eine gewisse Kontinuität behält (siehe Anwerbestopp der Bundesregie
rung, November 1973). 

2.4 Freizügigkeit und Beitrittsverhandlungen mit Spanien 
und Portugal 

Die Verhandlungen über den Beitritt Spaniens und Portugals werden nach 
dem Willen der EG.getrennt mit beiden Ländern geführt. Die Motivation der 
Gemeinschaft zur Aufnahme der neuen Länder ist primär politischer Natur. 
Dagegen werden, besonders von den Mittelmeeranrainern, erhebliche wirt
schaftliche Bedenken geltend gemacht. Die stärksten Vorbehalte kommen zur 
Zeit aus Frankreich. Sie werden aller Voraussicht nach zu einer längeren 
Verhandlungsdauer bis zum Vertragsabschluß führen als im Falle Griechen
lands. 

Für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte hat dies natürlich Konsequenzen. 
Selbst wenn unterstellt wird, daß ähnliche Übergangsfristen wie im Falle 
des Beitritts Griechenlands vereinbart werden, dürfte die Freizügigkeit 
kaum vor Beginn des kommenden Jahrzehnts in den beiden künftigen Mit
gl iedstaaten zu verwirkl ichen sein. Hinzu kommt, daß der Auswanderungs
druck in beiden Ländern stärker ist als im Falle Griechenlands und daß 
bis heute EG-Länder mit ohnehin überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 
die wichtigsten Zielländer sein werden. Von daher ist es nicht abwegig 
anzunehmen, daß, wenn schon aus Gründen der formalen Gleichbehandlung 
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gleiche übergangsfristen wie mit Griechenland ausgehandelt werden, die 
effektive Einführung der Freizügigkeit im Wege der Verhandlungsverzöge
rung so lange hinausgezögert werden wird, bis aus demographischen Gründen 
mit einer fühlbaren Entlastung des EG-Arbeitsmarktes zu rechnen ist. Dies 
wird gegen Mitte der 90er Jahre der Fall sein. 

3 Auslösefaktoren der Arbeitskräftewanderung 

3.1 Umfang der' Beschäftigung von Arbeitnehmern aus den Bei
tritts ländern in der EG im Jahre 1978 

Damit die Bedeutung der künftigen Wanderungsströme abgeschätzt werden 
kann, ist es sinnvoll, kurz die derzeitige Lage sowohl in den Aufnahme
ländern als auch in den Beitrittsländern zu skizzieren. 

Knapp 6 Millionen ausländische Arbeitskräfte waren um das Jahr 1978 in 
der Gemeinschaft beschäftigt. Reichlich ein Viertel stammte aus Mit
gl iedsländern selbst. Aus den künftigen Mitgl iedsländern kam zu dieser 
Zeit rund eine Million Arbeitskräfte in die EG. Sie hatten einen Anteil 
von etwa 23 % an allen Arbeitnehmern aus Drittländern. Von Land zu Land 
weicht diese Quote zum Teil erheblich ab. In Luxemburg nehmen die Bei
tritts länder mit 85 v.H. das größte Kontingent an Gastarbeitern ein, in 
Dänemark dagegen sind es nur 4 v.H •. Wichtigste Ziel länder in der Gemein
schaft sind für die Beitrittsländer die Bundesrepublik und Frankreich. 
Nahezu vier Fünftel der in der EG beschäftigten Spanier, Portugiesen und 
Griechen hatten 1978 hier Arbeit gefunden (vgl. Tabelle 1 im Anhang). 

In den Arbeitsbeziehungen zwischen Heimat- und Beschäftigungs ländern 
spielt Tradition und geographische Nähe eine offensichtliche Rolle. Wäh
rend Portugiesen (zu 80 v.H.) und Spanier (zu 50 v.H.) überwiegend in 
Frankreich einer Beschäftigung nachgehen, ziehen die Griechen die Bundes
republik vor: hier arbeiten vier Fünftel der in der EG beschäftigten 
Griechen. 

Die große Zahl der in der EG arbeitenden Bürger aus Beitrittsländern 
macht deutlich, weshalb gerade Frankreich und die Bundesrepublik der Fra
ge der Freizügigkeit so großes Gewicht in den Beitrittsverhandlungen bei
messen. 
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Das Querschnittsbild aus dem Jahre 1978 müßte eigentlich ergänzt werden 
um eine Darstellung der Stromgrößen. Allein dieses Vorhaben stößt auf
grund unzulänglicher Statistiken sowohl in den Herkunftsländern als auch 
in manchen EG-Ländern auf enge Grenzen. Vor allem die Statistiken über 
die Rückwanderungen sind recht unvollständig. 

Allerdings läßt sich aus verschiedenen Indikatoren schließen, 

a) daß sich der Zuzug in bezug auf die personelle Zusammensetzung verän
dert. Trotz Anwerbestopps hat die ausländische Wohnbevölkerung in der 
Bundesrepublik 1979 mit 4,14 Mill. den Höchststand des Jahres 1974 über
schritten (BRASCHE 2, S. 313). Dies geht unter anderem auf die verstärkte 
Familienzusammenführung zurück. 

Zuzüge und Salden der Wanderungen von Ausländern (in 1000) in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Staatsange- Zuzüge Salden 1) 
hörigkeit 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Türkei 115 1 31 172 1 43 106 
Jugoslawien 42 39 41 -16 -12 - 3 
Italien 80 83 89 5 9 15 
Griechenland 15 15 15 -33 -21 -14 
Spanien 6 5 5 -19 -12 - 7 

zusammen 258 273 322 -62 6 96 
andere 165 183 224 33 44 84 

insqesamt 423 456 546 -29 50 180 

1) Zuzüge minus Fortzüge. 
Quelle: Brasche, u. : Integrationspolitik vor neuer Heraus 

forderung. In Wochenbericht des DIW Nr. 30/1980. 
S. 314. 

Im Falle des Zuzugs von Portugiesen nach Frankreich tritt diese Entwick
lung noch deutlicher zutage. 
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Immigration von Portugiesen in Frankreich 1961 bis 1978 

Dauer- Famil ien- Famil ien-
Zeitraum Insgesamt beschäftigte angehörige angehörige 

in vH 

1961 - 1965 169 068 135 494 33 574 19,9 

1966 - 1970 428 230 280 011 148 219 34,6 

1971 - 1975 304 618 146 160 158 458 52,0 

1976 - 1978 38 590 6 801 31 789 82,4 

Quellen: Le Monde 7-8 octobre 1979: Les Portugais en France.-
Berechnungen des DIW. 

b) daß die Arbeitsaufnahme im Ausland für die Mehrheit der Zuwanderer 
keineswegs eine Entscheidung für kurze Dauer ist. Sowohl die Zuwanderung 
von Familienangehörigen als auch die Informationen über die Verweildauern 
zeigen an, daß die frühere Wanderungsentscheidung häufig irrever si be 1 
ist. Aus dem einstigen "Gastarbeiter" ist die "Familie mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft" (BRASCHE 2, S. 313) geworden. 

Im Jahre 1979 waren 81 v.H. der in der Bundesrepublik wohnenden Griechen 
sechs Jahre und länger hier. Bei Spaniern beträgt diese Quote 85 v.H •• 
Mehr als die Hälfte der Spanier sind länger als 10 Jahre in der Bundesre
publik. In Frankreich ist die durchschnittliche Verweildauer der Spanier 
noch höher: 1977 lebten 71 v.H. länger als 10 Jahre in Frankreich (CASAS 
3, S. 319). 

Welche Faktoren lösen die Wanderung von Arbeitskräften aus? 

3.2 Wohlstandsgefälle 

Zu den wichtigsten auslösenden Faktoren der Wanderung zählt das Woh 1-
standsgefälle zwischen den Volkswirtschaften. Vergleicht man - als einen 
der möglichen Wohlstandsindikatoren - das Bruttoinlandsprodukt je Er
werbstätigen in den Ländern der Gemeinschaft mit dem der Beitrittsländer, 
so werden die Niveauunterschiede deutlich: das Nord-Süd-Gefälle innerhalb 
Europas ist beträchtlich. Das durchschnittliche Einkommen pro Kopf der 
Erwerbstätigen ist in den Beitrittsländern um mehr als die Hälfte niedri-
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ger als im Durchschnitt der Gemeinschaft. Einzelne länder weisen ein 
Durchschnittseinkommen auf, das rund viermal so hoch ist wie das Portu
gals, des ärmsten der künftigen Mitgliedsländer. Ganz besonders ausge
prägt ist der Einkommensrückstand in der landwirtschaft. In regionaler 
Betrachtung träte dieses Gefälle noch wesentlich deutlicher zutage. Dem 
so gemessenen Produktivitätsgefälle entspricht ein Gefälle des Arbeitneh
mereinkommens. Der tatsächliche Auswanderungsanreiz ist aber viel fach 
noch weit stärker, als es in diesen Durchschnittszahlen zum Ausdruck 
kommt. Denn viele Arbeitslose in den Beitrittsländern treffen ihre Ent
scheidung aus einem Vergleich ihres geringen Arbeitslosengel des mit dem 
Verdienst, den sie von einer Arbeitsaufnahme im Ausland erhoffen. 

3.3. Der Bedarf an Arbeitskräften in den höherentwickelten 
Staaten 

Die Wanderungsströme verliefen in der Vergangenheit keineswegs konti
nuierlich. Vielmehr zeigt sich, daß der Bedarf an ausländischen Arbeits
kräften starken Schwankungen in Abhängigkeit von der wirtschaft lichen 
Entwicklung in den Aufnahmeländern unterliegt. Diese Nachfrage kann so
weit zurückgehen, daß - wie im Falle der Bundesrepublik Ende 1973 - die 
Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften völlig eingestellt wird. 

Aufgrund längerfristiger Beobachtungen von Wanderungsbewegungen läßt sich 
feststellen, daß die Nachfrage nach Arbeitskräften die Wanderung stärker 
beeinflußt als das Angebot in den Herkunftsländern. In den beiden Rezes
sionsphasen 1967 und 1974 gingen jeweils die Zuwanderungen ausländischer 
Arbeitskräfte drastisch zurück. Allerdings betraf die Einschränkung Bür
ger der Gemeinschaft und Bürger aus Drittländern unterschiedlich. Während 
z.B. die Zahl der italienischen Zuwanderer relativ stärker' abnahm als die 
von nicht zur Gemeinschaft gehörenden Staatsangehörigen, war es in der 
Rezession 1974 gerade umgekehrt. Dies ist sehr wahrscheinl ich auf die 
Auswirkungen des Anwerbestopps zurückzuführen, der aufgrund der internen 
Freizügigkeit nur gegenüber Drittländern wirksam werden konnte. 

Daraus läßt sich schließen, daß Freizügigkeit zwar keine Garantie für ei
nen Arbeitsplatz in einem anderen EG-land bedeutet, wohl aber eine rela
tive Begünstigung gegenüber Drittländern. 
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Zuzüge ausländischer Arbeitskräfte in die EG-Länder während rezessiver 
Konjunkturphasen 

Zuzüge aus Nicht- Zuzüge aus Italien EG-Ländern Jahr 
Personen vH Personen vH 

1966 382 000 100 18 900 100 

1967 190 000 50 7 500 42 

1973 477 000 100 108 000 100 

1974 133 000 30 53 000 49 

Quelle: Kommission der EG: Stellungnahme zum Beitritts-
antrag Spanien. Bulletin der EG, Beilage 9/78. 

Der Bedarf an Arbeitskräften in den Aufnahmeländern konzentriert sich 
heute auf Facharbeiter. Gegenwärtig sind etwa 20 000 - 30 000 Facharbei
tersteilen in der Bundesrepublik nicht besetzt. Die Nachfrage nach höhe
ren Qualifikationen stößt allerdings in den Beitrittsländern auf Ange
botsgrenzen und würde im Falle der Befriedigung auch zu erheblichen Pro
blemen in den Beitrittsländern führen, weil gerade hier der Eigenbedarf 
hoch ist. 

3.4 Zur Arbeitsmarktsituation in den Beitrittsländern 

Spanien 

Während der eineinhalb Jahrzehnte von 1960 bis 1974 zeigte der spanische 
Arbeitsmarkt typische Erscheinungsformen raschen industriellen AUfstiegs 
in einem Entwicklungsland. Wegen der hohen Sockelarbeitslosigkeit und der 
politischen Situation blieb die Auswanderungsquote gleichwohl hoch. Dabei 
war die Mobilität der noch immer sehr zahlreichen landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte weniger stark als in Anbetracht der raschen gesamtw i rt
schaftlichen Entwicklung hätte erwartet werden können. Es wanderten also 
vornehmlich Industriearbeiter aus. 

Seit Mitte der siebziger Jahre hat sich in Spanien das Wirtschaftswachs
tum deutlich abgeschwächt. Die Arbeitslosigkeit in den außerlandwirt
schaftlichen Bereichen stieg erheblich an. Die Arbeitslosenquote betrug 
1979 reichlich 9 v.H. Damit verstärkte sich wieder der latente Auswande-
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struktur der Beschäftigung in den drei Beitrittsländern und Arbeitslosenquoten 

- 1974 bis 1979 -
1974 1975 1976 1977 1978 1979 

SPANIEN 

Beschäftigte insgesamt (1000) 12 924 12 692 12 543 12 435 12 090 11 786 

davon: 
Landwirtschaft, Jagd, Forst 
und Fischerei (vH) 23,2 22,1 21,6 20,7 20,2 19,9 
Produzierendes Gewerbe (vH) 37,1 38,3 37,2 37,6 37,3 37,2 
Dienstleistungen (vH) 39,7 39,7 41,2 41,7 42,S 43,4 

Arbei ts losenquote 1 ) 3,1 4,5 5,1 6,1 8,0 9,3 

~ 
Beschäftigte insgesamt (1000) 3 767 3 734 3 789 3 784 3 772 3 906 

davon: 
Landwirtschaft, Jagd, Forst 
und Fischerei (vH) 34,8 33,9 33,9 32,9 31,3 30,2 
Produzierendes Gevierbe (vH) 34,4 33,9 33,6 33,2 34,9 34,9 
Dienstleistungen (vH) 30,7 32,2 32,S 34,0 33,9 34,8 

Arbei tslosenquote 1) 2,1 5,5 6,3 7,4 8,0 8,1 

GRI ECHENLAND 

Beschäftigte insgesamt (1000) 3 170 3 190 3 230 3 167 3 300 

davon: 
Landwirtschaft, Jagd, Forst 
und Fischerei (vH) 36,2 35,4 34,4 28,4 27,3 
Produz i erendes Gewerbe (vH) 27,8 28,2 28,9 30,3 30,7 
Dienstleistungen (vH) 36,0 36,4 36,7 41,3 42,0 

Arbei ts losenquote 1 ) 0,9 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 

1) Arbeitslose in vH der zivilen Erwerbspersonen. 
Quellen: OECO Economic Surveys, verschiedene Jahrgänge; OEeD Labour Force Statistics. 

1967-1978, Paris 1980. 



rungsdruck. 

Gleichzeitig wuchs auch in denjenigen Ländern, die den Großteil der spa
nischen Wanderarbeitnehmer aufnehmen, nämlich Frankreich und die Bundes
republik, die Arbeitslosigkeit; die Neuauswanderung nahm in dieser Perio
de ab, zugleich stieg die Zahl der Rückwanderer aus den Ländern der Ge
meinschaft, so daß, nach den Schätzungen der EG-Kommission im Jahre 1978 
mit rund 366 000 spanischen Arbeitskräften rund 20 000 weniger in der Ge
meinschaft tätig waren als im Jahre 1976. 

Portugal 

Eine Analyse der Entwicklung am portugiesischen Arbeitsmarkt wird er
schwert durch Unsicherheiten bei der Arbeitsmarktstatistik. Einige Beson
derheiten können dennoch aufgezeigt werden. Der Anteil der Beschäftigten 
in der Landwirtschaft ist mit 28 v.H. (1978) immer noch außerordentlich 
hoch, obwohl er sich seit 1975 deutlich verringert hat. Die versteckte 
Arbeitslosigkeit dürfte besonders in der Landwirtschaft PortugalS noch 
sehr ausgeprägt sein. Durch die Entkolonialisierung 1974/75 sah sich Por
tugal vor große arbeitsmarktpolitische Probleme gestellt. Die Qualifika
tions- und Berufsstruktur der 0,7 Millionen Rückwanderer aus Angola/Mo
sambik war außerordentlich verschieden von der im Mutterland; zwei Drit
tel der ankommenden Flüchtlinge waren in Dienstleistungsberufen tätig ge
wesen, ein Fünftel im Gewerbe und nur 4 v.H. in der Landwirtschaft. Die 
ohnehin vorhandene hohe Arbeitslosigkeit behinderte die Integration der 
Immigranten erheblich. 

Wie in Spanien und vielen anderen Mittelmeerländern hat auch in Portugal 
die Emigration von Arbeitskräften stark abgenommen. Der Rückgang der Emi
gration konzentrierte sich auf Europa, während die Auswanderung nach 
Nord- und Südamerika weniger stark abnahm. 
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8ereichszugehörigkeit Portugiesischer Emigranten vor der Emigration 
1960 bis 1975 

Zeitraum Insgesamt Primärer Sekundärer Tertiäre) 
Bereich 1) Bereich2) Bereich3 

Anzahl Anzahl vH Anzahl vH Anzahl vH 

1960-1964 106 648 58 739 55,1 35 772 29,8 12 137 15,1 
1965-1969 184 529 91 991 49,9 70 136 38,0 22 402 12,1 
1970-1974 134 804 44 366 32,9 68 362 50,7 22 076 16,4 

1975 7 115 1 800 25,3 4 190 58,9 1 125 15,8 

1) Landwirtschaft und Fischerei, Bergbau. - 2) Produzierendes Gewerbe, 
Bauwesen. - 3) Handel, Transport, öffentliche Dienstleistungen. 
Quellen: Tavares~ C.G.: L'Emigration Portugaise. OECD, Paris 1979. 

Vervielrältigtes Manuskript. - Eigene Berechnungen. 

Auswanderung von Portugiesen in europäische und außereuropäische 
Länder 1973 - 1978 

Jahr Europa andere Europa in vH 
Länder von insgesamt 

1973 97 928 22 091 81 ,5 

1974 44 451 25 822 63,2 

1975 25 614 19 304 56,9 

1976 18 499 14 708 55,7 

1977 14 130 14 628 49,1 

1978 8 152 22 101 26,9 

guelle: Tavares, C .G. , L'emigration Portugaise. OECD, 
vervielfältigtes Manuskript, Paris 1979. 

Die Rolle der Landwirtschaft als einer Quelle für die Emigration in Por
tugal ist bedeutsam und erheblich wichtiger als in Spanien. Im Durch
schnitt der Jahre 1960 bis 1974 stammt nahezu die Hälfte aller Auswande
rer aus dem "Primären Bereich", d. h. vorwiegend aus Landwirtschaft und 
Fischerei. Im Zeitablauf hat allerdings der Anteil der landwirtschaftli
chen Arbeitskräfte an den Auswanderern abgenommen. Dies kann mehrere Ur
sachen haben. Einmal ist bekannt, daß Emigrationswi 11 ige aus ländl ichen 
Gebieten häufig den Sprung ins Ausland nicht unmittelbar von ihrem Hei
matort wagen, sondern erst in die Nähe größerer Städte ziehen und dort 
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kurzfristig eine Ubergangsbeschäftigung suchen. Dieses Verhalten kann in 
dem Maße zum Tragen kommen, wie sich heimische Industrie bzw. Dienstlei
stungsbereiche günstig entwickeln und/oder wie der Arbeitsmarkt in diesen 
Bereichen durch Auswanderung entlastet wird. Zum anderen könnte sich dar
in die höhere Anforderung an die Qualifikation der Gastarbeiter seitens 
der Aufnahmeländer widerspiegeln. 

Griechenland 

wesentlich anders als in den beiden anderen Beitrittsländern stellt sich 
der Arbeitsmarkt in Griechenland dar. Trotz einer V.etlaAgsamung des Wirt
schaftswachstums ist die Beschäftigungslage sehr günstig. Zwar stieg die 
offizielle Arbeitslosenziffer seit 1976 stetig an; die Arbeitslosenquote 
beträgt gegenwärtig jedoch nur knapp 1 v.H., was einer Zahl von Arbeits
losen von lediglich rund 32 000 entspricht. 

Die Absorptionsfähigkeit der griechischen Wirtschaft war damit - zumin
dest nach den offiziellen statistischen Informationen - beträchtlich. So 
hat in Griechenland nicht nur ein Wandel von einer Netto-Emigration zur 
Netto-Immigration stattgefunden. Gleichzeitig wurden zahlreiche Arbeits
kräfte aus der Landwirtschaft freigesetzt: zwischen 1970 und 1978 haben 
rund 450 000 Erwerbstätige die Landwirtschaft verlassen, in der gegenwär
tig noch rund 800 000 Personen erwerbstätig sind. Aufgrund des hohen An
teils von Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen im landwirt
schaftlichen wie im nichtlandwirtschaftlichen Sektor und aufgrund der 
vielfältigen außerlandwirtschaftlichen Gelegenheitsjobs und der häufig 
anzutreffenden Unterbeschäftigung vor allem in der Landwirtschaft sind 
allerding~ die Unsicherheiten der griechischen Beschäftigungsstatistiken 
relativ groß. Insgesamt dürfte der latente Auswanderungsdruck hier gerin
ger sein als in Spanien oder Portugal. 

3.5 Allgemeine Perspektiven aus dem Beitritt 

Für dieses Jahrzehnt ist zu erwarten, daß aufgrund der demographischen 
EntwiCklung die erwerbstätige Bevölkerung in den Beitrittsländern stark 
zunimmt. Dies trifft vor allem auf Portugal und Spanien zu (UNITED NA
TIONS 16, S. 284). Hier wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Zu
nahme von rd. 1,1 v.H. in der ersten Hälfte, von rd. 0,8 v.H. in der 
zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts gerechnet. In Griechenland wird sich das 
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Erwerbstätigenpotential nur halb so rasch erhöhen (0,6 bzw. 0,3 v.H.). 

Ob sich der zunehmende Uberschuß vor allem an jugendlichen Arbeitskräften 
durch Emigration teilweise absorbieren läßt, hängt in hohem Maße von den 
wirtschaftlichen Bedingungen der Aufnahmeländer ab. Auch hier treten wei
terhin zahlreiche Jugendliche der eigenen Bevölkerung wie die zweite Ge
neration der Fremdarbeitskräfte ins erwerbsfähige Alter ein. 

Selbst wenn, wie prognostiziert, die demographischen Voraussetzungen in 
den neunziger Jahren eine Entlastung auf den Arbeitsmärkten der Indu
striestaaten Mitteleuropas bringen werden, ist zweifelhaft, ob deren Ab
sorptionsfähigkeit jenes Ausmaß erreichen wird, das die Beitrittsländer, 
insbesondere Portugal und Spanien, für eine wirksame Entlastung ihres Ar
beitsmarktes benötigen würden (UNITED NATIONS 17, S. 286). 

4 Folgen für die Landwirtschaft 

4.1 Beschäftigungswirkungen 

wegen der Nachfragedeterminiertheit der Wanderungen und der derzeitigen 
Situation an den Arbeitsmärkten der EG (hohe Arbeitslosigkeit Ungelernter 
bei Facharbeitermangel) ist nicht damit zu rechnen, daß unter Freizügig
keitsbedingungen ein nennenswerter unmittelbarer .Effekt auf die Arbeits
marktsituation inder Landwirtschaft der Beitrittsländer gegeben wäre. 
Dies gilt zumindest im Hinblick auf die Beschäftigungschancen, die Land
arbeiter und mithelfende Familienangehörige aus Beitrittsländern in den 
außerlandwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinschaft haben, denn aus de
ren Perspektive sind sie - zunächst - ungelernt. Es wäre aber der Frage 
nachzugehen, ob der Uberschuß an landwirtschaftlichen Arbeitskräften in 
den Beitrittsländern, vor allem in Portugal und Spanien, dadurch abgebaut 
werden würde, daß diese Arbeitskräfte gewissermaßen ohne Berufswechsel in 
die Landwirtschaft von EG-Mitgl iedstaaten integriert werden. Eine solche 
Entwicklung wäre denkbar, wenn 
a) ein zusätzlicher Bedarf an Lohnarbeitskräften in der Landwirtschaft 

der jetzigen EG (9) entstünde, 
b) gegenwärtig in größerem Umfang Arbeitskräfte aus solchen Ländern 

in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die auch künftig nicht die 
Freizügigkeit genießen werden, 

c) die einheimischen Landarbeiter die Landwirtschaft verlassen und sie 
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nicht durch Kapital, sondern durch Arbeitskräfte aus den Beitritts
ländern ersetzt werden, 

d) der Bedarf an Saisonarbeitskräften ansteigt und der Mehrbedarf durch 
Beitrittsländer gedeckt werden kann. 

Die statistischen Informationen, die zur Beantwortung dieser Fragen füh
ren könnten, sind spärlich. Am besten noch ist die Arbeitskräftestatistik 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Soweit aufgrund der vorliegenden Informationen Aussagen für die EG mög
lich sind, scheint eine gewisse zusätzliche Beschäftigung von Landarbei
tern aus den Beitrittsländern zwar durchaus im Bereich des Möglichen zu 
liegen. Allein von der Größenordnung her dürfte die direkte Wanderung von 
Arbeitskräften in die Landwirtschaft der EG-Länder kaum eine spürbare Lö
sung des Auswanderungsdrucks bringen. 

Spürbarer könnte dagegen die mittelbare Wirkung der Freizügigkeit für die 
landwirtschaftliche Beschäftigung in den Beitrittsländern sein. Sie er
gibt sich daraus, daß sich aufgrund der besseren Auswanderungschancen und 
der höheren Auslandsmobilität von Arbeitskräften aus Industrie und 
Dienstleistungsgewerbe die Beschäftigungschancen für Landarbeiter in den 
nicht-landwirtschaftlichen Bereichen des eigenen Landes erhöhen. In dem 
Maße, wie es zu einer solchen internen Entlastung des heimischen Arbeits
marktes bei gleichzeitiger Abwanderung vom Lande kommt, könnte die jetzt 
herrschende versteckte Arbeitslosigkeit abgebaut werden. 

4.2 Produktions - und Einkommenswi rkung 

Soweit diese versteckte Arbeitslosigkeit in Form einer Uberbesetzung der 
Produktion mit Arbeitskräften auftritt, kommt es kurzfristig zu einer Er
höhung der Arbeitsproduktivität ohne Beeinträchtigung des Produktionsum
fangs. Entsprechend erhöht sich das Pro-Kopf-Einkommen der in der Land
wirtschaft verbleibenden Beschäftigten und ihrer Famiiien. Letzteres gilt 
auch, ohne daß es zu Produktivitätssteigerungen kommt, wenn die ver
steckte Arbeitslosigkeit in der weise auftritt, daß faktisch Arbeitslose 
sich mangels Beschäftigungschancen bzw. mangels Anspruchs auf Arbeitslo
senunterstützung gar nicht erst als arbeitslos registrieren lassen, 
gleichwohl aber natürlich das Familieneinkommen belasten. 
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Soweit die Verbesserung des Pro-Kopf-Einkommens, die zusätzlich U.U. 
durch Überweisungen der Abgewanderten gespeist wird, nun Ersparnisse und 
damit Investitionen ermöglicht, werden die landwirtschaftlichen Betriebe 
sich allmählich mechanisieren, so daß mittel- bis längerfristig auch der 
Produktionsumfang durch die Abwanderung positiv tangiert wird. Eine pro
duktspezifische Reagibilität ist insofern nicht auszuschließen, als die 
einzelnen Erzeugnisse (Getreide im Vergleich zu Obst und Südfrüchten) un
terschiedlich mechanisierbar sind. Da die Landwirtschaft bisher nicht in 
der Lage war, die steigende Nachfrage nach Nahrungsgütern aus eigener Er
zeugung zu befriedigen, wird die gestiegene Produktion auch abgesetzt 
werden können, mit der Folge weiterer Gewinnaufbesserungen. Soweit der 
Markt nicht aufnahmefähig ist, aber eine Gemeinschaftsintervention be
steht, ist die Wirkung die gleiche oder sogar höher, da die Intervention 
mit einer künstlichen Überhöhung des Preisniveaus verknüpft ist. Doch 
dies ist keine Wirkung der Freizügigkeit, sondern des Beitritts zur Ge
meinschaft schlechthin. 

Soweit sich das Produktionsniveau und die Eigenerzeugung in den Bei
trittsländern erhöht, werden die landwirtschaftlichen Exportchancen der 
übrigen EG-Länder oder der Drittländer verringert. Soweit die Beitritts
länder sogar exportfähiger werden, verringern sich auch die Absatzchancen 
der Erzeuger in den EG-Ländern selbst. Dies ist für sie nur dann kaum 
einkommensschädlich, wenn die vorhandenen Marktordnungen den Absatz der 
Mehrproduktion ohne nennenswerte Preisabschläge an Interventionsstellen 
oder den Export in Drittländern ermöglichen. Freilich würde dies zu einer 
zusätzl ichen Belastung des EG-Haushalts führen, womit sich der Druck in 
Richtung auf eine Reform der gesamten gemeinschaftlichen Agrarpolitik mit 
all ihren hier nicht abschätzbaren nationalen Rückwirkungen erhöhen wür
de. 

Tritt Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in verstärktem Maße 
durch Freizügigkeit in der Gemeinschaft auf, so könnte dadurch die be
reits jetzt in Spanien und Portugal zu beobachtende regionale Entvölke
rung akzentuiert werden. Die negativen Erscheinungen "passiver Sanierung" 
sind hinlänglich bekannt: Der Brache im engeren Sinne folgt die infra
strukturelle Brache in ganzen Landstrichen. Dies wäre aber in Ländern, 
die ihre natürlichen Ressourcen für die Entwicklung auf absehbare Zeit 
dringend benötigen, nicht zu vertreten. Inwieweit dieser Tendenz durch 
Einsatz der EG-Regional-, Sozial- und Agrarstrukturfonds entgegengewirkt 
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werden könnte, hängt weitgehend davon ab, welchen finanziellen Spielraum 
die künftige Marktordnungspolitik für diese Aktivitäten beläßt. 

In Wirklichkeit werden die hier skizzierten Wirkungen auf absehbare Zeit 
aber nur im Ansatz auftreten. Wäre der zu erwartende Effekt schon bei 
voller Einführung der Freizügigkeit auf einen Schlag gering, so wird die 
Wirkung infolge der Verhandlungsverzögerungen , der langen Obergangsfri
sten und der geschilderten verzögerten Anpassung in den Beitrittsländern 
selbst pro rata temporis nur marginal sein. 

Diese Aussage wird -unter status quo Oberlegungen gemacht, d. h. es ist 
weitgehend unberücksichtigt geblieben, daß die Gemeinschaft der 12 ge
samtwirtschaftlichen Veränderungen unterworfen sein wird, die sich heute 
erst sehr unklar abz9.ich.nen. Die künftige Agrarpolitik in einer erweiter
ten Gemeinschaft dürfte mit Sicherheh weitaus stärker auf Produktion, 
Produktivität und die soziale Lage in der Landwirtschaft einwirken als es 
eine verstärkte Emigration vermag. Es wäre m.E. sogar gefährlich, wollte 
man In den Beitrittsländern die Freizügigkeit in der Gemeinschaft als Er
satz für eine zielstrebige Arbeitsmarktpolitik , die primär "Schaffung von 
Arbeitsplätzen im eigenen Land" lauten sollte, ansehen. 
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U1 

t Tabelle 1 

Spanien 

Griechenland 

Portugal 

Beitrittsländer 
zusanunen 

TUrkei 

Jugos lawi en 

Algerien 

Marokko 

Tunesien 

Andere Drittländer 

Drittländer 
zusauen 

EG-Mitgl iedsländer 

insgesamt 

29 250 

9 650 
5 600 

44 500 

19 000 

2800 

3 000 

31 200 

4 200 

36 000 

140 700 

169 300 

310 000 

Ausländerbeschäftigung in der Europäischen Gemeinschaft 

1978 

BR Deutsch
Dänemark I land 
1.1.79 30.6.78 

Vereinigtes 
Frankreich I Irland I Italien I Luxemburg INiederTande I Königreich 

1978 1.10.78 15.12.78 

695 

379 

166 

1 240 

7 232 

4645 

190 

1 051 
93 

15 025 

29 476 

14 401 

43 877 

92 586 

146 792 

58 771 

298 149 

514 694 

369 506 

1 463 

15 323 

10 000 

245 734 

184 500 

4 000 

385 000 

573 500 

36 300 

43 100 

361 000 

181 400 
73 700 

131 800 

1 453 869 11 400 800 

415 425 1 242 000 

1 869 294 11 642 800 

3912286 
9 983 

12 1 493 

60 1 4 762 

11 I 384 
5 4 354 

o 

o 
2 159125623 

2235135123 

1 000123915 

3 235 159 038 

2 200 

13 100 

15: 300 

600 

·2 200 

18 100 

31 700 

49 800 

17 588 

1 993 

5 400 

24 981 

45 141 

8118 

31 049 

1 150 

22 992 

133 431 

56 000 

189 000 

37 000 

10 000 

10 000 

57 000 

3 000 
4 000 

600 

2 000 

200 

966 205 

1 033 005 

632 000 

1 665 005 

EG 
insgesamt 

366 144 

173 806 

479 542 

1 019 492 

625 762 

437 128 

366 253 

262 023 

89 343 

447 738 

4 347 738 

1 586 000 

5 933 738 

Anmerkungen: Belgien: ohne Grenzpendler.- Dänemark: ohne Grenzpendler und Arbeitnehmer aus den skandinavischen ländern.- Bundesre
pu6hk Deutschland: einschließlich Grenzpendler. Die Zahl der Tunesischen Arbeitnehmer ist eine Kon'"issionsschätzung.- Frankreich: 
einschließlich Grenzpendler und Saisonarbeiter (mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Saisonarbeitnehmer). Die Zahlen geben die 
Situation von Oktober 1976 wieder. JUngere Daten nicht verfügbar.- Irland: Die Zahl der 8eschäftigten aus Ländern der Gemeinschaft 
ist eine Schätzung der Kommission.- Italien: ohne Grenzpendler. Jahresdurchschnitt 1975; jüngere Daten nicht verfUgbar.- Luxemburg: 
einschließlich Grenzpendler.- Niederlande: einschließlich belgisehe und deutsche Grenzpendler, Ende 1978, Schätzungen der Konmission. 
Vereinigtes Königreich: Die Zahl der Beschäftigten aus Ländern der Gemeinschaft beruht auf Schätzungen des Department of 
Employment. Im übrigen Schätzungen der Kommission. Von den 966 205 Beschäftigten aus Drittländern stammen rund zwei Drittel aus 
Commonwea I th-Ländern. 

Quelle: Commission des Conununautes Europeennes; Oirection Generale de l'Emploi et des Affaires Sociales. "Emploi de travail1eurs 
etranger - 1978" V/527179-FR (projet) • D~cembre 1979. 



PROBLEME GEMEINSAMER LANDWIRTSCHAFTLICHER SOZIALPOLITIK 

von 

K 0 n rad Hag e d 0 r n. Berkeley und 
Eck a r d See b 0 h m. Götti ngen 

Einleitung 

2 Darstell ung der gegebenen Rahmenbedi ngungen 

2.1 Prinzipien der allgemeinen Sozialpolitik in Europa 

2.2 Prinzipien der landwirtschaftlichen Sozialpolitik in Europa 

2.3 Die Rolle des Agrarsektors im Integrationsprozeß 

3 Ziele und Mittel einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik 

3.1 Gemeinsame Agrarsozialpolitik und generelle bzw. sektorale 
Integrationsziele 

3.2 Agrarsozialpolitik im engeren Sinne: Soziale Sicherung 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

3.3 Agrarsozialpolitik im weiteren Sinne als Instrument 
komplementärerOEinkommenstransfers 

4 Schlußbemerkungen 

1 Einleitung 

Im Zuge der europäischen Integration wurden seit Beginn der 60er Jahre 
wesentliche Teile der agrarpolitischen Kompetenzen von einzelstaatlichen 
Handlungsträgern auf Gemeinschaftsorgane verlagert. Diese Kompetenzver-

545 



schiebung erfolgte allerdings zwischen den einzelnen Teilbereichen der 
Agrarpolitik in sehr unterschiedlichem Umfang: Während die markt- und 
preispolitische Zuständigkeit nahezu vollständig auf die Gemeinschaft 
übertragen wurde, sind die "nichtpreispolitischen" Aktionsbereiche zu ei
nem erheblichen Teil in einzelstaatlicher Verantwortung (und Finanzie
rung) verblieben (SEEBOHM, 26). 

Besonders deutlich tritt der Tatbestand einer weitgehenden einzelstaatli
chen Autonomie im Bereich der Agrarsozialpolitik hervor (KOMMISSION, 18). 
Ansätze einer gemeinsamen Politik auf diesem Gebiet gibt es allenfalls im 
Zusammenhang mit der Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit für Zwecke der Strukturverbesserung (Landabgaberente ) 
(RICHTLINIE 72/160 EWG, 22). Eine gemeinsame landwirtschaftliche Sozial
politik existiert weder im Sinne einer sozialen Sicherung gegenüber be
stimmten Lebensrisiken - vor allem Alter, Krankheit , Unfall (KOMMISSION, 
17) - noch, abgesehen von der Richtlinie 72/160 EWG, als Instrument der 
Agrarstrukturpol itik oder gar der sektoralen Einkommenspol itik. Dieser 
Tatbestand wirft die grundsätzliche Frage der Kompatibilität der einzel
staatlichen Agrarsozialpolitiken mit der gemeinsamen Agrarpolitik auf·. 
Daneben stellen die sich abzeichnenden Veränderungen der wirtschafts- und 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen einen zusätzlichen Anlaß dar, eine ge
meinsame, d.h. einheitlichen Regeln unterworfene ~ gemeinsam finanzier
te Politik der agrarsozialen Sicherung in Erwägung zu ziehen. 

Die Aktualität dieser Problemstellung ergibt sich zum einen aus dem be
vorstehenden Beitritt von drei teilindustrialisierten Ländern mit schwer
wiegenden sozialen Problemen auch und gerade im ländlichen Raum, und zum 
anderen aus den preispolitischen Konsequenzen, denen die gemeinsame 
Agrarpolitik infolge finanzpolitischer Zwänge aus unserer Sicht unaus
weichlich ausgesetzt sein wird. Unsere folgenden überlegungen widmen sich 
daher zum einen den prinzipiellen Aspekten einer Harrnonisierung nicht
preispolitischer Bereiche beim gegenwärtigen Integrationsstand und führen 
dann u.a. zu der Frage, inwieweit eine gemeinsame landwirtschaftliche So
zialpolitik bei verengtem preispolitischen Spielraum (SCHMITT, 24) als 
kompensatorisches Instrument in Betracht gezogen werden könnte. Dabe i 
werden wir zunächst die für eine Untersuchung dieser Problemstellung re
levanten Rahmenbed i ngungen dar legen und ansch ließend die Adäquanz ei ner 
gemeinsamen landwirtschaftlichen Sozialpolitik im Hinblick auf unter
schiedliche Teilziele prüfen. 
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2 Darstellung der gegebenen Rahmenbedingungen 

Eine Beurteilung politischer Maßnahmen hat u.a. zu berücksichtigen, was 

"unter den jeweiligen Umständen möglich ist" (GIERSCH, 7). Ihre Eignung 

wird nicht nur durch die vorgegebenen Ziele, sondern auch durch situa

tionsspezifische Faktoren determiniert. Aus diesem Grunde ist eine Dar

stellung der gegebenen Rahmenbedingungen einer gemeinsamen Agrarsozialpo

litik notwendig. Dabei sind, quasi um den Harmonisierungsbedarf zu illu

strieren, zunächst die wesentlichen Prinzipien der derzeit gegebenen all

gemeinen und vor allem der sektorspezi fi sehen Sozialpolitiken der Mit

glieds- und Beitrittsländer abzubilden. Jedoch reicht ein Hinweis auf das 

~~dcl.e. UlMldJ. allein nicht aus. Die Erfahrungen mit einer auf 

das wirtschaftspolitische Umfeld nicht abgestimmten Teilintegration im 

Agrarbereich verdeutlichen die Notwendigkeit, ~ jedem weiteren Integra

tionsschritt sorgfältig zu prüfen, ob dieser den jeweils gegebenen und 

sich abzeichnenden ~d~d&.- Rahmenbedingungen angemessen 

ist. 

2.1 Prinzipien der allgemeinen Sozialpolitik in Europa 

Da der landwirtschaftlichen Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten der Ge
meinschaft i.d.R. das Ziel der sozialrechtlichen Gleichbehandlung der 

Landwirte zugrundeliegt, ist eine Bezugnahme auf die allgemeinen Systeme 

der sozialen Sicherheit erforderlich, deren Darstellung sich allerdings 

im folgenden auf eine kurze Skizzierung prinzipieller Unterschiede be

schränken soll (ausführliche Informationen finden sich bei HEISE, 13, S. 
31 f.; URFER, 28; DOROW, 5; DOMSCH, 4). Diese sind zunächst in bezug auf 

die Finanzierung der Sozialleistungen zu beobachten. Während z.B. im Rah

men der Alterssicherung in den meisten Mitgliedsländern die Beitragsfi

nanzierung vorherrscht, ist in einigen Staaten (Vereinigtes Königreich, 

Italien, Dänemark, partiell auch Niederlande und Belgien) die staatliche 
Finanzierung von z.T. dominierender Bedeutung (DOROW, 5). Innerhalb der 
überwiegend beitragsfinanzierten Sicherungssysteme bestehen beträchtliche 

Unterschiede im Hinblick auf die Verteilung der Lasten auf Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer (PRELLER, 21, S. 509 ff.). Auf der Leistungsseite beste
hen sowohl hinsichtlich des Leistungsumfangs als auch in bezug auf An
spruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen der Leistungsgewährung 

gravierende Abweichungen (DOMSCH, 4, S. 20 ff.). Als wichtigstes Beispiel 

wiederum aus dem Bereich der Altersversorgung kann angeführt werden, daß 
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hinsichtlich der Frage, ob nur eine Absicherung eines Existenzminimums 
oder eine Voll versorgung und ob diese zwangsweise oder auf freiwi II iger 
(betrieblicher) Basis erfolgt, innerhalb der Gemeinschaft (einschließlich 
der Beitrittsländer) keine Kongruenz feststellbar ist: Während die Nie
derlande, Irland und Spanien nur eine Sicherung des Existenzminimums vor
sehen, ist in Italien eine Vollversorgung zwangsweise organisiert; die 
übrigen Länder bewegen s ich zwischen diesen Extremen (DOROW, 5, S. 9 
ff. ). 

2.2 Prinzipien der landwirtschaftl ichen Sozialpol itik 
in Europa 

Grundsätzliche Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Agrarsozialpo
litiken liegen bereits im Hinblick auf ihre sektorspezifische Organisa
tion vor (KOMMISSION, 17, 18). Ein Sondersystem für den Agrarsektor exi
stiert in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, Italien und Lu
xemburg. Im Vereinigten Königreich, in Dänemark, den Niederlanden und Ir
land bestehen keine bzw. nur periphere Einrichtungen der landwirtschaft
lichen Sozialpolitik. Belgien stellt insofern einen Sonderfall dar, als 
es zwar keine sektorspezifische Sicherung für den Agrarsektor, jedoch ein 
Sonder system für alle Selbständigen unterhält. In den drei Beitrittslän
dern bestehen ausnahmslos Sondersysteme für den Agrarbereich (KIRNBAUER, 
15, S. 3 ff.). 

Innerhalb der Ländergruppe mit einem landwirtschaftlichen Sondersystem 
sind erhebliche Ausgestaltungsunterschiede feststellbar, die sich sowohl 
auf die Intensität der intersektoralen Umverteilung als auch auf den ver
sicherten Personenkreis, die Leistungsmodalitäten und die Finanzierungs
regelungen erstrecken (EGGERS, 6, S. 14 ff.; KIRNBAUER, 15, S. 9 ff.). 
Ein Anhaltspunkt für die Bedeutung der Einkommensstützung via Agrarso
zialpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern ergibt sich aus dem Ver
hältnis der diesem Zweck dienenden öffentlichen Ausgaben zur Bruttowert
schöpfung der Landwirtschaft: 
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Einkommensstützung über d~~d~~tid~ Einrichtungen der sozialen 
Sicherung in v.H. der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 

Jahr 1974 1975 1976 1977 
Land (1974/75) (1975/76) (1976/77) (1977/78) 

BR Deutschland 9.8 9.1 9.1 9.8 
Frankreich 23.7 21. 7 23.1 
Niederlande 0.0 0.05 0.06 
Belgien 0.0 0.0 0.0 
Luxemburg 12.8 13.4 13.9 13.6 
Italien 37.2 
Vereinigtes König-
relch 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Irland 0.08 0.06 0.04 0.0 
Dänemark 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quelle: E. SEEBOHM (26, S.148). 

Auch in den drei B~d~~ wird eine intersektorale Umverteilungs
politik über u.a. öffentlich finanzierte sektorspezifische Sondersysteme 
der sozialen Sicherung betrieben. Als reqht weitgehend erweist sich dabei 
vor allem die landwirtschaftliche Sozialversicherung in Griechenland, die 
neben sozialen Tatbeständen sogar betriebliche Risiken wie Hagel- und 
Frostschäden partiell abdeckt (ANDRICOPOULES, 2, S. 23). Die Leistungen 
im wichtigsten Bereich, der Alterssicherung für Landwirte, werden in 
Griechenland zu 85 % aus einer Zusatzgabe zur ~_ ... Ein komme n s
steuer finanziert, während in Spanien nur 22,75 % der erforderlichen Mit
tel vom Staat aufgebracht werden (KIRNBAUER, 15, S. 95 f.). 

Angesichts dieser vielfältigen Differenzierungen können wir uns an dieser 
Stelle für unsere weiteren Überlegungen auf die Feststellung beschränken, 
daß innerhalb der Gemeinschaft in bezug auf Existenz und Ausprägung der 
einzelstaatlichen Agrarsozialpolitik gravierende Unterschiede bestehen, 
die sich mit dem Beitritt tendenziell noch verstärken. 
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2.3 Die Rolle des Agrarsektors im Integrationsprozeß 

Die Folgen eines nicht auf die integrationspOlitischen Rahmenbedingungen 
abgestimmten Instrumenteneinsatzes zeigen sich heute deutlich in der ge
meinsamen Agrarpolitik: Die Schaffung einer weitreichenden institutionel
len Integration allein im Agrarsektor baute u.a. implizit auf die sehr 
wichtige, jedoch nicht gegebene Voraussetzung fester Wechselkurse inner
halb der Gemeinschaft auf. Diese grundlegende Fehlkonstruktion hatte zur 
Folge, daß der Agrarsektor zu keiner Zeit die ihm zugedachte Vorreiter
funktion 1) im europäischen Integrationsprozeß ausfüllen konnte. Die aus 
dem Zusammenwirken einer Teilintegration im Agrarsektor und der überwie
gend auf die GeWährleistung einer funktionellen Integration beschränkten 
Politik in den übrigen Bereichen resultierenden integrationspolitischen 
Ungleichgewichte führen wegen der Interdependenz aller Tei lmärkte 
zwangsläufig zu Anpassungsproblemen, die vor allem an den "Nahtstellen" 
zwischen Agrarpolitik und allgemeiner Wirtschaftspolitik sichtbar werden. 
Im Falle von Wechselkursänderungen einzelner MitgliedSländer bleibt den 
Gemeinschaftsorganen nur die Wahl, entweder den Landwirten (und Verbrau
chern) abrupte Preisänderungen zuzumuten, oder, wie es in der Realität 
geschieht, durch Schaffung einer exklusiven Währungsunion für die Land
wirtschaft die binnenmarktähnlichen Verhältnisse im Agrarsektor aufzuhe
ben und damit überdies auch in den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft 
Verzerrungen auszulösen. M.a.W.: Die gegebenen integrationspoliti sehen 
Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beinhalten desintegrierende Tenden
zen, die zu permanenten zusätzlichen Anpassungsproblemen führen (SCHMITT, 
23, S. 2 ff.; JARCHOW, 14, S. 185 ff.). 

Diese Ungleichgewichte gefährden darüber hinaus auch die Realisation sek
torspezifischer Ziele: Die Intensität des Einkommensdrucks in der Land
wirtschaft ist vor allem eine Funktion der Veränderung der außerlandwirt
schaftlichen Pro-Kopf-Einkommen. Bei divergierenden gesamtwirtschaftl i
ehen Bedingungen, die um so wahrscheinlicher eintreten werden, je mehr 
gemeinsame makropolitische Instrumente (z.B. Geldpolitik, Währungspoli
tik) fehlen, sind der einkonmenspolitischen Leistungsfähigkeit der ge
meinsamen Agrarpreispolitik unabhängig von aktuellen markt- und finanzpo
litischen Problemen enge Grenzen gesetzt. Im allgemeinen wird es nicht 

1) Diese optimistische Einschätzung vertraten u.a. HALLSTEIN, 12, S. 18 
ff.; KROHN, 19, S. 23 ff.; WEINSTOCK, 31, S. 18 ff. 
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rrtiglich sein, mit einer einheitlichen Preisänderungsrate in du.. Mit -
gliedsländern den Einkommensdruck in gleicher Weise zu begrenzen (HALLET, 
11, S. 317 ff.; SEEBOHM, 26, S. 42 ff.). 

Stellt man nun Oberlegungen zur Adäquanz einer gemeinsamen I andwi rt
schaftlichen Sozialpolitik an, so erscheint es realistisch, den Fortbe
stand dieser integrationspolitischen Ungleichgewichte in Rechnung zu 
stellen. Ein "Zurückschrauben" der agrarwi rtschaftl ichen Integration und 
damit eine Renationalisierung der Agrarpolitik dürfte wegen ihrer poli
tischen Implikationen die europäische Integration als Ganzes zur Dispo
sition stellen und wird daher von der Mehrheit der Mitgliedsländer nicht 
in Betracht gezogen. Auf der anderen Seite lehrt die Geschichte verschie
dene Anläufe zur Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion in Euro
pa, daß mit raschen Fortschritten nicht zu rechnen ist. Auch das Europä
ische Währungssystem (EWS) hat aus unserer Sicht bisher nicht zu funda
mentalen Änderungen geführt (VAUBEL, 29, S. 12 ff.). 

3 Ziele und Mittel einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik 

Die Erfolgsaussichten einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik werden weitge
hend bestimmt durch die nach ihrer Implementation auftretenden Zielhar
manien und -konflikte, insbesondere innerhalb folgender Zusammenhänge: 

(a) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik muß mit den maßgeblichen Integra
tionszielen begründbar sein und darüber hinaus für deren Erfüllung 
als wesentlich gelten, um entspreChendes politisches Gewicht zu 
erhalten. 

(b) Die verfolgten Agrarsozialpolitikziele müssen soweit harmonisierbar 
sein, daß eine dauerhafte gemeinschaftliche Konzeption gewährleistet 
ist. 

(c) Eine Stabilität dieses Konsenses ist allerdings auch nur dann zu er
warten, wenn durch eine Koordination zusammenhängender Integrations
schritte desintegrative Folgewirkungen einzelner, auf eine Harmoni
sierung ausgerichteter Maßnahmen weitgehend vermieden werden können. 

Nunmehr soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich diese Bedin
gungen beim gegenwärtigen Stand der Europäischen Einigung erfüllen las-
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sen. Daher wird zunächst das Verhältnis zwischen gemeinsamer Agrarsozial
politik und Integrationszielen betrachtet, um anschließend auf die Harmo
nisierbarkeit spezifischer Ziel- und Mittelbereiche einzugehen. 

3.1 Gemeinsame Agrarsozialpolitik und generelle bzw. 
sektorale Integrationsziele 

Eine Unterstützung seitens der allgemeinen Integrationsziele erfährt das 
Konzept einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik zunächst durch die im EWG
Vertrag offensichtliche Betonung des ~fjll-~ (Art. 85 -94 
EWGV, 31). Ebenso gehören im Sinne des sektoralen Integrationsziels, "die 
Produkti vi tät der landwi rtschaft •.• zu steigern" (Art. 39 EWGV, 31), die 
gemäß Art. 40 EWGV geltenden "gemeinsamen Wettbewerbsregeln" zu den 
Grundlagen der Europäischen Agrarpolitik. Eine gemeinsame Agrarsozialpo
litik ist demnach als adäquat zu erachten, sofern die bestehenden unter
schiedlichen sozialpolitischen Be- und Entlastungen in den Mitgliedstaa
ten als wettbewerbsverfälschend einzustufen sind (SEEGERS, 27; SEEBOHM, 
26, S. 131 ff.). 

Dieses Argument zugunsten einer Harmonisierung vermag jedoch einer ge
naueren Wirkungsanalyse nicht standzuhalten. über eine Verbesserung der 
Beitrags-leistungs-Relationen geleistete Einkommensübertragungen werden 
c.p. zu einer Verlangsamung des Strukturwandels und damit mittel- und 
längerfristig zu einer 1I.e..",~c.M.e.~ der Wettbewerbssituation der 
begünstigten landwirte beitragen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß den 
möglicherweise über eine Harmonisierung verminderbaren externen (d.h. 
zwischen Mitgliedsländern wirksamen) Verzerrungen zusätzlich interne Ver
zerrungen gegenüberstehen, die in Anbetracht der oben dargelegten Unter
schiede hinsichtlich der allgemeinen Sicherungssysteme zumindest in eini
gen ländern unvermeidlich sind (vgl. hierzu Abschnitt 3.2). Es erscheint 
uns als äußerst zweifelhaft, ob sich im Rahmen einer solchen Gegenüber
stellung positive Nettoeffekte ableiten lassen können2). 

2) Ein weiteres integrationspolitisches Argument betrifft den interregio
nalen (zwischenstaatlichen) Faktortransfer. Divergierende Systeme der 
sozialen Sicherung können z.B: wegen der fehlenden Übertragbarkeit 
erworbener Ansprüche ein Mobilitätshemmnis darstellen (BAlASSA, 3, 
S. 211 ff.; ANDEl, 1, S. 311 ff.). Es ist allerdings zu fragen, ob 
dieses Problem in Anbetracht der überwiegend famillenbetrieblich ge
prägten Agrarverfassung der meisten Mitgliedsländer im Bereich der 
landwirtschaft von Bedeutung ist. Des weiteren ist vorstellbar, daß 
derartige Mobilitätshemmnisse auch ohne die Vergemeinschaftung d~r 
agrarsozialen Sicherung auflösbar sind. Die Aktlvitäten der Gemeln-
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Spezifische Ziele einer ~6~ ~~ sind dem EWG-Vertrag 
nicht zu entnehmen, da eine Integration dieses Politikbereiches nicht 
vorgesehen ist. Ledigl ich einige allgemeine Vereinbarungen über die An
gleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Art. 117 EWGV, 30), die 
"Aufgabe der Kommission, eine Zusammenarbeit in sozialen Fragen zu för
dern" (Art. 118 EWGV, 30), punktuelle Koordinierungsmaßnahmen3) und über 
die Schaffung des Europäischen Sozialfonds (Art. 123-128 EWGV, 30) wurden 
getroffen. Offenbar soll auf sozialpolitischem Gebiet die nationalstaat
liche Selbständigkeit erhalten bleiben; denn auch in Art. 118 EWGV, in 
dem der Gedanke sozialpolitischer Koordination anklingt, verpfl ichten 
sich die Mitgliedstaaten nicht zur Zusammenarbeit, sondern es wird ledig
lich die Kommission beauftragt, eine solche Zusammenarbeit "zu fördern" 
(ZÖLLNER, 33, S. 383 ff.). Diese wiederum erhält dadurch keine rechtliche 
Grundlage, selbst sozialpolitische Mittel einzusetzen, sondern kann der 
ihr übertragenen Aufgabe nur durch informative Tätigkeit nachkommen 
(GISSLER, 8, S. 46-60). 

Der Versuch, eine ~~6d..e. &~ gemeinsamer Agrarso
zialpolitik aus ~~e.eiKe~ sozialpolitischen Integrationszielen abzulei
ten, kann daher nicht gelingen. So verbleibt nur noch eine Berufung auf 
das 6eJd,~ ~~t des EWG-Vertrages (§ 39 EWGV). Allerdings 
wird dieses dort zwar deutlich als Erhöhung der Pro-Kopf-Einkommen spezi
fiziert, doch fehlt jeglicher Hinweis, daß dies auch mit Hilfe sozialpo
litischer Transfers erfolgen soll; im Gegenteil: Nach den Worten des Ver
trages wird die gemeinsame Einkommenspolitik ausdrücklich auf produktivi
tätsfördernde Mittel beschränkt: "Das Kriterium der 'Angemessenheit' der 
Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung scheint insofern am 
'Leistungsprinzip' orientiert zu sein, als über eine Produktivitätsstei
gerung der in der Landwirtschaft eingesetzten Faktoren, so wie es in der 
Zieldeklaration des Art. 39 wörtlich heißt, 'insbesondere durch Erhöhung 
des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine 
angemessene Lebenshaltung zu geWährleisten' ist" (MEHLER, 20 S. 393). 

Forts.Fn. 2): 
schaft hinsichtlich der Wanderarbeitnehmer zeigen in dieser Hinsicht 
ggf. auf die Landwirtschaft übertragbare Ansätze auf (WIRTSCHAFTS
DND SOZIALAUSSCHHUSS, 32. S. 1 ff.). 

3) Art. 119-122 EWGV, 30. Hierbei handelt es sich um spezielle Bestim
mungen über eine gleiche Entlohnung für Männer und Frauen bei glei
cher Arbeit, eine Gleichwertigkeit der Ordnung über bezahlte Frei
zeit, die soziale Sicherung der Wanderarbeitnehmer und die jährliche 
BeriChterstattung über die soziale Lage in der Gemeinschaft. 
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Die Schlußfolgerung aus diesen Oberlegungen ist offensichtlich: Schritte 
zur agrarsozialen Harmonisierung können von den wettbewerbsorientierten 
Intentionen des EWG-Vertrages her nur scheinbar als erwünscht gelten, und 
die für eine gemeinsame Agrarsozialpolitik konstitutive Funktion redis
tributiver Zielsetzungen wird weder durch generelle noch durch sektors pe
zi fi sche Vertragsziele abgedeckt. Sicherl ich bleibt zu prüfen, ob ni cht 
seit dem Vertragsabschluß zusätzliche Gemeinschafts~iele entstanden sind, 
die eine Revision dieser Feststellung ermöglichen. Jedoch beschränkt sich 
die Sozialpolitik der Gemeinschaft nach wie vor auf ~ie ihr anfangs zuge
wiesenen marginalen Aufgaben, und eine grundlegende Erweiterung der 
Grundsätze gemeinsamer Agrarpolitik ist ebenfalls nicht' zu erblicken. 

3.2 Agrarsozialpolitikziele im engeren Sinne: Soziale 
Sicherung der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

Diese Zielsetzung läßt sich an hand einiger inhaltlicher Grundsätze struk
turieren, welche (a) die als sChutzwürdig anerkannten sozialen Tatbestän
de, (b) die sektor- und landesspezifische Ausformung der Ziele, (c) das 
politische Leitbild und dessen Ausgestaltung und (d) die Struktur der na
tionalen Referenzsysteme umfassen (HAGEDORN, 10, S. 79 ff.). Sie ermögli
chen eine Differenzierung nach sektoralen und nationalen Besonderheiten, 
deren Kenntnis für eine Beurteilung der Harmonisierbarkeit Voraussetzung 
ist. 

Die agrarsoziale Sicherung umfaßt in den EG-Mitgliedstaaten Ld.R. die 
üblicherweise als sChutzwürdig anerkannten sozialen Tatbestände. Eine 
diesbezügliche Zielharmonisierung kann daher als vergleichsweise unpro
blematisch angesehen werden. Im Hinblick auf die nähere Ausformung der 
Agrarsozialpolitikziele bestehen jedoch mancherlei sektor- und landesspe
zifische Unterschiede (SCHMITT, 23, S. 8). Als charakteristisch erweist 
sich dabei die Tatsache, daß das Leistungsniveau der sozialen Sicherungs
systeme (a) für die Agrarbevölkerung niedriger ist als. für Nichtlandwirte 
(HAGEDORN, 10, S. 194 ff.; EGGERS, 6, S. 14 ff.) und (b) im Laufe der 
wirtschaftlichen Entwicklung steigt, da traditionelle Sicherungsinstitu
tionen teil- und schrittweise durch gesetzliche ersetzt werden (DOMSCH, 
4, S. 42 und 89 f.). Die sektoralen Sicherungssysteme weisen daher - wie 
in Abschnitt 2 skizziert - erhebliche Unterschiede auf. 
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Zu den Ursachen wollen wir nun die folgenden Hypothesen andeuten: Neben 
der gewiß auch relevanten finanziellen Leistungsfähigkeit des öffentli
chen Sektors dürfte vor allem ei n di vergierender Sicherungsbedarf aus
schlaggebend sein, der sowohl auf ökonomische Gründe (divergierende In
tensität des Anpassungs- bzw. Einkommensdrucks in der Landwirtschaft) als 
auch auf eher traditionelle Faktoren (z.B. unterschiedliche Bedeutung des 
bäuerlichen Altenteils) zurückzuführen ist. Eine Egalisierung dieser si
tuationsbedingten Zieldi fferenzierung wäre viel fach gl ei chbedeutend mit 
einer Vernachlässigung sektor- und regionalspezifischer sozialpolitischer 
Bedürfnisse. 

Mit weitgehender übereinstimmung folgen die Agrarsozialpolitiken in Euro
pa dem politischen Leitbild einer sozialrechtlichen Gleichbehandlung der 
Agrarbevölkerung (HAGEDORN, 9, S. 203 ff.; 10, S. 91 ff.; EGGERS, 6, S. 
14 ff.).Dies ist dadurch zu erklären, daß der Ausbau der agrarsozialen 
Sicherung dem Vorbild der schon bestehenden allgemeinen sozialen Siche
rung folgte. Von seiten der politischen ~t6~~ sind daher - so lange 
man sie isoliert sieht - kaum Differenzen zu erwarten. Allerdings trifft 
diese Feststellung nicht mehr für eine auf die ~ dieses Orientie
rungskriteriums erweiterte Betrachtung zu. Da es nämlich eine unmittelba
re Bezugnahme auf die allgemeinen sozialen Sicherungssysteme der EG-Staa
ten beinhaltet4), gehen gemäß deren (in Abschnitt 2 geSChilderten) Man
nigfaltigkeit unterschiedliche Grundsätze in die nationalstaatl ichen 
Agrarsozialpolitiken ein. Sowohl hinsichtlich des maßgeblichen Si che
rungsprinzips (Versicherungs- oder Versorgungsprinzip) als auch in den 
Anspruchs- und Bemessungsgrundlagen weichen diese Systeme z.T. erheblich 
vone inander ab. Die Ursachen für diese Unterschiede ist vor allem darin 
zu sehen, daß aufgrund verschiedenartiger gesellschaftlicher Zielpräfe
renzen der Mitgliedsländer die Wahl zwischen den denkbaren Grundformen zu 
entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen führen~; die Ableitung ei
nes einheitlichen, für alle Länder "optimalen" sozialen Sicherungssystems 
ist infolgedessen nicht möglich. Weitere wichtige Gründe sind in den je
weiligen historischen Gegebenheiten und in der vorherrschenden Einschät
zung der ökonomischen MögliChkeiten zu suchen. 

4) Zur Wahl der allgemeinen sozialen Sicherung als Referenzsystem für die 
Ausgestaltung der sektoralen sozialen Sicherung vgl. im eInzelnen 
HAGEDORN, 10, S. 91-106. 
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Da Art. 117 EWGV nur eine begrenzte Abstimmung zwischen den einzelstaat
lichen Sozialordnungen vorsieht, ist davon auszugehen, daß die gegenwär
tigen Unterschiede weiterbestehen werden, zumal auch wichtige wirtschaft
liche, soziale und politische Faktoren einer Vereinheitlichung entgegen
stehen (URFER, 28, S. 113 ff.). Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als 
daß eine sozialrechtliche Gleichstellung der in der Landwirtschaft Be
SChäftigten mittels einer einheitlichen landwirtschaftlichen Sozialpoli
tik nicht möglich ist. Auch würde eine Vergemeinschaftung dieses Politik
bereiches zumindest in einigen Mitgliedsländern zu verstärkten Hemmnissen 
des intersektoralen Faktortransfers führen und die Desintegration des 
Agrarsektors gegenüber den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft verstär
ken (SCHMITT, 23, S. 9). 

Dieser vorerst unlösbare Zielkonflikt zwischen internationalen und inter
sektoralen Gleichbehandlungszielen bindet somit eine Integration auf der 
einen Ebene an eine entsprechende Desintegration auf der anderen, und 
zwar nicht nur in einer statischen, sondern vor allem in der dynamischen 
Betrachtung: Jede nationalstaatliche (sozialpolitische) Zielmodifikation 
(beispielsweise eine Änderung der Rentendynamisierung infolge von Finan
zierungsengpässen) könnte eine entsprechende Ziel korrektur in der sekto
ralen Sozialpolitik (sofern man diese nicht völlig isoliert) Und damit 
einen neuen Konflikt mit den Gemeinschaftszielen auslösen. Ebenso wie die 
desintegrativen Folgen derartiger Konfliktsituationen aufgrund der man
gelnden Koordination von nationlen Währungspolitiken und gemeinsamer 
Agrarpolitik längst zu den entmutigenden Erfahrungen der Europä ischen 
Agrarpreispol itik gehören, ist zu befürchten, daß auch eine gemeinsame 
agrarsoziale Sicherung anstelle des mit ihr beabsichtigten positiven Ei
nigungseffektes eine zusätzliche Quelle desintegrierender Tendenzen dar
stellen würde. 
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3.3 Agrarsozialpolitik im weiteren Sinne als Instrument 
komplementärer EinKommenstransfers 

Die Bedeutung einkommenspolitischer Zielsetzungen in der Agrarsozialpoli
tik der EG-Mitgliedstaaten5) wird maßgeblich bestimmt durch (a) die in
stitutionellen Möglichkeiten einer Kanalisierung von Einkommenstransfers 
mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Sozialversicherung, (b) dem agrarpo
litischen Handlungsbedarf hinsichtlich einer nationalstaatlichen Einkom
menstützung und (c) durch die politische Definition des Agrareinkommens
ziels selbst. 

Die Agrarsozialpolitik dient nur in denjenigen Mitgliedstaaten neben ih
rer eigentlichen Aufgabe sozialer Sicherung auch agrarpolitisch motivier
ten Einkommensübertragungen, in'denen sie über sektorspezifische Institu
tionen verfügt und daher sowohl in der administrativen Durchführung als 
auch im Hinblick auf die verteilungspolitische Transparenz eine genügende 
Distanzierbarkeit von den übrigen Bevölkerungsgruppen gewährleistet ist. 

Eine weitere institutionelle Voraussetzung liegt in der Existenz eines 
beitrags- (nicht steuer-)finanzierten sozialen Sicherungssystems, da nur 
dann besondere Staatszuschüsse als beitragssenkende (und gegenüber Nicht
Iandwirten beitragsvergünstigende) Einkommenshilfen inden I andwi rt
schaftlichen Sozialversicherungsetat eingeschleust werden können. Somit 
fehlen im Falle integrierter landwirtschaftlicher und/oder generell steu
erfinanzierter sozialer Sicherungssysteme die institutionellen Vorausset
zungen für eine mit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung verfloch
tene Einkommenspolitik6). 

5) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik im weiteren Sinne ist auch als 
strukturpolitisches, d.h. auf die Förderung der Faktormobilität ge
richtetes Instrument denkbar. Ansätze hierzu existieren bereits lm 
Rahmen der Richtlinie 72/160/EWG (Landabgaberente). Neben den spezi
fischen Problemen (SCHMITT, v.WITZKE, 251 wäre jedoch ähnlich Wle im 
vorangegangenen Abschnitt der grundsätzllchen Frage nachzugehen, ob 
angeslcnts der innerhalb der Gemeinschaft erheblich diverglerenden 
strukturpolitischen Erfordernisse eine Zentralisierung dieses Politik
bereiches als problemadäquat angesehen werden kann. Auf eine Erörte
rung dieses Problems muß hier aus Platzgründen verzichtet werden. 

6) Theoretisch vorstellbar wäre natürlich die (bisher nicht erfolgte) 
Schaffung eigenständiger (d.h. von den Sozialversicherungen unabhängi
ger) Institutionen der Agrarsozialpolitik zur Verteilung intersekto
raler Einkommensübertragungen. 
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Die Anforderungen an eine landwirtschaftliche Einkommenspolitik sind um 
so höher. je stärker der i nfol ge stagnierender Nahrungsmitte lnachfrage, 
techni sehen Fortschritts und außerlandwi rtschaftl ichen Einkommenswach s
tums entstehende sektorale Einkommensdruck ist und je ungünstiger die aus 
der begrenzten Faktormobilität und der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen 
Situation resultierenden Möglichkeiten sind, diesem Einkommensdruck durch 
einen beschleunigten Agrarstrukturwandel nachzugeben. Als Folge unter
schiedlicher Konstellationen dieser Einflußfaktoren kann in einigen Län
dern die gemeinsame Agrarpreispolitik den einkommenspolitischen Zielen 
gerecht werden, während in anderen komplementäre Einkommensstützungen 
wiederum unterschiedlichen Ausmaßes erforderlich sind. Eine Nivellierung 
der sozialpolitischen Einkommenshilfen könnte daher nur willkürlich unter 
Vernachlässigung nationaler Einkommensziele und darüber hinaus unter der 
Gefahr erfolgen, daß aufgrund substitutiver Beziehungen zwischen sozial
und preispolitischer Einkommensstützuflg ein entsprechend desintegrativer 
Harmonieverlust hinsichtlich der gemeinsamen Agrarpreisvorstellungen ein
träte. 

Diese mangelnde Harmonisierbarkeit der nationalen Agrareinkommensziele 
ist jedoch nicht zuletzt eine Folge der Tatsache, daß diese, da sie das 
Ergebnis eines entsprechenden politischen Prozesses sind, im Sinne einer 
globalen Einkorrmensparität definiert werden, und demgemäß auch die so
zialpolitischen Transfers nicht selektiv, sondern zugunsten aller Mit
glieder erfolgen (HAGEDORN, 10, S. 264 ff.). Aus diesem Zielverständnis 
folgt (i n Verbindung mit den soeben geschi Iderten Zusammenhängen) das 
einkommenspolitische Paradoxon, daß (im Prinzip) arme Mitgliedstaaten 
keiner, reiche aber beträchtlicher agrarsozialpolitischer Einkommenshil
fen bedürfen. Geht man allerdings davon aus, daß infolge veränderter po
litischer Prioritäten (SCHMITT, 24, S. 104), besonders infolge des ver
engten preispolitischen Spielraumes, eine Ablösung des Prinzips globaler 
Einkommensparität durch den Grundsatz einer "Parität der Einkonrnenssiche
rungOI im Sinne einer entsprechend differenzierten Einkommenspolitik poli
tisch eher durchsetzbar erscheint, so bestände dann vielleicht Aussicht 
auf eine neue einkommenspolitische Gemeinsamkeit der EG-Mitgliedstaaten. 
Diese könnte sich aus einem grundlegenden gesellschaftspolitischen Inter
esse an der Lösung des Niedrigeinkommensproblems ergeben, das vor allem 
in den Beitrittsländern als sozialpolitische Zielsetzung wesentlich er
scheint. 
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Ob diese hypothetische Kongruenz der nationalen Einkommenssicherungsziele 
als Grundlage gemeinsamer Agrarsozialpolitik allerdings auch gleicher
maßen für ihre instrumentelle Operationalisierbarkeit gilt, ist zumindest 
fraglich. Sicherlich sind die ökonomischen und verteilungspol iti schen 
Vorzüge einer selektiven Agrareinkommenspolitik in Verbindung mit einer 
restriktiven Preispolitik offensichtlich (KOESTER, TANGERMANN, 16). Sie 
führt jedoch u.E. zu analogen Konfliktsituationen, wie sie bereits im Zu
sarrrnenhang mit einer Vergemeinschaftung der übrigen agrarsozialpoliti
schen Zielbereiche aufgezeigt wurden. 

4 Schlußbemerkungen 

Fassen wir unsere Überlegungen zusammen, so ergibt sich, daß die Schaf
fung einer gemeinsamen landwirtschaftlichen Sozialpolitik unter den ge
genwärtigen Rahmenbedingungen folgende, aus unserer Si cht derzeit nicht 
vermeidbare Probleme aufwerfen würde: 

(a) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik ist aus den geltenden Vereinba
rungen des EWG-Vertrages heraus nicht begründbar. 

(b) Das Instrument einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik ist nicht mit 
dem Ziel einer sozialrechtlichen Gleichstellung der in der Landwirt
schaft Beschäftigten in allen Ländern kompatibel und würde daher zu 
zusätzlichen internen Verzerrungen, d.h. zu einer weiteren Desinte
gration des Agrarsektors innerhalb der einzelnen Volkswirtschaften 
bzw. der Gemeinschaft als Ganzes führen und damit die bereits beste
henden intersektoralen Ungleichgewichte verstärken. 

(c) Die eben genannte Schlußfolgerung ergibt sich auch für den Fall, daß 
eine gemeinsame landwirtschaftliche Sozialpolitik in einem weiteren 
Sinne, d.h. als Instrument der Einkommenspolitik im Agrarsektor zu 
konzipieren wäre. Sie gilt darüber hinaus auch für eine veränderte 
Interpretation des sektoralen Einkommensziels im Sinne einer Mindest
einkommenssicherung. 

Zusammenfassend zeigt sich somit, daß eine gemeinsame landwirtschaftliche 
Sozialpolitik kein Heilmittel für die 'aktuellen agrarpolitischen Probleme 
darstellen kann. Dies gilt im übrigen auch für die aktuellen finanzpoli
tischen Schwierigkeiten: Abgesehen von der Notwendigkeit der Mobilisie-
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rung von finanziellen Ressourcen für ein solches Instrument besteht keine 
Gewähr dafür, daß die Finanztransfereffekte einer gemeinsamen Agrarso
zialpolitik in einem systematischen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Leistungskraft der Mitgliedsländer stehen würden. Das zwangsläufig höhere 
Leistungsniveau in "reichen" Ländern deutet darauf hin, daß das ungelöste 
Finanzausgleichsproblem eher noch verschärft werden würde. 
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PROBLEME GEMEINSAMER LANDWIRTSCHAFTLICHER SOZIALPOLITIK 
(Korreferat) 

von 

Her man n 5 chi a g h eck, Bonn 

Einleitung 

2 Agrarpolitische Implikationen gemeinsamer landwirt
schaftlicher Sozialpolitik 

2.1 Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte 

2.2 Förderung der Flächenmobilität 

2.3 Sicherung der Betriebsführung 

2.4 Sicherung des Einkommens 

3 Neue sozialpolitische Instrumente zur Lösung agrar
politischer Probleme? 

4 SchlußbemerRung 

1 Einleitung 

Landwirtschaftliche Sozialpolitik ist ihrem Wesen nach primär auf die Si
cherung der in der Landwirtschaft beschäftigten Menschen gegen die Risi
ken des Lebens wie Krankheit, Unfall usw. gerichtet. Es ist das Verdienst 
von HAGEDORN und SEEBOHM (4), mit ihrem Beitrag klar und einleuchtend die 
Grenzen einer so definierten, EG-weiten landwirtschaftlichen Sozialpoli
tik vor Augen geführt zu haben. Ohne Abstriche ist ihnen zuzustimmen, 
wenn sie feststellen, daß 

- gravierende Unterschiede in der Zielrichtung sowie rechtlichen und 
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finanziellen Ausgestaltung einzelstaatlicher (Agrar)Sozialpolitik, 

- die geringe Verankerung sozialpolitischer Kompetenzen im EWG-Vertrag 
sowie 

- wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren 

einer gemeinsamen landwirtschaftlichen Sozialpolitik entgegenstehen. 

Jedes - auch zukünftige - EG-Mitglied verfügt über eine an seinen wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten orientierte Option hin
sichtlich der Weiterentwicklung sozialer Sicherungssysteme und -inhalte. 
Eine Angleichung der sozialpolitischen Ziele und erreichten Standards auf 
Gemeinschaftsebene ist zwar vorstellbar, dürfte jedoch auf absehbare Zeit 
an den historisch gewachsenen nationalen Strukturen und den unterschied
lichen Leistungsniveaus der Volkswirtschaften scheitern. Dahinter tritt 
der andere Aspekt zurück, daß Artikel 118 des EWG-Vertrages (12) die EG
Kommission lediglich beauftragt, in bestimmten sozialen Bereichen eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. Diese gerin
ge Kompetenz gilt grundsätzlich auch für die agrarsoziale Sicherung. 

über die soziale Absicherung hinaus werden jedoch - zumindest in einigen 
Mitgliedstaaten - mit der landwirtschaftlichen Sozialpolitik auch unmit
telbar agrarpolitische Ziele angestrebt; sie ist damit in diesen Staaten 
integrativer Teil der nationalen Agrarprolitik. Da diese wiederum weitge
hend von Gemeinschaftsaktionen auf EG-Ebene bestimmt wird, gerät die 
landwirtschaftliche Sozialpolitik zwangsläufig in die Diskussion über die 
Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen Agrarpolitik. 

2 Agrarpolitische Implikationen gemeinsamer landwirtschaftlicher 
Sozialpol itik 

2.1 Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte 

Allein mit der Agrarpreispolitik ist den in der europäischen Landwirt
schaft Beschäftigten kein ausreichendes Einkommen sicherzustellen. Eine 
zentrale Aufgabe jeder Agrarpolitik ist und bleibt die Förderung der Fak
tormobilität in der Landwirtschaft, insbesondere des Faktors Arbeit. Um 
soziale Härten zu vermeiden, sollen Umschulungs- und andere Hi I fen eine 
berufliche Eingliederung der Arbeitskräfte in andere Wirtschaftsbereiche 
erleichtern. 
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In der Regel steht in den EG-Mitgliedstaaten sowohl abhängig Beschäftig
ten in der Landwirtschaft als auch selbständigen Landwirten die Möglich
keit offen, an Maßnahmen der beruflichen Bildung teilzunehmen, die eine 
qualifizierte Erwerbstätigkeit außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors 
zum Ziel haben. Nationale Maßnahmen, die u.a. auf eine außerlandwirt
schaftliche Wiederbeschäftigung möglichst an Ort und Stelle gerichtet 
sind, werden finanziell unterstützt durch das seit 1972 neu gestaltete 
gemeinschaftliche Instrument des Europäischen Sozialfonds. Die allgemein 
schwierige Arbeitsmarktlage in Europa hat die in der Landwirtschaft Be
sChäftigten zunehmend weniger motiviert, an nationalen Berufsförderungs
maßnahmen tei I zunehmen • Damit ist auch die finanzielle Bete i I igung der 
Gemeinschaft zurückgegangen (8). Mit dem bevorstehenden Eintritt neuer, 
noch stark landwirtschaftlich geprägter Mitgliedstaaten dürfte die agrar
politische Bedeutung des gemeinsamen Sozialfonds wieder zunehmen. 

2.2 Förderung der Flächenmobil ität 

In dem Maße, wie attraktive Erwerbsalternativen nicht oder nur begrenzt 
zur Verfügung stehen, erhält die Förderung des altersbedingten Ausschei
dens aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozeß herausragende Bedeu
tung für den Umfang der Flächenmobilität in der Landwirtschaft. 

Eine Verpflichtung, das Unternehmen z.B. an den Hofnachfolger abzugeben, 
um in den Genuß einer Alterssicherung zu gelangen, besteht lediglich in 
der Bundesrepublik Deutschland (KIRNBAUER, 5). Der Staat unterstützt hier 
die frühzeitige Hofübergabe mit finanziellen Zuschüssen zum Alterssiche
rungssystem. Anreize, die landwirtschaftliche Produktion einzustellen, 
zumindest aber einzuschränken, werden in Belgien und Großbritannien da
durch gesetzt, daß die Rente ni cht gewährt oder gekürzt wird, wenn das 
Einkommen aus dem Betrieb eine bestimmte Höhe überschreitet (KOMMISSION, 
6, 7). In Frankreich erhalten Landwirte einen Zuschlag zu ihrer Alters
rente, wenn sie nach dem 65. Lebensjahr ihre Flächen anderen Betrieben 
zur Verfügung stellen (GERVAIS, 3). Gibt ein Landwirt bereits mit 60 Jah
ren seinen Betrieb auf und die Flächen an einen Berufskollegen ab, so er
hä lt er unter bestimmten Voraussetzungen eine Betriebsaufgaberente , die 
um eine Prämie verbessert wird, wenn die freiwerdenden Flächen Betrieben 
mit einem Entwicklungsplan zugeführt werden. Ein ähnliches Instrument 
existiert in der Bundesrepublik Deutschland in Gestalt der Landabgaberen
te, die es älteren Landwirten aus flächenkleineren Betrieben ohne Hof-
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nachfolger erleichtern soll, die Landwirtschaft aufzugeben und die frei
werdenden Flächen anderen, entwicklungsfähigen Betrieben zur Verfügung zu 
stellen. 

Sozio-strukturelle Maßnahmen wie die Betriebsaufgabenrente und die Land
abgaberente sind auf Gemein.schaftsebene im Rahmen der "Richtlinie des Ra
tes vom 17. April 1972 zur Förderung der Einstellung der landwirtschaft
lichen Erwerbstätigkeit und der Verwendung der landwirtschaftlich genutz
ten Fläche zum Zwecke der Strukturverbesserung" (10) verankert. Derartige 
Förderungsmaßnahmen haben in den übrigen Mitgl iedstaaten bisher nur ge
ringe Bedeutung erlangt (KOMMISSION, 9, S. 39 ff.), weil im Vergleich zur 
Weiterbewirtschaftung des Betriebes den Landwi rten die gebotenen Hi 1 fen 
zu wenig attraktiv erscheinen oder - wie es in Dänemark der Fall ist -
aus agrarstrukturellen und ordnungspolitischen Gründen eine sektorspezi
fische Betriebsaufgabehilfe bisher nicht eingeführt wurde. 

2.3 Sicherung der Betriebsführung 

Die Abwanderung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft hat in einer 
wachsenden Zahl von Betrieben den Arbeitskräftebesatz bis auf die Ar
beitskraft des Betriebsleiters und evtl. dessen Ehefrau reduziert. Für 
solche "Ein-Mann-Betriebe" wird schon der temporäre Ausfall der Arbeits
kraft durch Krankheit oder Unfall zu einer EXistenzfrage. Dieses aus dem 
Strukturwandel in der Landwirtschaft resultierende Risiko wird in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgefangen, indem im Rahmen der agrarsozialen 
Sicherung die Gewährung von Ersatzkräften in Form der Betriebs- und/oder 
Haushaltshilfe normiert ist. In den Niederlanden und Frankreich ist diese 
Leistung zwar nicht im Sozialrecht verankert; hier werden jedoch bei In
anspruchnahme von Betriebs- und Haushaltshelfern in sozialen Fällen dem 
einzelnen Landwirt Kostenerstattungen gewährt (CCMSA, 1). In anderen Län
dern bestehen Tendenzen, dieser Einrichtung zukünftig ebenfalls einen hö
heren sozialpolitischen Stellenwert beizumessen. 

2.4 Sicherung des Einkommens 

Dieses Teilziel landwirtschaftlicher Sozialpolitik haben HAGEDORN und 
SEEBOHM (4) so ausführlich dargestellt, daß ich mich hier kurzfassen und 
nur folgendes herausstellen möchte: Soziale Leistungen an Landwirte und 
ihre Famil ienangehörigen werden in den EG-Ländern aus allgemei nen oder 
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besonderen Steuereinnahmen des Staates, aus den Beiträgen der Versicher
ten und/oder durch Finanzausgleich mit anderen sektoralen Sicherungssy
stemen gedeckt. In Ländern mit einem sektorspezifischen Sicherungssystem 
für Landwirte existieren Mischfinanzierungen mit einem mehr oder weniger 
hohen Anteil an staatlichen Zuschüssen, die für die Versicherten eine 
beitragsentlastende Wirkung haben. So haben 1977 die Landwirte in Italien 
nur zu 12 v.H., in Frankreich zu 15 v.H. und in der Bundesrepubl ik 
DeutSChland zu etwa 45 v.H. zur Finanzierung des Leistungsvolumens ihrer 
sozialen Sicherung beigetragen (EGGERS, 2, S. 258). In diesen Ländern 
kommt den staatlichen Zuwendungen also eine deutlich einkommenssichernde 
Funktion zu. 

Anderen EG-Mitgliedstaaten stehen keine im Sozialsystem verankerten sek
torspezifischen Instrumente zur Verfügung, um der Landwirtschaft ähnliche 
Einkommenshilfen zukommen zu lassen. Mit HAGEDORN und SEEBOHM (4) sehe 
ich hierin einen "vorerst unlösbaren Zielkonfl ikt zwischen internationa
len und intersektoralen Gleichbehandlungszielen". Insgesamt gesehen ist 
darüber hinaus festzuhalten, daß die unterschiedliche rechtliche und fi
nanzielle Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme auch den Rahmen 
begrenzt, in dem landwirtschaftliche Sozialpolitik zur Lösung gemeinsamer 
agrarpolitischer Probleme beitragen kann. 

3 Neue sozialpolitische Instrumente zur Lösung agrarpolitischer 
Probleme? 

Da eine baldige Angleichung der einzelstaatlichen sozialen Sicherungssy
steme ausgeschlossen erscheint, liegt es nahe, zum Ausgleich der Grenzen 
in der Markt- und Preispolitik neue, gemeinschaftliche sozial- bzw. ein
kommenspolitische Instrumente einzuführen, die die Landwirtschaft in al
len Mitgliedstaten gleichermaßen begünstigen. HAGEDORN und SEEBOHM (4) 
stehen solchen Vorstellungen sehr skeptisch gegenüber. Sie sehen nicht 
nur die aktuellen finanzpolitischen Schwierigkeiten der Gemeinschaft, die 
einer Verwirklichung entgegenstehen; mit Recht bezweifeln sie auch, daß 
bei unterschiedlichem Sicherungsbedarf ein gerechter Finanzausgleich zwi
schen reichen und armen Mitgliedsländern gefunden werden kann. Es ist für 
mich außerdem nicht vorstellbar, daß in Ländern mit einem einheitlichen 
Sozialsystem für die gesamte Bevölkerung eigenständige sozialpOl itische 
Instrumente für die Landwirtschaft eingeführt werden, wenn in Ländern mit 
agrarspezi fi schen Systemen die Entwicklung mehr und mehr auf nationale 
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Harmonisierung sozialer Sicherung gerichtet ist. 

In Ländern mit einem eigenständigen agrarsozialen Sicherungssystem zeich
net sich noch eine andere Entwicklung ab. Unter dem Druck finanzpoliti
scher Engpässe ist hier die intrasektorale Vertei lungsgerechtigkeit 
staatl icher Zuschüsse in de.n Mittelpunkt des agrarpol itischen Interesses 
gerückt. Es ist zu erwarten, daß in der Folge die staatlichen Mittel zu
nehmend auf die Gruppen von Landwirten konzentriert werden, die dieser 
Mittel am ehesten zur Existenzsicherung bedürfen. Diese Bestrebungen 
decken sich im übrigen mit dem inzwischen in allen Mitgliedsländern immer 
deutlicher vorgetragenen gesellschaftspolitischen Ziel, allen Bevölke
rungsgruppen ein bestimmtes Mindesteinkommen zu garantieren (CCMSA, 1). 
Daraus könnte sich auf Dauer tatsächlich eine "neue einkommenspolitische 
Gemeinsamkeit" (HAGEDORN und SEEBOHM, 4) der Mitgliedstaaten ergeben, al
lerdings nicht unter der Flagge einer spezifischen landwirtschaftlichen 
Sozialpolitik. 

Bis dahin werden die wesentlichen Antriebskräfte für eine EG-weite land
wirtschaftliche Sozialpolitik aus den gemeinsamen sozio-strukturellen 
Problemen erwachsen und die soziale Absicherung des Strukturwandels in 
der Landwirtschaft zum Ziele haben. Daß dabei auch einkommenssichernde 
Ziele zum Tragen kommen können, zeigt die Richtlinie 75/268/EWG des Rates 
vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in Berggebieten und bestimmten 
benachteiligten Gebieten mit dem gemeinsamen, einkommenswirksamen Instru
ment der Ausgleichszulage (11). 

4 Schlußbemerkung 

Die nächste Zukunft gemeinschaftlicher landwirtschaftlicher Sozialpolitik 
wird die Einheit in der Vielfalt sein. Die erreichte gemeinsame Basis 
gilt es trotz aller Probleme weiter auszubauen. Dazu leistet bereits der 
kontinuierliche Erfahrungsaustausch über die jewei I igen nationalen 
agrar-sozialpolitischen Bestrebungen einen, wenn auch nicht sofort sicht
baren, so doch nachhaltigen Beitrag. 
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INSTITUTIONELLE PROBLEME IN DER EG-AGRARPOLITIK IM 
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3.1 Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsweise der 
I nsti tutionen 

3.2 Ist ein neues Integrationskonzept erforderlich? 

3.3 Ausbau oder Liberalisierung des Agrarmarktsystems? 

1 Einleitung 

Die Europä ische Gemeinschaft war in der ersten Jahreshä I fte 1980 wegen 
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deö' Auseinandersetzung um den britischen Beitrag zum EG-Haushalt schweren 
Belastungen ausgesetzt. Der Gemeinschaft drohte in einer weltpolitisch 
schwierigen Situation eine allgemeine Lähmung. Nach I angen und sehr 
schwierigen Verhandlungen einigte sich der Rat der Außenminister schließ
lich am 30. Mai 1980 auf einen Kompromiß, der für Großbritannien eine 
vorübergehende Entlastung seiner Nettozahlungen an den EG-Haushalt bringt 
(vgl. 2). 

Für den französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing war der Kompro
miß Anlaß, zwischen der Erweiterung der Gemeinschaft auf zwölf Länder und 
der vorherigen Konsolidierung der Neunergemeinschaft einen Zusammenhang 
herzustellen. Er erklärte (6a), die Verhandlungen mit Spanien könnten 
nicht. vorwärtskommen, solange nicht für die Probleme der EG-Finanzierung 
und der gemeinsamen Agrarpol itik Lösungen gefunden sind, die von allen 
Mitgliedstaaten akzeptiert würden. 

Aufgrund des hohen Anteil s der Agrarausgaben von mehr als 70 % an den 
Ausgaben des EG-Haushalts sind Lösungen der Finanz- und Agrarprobleme in 
engem Zusammenhang zu sehen, und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens be
steht bei unverändertem Anstieg der Agrarausgaben - die Zuwachsraten be
liefen sich in den letzten Jahren auf durchschnittlich jährlich 23 % -

die Gefahr, daß die Eigenmittel der Gemeinschaft von gegenwärtig 1 % der 
Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage bereits in den Jahren 1981 oder 1982 
erschöpft sind (vgl. 2). Zweitens hat die gemeinsame Agrarmarktpolitik 
eine unterschiedliche Verteilung der Finanzlasten zur Folge. Mitglied
staaten wie Großbritannien, die einen vergleichsweise geringen Selbstver
sorgungsgrad bei Agrarprodukten haben, müssen hohe Nettobeiträge an den 
Brüsseler EG-Haushalt entrichten (vgl. Abschnitt 2.3). 

Die Bundesregierung hat bei der Zustimmung zur britischen Haushaltsentla
stung die Notwendigkeit unterstrichen, daß "auch in Zukunft die Mehrwert
steuerabführung an die EG 1 % nicht übersteigen darf". Zur Lösung der Fi
nanzprobleme sollen (17): 

- bestehende Ungleichgewichte im EG-Haushalt durch strukturelle Anpas
sungen in ihren Ursachen korrigiert werden, 

- wirksame Maßnahmen zum Abbau von Agrarüberschüssen ergriffen werden, 
"so daß der Anstieg der Agrarausgaben unterhalb des Anstiegs der 
eigenen Einnahmen der EG gehalten werden kann". 
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Nun hat es in den zurückliegenden Jahren gerade auch aus dem wissen
schaftlichen Bereich heraus eine Vielzahl von Vorschlägen zur Reform der 
EG-Agrarpolitik gegeben (vgl. beispielhaft 11, 18, 26), deren Realisie
rung allerdings wegen fehlender politischer Durchsetzbarkeit gescheitert 
ist. Die Frage der politischen Durchsetzbarkeit berührt ein zentrales 
Problem der EG-Agrarpolitik, dem von der Wissenschaft bei ihren Vorschlä
gen bisher vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt worden ist (vgl. 
SCHMITT, 19 und 20). Dabei sind gerade in der EG-Agrarpolitik die Inter
dependenzen zwischen Ökonomie und Politik besonders eng, haben institu
tionelle Fragen für die Willensbildung und Entscheidungsfindung zentrale 
Bedeutung. 

Nach der Darstellung der institutionellen Struktur der Gemeinschaft wird 
versucht, die verschiedenen Konfliktfelder im Agrar- und Finanzierungssy
stem und im agrarpolitischen Entscheidungsverfahren aufzuzeigen. An
schI ießend werden JIlÖgliche Strategien zur Vermeidung der aufgezeigten in
stitutionellen und instrumentellen Konflikte diskutiert. 

2 Die institutionelle Struktur der Gemeinschaft und Konflikte 
im agrarpolitischen EntSCheidungsverfahren 

2.1 Der institutionelle Rahmen 

Übersicht 1 gibt einen Überblick über die institutionelle Struktur der 
Gemeinschaft und den pol itisch-ökonomischen Entscheidungsrahmen der EG
Agrarpolitik. Die Zusammenhänge können kurz wie folgt charakterisiert 
werden: 

Die Europäische Gemeinschaft unterscheidet sich von allen anderen inter
nationalen Organisationen dadurch, daß sie mit unmittelbar verpflichten
der Wirkung auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der 
Verwaltung handeln kann (8, S. 14). Die der Gemeinschaft durch den Ver
trag zugewiesenen Aufgaben werden gemäß Art. 4 EWG-Vertrag durch ei ne 
Versammlung, einen Rat, eine Kommission, einen Gerichtshof wahrgenommen 
(6). Die Befugnisse der Gemeinschaftsorgane sind auf bestimmte, im Ver
trag vorgezeichnete Funktionen begrenzt. Die nationale Zuständigkeit und 
politische Verantwortung sollte nach dem Willen der Verfasser der Verträ
ge nicht mehr als erforderlich eingeschränkt werden (9, S. 45 f. und 92 
f.). 
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Zentrales Entscheidungsorgan ist der EG-Ministerrat, in den die nationa
len Regierungen ihre Vertreter entsenden. Der Rat entscheidet auf Vor
sChlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments über 
die Anwendung des EG-Instrumentariums, insbesondere im Bereich der Markt
und Preispolitik. Die Entscheidungen werden im Rahmen des geltenden wirt
schafts- und agrarpol itischen Systems der EG (Agrarmarktordnungssystem 
und Finanzordnung) getroffen und sind nach den Grundsätzen des EWG-Ver
trages, über deren Einhaltung Kommission und Europäischer Gerichtshof wa
chen und den Zielen der EG-Agrarpolitik auszurichten. Sie orientieren 
sich aber auch an den nationalen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten 
und werden sowohl von abweichenden Zielvorstellungen als auch Unterschie
den in der gesamt- und agrarwi rtschaftl ichen Ausgangslage bestimmt und 
durch nationale agrarpolitische Maßnahmen ergänzt. Die nationalstaatli
chen Elemente umspannen das institutionelle Gefüge der gemeinsamen Agrar
politik; sie haben über die agrarpolitische Willensbildung in den Mit
gliedstaaten (Parteien, Verbände, Wähler) bestimmenden Einfluß auf die 
Gestaltung der gemeinsamen Politik. 

2.2 Die Rolle der Gemeinschaftsinstitutionen 

Nach den Vorschriften des EWG-Vertrages wi rd die ~66-i6M- tätig," um 
das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des Gemei nsamen 
Marktes zu gewährleisten" (EWG-Vertrag Art. 155). Sie ist Hüterin der 
Verträge, ausführendes Organ und soll Motor der Gemeinschaftspolitiken 
sein. 

Der Einfluß der Kommission auf die Entscheidungen in Gemeinschaftsangele
genheiten ist fortlaufend zurückgegangen. Die Dominanz nationaler Inter
essen im Rat hat die Rolle der Kommission als Initiativorgan und als 
Schlichter geschwächt (vgl. HALLSTEIN, 10, S. 68). 

Der ~ ist Entscheidungsorgan und übt gesetzgeberische Befugnisse aus. 
Die Regierung jedes Mitgliedstaates entsendet einen Vertreter in den Rat, 
in dem ein Ausgleich zwischen den Interessen der Gemeinschaft und denen 
der einzelnen Mitgliedstaaten herbeigeführt werden soll. 

Der Rat beschließt entweder einstimmig oder mit "qualifizierter" Mehr
heit. Seit dem sogenannten Luxemburger Kanpromiß von 1966 werden prak
tisch keine Mehrheitsentscheidungen mehr getroffen. Jeder Mitgl iedstaat 
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kann bei anstehenden Entscheidungen sei n "vi tales nationales Interesse" 
geltend machen und damit einen einstimmigen Beschluß erzwingen. 

Walter HALLSTEIN (10, S. 67 f.) hat dazu festgesellt, daß mit dieser 
"Mißachtung einer fundamentalen Verfassungsnorm des Vertrages von Rom" im 
Rat jeder seine nationalen Interessen zur alleinigen Richtschnur seiner 
Stimmabgabe machen könne und damit das ganze vertragliche System der Ent
scheidungsfindung aus den Angeln gehoben würde. 

Das e~~~ p~ ist im wesentlichen beratendes Organ. Das für 
die nationalen Parlamente entscheidende Gesetzgebungsrecht und Kontroll
recht besitzt es nicht. Ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Befugnisse 
des Europäischen Parlaments ist das mit dem Vertrag von 1975 gegebene 
Recht der Feststellung bzw. Zurückweisung des Haushaltsplanes. Von diesem 
Recht hat das im Juni t979 direkt geWählte Parlament Ende 1979 Gebrauch 
gemacht. Es verwarf mit deutl icher Mehrheit den Entwurf des EG-Budgets 
1980, den ihm der Rat vorgelegt hatte (15, S. 309 f.). Was sich zunächst 
als schwerer institutioneller Konflikt zwischen Rat und Parlament anzu
bahnen schien, erwies sich im März 1980 nach Ablehnung der von der Kom
mission vorgelegten Agrarpreisvorschläge als Scheingefecht. Das Parlament 

empfahl deutl ich höhere Agrarpreisanhebungen und konterkarierte dam i t 
seine zuvor gemachten Einsparvorschläge im EG-Haushalt. 

Der ~~~ fJ-~~4t (EuGH) hat die Aufgabe, die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts durch die Institutionen der Gemeinschaft und durch 
die Mi tgl iedstaaten zu sichern . Die staat I ichen Gerichte sind berufen, 
aufgrund europäischen Gemeinschaftsrechts zu urteilen. Durch das Verfah
ren der Vorabentscheidung sind sie der Autorität des EuGH unterworfen. 
Wird die Verbindlichkeit einer solchen Vorabentscheidung unterlaufen, ist 
der EuGH einer seiner wesentlichen Einwirkungsmöglichkeiten beraubt 
(ZU LEEG, 27, S. 13). 

Der Bestand der Gemeinschafts als Rechtsgemeinschaft ist nur gesichert, 
wenn die Mitgliedstaaten ihren rechtlichen Verpflichtungen genügen, denn 
der Gerichtshof verfügt über keine eigenen Sanktionsmittel gegen die Mit
gliedstaaten. EVERLING (5, S. 746) weist auf die beschränkten Möglichkei
ten des Gerichtshofs hin, der nicht an die Stelle der politisch verant
wortlichen Organe treten könne, wenn diese nicht oder nicht rechtzeitig 
tätig werden. Gegen den Willen der im Rat handelnden Mitgliedstaaten, so 

576 



sein Fazit, könne der EuGH der Entwicklung keine stärkere supranationale 
Richtung geben. 

2.3 Das Agrarmarkt- und Finanzierungssystem: institu
tionalisierte Konflikte? 

Der EWG-Vertrag (Art. 3) schreibt nur für drei Bereiche die Einführung 
einer gemeinsamen Politik vor, nämlich für den Handel mit Drittländern, 
für die Gebiete der Landwirtschaft und des Verkehrs. Art. 3B EWG-Vertrag 
bestimmt, daß der Gemeinsame Markt auch die Landwirtschaft und den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen umfaßt und die Herstellung binnen
marktähnlicher Verhältnisse von der Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpo
litik begleitet sein muß. Die Ziele für die zu entwickelnde gemeinsame 
Politik (Produktivitätssteigerung, angemessene Lebenshai tung für die 
landwirtschaftliche Bevölkerung, Marktstabilisierung und Sicherstellung 
der Nahrungsversorgung zu angemessenen Preisen) sind in Art. 39 aufge
ruhrt, wobei der in Art. 110 genannte Grundsatz, daß die Gemeinschaft zur 
harmonischen Entwicklung des Welthandels beitragen soll, diesen Zielkata
log der gemeinsamen Agrarpolitik ergänzt; 

Zur Verwirklichung der Ziele schreibt Art. 40 die Schaffung einer gemein
samen Organisation der Agrarmärkte vor, und zwar kann diese je nach Er
zeugnis aus gemeinsamen Wettbewerbsregeln, einer bindenden Koordinierung 
der verschiedenen einzelstaatl ichen Marktordnungen oder einer europä i
schen Marktordnung bestehen. Die Entscheidung fiel bei nahezu allen Pro
dukten zugunsten der weitestgehenden Integrationsform aus, der europä i
schen Marktordnung. 

Für die Ausgestaltung und Anwendung der Marktorganisationen im einzelnen 
gibt es im EWG-Vertrag keine Vorschriften. Seit 1962 sind drei Grundsätze 
zur Richtschnur der Agrarmarktpolitik erhoben: 

- der freie Warenverkehr auf der Basis gemeinsamer Preise, 

- die Gemeinschaftspräferenz, 

- die finanzielle Solidarität der Mitgliedstaaten. 

Sie spielen in der politischen Diskussion um eine Reform der Agrarmarkt
politik eine zentrale Rolle und werden insbesondere von Frankreich als 
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unantastbare Grundprinzipien der gemeinsamen Agrarpolitik betont. 

Für die Verwirklichung des gemeinsamen Agrarmarktes war die Einigung über 
die ~6/U11e. ~~ von zentraler Bedeutung. Aus dem EWG-Ver
trag ergibt sich eine gemeinschaftliche Verantwortung der Mitgliedstaaten 
für die Finanzierung keineswegs automatisch; Art. 40 enthält lediglich 
Kannvorschriften für die Errichtung eines oder mehrerer Ausrichtungs
oder Garantiefonds für die Landwirtschaft. 

Mit der Verordnung Nr. 25 aus 1962 schuf der Rat mit dem Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) die Grund
lage für das gemeinschaftliche Agrarfinanzierungssystem. Als die Kommis
sion im April 1965 Vorschläge über die Finanzierung der gemeinsamen 
Agrarpolitik, über ein System eigener Einnahmen und über die Erweiterung 
der Befugnisse eines direkt zu wählenden Europäischen Parlaments vorlegte 
(vgl. STRASSER, 24, S. 33), kam es zur großen Krise. Frankreich lehnte 
die Vorschläge kategorisch ab und praktizierte für mehrere Monate die Po
litik des "leeren Stuhls", um, wie HALLSTEIN (10, S. 52) resumiert, zwei 
fundamentale Ordnungsprinzipien der Gemeinschaft anzugreifen: das Mehr
heitsstimmrecht im Rat und die Stellung der Kommission. 

Am 21. April 1970 einigte sich der Rat endgültig auf die Finanzierungsre
geln für die gemeinsame Agrarpol itik. Zugleich wurde der Beschluß über 
die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel 
gefaßt. Die Finanzverfassung der Gemeinschaft war damit abschließend ge
regelt. 

Nach der ursprüngl ichen Konzeption sollten die Agrarmärkte allein über 
den Preis gesteuert und durch die Herstellung binnenmarktähnlicher Ver
hältnisse eine verbesserte Faktorallokation in der Gemeinschaft erreicht 
werden. Die tatsächl iche Entwicklung der gemeinsamen Agrarmarktpol i ti k 
hat hiervon, wie WÄCHTER (25, S. 524) bereits 1967 feststellen mußte, 
teilweise erhebliche Abweichungen gebracht. So ist die Preispolitik vor
nehml ich auf die Realisierung einkommenspol itischer Ziele ausgerichtet 
worden, was zu ständig steigenden Oberschüssen und einem erheblichen An
stieg der Agrarmarktausgaben geführt hat. 

Trotz der seit 1969 ergangenen Aufforderungen der Staats- und Regierungs
chefs nach Eindämmung der Kosten im Agrarbereich, trotz einer umfassenden 
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Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik im Jahre 1975 und Vorschlä
gen der Kommission zur besseren Anwendung des Instrumentariums (13) hat 
sich bisher in der Oberschußproduktion und Ausgabenentwicklung in der Ab
teilung Garantie keine Änderung abgezeichnet. Die Probleme haben sich 
vielmehr weiter verschärft. 

Wichtige Ursachen für diese Entwicklung sind nicht nur politische, son
dern auch systembedingte divergierende nationale Interessenunterschiede. 
Sie bestehen darin, daß Preiserhöhungen je nach Selbstversorgungsgrad und 
Finanzierungsanteil im EG-Haushal t für die Mitgl iedstaaten sehr unter
schiedliche Verteilungswirkungen haben. Es ist das Verdienst von KOESTER 
(12), diese Zusammenhänge erstmals systematisch darges tell t und anhand 
von Beispielsrechnungen die Richtung der Transferströme aufgezeigt zu ha
ben. 

Der hohe Protektionsgrad der Gemeinschaft und Agrarpreisanhebungen begün
stigen insbesondere diejenigen Mitgliedstaaten, die einen hohen Selbst
versorgungsgrad haben. Dazu zählen vor allem Irland, Dänemark, die Nie
derlande und Frankreich. Diese Länder dürften deshalb trotz bestehender 
Oberschüsse und hoher Gesamtausgaben für die Agrannarktpol itik eher an 
einer expansiven Preispol itik interessiert sein. Die Agrarimportländer 
mit vergleichsweise hohem Finanzierungsanteil (besonders Großbritannien) 
müssen dagegen ein volkswirtschaftliches Interesse an einer möglichst ge
ringen Preisanhebung bei Agrarprodukten haben. Dieses Interesse gilt auch 
für die Bundesrepublik Deutschland; bei den meisten Produkten ist der An
teil an der Agrarproduktion der Gemeinschaft niedriger als die Finanzie
rungsquote am EG-Haushalt. 

Bei national divergierenden Interessen über die Höhe des Preisniveaus und 
die Preisanhebung bei Einzelprodukten läßt sich bei der faktischen Anwen
dung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat eine am Marktgleichgewicht orien
tierte Preispolitik nur schwer durchsetzen. Ein Kompromiß wird in der Re
gel erst dann erreicht, wenn ein umfassendes Paket geschnürt wird, in dem 
der Vielzahl spezieller Wünsche der Mitgliedstaaten Rechnung getragen 
worden ist. Dieses Verfahren des Paketschnürens muß, wie die Erfahrungen 
zeigen, als eine sehr kostspielige Kooperationsmethode angesehen werden 
(vgl. PELKMANS, 16, S. 125). 
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2.4 Die fehlende Koordination gemeinschaftl icher und 
nationaler Politik 

Die Integration im Agrarsektor ist auf Teilbereiche begrenzt, wobei die 
Markt- und Preispolitik in vollem Umfang in Gemeinschaftskompetenz durch
gerührt wird. In der Strukturpolitik, in der Richtl inien lediglich einen 
gemeinschaftlichen Rahmen setzen, haben die Mitgliedstaaten in der Dosie
rung des finanziellen Mitteleinsatzes weitgehende Autonomie. Die Sozial
politik liegt vollständig in nationaler Verantwortung und wird in vielen 
Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang als Umverteilungsinstrument zugun
sten der Landwirtschaft benutzt (vgl. 3). 

Eine gewisse Kontrolle der nationalen Ausgaben erfolgt durch die Vor
schriften der Art. 92 bis 94 EWG-Vertrag. Nach Art. 92 sind jene Beihil
fen mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, "die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfä I schen drohen". 

Umfang und Struktur der national durchgeführten agrarpolitischen Maßnah
men (vgl. SEEBOHM, 23) machen deutlich, daß es außerhalb des Bereichs der 
Markt- und Preispolitik kaum institutionelle Vorkehrungen gibt, um den 
Instrumenteneinsatz auf gemeinschaftlicher und nationaler Ebene zu koor
dinieren. G. SCHMITT (19, S. 193) bezeichnet diese völl ig unzureichende 
institutionelle und instrumentelle Koordination als eine wesentl iche 
Quelle des seiner Auffassung nach "politischen Vers agens im Bereich der 
Landw i rtschaftspol itik" • 

Nationale Maßnahmen sind vornehmlich darauf ausgerichtet, spezifische na
tionale Ziele zu realisieren und/oder den besonderen Anpassungsproblemen 
der Landwirtschaft des jeweiligen Mitgliedstaates Rechnung zu tragen. 
Wenn diese Maßnahmen den innergemeinschaftlichen Wettbewerb verzerren und 
nationale Produktionswirkungen auslösen, belasten sie den EG-Hausha I t. 
Auch hierdurch werden Umverteilungseffekte ausgelöst, die in der gleichen 
Richtung wie oben dargestellt wirken (vgl. KOESTER, 12, S. 52 ff.). 

Das institutionelle System der Gemeinschaft gibt dem Ministerrat und da
mit den Regierungen dominierenden Einfluß auf die Gestaltung der Politik. 
Die Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten der nationalen Parlamente und 
des Europäischen Parlaments auf die Entscheidungsfindung in Brüssel sind 
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dagegen gering. 

Schwierigkeiten ergeben sich auch daraus, daß bei jetzt neun und im Fall 
der Erweiterung zwölf Mitgliedstaaten sich die Wahltermine häufen und da
durch mit Blick auf die Gruppe der ländlichen Wähler höhere Preisforde
rungen gestellt werden und/oder Entscheidungen häufig hinausgezögert wer
den können. 

3 Strategien zur Vermeidung institutioneller und instrumenteller 
Konflikte der EG-Agrarpolitik 

3.1 Vorschläge fü r eine Verbesserung der Arbei tswei se 
der Institutionen 

Mit der Errichtung des gemeinsamen Agrarmarktes sind die Entscheidungsbe
fugnisse im Bereich der Markt- und Preispolitik auf die Gemeinschaftsin
stitutionen übergegangen. Die Art der Entscheidungsfindung hat, wie im 
Abschnitt 2 dargelegt, vor allem deshalb zu Fehlentwicklungen mit beige
tragen, weil sich die Einflüsse nationaler Interessen und Interessendi
vergenzen erhalten und teilweise verstärkt haben. Insofern ist es nicht 
verwunderl ich, wenn die in den letzten Jahren unterbreiteten Vorschläge 
zur Verbesserung der Arbeitsweise der Institutionen eine stärkere Ein
grenzung der nationalen Einflüsse in den Vordergrund stellten. 

TINDEMANS (21, S. 285) hält in seinem Bericht zur Politischen Union eine 
Änderung des bestehenden institutionellen Rahmens für nicht erforderlich, 
"sondern eine Erweiterung seiner Autorität, seines Leistungsvermögens" 
seiner Legitimität und seiner Kohärenz". Notwendig ist seiner Auffassung 
nach die Aufwertung der Rolle des Europäischen Rates und des Parlaments, 
die allgemeine Einführung von Mehrheitsbeschlüssen und die bessere Koor
dinierung der Ratstätigkeit sowie die Erhöhung des Einflusses der Kommis
sion. 

Heute, etwa fünf Jahre nach Vorlage des Berichts, ist festzustellen, daß 
er so gut wie keine Auswirkungen gehabt hat. Allerdings sind zwischen
zeitlich neue Berichte mit dem Ziel in Auftrag gegeben worden, Anregungen 
für ein besseres Funktionieren der Gemeinschaftsorgane zu geben. Da ist 
zunächst der Bericht des Dreier-Ausschusses an den Europäischen Rat (sog. 
"drei Weise") über die Gemeinschaftsorgane zu nennen, ferner der SPIEREN-
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BERG-Bericht über eine Reform der EG-Kommission und ihrer Dienststellen 
(vgl. GAZZO, 7). 

Initiator für die Einrichtung des Dreier-Ausschusses war Frankreichs 
Staatspräsident Giscard d'Estaing. Gemäß dem vom Europäischen Rat im De
zember 1978 gegebenen Mandat sollten solche Anpassungen erwogen werden, 
"die notwendig sind, um die reibungslose Arbeitsweise der Gemeinschaften 
unter Zugrundelegung und Wahrung der Verträge, einschließlich ihrer in
stitutionellen Systeme und Fortschritte in Richtung auf die Europäische 
Union zu gewährleisten" (7, S. 243). 

Im Bericht der "drei Weisen" wird hervorgehoben, daß der lw.".,trJj,,(.(,J.e. Ra,t, 

"für die Tätigkeit der Gemeinschaft insgesamt unerläßlich geworden ist", 
in das vertraglich geschaffene institutionelle System soll er allerdings 
nicht eingegliedert, sondern vielmehr außerhalb belassen und dem System 
übergeordnet werden. Der 1fIU,.,;,6~ wird in dem Bericht als das 
schwächste Glied der Kette bezeichnet und als Hauptgrund dafür das Abge
hen von der Mehrheitsentscheidung angegeben. Trotz dieser Analyse be
schränken sich die Vorschläge im wesentlichen auf eine Stärkung der Prä
sidentenschaft. Die an sich zu erwartende Empfehlung, zu Beschlüssen mit 
Mehrheitsabstimmung zurückzukehren, wird nicht ausgesprochen (7, S. 244 
f.). 

Der Europäische Rat wird sich auf einer seiner nächsten Sitzungen mit dem 
Bericht der "drei Weisen" befassen. Mit einer Änderung des bisher prakti
zierten institutionellen Verfahrens ist kaum zu rechnen. Das wird beson
ders für die Anwendung des Mehrheitsstinrnrechts gelten, denn "auch unab
hängig von den Luxemburger Beschlüssen (kann) kein Mitgliedstaat beim ge
genwärtigen Stand der Integration hinnehmen, daß über seine wesentlichen 
Interessen hinweggegangen wird" (EVERLING, 5, S. 740). 

3.2 Ist ein neues Integrationskonzept erforderlich? 

Die Agrarpolitik gilt als derjenige Bereich des Gemeinsamen Marktes, in 
dem die Integration am weitesten fortgeschritten ist. Ein Zurückschrauben 
der Integration könne, so wird argumentiert, die gesamte Zollunion und 
damit den Bestand der Gemeinschaft überhaupt gefährden (ERTL, 4, S. 3). 
Diese politische Bewertung wird aus der gemeinsamen Geschäftsgrundlage 
der Sechsergemeinschaft abgeleitet, die das politische Junktim zwischen 
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der SChaffung einer Zollunion und der Einführung einer gemeinsamen Agrar
politik zum Ausdruck bringt. Die gemeinsame Geschäftsgrundlage spiegelt, 
wie Frankreichs Premierminister Raymond BARRE (1) im Juni 1980 in einer 
Grundsatzrede in Trier ausgeführt hat, "die Interessen, die Anl iegen und 
die Gewohnheiten der sechs Grilnderländer wider", sie stellt, so der fran
zösische Außenminister im April 1980 vor der Nationalversammlung, für die 
Staaten mit einem starken Agrarpotential "die unerläßI iche Gegenleistung 
für die Vorteile dar, die die liberalisierung des Handels den am stärk
sten industrialisierten Ländern verschafft". 

An der Schwelle zur zweiten Erweiterung der Gemeinschaft erscheint es un
erläßlich, die der gemeinsamen Geschäftsgrundlage zugrundeliegenden Hypo
thesen zu überprilfen. Denn spätestens mit dem Beschluß vom 30. Mai 1980 
zur britischen Haushaltsentlastung ist deutlich geworden und von den 
Partnern anerkannt worden, daß für Großbritannien die finanziellen Konse
Quenzen der von der Sechsergemeinschaft vereinbarten gemeinsamen Politik 
schwer tragbar sind. Während die wirtschaftlichen Vorteile der Zollunion 
(noch?) nicht sichtbar sind, hat der gemeinsame Agrarmarkt für Großbri
tannien als Agrarimportland zu rapide steigenden Nettozahlungen an den 
Gemeinschaftshaushalt geführt (vgl. 2). 

Die wirtschaftliche Integration ist weitgehend in der Phase der Zollunion 
stehengeblieben. Sie hat sich vorrangig an der Markt i ntegrat ion und der 
dazu erforderlichen negativen Politikintegration orientiert. Zu einem Ge
meinsamen Markt oder gar einer Wirtschaftsunion, die zumindest eine stär
kere Harmonisierung und Koordinierung der nationalen Politiken erfordert 
hätten, ist es nicht gekommen (vgl. PELKMANS, 16, S. 115 ff.). 

Ganz anders ist der Integrationsprozeß im Agrarbereich verlaufen. Hier 
stand die POlitikintegration an erster Stelle, notgedrungen, denn zu
nächst mußten die unterSChiedlichen Eingriffssysteme und -niveaus der 
Mitgliedstaaten auf den Agrarmärkten vereinheitlicht werden, um überhaupt 
in die Phase der Marktintegration eintreten zu können. Durch die diver
gierenden Wirtschafts- und Währungsentwicklungen, die die Einführung des 
Grenzausgleichssystems zur Folge hatten, konnte die angestrebte Marktin
tegration im Agrarbereich nicht erreicht werden. Diese Entwicklung wurde 
in Kauf genommen, um - wie der Europä ische Gerichtshof anerkannt hat -
das einheitliche Agrarmarktsystem und das Funktionieren der gemeinschaft
lichen Interventionsregulierungen nicht zu gefährden. 
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Im Hinblick auf das künftig zu verfolgende Integrationskonzept wi rd zu 
entscheiden sein, ob der Grundsatz des freien Waren verkehrs auf der Basis 
einheitl icher Preise Vorrang haben soll, oder ob das Konzept einer Art 
abgestuften Marktintegration, das z.B. eine zwischen den Mitgliedstaaten 
differenzierte Preisfestsetzung zuläßt, verfolgt werden soll. 

Der Gedanke der abgestuften oder differenzierten Integration, der erst
mals von Willy Brandt 1974 in Paris vorgetragen und von Leo Tindemans in 
seinem Bericht zur Europä ischen Union Ende 1975 aufgenommen wurde, ist 
auch vom französischen Premierminister BARRE in der bereits zitierten Re
de in Trier erwähnt worden. Er stellte dort die Frage in den Raum, ob es 
notwendig ist, daß alle Mitgl iedstaaten "alles gleichzeitig und auf die
selbe Art und Weise tun", und ob man sich in dem weiten Raum einer Zwöl
fergemeinschaft "nicht verschiedene funktionelle Gruppierungen, wie wir 
es beim Europä ischen Währungssystem haben, vorstellen könne". 

Art. 40 EWG-Vertrag bestimmt lediglich, daß eine gemeinsame Preispolitik 
"auf gemeinsamen Grundsätzen und einheitl ichen Berechnungsmethoden beru
hen (muß)", eine differenzierte Preisfestsetzung ist demnach nicht grund
sätzlich ausgeschlossen. Abgesehen von der Anwendung auf die neu beitre
tenden Länder während einer noch festzulegenden Ubergangszeit bringt eine 
Differenzierung der Agrarpreise eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich. 
Zunächst dürfte es erhebliche Probleme bereiten, objektive Kriterien für 
die Festlegung des Preisnievaus und der Preisrelationen zu finden. Natio
nale Interessen würden in der Entscheidungsfindung des Rates noch stärker 
zur Geltung kommen als bisher. Eine Kontrolle über die Agrarausgaben und 
eine "gerechtere" Verteilung der Finanzlasten wäre nur dann zu erreichen, 
wenn auch die bisher unbegrenzte gemeinsame Finanzierung der Agrarmarkt
politik eingeschränkt würde. 

3.3 Ausbau oder Liberal isierung des Agrarmarktsystems? 

In der Diskussion über Korrekturen im Agrarmarktsystem stehen zwei Ziel
setzungen im Vordergrund. Erstens soll die Mehrwertsteuerabführung der 
Mitgliedstaaten an die EG auch in Zukunft die 1 %-Grenze nicht überstei
gen. Zweitens sollen bestehende Ungleichgewichte im EG-Haushalt durch 
strukturelle Anpassungen in ihren Ursachen korrigiert werden. Bei den zu 
diskutierenden Lösungsalternativen ist zu beachten, ob und inwieweit bei
de Zielsetzungen gleichzeitig erreicht werden können. Dabei stehen sich 
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zwei Grundsatzpositionen gegenüber: 

a) Ausbau des Agrarmarktsystems 

Erklärungen der französischen Regierung deuten darauf hin, daß die eben
falls als notwendig erachtete Uberprüfung der gemeinsamen Agrarpol iti k 
nicht·zu einem Abbau des erreichten Integrationsstandes, sondern zu einer 
Vertiefung führen müsse. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang immer 
wieder die unzureichende Anwendung der Grundsätze, wobei Lücken in der 
Gemeinschaftspräferenz, die ganze Bereiche der Agrarproduktion nicht er
fasse, besonders hervorgehoben werden. Die Vorstellungen Frankreichs lau
fen auf eine Verschärfung des Außenschutzes und Herstellung einer nahezu 
absoluten Präferenz für die EG-Agrarproduktion hinaus. Durch weiteres Zu
rückdrängen von Importen, insbesondere bei den Futtermittel-Substituten, 
soll der .finanzielle Spielraum der Gemeinschaft erhöht und der boden ge
bundenen Agrarproduktion Vorrang eingeräumt werden. 

Ein Ausbau des Agrarmarktsystems in der vorgenannten Richtung würde eine 
Reihe neuer schwerwiegender Konflikte zur Folge haben. Eine weitere Erhö
hung des Protektionsniveaus würde das Verhältnis der Gemeinschaft zu 
Drittländern belasten und der angestrebten Stärkung der außenpolitischen 
Rolle der EG in der Welt zuwiderlaufen. Auch intern würden die bestehen
den Ungleichgewichte im EG-Haushalt, die ja in ihren Ursachen korrigiert 
werden sollen, nicht beseitigt, sondern eher verschärft. Insbesondere 
dürften die Belastungen für ein Agrarimportland wie Großbritannien zuneh
men. 

Eine Möglichkeit zur Lösung der Uberschuß- und Finanzierungsprobleme wird 
auch in verstärkten Eingriffen auf dem Binnenmarkt gesehen. Durch eine 
Kontingentierung der Agrarproduktion könnte das Marktgleichgewicht herge
stellt und durch eine entsprechende Preisdifferenzierung könnten Einkom
mensverluste der Landwirtschaft in Grenzen gehalten werden. Abgesehen da
von, daß - mit den Worten von Th.W. SCHULTZ (22, s. 313) - "die Vertei
lung landwirtschaftlicher Produkte durch die staatl iche Autorität 
schlechte ökonomie (ist)", sind angesichts der institutionellen Entschei
dungsstrukturen der Gemeinschaft Zweifel angebracht, ob beide Ziele 
gleichzeitig erreicht werden können. Die Erfahrungen mit der Kontingen
tierung in der EG und in anderen Ländern lassen erwarten, daß die Kontin
gentmenge im Wege des politischen Kompromisses zu hoch festgesetzt und 
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die gewünschte Produktionseinschränkung und Ausgabensenkung ni c ht er
reicht wird. 

b) Liberalisierung des Agrarmarktsystems 

Ausgangspunkt ist, daß die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Ge
meinschaft eine einkommensorientierte Preispolitik nicht mehr oder nur 
noch begrenzt zulassen. Da nominale Preissenkungen zur Wiederherstellung 
des Marktgleichgewichts bei hohen allgemeinen Preissteigerungsraten nicht 
durchsetzbar sind, wird die Hinwendung zu einer marktorientierten Preis
politik in vorsichtigen Schritten erfolgen müssen. 

Der Einbau finanzieller Restriktionen in das Agrarmarktsystem bedeutet, 
daß der Staat nicht mehr bereit und in der Lage ist, das Marktrisiko und 
die Kosten der Oberschußverwertung voll zu übernehmen. Als Maßnahmen kön
nen z.B. in Frage kommen: die Lockerung der Interventionsbestimmungen 
oder ein Ausbau der Erzeugermitverantwortung 'für die Kosten der über
schußverwertung. Dabei müßte zwischen Produktionsentwicklung und Höhe der 
Erzeugerabgabe ein di rekter Zusammenhang hergestell t werden, damit fü r 
die Erzeuger eindeutige Signale gesetzt werden. Die Erzeugerabgabe ver
I iert dann jedoch ihre Wirkung als ergänzendes Instrument einer markt
orientierten Preispolitik, wenn sie nach Regionen, Betriebsgruppen, An
lieferungsmengen oder anderen Kriterien gestaffelt wird. In diesem Fall 
würde sie zu einem Instrument der Preisdifferenzierung mit all den ökono
mischen und politisch-administrativen Nachteilen, wie sie vorstehend für 
die Kontingentierung geschildert wurden. 

Bei Realisierung einer marktorientierten Preispolitik auf EG-Ebene werden 
Forderungen nach ergänzenden einkommenspolitischen Maßnahmen nicht aus
bleiben. Sofern sie aus dem EG-Haushalt nicht finanziert werden können, 
werden die Regierungen der Mitgliedstaaten, wenn sie es 'für erforderlich 
halten, sie in nationaler Verantwortung durchführen. Eine Steuerung der 
nationalen Maßnahmen hinsichtlich Ansatzstelle, Ausgestaltung und Niveau 
der Einkommenstransfers durch die Gemeinschaftsinstitutionen ist - wie 
die Erfahrung zeigt- nicht sehr erfolgversprechend. Da diese Maßnahmen 
aber in der Regel Produktionswirkungen auslösen und über den EG-Haushalt 
auch andere Mitgliedstaaten mit den Folgen.der nationalen Einkommenspoli
tik anderer Mitgliedstaaten belastet werden, müßte ein Korrekturmechanis
mus in die gemeinsame Agrarmarktfinanzierung einge'führt werden, der z.B. 
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an die Produktionsentwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten gebunden 
werden könnte. 

Die Lösung der EG-Agrannarktprobleme ist nicht in erster Linie ein in
strumentelles Problem. Sie ist vor allem ein Problem der institutionellen 
Entscheidungsstrukturen und der Tatsache, daß es eine unbegrenzte gemein
same Finanzierung für die Agrannarktpolitik gibt. Wenn in diesen Berei
chen keine Korrekturen vorgenommen werden, und das Prinzip der unbegrenz
ten Finanzierung als unantastbar erklärt wird, ist sowohl ein deutl ich 
verringerter Anstieg der Agrannarktausgaben als auch ein Ausbau der Un
gleichgewichte im EG-Haushalt schwer erreichbar. 

587 



Literatur 

1. BARRE, R., Rede vor dem Deutschen Industrie- und Handelstag -
Kongress am 20. Juni 1980 in Trier. Frankreich-Info Nr. 2 vom 
20. Juni 1980. 

2. BMF-Dokumentation Nr. 9 (1980) vom 29. Juni 1980. 

3. EGGERS, K., Agrarsoziale Sicherungssysteme im Vergleich. Agra Europe 
Nr. 36 vom 8. September 1980, Dokumentation. 

4. ERTL, J., Am Marktordnungssystem nicht rütteln. VWD-Europa vom 
18. Juli 1980, Anhang. 

5. EVERLING, U., Oberlegungen zum Fortgang der europäischen Integration, 
Europa-Archiv, Folge 24 (1979), S. 737-746. 

6. EWG-Vertrag, Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. 
Amt Tur Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
Luxemburg 1973. 

6a. Frankreich-Info Nr. 4 vom 2. Juli 1980. Presse- und Informationsab
teilung der Französischen Botschaft. 

7. GAZZO, E., Die Institutionen der Europäischen Gemeinschaft vor der 
zweiten Erweiterung. Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsweise 
der EG-Organe. Europa-Archiv, Folge 8 (1980), S. 237-248. 

8. GROEBEN, von der, H. und E.J. MESTMÄCKER (Hrsg.), Ziele und Methoden 
der europäischen Integration. Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspoli
tik, Bd. 31, Frankfurt 1972. 

9. GROEBEN, von der, H., H. von BOECKH und J. THIESING, Kommentar zum 
EWG-Vertrag, Band 1. Zweite neubearbeitete Auflage. Baden-Baden 1974. 

10. HALLSTEIN, W., Die Europäische Gemeinschaft. Düsseldorf und Wien 
1973. 

11. KOESTER, U. und S. TANGERMANN', Alternativen der Agrarpolitik. Land
wirtSChaft - Angewandte Wissenschaft, H. 182, Hiltrup 1976. 

12. KOESTER, U., EG-Agrarpolitik in der Sackgasse. Baden-Baden 1977. 

13. KOMMISSION DER EG, Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik. 
Bulletin der EG, Beilage 2 (1975). 

14. KRÄMER, H.R., Die EurOpäische Gemeinschaft. Stuttgart 1974. 

15. LAUFER, T •• Das Europäische Parlament: Zwischenbilanz. Außenpolitik, 
Zeitschrift für internationale Fragen, Jg. 31 (1980). S. 302-313. 

16. PELKMANS, J., Die Theorie der wirtschaftlichen Integration auf dem 
Prüfstein. Institut für Europäische Politik. Integration Nr. 3 
(1980). S. 108-125. 

17. PRESSE- UND INFORMATIONSDIENST DER BUNDESREGIERUNG. Pressemitteilung 
Nr.146 vom 5. Juni 1980. 

588 



18. PRIEBE, H., Probleme und Möglichkeiten einer Preis-Beihilfenpolitik. 
In: Möglichkeiten und Grenzen einer Europäischen Union (Hrsg. von H. 
von Groeben und H. Möller), Bd. 6, Die agrarwirtschaftliche Integra
tion Europas. Baden-Baden 1979. 

19. SCHMITT, G., Analyse und Prognose des Agrarsektors als Grundlage der 
Politikberatung. Agrarwirtschaft, Jg. 27 (1978), S. 193/194. 

20. SCHMITT, G., E. SEEBOHM und H.v.WITZKE, Des Kaisers neue Kleider 
oder: Grenzausgleich und kein Ende der Diskussion. Agrarwirtschaft, 
Jg. 29 (1980), S. 14-21. 

21. SCHNEIDER, H. und W. WESSELS (Hrsg.), Auf dem Weg zur Europäischen 
Union? Diskussionsbeiträge zum Tindemans-Bericht. Europäische Schrif
ten des Instituts für EurOpäische Politik, Bd. 46/47, Bonn 1977. 

22. SCHULTZ, T., Über einige wichtige Zusammenhänge zwischen Politik, 
Wirtschaft und Landwirtschaft. "Agrarwirtschaft". Jg. 25 (1976). 

23. SEEBOHM, E., Ökonomische Analyse und Bewertung der vom Beihilfekata
log der EG-Kommission aufgeführten agrarpolitischen Maßnahmen 
(unveröffentlichtes Manuskript). 

24. STRASSER, D., Die Finanzen Europas. Europäische Studien des Instituts 
fur.Europäische Politik, Bd. 12 Europa Union Verlag, Bonn 1979. 

25. WÄCHTER, H.-H., Die Preispolitik für landwirtschaftliche Erzeugnis
se in der EWG. Berichte über Landwirtschaft, Bd. 45 (1967), 
S. 521-570. 

26. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN. Sammelband der Gutachten von 1949-1974 
(Hrsg. vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten), Hiltrup 1975. 

27. ZULEEG, M., Eine Gemeinschaft durch das Recht. EG-Magazin, Nr. 3 
(1980), S. 12-14. 

589 





2 

3 

EINIGE KONSEQUENZEN FOR ZUKONFTIGE STRATEGIEN 
IN DER PRAKTISCHEN EG-AGRARPOLITIK 

von 

W i I hel m Sc h e per, Kiel 

Die EG-Agrarpolitik als Teil eines komplizierten 
wirtschafts- und gesellschaftlichen Systems 

Mögliche Strategien der EG-Agrarpolitik in den 
aDer Jahren 

Konsequenzen für die Süderweiterung der Gemeinschaft 

Die EG-Agrarpolitik als Teil eines komplizierten wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Systems 

Die nationalen Zielsetzungen bezüglich der EG-Politik - insbesondere zu 
verstehen als Ziele der nationalen Regierungsspitzen - lassen sich ver
einfacht ausgedrückt dahingehend formulieren, daß versucht wird, über ei
ne Intensivierung des gesellschafts-, wirtschafts- und sicherheitspoliti
schen Verbundes zwischen den.europäischen Staaten für das eigene Land die 
Ziele Frieden, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und WOhlstand besser 
zu verwirklichen. Zur Erreichung dieses Verbundes ist jeder Staat in der 
EG verpflichtet, Leistungen gegenüber anderen EG-Staaten im wirtschaftli
chen, gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich zu erbringen. 
Es g11 t das Prinzip "ohne Leistung keine Gegenleistung", wobei allerdings 
sehr wichtig ist, daß sich der Leistungsaustausch in einem sehr breiten 
Bereich, nämlich im ganzen gesellschaftlichen, wirtSChaftlichen und si
cherheitspolitischen BereiCh vollzieht und es durchaus denkbar ist, daß 
ein Mitgliedsland in einem Teil absolute und relative Nachteile in Kauf 
ninmt, weil es in einem anderen Bereich absolute und relative Vorteile 
erzielen kann. So kann es beispielsweise sein, daß Land A bei der Vertei
lung der Fischfanggründe Land B entgegenkommt, weil Land A im Bereich der 
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Energiewirtschaft Konzessionen macht. Vor diesem Hintergrund ist das Pro
blem einer "optimalen EG-Agrarpol itik" zu sehen. Im Sinne der Spiel theo
rie und der Koal itionstheorie ist eine agrarpol itische Maßnahme auf EG
Ebene bereits dann eine Gleichgewichtslösung, wenn sie erstens im Verbund 
mit gemeinsamen EG-Maßnahmen in anderen Bereichen alle Länder besser, zu
mindest aber kein Land schlechter stellt als vorher, und wenn zweitens 
kein anderes Maßnahmenpaket existiert, das alle Länder noch besser 
stellt. Es ist bei Anwendung dieser Definition offensichtlich, daß es 
gleichzeitig sehr viele Lösungen geben kann, von denen keine gegenüber 
den anderen ineffizient im Sinne des Pareto-Optimums ist. Welche Lösung 
realisiert wird, hängt von Verhandlungsstrategien, personenbedingten Be
sonderheiten und auch von ZUfälligkeiten ab. 

Obwohl der EG-Politik durch den ES-Vertrag formal ein langfristiges Kon
zept zugrunde I iegt, bestimmen doch· kurzfristig orientierte Lö sungen 
weitgehend das Bild. Die Verwirklichung langfristig effizienter Entwick
lungspfade scheitert oft an dem mangelnden Willen der Regierungen, Gegen
wartsleistungen ihres Landes gegen Zukunftsleistungen eines anderen Lan
des einzutauschen. Der intertemporale Austausch von Leistungen und Gegen
leistungen ist durch eine extreme Minderschätzung der zukünftigen Güter 
gekennzeichnet. Diese Minderschätzung hat ihre Ursache unter anderem in 
der Angst vor längerfristigen Bindungen, Zweifeln bezüglich der Reali
sierbarkeit zukünftig fälliger Forderungen und deren Wert in der Zukunft. 

Man mag einwenden, daß einige der vorstehend beschriebenen Charakteristi
ken des EG-Entscheidungsprozesses auch bei den staatlichen Instanzen ei
nes Nationalstaates oder innerhalb großer Verbände oder Parteien zu be
obachten sind. Diesem Einwand ist zuzustimmen, jedoch bestehen gewichtige 
graduelle Unterschiede. Im nationalen Bereich sind die Kompetenzen und 
Verhandlungsspielräume durch die Verfassung und andere langlebige Gesetze 
sowie durch Tradition relativ präzise festgelegt und die Regierungsspitze 
eines Nationalstaates hat weit größere Macht, Entscheidungen zu fällen 
und zu verwirklichen als die Regierungsspitze der EG, die sich aus Ver
tretern der Regierungen der Mitgliedsstaaten zusammensetzt und durch das 
praktizierte Einstimmigkeitsprinzip eingeengt ist. Die Unterschiede zwi
schen dem Funktionieren einer nationalen Regierung und dem Funktionieren 
der EG-Regierung werden sich in Zukunft wahrscheinlich nicht reduzieren, 
weil eine Ausweitung der Kompetenzen der EG-Spitze gegenüber den Regie
rungen der Nationalstaaten - etwa in dem Sinne, wie über längere Zeit 
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hinweg in der Bundesrepublik Deutschland ein Machtzuwachs der Bundesre
gierung gegenüber den Länderregierungen festzustellen war - unwahrschein
lich ist. Auch in Zukunft dürfte die EG-Politik weiterhin das Ergebnis 
von Aushandlungen zwischen Nationalregierungen bleiben. Wenn die EG wei
terhin ein relativ schwach entwickeltes föderatives Gebilde bleibt. kann 
und darf von ihrer Führungsspitze keine Wirtschaftspolitik erwartet wer
den. wie sie ein Nationalstaat mit starker Regierung implementieren kann. 
Die Erweiterung der EG durch Mitgliedsländer. die in Ressourcenausstat
tung und Zielsetzung recht deutlich von den Gründungsländern abweichen. 
dürfte die EG noch schwerfälliger machen als sie es bisher schon ist. 

In diesem Zusammenhang ist auf wirtschafts- und gesellschaftspol itische 
Fragen hinzuweisen. Es besteht Konsens darüber. daß die Mitgliedsländer 
der EG eine demokratische Grundordnung. eine demokratische Gesellschafts
form aufweisen müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte dagegen das 
in den 60er und 70er Jahren vernachlässigte PrOblem der Wirtschaftsord
nung in den 80er Jahren verstärkt in die öffentliche Auseinandersetzung 
geraten. Bezüglich der Wirtschaftsordnung enthält der EG-Vertrag zumeist 
implizit einige allgemeine Grundsätze. jedoch ist de facto ein weiter 
Freiraum für die Ausgestaltung der Wirtschaftsordnungen gegeben. Dieser 
Freiraum ist in nahezu allen EG-Ländern in der Vergangenheit dazu genutzt 
worden. die wirtschaftliche Aktivität des Staates kräftig auszudehnen. 
Die nationalen Regierungen haben die staatlichen und semistaatlichen Be
reiche laufend erweitert. den Datenkranz für den marktwi rtschaftl ichen 
Bereich komplizierter gestaltet und greifen darüber hinaus verstärkt 
durch kurzfristig orientierte und im Zeitablauf wechselnde Maßnahmen in 
den Wirtschaftsablauf ein. was letzten Endes auch eine ständige Verände
rung des Datenkranzes der privaten Wirtschaft durch den Staat bedeutet. 
Die Erfolge bzw. Mißerfolge einer solchen Urnorientierung der national
staatl ichen Wi rtschaftspoli tik hängen wesentl ich von der Qualitä t der 
staatlichen Willensbildungsprozesse und der Leistungsfähigkeit der staat
lichen Administrationen ab. Viele Wirtschaftswissenschaftler und Politi
ker geben heute zu. daß sie diesbezüglich in den 60er und 70er Jahren zu 
optimistische Erwartungen gehabt haben. Eine Ausdehnung der interventio
nistischen Wirtschaftspolitik erhöht die Ansprüche der Bürger überpropor
tional. Wi rtschaft und Staat werden überfordert. die selbsthe i I enden 
Kräfte der Wirtschaft im Sinne Schumpeters nehmen ab. Im Hinblick auf die 
EG ist insbesondere eine weitere Konsequenz der Ausdehnung des national
staatlichen Wirtschaftsinterventionismus wichtig. näml ich die Belastung 
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der außenwirtschaftlichen Beziehungen. Dies wird am besten am Außenhandel 
zwischen den Ostblockstaaten deutlich, dessen Umfang relativ zu den ent
sprechenden Sozialprodukten weitaus geringer ist als das Außenhandelsvo
lumen in der westlichen Welt. Solange sich die wirtschaftlichen Eingriffe 
des Nationalstaates auf die Gestaltung der Preise und Mengen der soge
nannten nicht international handelsfähigen Güter beschränkt, mögen in ei
nigen Fällen die Rückwirkungen auf die außenwirtschaftlichen Beziehungen 
gering sein, in anderen Fällen können jedoch auch von dieser Art des In
terventionismus über Vor- und Rücküberwälzungsvorgänge die Preise und 
Mengen der außenhandelsrahigen Güter wesentlich beeinflußt werden. Werden 
mit Hilfe staatlicher Eingriffe Preise und Mengen außenhandelsfähiger Gü
ter durch Maßnahmen im Inland direkt beeinflußt, so sind Auswirkungen auf 
den Außenhandel selbstverständlich die Folge. Vor diesem Hintergrund ist 
der Begriff "Wettbewerbsverzerrungen" zu diskutieren und zu relativieren. 
Auch bei Fehlen klassischer Handelshemmnisse an den Grenzen ist es heute 
jedem Wirtschaftszweig möglich, auf einzelne Maßnahmen der eigenen Regie
rung oder der Regierungen anderer EG-Länder hinzuweisen, die ihm im Ver
gleich zu einem Referenzsystem "keine staat! ichen Maßnahmen" Nachtei 1 e 
gegenüber Konkurrenten in anderen Mitgliedstaaten bringen. Vielfach wer
den diese Maßnahmen als Wettbewerbsverzerrung gegeißelt und ihr Abbau ge
fordert. Diese Forderung ist zwar sehr populär, wird aber bezüglich ihrer 
Tragweite oft nicht richtig eingeordnet. Es gibt zur Zeit nur zwei Alter
nativen, alle Wettbewerbsverzerrungen im obigen Sinne in letzter Konse
quenz zu beseitigen: 
1. konsequenter Abbau wirtschaftspolitischer Maßnahmen in allen EG

Ländern, wenn man so will, eine Rückkehr zum Manchesterliberalismus 
oder 

2. Aufbau einer zentralistischen EG-Wirtschaftspolitik, die einheit
lich überall die gleichen Regelungen und Maßnahmen verwirklicht, 
und einzelnen Nationen oder Regionen keine Freiräume läßt für spe
zielle wirtschaftspolitische Maßnahmen in ihren Bereichen. 

Beide Alternativen in reiner Ausprägung werden heute kaum von irgend je
mandem akzeptiert. Wirtschaftszweige und Regionen in der EG werden des
halb weiterhin mit dem Phänomen der Wettbewerbsverzerrungen durch staat
liche Maßnahmen leben müssen, solange den Nationalstaaten und ihren Re
gionen eine gewisse wirtschaftspolitische Autonomie eingeräumt wird, und 
diese die Autonomie zu ihrem Vorteil zu nutzen versuchen. Es wäre er
staunlich, wenn die Nationen und Regionen ihre wirtschaftspolitische Au-
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tonomie so nutzen würden, daß sich keine Wettbewerbsverzerrungen ergeben 
würden. Hierbei muß allerdings sorgfältig zwischen Wettbewerbsverzerrun
gen auf sektoraler Ebene und auf gesamtwirtschaftlicher Ebene unterschie
den werden. Nehmen wir als fiktives Beispiel zwei Bundesländer: Land A 
finanziert aus seinem Budget ein Investitionsprogramm in der Computerin
dustrie und kein Investitionsprogramm in der Schweinehaltung. Land B ver
hält sich in entgegengesetzter Weise. Dann liegen sektoral Verzerrungen 
vor, denn die Schweinehaltung in Land A ist gegenüber der Schweinehaltung 
in Land B benachteiligt und die Computerindustrie in Land B ist gegenüber 
der Computerindustrie in Land A benachteiligt. Gesamtwirtschaftlich gese
hen kann es sowohl für Land A als auch fur Land B vorteilhaft sein, diese 
Investitionspolitik vorzunehmen, und unter gewissen Voraussetzungen ist 
es sogar denkbar, daß auch der Gesamtnutzen beider Länder größer ist als 
bei einer Investitionspolitik, die keine sektoralen Wettbewerbsverzerrun
gen, besser gesagt, keine sektoralen Wettbewerbsverlagerungen hervorruft. 
Diese Zusammenhänge finden in der Gedankenwelt vieler Agrarökonomen zu 
wenig Berücksichtigung. Wenn ein Land seinen Agrarsektor relativ stärker 
fördert als ein anderes. braucht dies nicht unbedingt gegen die ultimativ 
erklärten Ziele der Wirtschaftspolitik zu verstoßen, nämlich gegen die 
Ziele der gesamtwi rtschaftl ichen Nutzenmaximierung. Diese Zusammenhänge 
sind aber im Einzelfall zu prüfen und müssen insbesondere in Hinblick auf 
die Kompatibilität mit den bereits angeführten wirtschaftspolitischen 
Grundsätzen gesehen werden. Aus alledem wird deutlich, daß das Ziel, eine 
europä ische Agrarwirtschaft zu schaffen, die frei von wi rtschaftspol i
tisch bedingten Vorteilen einzelner Agrarregionen und Agrarsubsektoren 
gegenüber anderen Agrarregionen und Agrarsubsektoren ist, solange als 
Illusion eingestuft werden muß, wie der förderative Aufbau der EG nicht 
durch eine zentralistische Struktur abgelöst wird oder eine EG-weite 
Rückkehr zum Manchesterliberalismus erfolgt. 

Mit den vorangegangenen Ausführungen ist selbstverständl ich nicht beab
sichtigt, jede wirtschaftspolitisch bedingte Wettbewerbsverzerrung zu 
rechtfertigen. Die Ausführungen sollen vielmehr al s Grundlage fü r die 
Fragestellung dienen, in welchen Bereichen die Ziele des EG-Vertrages re
lativ besser bzw. relativ schlechter verwirklicht werden können, wenn die 
einzelnen Länder und Regionen autonome Wirtschaftspol i tik betreiben und 
welche Instrumente der nationalen und regionalen Wirtschaftspolitik rela
tiv eher toleriert werden können als andere. Eine umfassende und nicht 
eindeutige Antwort auf diese Fragestellung gibt es natürlich nicht. Je-
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doch findet man zahlreiche Hinweise darauf, in welchen Bereichen zentra
listische Ansätze relativ vorteilhafter sind als föderalistische und um
gekehrt. Hierbei sind erstens admi ni strati ve Ges i chtspunkte bedeuten d , 
zweitens die Relevanz der in einem Gebiet betriebenen Politik Tur die be
nachbarten Gebiete und Obergeordnet der Grad der Solidarität zwischen den 
einzelnen Teilgebieten, der zum Teil an der Bereitschaft, unentgeltliche 
horizontale Finanztransfers vorzunehmen, gemessen werden kann. Je mehr 
Auswirkungen die in einer Region betriebene Politik auf die Wirtschaft in 
den benachbarten Gebieten hat, desto problematischer ist es, diese Poli
tik ohne regionale Koordination zu betreiben, weil sie wahrscheinlich zu 
Reaktionen der politischen Entscheidungsträger in den anderen Bereichen 
fUhrt, erneute Anpassungen auslöst und möglicherweise im Endergebnis eine 
Situation herbei fUhrt, die fOr alle Beteiligten schlechter ist als dieje
nige, die ohne die wirtschaftspolitische Kettenreaktion bestanden hätte. 
Umgekehrt hat z.B. eine Maßnahme wie die Errichtung eines Gehweges inner
halb einer Gemeinde kaum Auswirkungen auf die Wohlfahrt benachbarter Ge
meinden, und insofern ist hier einer Autonomie der Gemeinde der Vorzug zu 
geben. 

Ein eindrucksvolles Beispiel dafUr, welche Auswirkungen ein Obergang von 
einer föderalistischen zu einer zentralistischen Lösung auf die Finanz
transfers zwischen den Staaten haben kann, liefert die Geschichte der EG
Agrannarktfinanzierung. Stärkere Zentralisierung der Wirtschaftspol it i k 
bedingt meistens eine relative Ausweitung des Budgets der Zentral regie
rung gegenOber den regionalen Budgets. Diese Verlagerung ist fast immer 
begleitet von einer Verstärkung der interregionalen Umverteilung und nur 
dann möglich, wenn eine entsprechende Solidarität zwischen den Regionen 
besteht. 

Diese Oberlegungen zu Zentralismus und Föderalismus mOssen durch eInIge 
weitere ordnungspolitische Aspekte ergänzt werden. Ohne die Existenz und 
Einhaltung von Spielregeln ist ein Zusanvnenleben in einer Gemeinschaft 
nicht möglich. Dies gilt nicht nur fOr Staaten, sondern auch fUr soziale 
Gruppen innerhalb der Staaten. Viele der Spielregeln, die das Zusammenle
ben im politischen und wirtschaftlichen Leben bestimmen, sind ungeschrie
ben oder erst nachträglich paraphiert worden. Als Beispiel ist hier die 
Weltwirtschafts- und Weltwährungsordnung vor dem ersten Weltkrieg zu nen
nen. Diese Ordnung ist nicht in BOrohäusern supranationaler Behörden ent
standen, sondern hat sich nach und nach von selbst entwickelt. Welche 
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Spielregel besser oder schlechter ist, läßt sich von einer gewissen Gren
ze an ohne subjektive Wertung nicht sagen. Jedoch gibt es einige Krite
rien für eine über die persönliche subjektive Bewertung hinausgehende Be
urteilung. Eine Spielregel muß 

- von der überwiegenden Mehrheit der Spieler akzeptiert werden, 

- so einfach sein, daß sie von der überwiegenden Mehrheit der Spieler 
verstanden wird und keinen Spieler überfordert, 

- von Bestand sein, denn eine Spielregel, die laufend geändert wird, 
womöglich je nach Verlauf des Spiels, wird allgemein negativ beur
teil t. 

In der EG-Politik herrscht trotz der großen Zahl von Verordnungen, Be
schlüssen und Richtlinien ein Mangel an Spielregeln, die die vorstehenden 
Kriterien, insbesondere die Kriterien "Beständigkeit" und "Einfachheit" 
erfüllen. Kurzfristig orientierte ablaufspolitische Aktivitäten mit wech
selnder Ausprägung haben in der EG-Politik ein weit stärkeres Gewicht als 
ordnungspolitische Regelungen, die langfristige Kontinuität sicherstel
len. Solange es nicht gelingt, der EG-Politik ein besseres und weiter 
ausgebautes ordnungspolitisches Korsett zu geben, werden EG-Verhandlungen 
auch weiterhin durch pragmatisches "Herummäkeln" , durch endloses Disku
tieren bei jeder Detailfrage und durch längerfristige Orientierungslosig
keit gekennzeichnet sein. Auch im wi rtschaftswi ssenschaftl ichen Bereich 
geht z.Zt. die Diskussion oft in ähnlicher Weise nicht über die Analyse 
partieller Ablaufspolitiken hinaus. 

So werden beispielsweise die von der EG-PrEispol itik ausgelösten Wohl
fahrtseffekte und Budgetveränderungen im Detail untersucht und hierbei 
kurzfristige Verteilungsfragen in den Vordergrund gerückt. Dies ist si
cherl ich sehr nützlich, kann jedoch ohne gleichzeitige Berücks ichtigung 
der angesprochenen ordnungspolitischen Perspektiven einem weiteren prag
matischen Machertum Vorschub leisten. Meines Erachtens ist es insbesonde
re für die zukünftige europä ische Agrarpol itik notwendig, daß hier in 
stärkerem Maße ordnungspolitische Grundsätze entwickelt und als verbind
lich erklärt werden. Die Schaffung eines solchen ordnungspolitischen Kor
setts mag kurzfristig mit vielen Wohlfahrtszielen konkurrieren, länger
fristig gilt jedoch, daß Ordnung eine Voraussetzung für nachhaltigen 
Wohlstand ist. 
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2 Mögliche Strategien der EG-Agrarpolitik in den 80er Jahren 

KALTEFLEITER (2) hat eindrucksvoll aufgezeigt, was Erfolge und Mißerfolge 
der politischen und wirtschaftlichen EG-Integration gewesen sind. Sein 
Ergebnis ist: "Es bleibt die Zollunion, ein in Frage gestellter Agrar
markt und regelmäßige Konsultationen außerhalb der Institutionen der eu
ropä ischen Gemeinschaft". Die Zollunion für nichtlandwi rtschaftl iche Gü
ter konnte verwirklicht werden, weil man sich von Anfang an auf ein lang
fristig verbindliches Konzept geeinigt hatte, das bewährten Mustern aus 
der Vergangenheit folgte, von den Mitgliedstaaten in erster Linie einen 
Verzicht auf den Einsatz bestimmter handelspolitischer Instrumente auf 
nationaler Ebene verlangte, nicht aber die Zustimmung zu einer ausgedehn
ten Ablaufspolitik von EG-Instanzen, und im übrigen die Eigenschaften 
Kontinuität und Oberschaubarkeit aufwies. Die Schaffung der Zollunion für 
den nichtlandwirtschaftlichen Bereich im Rahmen der 6-er Gemeinschaft 
wird heute fast überall als wichtiger positiver Beitrag zur wirtschaftli
chen Entwicklung Europas gesehen. Für die 9-er Gemeinschaft dürfte län
gerfristig ähnliches gelten. 

VON URFF (4) hat in seinem Referat über die Zollunion nach kritischem Ab
wägen und vors ichtiger Formul ierung di e Feststell ung getroffen, daß von 
der Süderweiterung der EG wahrscheinlich in geringerem Maße wohlstands
steigernde Effekte ausgelöst werden, und möglicherweise per Saldo über
haupt keine Wohlstandssteigerung eintritt. Diesem Urteil ist aufgrund der 
Aussagen der Theorie der Zollunion zuzustimmen, jedoch gibt es verschie
dene andere, nicht von der Theorie der Zollunionen erfaßte Aspekte, die 
je nach ihrer Gewichtung zu einer pessimistischeren oder auch optimisti
scheren Aussage führen können. In diesem Zusammenhang sei auch auf 
SCHMITT und VON WITZKE (3) verwiesen, die im einzelnen darlegen, weshalb 
Prognosen über rein wirtschaftliche Konsequenzen der EG-Süderweiterung 
und daraus abzuleitende Politikempfehlungen nur mit erheblichen Ein
schränkungen möglich sind. Die gängigen Theorien zur Zollunion setzen 
implizit die Existenz einer streng marktwirtschaftlichen Wirtschaftsord
nung in den beteiligten Ländern und ein stabiles Weltwährungssystem vor
aus. Diese Voraussetzung kann im Hinbl ick auf die EG-Probleme natürl ich 
nur sehr bedingt akzeptiert werden. Je stärker die nationalstaatlichen 
Wirtschaftspolitiken insbesondere im Bereich der Ablaufpolitik ausgebaut 
sind, desto größer ist die Gefahr, daß die Nationalstaaten die aufgrund 
der klassischen Zollunionstheorien zu erwart~nden Effekte der Zollunions-
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gründung durch Einführung von nationalstaatlichen Maßnahmen modifizieren, 
anders ausgedrückt, je interventionistischer die Wirtschafts- und Wäh
rungspolitik der beteiligten Länder ist, desto fragwürdiger ist das Kon
zept der Zollunion. Vor diesem Hintergrund sind auch die Probleme des Ge
meinsamen Agrarmarktes zu sehen. Weil die Agrarsektoren der beteiligten 
Länder relativ stärker durch staatlichen Interventionismus geprägt waren 
als andere außenhandelsabhängige Sektoren, wurde bei der Schaffung des 
Gemeinsamen Agrarmarktes nicht das Konzept einer einfachen Zollunion ver
wirklicht, sondern ein Konzept, das bestenfalls mit "modifizierter Zoll
union" umschrieben werden kann. Diese modifizierte Zollunion ist gekenn
zeichnet durch eine umfangreiche Ablaufspol itik der EG-Instanzen, die 
sich zum Teil bereits Praktiken bedient, wie sie in Staatshandelsländern 
üblich sind. 

Gesamt- und weltwirtschaftliche Entwicklungen in den 7Der Jahren haben 
die Fehlentwicklungen des Gemeinsamen Marktes begünstigt. Die weltweite, 
allerdings von Land zu Land unterschiedliche Inflation hat zu Störungen 
des gesamten für die Agrarsektoren der EG-Länder relevanten Preissystems 
geführt, die Berechenbarkeit zukünftiger EntWicklungen erheb I ich gemin
dert und die Sonderwünsche der einzelnen Länder kräftig erhöht. Das Pro
blem des Grenzausgleichs und zum Teil auch die Misere der EG-Finanzen wä
ren bei einer Pol itik des stabilen Geldwertes in den westl ichen Indu
strienationen weit geringer gewesen. Die längerfristigen Nachteile der 
Inflation und Inflationsbeschleunigung sind in den letzten Jahren nicht 
nur besser erkannt worden, sondern es ist auch festzustellen, daß die Re
gierungen in zunehmendem Maße bereit sind, unpopuläre Maßnahmen zur In
flationsbekämpfung zu ergreifen. Für die 8Der Jahre ist deshalb in den 
meisten Ländern mit einer restriktiven staatlichen Ausgabenpolitik zu 
rechnen. Diese Politik dürfte auch dazu fuhren, daß die budgetwirksamen 
Subventionierungen des Agrarsektors auf nationaler Ebene und auf EG-Ebene 
zurückgehen. Ein Rückgang der budgetwirksamen Subventionierung bedeutet 
nicht notwendigerweise einen Rückgang des Agrarprotektionismus, denn es 
ist denkbar, die Auswirkungen reduzierter Agrarsubventionen auf die Land
wirte in gewissem Umfang durch stärkere Belastungen der Verbraucher über 
höhere Verbraucherpreise zu kompensieren. Eine solche Kompensation dürfte 
in den 80er Jahren jedoch zunehmend auf Schwierigkeiten stoßen, da sich 
infolge des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums die Realeinkommen 
der Konsumenten kaum erhöhen oder sogar abnehmen. 
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Fast alle EG-Länder, insbesondere die Bundesrepublik, haben Zahlungspro
bleme und werden sich deshalb in den aOer Jahren bemühen, die Leistungs
bilanzdefizite abzubauen. Agrarexporte und Agrarimporte spielen für die 
Leistungsbilanz eine große Rolle. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß die 
nationalen Regierungen bei der Gestaltung der EG-Agrarpolitik und auch 
bei nationaler Agrarförderung stärker als bisher das Ziel einer Erhöhung 
der agrarischen Nettoexporte verfolgen. Das beste Mittel zur Steigerung 
der Nettoexporte ist die Steigerung der inländischen Produktivität, und 
insofern ist angesichts der begrenzten staatlichen Mittel eine stärkere 
Betonung der agrarpolitischen Effizienzziele zuungunsten sozialpo li t i
scher Ziele denkbar. Eine Erhöhung der Nettoexporte ist weiterhin durch 
eine verstärkte Exportförderung und Importrestriktion zu erreichen. Län
gerfristig gesehen hat sich in den meisten Fällen die Diskriminierung der 
Importe und Förderung der Exporte durch außenhandelspolitische Instrumen
te wie Zölle, Kontingente, Exportsubventionen als wenig sinnvoll erwie
sen. Deshalb sollten die Politiker sehr kritisch prüfen, ob eine Vermeh
rung des agrarpolitischen Interventionismus aufgrund von zahlungsbilanz
politischen Zielsetzungen wirklich längerfristige Vorteile mit sich 
bringt. In vielen Bereichen hat der EG-Agrarprotektionismus gegenüber 
Drittländern ein Niveau erreicht, das nicht mehr ohne Inkaufnahme von 
Nachteilen in anderen Bereichen der außenwirtschaftlichen und außenpoli
tischen Beziehungen erhöht werden kann. 

Die agrarpolitischen Probleme der EG der aOer Jahre werden um so geringer 
sein, je stärker die Weltagrarpreise in diesem Zeitraum steigen. Hier 
liegt ein gewisser Unsicherheitsfaktor, denn eine längerfristige Voraus
sChätzung der Agrarweltmarktpreise ist nur in recht unverbindlicher Form 
möglich. Immerhin erscheint es unwahrscheinlich, daß die Weltmarktpreise 
die EG-Agrarpreise bis Ende der aOer Jahre nachhaltig einholen, wenn die 
EG-Agrarpreispolitik wie bisher oder nur ein klein wenig restrikt i ver 
fortgesetzt wird. 

Insgesamt gesehen wird der Spielraum für die EG-Agrarpolitik in den aOer 
Jahren wesentlich enger sein als in den 70er Jahren. Die Wachstumschancen 
der VolksWirtschaften sind geringer, die Wiederherstellung stabiler Wäh
rungen und marktwirtschaftlicher Ordnungen wird - wenn sie überhaupt ge
lingen sollte - nur wenig Raum lassen für Ausweitungen staatlicher Akti
vitäten, die die StaatSbudgets belasten. Insbesondere dürfte die Neigung 
zu internationalen Transferzahlungen abnehmen, Krisenmangement vielleicht 
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ausgenommen. Die Gemeinsame EG-Agrarpolitik wird unter diesen Vorausset
zungen ihre finanziellen Forderungen an die nationalen Kassen kaum erhö
hen können, und es ist davon auszugehen, daß allein aus diesem Grunde ei
ner Ausweitung der EG-Agrarpolitik enge Grenzen gesetzt sind und mögli
cherweise hier und da sogar ein Schritt rückwärts notwendig ist: Die Ge
meinsame EG-Agrarpol itik bedarf einer ausgabensparenden Konsol idierung. 
Die Verfolgung dieser Strategie schließt die Einführung neuer kostspieli
ger Systeme wie die Einführung "einer Gemeinsamen Politik direkter E in
kommensübertragungen", "einer Gemeinsamen Agrarsozialpolitik" aus. Eine 
Konzentration der Bemühungen auf eine bessere Ausgestaltung des Gemeinsa
men Agrarmarktes steht auch mit dem Ziel in Einklang, die Integrations
entwicklung im landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Bereich 
symmetrischer zu gestalten. In den 70er Jahren hat der EG-Agrarsektor bei 
der Verwirklichung der Zoll union weniger große Fortschritte gemacht al s 
die nichtlandwirtschaftlichen Sektoren. Umgekehrt hat der EG-Agrarsektor 
in anderen BereiChen Integrationsvorhaben eingeleitet, die sich in den 
nichtlandwirtschaftlichen Bereichen noch nicht einmal im Planungsstadium 
befinden. Symmetrie- und Konsistenzüberlegungen Fuhren zu dem Ergebnis, 
daß in den aOer Jahren die Unterschiede zwischen der Ausgestaltung des 
Gemeinsamen Agrarmarktes und der EG-Zollunion nicht größer werden dürfen 
und zumindest teilweise abgebaut werden müssen. Inwieweit eine Reduzie
rung des Agrarmarktinterventionsimus erfolgen wird, hängt unter anderem 
auch von den ordnungspolitischen Vorstellungen der Regierungsspitzen der 
einzelnen EG-Staaten ab. Je stärker diese das Ziel einer liberalen natio
nalen und internationalen Wi rtschaftsordnung verfolgen, desto s tä rker 
werden sie den Spielraum der zum Interventionismus neigenden Agrarpoli
tiker einengen müssen. Eine solche Einengung wird um so leichter fallen, 
je mehr die Agrarmarktpolitik von Aufgaben entlastet wird, die nicht un
mittelbar agrarpolitischer Natur sind. In diesem Zusammenhang sind insbe
sondere Aufgaben des Finanztransfers zwischen den EG-Staaten und die Ent
wicklungshi I fepol itik zu nennen. Wie die Koester-Schule eindruc ks vo 11 
nachweist, haben die einzelnen Maßnahmen der EG-Agrarmarktpolitik je nach 
Ausgestaltung recht unterschiedliche Finanz- und Wohlfahrtstransfers zwi
schen den einzelnen EG-Ländern zur Folge. Es wäre jedoch katastrophal, 
wenn versucht würde, jede einzelne agrarpolitische Maßnahme so zu gestal
ten, daß sie einen positiven Beitrag zur "besseren" Gestaltung der Fi
nanz- und Wohlfahrtstransfers leisten. Ein solcher Versuch würde eine 
weitere Ausdehnung des Interventionismus zur Folge haben. Unerwünschte 
Finanz- und WOhlfahrtstransfers zwischen EG-Staaten aufgrund einzel ner 
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agrarpolitischer Maßnahmen lassen sich bis zu einem gewissen Grade durch 

Maßnahmen außerhalb des Agrarsektors, insbesondere durch einen entspre

chenden globalen Finanztransfer zwischen den EG-Staaten kompensieren. Ei

ne Umorientierung der EG-Politik in diese Richtung erscheint notwendig, 

denn es ist widersinnig, globale Ziele der EinkommenslJßverteilung zwi

schen den EG-Staaten in erster Linie durch die Ausgestaltung der Agrar
marktordnungen implementieren zu wollen. 

3 Konsequenzen für die Süderweiterung der Gemeinschaft 

Die in den 80er. Jahren zu erwartenden Schwierigkeiten für die Volkswirt

schaften der 9-er Gemeinschaft und für die Weltwirtschaft überhaupt sind 

keine günstige Grundlage für die angelaufene Süderweiterung. Pfleiderer 

hat ausgeführt, die EG solle erst ihr eigenes Haus in Ordnung bringen, 

bevor sie sich intensiv der Erweiterung zuwende. Dieser Aussage ist zu
mindest vom wirtschaftlichen Standpunkt her voll zuzustimmen. Ebenso 

dürfte die Empfehlung an die beitrittswilligen Länder, zuerst ihr eigenes 

Haus auf den Beitritt sorgfältig vorzubereiten, in die richtige Richtung 

gehen, wenn damit Hilfestellung durch die alten EG-Länder nicht ausge

schlossen ist. 

Angesichts der Größenordnungen und Machtverhältnisse liegt es in der Na

turder Dinge, daß die beitrittswilligen Länder ihre Wirtschaftspolitik 

stärker der Wirtschaftspolitik der 9-er Gemeinschaft anpassen müssen als 

lJßgekehrt. Allein deshalb ist es erforderlich, daß die 9-er Gemeinschaft 

klar Signale setzt, in welche Richtung die zukünftige Politik gehen soll. 

Hierbei kommt es darauf an, von vornherein im Ansatz Widersprüche und Un

balanciertheiten zu vermeiden. Es muß beispielsweise verhindert werden, 

daß einzelne Teilbereiche insbesondere technokratisch ausgerichtete In

stanzen der unteren und mittleren Ebene Daten setzen, die später nur 

schwierig oder gar nicht in ein lJßfassendes Gesamtkonzept einzupassen 

sind. Um ganz klar auszudrücken, was gemeint ist: Es sollte nicht über 

Qualitätsstandards für Oliven verhandelt werden, bevor nicht Konzeptionen 

für den Bereich der gesamten gemeinsamen Agrarpolitik vorliegen, und es 
sollte sich auch die EG-Generaldirektion Landwirtschaft zurückhalten, be

vor nicht wichtige übergeordnete gesamtwi rtschaftl icheGrundfragen der 
Obergangsphase geklärt sind. Währungspolitik, gegenseitige Stützungspro

gramme in Notzeiten, die Ausgestaltung der Gemeinsamen Außenhandelspoli

tik für Nicht-Agrarprodukte und die Erarbeitung gemeinsamer ordnungspoli-
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tischer Regel n sollten nicht im Schatten der Gemeinsamen Agrarpol i ti k 
stehen, sondern vorgezogen als Oberbau für den grünen Bereich erstellt 
werden. Nur so kann eine erneute Oberforderung der Agrarpolitik vermieden 
werden. 

Bei der Gestaltung des Gemeinsamen Agrarmarktes für die 12-er Gemein
schaft sollten aus den Erfahrungen der Vergangenheit Konsequenzen gezogen 
werden und sich die Einsicht durchsetzen, daß 

- stärkere reale Preissenkungen für die meisten Agrarprodukte unvermeid
lich sind, insbesondere bei solchen Produkten, die die Selbstversor
gung der EG übersteigen und nur mit großen finanziellen Aufwendungen 
des Staates entweder auf dem Weltmarkt abgesetzt werden können oder 
inferioren inländischen Verwendungen zugeführt werden müssen, 

- Absatzkontingentierungen und Preisdifferenzierungen kein geeignetes 
Substitut für restriktive Preispolitik sind, 

- unterschiedliche administrierte Preise von Land zu Land (Grenzaus
gleich) mit den Integrationszielen nicht in Einklang stehen und höch
stens in Krisenfällen kurzfristig akzeptiert werden können, 

- Staatshandel und staatliche Vorratshaltung nur in sehr begrenzten Fäl
len entsprechenden Aktivitäten der Privatwirtschaft vom Standpunkt 
der gesamtwirtschaftlichen Nutzenmaximierung vorzuziehen sind, 

- eine stärkere reale Senkung der EG-Agrarpreise den Konflikt mit Dritt
ländern reduziert. 

Zur Zeit sind die Preise für Agrarprodukte in der 9-er Gemeinschaft und 
in den beitrittswilligen Ländern in etwa gleich, mit Ausnahme der soge
nannten mediterranen Produkte, bei denen ein preisliches Nord-Süd-Gefälle 
besteht. Es wäre jedoch voreilig, auf dieser Tatsache basierend mit Hilfe 
einer auf den jetzigen Zeitpunkt bezogenen statischen Analyse beweisen zu 
wollen, daß ledigl ich die mediterranen Produkte bei der Verwi rklichung 
des Gemeinsamen Marktes ein Problem sind. Vermutlich werden die Südstaa
ten gegenüber der 9-er Gemeinschaft Währungsabwertungen vornehmen. Nach 
solchen Abwertungen wären die Südstaaten (ohne Grenzausgleich) im Agrar
außenhandel zLDßindest kurzfristig relativ zur Ausgangssituation konkur
renzfähiger. Mi ttel- und längerfristig kann diese Verbesserung j edoc h 
über erhöhten Kostendruck infolge größerer Inflationsraten in den bei
trittswilligen Ländern wieder verschwinden. Aussagen in diese Richtung 
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sind allerdings dem spekulativen Bereich zuzurechnen, ebenso die Aussage, 
daß die SUdstaaten Uber Grenzausgleichsmaßnahmen erhebl iche finanzielle 
Beträge vereinnahmen werden. Diejenigen Agrarpolitiker, die in der Her
stellung eines Gemeinsamen Agrarpreisniveaus zwischen Nord- und SUdstaa
ten ein unUberwindliches Problem sehen, sollten sich daran erinnern, daß 
bei der GrUndung der 6-er Gemeinschaft vergleichsweise größere Preisun
terschiede Uberwunden wurden. 

Es ist an verschiedenen Stellen auf die negativen Auswirkungen der EG-Er
weiterung auf die angrenzenden Drittländer und auch auf die Entwicklungs
länder hingewiesen worden (GROSSKOPF, TANGERMANN, 1). Der einfachste Weg 
zur Reduzierung dieser Auswirkungen ist eine generelle Reduzierung des 
EG-Agraraußenhandelsschutzes. Will man diesen Weg mit RUcksicht auf die 
EG-Landwirtschaft nicht gehen, ist eine AbsChWächung der Diskriminierung 
fUr die besonders betroffenen Länder wegen der Vielzahl der unterschied
lich gelagerten Fällen nur durch ein komplexes BUndel von Sonderregelun
gen mögliCh (Assoziierungsverträge, Präferenzabkommen, wirtschaftl iche 
Hilfsprogramme usw.). Aktivitäten in diese Richtung sind sehr problema
tisch, da sie zu einer Aushöhlung der liberalen Wirtschaftsordnung bei
tragen. 

Insgesamt gesehen zeiChnet sich ab, daß in den aOer Jahren durch die Me
chanismen der Gemeinsamen Agrarpolitik nur in sehr begrenztem Maße Bei
träge zur Erhöhung der Wertschöpfung und zur EntWicklung der Wirtschafts
struktur in den ländlichen Räumen zu erwarten sind. Diese Erkenntnis muß 
insbesondere fUr die Politiker und Landwirte der beitrittswilligen Länder 
enttäusc~end sein. Diese hatten in den 70er Jahren gesehen, daß mit Hilfe 
der in der EG betriebenen Agrarpolitik beachtliche Erfolge bei der Ent
wicklung der ländlichen Räume in der 6-er und 9-er Gemeinschaft erzielt 
wurden und erhofft, ein EG-Beitritt wUrde ähnliche Vorteile fU r ihre 
ländlichen Gebiete bringen. Die neue Situation rührt unter anderem zu der 
Frage, ob die EG-Länder nicht außerhalb der Gemeinsam~n Agrarpolitik Maß
nahmen ergreifen können, um in den armen ländlichen Regionen Einkonrnen 
und Lebensstandard zu heben. Denkbar ist zunächst einmal eine Förderung 
der ländlichen Räume ausschließlich auf der Basis nationalstaatlicher 
Maßnahmen, d.h. ohne damit in Verbindung stehende zwischenstaatliche Um
verteilungsprozesse oder supranationale Regelungen. Ein solcher Ansatz 
bedingt innerhalb des jeweiligen Mitgliedslandes letztlich einen ver
stärkten interregionalen Einkonrnensumverteilungsprozeß, der die Ballungs-
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zentren benachteiligt und die ländlichen Räume begünstigt. Die interre
gionale Einkommensumverteilung zugunsten der .ländlichen Räume ist in der 
Vergangenheit in erster Linie durch zwei Hauptkanäle erfolgt: Erstens 
durch die Agrarpolitik, die vorwiegend durch zentrale Landwirtschaftsmi
nisterien konzipiert und implementiert wird und zweitens durch die Ver
besserung der sozialen und physischen Infrastruktur für die verschiedene 
zentrale Ministerien und kommunale Institutionen verantwortlich sind. Bei 
diesem Ansatz haben sich neben SChwachstellen in der Koordinierung insbe
sondere Vernachlä ssigungen des nichtlandwi rtschaftl ichen Produktionsb e
reichs im ländlichen Raum ergeben. Jedoch ist gerade dieser Bereich eine 
strategische Größe für den Anpassungsprozeß der Landwirtschaft in den 
BOer Jahren. Er muß einen größeren Nachfragezug für abwanderungswillige 
landwirtschaftliche Ressourcen als bisher entfalten und muß längerfristig 
gesehen nicht nur ohne Subventionierung durch den Staatshaushalt existie
ren können, sondern auch ein angemessenes Steueraufkommen erbringen. 

Dieser ~orderung genügen viele ländliche Förderungsprogramme nicht, weil 
sie zu stark in Richtung kurzfristiger Beschäftigungssteigerung und in 
Richtung Strukturerhaltung orientiert sind und zu wenig das Ziel verfol
gen, leistungsf~hige Produktionskapazitäten aufzubauen. Je geringer das 
Wachstum des Sozialprodukts ist, und je weniger finanzielle Mittel der 
Staat zur Verfügung hat, desto mehr ist es erforderlich, bei der Umver
teilung zwischen Ballungszentren und ländlichen Räumen die Effizienz- und 
Wachstumsziele stärker zu gewichten. Andernfalls schwächt der Umvertei
lungsprozeß das Wachstum und die steuerliche Ertragskraft der Ballungsge
biete und bewirkt auch mittel- und längerfristig gesehen keine nennens
werte Ausweitung der produktiven Kapazitäten und der steuerlichen Lei
stungsf~higkeit des ländlichen Raums. Die FOlge ist dann eine Abschwä
chung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, eine Illiquidität der öffent
lichen Kassen und längerfristig eine allgemeine WOhlfahrtsreduzierung • 
Trotz dieser Einschränkungen sollte das Problem der EntWiCklung zurückge
bliebener ländlicher Räume auch in den BDer Jahren und insbesondere im 
Hinblick auf die Südstaaten ein wichtiger Punkt der EG-Politik bleiben. 
Doch müssen neue Wege beschritten werden. Die Verhältnisse in den einzel
nen Ländern und in den einzelnen Regionen sind sehr verschieden und kön
nen deshalb nur in sehr begrenztem Maße durch zentralistisch geplante und 
implementierte Programme der EG-Behörden gelöst werden. Mehr Erfolge ver
sprechen räumlich begrenzte Programme, die von den Nationalstaaten unter 
beratender Mitwirkung geeigneter supra- und internationaler Institutionen 
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durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich auch Ansatzpunk
te für eine bessere finanzielle Zusammenarbeit zwischen den EG-Ländern, 
d.h. Möglichkeiten gezielt Transfers zwischen den Staaten für die Ent
wicklung rückständiger Regionen vorzunehmen. 
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EINIGE KONSEQUENZEN AUS DER VERÄNDERTEN PROBLEMLAGE IN 
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Neue Problemschwerpunkte und Forschungsaufgaben 

1.1 Stärkere Berücksichtigung der polit-ökonomischen 
Zusammenhä nge 

1.2 Verstärkte Einbettung agrarsektoraler Politiken in die 
entsprechenden Gesamtpolitiken 
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Wechselbeziehungen 

1.4 Neue Aufgaben aus der Zuspitzung agrarsektoraler 
Problemlagen 

1.5 Zunehmende Verantwortlichkeit der EG für Weltagrarhandel 
und Welternährung 

2 Konsequenzen für die Forschungsausrichtung in den 
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2.1 Landwirtschaftliche Betriebs- und Standort lehre 

2.2 Landwirtschaftliche Marktlehre 
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2.4 Ländliche Sozialforschung 

2.5 Agrarpolitik 

3 Schlußbemerkungen 

1 Neue Problemschwerpunkte und Forschungsaufgaben 

Im Rahmen der WISOLA-Tagung 1975 wurde eine breite Bestandsaufnahme zum 
Stand der Forschung in den verschiedenen Bereichen der Agrarökonomie vor
genommen (SCHMITT, 4). Von dem damals erstellten Katalog von Forschungs
aufgaben wurde bislang nur wenig abgearbeitet, im wesentl ichen sind noch 
die damals herausgestellten Forschungsschwerpunkte aktuell. 

Im Rahmen dieses Beitrags sollen daher nur einige neue Akzente herausge
arbeitet werden, die sich aus den in den letzten Jahren veränderten Pro
blemlagen ergeben. Dabei geht es weniger um spezifische Forschungsaufga
ben im Zuscrnmenhang mit der EG-Erweiterung, sondern mehr um veränderte 
agrarpolitische Problemlagen im Rahmen der erweiterten EG. 

Als Folge der EG-Erweiterung sind vor allem die folgenden Tatbestände zu 
berücksichtigen: 

- Die Unterschiede der gescrntwirtschaftlichen agrarsektoralen und insti
tutionellen Rahmenbedingungen sind größer geworden. Dieses ist vor 
allem durch den niedrigeren Entwicklungsstand der Beitrittsländer 
und die größere Bedeutung des Agrarsektors in diesen Ländern bedingt 
(vgl. insbes. das Referat: SCHMITT, von WITZKE, 5). 

- Ebenso ist das Spektrum der politischen und auch der agrarpolitischen 
Grundvorstellungen in der erweiterten EG breiter geworden (vgl. Refe
rat: KALTEFLEITER, 3): Es bestehen größere Interessengegensätze, die 
Verfahren der politischen Entscheidungsfindung sind noch komplizierter 
geworden. 

- Weiterhin ergeben sich zunehmende Schwierigkeiten für quantitative 
ökonomische Analysen: Die statistischen Informationen sind noch weni
ger vergleichbar und schwieriger zu harmonisieren; die Probleme der 
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Informationsbewältigung nehmen zu, da selbst bei aggregierten sektora
len Analysen jeweils 9 bzw. 12 Länder zu unterscheiden sind. 

Aus allen diesen Gründen ist die Durchführung EG-weiter Forschungsarbei
ten sowie die Planung und Durchführung gemeinsamer Politiken für die Ge
samt-EG noch schwieriger geworden. Die Frage zentraler versus dezentraler 
Ausgestaltungen von Politiken stellt sich mit verändertem Akzent. 

Wichtiger noch erscheinen jedoch die in den letzten Jahren eingetretenen 
Veränderungen der agrarpolitischen Problemlagen und die daraus resultie
renden Konsequenzen für die agraräkonomische Forschung. Im folgenden sol
len daher, ausgehend von veränderten Problemschwerpunkten, einige neue 
Akzentuierungen von Forschungsaufgaben herausgearbeitet werden. 

1.1 Stärkere Berücksichtigung polit-ökonomischer 
Zusammenhänge 

Eine wesentliche Erfahrung und Erkenntnis wissenschaftlicher Agrarpolitik 
der letzten Jahre besteht darin, daß die Diskrepanz zwischen dem For
schungs- und Kenntnisstand über Probleme und Problemlösungsmöglichkeiten 
und der tatsächlich realisierten EG-Agrarpolitik fortlaufend gräßer ge
worden ist. Daraus ergibt sich die Forschungsaufgabe, in stärkerem Maße 
pol it-ökonomische Zusammenhänge in das Forschungsfeld der Agraräkonomie 
einzubeziehen, d.h. nicht nur Situations- und Instrumentenanalysen al s 
Voraussetzung für eine rationale Agrarpol i tik anzubieten, sondern auc h 
die Bedingungen zu erforschen, unter denen sich eine bessere Politik eher 
auf den Weg bringen läßt. Dazu ist es notwendig, sich zunächst einmal in
tensiver mit den institutionellen Gegebenheiten in den einzelnen EG-Län
dern und den Abläufen der Willensbildung und Entscheidungsfindung auf der 
EG-Ebene zu beschäftigen. Dabei werden zunächst mehr deskriptive Analysen 
im Vordergrund stehen, etwa von Entscheidungsstrukturen und -abläufen, 
Interessenlagen von Gruppen und Ländern, Machtverhältnissen und dgl. 
(vgl. Referat: WILLE; 6). Diese Forschungen sollten dann später zu der 
Formul ierung von empirisch überprüfbaren Hypothesen führen, die einer
seits zur Erklärung der realisierten Politik beitragen und andererseits 
Hinweise für eine bessere Gestaltung der institutionellen Grundlagen der 
Agrarpolitik geben können. 

Mit einer solchen stärkeren polit-ökonomischen Ausrichtung sind aber auch 
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Gefahren verbunden. Sie bestehen insbesondere darin, daß agrarpolitische 
Aussagen zu sehr relativiert werden, daß zu viele politische Nebenbedin
gungen eingeführt werden, bis für das ökonomische Kalkül kein großer 
SpielralJ11 mehr verbleibt, und daß dabei POl itische Nebenbedingungen un
kritisch als unveränderbare Gegebenheiten hingenommen werden. Oder etwas 
überspitzt gesagt: Es besteht die Gefahr, daß die Agrarökonomie und die 
Agrarpol itik zu einer Diszipl in entartet, die mehr darauf ausgerichtet 
ist, das "Warum" schlechter Politiken zu erklären, als nach besseren Po
litiken zu suchen. 

Als Schlußfolgerung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, stets die un
terschiedliche Rollenverteilung zwischen Politik und Politikwissenschaft 
auf der einen Seite und der Ökonomie auf der anderen Seite zu beachten. 
Als zentrale Aufgabe verbleibt der Ökonomie dabei nach wie vor: Die Be
schäftigung mit einer möglichst effizienten Nutzung der volkswirtschaft
lichen Ressourcen im Hinblick auf die verfolgten Ziele, d.h. wir dürfen 
die Aufgaben normativer ökonomik nicht vergessen. Dabei ist ein gewisses 
Maß der Rigorosität von ökonomisch basierten Aussagen gegenüber dem poli
tischen Bereich unerläßlich. 

1.2 Stärkere Einbettung agrarsektoraler Pol itiken in 
Gesamtpol itiken 

Ein zweiter Anstoß für eine neue Akzentuierung von Forschungsaufgaben er
gibt sich aus der Notwendigkeit, agrarsektorale Politiken in stärkerem 
Maße in die entsprechenden Gesamtpolitiken einzubetten. Viele agrarische 
Institutionen und agrarpolitische Maßnahmen sind als !>~e. Insti tu
tionen bzw. Politiken entstanden und konzipiert worden. Das gilt bei
spielsweise für die Agrarstrukturpolitik, die Agrarsozialpolitik sowie 
rur agrarisch ausgerichtete Politiken für den ländlichen RalJ11. 

In den letzten Jahren hat sich in zunehmendem Maße die Vorstellung durch
gesetzt, daß die spezifischen Sektorpolitiken stärker vor dem Hintergrund 
der entsprechenden Politiken für die übrigen Wirtschaftssektoren und Be
völkerungsgruppen zu sehen und zu beurteilen sind, um eine Konsistenz der 
Regelungen und Maßnahmen zu erreichen und um gesamtgesellschaftlichen Ge
rechtigkei tsvorstell ungen zu genügen (vgl. Referat: HAGEDORN, SEEBOHM, 
2) 0 Diese Tendenz wird noch dadurch unterstützt, daß die zunehmenden Fi
nanzierungsprobleme der staatlichen Haushalte zu einem Überdenken (finan-
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ziell aufwendiger) sektoraler Politiken Anlaß geben. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Frage eine Rolle, inwieweit. es 
zweckmäßig ist, institutionelle Regelungen und Maßnahmen in den verschie
denen Politikbereichen zwischen den Ländern zu harmonisieren bzw. zu ver
einheitlichen oder stattdessen länderspezifische (teilweise auch regions
spezifische) Ausgestaltungen der Politiken offen zu lassen oder von vorn
herein vorzusehen. 

Al s Forschungsaufgaben ergeben sich hieraus: Zunächst einmal sind die 
allgemeinen und sektorspezifischen institutionellen Regelungen Tur diese 
Politikbereiche in den einzelnen Ländern zu erfassen und zu analysieren. 
Derartige Analysen ermöglichen es dann, aus den Erfahrungen mit unter
schiedlichen Systemausgestaltungen in den einzelnen Ländern zu lernen und 
Anhaltspunkte für eine zweckmäßige Gestaltung von Institutionen und Poli
tiken in diesen Bereichen zu gewinnen. In dieser Hinsicht kann EG-Europa 
in seiner Vielgestaltigkeit ein interessantes Forschungsfeld für verglei
chende Systemanalysen darstellen. 

1.3 Stärkere Berücksichtigung gesamtwi rtschaftl icher 
Zusammenhänge 

Neue Aspekte von Forschungsaufgaben ergeben sich auch daraus, daß infolge 
der EG-Erweiterung und veränderter Problemlagen in noch stärkerem Maße 
gesamtwirtschaftliche Einflüsse und Zusammenhänge zu berücksichtigen 
sind. Für die neu hinzutretenden Beitrittsländer ergibt sich dieses schon 
aus der Tatsache, daß der Agrarsektor eine wesentlich größere Bedeutung 
im Rahmen der Gesamtwirtschaft hat. Aber auch in den "alten" EG-Ländern 
hat uns die Entwicklung der letzten Jahre eindringlich vor Augen geführt, 
daß der Anpassungsprozeß des Agrarsektors und die Möglichkeiten der 
Agrarpolitik in ganz entscheidendem Maße durch gesamtwirtschaftliche Ent
wicklungen geprägt werden und sich nur vor dem Hintergrund des gesamt
wirtschaftlichen Wachstums und der allgemeinen Beschäftigungslage beur
teilen lassen. Beispielsweise hängen Ablauf des betrieblichen Struktur
wandels sowie Sinn, Zweck und Erfolg von agrarstrukturpolitischen Maßnah
men in starkem Maße von der gesamtwirtschaftl ichen E inkommens- und Be
schäftigungslage ab. Tei lweise werden agrarstrukturpol itische Maßnahmen 
sinnlos, wenn die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen den erwünsch
ten Anpassungen entgegenstehen. 
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In ähnlicher Weise werden die Möglichkeiten einer Steuerung des Agrargü
terangebots durch die Agrarpreispolitik in starkem Maße von den außer
landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten der Produktionsfaktoren 
bestimmt. Beispielsweise können Angebotselastizitäten für Agrargüter je 
nach der gesamtwirtschaftlichen Lage völlig unterschiedliche Größenord
nungen annehmen. Es ist daher äußerst problematisch, wenn man bei der 
Analyse sektoraler Allokationsprobleme von der Hypothese gegebener Ange
botselastizitäten unabhängig von den jeweiligen gesamtwirtschaftl ichen 
Bedi ngungen in ei nze I nen Lä ndern und/oder lei tperi oden ausgeht. We i tere 
empirische Forschungen sind hier erforderlich. 

Auch setzt beispielsweise eine Analyse der Auswirkungen des Grenzaus
gleichs bzw. des Grenzausgleichsabbaus eine inhaltliche Beschäftigung mit 
den gesamtw i rtschaftl ichen I nfl ationsprobl emen inden EG-Lä ndern voraus 
um zu sachgerechten Problembeurteilungen zu gelangen. 

Als Konsequenz aus allen diesen Punkten ergibt sich für die Forschung, 
daß es immer problematischer wird, agrarpolitische Probleme mit enger 
sektoraler Brille unter Postulierung von ceter is-paribus Annahmen anzuge
hen. Viele agrarpolitische Fragen lassen sich- nur vor dem Hintergrund ge
samtwirtschaftlicher Entwicklungen und Anpassungserfordernissen beurtei
len. 

1.4 Neue Aufgaben aus der luspitzung der agrarpolitischen 
Problemlage 

Weitere Neuakzentuierungen von Forschungsaufgaben ergeben sich aus der 
luspitzung der agrarpolitischen Problemlagen in der EG, insbesondere den 
stark iunehmenden Marktordnungsausgaben. Es ist abzusehen, daß künftig in 
wesentlich stärkerem Maße Finanzierungsgesichtspunkte die Gestaltung der 
EG-Agrarpolitik mitbestimmen werden. 

Nachdem die prinzipielle "Systemdiskussion" über die verschiedenen Formen 
der Preis- und Einkommenspolitik in der EG zu -einem gewissen Abschluß ge
kommen ist, ergeben sich Forschungsaufgaben vor allem in den fol genden 
Punkten, die hier nur kurz stichwortartig angedeutet werden können: 

- Die Analyse der Konsequenzen, die sich aus einer stärker am Markt
gleichgewicht ausgerichteten Agrarpreispolitik, für die Stabilität der 
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Marktversorgung sowie die landwirtschaftlichen Einkommen, die soziale 
Lage der landwirtschaftlichen Beschäftigten und den betrieblichen 
Strukturwandel ergeben. 

- In engem Zusammenhang damit scheint es wichtig, differenziertere Ein
kommensanalysen für den Agrarsektor durchzuführen, um den tolerierbaren 
Spielraum fur Anpassungen der Markt- und Preispolitik unter land
wirtschaftlichen Einkommensgesichtspunkten abzutasten. Dabei werden 
die landwirtschaftlichen Einkommensziele differenzierter und schärfer 
unter d~n Gesichtspunkten der Verteilungsgerechtigkeit und der allo
kativen Erfordernisse zu definieren sein. 

- Eine größere Bedeutung wird auch die Einbeziehung von Finanzierungs
möglichkeiten - zumindest als Nebenbedingung - bei der agrarpoliti
schen Systemdiskussion erhalten. Es sind Ansätze zu entwickeln, mit 
deren Hilfe sich die finanziellen Konsequenzen verschiedener agrarpo
litischer Maßnahmen und deren jeweiliger Dosierung ermitteln lassen. 
Konkret scheint es nützlich, die existierenden Modelle zur landwirt
schaftlichen Einkommensanalyse durch MOdellkomponenten zu ergänzen, 
die die jeweiligen Finanzierungskonsequenzen für den Staatshaushalt of
fenlegen. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob sich gewisse 
Regelmechanismen entwicklen lassen, nach denen eine Dosierung bestimm
ter marktpolitischer Maßnahmen (Preissetzung, Erzeugerabgaben) in Ab
hängigkeit von den sich wandelnden Problemlagen vorgenommen werden 
kann. 

- Schließlich sind alternative Verfahren der Entscheidungsfindung in den 
EG-Instituten sowie u.U. Reformen dieser Institutionen zu überdenken 
(Referat: WILLE, 6). Sicherlich sind diese Probleme in einem weiteren 
politischen Rahmen zu sehen. Auf die agrarökonomische Forschung würde 
vor allem die Aufgabe zukommen, verschiedene institutionelle Regelun
gen auf nationaler und EG-Ebene sowie Verfahren der Entscheidungsfin
dung im Hinblick auf die sektorspeiifischen Effekte zu überprüfen. 

1.5 Auswirkungen der EG auf Weltagrarhandel und Verant
wortlichkeit für Welternährung 

Mit der EG-Erweiterung nimmt die Bedeutung des EG-Agrarsektors und der 
EG-Agrarpolitik sowohl für den Welthandel als auch für die Welternährung 
weiter zu. Bei den bisherigen Forschungsarbeiten wurde häufig der Einfluß 

613 



auf den Weltmarkt ziemlich undifferenziert gesehen und wurden vielfach 
einfache Arbeitshypothesen Uber die Weltmarktbedingungen gewählt. Die 
agrarökonanische Forschung sollte kUnftig den Weltmarktzusammenhängen 
größere Aufmerksamkeit widmen, sowohl hinsichtlich der Auswirkungen der 
EG-Agrarpolitik auf die Weltmärkte als auch der Abhängigkeit der agrar
sek~oralen Entwicklung und der Nahrungsmittelversorgung innerhalb der EG 
von wechselnden Weltmarktlagen. 

Aus naheliegenden GrUnden hat die agrarökonomische Forschung inden 
großen Agrarexportländern (USA, Kanada, Australien etc.) diesen Fragen 
stets ein größeres Gewicht beigemessen. Hier besteht ein deutlicher Nach
holbedarf fDr die agrarökonomische Forschung in den EG-Ländern, insbeson
dere auch in Deutschland. 

Ein erster Schritt in- diese Richtung .s.ind Versuche, die Welthandelsstruk
turen differenzierter zu beschreiben und in ihrem Wandel im Zeitablauf zu 
erfassen (vgl. Referat: GROSSKOPF, TANGERMANN, 1). Weitergehende Analysen 
und Aussagen setzen Jedoch eine empirische Schätzung von Angebots- und 
Nachfragereaktionen der verschiedenen Ländergruppen voraus, etwa wenn man 
eine Grundlage fDr die Konzipierung von Stabilisierungspolitiken fUr 
Weltagrannärkte erarbeiten will. In diesem Bereich werden Fortschritte 
nur sehr schwer zu erzielen sein, jedenfalls wenn man Uber eine mehr oder 
weniger "gegriffene" Setzung von bestimmten Arbeitshypothesen hinauskom
men will. 

Auf jeden Fall wUrden Fortschritte in diesem Bereich eine internationale 
Forschungskooperation voraussetzen, wie auch die Realisierung derartiger 
Politiken international abgestimmter Strategien bedUrfte. Beide Aufgaben 
dUrften angesichts der erheblichen Koordinations- und Abstimmungsprobleme 
allenfalls schrittweise und langfristig zu erreichen sein. Vorerst ver
bleibt daher wohl nur der Weg, die Entwicklungstendenzen von Produktion, 
Nachfrage und Welthandel zunächst mehr deskriptiv zu erfassen und von 
dieser Basis aus die politikrelevanten Fragen anzugehen. In Ergänzung da
zu könnten Simulationsrechnungen mit weiter ausgebauten Welthandelsmodel
len dazu beitragen, jeweils einige Aspekte der komplexen Zusammenhänge 
der Weltagrannärkte quantitativ zu durchleuchten. 
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2 Konsequenzen für die Forschungsausrichtung in den verschiedenen 
agrarökonomischen Teildisziplinen 

Vor dem skizzierten Problemhintergrund sollen im folgenden einige Anmer
kungen zu den Forschungskonsequenzen für die einzelnen agrarökonomischen 
Teildisziplinen vorgetragen werden. Als Ausgangspunkt dient dabei die 
Präsenz der einzel nen Diszipl inen bei der diesjährigen Tagung, darüber 
hinaus ist jedoch auch der allgemeine Forschungsstand zu berücksichtigen. 
Die knappe Auflistung einiger Punkte will dabei mehr (provokative) Fragen 
stellen, als Antworten geben. 

2.1 Landwirtschaftliche Betriebs- und Standortlehre 

Im Rahmen der diesjährigen Tagung sind Beiträge dieser Disziplinen prak
tisch nicht vertreten. Auch sonst befaßt sich die landwirtschaftliche Be
triebslehre in Deutschland wenig mit Problemen auf der europäischen Ebe
ne. Es ist daher zu fragen, woran es liegt, daß sich die Disziplin von 
Thünens, Aereboes, Brinkmanns, Blohms und Woermanns so wenig mit dem Wan
del der betrieblichen Strukturen, der Produktionssysteme und den Stand
ortverlagerungen im europäischen Agrarraum beschäftigt. 

Es ist schwer, darauf eine schlüssige Antwort zu finden. Mögliche Hypo
thesen könnten sein: 

- Hat sich die landwirtschaftliche Betriebslehre zu einer Kunstlehre der 
landwirtschaftlichen Betriebsplanung (zurück)entwickelt? 

- Sind die vorliegenden theoretischen und methodischen Ansätze nicht 
tragfähig genug, um betriebliche und regionale Entwicklungen im Sinne 
positiver ökonomik erklären zu können? 

- Sind die empirisch-statistischen Schwierigkeiten zu groß, um über die 
Landesgrenzen hinweg die Entwicklung von Produktionsstrukturen in ande
ren Ländern verfolgen zu können? 

Die Lücken der Forschung in diesen Bereichen sind unverkennbar. Es ist 
aber nicht einfach, konkrete Forschungsempfehlungen zu geben: 

- Muß man einen Neubeginn einer "positiven Theorie" betrieblicher Ent
wicklung versuchen? 
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- Kann man empfehlen, in größerem Stil Forschungsarbeiten über betrieb
liche und regionale Entwicklungen in anderen EG-Ländern zu starten? 

- Kann man in verstärktem Maße Erkenntnisse aus internationaler 
Forschungskooperation erwarten? 

Eine Antwort auf diese Fragen fällt nicht leicht. Auf jeden Fall benötigt 
man jedoch einiges mehr an Kenntnissen über landwirtschaftliche Produk
tionsstrukturen in unseren Partnerländern, wenn man die gegenwä rt i gen 
Probleme der Landwirtschaft in der EG verstehen will, wenn man sich ein 
Bild von den künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der EG-Landwirtschaft 
verschaffen will und wenn man die Effekte allokationsorientierter Politi
ken, insbesondere veränderte Preispolitiken, beurteilen will. 

2.2 Landwirtschaftl iche Marktlehre 

Vertreter der I andw i rtschaftl ichen Marktlehre haben in starkem Maße zu 
der diesjährigen Tagung beigetragen. Die meisten Beiträge liegen im Be
reich der mehr deskriptiven Situationskennzeichnung von Angebot, Nachfra
ge, Selbstversorgungsgrad, Außenhandelsstrukturen sowie der Feststellung 
trendmäßiger EntwIcklungstendenzen. Derartige Analysen sind nützlich und 
wichtig als Grundlage vieler agrarpolitischer Oberlegungen. Dabei ist 
festzustellen, daß bereits derartige mehr deskriptive Kennzeichnungen von 
Marktentwicklungen angesichts der statistischen Probleme in der erweiter
ten EG zu einem schwierigen Geschäft geworden sind. 

Andere Beiträge sind im Bereich der mehr formalen Modellanalyse angesie
delt. Durch die wohlfahrtsökonomische Interpretation von partialen Markt
zusammenhängen ist es in den letzten Jahren gelungen, gesamtwirtschaftli
che Allokations- und Verteilungsaspekte stärker in den Vordergrund der 
Oberlegungen zu rücken. Das ist insbesondere unter didaktischen Gesichts
punkten sehr nützlich gewesen und hat den häufig engen Blickwinkel par
tialer Marktanalysen deutlich erweitert. Problematisch wird die Anwendung 
derartiger formaler Modellanalysen jedOCh dann, wenn keine hinreichend 
abgesicherten empirischen Grundlagen (insbesondere über Angebotsreaktio
nen) vorliegen. Es besteht dann zweifellos die Gefahr, daß zu sehr mit 
"gegriffenen" Annahmen operiert wird und dann als Folge einer Art von 
"Zitierkartell" der Eindruck erweckt wird. als wenn man über gesichertes 
empirisches Wissen verfüge. 
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Hier setzt die Forschungsempfehlung an, sich wieder verstärkt der empiri
schen Grundlagenarbeit, insbesondere im Bereich der Angebotsanalyse, zu
zuwenden. Gleichzeitig ist aber auch Skepsis hinsichtl ich der Erfolgs
chancen partialer Marktanalysen anzumelden: Kann man auf dem Wege der 
partialen Marktanalyse überhaupt erwarten, weitere Fortschritte im Be
reich der Angebotsanalyse zu erzielen? Auf jeden Fall erscheint es not
wendig, die Ansätze der Angebotsanalyse stärker produktionstheoretisch zu 
basieren und von einer breiteren Erfassung der Produktionsstrukturen aus
zugehen: Einbeziehung der verschiedenen miteinander konkurrierenden Pro
dukte, explizite Erfassung der Beziehungen zwischen Produktion und Fak
toreinsatz (Produktionsfunktionen, Faktorbestände), Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen alternativen Verwendungsmöglichkeiten und Opportu
nitätskosten von landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren und dgl. Einige 
Versuche mit Betriebsmodellen (repräsentative Stichproben) und geschlos
senen Agrarsektormodellen sind ermutigend. Es werden jedoch noch weitere 
intens i ve Forschungsbemühungen erforderl ich sein, um empi ri sch ei niger
maßen abgesicherte Grundlagen für agrarpolitische überlegungen zu erhal
ten. 

2.3 Sektor- und Regionalanalyse 

Geschlossene Ansätze der Sektor- und Regionalanalyse haben in der erwei
terten EG in Ergänzung zu partialen Marktanalysen und Betriebsanalysen 
prinzipiell eine große Bedeutung, um einen geschlossenen Überbl ick über 
Produktion, Faktoreinsatz und Einkommensentwicklung in den einzelnen Län
dern bzw. Regionen erhalten (Zusammenführung der vielfältigen Informatio
nen in einer überschaubaren Form) und1um zwischen den Ländern bzw. Regio
nen vergleichen zu können. Schwierigkeiten bei der Erstellung von Sektor
modellen ergeben sich einmal aus der Tatsache, daß die statistischen Da
ten lückenhaft und häufig nur begrenzt vergleichbar sind. Auch ist ein 
hoher Forschungsaufwand erforderlich. Schließlich ist es für eine kleine 
Gruppe von Modellbauern schwer, die Produktionsstrukturen und Marktver
flechtungen von 9 oder 12 Ländern inhaltlich zu übersehen und die Ergeb
nisse von Modellrechnungen sachgerecht zu interpretieren. 

Aus diesen Gründen dürften zunächst nur relativ einfache Modellansätze 
realisierbar sein, durch die sich die verrugbaren statistischen Informa
tionen zusammenführen und auf ihre Konsistenz hin überprüfen lassen. Auch 
könnten derartige Ansätze eine Basis für die Einbringung von Expertenwis-
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sen aus den verschiedenen Ländern bieten, das Tür eine sachgerechte Spe
zifizierung von Modellen und Interpretation von Modellergebnissen unver
zichtbar sein dürfte. 

Ein Beispiel für einen derartigen Ansatz ist das vom Statistischen Amt 

der Europä ischen Gemeinschaften in Luxemburg geplante Modellsystem zur 
Analyse von Produktions- und Einkonmensentwicklungen in den EG-Ländern 
auf der Basis der sektoralen Gesamtrechnungen unter Einbeziehung weiterer 
Sektorstatistiken. Hierbei geht es in einem ersten Schritt um die Zusam
menführung und Abstimmung der relevanten Statistik in einem geschlossenen 
Model I rahmen , im zweiten Schritt um die ex-post Analyse von Produktivi
täts-, Preis- und Einkommensentwicklungen sowie in einem dritten Schritt 
um die Aktualisierung, Vorhersage und politikbezogene Simu I at i on von 
preis- und einkonmenspolitischen Maßnahmen unter Einbeziehung von Exper
tenwissen aus den jeweiligen Ländern. 

Ein zweites Beispiel derartiger Ansätze sind die Versuche der EG-Kommis
sion, ein "Analyseschema" für die Planung, Implementierung und Erfolgs
kontrolle von Programmen "Integrierter regionaler Entwicklung" für länd
liche Problemregionen zu entwickeln. Zielsetzung ist zunächst einmal die 
Identifikation von Hemmnissen und Begrenzungen regionaler Entwicklung so
wie im Anschluß daran die Herausarbeitung des regionalen Entwicklungspo
tentials unter Berücksichtigung interregionaler Verflechtungen und Wett
bewerbsbeziehungen. Der methodische Ansatz umfaßt: die Zusammenführung 
der verfügbaren regionalstatistischen Informationen, eine systematische 
Ergänzung statistischer Daten durch Primärerhebungen in den Regionen, ei
ne Bestandsaufnahme institutioneller Gegebenheiten und politischer Ver
flechtungen und dgl., um auf diese Weise gewisse Mindestinformationen für 
Planung, Implementierung und Erfolgskontrolle derartiger Programme zu er
haI ten. 

Insgesamt gesehen handelt es sich bei den geSChlossenen Sektor- und Re
gionalmodellen um einen aufwendigen, aber für die Beurteilung agrarpoli
tischer Problemlagen unds die Konzipierung agrarpolitischer Maßnahmen auf 
der EG-Ebene wichtigen Forschungsansatz. 

2.4 Ländliche Sozialforschung 

Der Bereich der ländlichen Sozial forschung ist auf dieser Tagung nicht 
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vertreten. Auch sonst wird wenig Forschung in bezug auf EG-Probleme be
trieben. Dem steht ein erheblicher Forschungsbedarf gegenüber: Eine ein
gehende Erforschung sozialer Strukturen und sozialen Wandels in den ver
schiedenen EG-Ländern erscheint unerläßlich, um die Anpassungsfähigkeit 
der Agrarsektoren sowie die Ansatzstellen für unterstützende und absi
chernde Agrarpolitiken erkennen zu können. Auch diese Probleme haben in 
den neu hinzutretenden Ländern mit teilweise großen agrarischen Problem
regionen einen besonderen Stellenwert. 

Es stellt sich aber auch in diesem Bereich die Frage der zweckmäßigen 
Forschungsstrategien, um über sporadische Einzeluntersuchungen hinauszu
kommen. Ein überzeugendes Forschungskonzept fehlt wohl noch. Eine For
sChungskooperation zwischen den Forschern verschiedener Länder wäre uner
läßlich. 

2.5 Agrarpolitik 

Die sich neu abzeichnenden Forschungsaufgaben sowie die Lücken und Unzu
länglichkeiten des Forschungsstandes wurden bei der Kennzeichnung der 
neuen Forschungsschwerpunkte im ersten Teil dieses Beitrags aufgezeigt, 
so daß sich hier eine gesonderte Darstellung erübrigt. Die Aufgaben be
treffen vor allem: eine angemessene Berücksichtigung polit-ökonomischer 
Zusammenhänge, eine stärkere Einbeziehung gesamtwirtschaftl icher Ge
siChtspunkte sowie die Herausforderung durch die sich zuspitzenden Pro
blemlagen innerhalb der EG. 

3 Schlußbemerkungen 

Die hier vorgebrachten Uberlegungen bezogen sich auf neue Forschungsauf
gaben, ausgehend von den bei uns etablierten Ansätzen der Forschungsme
thodik. Die Zusammenarbeit mit Forschern anderer EG-Länder an konkreten 
Projekten hat jedoch gezeigt, daß wir aus dem unterschiedlichen Blickwin
kel und der Forschungstradition anderer Länder viel lernen können. Man 
sollte daher auch die MBglichkeiten der wechselseitigen methodischen Be
fruchtung agrarökonomischer Forschung in unserem Vielgestaltigen EG-Euro
pa nicht zu gering veranschlagen. Auch wir Deutsche sollten diese Chance 
stärker nutzen, und das nicht nur gegenüber dem anglo-ameri kan ischen 
Raum. 
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